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Art. 25-29 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 

M. Torehe, rapporteur: Votre commission n'a plus 
de proposition de modification a vous faire. Elle vous 
recommande, par consequent, d'adopter !es articles 25 
a 29 tels qu'ils sont proposes par le Conseil federal. 

Angenommen Adoptes 

Gesamtabstimmung Vote sur J'ensemble 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 33 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

An den Nationalrat Au Conseil national 

9898. Alters- und Hinterlassenenversicherung. 
7. Revision 

Assurance vieillesse et survivants. 
7e revision 

Botschaft, Gesetz- und Beschlussentwurf vom 4. März 1968 
(BBI I, 602) 

Message, projet de loi et projet d'arrete du 4 mars 1968 
(FF I, 627) 

Eintreten. 
Antrag der Kommission 

Proposition de la commission 
Passer ii la discussion des articles. 

Berichterstattung - Rapport general 

Odermatt, Berichterstatter: Am 1. Januar 1968 ist das 
sozialpolitisch grösste Werk unseres Landes, die Alters
und Hinterbliebenen-Versicherung ins 21. Jahr des Be
stehens und eines segensvollen Wirkens eingetreten. 

Bittere Not und finanzielle Bedrängnis der alten 
Leute, Witwen und Waisen konnten durch sie gemildert 
werden. Im ganzen wurde während diesen 20 Jahren ein 
Betrag von 14 844 000 000 Franken ausbezahlt, und 
zwar l 438 000 000 in ordentlichen und 
3 406 000 000 Franken in Form von ausserordentlichen 
Renten. Unsere AHV ist eine Sozial· und Solidaritäts
institution ureigenster schweizerischer Konzeption und 
Prägung. Wir gedenken heute in Dankbarkeit der Schöp
fer des ersten Gesetzesentwurfes von 1946, von denen 
Bundesrat Dr. Walter Stampfli sei., Direktor Arnold Sa
xer und Dr. E. Kaiser genannt seien. Der Gesetzgeber 
war sich von Anfang an bewusst, dass mit diesem Erlass 
auf Ebene Neuland betreten werde, und 

auf Vollkommenheit und Un
erheben dürfe. Nach einer kurzen An-

laufzeit es alsdann schrittweise die sich 
Lücken zu schliessen. Härten mildem und im Rah-
men der finanziellen die zu 
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verbessern. So will ich in kurzen Zügen die Hauptunkte 
der sechs bisherigen AHV-Revisionen festhalten. Die 
1. Revision, die auf den 1. Januar 1951 in Kraft trat, 
bezweckte die Ausdehnung des Bezügerkreises der 
Uebergangsrentner durch eine Erhöhung und elasti
schere Gestaltung der Einkommensgrenzen. Die sinkende 
Beitragsskala wurde für Einkommen der Selbständig
erwerbenden rnn 4800 Franken anwendbar erklärt. Der 
Revisionseffekt blieb mit 12 Millionen Franken sehr be
scheiden. - Die 2. Revision, auf den l. Januar !954 

brachte nochmals eine Erhöhung 
der Einkommensgrenzen für die Uebergangsrentner. 
Die ausserordentlichen und ordentlichen Renten wur
den erhöht und die Leistungen an Witwen mit Kindern 
verbessert . .Mit dieser Revision wurde auch die Beitrags
pflicht der über 65jährigen Erwerbstätigen abgeschafft. 
Der Revisionseffekt belief sich auf 83 .Millionen Fran
ken. 

Die 3. Revision vom l. Januar 1956 kam vor allem 
den vergessenen Alten zugut, indem auf die Abstufung 
der Uebergangsrenten nach Einkommen und nach Orts
klassen verzichtet wurde. Der Revisionseffekt bezifferte 
sich auf 19 Millionen Franken. 

Mit der auf den l. Januar 1957 in Kraft getretenen 
4. Revision erfuhren die ordentlichen Vollrenten eine 
allgemeine Erhöhung, und die Teilrenten der ältern 
Jahrgänge wurden durch die doppelte Anrechnung der 
Beitragsdauer ebenfalls erhöht. Das Rentenalter der 
Ehefrau wurde von 65 auf 63 Jahre herabgesetzt. Der 
Anspruch auf Hinterlassenenrenten erfuhr eine Verbes
serung. Erstmals wurden Uebergangsrenten für Ausland
schweizer ermöglicht. Die sinkende Beitragsskala erfuhr 
eine weitere Erhöhung auf Einkommen bis 7200 Franken. 
Revisionseffekt: 157 .Millionen Franken. 

Auf den 1. Januar 1960 trat das Invalidengesetz in 
Kraft. Nachdem die Leistungen der IV weitgehend auf 
den Bestimmungen des AHV-Gesetzes basieren, war 
auch eine Anpassung des AHV-Gesetzes notwendig. zu
gleich erforderte die starke Zunahme der Fremdarbeiter 
eine gesetzliche Regelung der Pro-rata-Renten jener Aus
länder, die nur kurzfristig in unserem Lande tätig sind. 
Diese Pro-rata-.Methode sollte die Garantie bieten, dass 
das finanzielle Gleichgewicht selbst bei einer weiteren 
Zunahme der ausländischen Arbeitskräfte gewahrt 
bleibe. Zugleich musste bei dieser sogenannten Anpas
sungsrevision des AHV-Gesetzes das Rentensystem auf 
die [V abgestimmt werden. 

Die 5. Revision vom 1. Juli 1961 brachte eine durch
schnittliche Rentenerhöhung von rund 29 Prozent. Die 
sinkende Beitragsskala erfuhr eine weitere Ausdehnung 
auf Einkommen bis Fr. 9000.-. Gleichzeitig wurde die 
Verpflichtung im Gesetz dass das Verhältnis 
zwischen Renten, Preisen und Löhnen d. h. 
alle fünf Jahre, zu überprüfen sei. Revisionseffekt: 385 
Millionen Franken. Desgleichen fand die Beteiligung 
der öffentlichen Hand an der Finanzierung der AHV 
eine Neuregelung. 

Die in unserem Rat in der Wintersession 1963 behan
delte letzte und finanziell bedeutendste Revision, die 
rückwirkend auf den 1. Januar 1964 in Kraft trat, be
zweckte eine einheitliche 
Drittel. Die fielen weg. Das 

Jahr auf 62 Jahre 
von 40 Prozent Ehe
für Kinder der Altersrent-

für aus
Rentner erfuhren eine weitere Erhöhung. 
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Das für die Anwendung der degressiven Beitragsskala 
massgebende Einkommen wurde auf 12 000 Franken 
erhöht. Auf der Einnahmenseite setzte man den Beitrag 
der öffentlichen Hand von 160 Millionen auf 360 Mil
lionen Franken hinauf. Der Revisionseffekt wurde im 
Mittel der Jahre 1965 bis 1984 auf 579 Millionen Fran
ken geschätzt. Damit übertraf diese Revision finanziell 
alle bisherigen Revisionen bei weitem. 

Bei diesem Rückblick darf auch festgestellt werden, 
dass die günstigen konjunkturellen und volkswirtschaft
lichen Verhältnisse der vergangenen 20 Jahre wesentlich 
zur erfreulichen Entwicklung der AHV beigetragen ha
ben, ohne dass die Beitrage der Versicherten erhöht wer
den mussten. Diese Feststellung spricht aber auch für die 
vorsichtige und gewissenhafte Kalkulation der Fachleute 
im Bundesamt für Sozialversicherung. 

Bei der Beratung der Vorlage für die 6. AHV-Re
vision wurden in der Volkskammer Begehren laut, die 
bereits einer 7. Revision das Wort redeten. Heute sind 
wir soweit. 

Wenn man die 12 parlamentarischen Vorstösse für 
eine erneute AHV-Revision und die ausserparlamenta
rischen Begehren zur Kenntnis nimmt, so darf man sich 
fragen, welche Motive dieser Aktivität zugrunde liegen. 
Bei einzelnen Postulanten bildet das soziale Verständnis 
für die Lebensnot der vom Schicksal verfolgten und alten 
Menschen - so darf man annehmen - die Triebfeder 
für ihren Einsatz. Anderseits liegt aber besonders bei 
Politikern die Versuchung sehr nahe, mittelst parlamen
tarischer Vorstösse auf Verbesserung der AHV-Lei
stungen die Gunst der Wähler und weiterer Volkskreise 
zu gewinnen. Unter den Begehren für eine Erhöhung der 
AHV-Leistungen nimmt die Volksinitiative des Christ
lich-nationalen Gewerkschaftsbundes auf Ergänzung 
von Artikel 34quater der Bundesverfassung durch zwei 
neue Absätze im Sinne einer Indexierung der AHV- und 
IV-Renten und derer jeweiligen Anpassung an die Zu
nahme des realen Volkseinkommens und der durch
schnittlichen Erhöhung der AHV- und IV-Renten um 
einen Drittel eine dominierende Stellung ein. Das Volks
begehren weist die imponierende Zahl von über 169 000 
verifizierten Unterschriften auf. Ein weiterer Vorschlag 
für eine tiefgreifende Aenderung des heutigen Renten
bemessungssystems stammt von Herrn Nationalrat Dr. 
Brunner, Zug. Ausserdem wurde im Jahre 1967 eine von 
vielen tausend Männern und Frauen unterzeichnete Pe
tition gegen die Teuerung und für eine wirkliche Volks
pension eingereicht. Ich möchte auch die gemeinsame 
Eingabe des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes und 
der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz vom 22. De
zember 1966 zur 7. AHV-Revision nicht unerwähnt las
sen. 

Der Bundesrat hat. wie schon bei früheren Aende
rungen des AHV-Gesetzes, die eidgenössische AHV/ 
IV-Kommission ersucht, zu den mit der Revision zusam
menhängenden Begehren und Problemen und zur Volks
initiative des CNG Stellung zu nehmen. Diese liess vor
erst durch besondere Ausschüsse die Fragen der finan
ziellen Ausgangslage und die Leistungs- und Finanzie
rungsprobleme eingehend prüfen, um in einem Schluss
bericht dem Bundesrat Vorschläge zu unterbreiten. Aus
serdem hatte eine besondere Expertenkommission die 
volkswirtschaftlichen der 
besondere die Anpassung der 
Preise und Löhne zu und darüber zu berichten. 

Zwei weitere bedeutsame für 
die kommende Revision des AHV· und IV-Gesetzes be-
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reits auf Ende 1966 vor. Der Bericht der eidgenössi
schen Expertenkommission für die Revision der Invali
denversicherung vom l. Juli 1966 nimmt eingehend Stel
lung zu allen Fragen, die sich im Hinblick auf eine Re
vision der IV stellen. Diese Vorschläge fanden zum Teil 
ihre Verwirklichung m der auf den L Januar 1968 in 
Kraft getretenen Revision des IV-Gesetzes. 

Die Kommission für Altersfragen, eine von der 
Schweizerischen Stiftung für das Alter gebildete Fach
kommission, erstattete am 16. Dezember 1966 einen Be
richt über die Altersfragen in der Schweiz. Darin sind 
ebenfalls Vorschläge enthalten für eine kommende Re
vision des AHV-Gesetzes und im besondern für den Aus
bau und die Gestaltung der Renten und der zusätzlichen 
Leistungen. Weder die eidgenössische AHV/IV-Kom
mission noch der Bundesrat konnten in ihren Schluss· 
folgerungen und Anträgen alle Begehren berücksichtigen. 
Die AHV/IV-Kommiss1on hatte vor allem die Frage 
der Einführung der Einheitsrente geprüft. Die prinzipiel
len Erwägungen sind auf den Seiten 20 bis 21 der Bot
schaft wiedergegeben, die die Kommission grossmehr
heitlich veranlassen, dem Bundesrat zu empfehlen, von 
der Einführung von Einheitsrenten abzusehen. Trotz 
der mit der Einheitsrente zu erzielenden Vereinfachung 
sprechen schwerwiegende Gründe dagegen: 

! . Die Einheitsrente brmgt eine Nivellierung der Ren
ten und nimmt nicht Rücksicht auf die Beitragsdauer 
und die Beitragshöhe. 

2. Zweck, Charakter und Wirkung des gesetzlich auf
erlegten Zwangssparens im Rahmen des rentenbilden
den Einkommens gehen vollständig verloren und da
mit auch der Wille der mittleren und oberen Ein
kommenskategorien zur Beitragsleistung und Soli
darität. 

3. Die Ausrichtung von Einheitsrenten an ausländische 
Arbeiter, die während kurzer Zeit in der Schweiz tä
tig gewesen sind, würde eine Ueberforderung der 
AHV bedeuten. Zur Vermeidung dieser mit dem 
Einheitsrentensystem verbundenen finanziellen Ueber
belastung müssten trotzdem inskünftig Pro-rata
Renten für die ausländischen Rentenbezüger vorge
sehen werden. Damit würde die administrative Ver
einfachung für diesen Rentenbezügerkreis dahinfal
len. 

Im Schosse unserer Kommission wurde auch von 
keinem Mitglied der Vorschlag von Nationalrat Dr. Brun
ner vertreten. Ich nehme an, dass alle Mitglieder des Ra
tes das sehr umfassende Aktenmaterial zur Begründung 
seiner Vorschläge erhalten haben. Aber nicht zumuten 
konnte man den Mitgliedern, alle diese Akten durchzu. 
lesen. Ich habe sie Die Brun· 
nersche Idee nach einem bessern Sozialausgleich durch 
die AHV ist anerkennenswert. Deren Verwirklichung 
darf aber andererseits nicht zu einer sozialen Ungerech
tigkeit führen. Gemäss dem bisherigen Rentensystem 
wurde mit den beiden Rentenkomponenten nur dem fe
sten Rententeil, dessen Höhe unabhängig von der Bei
tragsleistung bestimmt wird, und dem veränderlichen 
Rententeil, entsprechend dem massgeblichen durch-
schnittlichen beziehungsweise neu Jahres-
einkommen, nun eine die ge-

angemessen und sozial 
nen ist. Dr. Brunner möchte nun von der 
-,.,5 ~"~"· dass die AHV-Renten zu über 90 Pro· 
zent im Umlageverfahren finanziert werden und die 
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Eigenleistungen der gegenwärtigen Rentenbezüger seines 
Erachtens für die Rentenhöhe eine ganz untergeord
nete Rolle spielen, erne massive Erhöhung des festen 
Rententeils für Ehepaare auf mindestens 4800 Franken 
und für Einzelpersonen auf 3000 Franken durchsetzen. 
Dazu käme ein individueller oder variabler Rententeil 
bis höchstens l 500 Franken, so dass sich nach seinem 
Vorschlag eme maximale Ehepaaraltersrente von 6300 
Franken und eine maximale einfache Altersrente von 
4500 Franken ergäbe. Mit zunehmenden Beitragsjahren 
würde dann die individuelle Rentenkomponente bei 
den mittleren und oberen Rentenkategorien ehemaliger 
Beitragspflichtiger dem festen Rententeil 
überwiegen, was auch nach Ansicht von Dr. Brunner eine 
wesentliche Erhöhung der Renten jener Leute bedingen 
würde, die 40 bis 45 Jahre lang Beiträge geleistet haben. 
Anderseits könnte dann kaum der feste Rententeil ab
gebaut werden. Dadurch ,vürden, auf lange Sicht be
trachtet, die Beiträge bei weitem nicht mehr genügen, 
um die Aufwendungen zu decken. Der Vorschlag von 
Herrn Nationalrat Brunner würde sich meines Erachtens 
für die ersten 10 bis 20 Jahre nivellierend auswirken, 
und diese Vorschläge tragen auch ein finanzielles und 
soziales Wagnis in sich. Herr Nationalrat Brunner stellte 
zuhanden unserer Kommission das Begehren auf Durch
führung einer kontradiktorischen Aussprache vor den 
Kommissionen beider Räte, unter neutralem Vorsitz und 
in Anwesenheit eines neutralen Fachmannes mit Schieds
richterfunktion. Unsere Kommission hat diesen Vorschlag 
einstimmig abgelehnt, nachdem sich das Bundesamt für 
Sozialversicherung in zwei ausführlichen und sehr gut 
fundrerten Stellungnahmen (vom 7. Februar und 17. Ap
ril 1968) zu den Vorschlägen geäussert hat. Ich möchte 
auch Herrn Dr. Kaiser für die Erstattung dieser beiden 
Berichte danken. 

Die finanziellen Auswirkungen der verschiedenen Be
gehren sind, soweit sie die Ausgaben betreffen, in der 
Texttabelle 1, Seite 11, der Botschaft vergleichend dar
gestellt. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch darauf hin
weisen, dass vor allem zwei Begehren in dieser Vorlage 
nicht berücksichtigt worden sind und zur weiteren Prü
fung noch beim Bundesrat liegen bleiben. Diese beiden 
Begehren wurden uns durch neuerliche Eingaben gestern 
und letzte Woche wieder in Erinnerung gerufen. Die eine 
Eingabe bezieht sich auf die Umstellung der Ehepaars
Altersrente auf zwei Komponenten beziehungsweise auf 
die einfache Altersrente je Ehepartner, und die andere 
Eingabe bezieht sich auf die Rentengestaltung in bezug 
auf die geschiedene Frau. Ich möchte aber betonen. 
dass bei beiden Problemen nicht nur finanzielle, son
dern auch familienrechtliche und ethische Momente 
mitspielen, und dass deswegen eine Aenderung dieser 
Rentenarten sehr wohl überlegt werden muss. 

Wie Sie dem Titel der Botschaft entnehmen können, 
bezieht sich die Gesetzesrevision nicht allein auf die 
AHV, sondern auch auf die IV, weil vor allem für die 
Versicherungsleistungen bei Invalidität die Bestimmun
gen des AHV-Gesetzes massgebend sind. Das auf den 
1. Januar 1966 in Kraft getretene Bundesgesetz über Er
gänzungsleistungen zur AHV und IV erfährt ebenfalls 
eine Aenderung, indem die untern Einkommensgrenzen 
für Alleinstehende von 3000 Franken auf 3300 Franken 
und für Ehepaare von 4800 auf 5280 Franken und die 
Maximalansätze auf 3900 für Alleinstehende und auf 
6240 Franken für Ehepaare erhöht werden sollen. Der 
Bundesrat vertritt in Uebereinstimmung mit der Exper-

tenkommission grundsätzlich die Auffassung, die Er
gänzungsleistungen seien beizubehalten. Sie erforderten 
in den zwei Jahren seit deren Einführung einen Auf
wand von 237 Millionen Franken pro Jahr. Für die Gut
sprache der Ergänzungsleistungen im Rahmen der An
,ätze sind die Kantone zuständig. Sie haben diese Auf. 

einsatzbereit, rasch und mit Geschick an die Hand 
genommen. 

Wenn einzelne zur 7. AHV-Revision gestellte Be
gehren. die auf eine existenzsichemde Minimalrente hin
auslaufen. mit der Gesetzesrevision verwirklicht werden 
wollten, dann könnten die weg
gelassen werden. 

Von einzelnen Revisionisten wird die keineswegs dis
kriminierende Vorschrift der Gesuchseinreichung für die 
Erhältlichmachung von Ergänzungsleistungen als unzu
mutbar empfunden. Ihre vorberatende Kommission ver
tritt demgegenüber den Standpunkt, die Ergänzungslei
stungen könnten im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auf
gegeben und durch eine allgemeine massive Erhöhung 
der Rentenminima oder durch existenzsichernde Ein
heitsrenten ersetzt werden. 

Der Bundesrat geht bei seinen Anträgen von der bis
herigen Konzeption aus, dass die AHV eine Basis- und 
keine Vollversicherung sein soll. Ihre Kommission teilt 
diese Auffassung. Die Sicherung gegen die Folgen des 
Alters, der Invalidität und des Todes soll, wie der Bot
schaft zur 6. AHV-Rev1sion entnommen werden kann, 
durch drei Trägerelemente ermöglicht werden: Die be
rufliche Kollektivversicherung, die Selbstvorsorge durch 
Ersparnisbildung und durch die soziale Rentenversiche
rung. Dieses Drei-Säulen-Prinzip entspricht unsern struk
turellen, gesellschaftlichen und sozialen Bedürfnissen. 
Daneben sollte man in einer Zeitperiode der Prosperität 
und guten Verdienstes auch von der familienrechtlichen 
Unterstützungspflicht im Sinne von Artikel 328 ZGB 
sprechen dürfen. Eine solche Auffassung gilt aber leider 
heute als altmodisch. 

Zum Problem der beruflichen Kollektivvorsorge wer
den vor allem im Zusammenhang mit der Stellung
nahme zum Volksbegehren des CNG eingehendere Aus
führungen gemacht. Die AHV basiert auf zwei Grund
elementen, die wie kommunizierende Röhren funktio
nieren, auf den Versicherungsleistungen und den Bei
trägen. Der Bundesrat beantragt eine bedeutsame Er
höhung der Leistungen und teilweise deren Ausbau. Mit 
diesen Vorschlägen werden weder die einzelnen parla
mentarischen Postulate. noch die Forderungen im Volks
begehren des CNG, noch die übrigen Revisionswünsche 
voll erfüllt. Auch abgesehen von der Finanzierung dürfte 
es sehr schwierig sein, alle Begehren auf einen Nenner 
zu bringen. Die Anträge des Bundesrates bilden in bezug 
auf den sozialen Wirkungsgrad eine angemessene und 
in bezug auf die resultierende finanzielle Mehrbelastung 
eine tragbare Mittellösung. Diesen Anträgen liegen ver
sicherungsmathematische Vorausberechnungen für die 
nächsten 20 Jahre zugrunde. Der Sachbearbeiter, PD Dr. 
Kaiser, hat eine sehr grosse, auf langer Erfahrung beru
hende, wertvolle Arbeit geleistet. Anhand zahlreicher 
Modelle, graphischer Darstellungen und von Tabellen, 
die zum Teil in der Botschaft enthalten srnd, erläuterte er 
anlässlich der Kommissionssitzung die Auswirkungen 
der Vorschläge des Bundesrates und der einzelnen Be
gehren. Der Haupteffekt der 7. AHV-Revision liegt in 
der durchschnittlichen Erhöhung der einfachen Alters
rente um 25 Prozent. Die Kommission beantragt, die 
Minimalrente gemäss Antrag des Bundesrates von jähr-
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lieh 2100 Franken oder monatlich 175 Franken auf jähr
lich 2280 Franken oder monatlich 190 Franken zu erhö
hen. Wenn Sie diesem Antrag in der Detailberatung zu
stimmen. wird der minimale Jahresansatz der Ehepaar
Alter,rente von 3360 auf 3648 Franken erhöht. Die Wit
wen- und Waisenrenten werden ebenfalls eine entspre
chende Erhöhung erfahren. Für die Rentnerka
tegonen werden die Rentenansätze im Sinne der 
des Bundesrates bleiben. Die Rentenbeträge sind 
m der I Das Rentenmaxi-
mum. basierend auf einem durchschnittlichen Jahresein
kommen von 20 000 Franken oder mehr. wird für ein 
Ehepaar 7200 Franken oder monatlich 600 Franken be
tragen. 

Der Antrag der Kommission in auf die Her-
der Mindestrente einerseits und die verein

fachte Rentenformel anderseits wird eine Erhöhung der 
Minimalrenten um 38 Prozent gegenüber dem Stand 
vom l. Januar 1967 bewirken. Die Erhöhung der Min
destrente bedingt einen Mehraufwand von rund 40 Mil
lionen Franken. Die Mindestrenten werden nun mit der 
Durchführung der vorliegenden Revision. mit der 7. 
AHV-Revision also, eine 4.7fache und die Höchstansätze 
der Renten eine 3fache Erhöhung erfahren. Die zwei 
Progressionsstufen der alten Rentenformel sollen ins
künftig wegfallen, was einer Begünstigung der bisheri
gen Rentner gleichkommt. Die Abschaffung der bishe
rigen Zweistufigkeit bewirkt auch eine bessere Dotierung 
der Renten der mittleren Einkommensstufen. Die Auf. 
wertung macht zirka 30 Prozent aus. Bei einer späteren 
Revision wird zu prüfen sein, ob die Neu- und Altrenten 
wegen der finanziellen Konsequenzen unterschiedlich ge
staltet werden sollen. - Der Bundesrat begründet diese 
beabsichtigte Korrektur wie folgt: «In den mittleren Stu
fen wurden die Ansätze bisher weniger stark erhöht als 
das Minimum. obwohl in diesen Stufen stets die vollen 
Beiträge zu entrichten waren und diese in Zukunft nicht 
nur 4. sondern volle 5 Prozent betragen werden. Eine Be
tonung des Versicherungsprinzips kann daher nur ge
rechtfertigt sein»; soweit die Botschaft. 

Im Berechnungssystem der Vollrenten für die ver
schiedenen Rentenkategorien wird von der einfachen 
Altersrente ausgegangen. Diese einfache Altersrente 
setzt sich inskünftig zusammen wie bisher aus einem fe. 
sten Rententeil bzw. einem erhöhten festen Rententeil 
von 1500 Franken. bisher betrug er 1000 Franken, und 
einem veränderhchen Rententeil, gemäss dem durch
schnittlichen Jahreseinkommen und nicht mehr wie bis
her nach dem massgebenden durchschnittlichen Jahres
beitrag. Die bisherigen sogenannten individuellen Bei
tragskonti müssen nicht mehr weitergeführt werden, an 
ihre Stelle tritt die Führung von Jahreseinkommenskonti. 
Das durchschnittliche Jahreseinkommen wird ermittelt, 
indem die Summe der Erwerbseinkommen durch die 
massgebenden Beitragsjahre des Versicherten geteilt 
wird. Bei Nichterwerbstätigen wird als Erwerbseinkom
men das zwanzigfache des Beitrages angerechnet. - Die 
ausserordentlichen Renten, deren Bezügerkreis immer 
kleiner wird, entsprechen den Minimalansätzen der Voll
renten. Um der weiter angestiegenen Teuerung Rechnung 
zu tragen, werden die Einkommensgrenzen für die Be
zugsberechtigung von ausserordentlichen Renten um 20 
Prozent erhöht. Im Jahre l 966, für das Jahr 1967 1 iegen 
die definitiven Zahlen noch nicht vor, wurden an 131 765 
Bezüger ausserordentliche Renten im Gesamtbetrage 
von 172.2 Millionen Franken ausbezahlt. Rund 40 Pro
zent der Bezüger gehören der sogenannten Uebergangs-
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generat1on an. die bei der Einführung der AHV keine 
Beiträge leisten konnte. Die Bezugsberechtigung von 
ausserordentlichen Renten soll auch auf die Frauen von 
obligatorisch versicherten Schweizern im Ausland, nicht 
aber auf die Ehefrauen freiwillig Versicherter ausgedehnt 
werden. 

neue Leistung der AHV der Bundesrat 
m Form der Ausrichtung der Hilflosenentschädigung an 

wie sie bei der IV 
verankert i5t. Als nc„u1~c:1 

hafte Altersrentner in die seit mindestens einem 
Jahr hilflos smd. Diese neue ..... ,.,,",u,u15 

sich im Interesse der Rechtsgleichheit auf. Wenn ein 
Rentner der Invalidenversicherung ins AHV-rentenbe
rechtigte Alter gelangt, so tritt an Stelle der IV-Rente die 
AHV-Rente. Ausserdem wird diesem AHV-Rentner 
dann im Sinne der Besitzstandgarantie die bisher im 
Rahmen des IV -Gesetzes bezogene Hilflosenentschädi
gung weiter ausbezahlt, während aber anderseits ein 
AHV -Rentenbezüger bei Eintritt hochgradiger Hilflosig
keit keine Hilflosenentschädigung beziehen konnte. Die 
Gleichbehandlung ist ein soziales Gebot. Die Höhe der 
Hilflosenentschädigung soH nach Antrag des Bundes
rates der Minimalrente entsprechen, also 175 Franken 
monatlich betragen. Nachdem unsere Kommission be
antragt, die Mindestrente auf 190 Franken zu erhöhen, 
müsste man sich fragen, ob auch die Hi1flosenentschä
digung entsprechend zu erhöhen sei. Nach Auffassung 
der Kommission und m Uebereinstimmung mit dem 
Bundesrat soll sie auf 175 Franken monatlich oder 2100 
Franken im Jahr limitiert werden. Die Mehraufwen
dungen werden auf 45 Millionen Franken geschätzt. 

Mit dieser 7. AHV-Revision soll ein weiteres Postu
lat seine Verwirklichung finden, das schon bei früheren 
Revisionen durch die Expertenkommissionen geprüft 
wurde und neulich auch von der Kommission für Al
tersfragen wieder aufgegriffen und zur Verwirklichung 
empfohlen wurde. Es handelt sich um den freiwilligen 
Aufschub des Rentenbezuges. Diese Frage wird auf 
Seite 33 der Botschaft unter dem Abschnitt D «Neue 
Leistungen» behandelt. Der Rentenaufschub, der min
destens für ein und höchstens für 5 Jahre gewährt bzw. 
verlangt werden kann, bringt keine finanzielle Mehr
belastung der AHV. Für den Rentenaufschub werden 
bei Erreichung des Rentenalters in erster Linie Leute 
optieren, die noch erwerbstätig sind und daher in diesem 
Zeitpunkt über ein für den Lebensunterhalt hinreichen
des Einkommen verfügen. Bei Rücktritt aus dem Er
werbsleben bzw. nach Ablauf der Aufschubfrist wird 
die ordentliche Rente um den versicherungsmässigen 
Gegenwert der infolge des Aufschubes nicht bezogenen 
Leistungen erhöht. Beim Tode des für den Aufschub 
Optierenden werden die Renten der Hinterbliebenen 
einen entsprechenden Zuschlag erfahren. Die Einzel
heiten soll der Bundesrat auf dem Verordnungsweg re
geln. Der administrative Mehraufwand dieser Neuerung 
wird sich in bescheidenem Rahmen halten. 

Alle erwähnten Verbesserungen der Versicherungs
leistungen bei der AHV, inklusive Ergänzungsleistun
gen, und bei der IV werden auf der Ausgabenseite einen 
durchschnittlichen Revisionseffekt von 893 Millionen 
Franken pro Jahr für die Zeitperiode 1969 bis 1989 bei 
wirtschaftlich statischen Verhältnissen bedingen. Die An
hangtabelle 4 betreffend den jährlichen Finanzhaushalt 
der AHV nach geltender Ordnung zeigt klar, dass die 
erhöhten Ausgaben nicht mehr durch die Beiträge der 
Versicherten und der öffentlichen Hand im bisherigen 

16 
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Rahmen gedeckt werden können, wie sie bedingt sind 
durch die Erhöhung der Renten und der Leistungen, 
so dass ohne neue Einnahmen der Ausgleichsfonds in
nert weniger Jahre aufgebraucht wäre. Er könnte dann 
die Ausgleichsfunktion als Reserve für ausserordentliche 
und Mehrbelastungen nicht mehr er
füllen. Zugleich würde der des Fonds zurück-

und zuletzt gänzlich ausfallen. Die der 
Darlehen des Fonds, die der Wirtschaft, den Kantonen, 
Städten, grösseren Gemeinden und Banken zur Erfül-

1hrer wurden, würde auf dem 
Geld- und Kapitalmarkt eine sehr Lage schaf-
fen und volkswirtschaftlich Auswirkungen 
haben. Deshalb blieb dem Bundesrat nichts anderes üb
rig, als im Sinne der Empfehlung der Expertenkommis
sion erstmals seit 1948 eine der Beiträge der 
Versicherten für die AHV vorzuschlagen. Der Beitrags
satz soll von bisher 4 Prozent auf 5 Prozent des Er
werbseinkommens erhöht werden. Dieser Aufschlag 
macht ein Viertel oder 25 Prozent des bisherigen An
satzes aus. Gleichzeitig wird der Beitragssatz für die In
validenversicherung, der seit dem L Januar 1968 0,5 Pro
zent beträgt, um 0,1 auf 0,6 Prozent heraufgesetzt. Die 
Finanzierung der Erwerbsersatzordnung ist mit dem bis
herigen 0,4prozent1gen Beitragssatz weiterhin möglich. 
Der gesamte Beitragssatz für die genannten drei Sozial
werke des Bundes wird inskünftig 6 Prozent betragen. 
Bei den Unselbständigerwerbenden werden Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer wie bisher je zur Hälfte die Beiträge 
erbringen. Das durchschnittliche Jahreseinkommen des 
Arbeitnehmers ist seit 1948 von zirka 5000 auf 15 000 
Franken im Jahre 1968 angestiegen. Die Selbständig
erwerbenden und Arbeitnehmer ohne beitragspflichti
gen Arbeitgeber sollen gemäss Antrag des Bundesrates 
5 Prozent des Einkommens bezahlen. Hingegen wird für 
diese beiden Kategorien Beitragspflichtiger die degres
sive Beitragsskala von einem Jahreseinkommen von 
16 000 Franken an abwärts bis 1600 Franken zur An
wendung kommen. Die Kommission beantragt mehr
heitlich, den Beitragssatz für Einkommen Selbständig
erwerbender über 16 000 Franken auf 4,5 Prozent fest
zusetzen. Die Detailberatung wird dana Gelegenheit 
bieten, zu diesem Antrag eingehender Stellung zu neh
men. 

Gemäss zusätzlichen Angaben von Herrn Dr. Naef 
weisen nur 5 Prozent der Beitragspflichtigen der Land
wirtschaft ein Einkommen von über 20 000 Franken aus. 
Bei den übrigen Selbständigerwerbenden erreichen 
mehr als 41 Prozent ein beitragspflichtiges Einkommen 
von über 20 000 Franken. Bei den Unselbständigerwer
benden sind es «nur» 31 Prozent. Der Gesamtbestand 

ist in Ta
ange-

An diesem Gesamtbestand die Un-
selbständigerwerbenden mit 87 Prozent, die Selbständig
erwerbenden mit 13 Prozent. Von diesen l 3 Prozent Selb-

entfallen 5 Prozent auf die Land
wirtschaft und 8 Prozent auf die übrigen Selbständig
erwerbenden. Die Beiträge der Nichterwerbstätigen 
werden inskünftig je nach den sozialen Verhältnissen der 
Versicherten mindestens 40 Franken und höchstens 2000 

Jahr 
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belle wurden die aus den Kommissionsanträgen resul
tierenden Mindereinnahmen und Mehrausgaben aber 
bereits berücksichtigt. Eine Analyse des jährlichen Fi
nanzhaushaltes dass bei wirtschaftlich statischen 
Verhältnissen und bei einem Beitragsindex von 300 ab 
l 971 die Ausgaben wesentlich stärker ansteigen als die 

Die Zunahme der zu erbringenden Leistungen 
ist in erster Linie auf das rasche Anwachsen der Rentner· 
bestände zurückzuführen. Dabei spielt der des 
Durchschnittsalters der Altrentner eine wesentliche 
Rolle. Die Einnahmen und Ausgaben für die AHV wer
den im Mittel der Jahre 1969 bis 1989 3415 Millionen 
Franken das sind durchschnittlich 804 MiUio
nen Franken mehr als ohne Gesetzesrevisron. Die Ein· 
nahmen für die IV in der Höhe von 550 Millionen ver
mögen die Gesamtausgaben bis zu einem Manko von 
2 Millionen Franken im Jahr zu decken. Der durch
schnittliche Revisionseffekt beträgt bei der IV auf der 
Einnahmenseite 77 Millionen und auf der Ausgaben
seite 79 Millionen. Die Ergänzungsleistungen, die von 
der öffentlichen Hand, also vom Bund und den Kan
tonen. aufzubringen sind und die heute zirka 150 000 
Bezugsberechtigten zugute kommen, werden jährlich 250 
Millionen Franken. das sind IO Millionen Franken 
mehr, erfordern. 

Für alle die genannten Sozialwerke zusammen be
trägt der Einnahmenplafond 4220 Millionen und der Aus
gabenposten 4222 Millionen Franken, während die jähr· 
liehen Einnahmen und Ausgaben ohne Gesetzesrevision 
während dieser 20-Jahre-Periode durchschnittlich 3329 
Millionen Franken betragen hätten. Demnach beträgt 
der Gesamtrevisionseffekt 891 Millionen bei den Ein
nahmen und 893 Millionen bei den Ausgaben. Gemäss 
Artikel 103 des AHV -Gesetzes sollen die Beiträge der 
öffentlichen Hand an die AHV bis Ende 1984 minde
stens einen Fünftel und vom Jahre 1985 an einen Viertel 
der durchschnittlichen jährlichen Ausgaben betragen. 

Durch die Gesetzesänderung vom 19. Dezember 1963 
wurde die Bundesversammlung ermächtigt, für eine 
fünfjährige Periode diese Beiträge im voraus festzusetzen. 
Sie sind zu drei Vierteln vom Bund und zu einem Vier
tel von den Kantonen aufzubringen. Gemäss Aende
rungsantrag zu Artikel !03, Absatz J, wird die Bundes
versammlung inskünftig für eine dreijährige Periode die 
Beiträge, gestaffelt pro Jahr. festlegen. Der Bundesrat 
beantragt, die Beiträge aus öffentlichen Mitteln an die 
AHV für das Jahr 1969 auf 530 Millionen, für 1970 auf 
550 Millionen und für das Jahr 1971 auf 570 Millionen 
festzusetzen. Die Gesamtbelastung der öffentlichen Hand 
durch die AHV, IV und die Ergänzungsleistungen wird 
für das Jahr 1969 1010 Millionen. für das Jahr 1970 !020 
Millionen und l Millionen Fran· 
ken betragen. Gemäss der gesetzlichen Schlüsselung ha
ben der Bund 1969 686 Millionen und die Kantone 324 
Millionen, 1970 der Bund 693 und die Kantone 327 Mil· 
lionen und 1971 der Bund 708 und die Kantone 332 
MiHionen Franken aufzubringen. Dem Bund stehen 

Artikel 34quater BV die Einnahmen aus der fis. 
kalischen Belastung des Tabaks und der gebrannten Was
ser sowie die Mittel des der aus den 

Zusammenhang mit Artikel 
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Die Kantone haben die Finanzierung ihrer Beiträge, 
die in den folgenden drei Jahren pro Kopf der Bevölke
rung zirka 55 Franken ausmachen werden, aus ihren 
ordentlichen Mitteln zu finanzieren. Der Finanzhaushalt 
der AHV ist gemäss revidierter Tabelle 5 ab 1967 defi
zitär. so dass ab diesem Jahr der zur Fi

werden muss. In der 20 
Jahre umfassenden 
fonds bei wirtschaftlich statischen Verhältnissen und bei 

a14,,m,1cA ab 1971 von 300 mit 3272 Millionen 

no,,r,p,r1rlflP ei-
nen Abbau auf rund 6 Milliarden Franken erfahren, 
und er wird damit nur noch das anderthalbfache der 
jährlichen Aufwendungen betragen, so dass damit dem 
neu einzufügenden Absatz 3 in Artrkel 107 des AHV
Gesetzes kaum mehr Genüge geleistet wird. 

Es ist noch ein weiterer gewichtiger Punkt der AHV
Gesetzesrevision zu würdigen. nämlich die Frage der 
Anpassung der Versicherungsleistungen an die Preis
und Einkommensentwicklung. Sie steht in engem Zu
sammenhang mit Punkt l im Volksbegehren des CNG, 
womit die jährliche Anpassung der AHV- und IV-Renten 
an die Teuerung und an die Zunahme des realen 
Volkseinkommens auf Verfassungsebene verlangt wird. 
Bei diesem Problem geht es, einfach ausgedrückt, um 
die Erhaltung der Kaufkraft der Renten. Dieses Ziel 
kann auf zwei Arten erreicht werden: durch die Inde
xierung der Renten, die mit einer automatischen Anpas
sung der Renten an die Preisentwicklung identisch ist, 
und durch eine periodische Anpassung der Renten an 
die gestiegenen Lebenshaltungskosten und Löhne. Der 
erste Weg würde zur automatischen jährlichen Renten
anpassung an die Teuerung führen; der zweite Vorschlag 
beinhaltet ebenfalls einen Anpassungsautomatismus in 
zeitlicher Hinsicht und im Rahmen eines bestimmten 
Anstieges des Landesindexes der Konsumentenpreise. 
Dieser Automatismus, wie er im Vorschlag des Bundes
rates zum Ausdruck kommt, ist aber anders konzipiert, 
und mit dem Einbau des Artikels 43ter ins AHV-Gesetz 
soll dem Bundesrat der verbindliche Auftrag erteilt wer
den. alle drei Jahre oder bei jedem Anstieg des Lan
desindexes der Konsumentenpreise um 8 Prozent das 
finanzielle Gleichgewicht der Versicherung und das Ver
hältnis zwischen Renten und Preisen durch die eidge
nössische Kommission für die Alters-, Hinterlassenen
und die Invalidenversicherung begutachten zu lassen 
und gegebenenfalls Anträge auf Aenderung des Gesetzes 
zu stellen. Die vom Eidgenössischen Departement des 
Innern zur Prüfung der volkswirtschaftlichen Fragen 
der Sozialversicherung eingesetzte Expertenkommission 
entschied sich ebenfalls für diese Variante. Gemäss Vor
schlag des Bundesrates ist ausserdem jeweilen nach 
längstens sechs Jahren oder, falls der Landesindex der 
Konsumentenpreise um mehr als 8 Prozent innert drei 
Jahren ansteigen sollte, schon früher durch den Bun
desrat das Verhältnis zwischen den Renten und den Er
werbseinkommen überprüfen zu lassen. Ist dieses Ver
hältnis erheblich gestört. so hat er den eidgenössischen 
Räten entsprechende Anträge für eine Gesetzesände
rung zu stellen. 

Mit diesen Ausführungen dürften die Hauptpunkte 
der Gesetzesrevision kurz gestreift sein. Hinter der Vor
lage steckt eine ausserordentlich grosse und gewissen
hafte Arbeit der Experten und der AHV/IV-Kommis
sion, des Bundesamtes für Sozialversicherung und des 
Departementes. Der ganze Fragenkomplex der AHV 

und IV ist ausserordentlich vielschichtig. In der umfang
reichen Botschaft sind alle mit der Revision in Zusam
menhang stehenden Probleme der Sozialversicherung in 
komprimierter und Darstellung enthalten. Allen, 
die an dieser Revisionsvorlage haben. ge
bührt der wohlverdiente Dank. 

Die Kommission beantragt 
das betreffend 
setzes über die Alters- und 
rung. 

Eintreten auf 
des 

Hinterlassenen versiehe-

Leider bin ich noch nicht am Ende meiner Ausfüh
rungen. Unsere Kommission hatte auch Jc,.uu,a5 

men zu einem Bundesbeschluss über das 
für den weiteren Ausbau der Alters- und Hinterlasse
nenversicherung und der Invalidenversicherung. Die In
itiative auf Ergänzung von Artikel 34quater BV mit 
zwei neuen Absätzen (8 und 9) umfasst drei Forderun
gen: Erstens die jährliche Erhöhung der AHV- und IV
Renten im Ausmass der Teuerung sowie der Zunahme 
des realen Volkseinkommens; zweitens die Einführung 
des Obligatoriums für die zusätzliche betriebliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung der Arbeit
nehmer durch den Arbeitgeber; drittens sollen die ge
stützt auf Artikel 34quater BV gesetzlich festgelegten 
Renten der AHV und IV auf den 1. Januar des der 
Annahme der Verfassungsänderung folgenden Jahres 
durchschnittlich um einen Drittel erhöht werden. For
mel! ist festzustellen, dass der Titel des Bundesbeschlus
ses (S. 62 der Botschaft) dem dritten materiellen Begeh
ren der Initiative nicht entspricht, aber sich wortgetreu 
an die Ueberschrift des Volksbegehrens hält. Dem Bun
desrat darf deshalb kein Vorwurf gemacht werden, 
wenn er die Volksrnitiative im Zusammenhang mit der 
AHV/IV-Gesetzesrevision behandelt hat, obwohl der 
materielle Inhalt des Hauptbegehrens, die zusätzliche be
triebliche Vorsorge, eine Würdigung in einet besonderen 
Botschaft verdient hätte. Weder das Initiativengesetz 
noch das Geschäftsverkehrsgesetz schreiben dies jedoch 
vor. Die Einheit der Materie betrachtet der Bundesrat 
gemäss Botschaft Seite 55 als gewahrt, obwohl ein Obli
gatorium der betrieblichen Vorsorge nicht in einem un
bedingten und notwendigen Zusammenhang mit der 
AHV und IV steht. Ein Konnex ist einzig im angestreb
ten Ziel festzustellen. Die Punkte I und 3 der Volks
anregung könnten auf dem Wege der Revision bestehen
der Gesetze verwirklicht werden. Dazu bedürfte es kei
ner zusätzlichen Verfassungsbestimmung. Ueber die 
Opportunität einer Gesetzesrevision im Ausmass des 
Volksbegehrens kann man geteilter Meinung sein. In 
meinen bisherigen Ausführungen habe ich bereits 
den ersten Punkt der Initiative mit dem weitem Ausbau 
der Renten behandelt und dabei festgestellt, dass die Lö
sung, wie sie in Artikel 43ter des Gesetzes betreffend die 
Anpassung der Leistungen an die Preis- und Einkommens
entwicklung vorgeschlagen wird, den derzeitigen finan
ziellen Mögli'Chkeiten besser entspricht. Die Forderung 
der generellen erwähnten Erhöhung um einen Drittel 
wird mit den Anträgen des Bundesrates bei den unter
sten und mittleren Rentenkategorien mehr als erfüllt, 
wenn man das Mass der Renten im Zeitpunkt der Einrei
chung der Initiative mit dem Rentenstand nach Inkraft
setzung des revidierten Gesetzes vergleicht. Auf den 
l. Januar 1967 sind bekanntlich die Renten bereits um 
10 Prozent im Jahr zwecks Teuerungsausgleichs erhöht 
worden. Die vom Bundesrat in der Botschaft zur 
6. AHV-Revision stipulierte Dreisäulentheorie für die 
Vorsorge gegen die Folgen des Alters, der Invalidität und 
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des Todes gab offenbar den Anstoss, auf dem Initiativ
weg die Verwirklichung des Obligatoriums der betrieb
lichen Vorsorge anzustreben. Der Bundesrat liess durch 
das Eidgenössische Statistische Amt den Stand dieses un
bestritten aktuellen Problems abklären. Gestützt auf die 

darf festgestellt werden, dass die 
und der 

in erfreulicher Weise zugenommen hat. Die 
einer für die Arbeitnehmer 
verdient die volle Von ! 941 bis 1966 hat 
,ich die Zahl der ver-
dreifacht. Von den 2,1 Millionen versicherbaren einhei
mischen Arbeitnehmern smd heute rund 72 Prozent ei
ner Vorsorgeeinrichtung Zirka 600 000 
Arbeitnehmer neben der AHV keinen zusätz
lichen Schutz durch Personalfürsorge; bei einem Teil 
der Versicherten sind die Leistungen betragsmässig un
genügend und nur teilweise risikodeckend. Es verbleibt 
deshalb in dieser Richtung noch recht viel zu tun. -
Ob die zweite Säule der schweizerischen Vorsorgekon
zeption, die Personalfürsorge, sich in den nächsten Jah
ren in befriedigender Weise weiter zu entwickeln ver
mag, bleibt abzuwarten. Der Weg der Freiwilligkeit ist 
meines Erachtens dem Zwang vorzuziehen. Zugleich 
tragt eine betriebliche Vorsorgeeinrichtung auf freiwil
liger Basis wesentlich dazu bei, das Verhältnis zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer persönlicher und ver
ständnisvoller zu gestalten. Aus diesen Gründen bean
tragt die Kommission einstimmig, dem Bundesbeschluss 
zuzustimmen und Volk und Ständen die Ablehnung 
des Volksbegehrens zu empfehlen. Dieser Antrag soll 
mit einem Appell und einer Bitte verbunden werden. 
Der Appell richtet sich an die Inhaber und Träger von 
Betrieben, die fehlende Betriebsvorsorge nach Möglich
keit zu schaffen. oder wenn sie ungenügend ist, auszu. 
bauen. - An das Bundeskomitee des CNG ergeht die 
Bitte. die Frage des Rückzuges der Initiative eingehend 
und frühzeitig zu prüfen, um damit zur Klärung einer 
schweren und komplizierten Situation beizutragen. Eine 
Verzögerung der Inkraftsetzung der revidierten Bestim
mung des AHV- und IV-Gesetzes wäre sehr zu bedauern. 
Sie werden es mir nicht verübeln, wenn ich in diesem 
Zusammenhang das an diesem vergangenen Wochen
ende in der Presse bekanntgegebene Communique des 
Parteivorstandes bzw. des Parteitages der Sozialdemo
kratischen Partei der Schweiz erwähne, worin die Lan
cierung einer Initiative zur Verwirklichung eines um
fassenden Systems der sozialen Sicherheit angekündigt 
wird. Diese Mitteilung am Vorabend der Beratung über 
die AHV !IV-Gesetzesrevision und des Bundesbeschlus
ses über das Volksbegehren des CNG hat in weiten Krei
sen Erstaunen und zugleich Verwirrung Es 

vernehmen, Herr Bundesrat 

in 
Dreisäulenprinzip und zur Jnitiative des CNG beur
teilt. Damit bin ich am Schluss meiner Ausführun
gen zum Eintreten. Ich mochte Ihnen empfehlen, zuerst 
einzutreten auf die Gesetzesrevision der Altersversiche
rung und die Detailberatung durchzuführen und dann 
im zweiten Teil die des Bundesbeschlusses be
treffend das Begehren des CNG durchzuführen. 
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Beiträge die Leistungen auf das Mehrfache des Aus
gangspunktes gehoben werden konnten. Cch bin auch 
davon überzeugt, dass viele Empfänger der Rente diesen 
,teigenden Segen durchaus zu würdigen wissen und da
für dankbar sind. Wenn man dagegen die politische 
Arena betritt. ändert sich das Bild vollständig. Dass ein 
lebhaftes fnteresse an der AHV vorhanden ist. bildet 

keinen Anlass zur Klage. Auch die Tatsache. dass 
im Vorfeld emer Revision verschiedene Vorschläge un
terbreitet werden, muss weiter nicht beunruhigen. Dage
gen 1st es durchaus als unerfreulich zu werten, dass m 
diesem Zusammenhang das bisher Erreichte in 
vem Sinne herabgemindert, im eigentlichen Sinne mini
malisiert wird. Wir stehen heute insofern vor einem 
Markstein, als die neu vorgesehenen Leistungsverbes
serungen nicht mehr ohne Erhöhung der Beiträge ver
kraftet werden können. Der Bundesrat schlägt eine Her-

der Beiträge um I Prozent vor. Es liegt ein 
Antrag auf Ihrem Tische, die Beitragserhöhung noch 
weiterzutreiben, nämlich auf 5,6 Prozent. In diesem Zu
sammenhang spielt die Frage der Solidaritätsbeiträge 
eine Rolle. Die Kommission schlägt eine Lösung vor, 
welche die Solidaritätsbeiträge zwar nicht schmälert. sie 
aber auch nicht weiter ausdehnt. Ueber diese Frage wird 
in der Detailberatung noch zu sprechen sein. - Im Rah
men der Eintretensdebatte ist es nun am Platze, einige 
Grundsätze zu relevieren. Zunächst muss man sich bei 
allen Entscheidungen vor Augen halten, dass man sich 
mit der Sozialversicherung allgemein und mit der AHV 
im besonderen auf einer Einbahnstrasse bewegt. Man 
kann die Leistungen nur erhöhen, man kann sie nie 
mehr mindern. Dieser Umstand allein legt eine Zurück
haltung bei den Leistungserhöhungen auf. Der sichere 
finanzielle Boden darf nicht verlassen werden. Die Ge· 
neration, die nach 30 oder mehr Jahren für Fehler in 
den heutigen Dispositionen Opfer in Form von zusätz
lichen Beiträgen zu erbringen hätte, ohne dafür auch 
wieder Mehrleistungen zu erhalten, wüsste rhren Vätern 
kaum Dank dafür. Zur Diskussion steht auch immer 
wieder dre Einführung der Indexrente und darüber hin
aus der sogenannten dynamischen Rente. Wie schon der 
Kommissionspräsident ausgeführt hat, lehnt die Kom
mission mit dem Bundesrate derartige Vorschläge ab. 
Die Teuerung zu berücksichtigen, besteht genügend Mög
lichkeit im Rahmen der vom Bundesrat unterbreiteten 
Vorschläge. Die dynamische Rente soll automatisch der 
Einkommensentwicklung angepasst werden. So verlok
kend eine solche Lösung bei oberflächlicher Betrach
tung sein mag, hätte sie doch zu gravierende Konse
quenzen. Die Einkommensentwicklung darf nämlich 
nicht einfach mit Produktivitätsfortschritt und Wirt-

Rentendynamik werden zurzeit 
in der deutschen Sozialversicherung exerziert und berei-
ten da und dort finanzielle Sorgen. Den 
timen Bedürfnissen der Rentnergenerationen 
nach Anteil an der wachsenden Prosperität kann im 
Rahmen der Gesetzesrevisionen. die sich ja in kurzen 
Abständen Rechnung getragen werden. 

Wie schon der Präsident der Kommission 
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Beschlüsse des sozialdemokratischen Parteitages vom letz
ten Wochenende zu Rate zieht, kann man ermessen. was 
in dieser Hinsicht zu erwarten ist. Es sei einem Mitglied 
der Kommission gestattet, sich doch noch mit einigen 
Worten zu den Alternativvorschlägen zu äussern. Als 
solche sich - so wie ich die Dinge heute 
sehe unseres Kollegen Heimann und die 
letztmals im «Bund» von gestern und von heute präsen
tierten von Dr. Brunner und Dr. Gasser. Man 
kann ihnen 
die letzten. Beiden 

ist es mit der L:ebereinstimmung Die Maximal
renten möchten im einen Fall auf 400 Franken gehoben, 
im andern auf 373 Franken festgesetzt werden, im einen 
Fall also 25 Franken hoher als der Bundesrat und die 
Kommission Ihnen vorschlagen, im andern 2 Franken 
tiefer. 

Von grösserer Bedeutung aber sind die Differenzen 
mit Bezug auf die Anrechnung der geleisteten Beiträge. 
Nach der Vorlage des Bundesrates und der Kommission 
wi:rd das für die Beitragsleistung massgebende durch
schnittliche Einkommen um zwei Drittel aufgewertet. 
Mit dieser Aufwertung wird bezweckt und wohl auch 
zum guten Teil erreicht, dass die Renten an das zuletzt 
bezogene Einkommen angepasst sind. Der Antrag von 
Herrn Ständerat Heimann geht noch weiter. Er will die 
Aufwertung auf drei Viertel erhöhen. Im Gegensatz dazu 
will der Vorschlag Dr. Brunner/Dr. Gasser von der Auf
wertung überhaupt Umgang nehmen. Die Aufwertung 
bedeutet eine Verstärkung des Versicherungsprinzipes in 
der Sozialversicherung und führt im Ergebnis dazu, dass 
eine grössere Zahl von Rentnern die Maximalrente errei
chen oder in ihre Nähe kommen. Sieht man von der Auf
wertung ab, so schliesst man einen Teil der Rentner 
von der Maximalrente aus, die sie sonst eben erhalten 
würden. Es ist klar, dass man mit diesen Mitteln die 
Minimalrenten erhöhen könnte. Die politische und so
ziale Opportunität einer solchen Lösung steht auf einem 
andern Blatt. Ich persönlich kann ihr nicht folgen. Der 
Antrag unseres Kollegen Heimann auf der andern Seite 
verlangt eine weitergehende Erhöhung der Beiträge. Er 
selbst nennt den Ansatz von 5,6 Prozent. Ob die Be
rechnungen, die diesem Antrage zugrunde liegen, alle 
Risiken einer Sozialversicherung berücksichtigt haben. 
wissen wir einstweilen nicht. Darüber wird er uns noch 
Ausführungen machen. t,,Jir persönlich geht dieser An
trag zu weit. vor allem auch was die zusätzliche Beitrags
erhöhung betrifft. Ich kann deshalb auch diesem Antrag 
nicht folgen. 

Ich komme zum Schluss. Noch nie, seit es unsere 
AHV gibt, ist im Vorfeld der Revisionsarbeit eine der
artige Unruhe verbreitet worden wie dieses Mal. Die 
Mitglieder der Kommission wissen ein Lied davon zu 
singen. Man hat das Papier nicht nach Seiten erhalten, 
sondern nach Gewicht. Diese Unruhe wäre an sich 
durchaus nicht zu bedauern, wenn man sie nur als 
schöpferisch qualifizieren könnte, denn die schöpferi
sche Unruhe ist ja das, was uns in unserer saturierten 
Zeit so wohl tut und so not tut. Aber diese Unruhe hat 
auch ihre ganz entschiedenen Nachteile. Unsere AHV 
basiert wie wir alle wissen - auf der schweizeri· 
sehen Dreisäulentheorie. Die andern beiden Säulen, 
die kollektive, betriebliche Vorsorge und die Einzelvor
sorge, müssen ebenfalls tragende Säulen sein, wenn das 
Ganze ein festes Haus geben soll. Und diese Unruhe 
um die Revision der Sozialversicherung und die weitere 
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Entwicklung der Sozialversicherung ist nicht dazu ange
tan, die Entwicklung der sogenannten zweiten Säule zu 
fördern. Ich hoffe sehr und möchte wünschen, dass nach 
dem Abschluss dieser Revisionsarbeiten wieder 
Ruhe einkehrt, damit auch die andern Säulen in ihrer 

zu ihrem Rechte kommen können. 

Honegger: Ich finde es dass der Bundesrat 
auch die 7. AHV-Revision auf den bisher bewährten 
Grundsätzen der Basisversicherung aufbaut und die 
AHV nicht für sich allein, sondern im grösseren Rahmen 
emer Vonorgekonzeption be
trachtet. Der Bundesrat kommt deshalb auch folgerich-

zum Schluss. dass auf Vorschläge nicht emzutreten 
sei, die den Charakter der AHV als Basisversicherung 
verändern würden. Es 1st allerdings zuzugeben, dass die 
7. AHV-Revision eine weitere Nivellierung der Renten 
für einen grossen Teil der Bezugsberechtigten bringt. 
Auf der einen Seite erhalten von den Minimalrentnern 
heute ungefähr die Hälfte die Ergänzungsleistungen, 
und die maximalen Renten werden anderseits bereits bei 
einem durchschnittlichen AHV-Einkommen von l 2 000 
Franken oder, aufgewertet um zwei Drittel. bei 20 000 
Franken Endeinkommen erreicht. Jedes Jahr werden 
mehr Neurentner auf das ~taximum oder in dessen Nähe 
kommen. Der Anteil der mittleren und unteren Renten
kategorien wird weiterhin schrumpfen, und das bedeutet, 
dass wir uns der nivellierenden Rente auf relativ hohem 
Niveau nähern. Für sich allein betrachtet, ist diese Er
scheinung durchaus erfreulich. Sie führt aber doch einen 
Schritt weiter zur Rentennivellierung. Ich glaube, heute 
dürfte dennoch der Zeitpunkt noch nicht gekommen 
sein, um in irgendeiner Form Einheitsrenten einzufüh
ren. Der Kommissionspräsident hat die Gründe darge
legt, die heute gegen die Einführung einer Einheitsrente 
sprechen. Auch die Volkspension, wie sie von der So
zialdemokratischen Partei nun verfochten wird und die 
ja Gegenstand einer Volksinitiative sein soll, steht na
türlich völlig im Widerspruch mit der bisherigen AHV
Konzeption. 

Die Frage, ob die 7. AHV-Revision immer noch als 
Basisversicherung gelten darf, kann bejaht werden. Die 
Rentenanstalt hat letzthin in einer Schrift Berechnun
gen angestellt, aus denen hervorgeht, dass beh betrieb
lichen Altersrenten bis zu 40 Prozent des vor dem Ru
hestand erzielten Erwerbseinkommens die gesamten 
Rentenleistungen. also AHV plus Betrieb, in keinem 
Fall 85 Prozent des Erwerbseinkommens übersteigen. 
Der Gesamtaufwand für Altersrenten von 40 Prozent 
des Lohnes beträgt unter der Annahme, dass die gegen
wärtige Lohnentwicklung fortdauert, nach den Berech· 
nungen der Rentenanstalt rund 15 Lohnprozente. Man 
kann also etwas vereinfachend sagen, dass sich bei ei
nem höheren jährlichen Aufwand für die Altersbetriebs
vorsorge als 15 Prozent der Lohnsumme oder bei Alters
renten von mehr als 40 Prozent des vor dem Ruhestand 
erzielten Erwerbseinkommens Anpassungen der Be
triebsrentenversicherungen aufdrängen, damit die AHV
Altersrenten zusammen mit den Altersleistungen des Be
triebes 90 Prozent des letzten effektiven Enverbsein
kommens nicht übersteigen. Wenn zum Beispiel eine be
triebliche Altersrente von 60 Prozent des Erwerbsein
kommens und die Ehepaarrente der AHV gemäss der 
7. AHV-Revision in Betracht gezogen werden, dann 
,teilt man heute schon fest. dass sich Einkommen bis zu 
20 000 Franken bereits Kürzungen der Altersrente des 
Betriebes gefallen lassen müssen. 
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Die Pensionskassen-Statistik 1967 gibt auf-
schlussreiche Zahlen, die eine Reihe irrtümlicher An
sichten über den Stand der betrieblichen Vorsorge besd
tigen sollten. Die Zahl der betrieblichen Vorsorge-Ein

hat seit 195 5 um 3400. auf mehr als 13 000, 
zugenommen, und die Zahl der Versicherten ist, wie der 

bereits ausführte, auf! .5 Mil-
linnen l>P<cf<f>(rPM 

den Personen sind also versichert. Der 
der betrieblichen hat die 
zweiten Säule für einen Grossteil der Arbeitnehmer 
meines Erachtens bewiesen. Ich übersehe dabei aller-

nicht dass die versicherten Leistungen noch erwei
tert werden müssen und das Endziel einer für alle trag
fähigen zweiten Säule noch nicht erreicht ist. Selbst 
wenn die Entwicklung mit dem wei-

wie bis 1966, dürften aber doch nach weiteren 
Jahren wiederum recht beträchtliche Fortschritte festzu. 
stellen sein. Ich begrüsse es deshalb sehr, dass nach 
dem Antrag der ständerätlichen Kommission der Bun
desrat ermächtrgt wird, kurzfristiger als bisher Pensions
kassen-Stahstiken durchzuführen und sich über die Ent
wicklung der zweiten Säule laufend orientieren zu las
,en. 

Bei der Diskussion um die 7. AHV-Revision ist auch 
die dritte Säule die individuelle Vorsorge - mitzu
berücksichtigen. Leider sind darüber keine eindeutigen 
Statistiken vorhanden. Die dritte Säule darf aber meines 
Erachtens nicht unterschätzt werden. 1966 bestanden 
zum Beispiel in der Lebensversicherung, ohne die Grup
penversicherung mitzuzählen, rund 3 Millionen Policen 
für Kapital- und Rentenversicherungen, mit Anwart
schaften von 22 Milliarden Franken. Das würde - ich 
bin mir allerdings der Problematik dieses Vergleiches be
wusst - pro Haushalt etwa 12 000 Franken ausmachen. 
Auch wenn die Lebensversicherung nicht nur der 
Altersvorsorge dient, so sind dies doch sehr respektable 
Beträge, dies um so mehr, als von den damals 30 Mil
liarden Franken auf Sparheften ebenfalls ein Teil als si
chernde Rücklagen anzusehen sind. 

Ich bin mir durchaus bewusst, dass die zweite und 
die dritte Säule einer weiteren Konsolidierung bedür
fen. Ich glaube aber, dass den Unternehmern das Ver
trauen geschenkt werden darf. dass sie auch in den 
nächsten Jahren. nicht zuletzt aus der Konkurrenz auf 
dem Arbeitsmarkt heraus, die Pensionsversicherungen 
weiter ausbauen. Voraussetzung ist allerdings. dass die 
staatliche AHV dieser Entwicklung nicht in den Arm 
fällt. Wenn der Arbeitgeber nicht weiss, welches das End
ziel der AHV ist, wird man sich über eine gewisse Zu
rückhaltung der Arbeitgeber bezüglich des Ausbaues 
ihrer Vorsorge nicht wundem dürfen. Es ist nicht 

aufzubauen und erhebliche Mittel dafür aufzuwenden, 
wenn mit dem späteren sukzessiven Abbau dieser Vor
,orge infolge der AHV werden 
muss. Es liegt somit im wohlverstandenen Interesse aller, 
auch der Arbeitnehmer, wenn die Ziele. die 
mtt der AHV erreicht werden sollen, einmal klar fest-

werden. Ganz verfehlt wäre meines Erachtens das 
der fnitiative des Christlich-Nationalen Gewerk-

,ehr eingehend auf ihre Auswirkungen überprüft wer
den müssten. 

Ich stimme für Eintreten, weil mir die generelle Kon-
zeption der 7. AHV-Revision erscheint, weil 
ihre Auswirkungen und vertretbar sind, weil 
mit den beantragten Leistungsverbesserungen keine fi. 
nanziellen Abenteuer werden müssen und 
weil die in keinem anderen Staate anzutreffende, unbe-
grenzte 
wird. 

noch nicht in 

Wenk: Der grosse Schritt vorwärts, den die siebte 
AHV.Revision nun ist von 

ll1''•u,,.u im Hinblick auf noch grössere Schritte. Diese 
Ungeduld wird nicht von Politikern erzeugt, sondern sie 
ist eine echte; denn die Jahre AHV haben eben 
auch die Mentalität geändert. Man ist nicht mehr be
reit, es einfach hinzunehmen, dass ein alter Mann, der 
sein Leben lang gearbeitet hat, am Ende seines Lebens 
noch armengenössig werden soll. Das ist der wirkliche 
Grund dieser Ungeduld, und der ist sehr achtbar. Lei
der werden, auf Grund dieser Ungeduld, auch Leistun
gen verlangt, die nicht finanziell gesichert sind, und das 
müssen wir wohl ablehnen. 

Die Vorschläge des Bundesrates wurden leider durch 
die Kommission in einem Punkte in sehr ungeschickter 
Weise modifiziert. Ich halte es für einen schweren Feh
ler, wenn die Gruppe der Selbständigerwerbenden nun 
abgespalten werden soll, wenn sie weiterhin nicht mehr 
die gleichen Leistungen aufbringen will wie die Unselb-

. ständigerwerbenden. Diese Reduktion von 5 auf 4Yz 
Prozent ist eben wirklich ein Auseinanderklaffen und 
nicht, wie gesagt wurde, ein Annähern. Schliesslich er
bringt jeder Angestellte. jeder Arbeiter zusammen mit 
seinem Arbeitgeber diese 5 Prozent. Arbeit schafft Werte, 
nicht die Arbeitsstelle, und das, was der Arbeitgeber 
an Beiträgen erbringen muss, geht indirekt am Lohn ab. 
Wenn Sie der Mehrheit Ihrer Kommission folgen und 
auf 472 Prozent gehen, so könnte das der Anfang eines 
Zerfallens in Gruppen sein; denn es wäre durchaus denk
bar, dass ein Vorstoss gemacht wird, um nachher dre 
Selbständigerwerbenden abzuspalten. Es wird gelegent
lich behauptet - kürzlich stand das in der Aerzte-Zei
tung -, dass diese Selbständigerwerbenden ganz aus
serordentliche Solidaritätsbeiträge leisten. - Ja, zum 
Teil trifft das zu. aber auch Unselbständigerwerbende 
leisten bei uns sehr grosse Solidaritätsbeiträge, und zwi
schen den beiden Gruppen ist der Strom der Solidari
tätsgelder nicht gross, denn unter den Unselbständig
erwerbenden ist die Gruppe der Landwirte, die bekannt-
lich in der Hauptsache Empfänger dieser Solidaritätsbei-

sind. Wir werden der 

Es wurde heute schon verschiedenes über die Drei
säulentheorie gesagt. Tn den Naturwissenschaften würde 
man einen solchen keinesfalls Theorie 
nennen, höchstens Hypothese, so eine unsichere An

ist dies! 
An der zweiten Säule ist verschiedenes unbefriedi-

gend. Das ist bestimmt, dass sie nur 
und die 
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Jahren. bei einem Arbeitgeber zu bleiben, bei dem er 
sich vielleicht nrcht mehr glücklich fühlt, und deshalb 
ist es dringend nötig, dass das, was ich in meinem Postu
lat verlangt habe. recht bald realisiert wird; nämlich 
dass das volle Deckungskapital beim Austritt aus einer 
Arbeitsstelle dem Arbeitnehmer wird. In 
der Botschaft wird dass verschiedene alte 
Postulate werden; ich glaube. das Postu-
lat Max Weber 845 ! sollte nicht werden, 
denn dieses Postulat weist auf diese unbefrie-

Lösung bei der zweiten Säule hin, und diese 
Zustände bleiben weiterhin bestehen. 

Etwas schroff erscheint mrr die Forderung der Bot-
schaft. dass dre der Erwerbslosen von 12 Fran-
ken auf 40 Franken erhöht werden. Es han-
delt sich bei dieser Gruppe um Invalide, um Mönche, 
Nonnen, Diakonrssinnen und um Studenten. Sie alle sind 
nicht in der diese 40 Franken aufzubringen, an
dere müssen sie aufbringen, und man darf sich doch 
wohl mit Recht fragen, wer diese Solidarität üben soll. 
Ein Vater mit mehreren studierenden Kindern bringt 
schon recht gro~se Opfer im Interesse der Gesellschaft 
und braucht vielleicht nicht unbedingt auch hier noch 
weiter belastet zu werden. Die Botschaft bringt viel 
Gutes, und deshalb bin ich für Eintreten. Wenn noch 
Zusätzliches verlangt wird, für die finanzielle Sicherung 
auch gesorgt wird, glaube ich, mit guten Gründen auch 
dort zustimmen zu dürfen. Wenn von meinen beiden 
Vorrednern darauf hingewiesen wurde, dass die Initia
tive der Sozialdemokratischen Partei nun diese Verhand
lungen st-öre, dann muss ich mit Nachdruck sagen, dass 
die Probleme der Alterssicherung mit dieser 7. Revision 
der AHV nicht endgültig gelöst sind. Wrr anerkennen 
voll den grossen Schritt vorwärts, der nun gemacht wird; 
aber es bleiben sehr viele Probleme noch ungelöst, und 
die Initiative weist in der absolut notwendigen Richtung, 
die von breiten Schichten unserer Bevölkerung dringend 
erwartet wird. 

Bodenmann: Seit dem Bekanntwerden der Bot
schaft und der Anträge des Bundesrates zur 7. AHV
Revision hat eine sehr ernsthafte, aber auch emotio
nelle Diskussion darüber eingesetzt, ob die vorgeschla
genen Rentenerhöhungen genügend seien, oder ob ne
ben Rentenerhöhungen nicht auch strukturelle Aende
rungen notwendig seien. Diese Diskussion hat mich zur 
Ueberzeugung gebracht. dass im heutigen Zeitpunkt die 
Revisron auf die Vorschläge des Bundesrates beschränkt 
werden sollte. 

Die verschiedenen Vorschläge, insbesondere auch die 
Anträge von Herrn Nationalrat Brunner, können in ih
rer finanziellen auf Sicht noch nicht be· 

Annahme In-
itiative des Christlich-Nationalen Gewerkschaftsbundes, 
insoweit diese die Obligatorischerklärung der Betriebs

betrifft. würde zu und 
führen, deren Bewältigung nur schwer 

möglich erscheint. Wühl fast alle. die an der Diskussion 
um die AHV teilnahmen, ohne selber durch persönliche 

oder Anträge gebunden zu sein, sind zur 
dass unsere AHV in auf die 

torischerklärung der betrieblichen Pensionskassen oder 
die Volkspension, die von einer Bundesratspartei lanciert 
werden soll. Bei dieser Sachlage, und weil die aufgewor
fenen Fragen nicht unter dem Drucke einer noch in 
diesem Jahr zum Abschluss zu bringenden parlamen
tarischen Behandlung nüchtern und leidenschaftslos er
klärt und abgeklärt werden können, ist es sicher an-

den zuzustimmen. In 
bezug auf die Initiative des CNG kann nochmals fest

werden, dass die 
angenommen smd und ihre in 

finden. Der in dieser Initiative enthaltene 
Antrag auf Obligatorischerklärung der betrieblichen 
Pensionskassen scheint mir nun zum Prüfstein zu wer· 
den, ob die Abstützung unserer Altersvorsorge auf diese 
zweite Säule richtig ist. Es darf hier auch gesagt werden, 
dass die Lancierung der Initiative für eine sogenannte 
Volkspension die Anhänger dieser zweiten Säule eigent
lich hätte veranlassen sollen, wenn nicht der Initiative in 
diesem Punkte zuzustimmen, so doch Vorschriften für 
eine Stützung dieser zweiten Säule in die bestehende Revi
sionsvorlage einzubauen. Ich denke hier an die Regelung 
der Freizügigkeit. Denn darüber kann kein Zweifel be
stehen: die Einführung der sogenannten Volkspension 
als Weiterausbau der AHV wird den betrieblichen Pen
sionskassen den Todesstoss versetzen. Schon die Ankün
digung der Lancierung dieser Initiative wird zur Folge 
haben -- wie das Herr Kollega Honegger bereits gesagt 
hat -, dass der Weiterausbau der betrieblichen Pen
sionskassen stagnieren wird, es sei denn, dass heute hier 
von seiten des Bundesrates eine unmissverständliche 
Treueerklärung zur zweiten Säule abgegeben wird. Ich 
persönlich kann im heutigen Zeitpunkt einer Obliga
torischerklärung der betrieblichen Pensionskassen nicht 
zustimmen. Es gibt zu viele, die hier nicht zum Zuge 
kommen, wie Landwirte, Bergbauern, Selbständigerwer
bende. Eine grosse Zahl von Kleinbetrieben mit ständi
gem Personalwechsel, wie z. B. im Gastgewerbe, wäre 
nur schwer in der Lage, diese neue Aufgabe admini
strativ und finanziell zu bewältigen. Die Obligatorisch
erkfärung müsste notwendigerweise die Festsetzung von 
Rentenminima nach sich ziehen, und es müsste ein neuer 
Verwaltungsapparat aufgebaut werden, um die notwen
digen Kontrollen und Unterstellungen zu machen. Wei
tere Schwierigkeiten würden auch dadurch entstehen, 
dass die Rechte und Pflichten, die mit diesem obliga
torischen Pensionskassensystem im Zusammenhang ste
hen, auch in die internationalen Sozialversicherungs
abkommen miteinbezogen werden müssten. Die Volks
pension wird aber auch sicher nicht die schweizerische 
Lösung sein. Sie steht ja heute auch nicht zur Diskus
sion. Wenn ich mich aber zwischen den 

der 
müsste. so würde ich für die obligatorischen Pensions
kassen votieren, weil diese Lösung dann doch wieder 
freiheitlicher ist und der Angestellte und Arbeiter mit 
der Wahl des Arbeitsplatzes doch noch die Höhe seiner 
Pension mitbestimmen kann. 

Bei der Volkspension übergibt man sich für das Al
ter einfach dem Staate. Es läuft fast auf eine Verpfrün· 
dung hinaus. Man schemt ausser acht zu las-

dass auch dem Staate 
Ich 

heraus seine 
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Existenz im Alter selber mitaufbauen wollen. Das soll 
nun aber nicht heissen. dass man auf dem heutigen 
Punkte stehenbleiben soll. Im Gegenteil: Die künftigen 
Revisionen unserer AHV müssen die Ausrichtung exi
stenzsichernder Minimalrenten zum Ziele haben. wobei 
dann das Ergänzungsleistungssystem. das nach memer 

mehr als ein Schönheitsfehler unserer eidgenös-
mchen ist. wird. 

Schon die heute zur Diskussion stehende Vorlage 
muss in. dieser Richtung verbessert werden. Wie die 
Vorredner, bin auch ich für Eintreten. 

Hürlimann: Die bisherigen Voten zum Eintreten ha
ben im Zusammenhang mit unserem Gesetzesverfahren 
mehrmals die Initiative des Christlich-Nationalen Ge
werkschaftsbundes erwähnt. Damit ist ein 
rechtlicher Aspekt verbunden, und die Sorge um die 
Verfassung verdient es, dass dieses Problem in das 
Blickfeld der Eintretensdebatte gerückt wird. 

Im Abschnitt IX des Gesetzentwurfes wird im Hin
blick auf das Inkrafttreten der Revision ein Weg be
schritten, der juristisch und staatsrechtlich unbefriedi
gend ist, obwohl schon im Jahre 1954, wie ich fest
gestellt habe, ein gleicher Weg eingeschlagen wurde. 
Der Bundesrat kann nämlich gemäss Entwurf dieses Ge
setz erst in Kraft treten lassen, wenn die Initiative des 
CNG zurückgezogen oder verworfen ist. Wenn diese 
Lösung pragmatisch und von der Sache her politisch ver
ständlich ist, staatsrechtlich ist sie aus zwen Gründen 
nicht gangbar. 

Einmal im Hinblick auf das Wesen der Initiative. Die 
Initiative ist ein in der Verfassung verbrieftes Volks
recht. Die Behandlung einer Initiative - Ablehnung, 
Abstimmung, Gegenvorschlag usw. - ist ebenfalls in 
der Verfassung festgelegt. Wie wird nun aber im vor
liegenden Fall vorgegangen? Einmal wird im Bundes
beschluss zur Initiative die Verwerfung beantragt. Das 
ist verfassungskonform. Dagegen geht es meines Erach
tens nicht an. dass in einem Gesetz, bevor über das 
Schicksal einer Initiative entschieden ist, diese bereits zum 
Gegenstand der Gesetzgebung gemacht wird, Man wird 
einwenden, es handle sich nur um das Inkrafttreten; 
abgesehen davon, dass es um das Prinzip geht, wird 
durch den Gesetzgeber indirekt ein Druck ausgeübt. 
Man erhebt den Drohfinger: Wenn ihr die Initiative 
nicht zurückzieht, kommt die Gesetzesrevision nicht! 
Diese Einmischung des Gesetzgebers in das freie Recht 
der [nitiative ist, gleich in welchem Zeitpunkt und in wel
cher Materie. meines Erachtens unzulässig. Es wider
spricht nämlich dem Grundsatz der Einheit der Materie. 
Hier werden zwei Materien - Verfassung und Gesetz -
miteinander vermischt. 

Noch deutlicher, dass dies nicht geht, wird es aber 
vom Standpunkt des Gesetzgebers aus. Man tangiert 
den Willen und das freie Handeln des Gesetzgebers. Mit 
dem Abschnitt IX wird zwingend festgelegt, dass diese 
Revision nicht in Kraft trete, wenn die Initiative vom 
Volk angenommen wird. Mit andern Worten: Durch ein 
fnitiativbegehren lässt sich ein normales Gesetzgebungs
verfahren, mindestens hinsichtlich der beginnenden 
Wirksamkeit, beeinflussen. Da ein Gesetzgebungsverfah
ren vom Entwurf des Bundesrates bi5 zur Schlussabstim
mung in beiden Räten viel Zeit beansprucht, könnte 
eine zum gleichen Gegenstand eingereichte [nitiative 
das Gesetzgebungsverfahren der Bundesversammlung 
beeinflussen und sogar vereiteln. Das kann und darf 
nicht mit dem Recht der Initiative verbunden sein. 

Es ist Sache des Gesetzgebers, es ist Sache von uns, 
zu bestimmen, wann ein Gesetz in Kraft treten soll. 
Staatsrechtlich unbefriedigend bleibt eme Lösung, wo· 
nach eine Initiative in einem normalen Gesetzgebungs
verfahren die Pläne des Gesetzgebers durchkreuzt. Da
her ich, ganz abgesehen von der Sache, sondern 
nur von der staatsrechtlichen und Seite her. 
eine vor. die sauber ist: Das Gesetz soll am 
l. Januar 1969 in Kraft treten. Sofern sich das Verfah· 
ren von den Räten bis m die Dezembersession mit an-
,chliessender Referendumsfrist hinziehen kann 
dannzumal ohne werden, dass 
das Gesetz rückwirkend auf den l. Januar 1969 in Kraft 
trete. Dies entspricht übrigens auch dem Willen des 
Bundesrates, wie er es in der Botschaft ausführt. 

Was geschieht aber, wenn die Initiative angenommen 
wird? Das ist der Einwand. der auch zum Motiv für den 
Antrag des Bundesrates wurde. Die mit der Initiative be
antragte Rentenerhöhung kann sich ich gehe davon 
aus, dass man die Initiative noch in diesem Jahre zur 
Abstimmung bringt, ich sehe nicht ein, warum man das 
nicht tun kann nur auf die Renten des Jahres 1968 
beziehen, da im Zeitpunkt der Einreichung der Initiative 
die Rentenhöhen, wie sie nun durch diese Gesetzesrevi
sion vorgesehen werden, gar nicht bekannt waren. Mass
gebend sind die Renten, wie sie im Zeitpunkt der Ab
stimmung der Initiative in Kraft sind, denn mit der An
nahme in der Volksabstimmung wird eine Initiative 
rechtskräftig. Wenn nach der Annahme der Initiative die 
Gesetzesrevision folgt, ist gleichzeitig festzustellen, dass 
eine parallel zum Initiativverfahren geführte Gesetzes
revision einen Teil der Initiative nämlich die Erhö
hung der Renten - bereits erfüllt hat. Das ist die logi
sche Konsequenz dessen, dass die Initiative einerseits 
und ordentliches Gesetzesverfahren anderseits parallel 
laufen können. Sie sehen daraus, dass ich materiell im 
Grunde genommen mit Herrn Kollega Heimann einig 
bin. Dagegen gehen wir formell auseinander. Herr Kol
lega Heimann will bereits für den Fall der Annahme der 
Initiative im Gesetz festlegen, es sei bereits eine Renten
verbesserung vorgenommen. So wenig wie man mei
nes Erachtens sagen kann. wenn die Initiative zurück
gezogen oder verworfen wird, dann tritt das Gesetz in 
Kraft. ebenso wenig kann man bestimmen, das Gesetz 
trete nicht in Kraft, wenn die Initiative angenommen 
wird. Das wäre meines Erachtens juristisch, staatsrecht
lich nicht vertretbar. Vielmehr ist es so. dass wir, wenn 
die Initiative angenommen wird. dann beim Anlass der 
nachfolgenden Gesetzesrevision feststellen müssen 
was Kollege Heimann meines Erachtens jetzt zu Unrecht 
zum voraus tun will -, dass durch das parallellaufende 
Gesetzesverfahren die Renten bereits erhöht worden 
sind. 

Professor Huber hat im Jahre I 958 im Zusammen
hang mit einer Initiative von der Sorge um die Rechts· 
ordnung und von der Verwirrung des Initiativrechtes ge
schrieben und kritisierte die Vermischung von Verfas
sung und Gesetz. Wi'r wollen den gleichen Fehler nicht 
wieder begehen. Wir gewähren der Initiative nach den 
Grundsätzen und Regeln der Verfassung und nach dem 
Prinzip der Einheit der Materie das garantierte Recht, 
und wir lehnen gleichzeitig eine Einflussnahme der [n. 

itiative in unser Gesetzesrevisions-Verfahren ab. Die 
rcchtspolitisch ,aubere Regelung ist daher die, die In
itiative des CNG in unserem Gesetz nicht zu erwähnen 
und als Gesetzgeber zu sagen, wann diese Revision in 
Kraft treten soll: nämlich am 1. Januar 1969. 
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Reimann: Es sind nicht die in der Botschaft ent
haltenen Verbesserungen, die ich auch meinerseits 
unterstütze. die mich veranlassen. einige Bemerkun

anzubringen. Die verschiedenen parlamentarischen 
Begehren im Zusam

m it der Konzeption um den Ausbau der AHV 
scheinen mir in der Botschaft nicht überall ihrer 

worden zu sein. Ich 
des CNG 

Lum \ve1tem Ausbau der AHV und IV, das mit rund 
l 70 000 L'nterschriften wurde. 

In der bundesratlichen Botschaft wird dieses Volks-
falls es nicht wird, Volk und 

Ständen zur Ablehnung empfohlen. und zwar ohne Ge
A.nderseits heisst es in der Botschaft, das 

Projekt für die 7. AHV/IV-Revision stelle 
einen wohlausgewogenen Gegenvorschlag zu den For
derungen des Volksbegehrens dar. - Zu fragen bleibt: 
Seit wann wird ein ausgearbeiteter Gegenvorschlag Volk 
und Ständen nicht mehr in rechtlich korrekter Weise als 
Gegenentwurf unterbreitet'? Was hindert den Bundesrat 
daran? Für eine Erklärung wäre ich dankbar; denn nur 
in einem Punkt, in der Rentenerhöhung, liegt ein Be
rührungspunkt zwischen dem Vorschlag des Bundesrates 
und der Volksinitiative vor. Auf die zwei weitem im 
Volksbegehren beantragten Aenderungen wurde nur 
teilweise eingegangen, nämlich auf die Anpassung der 
Renten an die Einkommensentwicklung sowie die obli
gatorische Einführung von Pensionskassen. für alle Un
selbständigerwerbenden. In beiden Fällen stellt die 
CNG-Initiative neues Verfassungsrecht zur Diskussion. 
Es ist darum nicht ganz klar, warum in der Botschaft 
zu lesen ist, die bundesrätliche Vorlage bilde, wenn auch 
nur auf der Gesetzesstufe, ein Gegenprojekt zur genann
ten Initiative. Die Vorlage stellt meines Erachtens ledig
lich in bezug auf die Rentenerhöhung ein solches Gegen
projekt dar. nicht aber in bezug auf die zwei andern 
Forderungen des Volksbegehrens. 

Gestatten Sie mir eine zweite Bemerkung. Im Jahre 
l 966 hat der Bundesrat die Durchführung einer neuen 
Pensionskassen-Statistik angeordnet. Die in der Bot
schaft angeführten Prozentzahlen können nicht darüber 
hinwegtäuschen. und die im Anhang der Botschaft ver
öffentlichten Ergebnisse der Pensionskassen-Statistik 
bestätigen diese Feststellung, dass von den 2,l Millio
nen in der Schweiz versicherbaren Personen immer noch 
600 000 keinerlei beruflichen Altersvorsorgeschutz ken
nen, und weitere 687 000 unselbständig Beschäftigte über 
einen absolut ungenügenden anwartschaftlichen Ver
,icherungsanspruch verfügen. lch denke da an jene Ver
sicherten. die laut Ergebnis der Pensionskassen-Statistik 
Anspruch auf anwartschaftliche Leistungen in der Höhe 
von lediglich 13 Prozent oder sogar nur 7Vi Prozent 
des Bruttolohnes besitzen. Kann der Bundesrat bei die
,er Sachlage wirklich guten Gewissens und mit voller 
Ueberzeugung sagen, er habe mit Befriedigung von den 
Ergebnissen der Pensionskassen-Statistik Kenntnis ge
nommen, die Statistik zeige, dass die zweite Säule unserer 
Vorsorgekonzeption ftir grosse Teile der Arbeiterschaft 
tragfähig werde'? Ich möchte aus meinem Herz keine 
Mördergrube machen und hier erklären, dass ich die fn. 
itiative des CNG seinerzeit nicht unterschrieben habe, 
weil ich mit ihr nicht in allen Punkten einig ging. Dass 
mit dieser Initiative aber echte Probleme anvisiert wor
den sind. kann kaum bestritten werden. Dass dieser Vor
stoss auch in andern Kreisen Bewegung hervorgerufen 
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hat, beweist die schon erwähnte angekündigte Initiative 
der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz. 

Ein ungelöstes Problem. im Zusammenhang mit den 
Pensionskassen, ist ohne Zweifel die auch von Kollege 
Wenk beanstandete mangelnde Freizügigkeit der heuti
gen Kassen für Versicherte über 50 Jahre. Ich möchte 
auch meinerseits feststellen. dass hier mit oder 
mindestens mit silbernen Ketten Leute an ihre Betriebe 
;zebunden werden. die ihre Arbeitsstelle kaum noch 
~echseln können. Was die CNG.Initiative durch staat
lichen erreichen möchte, dass nämlich den Ar-
beitnehmern bei der der Arbeitsverhältnisse 
der erworbene zu gewährleisten 
sei. hätte doch schon lange durch freiwillige Vereinba
rungen unter den Partnern realisiert werden sollen. Nur 
aus diesem Versäumnis heraus sind dann die extremen 
Forderungen der CNG-lnitiative zu verstehen. 

Auf einen letzten Punkt der Botschaft möchte ich 
noch kurz hinweisen. Es betrifft die Anpassung der Ren
ten an die Teuerung und die Einkommensentwicklung. 
Sicher werden es die Rentner begrüssen, dass die Ueber
prüfungsfrist für die Anpassung der Renten an die Teue
rung nun von 5 auf 3 Jahre verkürzt werden soll. Per
sönlich bin ich allerdings der Meinung, eine solche An
passung hätte schon dann zu erfolgen, wenn die Teue
rung seit der letzten Rentenanpassung um 5 Prozent ge
stiegen ist, und nicht erst, wie vorgeschlagen, um 8 Pro
zent, wie das auch die seinerzeitige Initiative des Beob
achters forderte. 

Schwerer wiegen jedoch die Bedenken in bezug auf 
die Ausführung der Botschaft zur dynamischen Rente. 
Eine solche Anpassung soll inskünftig lediglich für die 
Neurenten, nicht aber für die Altrenten vorgenommen 
werden. Es ist etwas eigenartig, dass eine solch wichtige 
Frage so quasi nebenbei in der Botschaft erwähnt und 
für die nächste Revision als entschieden betrachtet wird. 
Dieser Schritt wird mit dem Hinweis auf das finanzielle 
Gleichgewicht der AHV begründet. Das ist eine Behaup
tung, für die die Botschaft noch die Beweise erbringen 
müsste. Die in der Botschaft enthaltenen Rechnungs
modelle entziehen sich verständlicherweise der Ueber
prüfung durch den Aussenstehenden. Welche Annahmen 
- so frage ich liegen der Berechnung der künftigen 
Entwicklung der aktiven und passiven Bevölkerungs
gruppen zugrunde? 

Welche Annahmen wurden insbesondere in bezug auf 
die Kinder der Gastarbeiter diesem Rechnungsmodell 
zugrunde gelegt? Welche Ueberlegungen waren im übrt· 
gen für den Bundesrat massgebend, bei der AHV ein 
anderes wirtschaftliches Wachstum in den nächsten 20 
Jahren anzunehmen, als dies die Kommission Jöhr ser
nerzeit vorberechnet hatte? [st es - fast möchte ich sa
gen, fair -- ab 1971 nicht mehr mit einer dynamischen 
wirtschaftlichen Entwicklung zu rechnen, sondern von 
diesem Zeitpunkt an wirtschaftlich statische Verhältnisse 
anzunehmen? 

Schliesslich: Welche Beiträge hätte die aktive Bevöl
kerungsgruppe zu entrichten, wenn sie ihrer Rentner
generation die volle Teilnahme am winschaftlichen 
Wachstum sichern möchte? Es hätte der Botschaft sicher 
wohl angestanden, auch darüber etwas auszusagen. Dies 
sind einige wenige Fragen. Ihre Beantwortung scheint 
mir von etwelcher Wichtigkeit zu sein. Andernfalls wird 
die Diskussion durch zu viele Unbekannte belastet sein. 
Jedenfalls danke ich dem Vertreter des Bundesrates zum 
voraus für die Auskünfte. [eh stimme für Eintreten. 
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Heimrum: Wir sind uns alle einig darüber, dass die 
.i\HV zu einem Eckpfeiler der finanziellen Sicherung des 
Alters und der Hinterbliebenen geworden ist. Stellung
nahmen aus dem ganzen Land zeigen aber unmi'ssver
ständlich, dass die grosse Mehrheit des Volkes, also nicht 
nur die derzeitigen Rentner, nachdrücklich eine Verbes
serung der Leistungen erwartet, die über die Vorschläge 
des Bundesrates wesentlich hinausgeht. Sicher ist die 
Entwicklung unserer AHV als erfreulich zu bezeichnen. 
Für unser reiches Land dürfen aber die vom Bundesrat 
und von unserer Kommission Rentenerhö-
hungen mit Recht als bezeichnet werden. 
Der grosse Teil der heutigen Rentner hat bei kleinem 
Lohn mitgeholfen. den heutigen Wohlstand unseres 
Landes zu begründen. Wir wollen heute nicht untersu
chen, warum diese Generation am steigenden Ertrag un
serer Volkswrrtschaft nicht in dem Ausmass beteiligt 
wurde, wie es heute selbstverständlich ist. Wir haben 
aber die unbedingte moralische Verpflichtung, unseren 
Mitbürgern, die im Schatten der heutigen Wohlstands
wirtschaft ein überaus bescheidenes Dasein fristen, gross
züg.ig zu helfen. Zu diesen Mitbürgern gehören die 
600 000 AHV-Rentner, die keinerlei zusätzliche Leistun
gen aus privaten Kassen erhalten. Angesichts dieser Tat
sache kann ich es nicht glauben, dass unser Rat den vor
geschlagenen, völlig ungenügenden Minimalrenten zu
stimmen wird. 

Man wird mir entgegenhalten, dass diese Minimalren
ten durch Ergänzungsleistungen verbessert werden kön
nen. Diese Ergänzungsleistungen finden eine sehr unter
schiedliche Wertung. Selbstverständlich kann auf diese 
ein Rechtsanspruch geltend gemacht werden, was sre 
des Almosencharakters enthebt. Diese Ergänzungslei
stungen sind jedoch von einem Bedürfnisnachweis ab
hängig. Die Auszahlung einer Ergänzungsleistung ist 
nachzusuchen. und die Höhe eines Nebenverdienstes und 
des allfällig Ersparten sind nachzuweisen. Das ist wohl 
der Grund, warum viele AHV-Rentner lieber darben als 
ihren Rechtsanspruch auf eine Ergänzungsleistung be
antragen. Vergessen Sie nicht, dass viele 65- bis 70jährige 
noch gerne etwas arbeiten. Unsere auf hohen Touren 
laufende Wirtschaft ermöglicht ihnen das, und die Be
trrebe sind froh um diese Arbeitskräfte. Die Voraus
setzungen zum Bezug der Ergänzungsleistungen strafen 
die Arbeitswilligen und alle jene, die sich während 
Dutzenden von Jahren von einem bescheidenen Lohn 
einige tausend Franken zusammengespart haben. 

Wenn Sie die Dreisäulentheorie aus Ueberzeugung 
vertreten. müssen Sie Hand dazu bieten, den alten Leu
ten die Auslegeordnung über ihre bescheidenen Neben
verdienste und kleinen Ersparnisse zu ersparen. Es sind 
immerhin ungefähr 200 000 Mitbürger, von den~n diese 
bedrückende Auslegeordnung verlangt wird, um ihnen 
mehr als die heutige Minimalrente von monatlich 
Fr. 137.50 zu gewähren. Die bestehende Regelung für 
diese Ergänzungsleistungen ist unseres reichen Landes 
nicht würdig. Das Ausmass der mit diesen Vorschrif
ten einhergehenden Bürokratie können Sie Heft 4 vom 
AprH 1968 der «Zeitschrift für die Ausgleichskassen der 
AHV» entnehmen. Dort lesen Sie auf Seite 247, dass 
eine kantonale Ausgleichskasse den Entscheid der Vor
instanz über die Festsetzung einer Ergänzungsleistung 
auf 999 Franken jährlich angefochten hat. Diese Kasse 
beantragte dem Eidgenössischen Versicherungsgericht 
eine jährliche Ergänzungsleistung von Fr. 39.-. Sie ha
ben richtig gehört: jährlich Fr. 39.-, d. h. pro Monat 
340 Rappen! Meine sehr geschätzten Ratskollegen, ma-

chen Sie diesem Unfug ein Ende. Es ist dies mit einer 
kräftigen Erhöhung der Minimalrenten möglich. Wenn 
dre minimale einfache Altersrente auf 3000 Franken er
höht wird, kann das Ergänzungsleistungsgesetz des Bun
des aufgehoben werden. Die Kantone erhalten die Mög
lichkeit, kantonale Rentenzuschüsse nach eigenem Gut
finden auszurichten. Nach meinen Informationen wür
den die Kantone eine solche Lösung und viel 
administrativer Aufwand zwischen Bund und Kantonen 
würde dahinfallen. 

Herr Dr. Munz hat mit Recht gefragt, wie eine 
Minimalrente von 3000 Franken als existenzsichernd be
zeichnet würde. Ich glaube, diese Frage ist an sich noch 
einfach zu beantworten. Wenn wir es fertigbringen. der 
Teuerung Einhalt zu gebieten und die Entwicklung der 
Wirtschaft sich nicht in einer noch dynamischeren 
Form zeigt, so könnte man sagen, dass diese 3000 Fran
ken für längere Zeit als Minimalrente bestehen bleiben 
kann. Sie wissen aber - da hat Herr Dr. Munz wieder
um recht -- wir haben bereits Initiativen, die über diese 
Forderungen hinausgehen. Aber jene Initiativen unter
scheiden sich in ihrem Kern wesentlich von der Forde
rung einer existenzsichernden Minimalrente und der an
deren Forderung der Volkspension. Herr Dr. Munz er
wähnt auch die Unruhe, die sich nun um die Revision 
dieser AHV ergab. Diese Unruhe kommt davon, dass die 
Vorschläge des Bundesrates und der Kommission im 
heutigen Zeitpunkt bei dieser gutgehenden Wirtschaft 
ungenügend sind. Es kann nicht wegdiskutiert werden, 
dass grosse Teile unserer Bevölkerung heute noch mit fi
nanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Die In
dexierung der Renten - Herr Dr. Munz - würde die 
Unruhe um Rentenrevisionen wesentlich beseitigen. Ich 
habe einen entsprechenden Antrag eingereicht und 
möchte Herrn Dr. Munz bitten, diesen zu unterstützen. 

Herr Kollega Dr. Honegger erklärt, man hätte bei 
der Revtsion der AHV auch auf die Finanzlage der 
Kantone Rücksicht zu nehmen. 

Selbst meine Vorschläge sind eher eine Entlastung 
für die Kantone, weil sie von den Ergänzungsleistun
gen ebenfalls wesentlich entlastet würden. 

Herr Kollega Bodenmann erklärt uns, man solle 
nicht stehenbleiben, es sei selbstverständlich, dass als 
Fernziel eine existenzsichernde Rente anzuvisieren sei. 
Sehr verehrter Herr Kollega Bodenmann, Sie haben 
heute oder morgen Gelegenheit, dieses Ziel jetzt schon 
anzusteuern und es nicht auf eine fernere Zukunft zu 
verschieben. Sie haben lediglich den Minimalrenten von 
3000 Franken zuzustimmen. Unser Ziel muss es sein, den 
AHV-Bezügern eine Rente zu gewähren, die wenigstens 
eine Lebensführung ohne täglich drückende finanzielle 
Sorgen ermöglicht. Eine realistische Abschätzung der 
wirtschaftlichen Entwicklung und damit der kommenden 
Prämieneinnahmen und eine bescheidene Prämienerhö
hung gestatten es, sowohl die Minima!- wie die Maximal
renten wesentlich über die vorliegenden Anträge von 
Bundesrat und Kommission hinaus zu erhöhen. Ich 
werde mir erlauben, in der Detailberatung entsprechende 
Anträge einzubringen. 

Gestatten Sie mir nun noch eine Stellungnahme zu 
den bekannl!!!c:wur<lenen Vorschiägen. eine Einheits
rente wird den vielgestaltigen Verhältnissen unseres Lan
des und den unterschiedlichen Bedürfnissen und Zwangs
ausgaben unserer Rentner in Stadt und Land nicht ge
recht. Die Festsetzung der Beiträge für eine Einheits
rente würde auf grosse Schwierigkeiten stossen, da wohl 
eine existenzsichernde Einheitsrente in Aussicht zu neh-
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men wäre. Auch die mildere Form einer weitgehenden 
Nivellierung der Renten ist abzulehnen. Die besser ver
dienenden Beitragszahler leisten an die AHV wesentli
che Solidaritätsbeiträge und haben deshalb auf eine dif
ferenzierte Rente Anspruch. Die Grundstruktur unserer 
AHV hat sich bewährt. 

Herr Nationalrat Brunner hat anfänglich eine Lö
sung die von vielen Seiten, als der Grund
struktur der AHV fremd, abgelehnt wurde. Die Kritik, 
die an seinen Vorschlägen geübt wurde, hat über allzu
viel Druckersehwarze zu einem Vermittlungsvorschlag 
geführt. der sich nun vergleichbar in andere 
einfügt, die ebenfalls insbesondere die Erhöhung der 
Minimalremen zum Ziele haben. Da dieser Vermitt
lungsvorschlag, vor allem für die Bezüger von niedrigen 
Renten, d. h. für das unterste Drittel der Skala. zwischen 
Minima!- und Maximalrenten ungünstiger ist. als ich mir 
diese Renten vorsteHe, kann ich auch diesen neuen Vor
schlag von Herrn Brunner nicht unterstützen. 

Dem Volksbegehren des Christlich-Nationalen Ge
werkschaftsbundes kann ich nicht zustimmen, obschon 
ich die Forderung der Rentenerhöhung unterstütze. Es 
wird sich Gelegenheit ergeben, bei der Detailberatung 
auf diese Initiative näher einzutreten. Grundsätzlich teile 
ich aber weitgehend die rechtlichen Erwägungen unseres 
Herrn Kollegen Hürlimann. 

Vordringlich ist die Erhöhung der geltenden Renten. 
Die Dreisäulenvorsorge, von der gesprochen wird, 
wie wenn die Verwirklichung einer solchen Vorsorge 
für das ganze Volk eine Selbstverständlichkeit wäre, 
wird durch höhere Minima!- und Maximalrenten nicht 
gefährdet. Im Gegenteil: Höhere Renten fördern die 
Einführung betrieblicher Vorsorgeeinrichtungen, weil 
solche bescheidener gestaltet werden können, wenn sie 
sich auf einer rechten AHV-Basisrente aufbauen lassen. 
Auch der einzelne wird durch bessere Renten eher ver
anlasst, zusätzlich etwas vorzukehren, als wenn er vor 
der zum voraus unlösbaren Aufgabe steht, eine ausrei
chende Alterssicherung aus eigener Kraft sicherzustel
len. Umfragen bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern ha
ben gezeigt, dass die Bereitschaft vorhanden ist, für bes
sere Renten auch etwas höhere Prämien zu zahlen. 

Unser Rat steht vor wichtigen Entscheidungen. Er 
darf sein Ohr der Mehrheit des Volkes nicht verschlies
sen. Auch der Ständerat berät im Auftrage des Volkes. 
Mit der Zustimmung zur Hochschulvorlage hat der 
Ständerat der Jugend aus Steuergeldern eine Bundeslei
stung für den Zeitraum weniger Jahre von über einer 
Millirde zugesprochen, der Landwirtschaft bewilligte er 
Hunderte von Millionen in einem Jahr. und der Vollstän
digkeit halber seien auch unsere Milliardenausgaben für 
das Militär erwähnt. Glauben Sie wirklich, dass unser Rat 
im Lichte dieses Milliardenreigens für die betagten Mit· 
bürger nur eine überaus bescheidene, ja man könnte sa
gen schäbige Rentenerhöhung um 15 Franken im Mo
nat gegenüber dem Vorschlag des Bundesrates in Erwä
gung ziehen darf? Geben wir uns Rechenschaft, dass 
die genannten Milliarden aus allgemeinen Bundesmitteln, 
das heisst Steuern und Abgaben, aufzubringen sind, wäh
rend die Bundesmittel für die AHV aus Einnahmen her
rühren, die verfassungsmässig zugunsten der AHV fest
gelegt sind. Sie belasten die Bundesrechnung überhaupt 
nicht. 

Noch ein letztes Wort: Sie kennen die im Volk weit
verbreitete Auffassung über unsern Rat als ein den Fort· 
schritt hemmendes Stöckli, das sich bestenfalls im 
Schlepptau des Nationalrates zu zeitgemässen Lösungen 

aufrafft. Wir haben jetzt bei diesem Geschäft Gelegen
heit, dem Volk unsere selbständige, aufgeschlossene und 
soziale Haltung zu zeigen. Lassen wir uns diese Gelegen
heit nicht entgehen. und verzichten wir darauf. uns den 
Weg zu angemessenen AHV-Renten vorn Nationalrat 
weisen zu lassen! Tun wir aus eigener Initiative das, was 
das Volk von uns als Ständerat erwarten darf! 

Bundesrat Tschudi: Ich möchte vorerst dem Kom
missionsreferenten und Herrn Ständerat 
Odermatt, herzlich danken für die kompetente Einfüh
rung in diese Materie und möchte auch den Votanten 
danken, um so mehr als alle bereit sind. auf die Vor-

des Bundesrates einzutreten. Gestatten Sie mir den
noch, einige Gesichtspunkte, die mir als entscheidend er
scheinen, besonders zu unterstreichen und auch auf ge
stellte Fragen zu antworten; auf einige werden wir in 
der Detailberatung eintreten können. 

In erster Linie möchte ich hervorheben, dass es sich 
beim Alter um das bei weitem wichtigste soziale Pro
blem unserer Zeit handelt. Das beweist schon die Tat
sa.che. dass wir in absehbarer Zeit auf eine Million 
Rentner kommen werden. Nach den Vorschlägen des 
Bundesrates wird die AHV bereits nächstes Jahr 2,6 
Milliarden Franken ausbezahlen. Die Lösung der Al
tersprobleme bildet selbstverständlich nicht allein eine 
Aufgabe für die AHV. Der überaus wertvolle Bericht 
der Kommission für Altersfragen, den Sie kennen, ent
hält eine Analyse und auch zahlreiche Postulate, die sich 
an den Bund, die Kantone, die Gemeinden, die private 
Vorsorge und die Fürsorge-Institutionen richten. In die
sem Zusammenhang darf ich erwähnen, dass zwei: wich
tige Vorschläge der Kommission für Altersfragen durch 
die Vorlage des Bundesrates verwirklicht werden sollen, 
nämlich die Hilfelosenentschädigung für hochgradig 
hilflose alte Leute eine wichtige soziale Neuerung -
und die Möglichkeit des Rentenaufschubs um ein bis 
fünf Jahre. Hiebei handelt es sich um eine Offerte, von 
der Gebrauch gemacht werden kann oder nicht und über 
deren Wirkung zum voraus kaum Bestimmtes gesagt 
werden kann. Als bemerkenswert ist weiter zu unter
strerchen, dass wir vor der 7. Revision der AHV ste
hen. Die grosse Zahl der Revisionen in der zwanzig
jährigen Geltungsdauer dieses Versicherungswerkes be
weist seine Ausbau- und Entwicklungsfähigkeit. Hier 
liegt einer der grossen Vorzüge unseres Systems, der 
nicht durch zu wenig überlegte Aenderungen, wre sie zur
zeit auch propagiert werden. zerstört werden darf. 

Die 6. Revision. die ich ebenfalls hier zu vertreten 
die Ehre hatte, schöpfte alle Reserven der AHV aus; es 
ging um jährliche Mehrleistungen von 800 MiHionen 
Franken. Weiter schlugen wir anschHessend die Ergän
zungsleistungen vor, um grundsätzlich jedem Versicher
ten ein allerdings bescheidenes Existenzminimum zu ge
währleisten. Unser Vorschlag hat sich überraschend 
schnell und gut durchgesetzt. Alle Kantone beterligen 
sich an den Ergänzungsleistungen, und keiner machte 
von der durch das Gesetz ermöglichten Kürzung Ge
brauch, so dass kein Rentner in unserem Lande als 
Alleinstehender gegenwärtig weniger als Fr. 3150.- be
zieht und dem Ehepaar Fr. 5040.- als absolutes Mini
mum garantiert sind. Konnten alle bisherigen Revisionen 
der AHV ohne Beitragserhöhung finanziert werden, so 
bringt die 7. als grundsätzliche Neuerung die Erhöhung 
des AHV-Beitrages um I Prozent und des Tnvaliden
versicherungsbeitrages um 1 Prozent. Dies ist auf die 
Ausschöpfung der Reserven durch die 6. Revision zu-
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rückzuführen. Es muss mit grosser Genugtuung aner
kannt werden, dass die Beitragserhöhungen, das Opfer 
der im Erwerbsleben Stehenden zugunsten der Gene
ration der alten Leute, hier im Rat und auch in der öf
fentlichen Meinung unbestritten ist, und dass von kei
ner Seite grundsätzlich gegen die Beitragserhöhung Stel
lung genommen wird. Dies betrachte ich als 

sondern als erfreuliches Zeichen 
Es ist nämlich das erstemal, 

dass unsere Bevölkerung für die AHV 
muss. Die AHV konnte nämlich im Jahre l 948, bei der 

finanziert werden, weil man 
einfach die Mittel der 
in die AHV übergeführt hat. Man hat einfach den Titel 
für die aber niemand hatte eine 
Mehrbelastung auf sich zu nehmen. 

Das Ausmass der Rentenerhöhung ergibt sich 
aus der Heraufsetzung der Bei-

träge. Dre AHV-Kommission und der Bundesrat halten 
eine Heraufsetzung um I Prozent für politisch möglich 
und realisierbar (Erhöhung der bisherigen Beiträge von 
4 Prozent um einen Viertel). Damit können auch die 
Renten um 25 Prozent erhöht werden, wobei selbst
verständlich zur Beitragsheraufsetzung Mehrleistungen 
der öffentlichen Hand. von Bund und Kantonen, kom
mem müssen. 

Ist der von der AHV -Kommission und vom Bundes
rat gewählte Weg der allgemeinen Erhöhung der Ren
ten um 25 Prozent sozial? Diese oft gestellte Frage darf 
ohne Zögern mit Ja beantwortet werden. Unsere AHV 
ist im Vergleich zu ausländischen Sozialversicherungen, 
und zwar zu Sozialversicherungen im Westen wie im 
Osten, vor und hinter dem sogenannten Eisernen Vor
hang, besonders sozial ausgestaltet. Zwar bestehen ver
schiedene Versicherungen, die wesentlich höhere Al
tersrenten, bei entsprechend höheren Prämien, ausrich
ten. doch sind gerade in diesen ausgebauten Versiche
rungen die Renten proportional zum Lohn. In der 
Schweiz hingegen wird nach unsern Vorschlägen betra
gen: bei einem Einkommen von Fr. 5000.- die ein
fache Altersrente 45 Prozent, die Ehepaarsrente 72 Pro
zent des Einkommens. bei Fr. 10 000.- die einfache 
Altersrente noch 30 Prozent, die Ehepaarsaltersrente 48 
Prozent, und bei einem Einkommen von Fr. 30 000.
erreicht die einfache Altersrente schon nur noch 15 Pro
zent und die Ehepaarsrente 24 Prozent. 

Noch eine letzte Zahl: Betrug die Mindestrente bei 
Schaffung der AHV Fr. 480.-, so soll sie jetzt 
Fr. 2100.-- nach dem Vorschlag des Bundesrates, 
Fr. 2280.- nach Ihrem Vorschlag erreichen, also un
gefähr das Viereinhalbfache. Die Höchstrente 

Jahren Fr. 
also nur auf das Dreifache. Die Höchstrente war an
fänglich dreimal so hoch wie die Mindestrente, soll 
sie noch gut den doppelten erreichen. Die Dif
ferenz zwischen Minimum und Maximum wurde also 
im Laufe dieser Jahre stark zusammengedrückt, 
das heisst. das Minimum wurde durch die bisherigen Re
visionen wesentlich stärker gehoben als das Maximum. 
Ist das als solches unbestrittenermassen sozial, 

verantwortet wer
sondern 

Millionen Franken Aufwendungen, aber auch zu ent
sprechenden Leistungen an hilflose alte Leute führen 
wird. 

Für die Altersrentner ist die Gestal-
tung der Ergänzungsleistungen besonders Wür-
den nämlich nur die AHV-Renten erhöht. die 

so die bedürfti-
gen Altersrentner leer aus. Derartige Vorschläge 
werden auch vertreten. Wie gross die un
ter unsern alten Mitbürgern wäre. kann man sich vor
stellen, selbst wenn die Mindestrente der AHV höher 
angesetzt wird als nach unsern 
desrat schlägt nämlich vor. es seien 
le1stungen, also das garantierte Existenzminimum der al
ten Leute und der alten Invaliden, auf mindestens 
Fr. 3300.- für Alleinstehende und Fr. 5280.- für Ehe
paare festzusetzen. Der Bundesbeitrag wird aber in vol
lem Ausmasse gewährt, bis zu Mindestleistungen von 
Fr. 3900.- für Alleinstehende bzw. Fr. 6240.- für Ehe
paare. Dazu kommen noch Zusatzleistungen bei Krank
heit. Es ist nicht daran zu zweifeln, dass zahlreiche Kan
tone nicht den niedrigsten Ansatz von Fr. 3300.- wäh
len, sondern das oberste Minimum, Fr. 3900.-, wobei 
Kantone und Städte auf eigene Rechnung noch Zusatz
leistungen ausrichten werden. Ich möchte hervorheben, 
dass wir ein Existenzminimum haben, das versicherungs
mässig ausgestaltet ist, von Fr. 3900.- bzw. Fr. 6240.
heute, gegenüber Fr. 480.- bzw. Fr. 768.- vor zwanzig 
Jahren, weil wir damals nur die Mindestleistungen der 
AHV kannten und nicht die heutigen Renten plus die 
Ergänzungsleistungen. Sie ersehen also den zurückgeleg
ten Weg und den sozialen Fortschritt von Fr. 480.
auf Fr. 3900.-. 

Herr Ständerat Heimann hat nun die Problematik 
dieser Ergänzungsleistungen drastisch geschildert. Sie ist 
mir völlig vertraut, denn ich hatte in meinem kantonalen 
Departement die Ergänzungsleistungen auszurichten, 
der Kanton Basel-Stadt kannte sie schon vor Einfüh
rung durch den Bund. Die Ergänzungsleistungen haben 
ihre Nachteile, wie leider jede menschliche Institution. 
Aber es gibt keine andere Form, um den Bedürftigen, 
die nichts anderes haben als staatliche Renten, wirklich 
zu helfen. Der Vorschlag von Herrn Ständerat Heimann 
hinkt sehr stark. In der von ihm kritisierten Bürokratie 
oder Komplikation dieser Materie nimmt der Kanton 
Zürich eine Sonderstellung ein. Andere Kantone vermö
gen die Ergänzungsleistungen mit wesentlich einfacheren 
Mitteln durchzuführen. Dies ist eine Tatsache, nicht eine 
spitze Bemerkung eines Baslers. Aber die Bürokratie und 
die Schwierigkeiten bleiben auch beim Vorschlag von 
Herrn Ständerat Heimann bestehen. Er will die 

abschaffen. sie le-
dern Kanton überlassen; der Kanton würde sie 

allein durchführen ; er müsste genau die gleiche so
genannte Auslegeordnung vornehmen lassen wie der 
Bund. Der Bund liefert bloss Beiträge, subventioniert 
diese Ergänzungsleistungen. Diesen Anteil würde Herr 
Ständerat Heimann lassen. Das berührt aber 
nur das Verhältnis zwischen Bund und Kanton; wir ha
ben dafür keine besondere Bürokratie aufbauen müs-

Das Verhältnis dem Be-

rat Heimann, aber von andern Kreisen, vertreten), als 
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eine lllusion von Leuten. die mit der Sozialpolitik über
haupt nicht vertraut smd. zu qualifizieren ist. Ich wäre 
bereit, mit jedem von Ihnen eine Wette einzugehen, 
dass im Nationalrat noch Anträge werden, den 
Ansatz der höher anzusetzen als 
wir ihn vorschlagen. mit der Begründung, dass auch diese 
Ansätze es in städtischen Verhältnissen dem alten Mann 
und der alten Frau noch nicht erlauben, den Lebens
unterhalt zu fristen, oder dass sie nicht genügen. um in 

Altersheim den zu be-
diese Verhältnisse bestehen, wird es 

sein. alten Leute, die nicht noch ei-
nen Verdienst haben, eme Pension oder ein Vermögen, 
ohne zu lassen. 

Zur Finanzierung der vorgeschlagenen Leistung 
kann in groben Zügen gesagt werden, dass die Mehr
ausgaben weitgehend durch die Mehreinnahmen ge
deckt smd. Immerhin ist in der 20jährigen Periode von 
1969 bis 1989 mit einem jährlichen Zinsverbrauch von 
117 Millionen Franken zu rechnen. Diese Lösung darf 
verantwortet werden. Auf lange Sicht, d. h. über 1989 
hinaus, bleibt eine Unterfinanzierung. doch wird die 
Finanzlage der AHV durch diese Revision kaum ver
schlechtert. Die Unterfinanzierung auf weite Sicht hat 
übrigens keineswegs ein beunruhigendes Ausmass. Eine 
Rechnung, die weit über die nächsten 20 Jahre hinaus
geht, weist grosse Unsicherheitsfaktoren auf. Jedenfalls 
ist aber die Lücke nicht derart, dass sie nicht dannzumal 
mit einer bescheidenen Prämienerhöhung allenfalls be
schlossen werden könnte. 

Zu den Vorschlägen auf Prämienermässigungen oder 
weiter gehende Rentenerhöhungen bei dieser Revision 
muss ich auf Artikel 107, Absatz 3 des Gesetzesentwurfs 
aufmerksam machen. Auf diese Bestimmung legt das 
Finanzdepartement im Hinblick auf die solide Basis der 
Versicherung. im Hinblick auch auf die Gewährleistung 
der anwartschaftlichen Ansprüche, grosses Gewicht. Die 
Bestimmung besagt, dass der Ausgleichsfonds während 
einer 20jährigen Finanzierungsperiode im Durchschnitt 
den doppelten Betrag der jährlichen Ausgaben nicht 
unterschreiten und in keinem Jahr unter den andert
halbfachen Betrag der Ausgaben sinken darf. Da wir 
bald 3 Milliarden Ausgaben im Jahr erreichen und ei
nige Jahre darauf 4 Milliarden Franken im Jahr aus
gerichtet werden. sollte der Fonds auf 8 Milliarden an
steigen. Dieses Erfordernis wäre unvereinbar mit we
sentlichen Aenderungen gegenüber den Anträgen des 
Bundesrates, es sei denn, es würden auch mehr Einnah
men vorgeschlagen. 

Die vielfach diskutierte Rentenindexierung hat ver
,chiedene Aspekte, die beachtet werden müssen: ver

soz1aie, volkswirtschaftliche und 
Bundesrat 

mit den vorberatenden Kommissionen der Meinung. 
dass sämtliche AHV- und IV-Renten. also die Alt- wie 

dem Preisindex anzupassen 
sind. Dabei germgfügige Schwan
kung, aber doch jede erhebliche Veränderung im Preis
index die auslösen. Die Kaufkraft muss den 
Renten erhalten bleiben. Etwas heikler ist das Problem 
der Anpassung der Renten an die der Er-
werbseinkommen. an den ~ogenannten 

AHV 

127 Alters- und Hinterbliebenenversicherung 

Neurenten wäre ohne neue Einnahmen, d. h. ohne wei
tere Beitragserhöhungen, finanziell nicht tragbar. Der 
Bundesrat beschränkt sich deshalb darauf, den Grund
,atz der Anpassung der Renten an die Erwerbseinkom
men zumindest für die Neurenten zu bejahen. Im vor-

Falle werden aber alle Renten erhöht, und 
die kann an sich Jetzt offen bleiben. weil sie sich 
bei der nächsten Revision erneut stellen wird. 

Herr Ständerat Reimann hat angenommen. dass wir, 
wirtschaftlich von andern Perspektiven ausge
hen als unsere Expertenkommissionen, und dass wir die 
Entwicklung der Wirtschaft in den kommenden Jahren 
nicht in Rechnung stellen. Diesen Einwand kann man 
oft hören. Auf den ersten Blick erscheint er als äusserst 
plausibel, ja beinahe als selbstverständlich. Dabei wird 
aber nicht berücksichtigt. dass diese Entwicklung von 
den Rentenbezügern auch beachtet wird. und dass sie 
von der heutigen Basis ausgehen. Wenn die Renten
bezüger dann feststellen. dass im laufe der nächsten 
Jahre tatsächlich die Löhne und die Preise gestiegen 
sind, dann verlangen sie. ausgehend von der jetzigen Ba
sis. wieder Mehrleistungen. Keineswegs wären sie damit 
befriedigt, wenn wir jetzt die Mittel eskomptieren woll
ten, die vielleicht oder wahrscheinlich im laufe der 
nächsten Jahre eingehen werden. Wir sind alle der 
Ueberzeugung, dass die Wirtschaft sich entwickeln wird 
und dass wir bei der AHV mit Mehreinnahmen rechnen 
können. Aber diese können wir jetzt nicht verteilen, weil 
die Rentner später sagen werden, jetzt sind die Löhne 
und die Preise gestiegen, darum wollen wir auch unseren 
Anteil haben. Wir gehen aus von der Basis der Renten 
im Jahre 1968 oder 1969. Wenn Herr Ständerat Rei
mann verspricht, von einem Durchschnittslohn, sagen wir 
bis 1989, auszugehen. so wird dies ihm in den nächsten 
zwei Monaten herzlich verdankt, aber nachher zweifel
los vergessen und von niemandem mehr vertreten 
werden. So ist die reale Situation und so müssen wir mit 
diesem Versicherungswerk arbeiten, wenn wir den alten 
Leuten wirklich ihre Renten gewährleisten wollen, wie 
es uns bis jetzt gelungen ist. Man darf sagen, dass unsere 
Vorschläge den sozialen Bedürfnissen gerecht zu wer
den versuchen. dass aber damit sowohl volkswirtschaft
liche als auch finanzielle Abenteuer ausgeschlossen wer
den. Daran sind auf längere Sicht ganz besonders die 
alten Leute interessiert. Die zum Teil gewaltigen Defi
zite ausländischer Versicherungen - ,ie wurden heute 
auch schon erwähnt und die dadurch bedingten we
-;entlichen Beitragserhöhungen haben ihre Ursache 
weitgehend in den dort festgelegten Automatismen. Die 
Mehrleistungen kumulieren sich nämlich mit den durch 
die ständige Zunahme der Zahl der Altersrentner be
wirkten 

Ich muss nun noch zur Initiative des Christlich-Na
tionalen Gewerkschaftsbundes Stellung nehmen. Wie 
wir vom Referenten. Herrn Ständerat Odermatt, bereits 
gehört haben. be,teht die Initiative aus drei Punkten. zu 
denen ich mich ebenfalls kurz äussern will. 

1. Die Initiative verlangt eine allgemeine Erhöhung 
der Renten um emen Drittel. In diesem Punkte wird 

erfüllt. Wir 
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37Yz Prozent. Wenn man also die Argumentation von 
Herrn Ständerat Hürlimann als richtig annehmen will, 
dann müsste sogar nach Annahme der Initiative eine 
Kürzung der AHV-Leistungen um Prozent eintre
ten, wenn ich recht rechne, von 37Yz auf 33 Prozent. 
Dies wird aber sicher nicht in Frage kommen. 

In zweiter Linie wird eine automatische Renteninde
xierung, und zwar eine jährliche im Ausmass 
der sowie der Zunahme des realen Volks
einkommens verlangt. Wie ich soeben erwähnt habe. 
wird materiell diesem Begehren 
durch die über die LJt:JllU<.tfä<..:m: "'''"""~Ln,;; 

der Renten an die Preise und mindestens der Neurenten 
an die Löhne, wobei das Ausmass in späteren Revisionen 
zu bestimmen sein wird. Die von der Initiative vor
geschlagene der gewaltigen Zahl 
der Renten an zwei Faktoren - Preisindex und Zu
nahme des realen Volkseinkommens - wäre weder ge
setzgeberisch noch administrativ einfach zu lösen. In 
zwei wesentlichen Punkten der Inrtiative liegt also ein 
Gegenvorschlag des Bundesrates vor, der den Forderun
gen weitgehend entgegenkommt. Nicht realisiert ist der 
dritte Punkt: das Obligatorium der betrieblichen Zu
satzversicherungen. Hier verweist die Botschaft auf die 
sehr erfreuliche Entwicklung der Pensionskassen der be
trieblichen und verbandlichen Altersversicherungen in 
den letzten Jahren. Niemand wird das bestreiten, obwohl 
sie noch bei weitem nicht zu eFner vollkommenen 
Schliessung der Lücken geführt hat, bei dieser zweiten 
Säule, zu der der Bundesrat, entsprechend der Auffas
sung von Herrn Ständerat Bodenmann, sich durchaus 
bekennt. Es darf aber angenommen werden, dass auf 
freiwilliger Basis sowie durch Vereinbarungen zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern - sie können ent
sprechende Bestimmungen auch in Gesamtarbeitsverträ
gen festlegen - diese Form der Altersvorsorge weitere 
starke Fortschritte machen wird. 

Ich möchte Herrn Ständerat Wenk in dem Sinne 
recht geben, dass vielleicht der Antrag auf Abschrei
bung des Postulates von Herrn Nationalrat Weber zu 
weit geht, weil tatsächlich noch Probleme offen sind. 
Aber diese Frage können wir im Nationalrat behandeln, 
da das Postulat im Nationalrat eingereicht wurde. Ich 
kann aber auch unterstreichen, dass die Erwägungen, die 
Herr Ständerat Honegger hier vorgetragen hat, zweifel
los fundiert sind. 

Von besonderer Bedeutung ist das kürzlich zwischen 
den Spitzenverbänden der Arbeitgeber und Arbeitneh
mer abgeschlossene Abkommen über die Freizügigkeit 
unter den Pensionskassen; wenn dieses Abkommen sich 
bewährt und in der PraxFS durchsetzt, ist ein weiterer 

für den Ausbau der 
Herr Ständerat Wenk 

auch im Obligationenrecht hiefür die Basis noch ver
stärkt wird. 

Ich möchte die Seiten des Vorschlags der 
Initiative des Christlich-Nationalen Gewerkschaftsbun
des in keiner Weise herabsetzen, insbesondere auch 
nicht die Seite eines Vorschlags nach einem 

betrieblichen 

Problem erscheint somit als noch ungeklärt. Es wäre des
halb nicht am Platz, eine Bestimmung in die Verfas
sung aufzunehmen, deren Auswirkungen noch nicht ab
zusehen sind. Hier kann ich vielleicht auf die Frage der 
Herren Ständeräte Odermatt und Bodenmann eintreten, 
was von der Initiative, die am Sozialdemokratischen 
Parteitag diskutiert worden ist, zu halten sei: Es ist selb-
verständlich noch nicht ein Urteil 
da erst beschlossen wurde, an emem Parteitag, 
voraussichtlich nächstes Jahr, definrtiv über einen Initia
tivtext zu entscheiden. Inzwischen muss erst der Text be
raten werden. Der Text ist nicht bekannt, und darum 
kann kein Urteil abgegeben werden; insbesondere hatte 
der Bundesrat noch keinerlei Möglichkeit, dazu Stellung 
zu nehmen. Aber es ist offensichtlich, dass die Antrag
steller versuchen, gewissen Einwänden gegen die In
itiative des Christlich-Nationalen Gewerkschaftsbundes 
Rechnung zu tragen, indem das Obligatorium der priva
ten Kassen nicht verlangt werden soll. Anscheinend will 
man bei der Freiwilligkeit der privaten Kassen bleiben 
und diejenigen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht 
in derartigen privaten Kassen versichert sind, Frgendwie 
in eine staatliche Ersatzkasse aufnehmen. Vielleicht wird 
auch der Gedanke erwogen, den privaten Versicherungen 
den Charakter von Ersatzkassen im Rahmen der staat
lichen Versicherung zu verleihen. Das sind aber Pro
bleme, die noch in keiner Weise, jedenfalls soweit ich 
es lesen konnte, genau abgeklärt und geprüft sind und die 
deshalb jetzt nicht zur Diskussion stehen. Es scheint, 
das.s Anklänge an das ursprüngliche AHV-Gesetz von 
1948 wieder aufleben. Die ursprüngliche Vorlage sah 
bekanntlich neben der staatlichen AHV auch dre An
erkennung von privaten Ersatzkassen vor, weil man an
nahm, die Kumulation könnte zu weit gehen. In der 
Praxiis hat es sich dann aber als völlig überflüssig erwie
sen, die privaten Pensionskassen in die staatliche AHV 
einzugliedern, sondern sie wurden beide nebeneinander 
oder zusätzlich zueinander geführt. 

Ich möchte nochmals unterstreichen, dass es völlig 
fehl am Platze wäre, eine Initiative zu diskutieren, die 
noch in kemer Weise formuliert und deren Inhalt uns 
nicht bekannt ist und zu der deshalb der Bundesrat nicht 
Stellung nehmen kann. 

Nun zur Frage Gegenentwurf. Der Bundesrat gibt 
seinem Entwurf den Charakter eines Gegenvorschlags 
zur bereits eingereichten Initiative des Christlich-Natio
nalen Gewerkschaftsbundes, allerdings auf der Gesetzes
stufe. Ich muss darauf aufmerksam machen. dass dieses 
Vorgehen nicht zum erstenmal gewählt wi<rd, sondern 
dass es Präjudaien dafür gibt. Der Bundesrat schlägt 
den eidgenössischen Räten vor, das Inkrafttreten der 
7. AHV-Revision vom Rück-
zug des zu machen, denn beide 

sind nicht miteinander vereinbar. Bei Annah
me der Initiative muss ein Ausführungsgesetz ausgear
beitet werden. Dieses muss eine neue Rentenformel ent
halten. Die Prämienerhöhung von I Prozent, die wir 
vorschlagen, genügt selbstverständlich nicht. Das erse
hen Sie aus den Anträgen von Herrn Ständerat Hei-
mann. Er hat für die der Renten um einen 
Drittel der Initiative 

michael.tellenbach
Textfeld



19.Juni 1968 129 

hier wäre die finanzielle Basis zu schaffen, und endlich 
käme die Regelung des Obligatoriums der privaten Pen
sionskassen. Diese legislatorische Aufgabe kann zweifel
los nicht in kurzer Frist erledigt werden wegen der Pro
blematik. die damit verbunden ist. Es handelt sich also 
beim Entwurf des Bundesrates um einen Gegenvor-

in materieller Bn Gegenvorschlag auf 
wäre zweifellos die rechtlich bessere 

Aber ein solcher wäre äusserst zeitraubend; 
denn vornehmen müssten. 

die Indexierung als 
vor allem das Obligatorium der privaten Pensionskas· 
sen ~ verwirklicht werden sollen, würde dies sehr viel 
Zeit erfordern. Man hätte eine Expertenkommission 
einsetzen müssen; wie rasch diese zu einem 
gekommen wäre, steht völlig offen, weil keine konkre
ten Vorschläge vorliegen. Ich glaube, einer der ent
scheidenden Gesichtspunkte bei dieser Revision ist der, 
dass die alten Leute ungeduldig auf Mehrleistungen 
warten. Die Teuerung ist fortgeschritten, das Volksein
kommen ist gewachsen. Es liegt den Rentnern gar nicht 
so sehr an allen möglichen Initiativen und Diskussionen, 
sondern es liegt ihnen. ganz brutal gesagt, am Geld. Je 
epnfacher der Vorschlag, je einfacher die Lösung ist, 
desto rascher wird es auch möglich sein, ihnen entspre
chende Mehrleistungen zu erbringen. 

Herr Ständerat Hürlimann sagt mit Recht, es sei Sa
che des Gesetzgebers, zu bestimmen, wann ein Gesetz 
in Kraft tritt. Wir nehmen Ihnen diese Möglichkeit nicht 
weg, Sie können darüber entscheiden, Sie können ent· 
sprechend dem Antrag von Herrn Ständerat Hürlimann 
bestimmen, am l. Januar 1969 trete das Gesetz in Kraft. 
Es steht Ihnen aber ohne weiteres auch frei, die In· 
kraftsetzung dem Bundesrat zu überlassen. Sie können 
es völlig offen lassen, oder Sie können selber bestim
men: Wir sind der Meinung, die Inkraftsetzung erfolge 
unter diesen oder jenen Bedingungen. Das steht in der 
Kompetenz der eidgenössischen Räte. Wir müssen uns 
klar darüber sein, dass wir nicht Gesetze im luftleeren 
Raum machen können. Wir müssen bei dieser Gesetz
gebung der Tatsache der Initiative des Christlich-Natio
nalen Gewerkschaftsbundes Rechnung tragen, müssen 
sie berücksichtigen, sonst machen wir ei:n Gesetz, das 
nicht vor den Realitäten standhält und bei dem sich der 
Stimmbürger dann auch nicht im klaren ist, welches je 
nach seinem Entscheid die Situation sein werde. 

Abschliessend möchte ich doch nochmals hervorhe
ben, dass die Inangriffnahme der 7. Revision der AHV 
erfreulicherweise von keiner Seite bekämpft wird. Es 
handelt sich unbestrittenermassen um eine notwendige 
soziale Massnahme. Die Vorschläge des Bundesrates 
bringen unsern Altersrentnern eine bedeutende Verbes
serung ihrer Lage. Mit der vorgeschlagenen Prämie 
von 5 Prozent des Erwerbseinkommens können w~r nicht 
Leistungen finanzieren wie beispielsweise die Leistungen 
der deutschen oder der österreichischen Sozialversiche
rung, welche Beiträge in der Höhe von 15 Prozent und 
noch mehr des Erwerbseinkommens erheben. Unsere 
Vorschläge bringen aber eine optimale Verwendung der 
zur Verfügung stehenden Mittel, Lind der grosse Vor
tee! des bundesrätlichen Entwurfs liegt in der Einfach
heit der Vorschläge. Er ändert gar nichts am System, 
und darum können diese Vorschläge ohne Schwierig
keiten auf den l. Januar 1969 in Kraft gesetzt und die 
neuen höheren Renten im Januar 1969 ausbezahlt wer· 
den. Wie ich bereits unterstrichen habe: das Moment, 
dem die alten Leute das grösste Gewicht beilegen, ist 

Alters- und Hinterbliebenenversicherung 

die rasche Verwrrklichung. Ich möchte Sie meinerseits 
bitten. auf die Vorlage einzutreten. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 

Le Conseil passe sans opposition a la discussion 
des arricles 

Hier wird die Beratung abgebrochen 

Ici, le debat est interrompu 

Vormittagssitzung vom 19. Juni 1968 

Seance du 19 juin 1968, matin 

Vorsitz Presidence: Herr Wipfli 

9898. Alters- und Hinterlassenenversicherung 
7. Revision 

Assurance vieillesse et survivants 
7e revision 

Fortsetzung Suite 

Siehe Seite 112 hiervor - Voir page 112 ci-devant 

Artikelweise Beratung - Discussion des articles 

Bundesgesetz betreffend Aenderung 
des Bundesgesetzes über die 

Alters- und Hinterlassenenversicherung 

Loi federale modifiant 1a loi sur 
l'assurance vieißesse et survivants 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Bundesrates. 

Titre et preambule 
Proposition de 1a commission 

Adherer au projet du Conseil federal. 

Angenommen Adoptes 

Abschnitt I, Ingress 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Chapitre I, preambule 
Proposition de 1a commission 

Adherer au projet du Conseil federal. 

Angenommen - Adopte 

Art. 2, Abs. 1 und 4 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 2, al. 1 et 4 
Proposition de 1a commission 

Adherer au projet du Conseil federal. 

Heimann: Ich möchte Ihnen beantragen, dass wir 
zuerst Artikel 34 der Vorlage behandeln, weil dieser 
Artikel 34 die Höhe der Minima!- und Maximalrenten 
bestimmt. Er präjudiziert auf diese Weise verschiedene 
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Bestimmungen der Vorlage, und wenn die Rentenhöhe 
festgelegt ist, erübrigen sich gewisse Anträge, besonders 
aber auch Rückkomrnensanträge. Es wäre also ökono
mischer. bei Artikel 34 zu beginnen. 

Odermatt. Berichterstatter: Ich möchte empfehlen, 
dass wir vorerst Artikel 2 behandeln. Nachher kommen 
die zu Artikel 5. 6. 8 und 34 an die Reihe. Ich 
habe mich auch 
Artikel 34 in 

ob wir nicht den grundlegenden 
auf die der Rentenhöhe 

zu Ende beraten sollten und nachher eventuell je nach 
den Beschlüssen die Ansätze. Ich möchte also zuerst zu 
Artikel 2. Absatz 1. Bemerkungen machen. In die
,em Absatz wird eine Cebergangsbestimrnung betreffend 
Beitrittsmöglichkeit von Auslandschweizern zur Invali-

im Rahmen der Versiehe· 
rung gestrichen. Bei Absatz 4 von Artikel 2 wird die 
Möglichkeit für Frauen, die während min
destens einem Jahr vom Ehemann getrennt sind. sich der 
Versicherung anschliessen zu können. Das ist der ma· 
terielle Inhalt dieser Aenderung. Ich beantrage Zustim· 
mung. 

Angenommen - Adopce 

Präsident: Der Herr Kommissionspräsident ist damit 
einverstanden, dass wir den Ordnungsantrag des Herrn 
Heimann. nämlich Artikel 34, vorwegnehmen. 

Zustimmung - Adhesion 

Art. 34 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Abs. 2 
Die einfache Altersrente beträgt mindestens 190 Fran

ken und höchstens 375 Franken im Monat. 

Antrag Heimann 
... mindestens 250 Franken und höchstens 400 Fran

ken im Monat. 
Art. 34 

Proposition de 1a commission 

Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Al. 2 
La rente simple de vieillesse s'eleve a 190 francs par 

mois au moins et a 375 francs au plus. 

Proposition Heimann 
... s'eleve a 250 francs par mois au moins et a 400 

francs au plus. 

Odermatt. Berichterstatter: Diesem Artikel 34, wie 
Herr Ständerat Heimann das auch wegen der Ver
schiebung der artikelweisen Beratung betont hat, kommt 
zentrale Bedeutung zu. Er umschreibt die künftige Be
rechnung der einfachen Altersrente und den Mindest
und Höchstbetrag dieser Rente. Alle übrigen Renten
arten, wie namentlich die Ehepaar-Altersrente, die Wit
wen- und die Waisenrente sind von diesem Rentenbe
trag abgeleitet. Der Bundesrat schlägt vor, das Minimum 
der ein fachen Altersrente von 138 Franken auf 175 
Franken und das Maximum von 294 Franken auf 375 
Franken im Monat zu erhöhen. Zwischen diesen beiden 

Grenzwerten wird die Rente nach dem durchschnittli· 
chen Jahreseinkommen abgestuft. In der Oeffentlichkeit 
ist nicht zuletzt von den Kreisen um Nationalrat Dr. 
Brunner die vertreten worden, der Abstu
fungsbereich der AHV-Rente sei zu breit. Minimum und 
Maximum müssten näher zusammenrücken. Die Kom
mission hält dafür. dass das in der 
AHV in bestimmtem Rahmen verwirklicht werden muss 
und dass daher eine der AHV· 
Rente ungefähr in dem vom Bundesrat 
Bereich am Platze ist. Immerhin ist sie der 
der Mindestrentner etwas besser bedacht werden 
Aber es ist zu dass der bedürftige Min
destrentner in den Genuss der Ergänzungsleistungen ge
langen kann und so ein Mindesteinkommen gewährlei
stet bekommt. Es gibt ja doch eine ganze Reihe von 
Mindestrentern, die wegen eines bescheidenen Vermö
gens oder eines kleinen Zusatzeinkommens nicht in den 
Genuss von Ergänzungsleistungen kommen können. 
Ihnen sollte nach Auffassung der Kommission entge
gengekommen werden. Die Kommission schlägt daher 
vor, den monatlichen Mindestbetrag der einfachen Alters· 
rente statt auf 175 Franken auf 190 Franken zu erhöhen. 
Die Mindestrente würde demnach gegenüber heute 38 
Prozent mehr betragen oder die Heraufsetzung würde 
38 Prozent ausmachen. Die Mehrkosten dieser Aende· 
rung belaufen sich auf rund 40 Millionen Franken 1m 
Jahresdurchschnitt. 

Ich beantrage Ihnen Zustimmung zum Antrag der 
Kommission. 

Heunann: Der Antrag zu Artikel 34, Absatz 2, den 
ich Ihnen jetzt noch verlesen möchte, ist Ihnen bereits 
ausgeteilt worden. Ich schlage Ihnen vor, in Absatz 2 zu 
sagen: «Die einfache Altersrente beträgt mindestens 250 
Franken und höchstens 400 Franken im Monat.» Diese 
Mindestrenten und Höchstansätze würden folgende Jah
resrenten ergeben: Die einfache Altersrente wäre mini
mum 3000 Franken und maximum 4800 Franken. Die 
Ehepaarrente minimum 4800 Franken und maximum 7680 
Franken. Die Witwenrente minimum 2400 Franken, ma
ximum 3840 Franken. Die einfache Waisenrente mini
mum 1200 Franken, maximum 1920 Franken. Die Voll
waisenrente wäre minimum 1800 Franken. maximum 
2280 Franken. Ich habe bereits anlässlich der Eintretens
debatte ausgeführt, dass ich höhere Minimalrenten als 
einen Akt des sozialen Ausgleichs betrachte. Ich gebe 
Ihnen eine kleine Uebersicht, wie sich eigentlich die Dif
ferenun in den verschiedenen Anträgen zwischen Mi
nimal- und Maximalerhöhungen auswirken. Die einfa. 
ehe Altersrente wird gemäss Antrag des Bundesrates um 
450 Franken erhöht. Die maximale Rente um 975 Fran
ken, also mehr als das Doppelte. Nach dem Antrag der 
Kommission des Ständerates wird die Minimalrente um 
630 Franken erhöht, die Maximalrente um 975 Fran
ken. Nach dem Vorschlag, den ich Ihnen unterbreitet 
habe, würde die Minimalrente eine Erhöhung von 1350 
Franken erfahren und die Maximalrente eine solche um 
1275 Franken. Die Maximalrente würde also nicht mehr 
erhöht als die Minimalrente. Noch ein Vergleich mit der 
Ehepaarrente. Ein Ehepaar wird gemäss Bundesrats
antrag mit einer minimalen Erhöhung von Fr. 720.
bedacht und die maximale Erhöhung auf Fr. 1560.
festgesetzt; die Erhöhung im Bereich der Maximalrenten 
beträgt wiederum mehr als das Doppelte. Die ständerät
liche Kommission hat diesen Unterschied etwas gemil
dert, indem minimal die Erhöhung Fr. 1008.- und maxi-
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mal Fr. 1560.- beträgt. Mein Antrag zeigt folgende 
Zahlen: minimal Fr. 2160.- und maximal Fr. 2040.-. 
Sie sehen also. dass der Vorschlag, den ich Ihnen unter
breitet habe. darauf ist. die Minimalrenten 
wesentlich zu heben und die Maximalrenten nicht über 

der Mm1malrenten hinaus, in Franken
zu erhöhen. In dieser 

und die 
Lntenchiede zwischen Minimum und Maximum 

ergeben sich selbstverständlich auch bei der Witwen
und Waisenrente. 

Es 1st bekannt. und auch hier 
diskutiert worden. dass die Rentner ihre der 
Renten mcht nach Prozenten beurte!len. sondern nach 
Franken. und es ist ebenso klar, dass ein Sozialwerk auf 
diese Rücksicht nehmen muss. 

Ich gestatte mir. noch auf Ausführungen von 
Herrn Bundesrat Tschudi einzutreten. Herr Bundesrat 
Tschudi hat erklärt. man könnte auf die Ergänzungslei
stungen trotz einer Minimalrente von Fr. 3000.- nicht 
verzichten. Dazu möchte ich aber ausführen, dass ich 
nicht erklärt habe. es würden alle Ergänzungsleistungen 
wegfallen. sondern ich habe lediglich darauf hingewie
sen, dass das Ergänzungsleistungsgesetz des Bundes nicht 
mehr notwendig wäre und dass allfällige Rentenzu
schüsse zu den erhöhten Minimalrenten den Kantonen 
überlassen werden könnten. Ich befinde mich mit dieser 
Auffassung heute vormittag in allerbester Gesellschaft, 
denn ich kann das aus der Botschaft des Herrn Bundes
rat Tschudi entnehmen, dass er sehr wahrscheinlich glei
cher Auffassung ist. Es steht nämlich auf Seite 4 mit 
aller Deutlichkeit: «Bei der AHV als Basisversicherung 
wird die minimale einfache Altersrente 2000 Franken im 
Jahr nicht wesentlich übersteigen, was die Beibehaltung 
der Ergänzungsleistungen notwendig macht, wogegen 
bei existenzsichemden AHV-Renten eine einfache Mi
nimalrente von mindestens 3000 Franken gefordert wird. 
was den Einbau der Ergänzungsleistungen in die AHV 
grundsätzlich gestatten würde.» Sie sehen also. dass ich 
mich hier auch an den Erörterungen der bundesrät
lichen Botschaft orientiert habe. Ich bin Herrn Bundes
rat Tschudi für seinen Ausspruch dankbar, dass er aner
kannt hat. diese Ergänzungsleistungen seien in ihrer 
Art der Ausrichtung nicht der sozialen Weisheit letzter 
Schluss. Ich möchte ihm und meinen Herren Ratskolle
gen zu bedenken geben. dass bei Minimalrenten von 
Fr. 3000.- für die Einzelperson und Fr. 4800.- für 
Ehepaare diese Ansätze eben Rentenansprüche bedeuten. 
Was Sie nun vorhaben. bedeutet, dass der Rentenan
spruch niedriger wird und dass um die Er
gänzungsleistung ein besonderes Gesuch gemacht wer
den muss mit der Ihnen anlässlich der Eintretensdebatte 
genügend ausführlich geschilderten, demütigenden Aus
legeordnung für unsere Betagten. Es kommt weiter hin
zu, dass, wenn Sie diese Minimalrente erhöhen, die Ren
tenbezüger eben frei sind, noch einen kleinen Neben
verdienst zu haben, auch einen kleineren Betrag Erspar
tes, ohne eben für ihren Arbeitswillen und ihre Spar
samkeit gemäss der zweiten Säule, die Sie gestern so 
verteidigt haben, bestraft zu werden. fch muss weiter 
erklären es ist das wenig zum Ausdruck gekommen 
in der Stellungnahme des Herrn Bundesrates -, dass 
diese ausführlichen Vorschriften über die Ergänzungs
leistungen keine Erfindung der Kantone ist; es ist Bun
desgesetz, und ich kann deshalb die Bemerkungen ge
genüber dem Kanton Zürich nicht zur Weiterleitung 
übernehmen. 

Stände.rat - Coiueil de• Etatt 1968 
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Auch der angeführte Streit über diese jährliche Er
von ganzen Fr. 39.- hat sich im Rah

men des Bundesrechtes Ich hoffe. dass mir 
Herr Bundesrat Tschudi das nicht übelnehmen \Vird. 
wenn ich hier erkläre. ich hätte erwartet, dass er sich 

der der Minimalrenten etwas 
,vohlwollender äussern würde, nachdem er doch erst 
kürzlich für viel Gevatter 
gestanden ist. Die Kantone können nach der erhebli-
chen von den hohen 
-- wenn wir auf dieses 

sein. 
finanzielle für die Kantone hat in dieser 

von Minimalrenten und Aufhebung der Er
des Bundes plus vielleicht zu

kantonale Zuschüsse überhaupt keine Bedeutung. 
Die Kantone werden hier praktisch nicht mehr bela
stet. Es ist notwendig, wenn die Renten in diesem Aus
mass erhöht werden sollen, auch die Prämien leicht zu 
erhöhen. Ich werde Ihnen bei einem andern Artikel den 
Vorschlag machen - sofern Sie überhaupt grundsätzlich 
bereit sind, die Renten zu erhöhen -, die Prämie ent
gegen dem Antrag des Bundesrates von 5 auf 5,6 Pro
zent zu erhöhen. Zugleich werde ich Ihnen den Vor
schlag machen, der völlig unabhängig ist von Renten
erhöhungen, den Spezialfonds der AHV zu verzinsen. 
Auf diese Weise ist die Deckung der höheren Renten 
gewährleistet. Ich habe bei meinen Akten eine Bestä
tigung des Bundesamtes für Sozialversicherung - sie 
ist auch im Besitze des Herrn Kommissionspräsidenten 
-, wonach die Mehraufwendungen und die Deckung in 
absolut ordnungsgemässer Weise berechnet worden sind. 
Die Mehrbelastungen betragen für meine Vorschläge to
tal 500 Millionen Franken jährlich, und die vorgeschla
gene Deckung ergibt 485 Millionen Franken jährlich. 
Die 15 Millionen, die allenfalls fehlen - es ist völlig 
ungewiss, ob sie fehlen würden -, könnten dem Aus
gleichsfonds belastet werden. Für die nächsten Jahre ist 
,elbst nach Auffassung des Amtes für Sozialversiche
rung eine Beitragserhöhung nicht einmal notwendig, 
selbst wenn man meine Anträge annehmen würde. Wenn 
ich fhnen trotzdem im gleichen Zusammenhang eine 
Erhöhung der Beiträge heute schon beantrage, so soll 
Ihnen das zeigen, dass diese Vorschläge wohl durchdacht 
wurden und auch der Seriosität nicht ermangeln. 

Für die AHV in Finanz-Pessimismus zu machen, halte 
ich für völlig abwegig. Die Wirtschaft wird sich wer
terhin dynamisch entwickeln und der AHV die benötig
ten Mittel zur Verfügung stellen. 

Herr Bundesrat Tschudi hat sodann erklärt, den alten 
Leuten liege nichts an Vorschlägen, sondern an sofort 
auszahlbaren höheren Renten. Ich hoffe nur, dass er 
diese Erkenntnis auch dem Parteivorstand der Sozialde
mokratischen Partei unterbreitet hat. 

Meine Anträge sind genauso ohne jede Verzögerung 
durchführbar wie die Anträge des Bundesrates und 
unserer Kommission. Auf eine andere Bemerkung hin 
möchte ich Ihnen erklären, dass ich mich nicht erst 
seit dem Eintritt in den Ständerat mit der AHV befasse, 
,ondern bereits Kommissionen für diese Versicherung 
angehört habe, bevor die AHV überhaupt in der Schweiz 
in Kraft trat. 

Ich verstehe nicht, meine sehr verehrten Herren Kol
legen von links und rechts, dass man sich gegen die Er
höhung der Renten sträubt und auf der andern Seite 
seine eigenen Kreise nicht davon abhält, höhere Renten 
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mit allen möglichen Instrumenten der Politik zu for
dern. Ich möchte Sie noch einmal fragen: Will der Stän
derat in dieser eminent tatsäch
lich der Geschobene bleiben? 250 Franken Minimal-
rente für eine und 400 Franken für Ehe-
paare zum sparsamen Haushalten, und die Ma-
x1maln,nten, die sich nach meinem Antrag trei
hen Schmalhans noch nicht aus allen Küchen. Sie wis
sen. 000 Rentner erhalten keinerlei zusätzliche Lei

Kassen. 600 000 von den ver-
Personen smd nicht ver-

sichert, und 900 000 haben heute nur Aussicht auf eine 
Reme v,m einem Drittel des zuletzt Lohnes. 
Das der neueste Stand der Pensionskassenstatistik. Im 
Lichte dieser Tatsachen und des gestern im Eintretens
votum erwähnten ich doch, 
dass meinen 
bitte Sie, zugunsten der 
wollende Beurteilung. 

zugestimmt werden kann. Ich 
AHV-Rentner. um Ihre wohl-

Odermatt, Berichterstatter: Vorerst möchte ich be
merken, dass die vorberatende Kommission zu den An
trägen von Herrn Ständerat Heimann nicht an einer be
sondern Sitzung Stellung genommen hat. Aber der 
Sachverhalt ist ja ganz einfach für die Mitglieder der 
Kommission; wir haben beantragt, in Artikel 34 die Min
destrente auf Fr. 190.- und die Höchstrente auf 
Fr. 375.- pro Monat festzusetzen. Das ist unser Antrag, 
und demgegenüber kommt nun der Antrag von Herrn 
Ständerat Heimann auf die Erhöhung. Deswegen ist die 
Schlussfolgerung naheliegend, dass die Kommission den 
Antrag von Herrn Ständerat Heimann ablehnt, und 
zwar möchte ich folgende Gründe bekanntgeben: Vor
erst eine Anerkennung für Herrn Ständerat Heimann 
in der Richtung, dass er konsequent und logisch ist, in
dem er mit der Erhöhung der Rente auch die entspre
chende Finanzierung beantragt. Das ist konsequent. Es 
sind andere Begehren gestellt worden, die einfach nur 
höhere Renten verlangten, aber sich um die Finanzie
rung überhaupt nicht kümmerten. In dieser Richtung ist 
das Vorgehen von Herrn Ständerat Heimann in Ord
nung. Es ist klar. dass die Frage der Höhe der einfachen 
Altersrente im Zusammenhang steht mit der Beitragslei
,tung und auch mit der Beibehaltung der Ergänzungslei
stungen. Deswegen ergibt sich aus seinem Antrag zu 
Artikel 34 die grundsätzliche Diskussion über diese drei 
Momente. 

Da möchte ich vorerst bemerken, dass die Ergän
zungsleistungen meines Erachtens für die Ansprecher 
sicher nicht so diskriminierend wirken. Zweitens möchte 
ich auch feststellen rein gesetzestechnisch dass 

ausstellen würden. wenn 

schon dazu kämen, diese 
ausser Kraft zu setzen. :\femes Erach-

Oeffentlichkeit nicht verstanden. 
in auf Zustim-

mung oder der Anträge Heimann. Bei den 
zur Deckung der höheren Renten dürfen wir 

jene nicht vergessen, die diese zu leisten haben. 
Der Wille 
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diese Last viel stärker. indem sie die Beträge selbst zu er
bringen und zu überweisen haben, während bei den 
LJnselbständigerwerbenden der Arbeitgeber bei der Aus-

Dabei 
der 
dass 
vom 

des Lohnes die vornimmt. 
betonen 

vtel Prozente 

bei 

für alle 
AHV. 

u. a. auch für die 

benden wegen dieser relativ hohen 
der vermehrte Das müssen wir 

Wieweit dann die 
den ihre erhöhten Beiträge auf andere (die Wirtschaft 
bzw. ihre überwälzen können, vermag 
ich nicht zu beurteilen; jedenfalls ist die 
beim Lohnempfänger viel eher möglich als beim Selb
ständigerwerbenden. 

Nun noch zum Antrag des Herrn Heimann in bezug 
auf die Höhe der Renten. Er hat vorhin selber erwähnt, 
die Rentner rechneten nicht mit Prozenten, sondern 
mit Franken. Auch Herr Nationalrat Dr. Brunner hat 
das im jüngsten Zeitungsartikel im «Bund» geschrie
ben. Das ist an und für sich richtig. Schliesslich müssen 
wir aber doch um einen Vergleich zu haben mit 
Prozenten rechnen; vor allem möchte ich betonen, dass 
zwischen Rentenhöhe und Beiträgen eine Relation be
steht, die wir nicht vergessen dürfen. Die AHV ist eben 
doch eine Versicherung und nicht einfach eine Wohl
tätigkeitsinstitution im ureigensten Sinn, zu der man 
die AHV in einem gewissen LJmfang machen möchte. 

Nun bedingt der Antrag von Herrn Kollega Hei
mann folgende Verschiebung in bezug auf die Renten
höhe: Der Mindestansatz der Rente von 1948 mit 
Fr. 480.- pro Jahr gegenüber den Fr. 3000.-, die er 
beantragt, macht den 6.25fachen Betrag aus gegenüber 
der ursprünglichen Rente von Fr. 480.-. Bei der Ma
ximalrente beträgt die Erhöhung, mit seinem Antrag, 
das 3.2fache gegenüber 1948. Daraus ersehen Sie, wie 
nun das Prinzip der Versicherung zu ,ehr verschoben 
wird zugunsten der Mindestrenten. [eh bin auch absolut 
einverstanden, dass die Mindestrentner besser berück
sichtigt werden. Deswegen haben wir auch den Antrag 
gestellt, aber wir müssen uns immer überlegen: ist eine 
Erhöhung tragbar oder ist sie nicht tragbar, wirkt sie 
sich ungerecht oder nivellierend aus. Nach meiner An
sicht wirkt sich nun dieser Antrag von Herrn Ständerat 
Heimann gegenüber den übrigen Rentenbezügern als 
ungerecht aus. 

Die Erhöhung der Minimalrente 
trag Heimann, um 

1350.- ausmachen, oder rund 80 
Prozent. und die Maximalrente würde um 
Fr. 1280.- erhöht oder um 36J Prozent. Sie sehen also 

Aus diesen Zahlen ersieht man den grossen Schritt, 
der Soli-
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,elbstverständlich auch Bund und Kantone in bezug auf 
;hre Beitragsleistung wesentlich tangiert. Sie haben ge
samthaft einen Fünftel zu tragen, davon die Kantone 
einen Viertel. 

Noch eine weitere 
beim 

Er hat 

,eines auf die Invalidenversiche
zirka 50 Millionen Franken ausmachen. 
,u'"""'"~'"L tragt der Bund die Hälfte die-

ser Es verbleiben dann noch 25 Millio-
nen Franken. die mit 
antragt keine für die Inva
lidenversicherung. Wir haben also hier eine Lücke. Er 

man könnte nun aus dem 
fach diesen Restbetrag, der nicht durch die 
stung gedeckt wird, beziehen und bezahlen. Dem ist 
aber nicht so, denn für die IV wie für die AHV wird 
getrennt Rechnung geführt und finanziert, und es ist zu 
sagen, dass die Guthaben. die die Invali:denversiche
rung heute noch beim Ausgleichsfonds hat. auf Ende 
Mai 1968 ungefähr 60 Millionen Franken betragen. 
Wenn Sie nun ausrechnen. dass der Betrag, der für die 
Invalidenversicherung erbracht werden muss. nicht aus
reicht im Ausmass von 25 Millionen - dazu haben wir 
dann noch, ich habe das im Eintretensreferat ausge
führt, ein Manko bei der Invalidenversicherung von 
jährlich 2 Millionen -, dann gibt das einen Ausfall 
von 27 Millionen Franken, der nicht gedeckt ist. Wir 
würden also einfach Schulden machen bei der Inva
lidenversicherung, indem eben die Guthaben beim Aus
gleichsfonds sehr rasch aufgebraucht sein werden. Hier 
besteht also eine Lücke im Finanzierungssystem, das 
uns Herr Heimann vorschlägt. 

Ich möchte Sie aus all diesen Ueberlegungen bitten, 
den Antrag von Herrn Ständerat Heimann abzulehnen. 

Wenk: Herr Kollega Heimann bringt uns mit seinen 
Vorschlägen in gewisse Verlegenheit. Viele von uns sind 
der Ansicht, dass die Renten erhöht werden sollten. Lei
der bedeutet sein Vorschlag eine starke Kompression 
der Renten. Wenn der Bundesrat vorschlägt: Fr. 175.
im Monat minimum und Fr. 375.- maximum, so ist das 
Maximum mehr als das Doppelte des Minimums, und 
das entspricht nun einigermassen der heutigen Situation 
der Lebenskosten. Es sind die Lebenskosten für einen 
Alten auf dem Land bei seinen Familienangehörigen 
wesentlich geringer als für einen alten Mann in der 
Stadt. Die Solidaritätsbeiträge wurden berechnet als Ge
samtstrom von 250 Millionen im Jahr, der von den 
Städten auf das Land fliesst. Eine Kompression der Ren
ten bedeutet nun eine Verstärkung dieses Solidaritäts-· 
stromes, und deshalb fällt es mir sehr schwer, hier 
zuzustimmen, oder es ist mir eigentlich verunmöglicht. 
denn Herr Kollega Heimann komprimiert nun wesent
lich. Wenn nach seinem Vorschlag die Minimalrente 
Fr. 250.- im Monat ausmacht, und die Maximalrente 
Fr. 400.- im Monat, so ist das nicht mehr doppelt so 
viel, das lntt:rvall ist also absolut und relativ viel kleiner 
geworden. 

Wir sind für Erhöhung der Renten, für Verstärkung 
der ersten Säule, weil eben die zweite so viel zu wün
schen übrig lässt. Wir sind auch dafür, dass die Leistun· 
gen erbracht werden und da das wurde schon ge
,agt - hat nun Kollege Heimann mit seinen Anträgen 
dafür gesorgt, dass wirklich die finanzielle Deckung da 

Alters- und Hinterbliebenenversicherung 

ist. Aber wir sind nicht dafür, dass man den kleinen Leu
ten in der Stadt noch mehr zumutet an Solidantätsbei
trägen. ,ondem wir sind der Ansicht. dass wirk
lich die Unterschiede ,em dürfen: nicht im Leben. nicht 
im Lebensstandard. sondern in Franken dürfen Unter
,chiede sem. wenn auch das Leben in der Stadt wegen 
der Mieten aber auch wegen andern Din

als auf dem Land. 

Honegger: Ich möchte zu zwei Bemerkungen des 
Herrn Heimann beziehen. 

sei er 
aber zu. dass auch mit seinem Vorschlag die Kantone 

bleiben, auszubezah-
len. Er weiss also ganz genau. dass diese 

in den Kantonen nur ausbezahlt werden auf 
Grund von Gesuchen die ein Anrecht gel
tend machen können. Von einer Demütigung bei den 
Bundesleistungen auf eine Nichtdemütigung bei dt:n 
kantonalen Leistungen zu schliessen, scheint mir unlo
gisch zu sein. Es bleibt sich genau gleich, ob die Lei
,tungen der Kantone oder Gemeinden zusätzlich 
durch den Bund mit Beiträgen unterstützt werden. Von 
einer Demütigung kann weder im einen noch im andern 
Fall die Rede sein. Ich glaube, Herr Heimann weiss aber 
auch ganz genau, dass es nicht so ist, wie er gestern be
hauptet hat, dass ein Grossteil derjenigen, die nicht über 
Einkommen verfügen, sich scheuen - wie er sich ge
stern ausgedrückt hat -, «Almosen» zu beziehen. Es ist 
doch so - ich kenne die Verhältnisse nur aus dem Kan
ton Zürich -. dass die Gemeinden dafür sorgen, dass 
alle, die über kein Einkommen verfügen, auch wenn sie 
keine Gesuche stellen, darauf aufmerksam gemacht wer
den. und dass es ohne allzu grosse Schwierigkeiten mög
lich ist. diejenigen Leute herauszufinden, auch wenn sie 
nicht von sich aus Gesuche stellen. 

Es war auch heute wieder davon die Rede, dass der 
Rentner Franken und keine Prozente erhalten solle. Ich 
darf vielleicht Herr Heimann darauf aufmerksam ma
chen, dass zum Beispiel in der Stadt Zürich durch die 
Altersbeihilfe für solche Leute, die überhaupt kein Ein
kommen ausweisen, ohne Berücksichtigung der 7. AHV
Revision 4284 Franken ausbezahlt werden. Die Alters
beihilfe wird sogar bezahlt ohne Anrechnung von Ein
komme bis zu 4000 Franken. Die Bezugsberechtigung 
hört erst auf, wenn das Einkommen bei Einzelpersonen 
5740 Franken und Vermögen von l 5 000 Franken über
,chritten wird. 

Es ist also nicht so, dass überhaupt nichts geschieht 
auf diesem Gebiet. Ich bin fest davon überzeugt, dass 
die Ergänzungsleistungen des Bundes notwendig sind 
und dass die Kantone nicht von sich aus die heutigen 
Leistungen erbringen. wenn der Bund sich finanziell 
nicht daran beteiligt. 

Beimann: Sie müssen keine Bedenken haben, dass 
ich nun noch einmal besonders ausführlich werden will. 
Ich habe Ihnen meines Erachtens mit aller Deutlichkeit 
und Eindringlichkeit gezeigt, wo die Probleme liegen. 
Wenn ich Ihnen aber schon solche Anträge stelle, so ist 
es auch selbstverständlich, dass ich auf die gefallenen 
Voten noch etwas sagen will und sagen muss. 

Unser Herr Kommissionsreferent hat aufgeführt, 
dass es dem Gesetzgeber ein schlechtes Zeugnis ausstel
len würde, wenn er nach zwei Jahren schon wieder vor 
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die Oeffentlichkeit treten würde mit einer Renten
erhöhung. Lieber Herr Kommissionspräsident, Sie ha
ben doch auch allen Zeitungen, den verschiedenen Re
solutionen und Zuschriften, die Sie erhalten haben. ent
nehmen können. dass man sagen kann: Mehr als 
die Hälfte des Schweizervolkes wäre dafür, dass man 
diese Renten erhöht! Von einem «Schrecken in der Oef
fentlichkeit», wenn Sie meinen Anträgen zustimmen 
würden. kann doch keme Rede sein! Dazu kommt, dass 
Sie ja im Grunde genommen keine Ein-
sparungen machen, sondern Sie verlagern von den Er

wesentliche Teile in die Renten hin
ein. (Ich komme dann noch darauf zurück bei der Stel-
lungnahme zum Votum meines Kollegen Dr. Honegger.) 

Wenn nun Herr Kollega Odermatt davon spricht, 
dass die nicht überfordert werden könn
ten, so hat er in seinen weiteren Ausführungen nur die 
Selbständigerwerbenden wie wir das gehört ha
ben. Was mit den Selbsrändigerwerbenden geschieht be
züghch der Beitragsleistung, wird in Artikel 8 der Vor
lage festgelegt. Ich bin überzeugt, dass dieser Artikel 8 
uns auch noch zu reden geben wird. Er wünscht auch, 
dass die AHV eine Versicherung und nicht eine Wohl
tätigkeitsinstitution bleiben soll. Die AHV ist nicht eine 
Wohltätigkeitsinstitution. Sie ist ein Sozialwerk, und 
sie lässt sich als Sozialwerk aber auch nicht vergleichen 
mi:t einer privaten Versicherungsgesellschaft. Die Sicher
stellung des Alters 'darf nicht als eine wohltätige Hand
lung dargestellt werden, sondern es ist ganz einfach un
sere Pflicht. Ich möchte Ihnen sagen: Persönlich kann 
ich also die liberale Wirtschaftsordnung nur verteidi
gen, solange diese liberale Wirtschaftsordnung auch be
reit ist, diese sozialen Verpflichtungen, die gegeben sind, 
zu übernehmen; wenn sie das nicht mehr tut, dann hat 
sie ihre Existenzberechtigung verloren. 

Nun die Tragbarkeit: Ich verliere keine Worte über 
die Tragbarkeit. Ich habe Ihnen den Milliardenreigen 
gestern zitiert. Wenn Sie hier noch von Tragbarkeit re
den können bezüglich dieser AHV, dann verlieren wir 
einfach die Proportionen. 

Ein weiterer Vorwurf gegenüber meinem Antrag be
steht darin, dass man erklärt, er sei ungerecht. Wo in al
ler Weit wird es als ungerecht betrachtet, wenn man 
dem, der wenig hat, mehr gibt als dem, der viel hat? Der 
Bund und der Kanton würden wesentlich tangiert. Der 
Bund, das ist auch so eine Sache. Wir haben es bei der 
AHV nur mit zweckgebundenen Mitteln zu tun, und es 
ist eine Irreleitung des Publikums, wenn man immer 
wieder von den öffentlichen Mitteln und so weiter 
spricht. ~attirlich sind die Abgaben auf Tabak und ge
brannten Wassern öffentliche Mittel. Aber sie sind 
zweckgebunden. Sie haben nichts zu tun mit der allge
meinen Bundeskasse, und deshalb darf man auch nicht 
den Leuten, die das weniger kennen, in dieser Form 
suggerieren, dass es sich hier allenfalls um Steuererhö
hungen oder Aehnliches handeln könnte. Und es schleckt 
keine Geiss weg, mein sehr verehrter Kollega Honegger 
aus Zürich, dass, wenn Sie die Minimalrenten erhöhen, 
eben den Kantonen wesentliche Einsparungen erwach
sen aus diesen erhöhten Minimalrenten. Ich habe das 
sogar ausgerechnet. Wenn Sie auch die Zuschläge be
zahlen, so kann ich Ihnen sagen, dass selbst bei den 
Anträgen, die ich Ihnen gestellt habe - und wenn die 
Kantone darüber hinaus bis auf die Ergänzungsleistung, 
die der Bund vorsieht, eigene Ergänzungsleistungen ma
chen -, sich für jene Kantone, die die untere Grenze 
der Einkommen wählen, noch eine grosse Einsparung 

ergibt. Für jene, die auf 3900 Franken gehen, aber 70 
Prozent Bundesbeitrag beanspruchen, verbleibt für ihre 
30 Prozent noch eine Mehrleistung. Es ist aber 
nicht anzunehmen, dass ausgerechnet in den finanz
schwachen Kantonen die maximalen er-

werden. 
Die sei von mir 

worden. Ich möchte Ihnen erklären, dass es keine Not
dem Schema, wie nun hier bei der 

here Minimalrenten der von ih
ren übrigen Zahlungen an Invalide wiederum entlastet. 
Ich bin doch der Meinung, dass wir uns hier hüten müs
sen. in eine Tropfenzähler-Rechnung zu kommen. Der 
Eindruck auf das Schweizervolk kann im Vergleich zu 
den übrigen Ausgaben wirklich nur ein schlechter sein. 

Noch zu Herrn Ko!lega Wenk: Er spricht von einer 
starken Kompression. Ich muss Herrn Kollega Wenk 
erklären, dass ich sein Votum schlecht verstanden habe, 
wenn ich mir vorstelle, durch wen er in den Ständerat 
gewählt worden ist. Ich verstehe nicht. dass ausgerech
net ein Vertreter der Sozialdemokratischen Partei, der 
doch auch zu einer eigenen Parteiinitiative Stellung zu 
beziehen hat, nun in solchen, sehr theoretischen Erwä
gungen sich ergeht, um dann festzustellen, dass die Ren
tenhöhen eben nicht richtig abgewogen seien. Er glaubt 
auch, dass den «kleinen» Leuten nicht mehr zugemutet 
werden könne an Solidaritätsbeiträgen. Ich muss erklä
ren, dass ich das nicht verstanden habe. Die «kleinen» 
Leute zahlen ja keine Solidaritätsbeiträge, sie erhalten 
ja mehr. Also hat er wahrscheinlich die höheren Prä
mien gemeint. Gut, da müssten diese «kleinen» Leute, 
wie er sich ausdrückt, 0,3 Prozent mehr bezahlen, als 
was der Bundesrat und die Kommission vorsehen. Aber 
wo nun da die Solidaritätsbeiträge liegen, eine Zumu
tung oder eine Ueberforderung der Kleinverdiener, ver
mag ich nicht zu erkennen. 

Herrn Honegger muss ich ausdrücklich sagen, dass 
ich nicht erklärte, die Frankenbeträge der Ergänzungs
leistungen seien demütigend, sondern dass die Art, wie 
man zu dieser Leistung kommen kann, demütigend sei. 
Ich habe gestern (ich nehme doch an, dass er das gehört 
hat) ihm auseinandergesetzt, wie es Kantone gibt, die 
sich bis zum Eidgenössischen Versicherungsgericht um 
eine Jahresleistung von 39 Franken herumstreiten. Herr 
Honegger macht mir die Bemerkung. das sei lediglich 
ein Fall. Ich möchte ihm empfehlen. diese Fälle einmal 
durchzusehen, dann wird er sich eines andern belehren 
lassen müssen. Wo steht geschrieben, dass die Kantone 
nicht grosszügiger sein könnten in dieser Regelung? Die 
Kantone sind frei, und ich freue mich, einem Kanton 
anzugehören, der ganz bestimmt diese Frage in gross
zügiger Weise lösen würde. 

Ich möchte auch ausdrücklich Wert darauf legen, 
hier festzustellen, dass ich nie das Wort «Almosen» in 
dem Sinne in den Mund genommen habe, es würde sich 
um Almosen handeln. Im Gegenteil, ich habe ausdrück
! ich erklärt, es sei ein Rechtsanspruch, aber viele Leute 
sehen das trotzdem anders. -- Wenn ich das alles zu
sammennehme, so möchte ich sagen, dass eigentlich die 
Kritik an den Vorschlägen. wie ich sie Ihnen eingereicht 
habe, wirklich bescheiden ausgefallen ist. Ich danke Ihnen 
auch für die Objektivität, die damit zum Ausdruck 
kommt gegenüber diesen Vorschlägen. Wenn Sie aber 
nicht mehr kritisieren können, als was Sie bis jetzt an-
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geführt haben. dann würde ich doch denken. es wäre 
eine Notwendigkeit, diesen Antragen zuzustimmen. 

Bundesrat Tschudi: Ihre Kommission beantragt in 
Artikel 34. das Minimum der einfachen Altersrente von 
175 Franken auf 190 Franken heraufzusetzen. Ich kann 

einverstanden erkfären. obwohl 
darf. dass der Bundesrat sehr er

hat. Er hat 

,usgtt:1cr1sr,on<ls um 1,2 Milliar
Sie sehen also, dass verhalt

an den Renten 
Unsere 
aus. Geht man darüber hinaus, 

dann müssen die Mittel aus dem Ausgleichsfonds ge
nommen werden. Ich habe Ihnen die Bedeutung und die 
Notwendigkeit des Ausgleichsfonds gestern dargelegt, 
wegen der anwartschaftlichen Renten unserer eigenen 
Leute und der anwartschaftlichen Renten der ausländi
,chen Arbeitnehmer, von denen wir heute Prämien be
ziehen und die in einigen Jahrzehnten auch Ansprüche 
auf Renten erheben werden. 

Wenn ich al,o diesem Antrag auf Erhöhung der Mi· 
nimalleistung zustimme. dann muss ich Ihnen sagen, 
dass ich keinem Antrag auf Herabsetzung der Beiträge 
beipflichten kann. Es geht nicht an, die Leistungen über 
die Anträge des Bundesrates hinaus zu erhöhen und 
gleichzeitig noch die Prämien herabzusetzen. Ich werde 
also den Antrag der Kommission auf Herabsetzung dei. 
Beiträge der Selbständigerwerbenden, wie den Antrag 
von Herrn Ständerat Wenk auf Herabsetzung des Min• 
destbeitrags ablehnen. 

Der weitergehende Antrag von Herrn Ständerat Hei• 
mann muss als Ganzes betrachtet werden. Ich möchte; 
in Bestätigung der Ausführungen von Herrn Ständerad 
Odermatt anerkennend festhalten, dass die Anträge von 
Herrn Ständerat Heimann auf solider und seriöser Ba
,is beruhen; sie sind versicherungsmathematisch in Ord
nung und halten sich an die bewährten Grundsätze deu 
AHV. Diese Feststellung muss wiederholt werden, 
auch wenn der Bundesrat diese Anträge nicht annehmen 
kann. denn tatsächlich hegen solche Anträge in einem 
erfreulichen Gegensatz zu den beinahe zahllosen. un• 
überlegten und unsorgfältigen Vorschlägen zu angebli
chen Verbesserungen der AHV. 

Was zutraf im Votum von Herrn Ständerat 
Heimann, war die persönliche Polemik, die er gege!l 
mich hat; ich stehe der 7. AHV-Revision zu 
Gevatter, AHV-Kommission, und 

Herrn Ständerat Hei· 
Berner

weil ich eme ganz be-. 
habe für seinen Platz. den ich vier 

habe: Tch möchte Herrn 
Ständerat Heimann bei dieser ,agen: es ist 
wesentlich leichter und einfacher, Platz emzuneh· 
men al, den. den ich heute hier einnehme. Er ist mit! 
beträchtlichen Voneiien verbunden. 

mums von 3150 Franken gehalten würde. Die vorge
brachten Unannehmlichkeiten der Einkommensdurch
leuchtung, die sogenannte Auslegeordnung, würde also 
nicht verschwinden, wobei das Ergänzungsergebnis die-
ser bedeutend ausfallen 
würde als vorher. Wir können die armen Leute nicht 
einfach im Stiche lassen, und wir können sie nicht mit 
3000 Franken Minimalrenten abfinden. Herr Ständerat 
Heimann hat eine von alten Leuten im Auge. 
nämlich die kleinere Vermögen und kleine 
Erwerbseinkommen haben. Diese sind an seiner 
interessiert. Aber wir haben mmdestens 200 000 wirklich 
Arme. die gar nichts haben als die staatlichen Leistun
gen: an diese müssen wir auch denken, und darum schla
gen wir bis 3900 Franken vor. Wie 
Herr Ständerat Honegger dargelegt hat, gehen einzelne 
Kantone mit städtischen Verhältnissen über diese An
sätze bereits jetzt hinaus und werden noch weitergehen 
müssen. Wir stehen nicht vor der Abschaffung der Er
gänzungsleistungen. 

Unsere Zeitungen füllen die erste Seite mit Schilde
rungen über die armen Leute in den Vereinigten Staa
ten von Amerika. Es wäre vielleicht wichtiger, auch dar
über zu schreiben, dass es in der Schweiz ebenfalls arme 
Leute gibt. Diese sind auf die Ergänzungsleistungen an
gewiesen. Die Ergänzungsleistungen kann man dann 
abschaffen, wenn wir eine sehr leistungsfähige Alters
versicherung aufbauen können, wie sie einzelne euro
päische Staaten kennen. Aber derartige Versicherungen 
verlangen ganz andere Prämien. als wir sie bezahlen, und 
auch ganz andere Prämien, als Herr Ständerat Heimann 
sie nun vorschlägt. Solange wir dieses System nicht ha
ben, sind Ergänzungsleistungen absolut nötig, denn wir 
können diese Leute nicht ohne genügende Subsistenz
mittel lassen. Es ist eine grosse Illusion, dass wir Leute, 
die nichts anderes haben als die kantonalen und die eid
genössischen Renten. nur mit den AHV-Renten abfin
den können. Die Ergänzungsleistungen, die wir vor zwei 
Jahren eingeführt haben, haben sich ausgezeichnet be
währt. und wir bekommen positive Echos aus den mei
sten Kantonen. Ich bestreite nicht - ich habe das ge
,tern schon gesagt -. dass dieses System seine Nachteile 
hat, und vor allem in der Grenzzone trifft es denjenigen, 
der noch ein kleines Einkommen oder ein kleines Ver
mögen hat, hart, dass er keine Ergänzungsleistungen be
kommt. Das System ist in keiner Weise vollkommen, 
aber es hat den grossen Vorteil, dass es wenigstens die 
,chlimmste Armut beseitigt. und das muss unser aller
erstes Anliegen ,ein. Herr Ständerat Heimann will mir 
nicht dass die Ausführungsvorschriften des 

sind. kh und er-
Zü· 

weil ich 
schon selber orientiert habe. Ich glaube auf diesem 

Gebiete Fachkenntnisse zu besitzen. weil ich 
im Kanton Basel-Stadt in verschiedenen 

Positionen mich mit diesen 
habe. fch erhebe keinen Vorwurf gegen den Kanton Zü
rich. Der Kanton Zürich hat die Schwierigkeit, dass er 

die kantonalen und die 

einfach. Der Kanton Schwyz konnte sie auch in 
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kürzester Zeit einführen, wobei er allerdings nicht die 
weitergehenden Leistungen des Kantons Zürich kennt. 

Zur Deckung der die Herr Ständerat 
Heimann vorschlägt, bedarf es tatsächlich eines zusätz-
1 ichen von 0.6 also statt l Pro
zent 1,6 

die IV vor. und man sollte. weil die IV-Renten genau 
die sind wie die AHV-Renten. ebenfalls einen 
bescheidenen von 1,6 Promiile für die IV verlan-
gen. wenn man Prozent für die AHV erhebt. Herr 
Ständerat Heimann wird einwenden, das sei mit dem 

Es ist aber darauf hinzuwei
sen, dass die IV bereits Defizite macht. Aber ich 
glaube. dass auf diesen Punkt nicht allzu grosses Ge
wicht werden muss. Es fragt sich nun aber und 
das ist der entscheidende Punkt: Ist es möglich. die Bei
träge jetzt um ! .6 Prozent zu erhöhen und nicht blo,s 
um I Prozent? [eh habe gestern darauf hingewiesen, dass 
bis jetzt noch nie für die AHV von der Bevölkerung 
irgendwelche finanziellen Beiträge verlangt wurden. Die 
AHV wurde übernommen aus der Erwerbsersatz
ordnung, ohne dass irgend ein neuer Beitrag verlangt 
wurde. Alle Revisionen wurden finanziert ohne Bei
tragserhöhung. ebenso die Ergänzungsleistungen, mit der 
Ausnahme, dass man von den Rauchern einen Zuschlag 
von 40 Prozent auf die bisherige Zigarettensteuer er
hoben hat. Sie sind die einzigen, die bis jetzt neue Lei
~tungen auf sich nehmen mussten zugunsten der alten 
Generation. Alle vorberatenden Instanzen vvaren der 
Meinung, dass es ein beträchtlicher Schritt sei und der 
einzige heute mögliche und gangbare Schritt, die Bei
träge um I Prozent zu heben. und dass man das Werk 
nicht gefährden sollte, mdem man über diesen Ansatz 
hinausgeht. Sobald man sich mit einer Beitragserhöhung 
um l Prozent begnügen muss, fallen Möglichkeiten für 
weitergehende Leistungen ohnehin weg. 

Es kommen noch Belastungen des Bundes und der 
Kantone hinzu. Dass die finanzschwachen Kantone auf 
Bundesbeiträge an die Ergänzungsleistungen verzichten 
würden, widerspricht allen meinen Erfahrungen. - Ab
gesehen davon muss natürlich die in Rechnung gestellte 
Verzinsung des Spezialfonds auch bezahlt werden. Wir 
werden noch darauf zurückkommen. Es ist eine sehr alte 
Weisheit, dass ein Schuldner den Zins bezahlen muss. 
Das v,äre hier der Bund; er müsste also neu in sein 
Budget 50 Millionen Franken für die Verzinsung dieser 
Ausgaben aufnehmen. Dann sieht der Finanzplan von 
Herrn Ständerat Heimann eine zusätzliche Belastung der 
Kantone um rund 30 Millionen Franken vor, d. h. etwa 
10 Prozent mehr als gemäss Antrag des Bundesrates. Es 
ist unwahrscheinlich dies wird 5ogar von Herrn 
Ständerat Heimann wenigstens für die finanzschwachen 
Kantone anerkannt -, dass sie diese Belastung durch 
entsprechende Einsparungen der kantonal finanzierten 
Ergänzungsleistungen ausgleichen könnten. Denn die 
freiwerdenden heutigen Mittel müssten von den Kanto
nen eher zur Erhöhung der Einkommensgrenzen ver
wendet werden. 

Diese Einwtinde zeigen, dass die Möglichkeit zurzeit 
nicht besteht, die Vorschläge von Herrn Ständerat Hei
mann zu verwirklichen. Die Anträge der AHV-Kommis
,ion und des Bunde~rates halten sich an die Grenzen des 
finanziell und politisch Tragbaren. fch bitte Sie daher. 
ihnen zuzustimmen, und ich möchte nochmals sagen, 
dass ich völlig überzeugt bin, dass die Rentner am Neu
jahr eine Erhöhung der Bezüge um einen Viertel und bei 
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'\findestrenten um einen noch höheren Betrag begrüs
sen werden. 

Für den der Kommission 
Für den Antrag Heimann 

Vore 

35 Stimmen 
l Stimme 

Präsident: Damit dürften die weitem Hei-
mann zu Artikel 5. 8, Absatz 1. und 13 dahinfallen. 

Art. 5, Abs. l 

Antrag der Kommission 
zum Entwurf des Bundesrates. 

Antrag Beimann 
Beitrag von 2.8 Prozent ... dahin) 

Art. 5, al. l 

Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Proposition Beimann 
... cotisation de 2,8 pour cent... (devient caduque) 

Odermatt, Berichterstatter: Die 7. AHV-Revision ge
mäss vorliegendem Projekt wird im Zeitabschnitt 1969 
bis 1989 im Jahresdurchschnitt Mehraufwendungen, wie 
bereits verschiedentlich schon gesagt worden ist, von 
mehr als 800 Millionen Franken zur Folge haben. Die 
Deckung dieser Mehrkosten erfordert höhere Beiträge 
der Versicherten. Die vorliegende Bestimmung, die von 
keiner Seite bestritten ist, sieht eine Erhöhung des AHV
Beitrages des Arbeitnehmers von 2 auf 2,5 Prozent vor. 
Das Korrelat dazu bildet Artikel 13. mit dem der Ar
beitgeberbeitrag entsprechend erhöht werden soll. Ge
samthaft werden Arbeitgeber und Arbeitnehmer künftig 
einen Beitrag von 5 Prozent statt wie bisher 4 Lohn
prozente aufzubringen haben. 

Allgemein ist festzuhalten, dass die vorgeschlagenen 
Beitragssteigerungen nur gerade ausreichen, um die im 
vorliegenden Revisionsprojekt enthaltenen Verbesserun
gen zu finanzieren. Für weitergehende Rentenverbes
,erungen müssen zusätzliche Beiträge erhoben werden. 

Ich beantrage Zustimmung. 

Angenommen Adopte 

Art. 6 und 8 

Antrag der Kommission 

Art. 6 

Die Beiträge versicherter Arbeitnehmer, deren Ar
beitgeber nicht der Beitragspflicht unterliegt, betragen 
.i.5 Prozent des massgebenden Lohnes, wobei dieser für 
die Berechnung auf die nächsten 100 Franken abgerun
det wird. Beträgt der massgebende Lohn weniger als 
l 6 000 Franken im Jahr, so vermindert sich der Bei
tragsansatz nach einer vom Bundesrat aufzustellenden 
~inkenden Skala bis auf 2,5 Prozent. 

Art. 8 

Ahs. l 
Vom Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 

wird ein Beitrag von 4.5 Prozent erhoben, wobei das 
Einkommen auf die nachsten 100 Franken abgerundet 
wird. Beträgt dieses Einkommen weniger als 16 000 
Franken im Jahr, aber mindestens 1600 Franken im Jahr, 
,o vennindert sich der Beitragsansatz nach einer vom 
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Bundesrat aufzu,tellenden sinkenden Skala bis auf 2.5 
Prozent. 

Abs. 2 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Anträge Heimann 

Art. 6 

5 .6 Prozent ... 
... bis auf 2.8 Prozent. 

Art. Abs. l 

von 5 .6 Prozent ... 
. Skala bis auf 2.8 Prozent. 

Art. 6 et 8 

Proposition de 1a commission 

Art. 6 

Les cotisations des assures dont i'employeur n'est pas 
tenu de payer des cotisations sont egales a 4.5 pour cent 
du salaire determinant, arrondi au multiple de 100 
francs immediatement inferieur. Si le salaire determi
nant est inferieur a 16 000 francs par an, le taux de coti
sation est reduit jusqu'a 2.5 pour cent, selon un bareme 
degressif qu·etablira Je Conseil federal. 

Art. 8 

Al. 1 

II est per~u. sur le revenu provenant d'une activite 
independante. arrondi au multiple de 100 francs imme
diatement inferieur. une cotisation de 4.5 pour cent. Si 
ce revenu est inferieur a 16 000 francs, mais d'au moins 
1600 francs par an, le taux de cotisation est reduit 
jusqu·a 2.5 pour cent, selon un bareme degressif qu'eta
blira le Conseil federal. 

Al. 2 

Adherer au projet du Conseil federal. 

Propositions Heimann 

Art. 6 

.... sont egales a 5.6 pour cent ... 

... jusqu·a 2.8 pour cent, ... 

Art. 8. al. l 

... cotisation de 5.6 pour cent... 

... jusqu'a 2.8 pour eent, ... 

Odermatt. Berichtep;tatter: Die Artikel 6 und 8 ste
hen in einem engen Zusammenhang. 

Der Bundesrat möchte den Beitrag der 
erwerbenden und der Arbeitnehmer ohne beitragspflich
tigen Arbeitgeber auf 5 Prozent des Erwerbseinkom
mens festlegen. Die Mehrheit der Kommission schlägt 
demgegenüber vor, diesen Beitragssatz nur auf 4,5 Pro
zent zu erhöhen. Die Kommission hat diesen Antrag 
beschlossen mit 7 : 6 Stimmen. Der Grund für diesen 
Antrag liegt darin, dass die Selbständigerwerbenden den 
Beitrag selbst aufbringen müssen und dass sie zudem 
in grösserem Masse Solidaritätsbeiträge leisten als die 
Unselbständigerwerbenden. Dieses Solidaritätsprinzip, 
das durchaus anerkennenswert ist, darf nicht überfor
dert werden, zumal der Sclbständigerwerbende auch für 
die restliche Alterssicherung auf die Selbstvorsorge an
gewiesen ist und sich nicht auf eine zweite Säule ab
,tützen kann. Finanziell bedeutet die gemilderte Form 
der Beitragserhöhung einen Ausfall von rund 20 Mil-
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lionen Franken im Jahr. Ein solcher Ausfall lässt sich 
aber im Blick aufs Ganze rechtfertigen. Im übrigen wer
den weiterhin für die mittleren und bescheidenen Exi
stenzen unter den Selbständigenverbenden bis auf 2.5 
Prozent sinkende vorgesehen. Bisher setz
te die Beitragsreduktion bei 12 000 Franken Einkom
men ein. In Zukunft wird sie bei 16 000 Franken be-

Schliesslich soll der der seit t 948, 
wie wiederholt betont \\,'Urde. unverändert blieb, von t 2 
auf 40 Franken erhöht werden, womit den höheren Lei
,tungen der AHV und der Invalidenversicherung auch 
teilweise Rechnung getragen wird. Der Mindestbetrag 
von 40 Franken ,ich aus einem Jahre,einkom
men von 1600 Franken mit dem Mindestbeitragssatz 
gemäss Beitragsskala von 2.5 Prozent. 

Ich möchte Ihnen beantragen, Artikel 6 und 8 zu 
und zwar 2:emäss dem der 

Kommission mit dem Beitragssatz von 4.5 Prozent für 
die Selbständigerwerbenden. 

Wenk: kh gehöre zur Kommi,sionsminderheit und 
möchte Sie auf den Ernst und die Konsequenzen die
,e, halben Prozentes aufmerksam machen. 

Zunächst ist es also nicht ganz richfor. wenn ge.:;airt 
wird. die Selhständirrerwerbenden würden höhere Soli
daritätsbeiträ!!e le;,ten. In Jahre 1 %7 waren e~ 91 Pro
zent der Lan<iwirte. die ein Einkommen zwischen 6000 
und 12 000 Franken ver~teuerten: nur 9 Prozent der 
Landwirte oder 10 200 hahen mehr als 12 000 Franken 
ver,tenert. Die übrigen Selhständig:erwerhenden verfal
len hälftig in diese Grunoen: die Hälfte weniger. die 
Hälfte mehr als 12 000 Franken. Für die ganze Gruooe 
der Selbständigerwerhenden ergibt sich darum ein Ver
hältnis von ungefähr 2 zu 1: 66 Prm:ent weniger als 
12000 Franken. also auch weniger Beiträg:e als diese bis
her 4 Prozent. 34 Prozent mehr als 12 000 Franken Ein
kommen. 

Es ist also einfach nicht richti!!. dass diese Selbstän
digerwerhenden ufr;sere Solidaritätsbeitrii!!'e leisten. 
sondern innerhalb dieser Gruone gibt es Snender und 
Emnfäno:er. In den Städten rribt es vielleicht sehr wt 
verdienende Malermeister : was sie an Solidaritätsbei
trägen leisten, geht zur Hauptsache an die Landwirte. 
aho ehenfall, an Selh,tändigerwerhende . 

Aber zwi,chen den beiden Grurmen. den Unselb
,tändi!!erwerhenden und den Selb,tändigerwerbenden. ist 
der F111ss der Solidarität,eelder ,ehr gerimr. Wenn nun 
die Selh,tändirrer\verbenden be,onders behandelt wer
den es ist e;ne besondere BehandlunQ'. ,:venn ,ie von 
den vorgeschlagenen 5 Prozent abgehen - so besteht die 
Gefahr. dass vielleicht schon recht bald der Antrag 
kommt. fTetrennte Ka~sen zu errichten. Wenn die Selb
ständirrerwerbenden ihre eigene Kasse haben. so miissen 
sie auch ihre eig:enen Leistumren aufbringen. und Z\\'llr 
h vollem Umfano:l 

Darum halte ich diesen Antra!? für ausgesprochen 
gefährlich. Wezen dieser Konsequenzen. mehr noch als 
wegen des Umfangs di~es halben Prozentes ist es von 
Bedeutung. dass wir heute diese Aufsplitterung nicht 
vornehmen. sondern bei den gleichen Leistungen der 
Kasse auch die gleichen Leistungen der Versicherten 
verlangen. 

M. Clerc: C'est avec une grande satisfaction que j'ai 
constate que Je Conseil federal est demeure fennement 
attache au principe des trois piliers de la prevoyance en 
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faveur de la vieillesse. J'espere qu'il continuera a y rester 
indefectiblement fidele. 

Neanmoins. son institution, l'assurance vieil-
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lesse a evolue. II n'est pas douteux qu'elle deviendra de 
plus en plus couteuse et qu'elle perdra petit a son 
caractere d'assurance. I1 n'est pour s'en convaincre 
que d'etudier !es nombreuses propositions qui se sont 
abattues sur nos et celles dont il est fait etat 
dans Ja presse. Des lors, une se pose: celle des 
personnes de condition A vrai eile 
s'est toujours mais pas d'une maniere pressante 
aussi que Je taux de Ia cotisation etait de 4 
pour cent. Elle revient maintenant et eile le 
deviendra encore davantage a l'avenir, car si nous exa
minons aujourd'hui Ja septieme revision de la Ioi sur 
I' AVS. nous savons que Ja huitieme se dessine a l'hori
zon. 

Les personnes de condition independante ne peuvent 
pas. pour assurer leurs vieux jours. s'appuyer rnr les trois 
piliers traditionnels pui~qu'elles ne beneficient pas d'une 
retraite d'entreprise. Elles doivent donc porter leurs ef
forts sur Ja prevoyance personnelle. qui est tres one
reuse pour celle~ d'entre elles qui sont de condition mo
deste. On oublie trop souvent l'importance du capital 
qu'elles devraient constituer aupres d'une institution 
d'assurance pour obtenir une rente correspondant a Ja 
pension de retraite qu'elles toucheraient si elles avaient 
ete aWliees a une caisse d'entreprise. 

Je Je repete. l'assurance vieillesse deviendra tre!I 
Jourde pour !es personnes de condition modeste. En re
vanche. pour les personnes de condition plus aisee. il 
s'agit et il s'agira touiours davantage d'une cotisation 
de solidarite qui tend a devenir exageree si on compare 
les orestations tota.les qui leur sont demandees a Ja rente 
qu'ils recevront. 

Notre colleirue M. Wenk a rappele Je principe de ,o
lidarite qui est a la base de l'assurance vieillesse. prin
cioe auauel nous sommes tous attaches. Cependant, Ja 
•wlidarite ne doit pas s'exercer a sens unique. Songez 
un oeu a Ja situation de, independants de condition mo
deste. TI est assez curieux aue. selon Je nroiet du Conseil 
federal. Je directeur rreneral d'une ITT"ande entreprise 
ver,e une coti,ation de 2.5 pour cent. l'autre moitie etant 
a Ja chan,e de l'economie generale du oavs. alors que Je 
petit artisan doit ver~er une cotisation de 5 pour cent. 

A l'etran<:!er. Je orobleme oose par les assures de 
condition indenendante a oris une acuite croissante au 
fur et a me,ure aue se develonnait Ja securite sociale. n 
a fallu chercher une solution. et elle a ete trouvee dans 
Je nlafonnement du revenu imnosahle. Cette solution a 
le douhle defaut de favoriser les cotisants de condition 
ai,ee et rle porter une l!'rave atteinte au nrincioe de ta 
~olida rite. La ,olution a laauetle notre commission s'est 
arretee marnue le tournant devant leauel nous nous trou
vons et elle est heaucouo nlus conforme au ririncipe de 
~olidarite que nous voulons maintenir chez nous. 

Mnnz: Umer AHV-Ciesetz beruht. wie ,chon mein 
Vorredner ,oehen au,geführt hat. auf dem Prinzip der 
Solidarität. die ~ich neben anderem auch darin manife
,tiert. da,s die Reitrag,oflicht nicht auf eine bestimmte 
Einkommemhöhe heschränkt i,t. Die Einführung diese, 
Solicfarität,nrin7,in, bei der Schaffun2: der AHV war nur 
möglich. weil die Beiträge in einer Höhe von 4 Prozent 
erhoben wurden. Wenn die Beiträge heraufgesetzt wer
den wollen und müssen. so i<;t eine Neuüberprüfung er
forderlich. Sie führt für mich zum Schlusse. dass das 
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Solidaritätsprinzip aufrechterhalten werden muss. Eine 
Verminderung des Masses an Solidarität 
käme nach meinem Dafürhalten aus Grün
den nicht in 

Tn diesem der Hinweis 
gestattet. dass in unserem ein .lvfass an So
lidarität verwirklicht ist, wie das in keinem andern 
Lande. auch nicht in sozialistisch Staaten, der 
Fall ist; ein Sachverhalt, von dem man nicht 
den man darum 
der Solidarität werden; nicht in erster 
Linie zur der [nteressen bestimmter Volks-
kreise. sondern im Interesse der Struktur der AHV. Eine 

der Solidarität müsste zu 
der AHV in einzelne Klas

führen. in eine AHV vielleicht für 
Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren Einkommen, 
für Arbeitnehmer mit höheren Einkommen, für Land
wirte, für andere Selbständigerwerbende usw. Eine sol-
che Entwicklung ,väre sehr zu bedauern. 

Das beste Mittel. diese Gefahr zu bannen, besteht in 
einer massvollen Beschränkung der Solidaritätsbeiträge, 
indem wir damit aufhören. diese Solidarität weiter aus
zudehnen. Nur in diesem Sinne ist das Begehren zu ver
stehen. welches vor~chlägt. unter Beibehaltung der De
gression nach unten, den Beitrag der Selbständigerwer
benden von 4 auf 4.5 Prozent statt auf 5 Prozent zu er
höhen. Wieweit der Solidaritätsanteil der Selbständiger
werbenden gehen würde. wenn man auf die vollen 5 
Prozent ginge, erhellen die Erläuterungen im Bericht der 
eidgenössischen AHV-Kommission. Ich darf wohl an
nehmen, dass die Angaben in diesem Kommissions
bericht zutreffend sind. Es heisst dort: «Bei einem Bei
tragssatz von 5 Prozent leisten die Selbständigerwerben
den einen Jahresbeitrag von durchschnittlich 300 Millio
nen Franken, von denen I20 Millionen Franken auf 
Solidaritätsbeiträge entfallen. Diese Summe entspricht 
40 Prozent der Gesamtheit der Solidaritätsbeiträge, wo
gegen die Gruppe der Selbständigen nur 10 Prozent der 
Beitragspflichtigen darstellt.» Weiter führt die AHV
Kommission dann aus: «Wir hoffen sehr. dass das Par
lament diesen t:eber!egungen Rechnung trägt; andern
falls glauben wir kaum. dass die bisherige Struktur un
serer AHV aufrechterhalten werden kann.» 

Bemerkenswert 1,t in diesem Zusammenhang der in 
der Botschaft des Bundesrates enthaltene Satz, wonach 
weitere Erhöhungen des Beitragssatzes grundsätzliche 
Fragen über die Struktur der AHV und be
sondere Massnahmen erfordern würden. Ich glaube. Sie 
,ind wohlberaten. wenn Sie dem der Kommis
sionsmehrheit zustimmen; Sie halten das bisher erreichte 
Mass an Solidarität aufrecht, laufen aber nicht Gefahr, 
dass diese Solidarität überspannt wird. Es wäre nicht ein
zusehen, wenn man heute die,e Solidarität weiterspan
nen würde. dass es bei weiteren Beitragserhöhungen 
heim gleichen Prinzip bleiben würde, was dann eben 
früher oder ,päter zur Sprengung der Einheit der AHV 
führen könnte. 

Heimann: Ich bin überrascht. dass man wegen einer 
Differenz von 0,5 Prozent nun auf die höchsten Räume 
klettert. um von dieser Höhe herab ein Solidaritätsprin
zip zu verkünden. Wie ,teilt sich eigentlich die Frage 
dieses Beitrages? Wir haben Selbständigerwerbende, die 
ihre ,elbständige Erwerbstätigkeit wieder einmal aufge
ben. ,ie werden Angestellte. Dann kehren sie zurück in 
die Selbständigkeit. verbleiben dort oder gehen wiederum 
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in eine Anstellung. Ist es da richtig, schon von diesem 
Gesichtspunkt her betrachtet, dass die Beiträge variieren 
sollen? Was Sie wollen, das haben Sie ja im zweiten 
Satz von Absatz 1. Artikel 8. indem dort festgehalten 
wird: dieses Einkommen als i6 000 
Franken, aber mindestens 1600 Franken im Jahr, so 
vermindert sich der nach einer vom Bun
desrat aufzustellenden sinkenden Skala bis auf 25 Pro-
zent.>> Da haben Sie doch das 
men an kleinen Einkorn-
men. 

Nun ~ind wir uns doch im klaren darüber. dass ein 
Kalkulationen ma· 

chen muss für seine wie die Firma, bei der 
die Berufe Anstellung finden. Somit kann man 
erklären, dass. wenn em diese 
Qualifikation überhaupt verdient. er seine Leistungen kal
kulieren wird. und in seinen Kalkulationen sind eben 
5 Prozent Beitrag an die AHV inbegriffen. Wie sieht das 
nun in Franken aus? Wenn ein Selbständigerwerbender 
mit 50 000 Franken Einkommen. für das er AHV-Bei
träge bezahlen muss. ein halbes Prozent geschenkt er
hält. so macht das 250 Franken aus. Glauben Sie. meine 
Herren. wirklich, dass die Selbständigerwerbenden mit 
diesem Einkommen sich nachsagen lassen wollen, man 
würde ihnen so kleinere Beträge schenken, sie seien nicht 
gewillt. diese Solidarität zu üben? Ich glaube das nicht; 
es sind vielleicht, wie wir das gesehen haben aus den 
zugegangenen Zuschriften, die Vorstände dieser Selb· 
ständigerwerbenden. ihre Vereine und Gesellschaften, 
die hier glauben, irgendwelche Interessen vertreten zu 
müssen. Aber ich bin überzeugt, dass die aufgeschlos
senen Mitglieder unter diesen Selbständigerwerbenden 
ohne weiteres bereit sind, diese 5 Prozent zu bezahlen. 
Es kann sich keinesfalls darum handeln. wenn Sie von 
16 000 Franken an abwärts Ermässigungen gev.:ähren, 
hier nun feststellen zu dürfen. die Solidarität sei über
spannt. Ich möchte den Ständerat bitten. hier dem An
trag des Bundesrates zu folgen. 

Jauslin: Es scheint mir doch, dass ein Argument in 
den Ueberlegungen von Herrn Heimann nicht zur Gel
tung kommt. Sein Einkommen ist einerseits ein Lohn, 
und wenn er noch eme Beteiligung an seiner Firma hat, 
dann hat er noch zusätzlich einen Gewinn. Für diesen 
Gewinn zahlt er keinen AHV-Beitrag. Ein Selbständig
erwerbender. für den i,t alles. was er aus dem Geschäft 
bezieht, Einkommen. Er bezahlt auf dem gesamten Be
trag die AHV. Das ist doch immerhin ein wesentlicher 
Unterschied. weil nämlich mit diesem Gewinn Investi
tionen gemacht werden. Natürlich gibt es Leute, die 
keine fnvestitionen machen. Aber Herr Heimann geht 
auch immer von den positiven Mitbürgern aus. Ich 
möchte das auch so halten und feststellen. dass mit dem 
Gewinn. der in einem Geschäft eines Selbständigerwer
benden gemacht werden. hauptsächlich eben lnvestitio. 
nen bezahlt werden. Deshalb ist es gerechtfertigt, dass 
man für diesen Anteil eigentlich ebenfalls -·- wie der 
Angestellte - keinen AHV-Beitrag bezahlen sollte. Das 
Ausscheiden wäre zu kompliziert, und deshalb ist 
es durchaus gerechtfertigt, wenn man auf diese 4.5 Pro
zent geht statt auf diese 5, auch in voller Anerkennung 
aller Argumente. die Herr Heimann vorgebracht hat. 

Bundesrat Tschudi: Das Problem der Entlastung der 
Selbständigerwerbenden und der Arbeitnehme.r ohne 
beitragspflichtigen Arbeitgeber (also die Artikel 6 und 8 
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des Gesetzes) weisen drei Aspekte auf, einen sozialen. 
einen finanziellen und einen versicherungspoiitischen. 

Zum sozialen Aspekt möchte ich sagen: Es 
steht fest, dass die Bezahlung des vollen AHV.Beitrages 

also von 5 oder im gesamten nun 6 Prozent für 
einen eine schwere. ja sogar 

schwere bedeuten kann. Diesem Ge-
tragen 

Skala. Wenn in Zukunft die 
Einkommen von 16 000 Franken 

bis zu einem 
während bei In-

krafttreten der AHV Beschluss der 
,chen Räte die Grenze noch bei 3600 Franken lag, dann 
haben wir Vef'itändnis für die der Landwirt
schaft und des Gewerbes Anfänglich begann die 

Skala bei 3600 Franken Einkommen. nun 
,chlagen wir vor. sie bis auf 16 000 Franken auszudeh
nen. ich glaube. dass bis zum steuerbaren Einkommen 
von 16 000 Franken die Leute, die einer Entlastung be
dürfen. inbegriffen sind. 

Nun die finanziellen Folgen: Der Ausfall beträgt 20 
~tillionen Franken im Jahr. das macht aber mit dem 
Zins für die 20jährige Finanzierungsperiode 600 Millio
nen Franken aus. Der Fonds der AHV vermindert sich 
also allein durch die Annahme dieses Antrages bis l 989 
um 600 _\,fillionen Franken. Dieser Ausfall kumuliert 
sich mit der Mehrbelastung als Folge des Beschlusses 
Ihres Rates auf Erhöhung des Rentenminimums. Es geht 
nun einfach nicht an, sowohl eine Einnahmenreduktion 
als auch eine Ausgabenvermehrung zu beschliessen. 
Artikel 107 des Gesetzes verlangt, dass der Ausgleichs
fonds im Durchschnitt den doppelten Betrag der jähr
lichen Ausgaben nicht unterschreiten dürfe. Nach der Ta
belle auf Seite 87 der Botschaft lässt die Vorlage des 
Bundesrates diese Sicherheitsmarge. Die Ausgaben be
tragen im Jahre 1989 4, I Milliarden Franken, und der 
Fonds würde 8 Milliarden betragen. Nach einer Ta
belle, die wir Threr Kommission zur Verfügung gestellt 
haben, würde bei Erhöhung des Rentenminimums. wie 
Sie es beschlossen haben. und bei Herabsetzung des Bei
trages für Selbständigerwerbende der Fonds in diesem 
Zeitpunkt nur noch 6 Milliarden betragen, also weit we
niger als zwei Jahresleistungen. 

und nun noch zu den versicherungspoliti~chen Fol
gen: Der Antrag der Kommission hat zur Folge, dass 
Selbständigerwerbende mit Einkommen über 16 000 
Franken zusätzliche Solidaritätsbeiträge erhalten, da sie 
mit ihrem Beitrag die Rente nicht mehr finanzieren. Es 
würden also Leute. die zwischen 16 000 Franken und 
20 000 Franken bezahlen. zusätzliche Solidaritätsbei
trage erhalten. Den Selbständigerwerbenden mit 
gern Einkommen werden ohnehin Solidaritätsbeiträge ge
währt. Darf man wirklich in der Richtung der Solidari
t,itsbeiträge rnweit gehen? Im gesamten ist die Einnah
men- und Ausgabenseite der Selbständigerwerbenden 
heute etwa folgende: Die freien Berufe und das Gewerbe 
bezahlen erheblich mehr als sie erhalten. Herr Ständerat 
l\.funz hat die,e Zahlen erwähnt. Sie sind absolut zu. 
treffend. h kommt aber nicht nur darauf an, wer Soli
darität~beiträ:'.e bezahlt, sondern auch, wer sie bezieht. 
Grossbezüg.r der Solidaritätsbeiträge ,ind wiederum 
Selbständigc:rwerbende. nämlich die Landwirtschaft. 
Denn beinahe die gesamte Landwirtschaft liegt unter 
dem Einkommen von 20 000 Franken, so dass heute die 
Solidantätsverhältnisse in der AHV nicht ,chlecht gela
gert smd. Wir würden mit Herrn Ständerat Munz die 
Tendenz einer Aufspaltung der AHV in eine Klassen
\ersicherung bedauern. Wir würden das für eine Fehl-

19 

michael.tellenbach
Textfeld



Assurance vieillesse et survivants 140 

entwicklung halten. obwohl man im Ausland vielfach 
derartige Klassenversicherungen kennt. Wir betrachten 
unsere Volksversicherung als ein vorzügli-
ches Werk, das nicht werden sollte. Dies setzt 
voraus, dass Volksschichten ange-
messen dass diese 
Gefahr in 

der 
die 

mehr l 6 000 Franken verdienen, untragbar würde. 
Herr Ständerat C!erc hat daniber 
Aber wir haben nicht 

werden. dass 
haben selber auf Seite 43 
gegen liesse ,ich vertreten bei weitem 
erhöhungen, die sich bei späteren Revisionen aufdrän
gen könnten. nach Lösungen zu suchen, bei welchen 
eine gerechtfertigte Entlastung in den Solidaritätsbei
trägen erreicht werden könnte.» Es handelt sich um em 
sehr Problem, das sehr grundsätzlich und 
nach allgemeinen Gesichtspunkten dann, wenn es über
haupt aktuell werden ,ollte. behandelt \Verden müsste. 
Bei der jetzigen Revision kann aus den Gründen, die 
ich erwähnt hatte, dem Antrag der Kommission von sei
ten des Bundesrates nicht zugestimmt werden. Wir haben 
in eingehenden Beratungen im Bundesrat die Ueberzeu
gung ge\vonnen, dass es nicht im Interesse der gesamten 
Schicht der Selbständigerwerbenden liegen würde. eine 
Aenderung im Beitragsansatz vorzunehmen, denn auf 
lange Sicht würde eine Aufspaltung der Versicherung 
die Selbständigen nicht entlasten und ihnen nicht zu. 
gutekommen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag des Bundesrates 

25 Stimmen 
6 Stimmen 

Präsident: Die Anträge Heimann sind auf Grund der 
Abstimmung über Artikel 34 hinfällig. 

Art. 10 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Antrag Wenk 
In den Artikeln 10 und 11 ist durchgehend -+0 Fran

ken durch 20 Franken zu ersetzen. 

Art. 10 

Proposition de la commission 

Adherer au projet du Conseil federal. 

Proposition Wenk 
Remplacer chaque fois. aux articles 10 et II, 40 francs 

par 20 francs. 

Odermatt, Berichterstatter: Die Beiträge der Nicht
erwerbstätigen blieben seit 1948 unverändert und be
trugen je nach den sozialen Verhältnissen I 2 bis 600 
Franken im Jahr. Hier ist eine Anpassung an die ver
foderten Einkommens- und Leistungsverhältnisse eben
falls am Platze. Die neue Bestimmung sieht nun für die 
~ichterwerb~tätigen ein Beitragsminimum von 40 Fran
ken und ein Maximum von 2000 Franken im Jahr vor. 
Die Bemessung dieser Beiträge soll nach den bisherigen 
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Regeln erfolgen. Dabei möchte ich nur feststellen. dass 
der Maximalbeitrag von 2000 Franken geleistet wird bei 

750 000 Franken. Wenn das Ver
höher als 750 000 Fran· 

ken i,t, wird der 
Franken. Wir haben also hier bereits eine Limitierung im 
Sinne gros-
~ Das 
zur 

Herr Ständerat Wenk hat einen zu 
Artikel 10. kh werde nachher auf seinen Antrag zu 

kommen. wenn er ihn hat. 

Wenk: Wir haben heute von Herrn Bundesrat 
dass bisher mit grosser ver-

mieden wurde, dass grosse Schritte nach oben bei den 
verlangt wurden. 

Nun wird plötzlich eine Erhöhung von 233 Prozent 
verlangt, und Z\var von einer Gruppe, die das gar nicht 
leisten kann. Die Nichterwerbstätigen sind per 
nitionem nicht in der Lage, von eigenem Verdienst etwas 
abzuliefern. Um wen handelt es sich denn? Es sind die 
Invaliden, es sind Mönche und Nonnen, und es sind in 
der Hauptsache Studenten. Wir haben nicht zu befinden, 
ob diese Mitbürger und Mitbürgerinnen zu bezahlen ha
ben; sie werden nicht bezahlen. Aber andere werden für 
sie bezahlen; wir haben also darüber zu befinden. Bei 
den Invaliden wird die Gemeinde das leisten; bei 
Mönchen und Nonnen wird es das Kloster tun, und bei 
den Studentinnen und Studenten wird es der Vater tun 
müssen. 

Nun h,eisst die Frage: Ist das berechtigt; ist das sinn
voll? Ob die Gemeinden soviel zahlen müssen oder nicht, 
kann mich nicht besonders aufregen; das ist vielleicht 
wirklich gehupft wie gesprungen. Bei Mönchen und Non
nen. ebenso bei den Diakonissinnen, dürfen wir vielleicht 
feststellen, dass diese Gruppen sehr viel leisten für die 
Gemeinschaft, sei das nun in Spitälern oder in Schulen 
-- das ist bei dieser Gelegenheit anzuerkennen -, und 
es wäre etwas hart. wenn man gerade diesen Gruppen 
233 Prozent Zuschlag von 12 auf 40 Franken nun zu
mutete. 

Mir geht es aber hauptsächlich um die Studenten. In 
andern Ländern hat man die Kollegiengelder abge
~chafft. Bei uns das ist anzuerkennen - hat man sie 
während sehr langer Zeit nicht erhöht. Die Väter von 
Studierenden werden es aber als eine Erhöhung empfin
den. wenn plötzlich diese 28 Franken zusätzlich verlangt 
werden, und darum glaube ich, das<; es sinnvoll wäre, 
wenn man bei dieser Erhöhung nicht aufs Mal diesen 
grossen Sprung machen wollte. 8 Franken Erhöhung wä· 
ren immerhin auch zwei Drittel; das wären also bereits 
66 Prozent Erhöhung aufs Mal. Das schlage ich Ihnen 
vor, entgegen diesen 233 Prozent Zuschlag aufs Mal. 

Sie können nun wieder sagen: Es geht nicht um Pro
zente, ,ondern um Franken. Das sehe ich auch, aber 
wenn ein Vater mehrere studierende Kinder hat, ist es 
doch für ihn störend, insbesondere dann. wenn er einer 
mittleren Einkommensschicht angehört, und darum 
keine Stipendien bekommt. Wenn man nun plötzlich 
von ihm soviel mehr verlangt. wird er das vielleicht als 
ein negatives Stipendium empfinden. Es gibt bei uns eine 
gewisse Benachteiligung der Mittelschichten, die gelegent
lich als ~tossend empfunden wird, und meiner Meinung 
nach handelt es sich auch hier um einen solchen Fall. 
20 Franken bedeuten Erhöhung um 66 Prozent. Das ist 
angemessen; mehr wäre zuviel. 
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Odermatt, Berichterstatter: C nzweifelhaft entspringt 
der Antrag, den uns Herr Dr. Wenk stellt, der Güte sei
nes Herzens. Ich habe alles Verständnis für diesen An
trag. Dabei ist festzustellen. dass ja die 
in der Höhe von 40 Franken im Jahr materiell auf die 
Einnahmen keinen grossen Einfluss haben. Dieser Bei-
trag kann beinahe als bezeichnet werden. 

Aber ich möchte doch sagen. dass dem 
ganzen dieser Beitrag 
Höhe rnn Franken, weil der 
Einkommen von 1600 Franken 

ist man dazu 
Franken fest
ist, wenn mit 

diesen 40 Franken eine ganz bescheidene der 
vorgenommen wird, um den An

schluss an das ganze System zu haben. Es ist zu betonen, 
dass - nach Angaben des Bundesamtes für Sozial
versicherung - ungefähr 100 000 Personen den Mindest-

bezahlen. Von diesen 100 000 Personen sind 1.m
ein Drittel Studenten. Ich möchte aber auch sa

gen. dass unter den Studenten sich solche befinden. de
ren Eltern sicher finanziell leistungsfähig sind und dass 
ihnen ein ,olcher Beitrag von 40 Franken zugemutet 
werden kann. Ich möchte in Gegenüberstellung betonen. 
dass von den Studenten in bezug auf die Leistung für 
den Militärpflichtersatz wesentlich höhere Beiträge ge
fordert werden, so dass man dann auch per analogiam 
beim Militärpflichtersatz diese Entlastung sollte spielen 
lassen. 

Tch weiss auch. dass Herr Wenk volles Verständnis 
hat für die invaliden Leute, für die kranken Leute. die 
überhaupt keine Erwerb,tätigkeit ausüben können. Dabei 
ist festzustellen, dass später, wenn die Gemeinde oder 
die Oeffentlichkeit diese Beiträge leisten muss, diese Oef
fentlichkeit auch wieder profitiert, wenn diese Leute ins 
Rentenalter kommen, und dass dadurch die Gemeinden 
in bezug auf Fürsorgebeiträge wesentlich entlastet wer
den. Das ist die Kehrseite. so dass ich dazu komme, 
Ihnen zu beantragen, am Antrag des Bundesrates fest
zuhalten. 

Bundesrat Tschudi: Obwohl ich mit dem Versuch. 
die Beiträge für die Selbständigerwerbenden zu halten. 
einen Misserfolg erlitten habe es ging dort um 20 
Millionen Franken im Jahr -. muss ich doch versu
chen, die 3 Millionen im Jahr. um die e, hier für 
die AHV zu retten. 

der Beitrag der 
15 Franken (AHV, IV und Erwerbsersatz

ordnung); nach unserem Vorschlag würde er in Zu
kunft 48 Franken betragen. Herr Ständerat Wenk hat 
,elbstverstandlich die prozentuale Erhöhung richtig aus
gerechnet; sie ist sehr bedeutend. Es darf aber darauf 
hingewiesen werden, da~s seit 1948 nie eine Heraufset
rnng dieses Beitrages erfolgt ist. Wollte man ihn ent
sprechend den Mehrleistungen erhöhen. dann würden 
48 Franken noch nicht genügen. dann hätte man wei
tergehen müssen. Man ist also den Nichterwerbstätigen 
wegen ihrer schwierigen Lage entgegengekommen. 

Nun müssen wir auch daran denken, dass e, ,ich um 
eine Versicherung handelt, und im Rahmen einer Ver
,icherungs handelt es 5ich um ein ausserst günstiges Ver
hältni,. 1~enn ····· ich beschränke mich nur auf die AHV 
--··- für einen Beitrag von 40 Franken eine Rente von 
2280 Franken im Jahr erhältlich ist. Die Gemeinden, wel-
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ehe für Anstaltsinsassen das ist ein grosser Teil dieser 
Nichterwerbstätigen diese 40 Franken bezahlen müs
cen, leisten diesen Beitrag sehr gerne, weil das für sie 
(wenn man so ,agen w1il) ein ausgezeichnetes Geschäft 
bedeutet. denn die ist 
viel höher als der Betrag, den ,ie 

mich vom Sozialminister in den Wissenschafts-
minister dafür. dass für die Studenten auch 48 Fran-
ken eine beträchtliche Summe bedeuten und dass dieser 

das Portemonnaie der Eltern, vor allem wenn sie 
für mehrere Kinder aufzukommen haben, erheblich be
lastet. Ich will gar nicht bestreiten. dass die Ausführun
gen von Herrn Ständerat Wenk viel für sich haben, aber 
wir müssen auch daran denken, dass auch die Studenten 

auf eine haben. Ich gerne 
zu. dass sie im Rahmen der AHV noch während eines 

Erwerbslebens haben werden. durch 
ihre Prämien ihre AHV-Rente zu finanzieren. Bei der 
Invalidenversicherung ist es etwas anders. Es kann jedem 
auch in jungen Jahren ein Cngiück zustossen, er kann 
von einer Krankheit befallen werden: und dann be
kommt auch der Student für seinen kleinen Beitrag eine 
Mindestinvalidenrente von 2280 Franken plus die Lei
,tungen, die für die Eingliederung ins Erwerbsleben im 
Rahmen der IV bezahlt werden. 

Es ist auch darauf aufmerksam zu machen, dass in 
diesem Beitrag von 48 Franken auch jener für die Er
\verbsersatzordnung enthalten ist, und im Rahmen der 
Erwerbsersatzordnung smd die Studenten wichtige Be
züger. Ich darf Sie ferner darauf hinweisen. dass durch 
die Ihnen demnächst zugehenden Revisionsvorlage die 
Beförderungsdienste erneut wesentlich begünstigt wer
den, indem für die jungen Leute, welche Beförderungs
dienste leisten, wesentliche Mehrleistungen vorgesehen 
werden. 

Abschliessend sei noch einmal bemerkt, dass im Rah
men der AHV die Erwägungen des Herrn Ständerat 
Wenk selbstverständlich vieles für sich haben; wenn 
wir aber das Gesamtwerk und den Gesamtbeitrag anse
hen. ist sogar für die Studierenden das Verhältnis von 
Leistung und Gegenleistung in keiner Weise ungünstig. 
Wir dürfen ,chon sagen. dass gew1,se Schwierigkeiten. 
die wir nicht bestreiten wollen, sich auf die Gruppe der 
Studierenden beschränken, während e, sich bei den an
dern Nichterwerb,tätigen nicht um ein Problem handelt. 

Abstimmung -- Vote 

Für den Antrag Wenk 
Für den Antrag der Kommission 

Art. 11 

6 Stimmen 
22 Stimmen 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Antrag Wenk 
ln den Artikeln 10 und l l ist durchgehend 40 Fran

ken durcn 20 Franken zu ersetzen. 

Art. 11 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Proposition Wenk 
Remplacer chaque fois, aux artid:.:s 10 et lt. 40 francs 

1)ar 20 francs. 
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Präsident: Hier hat Herr Ständerat Wenk ebenfalls 
einen Antrag gestellt. den er aber nicht aufrecht erhält. 
Es damit nur noch der Antrag der Kommission vor. 

Der 

Art. 13 

Antrag der Kommission 
Entwurf des Bundesrate~. 

Antrag Heimann 
2.8 Prozent ... 

An. 13 
Proposition de Ja commission 

Adherer au du Conseil federal. 

Proposition Heimann 
... ,'t~levent a 2.8 pour cent... 

142 

Präsident: Der Antrag Heimann ist auf Grund deu 
Abstimmung über den Artikel 34 hinfällig. 

Oderrnatt. Berichterstatter: Hier handelt es sich um, 
das Gegenstück zu Artikel 6. Im übrigen habe ich 
keme Bemerkungen anzubringen. 

Angenommen - Adopte 

Art.17, 18, Ahs. 3, 20, Ahs. 2 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 17, 18, al. 3, 20, al. 2 

Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Angenommen - Adoptes 

Art. 30 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrate,. 

Antr.tg He.imann 
Abs. 4 

Das durchschnittliche Jahreseinkommen wird um 
drei Viertel aufgewertet. 

Art. 30 
Proposition de la commission 

Adherer proiet federaL 

l'r<}pc,sition Heimann 

Al. 4 

Je 

Odermatt, Berichterstatter: Die 1-<PrrH•,n 

der ordentlichen Rente bildete bi,her der durchschnltt
! iche fahresb::1trag. Nachdem nun der 
höht wird. der Durchschnitt der 

19 juin 1968 

Erwerbseinkommen umgewandelt und mit den künfti
,:en Einkommenszahlen zusammengezählt werden kön-
nen. Etwas ist die Cmwandlung der Bei-
träge der Die \fultiplikation dieser 

eine angemessene 

die auch in der Kommission 
der Ein-

aus der relativen 
Erwerbseinkommen. 

Würde d1:r Durchschmtt aus allen Erwerbseinkommen 
die ein Versicherter im Verlaufe seiner ganzen 

Karriere erzielt hat, so dieser Durchschnitt wegen 
der wesentlich un-
ter dem Endeinkommen des Versicherten. Der Bundes
rat nun vor, dieser Tatsache durch eine Aufwer
tung des durchschnittlichen Jahreseinkommens um einen 
mittleren von zwei Dritteln zu begeg
nen, um auf diese Weise das Durchschnittseinkommen 
möglichst nahe an das Endeinkommen heranzuführen. 

In der Kommission wurde erwogen. ob nicht eine 
umgekehrte Methode vorzuziehen wäre. indem das 
effektive Durchschnittseinkommen berechnet und die 
Rentenformel bewusst auf niedrigere Einkommen zu
geschnitten würde. Die Kommission hat indessen diese 
Auffassung abgelehnt, und zwar aus psychologischen 
Gründen. kh beantrage Ihnen Zustimmung zum Vor
schlag des Bundesrates. Der Antrag Heimann wird mei
nes Erachtens dahinfallen in bezug auf die Aufwertung. 
Ich möchte dabei auch betonen, dass mit dem Vorschlag 
des Bundesrates dem Antrag Heimann weitgehend Ent
gegenkommen gezeigt wird. 

Präsident: Der Antrag des Herrn Heimann wird 
zurückgezogen. Es bleibt somit nur der Antrag der 
Kommission. 

Angenommen Adopte 

Art. 30bis, 30ter, 31, 32, 33 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf de5 Bundesrates. 

Proposition de fa commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Odermatt. Berichterstatter: Der Uebergang vom 
durchschnittlichen Jahresbeitrag zum durchschnittlichen 
Jahreseinkommen bedingt eine Reihe von Aenderun
gen im AHV-Gesetz. So wird zwar wohl noch ein indi-
viduelles Konto für Versicherten geführt. aber in 
diesem nicht sondern das Enverbs-

Ferner müssen die Renten
mehr auf den durchschnittli

sondern auf das durchschnittliche 
nehmen. Diese sind vor 

allem in den Artikeln 30bis bis und mit Artikel 33 ent-
halten. Ich Zustimmung. 

Anf?enommen Adoptes 

Art. 
\ntra~ der Kommission 

Bundesrates. 

Pr,0u1f1sition de la commission 

du Conseil federal. Adherer au 
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Odermatt, Berichterstatter: Dieser Artikel bringt eine 
Neuerung. Bisher konnten Männer jeweils nur vom 65. 
und Frauen vom 62. an die AHV-Renten be
ziehen. Die AHV war eine Versicherung mit festem 
Rücktrittsalter. In der Kommission für war 
namentlich im Interesse der Versicherten, die im Alter 
weiterarbeiten eine 
postuliert worden. Dieser 

Rechnung, die dem Rentner die 
den Rentenbezug nach freier Wahl um 

eins bis fünf Jahre aufzuschieben und so in den Genuss 
von 7 bis 45 Prozent höhern Renten zu In der 
Kommission ist die Frage erörtert worden, ob der Ren
tenbezug nicht mit erheblichem administrativem Auf
vvand verbunden sei. Von der Verwaltung wurde nicht 
bestritten, dass der Aufschub zusätzliche Umtriebe brin
gen werde, doch glaubt man, dass durch eine geeig
nete Umgestaltung des Verfahrens der administrative 
Aufwand auf ein vernünftiges Mass reduziert werden 
kann. 

Angenommen Adopte 

Art. 42, Abs. !, 2, 3 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 42, al. l, 2, 3 

Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Odermatt. Berichterstatter: Parallel zur Erhöhung der 
Renten wird in Absatz l auch eine 20prozentige Erhö
hung der Einkommensgrenzen für die nicht mehr sehr 
zahlreichen ausserordentlichen Renten vorgesehen. Die 
übrigen Absätze dieses Artikels sind lediglich von redak
tioneller Bedeutung. Ich beantrage Zustimmung. 

Angenommen -Adopte 

Art. 43, Abs. 2 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Antrag Heimann 
... zusammen mit den drei Vierteln des Jahresein

kommens ... 
Art. 43, al. 2 

Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Proposition Heimann 
... ajoutee aux trois quarts du revenu annuel... 

Heimann: kh möchte ausdrücklich festhalten. dass 
alle Anträge, die ich hier nicht mündlich einbringe, fal
len gelassen sind. 

Angenommen - Adopte 

Art. 43bis 

Antrag der Kommission 

Abs.!, 4, 5 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Abs. 2 

Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung ent
steht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Vor
aussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren 
Grades ununterbrochen mindestens 360 gedauert 

Er erlischt mit dem der in Absatz 1 ge-
nannten (Rest des Absatzes ~treichen.) 

Abs. 3 

Die Hilflosenentschädigung beträgt 175 Franken im 
Monat. 

Art. 43bis 

Proposition de 1a commission 

Al. 1, 4, 5 

Adherer au projet du Conseil federal. 

Al. 2 

Le droit ä. l'allocation pour impotent prend naissance 
le premier jour du mois au cours duquel toutes les con
ditions de ce droit sont realisees mais au plus tot des que 
l'assure a presente une impotence grave durant 360 jours 
au moins ,ans interruption. n s·eteint des que les condi
tions enoncees au ler alinea ne sont plus remplies. (Biffer 
le reste de l'alinea.) 

Al. 3 

L'allocation pour impotent s'eleve ä. 175 francs par 
mois. 

Odermatt, Berichterstatter: Die Hilflosenentschädi
_gung war bisher ausschliesslich eine Leistung der Inva
lidenversicherung. Wohl kam sie ausnahmsweise auch 
Altersrentnern zu, aber nur unter dem Titel der Besitz
standgarantie. Nur der Invalide, der das 65. bzw. 62. Al
tersjahr erreichte und zuvor schon die Hilflosenentschä
digung erhielt, konnte sie zu Lasten der Invalidenversi
cherung weiterbeziehen. Eine Person, die erst nach dem 
65. oder 62. Altersjahr hilflos wurde, war dagegen von 
der Leistung ausgeschlossen. Dies führte zu stossenden 
Ungleichheiten, die schon bei früheren Revisionen zu Kri
tik Anlass gaben. Nach der vorliegenden Bestimmung 
soll nun generell den Versicherten, die eine Altersrente 
beziehen und hochgradig hilflos sind, nach einem Jahr 
schwerer Hilflosigkeit. eine Hilflosenentschädigung der 
AHV zukommen. Die neue Regelung entspricht zwar 
nicht ganz derjenigen der Invalidenversicherung, weil 
die im Alter sehr häufige leichte und mittelschwere Hilf
losigkeit aus finanziellen und auch aus administrativen 
Gründen nicht entschädigt werden soll und hier weiter
hin bei Invaliden der Besitzstand gewahrt bleiben muss. 
Immerhin wird durch die Einführung der Hilflosenent
schädigung für hochgradig hilflose Altersrentner der 
grö~ste Teil der bisherigen Ungleichheiten beseitigt und 
das Leistungssystem in sozial wertvoller Weise ergänzt. 
Administrativ wird die neue Leistung den Ausgleichs
kassen und den kantonalen Invaliden-Versicherungs
kommissionen einige Mehrarbeit bringen. Durch eine 
zweckmässige Ausgestaltung des Abklärungsverfahrens 
sollte jedoch die Verwaltung auch dieser wichtigen so
zialen Aufgabe gerecht werden können. 

Die Abklärung der Hilflosigkeit wird durch die Or
gane der Invalidenversicherung erfolgen. Nach dem Vor
schlag des Bundesrates soll die Hilflosenentschädigung 
dem Minimum der einfachen Altersrente entsprechen. 
Nachdem die Kommission beschlossen hatte, dieses 
Minimum zu erhöhen, stellte sich die Frage, ob auch die 
Hilflosenentschädigung eine entsprechende Aufbesse-
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rung erfahren soll. Da nun aber ein sachlicher Zusam
zwischen dem Minimum der Altersrente und 

dem Betrag der Hilflosenentschädigung nicht besteht. 
lässt es sich nach Auffassung der Kommission rechtfer-

die auf den ursprünglichen 
Betrag gemäss und Beschluss des Bundesrates 
von 175 Franken im Monat festzusetzen. Wir werden 
also nicht im Sinne des Beschlusses in 
auf die Mindestrente und die Hilflosenemschädi-
gung nicht auf 190 Franken festsetzen. sondern im Sinne 
des des Bundesrates wird die 
:Minimalrente bei diesen 175 Franken bleiben. 

Ich habe vergessen, zu sagen, welche finanzielle Aus
nun diese Hilflosenentschädigung haben wird. 

Sie wird sich ungefähr auf 45 Millionen Franken belau
fen. 

Präsident: Der Bundesrat stimmt dem Antrag der 
Kommission zu ; es besteht also keine Differenz. 

Angenommen - Adopte 

Art. 43ter 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Antrag Beimann 
Abs. 1 

Die Renten basieren auf dem Stand des Landesinde
xes der Konsumentenpreise vom Dezember 1968. Bei 
jedem Anstieg der Teuerung um 5 Prozent gegenüber 
der jeweiligen Ausgangslage bis Ende September hat der 
Bundesrat die Renten auf den Beginn des folgenden 
Jahres dem neuen Indexstand entsprechend anzupassen. 

Abs. 2 
Jeweils auf das Ende einer Periode. von fünf Jahren 

lässt der Bundesrat das Verhältnis zwischen den Ren
ten und Erwerbseinkommen durch die Eidgenössische 
Kommission für Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden
versicherung begutachten und stellt zur Wahrung eines 
angemessenen Verhältnisses zwischen den Renten und 
den Erwerb,einkommen gegebenenfalls Antrag auf Aen
derung des Gesetzes. 

Art. 43ter 

Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Proposition Beimann 
Al. l 

Les rentes reposent sur Je niveau de decembre 1968 
de l'indice national des prix a Ja consommation. Chaque 
fois que le rencherissernent progresse de 5 pour cent 
comparativement au dernier niveau de reference jusqu'a 
fin septembre, le Conseil federaJ doit adapter !es rentes 
au nouvel etat de l'indice pour le debut de l'annee sui-
vante. 

Al. 2 

A la fin de chaque periode de cinq ans, le Conseil 
federaJ fait apprecier le rapport existant entre les rentes 
et Ie revenu du travail par la commission federale de 
l'assurance vieillesse. ,urvivants et invalidite. Pour main
tenir un rapport equitable entre !es rentes et le revenu 
du travail, 'il propose, le cas echeant, de modifier la loi. 

Odermatt, Berichterstatter: fn der Frage der Anpas
sung der AHV-Renten an die Entwicklung der Löhne 

und Preise wird nicht nur in der Initiative des Christlich
Nationalen Gewerkschaftsbundes, sondern auch in ei
ner grossen Zahl von Eingaben eine neue Regelung 
vorgeschlagen. Dabei ist von keiner Seite bestritten, dass 
eine solche Anpassung periodisch zu erfolgen hat. Zur 
Diskussion steht ,vann und vor allem nach 
welcher Methode die Renten anzupassen sind. 

Im Streit um die \1ethode stehen sich bekanntlich die 
Verfechter der automatischen Anpassung, also der so-
genannten indexierten oder Renten, und 

ad Der Bundesrat 
ad hoc 

und 
durch den herauf- oder herabsetzen zu las-
,en. Es sollen alle drei Jahre oder bei einer des 
Preisindexes um 8 Prozent das Rentenniveau überprüft 
und durch den Gesetzgeber die nötigen Massnahmen 
zum Teuerungsausgleich getroffen werden. Ferner sol
len alle sechs Jahre die Relationen der Renten zu den 
Erwerbseinkommen untersucht und auf dem Gesetzes
wege zumindest die Neurenten der Einkommenssteige
rung angepasst werden. 

Diese Methode fand die Billigung der Kommission. 
Sie bringt zwar dem Gesetzgeber wesentlich mehr Ar
beit als eine automatische. das heisst durch die Verwal
tung vorzunehmende Rentenanpassung. Sie enthält aber 
die nötigen Sicherungen, damit bei besondern wirt
schaftlichen Verhältnissen das Ausmass der Erhöhung 
oder Herabsetzung der Renten erweitert oder einge
schränkt werden kann. Zudem hat diese Methode schon 
bisher gespielt und ihre Tauglichkeit bewiesen. Die Kom
mission hat sich ausdrücklich für die vom Bundesrat vor
geschlagene Anpassungsperiode beziehungsweise An
passungsperioden und Schwellenwerte ausgesprochen. 
Ich halte auch dafür, dass mit dieser Regelung im Sinne 
des Vorschlages von Bundesrat und Kommission das 
Mitspracherecht des Parlaments besser gewahrt wird 
und dass die Schlussfolgerung aus dieser Ueberprüfung 
dahin zielt. dass eine Anpassung der Renten vorgenom
men werden soll ; das Parlament kann dann jeweilen 
darüber befinden. Ich glaube. es stehen bei dieser An
passung der Renten an den Anstieg des Indexes der Kon
sumentenpreise nicht nur diese Frage an sich in Dis
kussion, sondern auch andere Fragen. Deswegen erachte 
ich den Vorschlag des Bundesrates als richtig. 

Herr Ständerat Heimann hat einen andern Antrag 
gestellt, indem schon bei einer Zunahme von 5 Pro
zent des Indexe~ der Konsumentenpreise eine Anpas
sung und Ueberprüfung vorgenommen werden soll. Er 
wird nun seinen Antrag zu diesem Artikel begründen. 

Beimann: Wir haben hier die Frage zu entscheiden. 
wie eigentlich die AHV-Renten und IV-Renten bei stei
gender Teuerung behandelt werden sollen. Wir wissen, 
dass es selbstverständlich geworden ist, die AHV-Renten 
bei steigender Teuerung zu erhöhen, aber auch in der 
Privatwirtschaft bei steigender Teuerung den Renten
bezüger privater Pensionskassen ebenfalls Zulagen zu 
gewähren. 

Herr Dr. Munz hat gestern von der grossen Unruhe 
gesprochen, die sich um die AHV-Revisionen herum ent
wickle. Diese grosse Unruhe kommt ja nicht zuletzt da
von her, dass man angesichts der Teuerung immer wie
der darüber sprechen muss, was nun mit diesen Renten 
zu geschehen hat. Der Bundesrat schlägt eine Lösung vor, 
die wenigstens, so scheint es mir, besser ist als das. was 
wir bis heute hatten. Er erklärt, dass am Ende einer 
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dreijährigen Periode oder bei einem Anstieg um 8 Pro
zent die Ausgangslage neu zu überprüfen sei. 

Ich mich nun, ob das sinnvoll ist. Wir haben 
bei der Suval auch die Bestimmung, dass die Renten 
automatisch um 5 Prozent erhöht wenn die 

entsprechend ist. Wenn wir nun 
hier eine dieser T euerungsbestimmung an 
die Suval-Bestimmung vornehmen würden, hätten wir 
eine merkliche der Unruhe um die AHV, 
die anscheinend von überall her beanstandet wird. Wo
her kommt die Unruhe? Die Unruhe rührt auch daher, 
dass man nicht Meinung ist, in welchem Zeit
punkt die Renten erhöht ,verden sollen. Das führt nicht 
nur zu einer sozialpolitischen, sondern zu einer politi
schen Auseinandersetzung schlechthin. Ich glaube aber 
nicht, dass die AHV-Renten zu einer politischen An
gelegenheit gemacht werden sollen und wäre darum ohne 
weiteres bereit, alle diese Bestimmungen politisch zu 
entschärfen. 

Ich gestatte mir deshalb, Ihnen folgenden Antrag zu 
unterbreiten: Absatz 1: «Die Renten basieren auf dem 
Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise vom 
Dezember 1968. Bei jedem Anstieg der Teuerung um 
5 Prozent der jeweiligen Ausgangslage bis 
Ende September hat der Bundesrat die Renten auf den 
Beginn des folgenden Jahres dem neuen Index.stand 
entsprechend anzupassen.» 

Ich bin überzeugt, dass diese Fassung nur theore
tisch einen Unterschied zum Vorschlag des Bundesrates 
bedeutet. Wenn das passiert, was in meinem Antrag 
steht, haben Sie automatisch im Parlament und in an
derer Form Anträge auf Rentenzuschüsse. Ich habe bei 
diesem Antrag eine Korrektur vorgenommen gegenüber 
den Suval-Bestimmungen. Bei der Suval heisst es nicht 
nur «bei jedem Anstieg der Teuerung», sondern «auch 
beim Rückgang». Wir haben aber heute vormittag -
meines Erachtens mit Recht - von Herrn Bundesrat 
Tschudi gehört, dass es ja undenkbar ist, die AHV-Ren
ten zu reduzieren. Also hat es keinen Sinn, mit einer 
Bestimmung über Rückgänge eine neue Unruhe zu 
schaffen. 

Ich möchte Ihnen deshalb sehr empfehlen, weil eben 
praktisch nichts anderes passiert, als was Sie selbst in 
Artikel 43 seitens des Bundesrates vorschlagen, dieser 
andern Fassung zuzustimmen. 

Bundesrat Tschudi: kh habe mich gestern im Ein
tretenwotum zu den Fragen der Indexierung eingehend 
geäussert; rcpetitio err matcr studiorum in der Schule 
und vielleicht noch an der Hochschule, aber zweifellos 
nicht im Parlament. und darum möchte ich keine Wie-

ablehnend 

dass es weit· 
nicht um eine 
Renten an die 

Alters- und Hinterbliebenenversicherung 

Ständerat Odermatt erklären, dass das bisherige System 
,ich bewährt und recht hat und dass von diesem 

Für den 
Für den 

au,. v,ir allem au, sozialen 
Grund he,teht, von di;;:~em 

Vote 

Ahs. 1 Al. l 

der Kommis,ion 
Heimann 

26 Stimmen 
4 Stimmen 

Heimann: Auch bei Absatz 2 möchte ich Ihnen einen 
unterbreiten. hätte ich 

dass diese Dynamisierung der Renten. wie 
m einer Periode von fünf Jahren neu über-

werden könnte. statt nach nvei Perio-
den. Das liesse ,ich nur vertreten, wenn Sie dem ersten 

hätten. Ich bin mit Ihnen der Auf
dass bei der Dynamisierung der Renten eine 

Vorsicht am Platz ist und man die dynamischen 
Renten nicht jedes Jahr neu kann. 

Ich verzichte also darauf, hier von einer Periode 
von fünf Jahren zu sprechen, mache aber darauf auf
merksam, dass in der Vorlage des Bundesrates ausdrück
lich steht, dass nur die neuentstehenden Renten mit den 
neu festzustellenden Erwerbseinkommen verglichen wer
den sollen. Ich frage Sie: Wie kann man sich verhal
ten, wenn festgestellt werden sollte, dass die Wirtschaft 
tatsächlich weiter dynamisch zunimmt was ich auch 
glaube -. dass sich die Arbeitseinkommen real weiter
hin erhöhen? Können dann nur die neu entstehenden 
Renten angepasst werden? Ich glaube. d2.s ist undenk
bar; in einem solchen Augenblick würden wir automa
tisch gezwungen. zurückzublenden auf die bereits be
stehenden Renten. Bei diesem Rückblenden gilt genau 
dasselbe wie bei der Stellungnahme zu höheren Mini
malrenten: Es werden wiederum jene betroffen, die mit· 
geholfen haben. die Wirtschaft dynamischer zu gestal
ten. den Wohlstand zu mehren; also sollen sie auch zum 
Zuge kommen. Deshalb beantrage ich Ihnen. die Worte 
«den neu entstehenden Renten» zu streichen. so dass 
der Absatz lauten würde: 

«Jeweils auf das Ende Z\\eier Perioden gemäss Ab
satz I lässt der Bundesrat überdies das Verhältnis zwi
,chen den Renten und den Erwerbseinkommen durch die 
Eidgenössische Kommission für die Alters·, Hinterlas
senen· und Invaliden· Versicherung begutachten und stellt 
zur Wahrung eines angemessenen Verhältnisses zwischen 
Renten und Erwerbseinkommen Antrag 
auf des Gesetzes.» 

Bundesrat Tschudi: Herr Ständerat Heimann lässt 

Renten 
Rat 

Frage. Wenn man von zwei 
beiden Anpassungen zusam-

hätten wir gegen Perioden 

der neu entstehenden 
Problem. Nachdem aber Ihr 
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Es ist nicht zu bestreiten. dass vor allem bei einer 
günstigen Entwicklung der Produktivität der Wirtschaft, 
aber auch bei einem starken Anstieg der Teuerung 
den wir nicht erhoffen -- das werden 
muss. das wir bei den sieben Revisionen ange· 
wendet haben. indem wir namlich auch die Altrenten 

Wir müssen dabei auf die sehr grosse 
Zahl von Rentnern aufmerksam machen. Ihre Zahl 
rnmmt noch zu. Die Lebenserwartung eines 
~fannes. der mit 65 Jahren nun Rentner 
noch mindestens wenn ich nicht irre ~ 12 Jahre, 
die der Frau ist noch um drei fahre 
grösser. also noch mindestens 15 fahre. Die Zahl 
der Rentner nimmt also zu, bedeU· 
tet die Berücksichtigung der Altrenten finanziell eine 
grosse ~1it dieser Bestimmung wollten wir 
darauf aufmerksam machen, dass bei weiteren Anpas
sungen auch an die Beitragsseite zu denken sei, weil eine 
Anpassung nicht ohne weiteres ohne eine allfällige Bei· 
tragserhöhung erfolgen kann. wogegen selbstverständ· 
lieh die blosse Anpassung an die Teuerung ohne Bei· 
tragserhöhung möglich ist, weil die Teuerung sich auch 
auf der Einnahmenseite ausgewirkt hat 

Ich möchte Sie also bitten, dem Vorschlag des Bun
desrates zuzustimmen. Er bedeutet eine Vorsichtsmass-
nahme, soll aber in kemer Weise etwa besagen diese 
Zusicherung möchte ich ausdrücklich geben dass et-
wa die Altrenten nicht auch in Zukunft überprüft wer· 
den sollen und im Rahmen der finanziellen Möglich· 
keiten auch bei kommenden Revisionen anzupassen wä
ren. 

Heimann: Ich möchte doch auf eine kleine Differenz 
zwischen der Auffassung des Bundesrates und meinem 
Antrag hinweisen. Den Worten des Herrn Bundesrat 
Tschudi haben wir entnommen, dass er mit meinen 
Ausführungen grundsätzlich einverstanden ist, wo· 
nach die Altrenten nicht vernachlässigt werden dür· 
fen. Er erklärt nun. das Parlament werde ja dannzumal 
Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Wir sind nun 
aber im Begriff. aus der Frage, ob inskünftig die neuen 
oder die alten Renten in dieser Richtung geprüft werden 
sollen. ein Gesetz zu machen. Wenn wir hier den Vor· 
schlag des Bundesrates aufnehmen. haben wir eine ge
setzliche Vorschrift in bezug auf die neu entstehenden 
Renten. und das Parlament müsste dann wiederum zu 
einer Gesetzesänderung kommen. Streichen Sie aber 
nach meinem Antrag die Worte «den neu entstehenden 
Renten», dann ist das Parlament tatsächlich frei und nicht 
an eine heute erlassene Gesetzesbestimmung gebunden. 
Nach freiem Ermesst:n können dann alte und neue Ren· 
ten erhöht werden. Sollte das Parlament dann zur Ueber· 
zeugung kommen, die finanzielle Basis gestatte es nicht, 
den Altrentnern etwas zu geben, kann es immer noch so 
entscheiden. Selbst vom Parlament aus betrachtet, halte 
ich die vorgeschlagene Fassung für flexibler. Sie sollten 
sich doch nicht heute schon in künftigen Entscheidungen 
beschränken lassen. kh halte meinen Antrag aufrecht. 

Bundesrat Tschudi: Demgegenüber kann ich erwi, 
dem, dass jede bisherige und jede künftige Revision im
mer eine Gesetzesänderung bedeutet und dass dann ohne· 
hin die /ex posterior der !egi priori derogat. 

Abstimmung - Vote 
Abs. 2 ·- Al. 2 

Für den Antrag des Bundesrates 
Für den Antrag Heimann 

22 Stimmen 
11 Stimmen 

Art. 43quater (neu) 

Antrag der Kommission 
Marginalie: Pensionskassenstatistik. 

19 juin 1968 

Text: Der Bundesrat kann statistische Er· 
über den Stand der beruflichen und betriebii· 

bei Alter, Invalidität und Tod anordnen. 

Art. (nouveau) 

Proposition de la commission 
Titre des caisses de pension. 

Texte: Le Conseil federal peut faire etablir ,.,,,, .. Am. 

quement des sur le aeve1oppe1ne1 
des institutions de prevoyance 
tive pour !es cas de vie11lesse, d'invalidite et 

Odermatt. Berichterstatter: Dieser Artikel wurde von 
der Kommis,ion beschlossen auf Antrag von Herrn 
Ständerat Luder, und zwar mit Rücksicht auf die Pen· 
sionskassenstatistik, die uns zugestellt wurde, und in be
zug auf die Tabellen, die in der Botschaft enthalten 
sind. Nach dem aus dem Jahre 1870 stammenden Bun. 
desgesetz betreffend die amtlichen Statistiken in der 
Schweiz können periodische Statistikerhebungen nur 
durch Beschluss der Bundesversammlung angeordnet 
werden. Die Kommission schlägt nun vor, den Bundesrat 
im AHV·Gesetz zu ermächtigen, die sogenannte Pen· 
sionskassenstatistik periodisch durchzuführen. Dazu ist 
zwar zu bemerken, dass diese Statistik an und für sich 
mit der AHV direkt nichts zu tun hat, aber im Zusam· 
menhang mit der in der Botschaft vertretenen Drei. 
säulentheorie steht. Deswegen ist es angezeigt, wenn 
durch laufende Erhebungen der Stand der betrieblichen 
Vorsorge ermittelt wird. Ich empfehle Ihnen im Namen 
der einstimmigen Kommission, diesen Artikel 43quater 
ins Gesetz aufzunehmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 44, Abs. 2. und Art. 46 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 44, al. 2, ei art. 46 

Proposition de 1a commission 

Adherer au du Conseil federal. 

Angenommen - Adoptes 

Art. 48 

Antrag der Kommission 
Marginalie: Kürzung der Renten der obligatorischen 

Unfallversicherung oder der Militärversicherung. 

Text 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 48 

Proposition de la commission 
Titre marginal: Reduction des rentes et pensions de 

l'assurance,accidents obligatoire ou de l'assurance mili· 
taire. 

Texte 

Adherer au projet du Conseil federaL 
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Odermatt. Berichterstatter: Hier wird nur eine Aen
derung des Randtitels vorgeschlagen. Materiell sind keine 
Aenderungen vorgesehen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 51, Abs. 1, Art. 55, Abs. 3, Art. 73, Abs. 2, Art. 92 

Antrag der Kommission 
zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 51, al. l, art. 55, al. 3, art. 73, al. 2, art. 92 

Proposition de Ja commission 
Adherer au du Conseil federal. 

Angenommen Adoptes 

Art. 102, Abs. 2 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 102, al. 2 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Odermatt. Berichterstatter: Die Kommission schlägt 
vor. diesen Artikel aufzuheben, weil der Inhalt dieses 
bisherigen Artikels konsumiert wird durch die Neufas
sung von Artikel 43ter, die wir vorhin beschlossen haben. 

Angenommen Adopte 

Art. 103, Abs. 1 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Antrag Heimann 
. . . jährlichen Ausgaben. (Rest des Absatzes strei

chen.) 
Art. 103, al. 1 

Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Proposition Heimann 
... depenses annuelles. (Biffer Ie reste de I'alinea.) 

Odermatt. Berichterstatter: An der Beteiligung der 
öffentlichen Hand soll grundsätzlich nichts geändert 
werden. Bund und Kantone werden also bis 1984 einen 
Fünftel und ab 1985 einen Viertel der jährlichen Aus
gaben der AHV zu übernehmen haben. In absoluten Be
trägen werden natürlich die Leistungen in Zukunft ent
sprechend höher ausfallen. Anderseits soll der Beitrag 
der öffentlichen Hand nicht mehr für eine fünfjährige, 
sondern jeweils nur für eine dreijährige Periode zum 
voraus festgesetzt werden. Für die kommenden drei 
Jahre erfolgt dies in Abschnitt IV des Gesetzentwurfes. 

Die Vorausfestsetzung dieser Beiträge hat Bedeutung 
für die Budgetierung, und ich glaube, wir können nicht, 
wie Herr Ständerat Heimann dies vorschlägt, darauf ver
zichten. Ich darf auch darauf hinweisen, dass wegen der 
Beteiligung an dieser Finanzierung die Kantone zum 
voraus wissen müssen, was für Beiträge sie zu erbringen 
haben. Deswegen steht diese Festsetzung in engem Zu
sammenhang auch mit der Budgetierung in den Kanto
nen. Es ist rk:htig, wenn man dem Vorschlag zustimmt, 
wie er von der Kommission bzw. vom Bundesrat be
antragt wird. 

Stbdvat - Comeil d• Etau 1968 

147 Alters- und Hinterbliebenenversicherung 

In der Kommission ist im übrigen die Frage erörtert 
worden, ob weiterhin der öffentliche Beitrag zu drei 
Vierteln durch den Bund und zu einem Viertel durch 
die Kantone getragen werden soll. Die Kommission hat 
mit Rücksicht darauf, dass die AHV den Kantonen nicht 
unerhebliche Vorteile bringt, Festhalten am bisherigen 

beschlossen. 

Heimann: Ich verstehe sehr wohl und bin damit ein
verstanden, dass die Ausgaben, wie sie nun da in einem 
nachgehenden Artikel festgelegt werden, budgetiert wer
den müssen. Wo 1st aber das andere Gesetz, das vom 
Bund oder von den Kantonen eine bestimmte 
Leistung festlegt, nicht m Franken, sondern in Worten, 
indem dann gleichzeitig erklärt wird, was das kostet? 
Die Bundesversammlung wäre nach diesem Gesetzes
gebäude theoretisch ja berechtigt, die Beiträge in einer 
Höhe festzulegen, die ungenügend sind. Das Gesetz er
klärt aber, welche Beiträge zu leisten sind, und das Amt 
für Sozialversicherung des Bundes kann den Kantonen 
mitteilen: «Bitte schön, das habt Ihr in eure Budgets 
einzustellen!» Ich halte es nicht für denkbar, dass der 
Absatz 2 gesetzestechnisch so formuliert werden darf: 
«Die Bundesversammlung setzt diese B~iträge jahres
weise gestaffelt fest.» Die Bundes,ersammlung setzt 
keine Beiträge fest. Das, was nachher kommt. ist nur 
eine Ausrechnung, was benötigt wird. Weiter: Angenom
men, die Bundesversammlung hat sich getäuscht, d.:nn 
die Zahlen werden ihr ja geliefert vom Amt für Sozial
versicherung. Glauben Sie dann, dass die Leistungen 
irgendwo herabgesetzt werden? Dann macht es einfach 
mehr, und wenn es weniger ist, ist es weniger. So sehe 
ich den Mechanismus in diesen Leistungen, und deshalb 
halte ich dafür, dass der zweite Satz dieses Artikels aus 
gesetzestechnischen Gründen aufgehoben werden muss. 
Das ist nur ein Zopf, den wir übernommen haben aus 
früheren Zeiten. Ich stelle Ihnen entsprechend Antrag . 

Bundesrat Tschudi: fch muss anerkennen, dass vom 
Standpunkt des Bundes aus sehr vieles für den Antrag 
von Herrn Ständerat Heimann spricht. Für die jährliche 
Budgetierung, die wir vornehmen, können wir anhand 
der Unterlagen des Vorjahres den Beitrag für das folgende 
Jahr mit genügender Sicherheit budgetieren, so dass kein 
Grund bestände, diesen zweiten Satz aufzunehmen. Die 
grundsätzliche Höhe ist festgelegt auf einen Fünftel der 
Ausgaben. Wir müssen diese nur noch schätzen und ins 
Budget aufnehmen. 

Wenn dieser Satz sich dennoch in unserer Vorlage 
findet, so handelt es sich nicht um einen alten Zopf. 
sondern um einen ausdrücklichen Wunsch der kantona
len Finanzdirektoren. Die kantonalen Finanzdirektoren 
möchten auf eine etwas längere Sicht, nämlich jeweils 
auf drei Jahre, Klarheit haben, welchen Beitrag an die 
AHV sie in ihr Budget aufnehmen müssen, und nicht 
nur von Jahr zu Jahr. Sie möchten nicht erst kurzfristig 
vor Beginn des Jahres erfahren, mit welcher Summe sie 
rechnen müssen als ihr Anteil an der AHV. Es geht also 
nicht um eine materielle, sondern um eine budgettech
nische Bestimmung, um die Berücksichtigung eines 
Wunsches der kantonalen Finanzdirektoren. Für uns be
deutet es eher eine Komplikation, indem die Bundes
versammlung alle drei Jahre diese Staffelung festlegen 
muss. In der [nvalidenversicherung kennen wir dieses 
System auch nicht. Dort wird nach der Abrechnung der 
Anteil der Kantone und des Bundes festgelegt. Aber ich 
nehme an, dass ich nicht ein allzu langes Plädoyer ZU· 
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gunsten der Kantone hier in der Kammer der Kantone 
halten muss, sondern dass der Ständerat selber genau 
weiss, wie gross oder wie das Interesse der ein
zelnen Stände an dieser Bestimmung ist. 

Honegger: Nach den Ausführungen des Herrn Bun
desrat Tschudi frage ich mich, ob es richtig ist, dass die 
Bundesversammlung diese Beträge festsetzt. Es genügt 
doch sicher, wenn der Bundesrat selbst diese Aufgabe 
übernimmt. 

Ich möchte Ihnen deshalb vorschlagen, anstelle der 
Bundesversammlung den Bundesrat zu ermächtigen, 
diese Beiträge festzulegen. So kann eine un
nötige Komplikation vermieden werden. 

Heimann: kh bin einverstanden mit dem Vorschlag 
von Herrn Kollege Honegger, nachdem uns Herr Bun
desrat Tschudi erklärt, die Finanzdirektoren der Kan
tone möchten diese Beiträge im Gesetz regeln. Eine Mit
teilung des Amtes für Sozialversicherung würde natür
lich auch genügen. 

Ich stimme also dem Vorschlag Honegger zu und 
verzichte auf meinen Antrag. 

Bundesrat Tschudi: Ich bin damit auch einver
standen! 

Odermatt, Berichterstatter: Ich glaube, von der Sicht 
der Kommission aus haben wir nichts einzuwenden, 
wenn man nun hier den Bundesrat einschaltet anstelle 
der Bundesversammlung; denn es handelt sich ja im ei
gentlichen Sinn nur um einen gewissen Automatismus. 
Die Zahlen sind gegeben aus den Berechnungen des So
zialversicherungsamtes. Deswegen werden da dem Bun
desrat keine Manipulationen möglich sein, so dass mei
nes Erachtens dieser Antrag ohne weiteres akzeptiert 
werden kann. 

Präsident: Die Worte «Die Bundesversammlung» 
sollen, im Einverständnis mit dem Bundesrat, ersetzt 
werden durch «Der Bundesrat». 

Es bestehen somit keine Differenzen; Artikel 103 
ist damit angenommen. 

Angenommen Adopte 

Art. 104 und 111 

Antrag der Kommission 

A,rt. 104 

Marginalie: Beiträge des Bundes. 

Art. 111 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Anträge Heimann 
Art. 111 

148 19 juin 1968 

Eventualantrag 

1. Satz unverändert. Der Spezialfonds wird ab l. Ja. 
nuar 1969 mit 4 Prozent verzinst. 

Art. 104 et 111 

Proposition de 1a commission 

Art. 104 

Titre marginal: Contribution de la Confederation. 

Texte: La Confederation fournit sa contribution a 
l'aide des ressources qu'elle tire de l'impos1tion du tabac 
et des boissons distillees. 

An. 111 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Propositions Heimann 

Art. 111 

Proposition principale 

Les recettes provenant de l'imposition du tabac et 
des boissons distillees sont creditees au fonds de com
pensation de l'assurance vieillesse et survivants. Le fonds 
special est transfere le 31 decembre 1968 au fonds de 
compensation. 

Proposition subsidiaire 

Premiere phrase maintenue sans modification. A par
tir du ler janvier 1969, le fonds special porte un interet 
de 4 pour cent. 

Odermatt, Berichterstatter: Die Revision von Arti
kel 104 steht in engem Zusammenhang mit der Revision 
von Artikel 111. In beiden Artikeln soll festgelegt wer
den, ob der Spezialfonds weiterhin nicht zu verzinsen 
oder ob er zu verzinsen sei. Mit dem Spezialfonds hat 
es folgende Bewandtnis: Gemäss Artikel 34quater, Zif
fern 6 und 7, der Bundesverfassung leistet der Bund an 
die AHV einen Beitrag in der Höhe der gesamten Ein
nahmen aus der fiskalischen Belastung des Tabaks und 
aus seinem Anteil an den Reineinnahmen der fiskali
schen Belastung der gebrannten Wasser. Seit 1926, also 
schon 20 Jahre vor der Einführung der AHV, wurden 
diese Einnahmen rückgestellt bzw. fondiert und vorerst 
verzinst, bis 1936 im Rahmen der Neuordnung des Fi
nanzhaushaltes des Bundes auf dem Wege des Finanz. 
notrechtes sowohl die Zuweisung der zweckgebundenen 
Einnahmen in den Spezialfonds wie auch die Verzinsung 
des Fonds eingestellt wurden. Bei der Einführung der 
Alters- und Hinterbliebenenversicherung fand der Spe
zialfonds im AHV-Gesetz dann eine Verankerung, und 
zwar als Reserve für die Beitragsleistung des Bundes für 

AHV. Dem Bundesrat zuge-
m auf Anlage und des 

Fonds die nötigen Vorkehren zu treffen. Der Bundesrat 
ordnete vorerst die Verzmsung des Fonds an. Nach zwei 
Jahren wurde aber vom Bundesrat die Verzinsung des 
Fonds eingestellt, weil durch die zweckgebundenen Ein
nahmen der Anteil. den der Bund an die AHV zu er
bringen hatte, mehr als gedeckt wurde. Bei dieser 
Nichtverzinsung blieb es bis heute. Dem Fonds wurden 
aber laufend die Ueberschüsse der Einnahmen der Be

Tabaks 
Be-

der 
Ta

der De-

michael.tellenbach
Textfeld



19. Juni 1968 

batten die Nichtverzinsung des Fonds festgestellt wer
den konnte. Die letzte Attacke wegen der Nichtverzm
sung wurde durch einen Artikel im «Schweizerischen 
Beobachter» zu Beginn des Jahres 1967 ausgelöst. 

149 

Der Bundesrat liess nun durch zwei Gutachten die 
Frage der Fondsverzinsung, also der Verzinsung des 
Spezialfonds, abklären. Professor Bäumlin in Bern hatte 
die zu prüfen anhand der verfassungsrechtlichen 
Bestimmungen. und Professor Probst hatte die Verzin
sungsfrage zu prüfen im Vergleich zu den Gesetzesma· 
terialien. Die der Verzinsung wurde vom ver
fassungsrechtlichen Standpunkt aus vom so be
antwortet. dass er erklärt, der Fonds müsse von Verfas
sungswegen nicht verzinst werden. Dagegen gelangte der 
zweite Experte, Herr Professor Probst, gestützt auf die ge
setzlichen Bestimmungen, zur Bejahung der Verzinsungs
frage. Artikel 104 des AHV-Gesetzes besagt eindeutig 
und klar, dass der Bund seine Beiträge aus den Mitteln, 
die ihm aus der Belastung des Tabaks und der gebrann
ten Wasser sowie aus den Zinsen des Spezialfonds für 
die Alters- und Hinterbliebenenversicherung zufües
sen, leiste. Wenn aber anderseits der Schlusssatz von 
Artikel III lautet: «Anlage und Verzinsung dieses Fonds 
ordnet der Bundesrat». dann kann man feststellen, dass 
gemäss diesem Wortlaut. in Verbindung mit Artikel 104 
des AHV-Gesetzes, keine Alternative: Verzinsung oder 
Nichtverzinsung, besteht, sondern es handelt sich tat
sächlich um eine gesetzliche Bestimmung, die besagt, 
dass der Fonds zu verzinsen sei. Der Bundesrat selbst 
ist jedoch mit den jeweiligen Genehmigungen der Staats
rechnungen. in denen auch der Spezialfonds unter der 
Rubrik «Fonds und Rückstellungen» ohne Zinszuschlag 
aufgeführt ist, gedeckt. 

Die Kritik des «Schweizerischen Beobachters» hatte 
· - das muss gerechterweise zugegeben werden - dem 
Buchstaben nach ihre Berechtigung. Praktisch hat aber 
die Gutschrift von Zinsen für den Spezialfonds insofern 
keine Bedeutung, als im Falle des Aufzehrens des Fonds 
der Bund aus den ordentlichen Mitteln oder durch wei
tere Mittelbeschaffung für seinen Beitrag an die AHV 
aufkommen muss, sofern die Erträge gemäss Artikel 34-
quater, Ziffern 6 und 7 der Bundesverfassung, nicht 
mehr genügen sollten. Uns geht es aber heute darum, eine 
mit der bisherigen Praxis übereinstimmende Gesetzes
klarheit zu schaffen, indem in Artikel 104 der Passus 
«sowie aus den Zinsen des Spezialfonds» gestrichen 
wird und in Artikel 111 als letzter Satz anstelle des bis
herigen Textes «Anlage und Verzinsung dieses Fonds wird 
dem Bundesrat übertragen» eingefügt wird (das ist der 
Antrag der Kommission): «Der Spezialfonds wird nicht 
verzinst.» 

Ich bitte Sie, diesen Anträgen der Kommission zuzu
stimmen. 

Unser Kollege Heimann stellt nun zu Artikel 111 den 
Hauptantrag, den Spezialfonds auf Jahresende 1968 auf 
den Ausfleichsfonds zu übertragen und inskünftig die 
Erträgnisse aus der Tabakbelastung und der Belastung 
der gebrannten Wasser dem AHV-Ausglekhsfonds zu. 
fliessen zu lassen. Damit will er in erster· Linie die Ver
zinsung des Spezialfonds und in zweiter Linie die Auf
hebung dieses Fonds, das heisst den Uebergang in den 
Ausgleichsfonds erreichen. 

Es ist aber festzustellen, dass die Sache mit dieser 
Verschmelzung der beiden Fonds nicht so einfach liegt. 
Der Ausgleichsfonds der AHV basiert auf Artikel 107, 
Absatz 1. Ihm werden alle Einnahmen gemäss Artikel 
102 des heute geltenden Gesetzes gutgeschrieben, die lau-
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ten: «a} die Beiträge der Versicherten und der Arbeit
geber. b) die Beiträge der öffentlichen Hand und c) die 
Zinsen des Ausgleichsfonds». Das ist eine abschliessende 
Aufzählung der Aeufnungsmöglichkeiten bzw. der Aeuf
nungsquellen des Fonds. Unter den Beiträgen der offent
lichen Hand an die AHV sind aber nur jene Leistungen 
zu verstehen, wie sie im Gesetz umschrieben sind. Sie 
sollen sich Neufassung von Artikel 103, Ab
satz I, mit der auch Herr Ständerat Heimann einver
standen ist, mit Ausnahme der Staffelung und Festset
zung der Beiträge pro Jahr, bis Ende 1984 auf minde· 
stens einen Fünftel und vom Jahre 1985 an auf minde
stens einen Viertel der jährlichen Ausgaben belaufen. 

Für diese Beitragsleistung des Bundes werden aber 
nicht die gesamten Einnahmen aus der fiskalischen Be
lastung des Tabaks und der gebrannten Wasser bean
sprucht; die Mehrerträge möchte nun der Antragsteller 
in den zentralen Ausgleichsfonds fliessen lassen. Die 
Mittel des Ausgleichsfonds dienen dazu. allfällige ad hoc 
oder wirtschaftlich bedmgte Schwankungen im Finanz
haushalt der AHV auszugleichen. Die Fondszinsen brin
gen indirekt eine Entlastung der Beitragsleistung der 
Versicherten. Die Verschmelzung des Spezialfonds mit 
dem Ausgleichsfonds würde eine Zweckentfremdung die
ser Einnahmen aus der fiskalischen Belastung des Ta
baks und der gebrannten Wasser bedeuten, indem diese 
Gelder nicht mehr allein zur Beitragsleistung des Bun
des an die AHV verwendet würden. 

Die Zweckbestimmung dieser Gelder verlangt eine 
gesonderte Rechnungsführung. Meines Erachtens ist des
halb der Antrag von Herrn Ständerat Heimann verfas
sungswidrig; zum mindesten möchte ich das von mir 
aus behaupten; denn der Text der Verfassung sagt deut
lich und klar, für welche Zwecke und zu wessen Gunsten 
diese Mittel verwendet werden können, und zwar nur 
für die Beitragsleistung des Bundes. 

Rein formell müsste dann auch Artikel 102 des AHV · 
Gesetzes geändert bzw. ergänzt werden, wenn man dem 
Antrag von Herrn Heimann zustimmte. Ein solcher Antrag 
liegt jedoch von ihm nicht vor. Deswegen möchte ich 
Ihnen empfehlen, den Antrag abzulehnen. 

Heimann: Ich finde es grossartig, wie sich der Herr 
Kommissionspräsident so durchringen konnte, meinen 
Antrag als verfassungswidrig zu bezeichnen, wobei in 
diesem Saal kaum jemand vorhanden sein wird, der nicht 
ganz genau weiss, dass sämtliche Einnahmen aus der 
Besteuerung des Tabaks und der gebrannten Wasser den 
Zwecken der AHV zugeführt werden müssen. Das ist 
sehr eindeutig und absolut nach der Verfassung. Ich be
trachte es als einen nicht ernstgemeinten Versuch vor 
dem Ausflug der Fraktionen, mir nun einen verfassungs
widrigen Antrag unterschieben zu wollen. Werl Herr Prä
sident Odermatt meinen Antrag bereits behandelt hat, 
kann ich nichts dafür, dass wir etwas Zeit verloren ha· 
ben; ich lasse nämlich meinen vorgesehenen Haupt· 
antrag der Zusammenlegung des Ausgleichsfonds und 
des Spezialfonds fallen und mache meinen Eventual· 
antrag zum Hauptantrag. Ich habe den Antrag überhaupt 
noch nicht eingereicht, nur damit wir formell ganz ge
nau sehen, wie ich das meine. 

Warum? Selbstverständlich kann man den Spezial
fonds in den Ausgleichsfonds überführen. Das Bild ist 
weniger schön, das weiss ich auch; weil es heute als 
Buchschuld im Buche des Bundes steht, dass er 1,3 Mil
liarden der AHV schuldet, sieht es vielleicht etwas netter 
aus, als wenn er das übertragen müsste und dann nach· 

michael.tellenbach
Textfeld



Assurance vieillesse et survivants 150 19 juin 1968 

her im Ausgleichsfonds nun die höhere Summe in Er· 
,cheinung treten würde. Wo das Geld ist, ist gleich, 
wenn man das Geld seinem verfassungsmässigen Zweck 
nicht entfremdet. Der Bundesrat macht zwei Argumente 
gegen die Verzinsung geltend, und zwar erklärt er, die 

Räte hätten die Nichtverzinsung gutge-
heissen und der Bundesrat halte es für sinnvoll, 
den des Bundes zu verschlechtern. 
Woher wird das Recht .\fitte! der AHV zu 
entziehen und deren Rechnung zu verschlechtern? Be· 
rufen Sie ~ich bitte nicht auf die verschiedenen Artikel 
im AHV-Gesetz. Ich möchte hier die Herren Juristen, die 
sich ja bei Diskussion mit Recht zum 
Wort melden, einladen, auch Stellung zu beziehen. Die 
Verfassung steht über dem Gesetz. selbst wenn Sie in 
einem und mit allen des Par
lamentes etwas anderes beschliessen als was in der Ver-

steht. Die gilt eben doch. Lassen Sie 
sich nicht von Ihren Fehlern begleiten, möchte ich Ihnen 
da zurufen. Wenn Sie schon sehen, dassSieFehlergemacht 
haben, dann ändern Sie das! Es ist von einem Zins
diebstahl gesprochen worden. Gut, ich will nun dieses 
Wort nicht selbst verwenden, aber erwähnen, dass man 
das wenigstens so ansehen kann; denn die Verfassung 
sagt eindeutig, dass sämtliche Erträgnisse aus der fis
kalischen Belastung der Alters- und Hinterbliebenen· 
versicherung zukommen müssen. Das haben wir nun 
nicht gemacht. Auf Seite 52 gibt der Bundesrat einige 
Erklärungen. «Wesentlich ist die Erkenntnis, dass sich 
keine Finanzierungsprobleme durch blosse bundes
interne Buchungsoperationen lösen lassen. Viel wichtiger 
als die Verzinsungsfrage ist die gesetzliche Fixierung des 
Beitrages des Bundes an die AHV.» «Es sei bloss daran 
erinnert, dass der Bund anfänglich 106 Millionen leistete, 
während wir heute unter Einschluss der Ergänzungslei
stungen an die AHV, nach rund zwanzigjähriger Gel
tung des Gesetzes. für die nächsten drei Jahre einen Be
trag von rund 700 Millionen vorschlagen.» [eh möchte 
klar und deutlich erklären: wer leistet. ist nicht der Bund. 
sondern das sind jene, die auf diesem Tabakkonsum 
und auf den gebrannten Wassern die Steuerabgaben ent
richten und die wissen, dass sie sie zugunsten der AHV 
entrichten. Es geht nicht um eine Buchungsoperation. 
sondern es ist ein legitimer verfassungsmässiger An
-;pruch der AHV-Rechnung für dieses Geld, das einge
gangen ist, einen Zins zu verlangen. [eh bin glücklich, 
dass heute vormittag mir auch Herr Bundesrat Tschudi 
recht gegeben hat. Er hat erklärt. ich habe es stenogra
phiert, es sei eine alte Weisheit. dass der Schuldner 
einen Zins zu bezahlen habe. Hier ist der Bund Schuld
ner, und ich mache Sie wirklich dringend darauf auf
merksam: Sie können das mit [hrem Gewissen über
haupt nicht vereinbaren, dass Sie nun hingehen und eine 
ausdrückliche Gesetzesbestimmung festlegen wollen, wo
nach dieses Geld, das der AHV gehört, nicht verzinst 
werden soll. Ich muss Sie wirklich dringend bitten, stim
men Sie diesem Eventualantrag, der nun als einziger An
trag eingebracht wird, zu, indem Sie sagen (in Artikel 111, 
im letzten Satz): «Der Spezialfonds wird ab 1. Januar 
1969 mit 4 Prozent verzinst.» Dann haben Sie wenigstens 
den Zinsdiebstahl, den der Beobachter so gegeisselt hat, 
was in einem gewissen Sinne eben auf das herauskommt, 
abgeschafft. Ich möchte Sie bitten, dem zuzustimmen. 
Mit dem Verzicht auf meinen Hauptantrag bin ich Ihrer 
Auffassung, dass hier zwei Fonds bestehen sollen, entge
gengekommen. Ich erwarte aber, dass Sie der Verzin· 
sung beistimmen. 

Präsident: Wir bereinigen die Artikel I 04 und 111. 

Odermatt, Berichterstatter: Wir können nicht so vor-
denn die beiden Fragen hängen zusammen. Es 

wird einfach nur entschieden, ob der Spezialfonds ver
zinst werden soll. ja oder nein. Um diese es. 
Wenn die bejaht wird, braucht es in 
Artikel !04 keine dann bleibt der Text be-
stehen. Wir wollten mit unsern Anträgen nur die Ueber· 

von Artikel !04 mit Artikel 111 in 
erreichen. gibt es 

hier nur eme Abstimmung bei Artikel 11 l. Dann wird 
in Artikel !04 automatisch die Anpassung vorgenom
men werden müssen. 

Amstad: Zum Artikel 111 möchte ich nur kurz das 
Wort ergreifen. In Artikel 34quater der Bundesverfas
sung, Absatz 7. steht geschrieben, dass die Reineinnah
men des Bundes aus der fiskalischen Belastung gebrann
ter Wasser für die AHV zu verwenden sind. Es scheint 
mir doch natürlich, dass, wenn der Bund dann mehr er
hält aus dieser fiskalischen Belastung, dass er eben die· 
ses Geld verzinsen muss. Ich möchte mich in dem Sinne 
dem Antrag von Herrn Heimann anschliessen, dass man 
in Artikel 111 festhält, dass dieser Fonds zu verzinsen 
ist. 

Hürlimann: Ich teile die Auffassung, wie sie eben 
Kollega Amstad geäussert hat und bin materiall auch 
mit den Ausführungen von Herrn Kollega Heimann 
einverstanden. Ich glaube, es ist richtig, dass wir den 
finanziellen Rückhalt der AHV verbessern. Dagegen 
frage ich mich, ob es richtig ist, dass man den Zinssatz 
im Gesetz festlegt. Man sollte lediglich den Grundsatz, 
dass dieser Spezialfonds verzinst wird, im Gesetz fest
halten. Der Zinssatz ist meines Erachtens immer eine 
Massnahme des Vollzuges, um so mehr als auch die 
Zinsfussentwicklung sehr variabel ist. Ich könnte mich 
also dem Antrag im Prinzip anschliessen, möchte aber 
Herrn Kollega Heimann bitten, auf die Fixierung des 
Zinssatzes zu verzichten. 

Präsident: Herr Bundesrat Tschudi wird auch noch 
Stellung nehmen zu Artikel 11 l. Ich beantrage Ihnen, 
hier die Sitzung zu unterbrechen. 

Hier wird die Beratung abgebrochen 

lci, le debat est interrompu 
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Art. ll l 

Fortsetzung Suite 

Heirnann: Nach der gestrigen Diskussion reduziere 
ich meinen Antrag auf die Verzinsung des Spezialfonds 
dahin. dass ich darauf verzichte zu sagen «mit 4 Pro
zent». Es heisst dann: «Der Spezialfonds wird ab l. Ja. 
nuar 1969 verzinst.» Ich nehme an, dass der Zins unge
fähr in der Höhe festgelegt werde, wie sich die durch
schnittliche Verzinsung des Ausgleichsfonds der AHV 
stellt. 

Nänny: kh bin für Verzinsung des Spezialfonds, 
vor allem weil mich weder die allgemeinen Bemerkungen 
des Bundesrates in der Botschaft über dieses Thema noch 
die Ausführungen aus dem Gutachten von Herrn Pro
fessor Bäumlin über die verfassungsrechtlichen Ge
sichtspunkte der Verzinsungspflicht zu überzeugen ver
mögen. Herr Professor Bäumlin setzt sich, wie dies aus 
der Botschaft hervorgeht, weniger mit dem eigentlichen 
Sinn der Verfassungsbestimmungen auseinander als viel
mehr mit dem, was in der Gesetzgebung und anschlies
send in der Finanzpolitik daraus gemacht worden ist. Für 
mich haben alle drei Bestimmungen der Verfassung, Arti
kel 32bis, Absatz 9, Artikel 34quater, Absatz 7, und 
Artikel 34quater, Absatz 6, den eindeutigen Sinn, dass 
diese Erträgnisse ausschliesslich der Alters- und Hinter
lassenenversicherung zugute kommen sollten. Unter 
diese Ausschliesslichkeit fällt aber bestimmt nicht nur 
das Kapital. sondern auch der Zins von jenem Teil des 
Kapitals, das nicht sofort zweckgemäss aufgebraucht 
wird. Wenn aber der Bund diese Erträgnisse, soweit 
diese nicht voll für die Beitragszahlung des Bundes an 
die AHV benötigt werden, wohl buchmässig in einem 
sogenannten Fonds ohne Verzinsung zurückstellt, das 
Geld selbst aber für seine weiteren Bedürfnisse verwen
det, so bedient er sich eines Vorteils im Umfange des 
Zinses, den er bei jedem andern Geldgeber nicht genies
sen würde. Wohl darum, dass sich der Bund diesen Vor
teil nicht entgehen lassen will, wurde der Ausweg darin 
gefunden, den Spezialfonds in der Bilanz der eidgenös
sischen Staatsrechnung nicht unter die normalerweise zu 
verzinsenden Spezialfonds, sondern unter die Rückstel
lungen für spätere Fälligkeiten einzureihen. Diese Pra
xis ist meines Erachtens nicht nur im Licht des verfas
sungsmässigen Zweckes fragwürdig, sondern wider
,pricht nicht zuletzt auch dem jetzigen Wortlaut von 
Artikel 111 des AHV-Gesetzes, wo ausdrücklich von ei
nem Spezialfonds die Rede ist. 

Gleichzeitig zeigt sich auch die Problematik der bun
desrätlichen Ausführung in der Botschaft auf Seite 52. 
Ich finde es nämlich etwas eigenartig, wenn einerseits 
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der Sorge um die fehlende Deckung des für 1969 um 
160 Millionen steigenden Bundesanteils an den Aus
gaben der AHV Ausdruck verliehen und gesagt wird: 
«Dem stehen im Finanzplan 1969 noch keine entspre-
chenden Mehreinnahmen und wenn ande-
rerseits der Bund die jedoch noch nicht 

den effektiv bereits verein
nur in 

und unverzinslichen Rückstellungen aus
weist, statt diese Mittel in einem Fonds mit 
funktion (wie in der Botschaft wird) 
zeit anzulegen und damit auch zu verzinsen. 

Ich schliesse mich dem abgeänderten Antrag Hei
mann an, der keine Prozentbezeichnung enthält. 

Bundesrat Tschudi: Das Problem der Verzinsung die
ses Spezialfonds wird in der Botschaft eingehend behan
delt. Es gehört sachlich m den Zuständigkeitsbereich des 
Eidgenössischen Finanz- und Zolldepartementes und 
nicht des Departementes des Innern, denn es handelt sich 
bei der Frage der Verzinsung oder Nichtverzinsung 
dieser Rückstellung um ein finanztechnisches Problem. 
Auch in der Kommission wurde diese Angelegenheit 
vom Finanzdepartement vertreten. 

Der Bundesrat legte Wert darauf, diese Angelegen
heit in der jetzigen Botschaft eingehend zu behandeln, 
da ein entsprechendes Postulat von Herrn Nationalrat 
Schaffer vorlag und da das Problem in der Oeffent
lichkeit intensiv diskutiert wird und heute auch zu einem 
Antrag von Herrn Ständerat Heimann geführt hat. Es ist 
unerlässlich, dass bei dieser AHV-Revision eine Klärung 
erfolgt. Das ist der Zweck, den der Bundesrat mit seinem 
Antrag und mit seiner Berichterstattung in der Botschaft 
verfolgt. Die eidgenössischen Räte sollen einen klaren 
Entscheid treffen; denn es wird in der öffentlichen Aus
einandersetzung und auch in der heutigen Diskussion 
immer wieder vergessen, dass die Nichtverzinsung von 
den eidgenössischen Räten genehmigt wurde. Im Jahre 
1950 wurden sowohl vom Nationalrat als auch vom 
Ständerat Anträge auf Verzinsung des Spezialfonds mit 
sehr grossem Mehr abgelehnt. Es ist mir nicht mehr in 
Erinnerung, v.er im Ständerat den Antrag auf die Ver
zinsung vertreten hat, aber ich weiss, dass im National
rat Herr Nationalrat Bratschi die Verzinsung gefordert 
hat. Aber mit grossem Mehr wurde sie damals abgelehnt, 
mit der Begründung, es sei doch unnütz, dass der Bund 
seme eigenen Fonds verzinse, das sei eine Belastung des 
Budgets und der Staatsrechnung, die vermieden werden 
könnte. Das wurde angesichts der Knappheit der Fi
nanzmittel beschlossen, die damals bestand und heute 
leider noch in stärkerem Ausmasse gegeben ist. Es las
sen sich selbstverständlich gute Gründe - wir haben sie 
heute gehört - für die Verzinsung dieses Fonds anfüh
ren. es gibt auch schlechte; von diesen konnte man auch 
etwa in der Presse Kenntnis nehmen. Als für die AHV 
verantwortlicher Departementschef will ich keineswegs 
verschweigen, dass jede neue Einnahme die finanzielle 
Basis der Versicherung stärkt, und dass auch der hier in 
Betracht kommende Betrag von etwa 50 Millionen Fran
ken im Jahr bei den jetzigen Ausgaben von etwa 2.5 Mil-
1 iarden Franken zwar für die Finanzierung keineswegs 
entscheidend ins Gewicht fällt, aber dennoch nicht un· 
erwünscht wäre. Herr Ständerat Heimann hat unterstri
chen, dass für jede Zinsschuld ein Schuldner vorhan
den sein muss und dass ein Schuldner dafür aufkom
men muss. Wenn dieser Fonds verzinst werden soll, 
dann muss ins Budget der entsprechende Zinsbetrag auf-
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genommen werden. Dies ergibt eine erneute Verschlech
terung des Budgets und der Staatsrechnung um 50 Mil
lionen Franken. Für diese 50 Millionen Franken muss 
der Steuerzahler aufkommen. und an diesen Betrag 
wenn Sie so entscheiden wollen müssen Sie bei der 
Aufstellung einer neuen Finanzordnung für den Bund 
denken. 

Wenn ich soeben erklärt habe. dass die Verzinsung 
zu einer Verstärkung des Spezialfonds führt, die jeder 

selbstverständlich gerne sieht, 
dann muss ich gleich dass durch diese Mass
nahme die Einnahmen der AHV selber nicht erhöht wer· 
den. sondern es wird nur die Rückstellung verstärkt. aus 
welcher der Bund seine Beiträge an die AHV bezahlt. 
Noch viel weniger werden die Renten beeinflusst. Der 
Beitrag des Bundes, der aus diesem Spezialfonds ge
deckt wird, ist durch das Gesetz festgelegt. Sie werden 
ihn heute erneut festlegen, nämlich in Ziffer IV des An
trages. Im Jahre 1969 beträgt er 530 Millionen, nachher 
wird er auf 550, 570 Millionen usw. ansteigen. Ausser
dem müssen aus diesem Spezialfonds auch die Leistun
gen des Bundes für die Ergänzungsleistungen bezahlt 
werden. die jetzt etwa 115 Millionen Franken im Jahr 
betragen. Die Rentenansprüche der Versicherten sind 
durch das Gesetz genau festgelegt. Sie haben gestern 
bereits darüber beschlossen. Die Renten werden weder 
positiv noch negativ irgendwie beeinflusst durch den 
Entscheid über eine Verzinsung oder Nichtverzinsung 
des Fonds. Sie sehen also, dass die sozialpolitische Seite 
des Problems äusserst bescheiden ist. sie liegt jedenfalls 
in sehr weiter Entfernung. Im Vordergrund steht durch
aus das finanzpolitische Problem. Aber weil es im Zu
sammenhang mit der AHV immer wieder diskutiert 
wurde, hielt es der Bundesrat für richtig, eine eindeutige 
Klärung herbeizuführen. Er hat Ihnen deshalb den An
trag gestellt, es sei der Entscheid der eidgenössischen 
Räte aus dem Jahre 1950 zu bestätigen durch eine aus
drückliche Bestimmung in Artikel 111 des Gesetzes. Wol
len Sie den gegenteiligen Entscheid treffen, dann steht 
Ihnen das selbstverständlich frei. Aber Sie entscheiden 
gleichzeitig damit, dass bereits ins Budget 1969 ein Be
trag von 50 Millionen Franken für die Verzinsung dieses 
Fonds aufgenommen werden muss. 

Odermatt, Berichterstatter: Ich habe gestern ziemlich 
ausführlich den Standpunkt der einstimmigen Kommis
sion vertreten in bezug auf die Nichtverzinsung dieses 
Spezialfonds. Den Ausführungen von Herrn Bundesrat 
Dr. Tschudi ist nichts mehr beizufügen. Es geht tatsäch
lich um die klare Ausscheidung: Verzinsung oder Nicht
verzinsung. Selbstverständlich würde man einem Privaten, 
der viele Mitte! zinslos im versorgen 
Misswirtschaft vorwerfen. Das darf man von diesem 

Standpunkt aus betrachtet auch anführen. Ich 
möchte aber auf einen andern Umstand hinweisen. 
Durch die Verzinsung werden die Mittel dieses Spezial
fonds bedeutend geäufnet und ich möchte nicht, dass 
daraus der Schluss abgeleitet wird, dass der Verteilungs
schlüssel für die Aufbringung der Beiträge der öffent
lichen Hand an die AHV deswegen geändert würde, in
dem man dem Bund mehr zumutet, weil diese Mittel 

ausdrücklich für die 

tauchen. man die Kantone entlasten 
Bundes. I eh möchte aber diesen Schluss nicht 

daraus ableiten und halte dafür, dass wir es beim heuti-

gen Verteilungsschlüssel bewenden lassen. Ob der Natio
nalrat dann als Konsequenz in dieser Frage einen an
dern Beschluss fasst, weiss ich nicht. Auf jeden Fall, 
wir haben keinen Anlass, auf die Festlegung des Ver
teilungsschlüssels im jetzigen Moment, wenn wir Ver-

beschliessen, zurückzukommen. 
Ich möchte nochmals im Namen der einstimmigen 

Kommission empfehlen, die Verzinsung zu streichen. 

Heimarm: Ich habe doch den Eindruck. dass die Aus
führungen von gestern, die von verschiedener Seite ge
macht wurden, über die Fraktionsausflüge hinweg 
sich etwas verwischt haben. Es ist selbstverständlich, dass 
der Verteilungsschlüssel keine Aenderung erfahren soll. 
Es ist aber nicht unnütz, den Fonds zu verzinsen, weil 
damit die AHV eben zu mehr Vermögen kommt, und in 
irgendeinem späteren Zeitpunkt, wenn neue Revisionen 
durchgeführt werden, stehen der AHV mehr Gelder zur 
Verfügung. Sie können deshalb nicht sagen, dass die 
Verzinsung keinen sozialpolitischen Zweck hätte. Man 
kann die AHV-Gelder nicht einfach mit der Bundes
kasse vermischen, das ist unzulässig. Wir haben gestern 
auch von andern Diskussionsrednern gehört, dass die 
Verfassung vorschreibt, dass alles. was aus der Be
steuerung des Tabaks und der gebrannten Wasser her
ausschaut, der AHV zugute kommen muss. Wird nicht 
alles gebraucht, wird das Geld irgendwo hingegeben, sei 
es auch dem Bund, so ist es zu verzinsen. Das wurde ge
stern als Selbstverständlichkeit betrachtet. Die Tatsache 
nun, dass auf diese Weise die Bundesrechnung 50 Mil
lionen mehr aufbringen muss, ist kein Grund, um sich 
verfassungswidrig zu verhalten. Wir haben ein internes 
Gutachten der Bundesverwaltung selbst - es ist auch 
der Kommission vorgelegt worden -, wonach eben 
diese Nichtverzinsung verfassungswidrig ist. Wenn Sie 
nun eine eindeutige Klärung wünschen, würde ich der 
Meinung sein, dass wenn wir uns doch Rechenschaft dar
über geben müssen, dass die Nichtverzinsung verfas
sungswidrig ist, wir dann eben die Konsequenzen ziehen 
und nicht weiterhin der AHV Gelder vorenthalten, die 
ihr gehören, sondern dass wir mannhaft dazu stehen 
und sagen, dann müssen wir eben die 50 Millionen auf
bringen. Das ist die Situation der eindeutigen Klärung, 
und ich möchte Sie dringend bitten, sich nun eben von 
diesem Fehler nicht weiter begleiten zu lassen und die 
Korrektur vorzunehmen. Ich habe Ihnen das mit der Ab
änderung meines Antrages erleichtert. 

Präsident: Wir haben zwei Anträge: Antrag des Bun
desrates mit der Bestimmung des zweitenSatzes: Der Spe
zialfonds wird nicht verzinst; Antrag Heimann. der nun 

Der verzinst. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Heimann 

18 Stimmen 
14 Stimmen 

Odermatt, Berichterstatter: Den Antrag zu Artikel 104 
haben Sie ja selbst zur Kenntnis nehmen können, und 
der bleibt nun bestehen. Wäre bei Artikel 11 l anders 
beschlossen worden, dann würde der Text im 
Bundesgesetz 

Art. Abs.1 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 
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Art. 107, al. 3 

Proposition de 1a commission 

Adherer au projet du Conseil federal. 

Odennatt, Berichterstatter: Die Funktion des Aus
gleichsfonds im Finanzierungssystem der AHV ist bis
her nicht definiert gewesen, so dass über die 
anzustrebende Höhe dieses Fonds und dessen Verwen
dung jeweils unterschiedliche Meinungen geäussert 
wurden. Die vorliegende Bestimmung fixiert die Min
desthöhe des Fonds und will damit einen rapiden Fonds
verbrauch und eine zusätzliche Belastung künftiger Bei
tragspflichtiger verhindern. Die Kommission ist einstim
mig mit diesem Antrag emverstanden. 

Beim Studium der gesetzlichen Bestimmungen und 
der Bestimmungen der Vo!lziehungsverordnung bin ich 
auf die Tatsache gestossen, dass eigentlich in der Ver
ordnung in bezug auf die Zweckbestimmung des Fonds 
und die verwaltungstechnische Seite keine Bestimmungen 
aufgestellt sind. Es heisst einzig im Artikel 174 der Voll
zugsverordnung zum AHV-Gesetz, dass der Verwaltuns
rat im Einzeifalle Weisungen erteile über die Verwaltung 
dieses Fonds. Meines Erachtens wäre die Frage zu prüfen, 
ob der Bunoesrat nicht auf dem Verordnungswege ge
wisse Weisungen und Umschreibungen vornehmen sollte. 
Das nur als Anregung. 

Angenommen - Adopte 

Abschnitt ll 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Chapitre ll 

Proposition de 1a commismon 

Adherer au projet du Conseil federal. 

Angenommen - Adopte 

Abschnitt Ill 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Antrag Heimann 
Lit. b 

... Renten werden um einen Drittel, jedenfalls ... 

Chapitre III 
Proposition de 1a commi1mon 

Adherer au projet du Conseil federal. 

Proposition Heimann 
Lettre b 

Odennatt, Berichterstatter: Zum Abschnitt III, Buch
stabe b, habe ich folgendes auszuführen: In dieser Be
stimmung wird die einheitliche Erhöhung der laufenden 
Renten um 25 Prozent vorgesehen. Einzig die Mindest
renten werden etwas stärker gehoben, so namentlich 
die einfache Altersrente, und zwar von 138 auf 190 Fran-
ken im Monat. Im ordnet dieser Abschnitt die 

der laufenden an das neue 

Präsident: Der 

Angenommen -
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Abschnitt IV 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Streichen. 
Antrag Heimann 

Chapitre IV 

Proposition de la commission 

Adherer au projet du Conseil federaL 

Biffer. 
Proposition Heimann 

Heimann: Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass 
wir gestern beschlossen haben, diese Beiträge nicht mehr 
durch die Bundesversammlung festlegen zu lassen, da es 
sich lediglich um Budgetposten handelt. In diesem Falle 
müsste man konsequenterweise den Abschnitt IV strei
chen; sonst befinden wir uns im Gegensatz zum gestri
gen Beschluss. 

Odennatt, Berichterstatter: Herr Ständerat Heimann 
hat mit seiner Bemerkung recht. Es wäre nicht logisch 
und wäre inkonsequent, wenn wir, entgegen der früher 
beschlossenen Bestimmung, den Bundesrat als das Organ 
zu bezeichnen, das die Beitragshöhe festzulegen hätte, 
die Beitragsleistungen des Bundes festsetzen würden. Der 
Abschnitt IV ist somit zu streichen. 

Präsident: Der Bundesrat ist mit der Streichung ein
verstanden. 

Gestrichen - Bitfe 

Abschnitt V, Ingress 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Chapitre V, preambule 

Proposition de 1a commission 

Adherer au projet du Conseil federal. 

Angenommen - Adopte 

Art. 3, Abs. l 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 3, al. J 

Proposition de 1a commission 

Adherer au projet du Conseil federal. 

Odermatt, Berichterstatter: Die Erhöhung der AHV · 
Renten zieht automatisch eine entsprechende Erhöhung 
der Invalidenrenten nach sich und hat demzufolge auch 
\1ehrausgaben für die Invalidenversicherung zur Folge. 
Um diese Mehrausgaben zu decken. soll der Beitrag der 
Versicherten an die l nvalidenversicherung von bisher 
OS auf 0,6 Prozent des Erwerbseinkommens erhöht wer
den. Ich beantrage Ihnen Zustimmung. 

Art. und 3 
Antrag der Kommission 

L...U3<11.1u1,u,,i;; zum Entwurf des Bundesrates. 

1 
! 
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Art. 36. al. 2 et 3 

Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Angenommen -

Art. 42, Abs. l, 3. Satz 

Antrag der Kommission 
zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 42, al. l. Je phrase 

Proposition de 1a com~on 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Odermatt, Berichterstatter: Es wird beantragt, die 
Bestimmung betreffend die Besitzstandgarantie der In
validen wegzulassen. weil sie andernorts geregelt ist. 

Angenommen - Adopte 

Art. 42. Abs. 3 

Antrag der Kommission 
Die Entschädigung wird nach dem Grad der Hilf

losigkeit bemessen. Sie beträgt mindestens 59 Franken 
und höchstens 175 Franken im Monat. 

Art. 42, al. 3 

Proposition de 1a commission 
L'allocation est fixee en fonction du degre d'impo

tence. Elle s'eleve a 59 francs par mois au moins et ä. 
175 francs au plus. 

Angenommen - Adopte 

Art. 50 

Antrag der Komm~ion 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Angenommen Adopte 

Abschnitt VI, Ingress 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Chapitre VI. prearnbule 

Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Anträge Heimann 

( ... gelten nur für den Fall, dass einer einfachen Al
tersrente von mindestens 3000 Franken zugestimmt 
wird. Dieser Antrag fällt auf Grund der Abstimmung 
in Artikel 34 dahin.) 

Die Leistungen an gemeinnützige Institutionen 
1 Es werden jährlich folgende Beiträge ausgerichtet: 

a-c Wie Artikel l 0, Absatz 1, gemäss Antrag Bundes
rat. 

Absatz 2 und 3 wie in Artikel 10 im aufzuhebenden 
Gesetz über die Ergänzungsleistungen. 

Eventuell: Wenn durch die Beratungen im Ständerat 
(Artikel 111) der Spezialfonds des Bundes in den Aus-

gleichsfonds übertragen werden sollte, ist das Wort «Spe
zialfonds» in Absatz 2 durch Ausgleichsfonds zu ersetzen. 

4 Wortiaut wie Artikel 11 des Gesetzes über Er
gänzungsleistungen. 

Zu Absatz 3 ist als zweiter Satz beizufügen: «Wort
laut von Artikel 15, Absatz 2. des vorgenannten Geset-
zes.» 

Die Leistungen der 
die gemäss den Richtlinien unter Absatz 

Institutionen, 
1-3 ausgerich

und der 
Jede Abtretung oder 

tet werden. sind unabtretbar, 
Zwangsvollstreckung entzogen. 
Verpfändung ist 

• Wortlaut von Artikel 14 des Gesetzes über Er
gänzungsleistungen mit folgenden Streichungen: 

Absatz 1. erster Satz: Streichen. Zweiter Satz: 
«der Kantone und» . . . sowie . . . «die Kantone> 

Absatz 2: «Die Kantone und» ... 
1 Wortlaut von Artikel 16 des Gesetzes über Er

gänzungsleistungen mit Streichung folgender Worte: 
Absatz l, erster Satz: . . . «einem Kanton oder» ... 

Propositions Heimann 
( ... ne valent que si une rente de vieillesse sim

ple d'au moins 3000 francs est votee. Cette proposition 
devient caduque apres la votation sur l'article 34.) 

Versements a des institutions d'utilite publique 
1 II est alloue annuellement: a - c) Comme l'ar

ticle 10, !er alinea, du projet du Conseil federal. 
2e et 3e alineas: Comme dans l'article 10 de la loi sur 

!es prestations complementaires ä. l'assurance vierllesse, 
qui doit etre abrogee. 

Eventuel!ement: Si. ensuite des deliberations du 
Conseil des Etats (article 111), le fonds special de la 
Confederation devait etre devolu au fonds de compen
sation. le terme de «fonds speciab devrait etre remplace 
par celui de «fonds de compensation> ä. l'alinea 2. 

4 Meme texte que l'article 11 de la loi sur !es presta
tions complementaires a l'assurance vieillesse. 

A l'alinea 3. il faut incorporer comme 2e phrase: 
«Le texte de l'article 15. 2e alinea. de la loi precitee.» 

5 Les prestations des institutions d'utilite publique 
devant etre versees selon des prescriptions des alineas 
1 a 3, ne peuvent etre ni cedees, ni mises en gage ni 
etre l'objet d'une execut1on forcee. Toute cession ou mise 
en gage est nulle. 

• Texte de l'article 14 de Ja loi sur les prestations 
complementaires a l'assurance viei!lesse, avec !es sup
pressions suivantes: 

!er alinea, Ire phrase: Biffer. 2e phrase: Reemplacer 
«ll:1> par «Le Conseil federab et biffer «des cantons et1> 
... ainsi que ... «les cantons» ... 

2e alinea, biffer: «Les cantons et> ... 
7 Texte de l'article 16 de la loi sur !es prestations 

complementaires a l'assurance vieillesse, a vec Ja sup
pression des mots suivants: 

!er alinea, Ire phrase: ... «d'un canton ou1> ... 

Abschnitt VI - Chapitre VI 
Art. 2, Abs. I 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 2, al. l . 
Proposition de 1a commission 

Adherer au projet du Conseil federal. 
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Odermatt. Berichterstatter: Mit der Erhöhung der 
AHV-Renten soll eine Verbesserung der Ergänzungslei
stungen einhergehen. Den Kantonen wird die Wahl ge
lassen, die Leistungsgrenzen in einem bestimmten Rah
men neu festzusetzen, also für Allein
stehende auf mindestens 3300 und höchstens 3900 Fran
ken. Für den alleinstehenden Mindestrentner bedeutet 
dies, dass er. sofern er über keine weiteren Einkünfte 

je nach kantonaler Ordnung eme 
leistung von mindestens Fr. 1020.- und höchstens 
Fr. 1620.- im Jahr erhalten kann. Ich Ihnen 
Zustimmung. 

Angenommen Adopte 

Art. 3, Abs. 3, Lit. d 

Antrag der Kommimon 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 3, al. 3, teure d 

Proposition de 1a commimon 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Angenommen Adopte 

Art. 3, Abs. 4, Lit. e 

Antrag der Kommimon 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 3, al. 4, lettre e 

Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Odermatt, Berichterstatter: Zum Artikel 3, Absatz 4, 
Buchstabe e, und Artikel lO, Absatz 1, des Ergänzungs
leistungsgesetzes soll mit der gegenwärtigen Revision nichts 
geändert werden. Lediglich in einem Punkt schlägt der 
Bundesrat eine Erweiterung der Leistungspflicht vor. Den 
Rentnern soll die Möglichkeit gegeben werden, Aufwen
dungen für Hilfsmittel, ähnlich wie Arzt- und Arznei
kosten, vom anrechenbaren Einkommen in Abzug zu brin
gen, so dass also diese Aufwendungen indirekt über die 
Erganzungsleistungen vergütet würden. Immerhin lässt 
sich damit nicht ganz vermeiden, dass ein Versicher
ter wegen der Anschaffung eines Hilfsmittels in eine 
Notlage geraten könnte, weil er die Ergänzungsleistung 
nicht abwarten kann. Die Stiftung für das Alter soll da
her die Möglichkeit haben. bedürftigen alten Leuten in 

zu erleichtern. wird in eine Er-
des Bundesbeitrages an die Stiftung von 3 auf 

höchstens 4 Millionen Franken jährlich vorgesehen. 

Damit wird nun auch das Postulat von Nationalrat 
Trottmann erfüllt; im Gesetz selbst hat es buchstaben-
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Art. 4 

Antrag der Kommimon 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Proposition de 1a commimon 
Adherer au projet du Conseil federal. 

-- Adopte 

Art. 10, Abs. l 

Antrag der Kommimon 
zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 10, al. 1 
Proposition de 1a commission 

Adherer au projet du Conseil federal. 

Odermatt, Berichterstatter: Meine Bemerkungen zu 
diesem Artikel habe ich bereits vorhin gemacht. 

Angenommen - Adopte 

Abschnitt Vll, Ingress 

Antrag der Kommimon 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Chapitre Vl/, preambule 

Proposition de Ja commimon 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Angenommen - Adopte 

Art. 27, Abs. 2 und 3 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 27, al. 2 et 3 

Proposition de 1a commimon 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Odermatt, Berichterstatter: Der Beitrag an die Er
werbsersatzordnung war bis dahin im Gesetz über die 
Erwerbsersatzordnung in Prozenten des AHV-Beitrages 
festgesetzt. Die Heraufsetzung des AHV-Beitrages soll 
aber keine entsprechende Erhöhung des EO-Beitrages 
zur Folge haben. Deswegen wird der EO-Beitrag nicht 
mehr in Prozenten des AHV-Beitrages festgesetzt. 

Gesamthaft würde demnach der Beitrag für AHV/ 
IV;EO für die Unselbständigerwerbenden 6 Prozent 

betragen. 

Ich beantrage zuzustimmen. 

-- Adopte 

Abschnitt Vill 

Antrag der Kommission 
zum Entwurf des Bundesrates. 

Vill 

Proposition de Ja commission 
federal. 

21 
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Abschnitt l X 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Antrag Heimann 

Abs. l 

Das Gesetz tritt auf den l. Januar 1969 in Kraft. 
Sofern das für den weiteren Ausbau von 
Alters· und und Invaliden· 

zur und angenommen 
wird. sind die Rentenverbesserungen. die mit diesem Ge· 
setz gewährt werden. als auf die Renten 
anzurechnen, die gemäss dem auf Grund der angenom· 
menen Initiative auszuarbeitenden Gesetz Gültigkeit er· 
langen. 

Der folgende Antrag Heimann fällt auf Grund der 
Abstimmung über Artikel 34 dahin! 

Abs. 3 
Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sind aufge· 

hoben: 
a) Das Bundesgesetz vom 6. Oktober 1966 über eme 

Erhöhung der Renten der Alters·, Hinterlassenen
und Invalidenversicherung; 

b) Ziffer IV, Buchstabe a des Bundesgesetzes vom 
19. Dezember 1963 betreffend Aenderung des Bun
desgesetzes über die AHV; 

c) das Bundesgesetz vom 19. März 1965 über Ergän· 
zungsleistungen zur Alters·. Hinterbliebenen· und In
validenversicherung. 

Antrag Hürlimann 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1969 in Kraft. 

Chapitre IX 

Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Proposition Heimann 
Al. I 

La loi entre en vigueur le ler janvier 1969. Si !'ini
tiative populaire en faveur d'une nouvelle amelioration 
de l'assurance vie!llesse et survivants et de l'assurance 
invalidite est acceptee, les ameliorations de rentes accor
dees en vertu de la presente loi doivent etre imputees 
sur !es rentes qui seront versees en vertu des disposi
tions legales qui seront elaborees conformement a l'ar
ticle constitutionnel issu de cette initiative. 

La proposition suivante de M. Heimann est caduque 
du fait du vote concernant l'article 34! 

Al. 3 
Des l'entree en vigueur de la presente loi, !es dispo· 

sitions suivantes sont abrogees: 
a) La loi federale du 6 octobre 1966 sur l'augmenta

tion des rentes de l'assurance vieillesse, survivants 
et invalidite; 

b) Le chiffre IV, lettre a de la loi federale du 19 de
cembre 1963 modifiant celle sur l'assurance vieillesse 
et survivants; 

c) La loi federale du 19 mars. 1965 sur les prestations 
complementaires a l'assurance vieillesse, survivants et 
in val idite. 

Proposition Hürlimann 
La presente loi entre en vigueur Je !er janvier 1969. 

156 20 juin 1968 

Odermatt, Berichterstatter: In bezug auf die Formu-
1 ierung von Abschnitt IX liegen zwei Anträge 
vor. In Absatz I wird mit Bezug auf das Inkrafttreten 
das Verhältnis dieses Gesetzes zur Initiative des Christ
lich-Nationalen Gewerkschaftsbundes geregelt. Darnach 
soll die Vorlage nur in Kraft treten, falls das 
Volksbegehren oder verworfen wird. In 
der Kommission ist die erörtert worden, ob dies 
nicht auch schon dadurch erreicht werden könnte, dass 
dem Bundesrat die Kompetenz zur Inkraft
setzung des Gesetzes erteilt würde, von der er dann Ge
brauch machen könnte oder nicht. Es wurde jedoch 
darauf dass ohne besondere Ermächtigung 
des Gesetzgebers der Bundesrat kaum auf die Inkraft· 
setzung eines Gesetzes verzichten könnte. Bei Annahme 
der Initiative. die konkret eine Erhöhung der gesetzlich 
festgesetzten Rente ab l. Januar des der Annahme folgen
den Jahres um durchschnittlich einen Drittel verlangt, 
wäre das vorliegende Gesetz nicht in Kraft zu setzen, 
sondern ohne Verzug durch ein neues, verfassungskon· 
formes Gesetz zu ersetzen. 

Aus diesen Ueberlegungen hat sich die Kommission 
mehrheitlich für die vom Bundesrat vorgeschlagene Fas
sung ausgesprochen. 

Nun wurde in der Kommission auch von seiten des 
Sprechenden ein Minderheitsantrag eingereicht, mit dem 
Sinn, dass der Bundesrat ermächtigt werden soll, den 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes zu bestim
men. Dieser Antrag hat meines Erinnerns fünf Stim
men gefunden; die grosse Mehrheit hat sich dagegen 
ausgesprochen. Nun gehen eigentlich die beiden Anträge 
der Kollegen Heimann und Dr. Hürlimann in der glei
chen Richtung; sie wollen für die Inkraftsetzung dieses 
Gesetzes durch das Parlament einen bestimmten Zeit
punkt festlegen. - Es ist davon auszugehen, dass mit 
dieser Ziffer 9 die Situation nicht vollständig geklärt 
wird. Man spricht wohl von der Ablehnung und vom 
Rückzug der Initiative. Das sind Anhängsel. Ich möchte 
fast sagen, das sei ein Mühlstein, der mit einem Strick 
an der Initiative des CNG befestigt wird, um die Initia
tive zu versenken. Ich verstehe, dass man diese Bedin
gung aufstellen wollte. Aber ich glaube, dass sie nicht 
ganz korrekt ist, weil dem einen Umstand, dem der 
eventuellen Annahme der Initiative, nicht Rechnung ge
tragen wird. Persönlich halte ich dafür - ich habe das 
auch im Namen der Kommission erklärt -, dass es 
wünschbar wäre, wenn die Initiative zurückgezogen wür
de, damit in bezug auf die Inkraftsetzung die Situation 
bereinigt werden könnte. 

Man muss sich vergegenwärtigen, wie die Revision 
dieses Gesetzes zeitlich vor sich geht. In der September
session wird der Nationalrat die Vorlage behandeln. Ich 
bin überzeugt, dass einige Differenzen zu unseren Be
schlüssen entstehen werden. Wenn es sich um wesentli
che Aenderungen handelt, werden wir den Mitgliedern 
des Ständerates nicht zumuten können, in der selben 
Herbstsession die Differenzen zu bereinigen, sondern wir 
könnten die Bereinigung erst in der Dezembersession 
vornehmen, wobei es möglich wäre, mit dem National
rat in der Dezembersession ins reine zu kommen, wenn 
die Zahl der Differenzen klein wäre. Aber dann spielt 
nachher die dreimonatige Referendumsfrist, und erst an
schliessend daran kann das Gesetz in Kraft erklärt wer
den. Ich halte dafür, dass die Inkraftsetzung rückwirkend 
erfolgen müsste, wenn man heute schon sagt, die neuen 
Betimmungen würden auf den 1. Januar 1969 in Kraft 
treten. Dieses Versprechen müssen wir einhalten. 
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Ich möchte Ihnen den Entscheid überlassen. Von mei
ner Sicht aus und auf Grund meiner Stellungnahme in 
der Kommission muss ich Ihnen empfehlen. in erster 
Linie den Antrag Heimann, eventuell den Antrag Hürli
mann anzunehmen. Die Kommissionsmehrheit beantragt 
Ihnen Zustimmung zum Text des Bundesrates. 

Heimann: Auch bei dieser Bestimmung handelt es 
sich um eine sehr grundsätzliche Ich be-
antrage Ihnen deshalb «Das Gesetz tritt auf 
den 1. Januar 1969 in Kraft. Sofern das 
für den weiteren Ausbau von Alters- und Hinter
lassenenversicherung und Invalidenversicherung zur Ab
stimmung und angenommen wird. sind die Ren· 
tenverbesserungen, die mit diesem Gesetz gewährt wer
den, als Vorleistung auf die Renten anzurechnen. die 
gemäss dem auf Grund der angenommenen Initiative 
auszuarbeitenden Gesetz Gültigkeit erlangen.» 

Die Formulierung, wie sie uns der Bundesrat vor
schlägt, dass dieses Gesetz in Kraft treten soll, wenn 
über das Volksbegehren entschieden ist, bedeutet nichts 
anderes als die Lahmlegung der Gesetzgebung. Sie be
hindert aber nicht nur das Parlament im freien Entscheid, 
sondern behindert auch die Ausübung des Initiativrech
tes. Eine Initiative hat noch keinerlei Gesetzeskraft. Sie 
ist ein Vorschlag und darf 'deshalb auch keinerlei Wir· 
kungen auf die laufende Gesetzgebung ausüben, und sie 
hat auch keinerlei Wirkungen. Wenn es Schule machen 
würde, bei jedem Volksbegehren die Vorlage mit einer 
solchen Klausel zu vermischen, wäre es ohne weiteres 
möglich, auch andere Kreditbeschlüsse zu sabotieren 
oder zum mindesten Verzögerungen zu erreichen. Es ist 
nicht das erstemal, dass der Bundesrat es fertigbringt, 
das Parlament in seinen eigenen Rechten zu beschnei
den und dass das Parlament ihm darin noch folgt. Wir 
haben das Bundesgesetz über die Zentralstelle für Or
ganisationsfragen der Bundesverwaltung. Bereits damals, 
im Oktober 1954, wurde dieses Gesetz mit der Bestim
mung versehen: «Der Bundesrat wird beauftragt, dieses 
Gesetz, nachdem das Volksbegehren betreffend eine 
eidgenössische Verwaltungskontrolle zurückgezogen oder 
verworfen wurde, in Kraft zu setzen.» Sie sehen also, 
dass es sicherlich eine grundsätzliche Angelegenheit ist, 
wenn solche Bestimmungen gründlich überprüft werden. 
Theoretisch könnte der Bundesrat mit einer solchen Be
stimmung überhaupt den Willen des Parlamentes durch
kreuzen. Die Kompetenz zur Festlegung des Abstim
mungsdatums über eine Initiative liegt beim Bundesrat. 
Ich will dem Bundesrat nicht unterschieben, dass er das 
tun würde. Wir haben aber klare Gesetzesbestimmungen 
zu schaffen. Es wäre mindestens theoretisch möglich. 
Mit einer solchen des 
tages wäre es ganz selbstverständlich, dass 
weise eine wie wir sie heute beraten, nicht 1969 
in Kraft tritt und auch nicht 1970. Ich möchte 
verstanden werden, ich glaube nicht, dass das Herr 
Bundesrat Tschudi aber in der Konse
quenz wäre das möglich. Das Parlament hat sicher die 
Aufgabe, alles zu tun, um diese Revision der AHV auf 
den 1. Januar 1969 sicherzustellen. Ich bin deshalb der 
Auffassung, dass wir im ersten Satz, wie das Herr Koi-
lega Hürlimann auch und klar 
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verstanden: sie verletzt nämlich das Gebot der Einheit 
der Materie und versucht, die mangelnde Gesetzesinitia
tive auf dem Umweg einer Schlaumeier-Formulierung 
doch noch zum Zuge kommen zu lassen. Es heisst in II: 
«Die Artikel 34quater der Bundesverfassung auf 
dem Wege der Gesetzgebung festgelegten Renten der AHV 
und IV werden ab 1. Januar des der Annahme dieser 

folgenden Jahres um durchschnitt· 
lieh einen Drittel erhöht! Die Renten wären. nach der 

auf den l. Januar um einen Drittel zu er· 
höhen. Die andere Meinung ist die, dass man davon 

kann - das haben wir von Herrn Kollega 
Hürlimann auch ähnlich und vom Herrn Bundes
rat -. was in der Zwischenzeit seit der Einreichung die
ser Initiative passiert ist, ist automatisch Vorleistung 
auf das. was die Initiative fordert. Das glaube ich nicht. 

Ich habe verschiedene Experten der Bundesverwal
tung befragt; die Herren sind leider ebenfalls nicht alle 
gleicher Meinung. Man hört auch dort alle Variationen 
der Auffassungen. Es wird uns immer wieder gesagt, 
dass ein Gesetz sich auszeichnen soll durch Klarheit, und 
deshalb, weil eben diese Klarheit eine absolute Notwen
digkeit ist, ergänze ich diesen Imperativ, dass das Ge
setz auf den 1. Januar 1969 in Kraft zu treten hat mit 
der Forderung, dass dann zum mindesten, wenn die 
Volksinitiative angenommen würde, die Leistung, die wir 
jetzt erbringen. angerechnet werden soll. Ein Gesetz kann 
in die Zukunft weisen, kann zukünftige Bestimmungen 
festlegen, es soll nicht rückwirkend neues Recht schaf
fen. Aus all diesen Gründen glaube ich, sind Sie gut 
beraten, wenn Sie meinem Antrag zustimmen. 

Hürlimann: Herr Bundesrat Tschudi hat gestern dar
gelegt, dass die repetitio mater studiorum ist, aber nicht 
unbedingt notwendig sei im Parlament. Ich kann 
dieser Ueberlegung weitgehend beipflichten, mit einer 
Ausnahme, nämlich dann, wenn es darum geht, unsere 
Rechtsordnung und unsere Verfassung zu schützen. Ich 
glaube, dann müssen wir immer wieder unsere Kas
sandrarufe repetieren, weil es ein viel zu hohes Rechts· 
gut ist, das wir hier verteidigen. Trotzdem möchte ich 
nicht wiederholen, was ich bei der Eintretensdebatte zu 
diesem grundsätzlichen Thema gesagt habe, sondern 
noch zwei Momente auf Grund der Ausführungen, wie 
sie Herr Bundesrat Tschudi gemacht hat, festhalten. 

Einmal zum rechtlichen Aspekt. Es ist ganz unbe
stritten, und kein einziger Jurist kann dies widerlegen, 
dass mein Antrag den Vorzug der rechtlich sauberen 
Lösung hat. Niemand kann uns daran hindern zu sa
gen. wann ein Gesetz in Kraft treten soll, und auch 
keine Initiative hat das Recht, den Gesetzgeber daran 

hindern, das Inkraftsetzen Mit dieser Lö-
sung den grossen Vorteil, und darin unter
scheide ich mich zum Antrag des Herrn Kollega Hei
mann, dass wir Gesetz und Initiative nicht vermischen. 
Herr Koilega Heimann hat vorhin angeführt. es dürften 
keine Wirkungen aus der Initiative auf die Gesetzgebung 

werden, und trotzdem lässt er bereits diese 
Initiative in seinem Antrag wirksam werden. Gerade das, 
was er theoretisch richtig ausführt, dass man Initiative 
und Gesetz trennen soll, das führt er seinem Antrag 

währenddem meinem An· 
Rede ist, allein vom 

, ,, .. ,e,7"'" Wird Initiative angenom-
bei diesem 

dann bei der Gesetzes-
revision festzustellen sein, dass im Zeitpunkt, da die In-
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1t1ative zur Abstimmung gebracht wurde. ein Gesetzes
revisionsverfahren lief, das aui den 1. Januar 1969 einen 
Teil der Initiative. nämlich die Erhöhung der Renten. 
verwirklicht hat. 

Von der Sache her 1st dieser Antrag ebenfalls ge
rechtfertigt. Unsere AHV-Bezüger warten auf die Ver-

ab Wir dürfen daher das Inkraft-
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treten nicht von einem machen, das 
unserer Einflussnahme entzogen ist. Herr Bundesrat 
Tschudi hat erklärt. nach Annahme der Initiative wäre 
eine grosse. zeitraubende. Arbeit not-

Wenn wir also dem Antrag des Bundesrates zu
stimmen, wonach das Gesetz nicht m Kraft 
treten würde, wenn die Initiative angenommen wird, 
würden wir ja das Risiko in Kauf nehmen, dass das, was 
wir heute beraten und was wir am l Januar 1969 in 
Kraft setzen möchten. noch während Jahren zufolge der 
legislatorischen Arbeit auf sich warten liesse. Das kann 
doch nicht der Sinn dieser Revision dieses bedeutenden 
Sozialwerkes sein. - Es ist ein Gebot jeder sozialen 
Tätigkeit und Leistung, dort sofort zu helfen. wo gehol
fen werden muss. Denn wer schnell gibt, gibt doppelt. 
Aus diesem Grunde müssen wir einer Lösung zustim
men, die die Gewährleistung in sich schliesst, dass die· 
,es Gesetz sicher am 1. Januar 1969 in Kraft tritt. 

Ich bitte daher, diesem Antrag zuzustimmen. 

Luder: Bei allem Verständnis für den Antrag Hürli
mann möchte ich Sie doch bitten. ihn abzulehnen. Die 
von ihm angeführten Mängel liegen. das zeigt die Ent
stehungsgeschichte dieses Artikels, eigentlich doch weni
ger in der vom Bundesrat vorgeschlagenen Verknüpfung 
mit dem Entscheid über die Initiative, als in der lücken
haften Formulierung der Initiative. Herr Heimann hat 
schon darauf aufmerksam gemacht und ich möchte es 
noch auf eine andere Weise ergänzend wiederholen. Der 
Abschnitt II der Initiative will, dass die gemäss Arti
kel 34quater der Bundesverfassung auf dem Wege der 
Gesetzgebung festgelegten Renten um einen Drittel er
höht werden. Man hat uns erklärt, es sei selbstverständ
lich, dass sich die Erhöhung auf die gegenwärtig gelten
den Rentenansätze abstützen müsste. Das ist aber aus 
dem Initiativtext überhaupt nicht ersichtlich. Dem Wort
laut entsprechend müsste oder könnte zum mindesten 
die Erhöhung der im Zeitpunkt der Annahme der In
itiative gültigen Renten um einen Drittel vorgenommen 
werden. Stellen Sie sich das Tummelfeld der InterQre
tation vor. falls über die Initiative was möglich ist -
beispielsweise erst Mitte 1969 entschieden wird und das 
vorliegende Gesetz gemass Antrag Hürlimann auf den 
1. Januar 1969 in Kraft gesetzt werden soll. Die Erklä
rungen der Initianten smd nicht rechtsverbindlich, und 
der Wortlaut der fnitiative erlaubt keine zeitliche Präzi
sierung, um so weniger als er die Erhöhung selber - be
greiflicherweise - auf einen Fixpunkt erst nach An
nahme der fnitiative abstellt. Es ist auch sonst festzu
stellen, dass Abschnitt rr des Volksbegehrens einen ei
genartigen Eindruck erweckt. Nur bei einigermassen 
gutem Willen kann man darin eine nichtformulierte 
Verfassungsinitiative erblicken. die auf eine Uebergangs
bestimmung der Bundesverfassung abzielt. Dem Wort
laut nach handelt es sich um eine Gesetzesinitiative, die 
nur durch den engen Zusammenhang mit dem Ab
schnitt I aus dem verdunkelten Grenzbereich zulässiger 
Volksbegehren gerettet werden kann. Diese Situation 
lässt den Antrag, das Gesetz auf den 1. Januar 1969 in 
Kraft treten zu lassen, als fragwürdig er,cheinen. 
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Ich würde dann den Antrag Odermatt, der in der 
Kommission unterlegen ist. vorziehen, weH er doch ein
fach dem Bundesrat die Möglichkeit das Gesetz in 
Kraft zu setzen und die Initiative mcht erwähnt. Das 
ware dann immerhin noch klarer und besser, als was der 

Hürlimann \, 111. 

Hofmann: Ich möchte an den letzten Satz 
memes Vorredners und in aller Form An-
trag stellen: «Der Bundesrat bestimmt den des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes.» Ich 
klarste Dann 1st dem ha,.aAhhnfr.~ 

dem Vorschlag Hürlimann er
dann kann der Bundesrat abwarten, was 

mit der Initiative geschieht. Wenn sie erledigt ist, hat er 
das Gesetz in Kraft zu setzen. Damit ist auch dem Ein
wand dass mit der Bestimmung, wie sie der 
Abschnitt IX gemäss bundesrätlichem Vorschlag enthält. 
ein Druck auf die Initianten ausgeübt werde. Ich glaube, 
das ist ebenfalls nicht richtig. Der Bundesrat wird bei 
der Formulierung, wie ich sie Ihnen unterbreitet habe, 
die Tendenz haben müssen, wirklich rasch die Initiative 
zur Abstimmung zu bringen. wenn sie nicht anderweitig 
ihre Erledigung findet. 

Ich möchte Sie bitten, dem Vorschlag «Der Bundes
rat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge
setzes» zuzustimmen. 

Hürlimann: Ich möchte mich noch kurz zu den Aus
führungen von Herrn Kollega Luder äussern. Er ist mei
nes Erachtens nicht konsequent. Er bestreitet einerseits, 
dass diese Initiative überhaupt richtig sei, und trotzdem 
geht er so weit, die Initiative bereits zum Gegenstand 
unserer Gesetzgebung zu machen. Ich glaube, das ist 
einfach nicht richtig. Wir dürfen nicht etwas, das noch 
gar nicht rechtskräftig ist, zum Gegenstand dessen ma
chen, was wir heute beraten. Dem Willen des Gesetz. 
gebers entspricht es, dass ab I. Januar 1969 diese Ren
tenverbesserungen in Kraft treten, und das müssen wir 
heute in unserer Revision auch zum Ausdruck bringen. 

Das ist auch der Nachteil des Antrages von Herrn 
Kollega Hofmann, dem ich an und für sich zustimmen 
könnte, weil damit \Venigstens das Odium, mit der Ge
setzgebung auf die Initiative einen Druck auszuüben, 
weggenommen würde. Das ist richtig. Aber auf der an
dern Seite schieben wir den Ball dem Bundesrat zu, 
welcher einen nicht haltbaren Antrag unterbreitet, näm
lich das Inkrafttreten vom Schicksal dieser Initiative ab
hängig zu machen. Er könnte dann im Vollzug genau 
das tun. was wir als Gesetzgeber nicht wollen. Deshalb 
glaube ich, sollten wir eine ganz saubere, juristisch ein
wandfreie Situation schaffen und erklären: Das Gesetz 
tritt am !. Januar 1969 in Kraft. Dabei bin ich eben
falls der Meinung, die Initiative sollte - ich sehe nicht 
ein, warum nicht -- noch in diesem Jahr zur Abstim
mung gebracht werden, wenn sie nicht zurückgezogen 
wird. 

Lusser: Tch gehöre auch zur Minderheit der Kom
mission und habe in der Kommission für den Antrag 
Odermatt gestimmt. Ich stimme aber heute für den An
trag Hürlimann, weil dieser klarer ist, als wenn man den 
Bundesrat beauftragt, die Inkraftsetzung zu beschlies
sen. Der Bundesrat hat ja durch seinen umstrittenen 
Vorschlag gezeigt, dass es nicht unbedingt sicher ist, dass 
er das Gesetz am 1. Januar 1969 in Kraft treten Jas.,en 
will. Eine solche Beinflussung gegenüber einer Initiative 
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ist meines Erachtens unzulässig. In der Bestimmung, die 
der Bundesrat vorschlägt, heisst es: Der Bundesrat ist 
beauftragt, dieses Gesetz, nachdem das Volksbegeh
ren für den weitem Ausbau von Alters- und Hinter
lassenenversicherung und Invalidenversicherung zurück
gezogen oder verworfen ist, in Kraft zu setzen.» Wenn 
das also nicht verworfen. sondern ange
nommen würde, vvürde der Bundesrat das Gesetz nicht 
in Kraft setzen, und Herr Hürlimann hat darauf 
wiesen, wie lange es brauchen würde, um eine Gesetzes
rev:sion vorzunehmen. Da es sich um eine 
initiative handelt, müsste der Bundesrat nachher ein 
neues Gesetz ausarbeiten. Sie wissen, wie die Gesetzes
maschine arbeitet. Es braucht ein bis zwei Jahre, bis eine 
neue Vorlage vor die Räte kommt. Nun \\-arten die alten 
Leute im ganzen Lande auf die Erhöhung der Renten 
um diese 25 Prozent, und es würde eine ge\\'altige Ent
täuschung im Schweizervolk hervorrufen, sollte das 
neue Gesetz über die AHV am 1. Januar 1969 nicht in 
Kraft treten. 

Den Bedenken von Kollege Luder über die Unklar
heit der Initiative kann ich beipflichten. Es ist aber klar. 
was geschieht, wenn die Initiative angenommen werden 
sollte. Es heisst, dass dann die auf dem Wege der Ge
setzgebung festgelegten Renten - das sind die Renten, 
die im Jahre 1968 Gültigkeit haben - ab 1. Januar des 
folgenden Jahres um einen Drittel erhöht würden und 
nicht die Renten vom Jahre 1966 (Zeitpunkt. wo die In
itiative eingereicht worden ist). Dabei wäre selbstverständ-
1 ich die 25prozentige Erhöhung als Vorleistung bei der 
neuen Gesetzesvorlage dann anzurechnen. 

Der Klarheit wegen müssen wir dem Antrag Hürli
mann zustimmen. Das ist die sauberste Lösung, und sie 
wird die Altersrentner beruhigen. 

Odermatt: Wir sollten nicht allzu sehr in Theorie ma
chen, wir müssen die Angelegenheit vom praktischen 
Standpunkt aus beurteilen. Das Inkrafttreten am 1. Ja
nuar 1969 wird meines Erachtens nicht realisierbar sein. 
Das habe ich vorhin gesagt. Bis die Differenzbereini
gung vollzogen und die Referendumsfrist abgelaufen ist, 
ist der 1. Januar 1969 längst vorbei. Mit andern Worten, 
wir können den zeitlichen Ablauf bei der Abwicklung 
dieses Geschäftes nicht ausser acht lassen. Deswegen ist 
meines Erachtens die Festlegung eines Datums nicht am 
Platze. Tch halte dafür, dass der Antrag von Herrn 
Ständerat Hofmann das richtige treffen würde. Wahr
scheinlich wird das Initiativkomitee die Verhandlungen 
beider Räte ab\\-arten, das Resultat prüfen und nacher 
über Rückzug oder Nichtrückzug der Initiative entschei
den. Daher halte ich dafür, man sollte den Bundesrat 
ohne Bedingungen, wie sie in Abschnitt IX enthalten 
sind, ermächtigen, dieses Gesetz in Kraft zu setzen. Ich 
bitte Sie, in diesem Sinne dem Antrag Hofmann zuzu. 
stimmen. 

Heimann: Ich gestatte mir. noch einmal das Wort zu 
ergreifen, weil wir hier über ganz wichtige Grundsätze, 
nämlich über die Anwendung des Initiativrechtes dis
kutieren. Ich bin mit der Theorie, die uns Kollega Hürli
mann entwickelt hat. ganz einverstanden. Er hat auch 
recht. wenn er sagt, ich würde nicht ganz konsequent 
bleiben, weil ich den Absatz über die Wirkung dieser 
Revision beifüge. Ich beantrage diese Ergänzung aus 
meinen praktischen Erfahrungen heraus. Sie sehen ja, 
wie ernst die Dinge genommen werden. sehen, was wir 
in bezug auf die Verzinsung des AHV-Fonds trotz kla-
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ren Verfassungsbestimmungen beschlossen haben. Dar
um soll man wenn irgend möglich Klarheit schaffen, 
selbst dann, wenn es nachher etwas weniger schön aus
sieht. 

Herr Dr. Hofmann möchte dem Bundesrat das Recht 
die Inkraftsetzung zu bestimmen. Aber wir wis

sen ja. was der Bundesrat will. Er will nämlich warten. 
Wir wollen nicht warten. Sie haben jetzt wieder-
holt das Wort «Unruhe» Es würde bei den 
AHV-Rentnem eine Unruhe absetzen, wenn 
wir im Gesetz sagen würden, die Inkraftsetzung werde 
dem Bundesrat überlassen ; man wisse dabei nur, dass 
er, nach seinem ersten zu w-arten will. 

Das Votum von Kommissionspräsident Odermatt, wo
nach der Differenzenbereinigung das Gesetz am 
l. Januar 1969 nicht in Kraft treten könnte, wird wieder
um Unruhe zur Folge haben. Der Antrag, den ich Ih
nen beseitigt die Interpretationsschwierigkeiten, 
beseitigt auch das Gefecht unter den Juristen darüber, 
was richtig, halbrichtig und falsch sei, indem für jeder
mann verständlich klargelegt wird, \\'as zu geschehen 
hat. Das Volk hat auch Anspruch darauf, genau zu 
wissen, was vorgelegt wird. 

Wenn ich Herrn Kollega Lusser richtig verstanden 
habe, erklärt er ja, die Initiative sei bindend, weil man 
sie entgegengenommen habe, und ein Drittel Erhöhung 
müsste also gewährt werden. Wenn Herr Dr. Lusser als 
Jurist ebenfalls dieser Auffassung ist, macht es dieser 
Umstand direkt nötig, die Erklärung beizufügen, dass 
die allfällige Erhöhung der Renten, die durch das vor
liegende Gesetz bestimmt wird, anzurechnen ist. Dann 
haben Sie eine klare Lösung. Ich bitte Sie, dieser zuzu
stimmen. 

Bundesrat Tschudi: Ich muss vorerst ganz eindeutig 
und klar sagen: Der Bundesrat will nicht warten, son
dern der Bundesrat will die Leistungen gemäs.s 7. AHV
Revision am l. Januar 1969 in Kraft treten lassen, und 
er wird alles daran setzen, dies zu verwirklichen, wie es 
auch von den alten Leuten erwartet wird. Ich muss leider 
dem Kommissionspräsidenten, Herrn Ständerat Odermatt, 
erklären, dass nach meiner Meinung auch alles getan 
werden muss, damit keine rückwirkende Inkraftsetzung 
in Frage kommt; denn die alten Leute erwarten nicht 
eine rückwirkende Auszahlung im Herbst 1969, sondern 
sie möchten die erhöhten Renten sofort, zu Beginn des 
kommenden Jahres beziehen. Eine rückwirkende In
kraftsetzung ist übrigens bei der AHV verwaltungs
technisch fast nicht mehr zu bewältigen. Sie müssen dar
an denken, dass wir rund eine Million Rentner haben, 
dass einzelne Rente ausgerechnet werden muss. Das 
hat ein überaus zeitraubendes Verfahren zur Folge. Ich 
glaube, wir sollten den alten Leuten, die in rechtlichen 
Fragen nicht sehr bewandert sind, nicht zumuten, zu 
überprüfen, ob ihnen rückwirkend der richtige Betrag 
ausbezahlt worden sei oder nicht. Was an mir liegt, 
werde ich mich also dafür einsetzen, dass die Differenz
bereinigung im September durchgeführt werden kann, 
so dass die Referendumsfrist in den letzten Monaten des 
Jahres laufen kann und am 1. Januar 1969 das neue Ge
setz in Kraft tritt. Ich bin mir durchaus klar, dass es hiezu 
beträchtlicher Anstrengungen bedarf ; aber die Sache ist 
diese Anstrengung wert. Wir wollen also nicht warten, 
Herr Ständerat Heimann. 

Ich muss noch einen Vorwurf ganz eindeutig wider
legen. Sie haben von einer Beschränkung der Rechte 
des Parlamentes gesprochen und gesagt, der Bundesrat 
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wolle die Rechte des Parlamentes einschränken. Herr 
Ständerat Heimann, ich mache einmal und hoffentlich 
für allemal klar: der Bundesrat stellt Anträge. Das ist 
seine verfassungsmä.ssige Pflicht, und Sie beschliessen 
und entscheiden. Darum können wir von vornherein 
Ihre Rechte gar nicht beschränken. Wir können in Ihre 
Rechte in keiner Weise eingreifen und wollen das auch 
gar nicht. Darüber besteht an sich kein Streit. Es ist nicht 
am Platz, davon zu sprechen, der Bundesrat wolle Rechte 
des Parlamentes einschränken, wenn er pflichtgemä.ss 
Anträge stellt. 

Ich bin der Auffassung, und die lange Diskussion 
hat mich davon überzeugt, dass der Antrag des Bundes
rates bei weitem der klarste ist. Wird die Initiative an
genommen - Herr Ständerat Odermatt hat davon ge
sprochen, diese Frage sei nicht gelöst -, dann ist sie 
Verfassungsrecht, und nach dem Wortlaut des Volks
begehrens müssen ab 1. Januar des der Annahme der 
Verfassungsänderung folgenden Jahres die Renten um ei
nen Drittel heraufgesetzt werden. 

Es ist richtig, dass die Verwirklichung der Initiative, 
vor allem in ihren weitem Punkten, ein kompliziertes, ja 
beinahe unlösbares gesetzgeberisches Problem stellt. Es 
ist selbstverständlich, dass die Frage der Rentenerhöhung 
wahrschemlich durch ein besonoeres Gesetz gelöst wer
den müsste. Es entstände eine Verzögerung um ein Jahr. 
Das Gesetz müsste im Laufe des nächsten Jahres behan
delt werden. Aber auf l. Januar des der Annahme fol
genden Jahres müssten dann die neuen Renten festge
legt werden. Zu den weiteren Punkten der Initiative: es 
ist nicht vorgeschrieben, dass ein einziges Gesetz eine 
Verfassungsbestimmung ausführen muss. Es besteht die 
Möglichkeit, sie in getrennten Gesetzen abschnittsweise 
durchzuführen. 

Beide Antragsteller, sowohl Herr Ständerat Heimann 
als auch Herr Ständerat Dr. Hürlimann, betrachten, wie 
der Bundesrat, eine Kumulierung der 7.AHV-Revision 
und der Initiative des Christlich-Nationalen Gewerk
schaftsbundes als unmöglich. Materiell besteht also über
haupt keine Diffemez weder zu Herrn Ständerat Heimann 
noch zu Herrn Ständerat Hürlimann. Herr Ständerat 
Heimann schlägt sogar eine ausdrückliche Anrechnung 
der Leistungen gemäss 7. AHV-Revision an die Initiative 
vor. Herr Ständerat Hürlimann lehnt diese Formulierung 
ab, hat aber erklärt, dass in der Ausführungsgesetz
gebung zur Initiative, sofern die Initiative angenommen 
werde, diese Anrechnungsmöglichkeit durchaus möglich 
sei. Dieser Argumentation stehen rechtliche Bedenken 
entgegen, auf die Herr Ständerat Luder hmgewiesen hat; 
die Verfassung steht höher als das Gesetz. Die Initiative 
hat Verfassungscharakter, und der Wortlaut des Volks
begehrens spricht, wie ich schon erwähnt habe, von ei
ner Erhöhung der Renten um einen Drittel ab l. Januar 
des der Annahme der Verfassungsänderung folgenden 
Jahres. Es stellt also auf das bei der Annahme des Ver
fassungsartikels geltende Recht ab und nicht auf das 
Recht bei Einreichung des Volksbegehrens. Wir sind an 
den Wortlaut der Initiative gebunden, wogegen wir in 
unserer Gesetzgebung in bezug auf die Inkraftsetzung 
völlig frei sind. Sie können so entscheiden, wie der Bun· 
desrat es vorschlägt, sie können aber auch so entschei
den, wie Herr Ständerat Hürlimann es vorschlägt. 

Eine Erhöhung um einen Drittel, nach Vorschlag die
ser Initiative, statt um einen Viertel nach Vorschlag des 
Bundesrates. bedingt eine Prämienerhöhung um 1,6 Pro
zent statt 1 Prozent, wie Herr Ständerat Heimann das 
vorgeschlagen hat. Er hat Ihnen nach genauen Berech-
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nungen darum gestern beantragt, die Prämien der AHV 
um 1,6 und nicht nur um 1 Prozent zu erhöhen. Es 
müsste bei Realisierung der christlich-nationalen Initia
tive also auch vorher eine solche Prärnienerhöhung be
schlossen werden, unter der Annahme, dass die Initiative 
dieses Jahr zur Abstimmung kommt und also auf den 

Renten erfolgt. 
Wird die 7. AHV-Revision in Kraft gesetzt und über 

die Initiative nachher abgestimmt, dann bedeutet das, 
dass die beiden Regelungen sich kumulieren, dass Mehr
leistungen von etwa ! ,l Milliarden Franken im Jahr aus
gerichtet werden müssen. Das setzt dann auch eine Er
höhung der AHV-Prärnien um weitere 2 Prozent vor
aus ; also statt jetzt 5 Prozent müssten dann 7 Prozent 
erhoben werden, wenn die beiden Regelungen sich ku
mulieren. Die wörtliche Anwendung der Initiative kann 
sehr weitgehende Folgen haben. Der einstimmige Bun
desrat legt grosses Gewicht darauf, dass den Initianten 
und dem Volk eine klare Alternative vorgelegt wird. 
Es wird heute viel nach Alternativen gerufen. Hier kön
nen wir eine klare Alternative schaffen, entweder rea
lisieren wir auf den 1. Januar 1969 und zahlen auf die
ses Datum die höhern Renten der 7. AHV-Revision, oder 
es wird die Initiative des Christlich-Nationalen Gewerk
schaftsbundes angenommen, und dann vollziehen wir 
sie. Sofern die Initiative angenommen wird, dann ist es 
selbstverständlich. dass wir sie mit grössteT Diligenz und 
entsprechend dem Wortlaut vollziehen. In der Voraus
setzung, dass es nicht möglich ist, die Punkte betreffend 
die privaten Pensionskassen rasch zu realisieren, müss
ten wir mindestens die Rentenerhöhung im Laufe des 
nächsten Jahres durch die eidgenössischen Räte behan
deln und in Kraft setzen lassen. Ich möchte Ihnen aus 
diesen Erwägungen beantragen, dem Vorschlag des Bun
desrates zuzustimmen. 

Präsident: Darf ich die Diskussion über Absatz 1 des 
Abschnittes IX schliessen? Wir haben nun vier Anträge, 
den Antrag des Bundesrates, wie er auf der Fahne aufge
führt ist, den Antrag Heimann, wie er schriftlich ausge
teilt ist, den Antrag Hürlimann (ebenfalls schriftlich 
ausgeteilt, Inkrafttreten auf den 1. Januar), den Antrag 
Hofmann, (der bestimmen möchte, dass der Bundesrat 
die Inkraftsetzung des Gesetzes bestimmt). 

Ich schlage Ihnen folgenden Abstimmungsmodus 
vor: In eventueller Abstimmung die Anträge Hofmann/ 
Hürlimann, das Ergebnis gegenüber dem Antrag Hei
mann, das zweite Ergebnis gegenüber dem Antrag 
Bundesrat. 

Hürlimann: Tch frage mich, ob wir nicht so vorgehen 
sollten, dass wi·r den Antrag des Herrn Kollega Heimann 
in eventueller Abstimmung mit meinem Antrag zur Ab
stimmung bringen sollten, denn wir haben beide das 
Gemeinsame im Antrag, Inkrafttreten auf 1. Januar 
1969. Das Ergebnis könnten wir dem Antrag Hofmann 
gegenüberstellen und dieses Abstimmungsergebnis wäre 
dann zusammen mit dem Antrag des Bundesrates der 
Hauptabstimmung zu unterwerfen. 

loh glaube, das würde dem, was wir hier zu bereini
gen haben, am besten dienen. 

Lusser: Herr Hürlimann hat zum Teil das gesagt, was 
ich sagen wollte. Meines Erachtens gibt es zwei Even
tualabstimmungen. In der ersten Eventualabstimmwtg 
sollten einander die Anträge Hürlimann und Heimann 
gegenübergestellt werden, und in einer zweiten Even-
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tualabstimmung sollte abgestimmt werden über den An
trag des Bundesrates und den Antrag Hofmann, da der 
Antrag Hofmann ein Abänderungsantrag zum Antrag des 
Bundesrates ist. Was aus diesen zwei Eventualabstim
mungen herauskommt, muss einander in der Haupt
abstimmung gegenübergestellt werden. 

Präsident: Nachdem wir drei Vorschläge haben. 
möchte ich Sie doch bitten, nach meinem ersten Vor
schlag vorzugehen. Es kommt auf dasselbe heraus. 

Heimann: Ich bedaure. dass ich dem nicht zustim
men kann. Ich schliesse mich voll und ganz den Aus
führungen des Herrn Kollega Lusser an. Das ist die ein
zige Möglichkeit, mit der wir die Meinung in diesem 
Saal wirklich feststellen können. Ich sehe in 
einem solchen Vorgehen auch keine Inkonsequenz. Falls 
die Ausführungen von Herrn Lusser nicht als Antrag 
aufgefasst werden, stelle ich einen entsprechenden An
trag. 

Präsident: Darf ich annehmen. dass Sie mit dem von 
Herrn Lusser vorgeschlagenen Abstimmungsmodus ein
verstanden sind? 

Wenk: Ich glaube, es bedarf noch einer kleinen Kor
rektur. Man sollte dafür sorgen. dass der Antrag des 
Bundesrates in der Hauptabstimmung noch zur Diskus
sion steht. Das könnte nach dem Vorschlag von Herrn 
Lusser eventuell nicht mehr der Fall sein. 

Odermatt. Berichterstatter: Wir müssen darauf ach
ten, dass tatsächlich im Sinne der Hauptanträge entschie
den wird. Der Antrag des Bundesrates bildet den Haupt
antrag, und die Mehrheit der Kommission steht zu diesem 
Hauptantrag. Daher ist dieser Hauptantrag erst in der 
Hauptabstimmung zum Entscheid zu bringen. Mit ande
ren Worten: Es sind sich in der ersten Eventualabstim
mung die Anträge Hürlimann und Heimann gegenüber
zustellen. Was aus dieser Abstimmung hervorgeht, wird 
in einer zweiten Eventualabstimmung dem Antrag Hof
mann gegenübergestellt. Das Resultat aus dieser zwei
ten Eventualabstimmung wird dann dem Antrag des 
Bundesrates entgegengesetzt. Das ist der klare Abstim
mungsmodus. 

Präsident: Das war auch mein erster Vorschlag. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell Eventuellement: 
Für den Antrag Heimann 
Für den Antrag Hürlimann 

Eventuell - Eventuellement: 
Für den Antrag Hürlimann 
Für den Antrag Hofmann 

Definitiv - Definitivement: 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Hürlimann 

5 Stimmen 
22 Stimmen 

15 Stimmen 
14 Stimmen 

12 Stimmen 
17 Stimmen 

Heimann: Vor der Gesamtabstimmung möchte ich 
noch eine kurze Erklärung abgeben. Diese Beratung hat 
meines Erachtens ein überaus bescheidenes Resultat ge
zeitigt, das ich für ungenügend halte. Ich kann für diese 
Beschlüsse keine Mitverantwortung übernehmen und 
werde deshalb in der Gesamtabstimmung gegen diese 

Vorlage stimmen. Ich hoffe. dass der Nationalrat die Vor
lage wesentlich verbessern wird. 

Gesamtabstimmung Vote sur l' ensemble 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 25 Stimmen 
Dagegen l Stimme 

An den Nationalrat - Au Conseil national, 

Bundesbeschluss über das Volksbegehren 
für den weiteren Ausbau von Alters- und Hinter

lassenen-Versichenmg und Invalidenversicherung 

Arrete federal concernant !'initiative populaire 
en faveur d'une nouvelle amelioration de l'assurance 

vieill~ et survivants 
et de rassurance invalidite 

Odermatt, Berichterstatter: Ich habe bei der Behand
lung der Eintretensfrage ziemlich ausführlich über das 
Initiativbegehren des Christlich-Nationalen Gewerk
schaftsbundes berichtet. Die einstimmige Kommission be
antragt Ihnen, im Sinne dieses Bundesbeschlusses, Ab
lehnung des Begehrens. 

Ich möchte nur noch auf einen Punkt hinweisen. In 
einer kürzlichen Zuschrift des «Beobachters» an die Mit
glieder der Kommission und wahrscheinlich auch an die 
Mitglieder des Rates ist gewünscht worden, der Bundes
rat möchte einen Gegenvorschlag zu dieser Initiative 
machen. Ich glaube, dieser Wunsch ist wegen der Kom
pliziertheit dieser Initiative nicht realisierbar. Es wäre 
möglich und vielleicht auch angezeigt gewesen - wenn 
man die Saohe eben nach Prüfung positiv bejaht hätte 
- einen Gegenvorschlag, aber nur in bezug auf die be
trieblrche Vorsorge, zu machen. Wi,r haben aber die 
Initiative als Einheit zu betrachten. Zwei Punkte dieser 
Initiative sind nun durch die Beratungen des AHV- und 
IV-Gesetzes verwirklicht worden. Wir können diese In
itiative nicht durch eine Operation materiell zerlegen. Sie 
gilt als Einheit. 

Deswegen muss ich Ihnen im Auftrag der Kommis
sion beantragen, dem Bundesbeschluss in globo zuzu
stimmen. 

Leu: Ich sehe mich veranlasst, mich der Stimme zu 
enthalten, und zwar aus folgenden Ueberlegungen: Mir 
hat geschienen, dass die Behandlung der Volksinitiative 
des Christlich-Nationalen Gewerkschaftsbundes in den 
Beratungen nicht jene Würdigung erfahren hat, die ihr 
zukommen muss. Einer der Hauptgedanken der Initiative 
besteht doch darin, die zweite Säule zur sozialen Siche
rung gesetzlich so zu stärken, dass sie ihren Zweck dau
ernd erfüllen kann. Neben der staatlichen sozialen Ren
tenversicherung und der Selbstvorsorge ist sie im heuti
gen System einer der Hauptträger zur sozialen Sicherung 
der Bevölkerung, wie dies der Bundesrat zutreffend aus
führt. Es entspricht zwar den Tatsachen, dass auf dem 
Boden der Freiwilligkeit für die berufliche kollektive 
Versicherung anerkennenswerte Fortschritte erzielt wur
den. Aber gerade für jene Kreise, die es am nötigsten 
haben, genügt der Weg der Freiwilligkeit in vielen Fällen 
nicht. Eine blosse Ablehnung kann mich daher nicht be
friedigen. Nach meiner Ansicht wäre es der Mühe wert 
abzuklären, wie dieser zweiten Säule die nötige gesetzli
che Unterstützung gegeben werden könnte. 

Ein zweites Begehren der Initiative verlangt die In
dizierung der Renten. Ich vermag sehr wohl die Bedeu· 
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tung der Ausführungen von Herrn Bundesrat Tschudi 
gegen eine Indizierung einzusehen. Aber man muss doch 
auch daran denken, dass die automatische Anpassung 
der Renten an die Teuerung den Vorteil hätte, das 
grosse Sozialwerk zu entpolitisieren. Der Herr Kommis
sionspräsident hat in seinem Referat dar
getan, dass mit jeder Revision stets mitlaufende rein po
litische Forderungen und Auseinandersetzungen ver
bunden waren. Jede Rentenrevision ist zu einem eigent-
1 ichen Politikum Es wäre von gutem, mehr 
politische Ruhe in dieses grosse Sozialwerk hineinzu
tragen. 

Dass das Initiativbegehren im übrigen mit aller Sorg
falt und Verantwortung berechnet und formuliert wurde 
- das möchte ich gerade wegen gewisser Aeusserungen 
bei unserer heutigen Beratung betonen -, geht auch dar
aus hervor, dass die dortigen Anträge für Rentenerhö
hungen mit den Berechnungen der Fachleute des Bundes
rates im grossen und ganzen übereinstimmen. 

Es schien mir gegeben, diese Ueberlegungen hier 
noch anzubringen. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 

Le Conseil passe sans opposition a la discussion 
des artides 

Vormittagssitzung vom 25. Juni 1968 
Seance du 25 juin, matin 

Vorsitz - Presidence: Herr Wipfli 

9914. Regierungspolitik. Richtlinien 

Politique gouvernementale. 
Rapport sur les grandes lignes 

Bericht vom J 5. Mai 1968 (BBI I, 1204) 
Rapport du 15 mai 1968 (FF I, 1221) 

Beratungen des Nationalrates vom 17.-20. Juni 1968 
Deliberation du Conseil national du 17 au 20 juin 1968 

Bundespräsident Spühler: Der Bundesrat ist durch eine 
Motion der eidgenössischen Räte beauftragt worden. eine 
Revision des Geschäftsverkehrsgesetzes einzuleiten, die 
ihn inskünftig zur Vorlegung von Richtlinien für die 
während einer Legislaturperiode zu befolgende Politik 
verpflichtet. Der Bundesrat legt Ihnen diese Revision 
des Geschäft~verkehrsgesetzes noch nicht vor, doch er
füllt er den materiell wichtigeren Auftrag, nämlich den 
der Vorlegung der Richtlinien. 

In der unverzüglichen Ausführung dieses Auftrages 
hat die Oeffentlichkeit mit Recht die positive Einstel
lung des Bundesrates zu den politischen Ueberlegungen, 
welche zum Begehren nach solchen Richtlinien geführt 
haben, erkannt. In den letzten Jahren ist an die Adresse 
des Bundesrates hin und wieder der Vorwurf geäussert 
worden, es fehle die regierende Hand, welche im All
tag der Aufgaben den Andrang der neuen Probleme 
ordnend und zielstrebig leite. Zum Teil mag die Kritik 
noch tiefer gezielt haben, nämlich auf unsere gesell-

162 25 juin 1968 

Detailberatung - Discussion des articles 

Titel und Ingress 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Titre et preambule 

Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Angenommen - Adoptes 

Art. 1-3 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Articles premier a 3 

Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federn!. 

Angenommen -Adoptes 

Gesamtabstimmung - V ote sur l' ensemble 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 21 Stimmen 

An den Nationalrat -Au Conseil national 

schaftliche Ordnung überhaupt, zum Teil ist sie Aus
druck der Bedrängnis und der Hilflosigkeit gegenüber 
dem Ungestüm. mit dem sich unsere Gesellschaft än
dert. In solcher Situation ist das Bedürfnis nach Richt
linien für die Regierungspolitik entstanden. Es ist ein 
Bedürfnis nach einer Standortsbestimmung der Nation 
in der Gegenwart und nach einem Wegweiser in die Zu
kunft. Der Schweizer Bürger will Kenntnis erhalten von 
den Problemen, die sich gegenwärtig und in nächster 
Zukunft in Staat und Gesellschaft stellen. Er will aber 
auch die Gewissheit gewinnen, dass Kräfte an der Spitze 
des Staates vorhanden und am Werke sind. um diese 
Aufgaben zu bewältigen. ohne sich von deren Entwick
lung überrunden zu lassen. Um diese Gewissheit geht es 
und um das Vertrauen, welches durch sie geschaffen 
wird. 

[n einer Zeit der oft überstürzten Evolution geben sich 
die Bürger und vornehmlich die Jugend nicht damit zu. 
frieden, dass das Vordringliche nur herausgegriffen und 
von Fall zu Fall pragmatisch erledigt wird. Vielmehr 
verlangen sie nach dem gesamthaft ordnenden Wrllen, 
nach der Uebersichtlichkeit und Durchsichtigkeit des 
eidgenössischen politischen Geschehens. Diesem Verlan
gen - wenn vielleicht auch nur als Versuch - zu ent
sprechen, ist der Zweck des Ihnen vorgelegten Berichtes. 
Er gibt einen Ueberblick über die Probleme, die dem 
Staate heute und in der nächsten Zukunft gestellt sind. 
Wenn er von den an den Bürger gestellten Anforderun
gen nicht spricht, so ist es doch offensichtlich, dass es 
mit staatlichen Vorkehren allein nicht getan ist. Politi
sche Massnahmen können noch so vorzüglich konzipiert 
sein, es mangelt ihnen das Wesentliche, wenn die 
menschliche Bereitschaft, sie zu bejahen und zu besee
len, fehlt. Doch glauben wir, dass die präzise Definition 
der Probleme und ihre Gewichtung, wenn möglich ver
bunden mit dem Aufweis einer materiellen und termin
bestimmten Lösung schon eine wichtige Voraussetzung 
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Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 
Bulletin officiel de 1' Assemblee federale 

4, 

Herbstsession 

der 38. Amtsdauer 1968 Session d'automne 

4• session de ia 38• legislature 

Bezugspreis: In der Schweiz jährlich Fr, 17 ,-, die Postgebuhr eingerechnet, 
lm übrigen Postvereinsgebiet Fr. 23,-. Bezug ausscttliesslich durch die 
Expedition der Verbandsdruckerei AG Bern. 

Vormittagssitzung vom 17. September 1968 
Seance du 17 septembre 1968, matin 

Vorsitz - Presidence: Herr Conzett 

9898. Alters- und Hinterlassenen
V ersicherung. 7. Revision 

Assurance-vieillesse et survivants. 
7e revision 

Botschaft, Gesetz- und Beschlussentwurf vom 
4. März 1968 (BBI l, 602) 

Message, projet de loi et projet d'arrete du 4 mars 1968 
(FF I, 627) 

Beschluss des Ständerates vom 20. Juni 1968 
Decision du Conseil des Etats du 20 juin 1968 

Antrag der Kommission 
Eintreten. 

Proposition de la commission 
Passer a la discussion des articles. 

Berichterstattung - Rapports generaux 

Meyer-Boiler, Berichterstatter: Die zur Beratung ste
hende Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und 
Hinterlassenen-Versicherung wird in ihren gesamten Aus
wirkungen den materiellen Revisionseffekt der seit 1964 
geltenden und 1967 abgeänderten Ordnung nochmals über
steigen. Zudem sind damit einige wesentliche Neuerungen 
verbunden. Der bedeutendste Teil im Ausbau unseres 
grossen Sozialwerkes vollzieht sich daher im letzten Viertel 
seines bisherigen zwanzigjährigen Bestehens. Sein Ausmass 
und die damit verbundene politische Aktivität zeigen uns 
mehr als alle Worte, wie sehr die materielle Sicherung des 
Alters, die Vorsorge für Hinterlassene oder für die invalidi
tätsbedingte Erwerbsunfähigkeit zu einer der grössten und 
vordringlichsten Aufgaben unserer Generation geworden 
ist. Ihre zweckmässige, zielbewusste und folgerichtige Er
füllung im Rahmen unserer freiheitlichen Wirtschaftsord
nung erfordert ein sinnvolles Zusammenwirken privater 
und staatlicher Kräfte und Verantwortungen. 

Nationalrat - Conseil national 1968 

Abonnements : Un an, Suisse, 1 7 Ir„ port comprls, Union postal&, 23 fr. 
On s'abonne exclusivement auprts de l'fmprtmerie F$d8rat1va SA Bern• 
qui est charg8e de l'exp~ditlon. 

Das staatliche Sozialwerk der AHV hat die Aufgabe, 
eine tragfähige Grundlage der Vorsorge zu schaffen. Pri
vate Kräfte sind für den weitem Ausbau zur integralen 
Sicherung verantwortlich. Mit dieser Zielsetzung erfolgte 
im Jahre 1948 die praktische Verwirklichung der schwei
zerischen AHV. Wir dürfen in aller Bescheidenheit heute 
feststellen, dass sie und die später angegliederte Invaliden
Versicherung die Erwartungen zu erfüllen vermochten. Wir 
wollen der Gründergeneration für ihren mutigen Einsatz 
und für das Werk danken. Aus bescheidenen Anfängen 
auf der Grundlage vorsichtiger Schätzungen und Berech
nungen, aber auch dank einer ausgesprochen guten Be
schäftigungslage des ganzen Volkes ist es gelungen, im 
Laufe dieser zwanzig Jahre ansehnliche Leistungssteige
rungen und Verbesserungen zu verwirklichen. Rund 
800 000 Personen beziehen heute, also vor der kommenden 
Revision, Renten im durchschnittlichen Gesamtausmass 
von über 2,5 Milliarden Franken pro Jahr. 

Diese respektablen Leistungen sind aber im Gegensatz 
zu analogen ausländischen Sozialwerken nur als ein wenn 
auch wesentlicher Bestandteil der Gesamtvorsorge zu be
trachten. In ganz besonders anspruchslosen Verhältnissen 
und mit den auf den Bedarfsfall ausgerichteten Ergänzun
gen könnten sie eine bescheidene Existenzsicherung bedeu
ten. Allgemein aber ist die private Anschlussleistung Vor
aussetzung und Ziel unserer Sozialversicherungspolitik. 

Die Mitwirkung der politischen Kräfte an der Gestal
tung unserer sozialen Werke zeigt sich in der öffentlichen 
Diskussion und besonders in unserer parlamentarischen 
Arbeit. Solange dieses Interesse Ausdruck echter Sorge ist 
für die verantwortungsbewusste Lösung der sich zahlreich 
stellenden Probleme, ist diese Aktivität sehr verdienstvoll. 
Als weniger erfreulich müsste sie bewertet werden, wenn 
sie ausschliesslich durch den Wunsch nach politischer Be
triebsamkeit oder nach Popularität ausgelöst würde. 

Bevor ich Ihnen einen kurzen orientierenden Überblick 
zur Revisionsvorlage selbst gebe, möchte ich mich zu 
einigen mehr grundsätzlichen Fragen unseres Sozialwerkes 
äussern. Dabei beziehe ich mich ganz allgemein auf die 
AHV; die sinngemässe Übertragung auf die Invaliden
Versicherung ist selbstverständlich. 

Die Vorstellungen über den Begriff der Alterssicherung 
haben im Laufe der letzten Jahre einen Wandel und eine 
Weiterung erfahren. Nach modernen Auffassungen kann 
sie nicht mehr allein in der Bereitstellung eines absoluten 
Existenzminimums zur Befreiung von den drückendste n 
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materiellen Sorgen bestehen. Der alternde Mensch soll das 
Recht haben, auch nach der Aufgabe seiner Erwerbstätig
keit Anspruch auf eine sinnvolle Lebensgestaltung zu stel
len. Er ist nicht mehr bereit, auf alle Gewohnheiten zu ver-

die er sich im Zeitalter der Vollbeschäftigung zu. 
konnte. Er wird sich auch innerlich sträuben aus 

einer ihm vertraut gewordenen Umgebung ohne beso~dere 
Gründe ausscheiden zu müssen. 

Zu diesen qualitativen Momenten gesellt sich das 
der natürlichen Die Zahl der 

nicht mehr im Erwerbsleben stehenden Leute wird anteils-
immer grösser. Im weitem darf gerade bei der im 

Laufe dieser Jahre ins Rentenalter eintretenden Generation 
nicht übersehen werden, dass der Beginn ihrer beruflichen 
Tätigkeit zu einem wesentlichen Teil noch in die Zeiten 
des Ersten und Zweiten Weltkrieges und der dazwischen
liegenden Krisenzeiten zurück.reicht. Die damaligen wirt
schaftlichen Verhältnisse oder die später eintretende mas
sive Geldentwertung erlaubte nicht immer, solide und 
dauernde Grundlagen einer integralen Altersvorsorge zu 
errichten. Die Solidaritätsansprüche an die heute im ak
tiven Erwerbsleben stehende Bevölkerung werden daher 
im Bereiche der privaten wie der staatlichen Altersvorsorge 
immer grösser. 

Auch in der Botschaft zur 7. AHV-Revision bestätigt 
der Bundesrat seine bekannte Auffassung über die Struk
tur der schweizerischen Altersvorsorge. Diese wird als ein 
3-Säulen-System konzipiert, d.h. einer staatlichen, obliga
torischen Basisleistung als Grundlage, ergänzt durch eine 
betriebliche oder überbetriebliche Versicherung als zweite 
und eine persönliche Eigenleistung der Selbstvorsorge als 
dritte Stufe. Dieses unserer Wirtschaftsordnung entspre
chende Strukturprinzip wird allgemein als richtig und 
zweckrnässig anerkannt und ist daher von keiner Seite be
stritten. 

Dagegen divergieren die Auffassungen über die Ab
grenzung der Aufgabenbereiche dieser drei Vorsorgestufen. 
Die Frage, wo die AHV-Leistung als Basisrente ihre oberste 
Grenze finde und wo sie, wenn weitergehend, als eigent
liche Volkspension zu betrachten sei, findet keine einheit
liche Antwort. Der Bundesrat selbst versucht in der Bot
schaft das Wesen der Basisversicherung indirekt zu defi
nieren, indem er auf Seite 15 folgendes schreibt: «Dem
entsprechend soll am Charakter der AHV und IV als Basis
versicherung festgehalten werden, was bedeutet, dass eine 
weitere Verbesserung dieser Versicherungen nicht zum Ab
bau der gut ausgebauten betrieblichen Vorsorgeeinrichtun
gen führen darf. Ebenso muss den Alten, Hinterlassenen 
und Invaliden, die über keine oder ungenügende Einkünfte 
verfügen, ein Existenzminimum gesichert bleiben. » Auf 
Seite 25 der Botschaft wird der Begriff der voll ausgebauten 
Pensionskasse wie folgt umschrieben: «Eine voll ausge
baute Pensionskasse gewährt nämlich Altersrenten von 
etwa 50 ~{ des Bruttolohnes» - gemeint ist der letzte 
Bruttolohn vor Eintritt ins Pensionsalter -, um dann wei
ter festzuhalten, dass erst dann, wenn die AHV-Rente 
etwa 45 % dieses Bruttolohnes überschreitet, eine Über· 
versicherung und damit ein Übergang von der Basisrente 
zur Volkspension eintreten könnte. - Soweit der Bundes· 
rat. Wir werden später Gelegenheit haben, diese Definition 
am praktischen Beispiel zu erörtern. 

Der Auffassung des Bundesrates, die Erhöhung der 
AHV-Renten dürfe nicht zu einer Überversicherung oder 
zum Abbau privater Leistungen führen, ist unbedingt zu
zustimmen. Die praktische Verwirklichung dieser Forde
rung wird jedoch im Hinblick auf den heute erfreulichen, 
aber noch sehr unterschiedlichen Stand der privaten Alters-
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vorsorge mit einigen Schwierigkeiten verbunden sein. Eine 
AHV-.Rente mittlerer Grössenordnung kann bereits zu 
einer Überversicherung führen und damit ihre Eigenschaft 
als Basisleistung verlieren, wenn der betreffende Rentner 
einer privaten oder öffentlichen Pensionskasse angehört 
die wesentlich mehr als des letzten Bruttolohnes bie~ 
ten kann. Umgekehrt kann die maximale Rente der AHV 
besonders in städtischen Verhältnissen nicht einmal ein 
Existenzminimum bedeuten, wenn keine andern Mittel zur 

stehen. In diesem Falle würde die Maximalrente 
den Bereich der noch nicht überschritten 
haben. 

Die Grenze zur Überversicherung kann daher nicht 
durch eine generelle Linie markiert werden. Die Beurtei
lung muss sich naturgemäss auf Mittelwerte abstützen, die 
mit dem Einzelfall nicht immer übereinstimmen werden. 
Das ordentliche Rentensystem der AHV kennt kein Be
darfsprinzip. Daher können die unterschiedlichen persön
lichen Verhältnisse der Rentner nicht berücksichtigt wer
den. Die Frage der Abgrenzung Basisversicherung-Volks
pension wird bei allen Revisionsfragen der AHV zu Mei
nungsverschiedenheiten und Diskussionen führen. Sie blei
ben uns auch heute wahrscheinlich nicht erspart. 

Ohne in diesem Zeitpunkt schon auf Fragen, die der 
Detailberatung zugeordnet werden, eintreten zu wollen, 
vertritt unsere Kommission mit grosser Mehrheit die Auf
fassung, mit den von ihr vorgeschlagenen Rentenanpas
sungen werde das Prinzip der Basisversicherung noch re
spektiert. Dagegen kam ebenso deutlich zum Ausdruck, 
dass die Erhöhungen im Vergleich zur gegenwärtigen Ein
kommensentwicklung einen absoluten obersten Grenzwert 
erreicht haben. Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Ver
besserungen entsprechen einem Rentenindex von 275 Punk
ten, und die technische Finanzierung dieser Leistungen 
wäre bei einem Beitragsindex von 300 Punkten gesichert. 
Diese beiden Werte werden nun mit den von unserer Kom
mission beantragten Renten- und Beitragserhöhungen 
nochmals nach oben verschoben. Der die Finanzierung 
sichernde Beitragsindex dürfte erst in etwa zwei Jahren 
nach dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung erreicht sein. 
Ich lege daher Wert darauf, ganz deutlich und zuhanden 
des Protokolls hier festzuhalten: Die neu vorgesehenen 
Renten enthalten bereits Erhöhungen, die der Einkommens
und Beitragsentwicklung der nächsten Jahre Rechnung 
tragen. Eine allfällig weitergehende Teuerung und reale 
Einkommenserhöhungen würden daher vorderhand keine 
weiteren Rentenerhöhungen rechtfertigen und zu begrün
den vermögen. 

Die Vorbereitungen zur 7. AHV-Revision haben in der 
Öffentlichkeit ein lebhaftes Interesse gefunden. Dabei wur
den Vorschläge zur Diskussion gestellt, die in der Richtung 
einer eigentlichen Reform des ganzen Systems und insbe
sondere der Rentenstruktur gehen. Ich nehme an, dass sich 
die Stimmen der AHV-Reformer auch in unseren Bera· 
tungen Gehör verschaffen werden. Es ist sicher nur zu be
grüssen, wenn sich Parlamentarier und alle an diesen wich· 
tigen Fragen interessierten Kreise intensiv mit den tech
nischen Problemen unseres AHV-Systems befassen und in 
der Lage sind, die komplexe Materie durch gründliches 
Fachwissen zu beurteilen. Ob jedoch diese Reformbestre· 
bungen tatsächlich zu einer besseren Gestaltung der AHV 
führen würden und dies überhaupt nötig wäre, vermag 
erst die Zukunft zu beurteilen. 

Unsere Kommissionsberatungen haben gezeigt, dass 
ganz allgemein der bisher eingeschlagene Weg als richtig 
betrachtet wird. Für weitgehende Reformen und Experi-
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mente, auch wenn sie schrittweise verwirklicht ',\,erden soll
ten, wird kaum eine tragfähige Mehrheit des Rates zu 
finden sein. In Übereinstimmung mit dem Bundesrat wird 
daher auch der sofortige oder allmähliche Übergang zur 
Einheitsrente abgelehnt. Bei aller Notwendigkeit weitge
hender Solidaritätselemente im System der Sozialversiche
rung würden die nicht mehr nach Beitragsleistungen abge
stuften Einheitsrenten das Wesen der AHV denaturieren. 
Seit ihrer im Jahre 1948 hat zwischen den Be
trägen der Mimtest- und der Höchstrenten insofern bereits 
eine Nivellierung als das damalige 
Wertverhältnis von l :3 heute nur noch l :2 beträgt. Diese 
Kurve sollte nach Auffassung der Kommission nicht mehr 
weiter verflacht werden. 

Im Hinblick auf die unumgängliche Erhöhung der Bei
träge und dem Begehren nach Vereinfachung der Renten
bildungsgrundlagen folgend, schlägt der Bundesrat im Ein
vernehmen mit der AHV-Kommission eine Straffung der 
Rentenformel vor. Diese wird sich fortan nicht mehr auf 
die durchschnittlichen Beiträge, sondern auf das durch
schnittliche Einkommen beziehen. Die bisher noch be
stehende Berechnungszwischenstufe soll ausgeschaltet wer
den. Vom Rentenminimum zum Renrenmaximum wird 
eine lineare Verbindung hergestellt. Die frühere Streichungs
regel, bezogen auf die ungünstigsten Beitragsjahre, fällt 
weg, und die Aufwertung des durchschnittlichen Einkom
mens bezieht sich auf alle Jahre. Aus dieser Bereinigung 
und Vereinfachung der Berechnungsart können sich nun 
auch bei gleichen Einkommensverhältnissen vorübergehend 
wertmässige Differenzen :zwischen den prozentual erhöhten 
Altrenten und den erst nach Inkrafttreten der Gesetzes
änderung zu berechnenden Neurenten ergeben. Solche Dif
ferenzen im unmittelbaren zeitlichen Grenzbereich des 
Überganges von der alten zur neuen Ordnung werden sich 
nie ganz ausschalten lassen. Sie dürfen aber auch nicht zu 
Ungerechtigkeiten führen und haben sich in einer noch 
verantwortbaren Grenze zu halten. 

Diesem Anliegen Ihrer Kommission kann Rechnung 
getragen werden durch die Anwendung einer korrigieren
den Übergangsbestimmung mit degressiver Wirkung für 
die nächsten zwei Jahre sowie durch die in die Verord
nungskompetenz fallende Rundungsmöglichkeit bei der 
Aufstellung der neuen Rententabelle. Ein analoges Ver
fahren wurde auch bei früheren Revisionen durchgeführt. 

Der Finanzhaushalt der AHV bildet wohl die Haupt
frage, die sich im Zusammenhange mit jeder Revisionsvor
lage neu zu stellen hat. Die sich gemäss den jeweiligen ge
setzlichen Bestimmungen ergebenden Einnahmen- und 
Ausgabenprognosen des Versicherungswerkes werden bud
getmässig für die kommenden zwanzig Jahre erfasst. Die 
Frage ist sicher berechtigt, ob es möglich sei, in unserem 
politisch und wirtschaftlich bewegten Zeitalter den zu
künftigen finanziellen Bedarf und die finanzielle Gestaltung 
der AHV für eine derart lange Zeit - sie umfasst im kon
kreten Falle die Jahre 1969 bis 1989 - mit einiger Sicher
heit zu berechnen. Die demographische Komponente, das 
heisst die Bevölkerungsbewegung, kann auf Grund stati
stischer Erfahrungen und Auswertungen mit einer brauch
baren Annäherung bestimmt werden. Dagegen dürften 
eigentliche Konjunkturprognosen nur für die nächsten 
Jahre konkrete Resultate ergeben und vermögen nicht bis 
ans Ende dieser zwanzigjährigen Haushaltperiode der AHV 
vorzudringen. Die für die Beurteilung von Revisionsvor
lagen zur Verfügung stehenden Unterlagen werden daher 
unter verschiedenen Annahmen von wirtschafts- und damit 
einkommensbezogenen statischen, dynamischen und halb
dynamischen Verhältnissen ausgearbeitet. 

Die diesbezüglichen Anhangtabellen zur Botschaft, 
Nr. 4, 5, 8 und 9, ermöglichen wertvolle Vergleiche. Sie 
zeigen übereinstimmend das Eintreten einer allmählich de
fizitären Entwicklung und unterscheiden sich lediglich 
durch den Zeitpunkt der Erreichung dieser Nullgrenze, 
das heisst des Ausgabenüberschusses. Zudem sind diese 
Berechnungen über den zukünftigen Finanzhaushalt mit 
der Unsicherheit über die Bewegung der Fremdarbeiter
bestände belastet. Die ausländischen Arbeitskräfte haben 
wesentlich zur Fondsbildung der AHV beigetragen. Dieses 
Kapital wird aber dereinst aufzulösen sein, wenn die An
sprüche aus den Sozialversicherungsabkommen zu hono
rieren sind. Das dürfte mit ein Anlass trotz bisheriger 

Erfahrungen - der AHV-Fonds wurde bis 
heute noch nie beansprucht und konnte immer weiter ge
äufnet werden -, die Finanzierungsprognosen der AHV 
nicht als zu beurteilen. Der Bundesrat erach
tet daher auch eine Beitragserhöhung von 5 auf für 
die durch unsere Kommission beantragten Rentenverbes
serungen als unbedingt notwendig. Ein Aufschub dieser Er
höhung auf den Zeitpunkt bereits eintretender Versiche
rungsdefizite dürfte nicht zweckmässig sein, weil dann 
allenfalls Beitragserhöhungen ohne gleichzeitige Ver
besserung der Versicherungsleistungen vorgenommen wer
den müssten. 

Unsere Kommission hat sich ebenfalls sehr eingehend 
mit der Frage der Ergänzungsleistungen befasst. Es wurde 
angeregt, eine entsprechende Erhöhung der Mindestrenten 
vorzunehmen und diese Ergänzungsleistungen in das 
eigentliche AHV -System einzubauen, um fortan auf diese 
bedarfsmässig abgestuften zusätzlichen Leistungen wenig
stens teilweise verzichten zu können. Insbesondere wurde 
geltend gemacht, dass der Anspruch auf Ergänzungs
leistungen mit einem für den Gesuchsteller demütigenden 
Bedarfsausweis verbunden sei und viele alte Leute trotz 
einem Rechtsanspruch lieber darauf verzichten. In einer 
konsultativen Abstimmung beschloss jedoch die Kommis
sion, Ihnen zu beantragen, grundsätzlich die Ergänzungs
leistungen weiterzuführen. Trotz einiger negativer Erschei
nungen im Vollzug, die aber nicht verallgemeinert werden 
dürfen, hat sich diese Institution im Laufe ihrer allerdings 
erst zweijährigen Existenz gut bewährt. fm Hinblick auf die 
gegenwärtige Wirtschafts- und Erwerbslage wird die Anzahl 
der Bezüger von Ergänzungsleistungen in der Zukunft 
erwartungsgemäss abnehmen. Die Ergänzungsleistungen 
sind somit im Gesamtsystem der AHV als eine vorüber
gehende Erscheinung zu betrachten. 

Von ganz besonderer Bedeutung sind die Auswir
kungen der AHV-Finanzierung auf die öffentlichen Finan
zen. Dem Bund steht für seine Beiträge ein zweckgebun
dener Fonds zur Verfügung, der unter den heutigen Ver
hältnissen noch als ausreichend erscheint. Die Kantone 
aber müssen für ihren Anteil allgemeine Mittel bean
spruchen. Wohl wird ihnen mit der AHV eine nicht zu 
unterschätzende Entlastung im Fürsorge- und Armen
wesen verschafft. Die prekäre Finanzlage vieler Kantone 
bereitet ihnen jedoch Mühe, die sich per Saldo ergebenden 
Mehrbelastungen aufzubringen. Gemäss den Anträgen des 
Bundesrates entstehen ihnen mit der 7. AHV-Revision 
jährliche Mehraufwendungen in der Grössenordnung von 
rund 58 Millionen Franken, die sich durch die Beschlüsse 
des Ständerates noch um 2, bzw. durch die Anträge der 
nationalrätlichen Kommission um weitere 6 bis 8 Millionen 
Franken erhöhen würden. Es ist daher begreiflich, wenn 
von seiten der Kantone das mögliche Maximum der 
Leistungen als erreicht betrachtet wird. Die Kommission 
hat denn auch darauf verzichtet, Anträge zu behandeln, die 
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ohne vorherige Konsultation der Kantone auf eine Er
höhung der Einkommensgrenzen bei der Bemessung der 
Ergänzungsleistungen tendierten. 

Die materielle und formelle Bedeutung dieser Revi
würde es rechtfertigen, den vielschichtigen 

Problemen, die mit ihr aufgeworfen wurden und auch in 
unsern Kommissionsberatungen zur Diskussion standen 
eine noch gründlichere und umfassendere Bearbeitun~ 
durch den Gesetzgeber zu lassen. Wir befinden 
uns aber in einer akuten Zeitnot. Wenn es uns gelingen soll, 
die Vorlage mit Beginn des nächsten Jahres in Kraft zu 
setzen, müssen einige wichtige Fragen als noch nicht 
behandlungsreif zurückgestellt werden. 

Nach diesen allgemeinen Ausführungen über Einzel
fragen, die sowohl in der öffentlichen wie parlamenta
rischen Diskussion besonders hervorgetreten sind, möchte 
ich Ihnen eine summarische Orientierung über die Vorlage 
selbst und über die von den Anträgen des Bundesrates und 
des Ständerates abweichenden Beschlüsse unserer Kom
mission geben. 

Ich habe bereits einleitend auf die wesentlichen Lei
stungsverbesserungen dieser Revisionsvorlage hingewiesen. 
Das zentrale Problem bildete dabei die Rentenerhöhung 
und die Gestaltung der Rentenstruktur sowie die damit im 
Zusammenhang stehenden Beitragserhöhungen der Wirt
schaft und des Staates. 

Nachdem der Bundesrat beantragt hatte, die Mindest
jahresrenten - ich beziehe sie immer auf Einzelpersonen -
von bisher 1650 Franken auf 2100 Franken und die Höchst
renten von bisher 3520 Franken auf 4500 Franken zu 
erhöhen, beschloss der Ständerat eine etwas weitergehende 
Verbesserung der Mindestrenten auf 2280 Franken, 
stimmte aber der vorgesehenen Höchstrente zu. Unsere 
Kommission beantragt, die Mindestrenten auf 200 Franken 
pro Monat oder 2400 Franken pro Jahr festzulegen. Es 
bedeutet dies gegenüber dem heutigen Stand eine prozen
tuale Erhöhung um rund 45 % bei der Mindestrente, 
während Antrag Bundesrat und Beschluss Ständerat auf 
27 % bzw. 38 % gingen. Unsere Kommission beschloss 
ferner nach längerer Diskussion, die Höchstrenten auf 
4800 Franken, also auf den doppelten Betrag der Mindest
renten, festzusetzen und damit das Verhältnis vom Minimum 
zum Maximum mit 1 : 2 einzustellen. Es ergibt sich nach 
unserem Kommissionsantrag eine Verbesserung der bis
herigen Höchstrente um rund 36 gegenüber rund 28 % 
nach Antrag des Bundesrates und Beschluss des Ständerates. 
Weitergehende Anträge wurden in unserer Kommission 
mit grossen Mehrheiten abgelehnt. 

Ein Vergleich mit den Rentenleistungen des Jahres 1948 
zeigt uns anschaulich die im Laufe dieser zwanzig Jahre 
möglich gewordenen oder gemäss unseren Anträgen noch 
eintretenden Verbesserungen. Die dannzumalige Mindest
rente hätte sich verfünffacht, und die Höchstrente würde 
nach unserem Antrag das 3,2 fache, gemäss Beschluss des 
Ständerates das 3 fache ergeben. Die Leistungsverbesse
rungen der AHV übersteigen demzufolge nicht nur die 
Erhöhung der Lebenskosten, sondern auch die Erhöhung 
der Einkommen der letzten zwanzig Jahre. Die Mehrkosten 
unseres Kommissionsantrages betragen rund 207 Millionen 
Franken gegenüber dem Antrag Bundesrat bzw. rund 
150 Millionen Franken im Vergleich zum Beschluss des 
Ständerates. Von diesen Mehrkosten würden rund 40 bis 
45 Millionen Franken durch die öffentliche Hand (Bund 
und Kantone) zu tragen sein. Der Rest wäre zu erbringen 
durch eine vermehrte Belastung des Ausgleichsfonds oder 
durch eine Erhöhung der Beitragsleistung über die ur
sprünglich beantragten 5 % hinaus. 
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Unsere Kommission ist sich bewusst, dass sie mit diesen 
Anträgen ausserordentlich weit geht und dass dieser weite 
Schritt besonders im Hinblick auf die finanziellen Aus
wirkungen nicht überall begrüsst wird. Sie ist aber über
zeugt, damit einen Beitrag zur politischen Beruhigung in 
der AHV-Diskussion geleistet zu haben. Sodann dürfte 
dieses sehr weitgehende Entgegenkommen an die Rentner 
Anlass zum Rückzug der noch pendenten Initiative sein. 

In diesem Zusammenhange wäre noch festzustellen, wie 
sich das Verhältnis zwischen den erhöhten Renten gemäss 
unserem Kommissionsantrag und dem für die Berechnung 
massgebenden Einkommen gestaltet, das heisst wie weit die 
Kritik der Überversicherung berechtigt wäre. Wenn wir die 
in der Tabelle 4* auf Seite 25 der Botschaft enthaltenen 
Werte sinngemäss auf die durch unsere Kommissions
anträge erhöhten Renten übertragen, zeigen sich folgende 
Verhältnisse: 

Bei einem aufgewerteten Einkommen von 10 000 Fran
ken beträgt die Einzelrente 30 %, die Ehepaarrente 48 % 
dieses Einkommens, bei 15 000 Franken 25 bzw. 41 %, bei 
25 000 Franken 19 bzw. 30 Diese Zahlen weichen nur 
unbedeutend von denjenigen der Botschaft ab. Die kritische 
Grenze der Überversicherung - immer unter der Voraus
setzung des Bestehens einer gut ausgebauten Pensionskasse -
liegt erst bei einem aufgewerteten Einkommen von rund 
12 000 Franken, was einem durchschnittlichen Einkommen 
aus allen Beitragsjahren von etwa 7000 Franken ent
sprechen würde. 

Die Berechnung der AHV-Renten beruht, wie bis anhin, 
auf der im Gesetz festgelegten Rentenbildungsformel. Sie 
besteht aus einem festen, vom Einkommen unabhängigen 
Rententeil und einer auf Grund des Durchschnittseinkom
mens prozentual berechneten variablen Grösse. Die nun
mehr vorgesehene Beitragsänderung erlaubt es nicht mehr, 
diese variable Grösse auf dem durchschnittlichen Beitrag 
zu berechnen, da sonst je nach Beitragsdauer grössere 
Unterschiede entstehen würden. Um das durchschnittliche 
in die unmittelbare Nähe des zuletzt bezogenen Einkom
mens zu bringen, erfolgt eine generelle Aufwertung, die 
entsprechend den statistischen Erhebungen ermittelt wird. 
Der Bundesrat schlägt hiefür einen generellen Aufwertungs
satz von zwei Dritteln oder 66 % vor. - Unsere Kommission 
beantragt, auf drei Viertel oder 75 % zu gehen. Dabei sind 
die früheren Aufwertungen inbegriffen. Aus 'dieser neuen 
Rentenformel ergibt sich zusammen mit der Einkommens
aufwertung die erwähnte durchschnittliche Rentenerhöhung 
gemäss Bundesrat und Ständerat um einen Viertel, gemäss 
unserem Kommissionsantrag von einem Drittel. Die Alt
renten, die sich noch unter der gegenwärtigen gesetzlichen 
Ordnung oder einer früheren gebildet hatten, sollen nach 
Antrag Bundesrat und Beschluss Ständerat einheitlich um 
einen Viertel erhöht werden. - Unsere Kommission stellt 
Ihnen den Antrag, diese Verbesserung auf einen Drittel zu 
erhöhen und damit die gleiche Korrektur vorzunehmen, 
wie sie sich durchschnittlich bei den Neurenten ergibt. 

Mit der vorgesehenen Erhöhung der ordentlichen Ren
ten würde nun der Differenzbetrag mit der massgebenden 
Einkommensgrenze für den Bezug von Ergänzungs
leistungen verkleinert. Diese muss daher ebenfalls erhöht 
werden, wenn dem Ergänzungsrentner die volle Verbesse
rung der AHV-Rente zukommen soll. - In der Kommis
sionssitzung wurde von verschiedener Seite erklärt, die vom 
Bundesrat vorgeschlagene Erweiterung dieser Einkommens
grenze auf minimal 3300 Franken und maximal 3900 Fran
ken sei nicht genügend, um den bisherigen Besitzstand an 
Ergänzungsleistungen zu wahren, wenn die von uns 
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beantragten Rentenverbesserungen in Kraft treten sollten. 
Es wurden daher neue, höhere Grenzwerte vorgeschlagen. 
Die Aussprache ergab jedoch, dass ihre Genehmigung 
nicht ohne vorherige Konsultation der Kantone erfolgen 
könne, da diese, je nach Finanzkraft, einen wesentlichen 
Anteil im .'.\fitte! etwa an diese Belastungen beizu
tragen haben. Herr Bundesrat Tschudi hat in einer formel
len die Frage der Notwendigkeit der 
Neuu:sti;e«mr1g dieser Grenzwerte unverzüglich zu prüfen 

ne11m1assu1:1gs,ve1rtainre:n mit den Kantonen ein
Revision des Gesetzes über 

unterbreiten. Unsere Kommission beantragt Ihnen, die 
Einkommensgrenzen gemäss den Ansätzen des Bundesrates 
zu genehmigen und nicht höher zu gehen. 

Eine weitere materielle Verbesserung wird im Entwurf 
mit der Erhöhung der Einkommensgrenzen bei den ausser
ordentlichen Renten vorgesehen. Diese Rentnerkategorie 
wird bei der AHV rückläufig sein, da die Übergangs
generation allmählich ausstirbt. Dagegen ist bei der 
Invalidenversicherung immer noch mit einer gewissen An
zahl solcher Bezüger zu rechnen. Der Entwurf sieht sodann 
die Einführung von Hilflosenentschädigungen an Alters
rentner vor. Damit soll eine Ungleichheit zwischen In
vaiidenrentnern und Altersrentnern wenigstens teilweise be
hoben werden. Der Invalidenrentner hat bei nachgewiesener 
Hilflosigkeit Anrecht auf eine solche Entschädigung, die 
ihm auch beim Übergang zum Altersrentner erhalten 
bleibt. Nach dem Eintritt ins Rentenalter kann aber auch 
ein Bezüger von Altersrenten allmählich der Hilflosigkeit 
anheim fallen, ohne vorher invalid gewesen zu sein. Bis 
jetzt konnte ihm keine solche Entschädigung ausgerichtet 
werden. Der Bundesrat beantragt daher die Einführung 
dieser Leistung auch für die Altrentner, allerdings nur für 
den Fall von hochgradiger Hilflosigkeit. Die Mehrkosten 
betragen gemäss Botschaft im Durchschnitt der nächsten 
20 Jahre 45 Millionen Franken. 

Nachdem der Bundesrat den Begehren auf Abgabe von 
Hilfsmitteln an invalid gewordene Altersrentner aus grund
sätzlichen Erwägungen nicht entsprechen konnte, soll neu 
eine Regelung getroffen werden, diese Leistungen wenigstens 
indirekt in das System der Ergänzungsleistungen einzu
bauen. Aufwendungen für bestimmte Hilfsmittel, wie 
Körperprothesen, orthopädisches Schuhwerk usw., sollen, 
wie die Krankenkosten. vom anrechenbaren Einkommen 
abgezogen werden können. 

Eine weitere Neuerung bildet der Aufschub des Renten
bezuges. Rentner, die nach dem 65. Lebensjahr noch weiter 
im Erwerbsleben stehen oder die nicht auf die Rente 
angewiesen sind, können ihren Bezug im Maximum um 
fünf Jahre aufschieben. Die Rente wird sich, entsprechend 
der aufgeschobenen Zeit, erhöhen; eine materielle Mehr
belastung für die Versicherung ist damit nicht verbunden. 

Endlich werden mit dieser Vorlage noch gewisse Ver
besserungsvorschläge für die Fürsorgeleistungen an Aus
landschweizer vorgenommen, die materiell nicht von Be
deutung sind. 

Nach dieser summarischen Orientierung über die mit 
dieser Revision verbundenen Mehrleistungen der AHV, 
inklusive Ergänzungsleistungen, müssen wir uns Rechen
schaft geben über die andere Seite der Bilanz, das heist 
über die daraus entstehenden Mehrausgaben und über ihre 
Deckung. Die auf Grund der Mehrjahresbudgets errech
neten Mehrleistungen stellen sich gegenüber den Ausgaben 
nach geltender Ordnung wie folgt: Gemäss den Anträgen 
des Bundesrates: Mehrausgaben von 770 Millionen Fran
ken pro Jahr, gemäss den Beschlüssen des Ständerates: 

Mehrausgaben von rund 810 Millionen Franken pro Jahr: 
gemäss den Anträgen unserer Kommission: .\,iehrausgaben 
von rund 970 Millionen Franken pro Jahr. Zur Deckung 
dieser Mehraufwendungen schlägt der Bundesrat in seiner 
Botschaft vor, den bisherigen Gesamtbeitrag von 4 auf 5 
zu erhöhen, wobei die Hälfte des Arbeitnehmerbeitrages 
wiederum vom Arbeitgeber getragen werden müsste. Dieses 
zusätzliche Lohnprozent würde rund 500 Millionen Fran
ken einbringen. Der Rest wäre durch die gesetzliche 
Beitragspflicht der öffentlichen Hand sowie durch die 
Fondszinsen und allfällige Fondsentnahmen zu decken. Bei 
Zustimmung zu den Beschlüssen des Ständerates wäre diese 
Deckung allerdings knapp, aber ohne weitere 
noch tragbar. Dagegen glaubt der Bundesrat die Finan
zierung der weitergehenden Anträge unserer Kommissicn 
nicht mehr mit der Erhöhung der Beiträge um 1 
worten zu können und erachtet eine zusätzliche H"'''""""· 
!eistung um 0,2 % 'als unumgänglich. Diese Mehrleistung 
der Versicherten von 0,2 ~{ würde einem ,Yfehrertrag von 
rund 100 Millionen Franken entsprechen. 

Die Frage der Mehrbelastung der Versicherten mit 1,2 
statt mit l % dürfte uns in der Detailberatung noch intensiv 
beschätfitgen. Ich beschränke mich hier darauf, auf meine 
bereits erfolgten Bemerkungen im Zusammenhang mit der 
20jährigen Finanzierungsperiode hinzuweisen. 

Im engsten Zusammenhang mit der Frage der Beitrags
erhöhung steht das Postulat, das aus den Kreisen der 
Selbständigerwerbenden auch bei dieser Revision erneut er
hoben wird: Die Beseitigung einer schon immer als unge
recht empfundenen, weil überfordernden Beitragssolidarität. 
Die Beiträge der Selbständigerwerbenden entsprechen dem 
Doppel der persönlichen Leistungen der Unselbständig
erwerbenden. Es wird daher die Reduktion der Beitrags
erhöhung von 1,0 bzw. 1,2 % auf die Hälfte, das heisst 0,5 
bzw. 0,6 % verlangt. Der Bundesrat ist in seiner Botschaft 
nicht auf dieses Begehren eingetrete:n. Dagegen hat der 
Ständerat in diesem Sinne beschlossen. Unsere Kommission 
folgte mehrheitlich dem Bundesrat; ein Minderheitsantrag 
liegt vor und wird in der Detailberatung zu begründen 
sein. 

Dagegen war unsere Kommission mehrheitlich bereit, 
die Einkommensgrenze für den Beginn der sinkenden 
Beitragsskala höher anzusetzen und damit eine bessere 
Entlastung der kleinem selbständigen Einkommen zu er
möglichen. 

Für die Beitragsleistungen der öffentlichen Hand soll 
eine .Ä..nderung vorgenommen werden, indem die konstanten 
Jahresbetreffnisse nunmehr pro Jahr gestaffelt werden sollen. 
Sie werden für drei Jahre zum voraus festgelegt. Nachdem 
die gesetzlichen Grenzen dieser Leistungen genau bestimmt 
sind, hat es der Ständerat nicht mehr als nötig erachtet, die 
Beträge selbst durch die Bundesversan:imlung festsetzen zu 
lassen. Dies soll fortan in der Kompetenz des Bundesrates 
liegen. 

Zur Anpassung der Renten an die sich verändernden 
Preis- und Einkommensverhältnisse sind grundsätzlich zwei 
Methoden möglich. Entweder werden die Renten auto
matisch, das heisst ohne eine weitere Begutachtung der 
sich daraus ergebe:nden Konsequenzen, der Indexentwick
lung über die Kosten der Lebenshaltung oder der abgabe
pflichtigen Erwerbseinkommen angepasst. Oder die zweite 
Möglichkeit: Es müsste in den durch das Gesetz zu be
stimmenden zeitlichen Intervallen oder indexmässigen 
Grenzwerten eine Überprüfung der Preis- und Einkommens
verhältnisse vorgenommen werden. Die sich daraus er
gebenden Konsequenzen wären durch Anträge auf eine 
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,Ä.nderung der gesetzlichen Bestimmungen durch das Parla
ment zu verwirklichen. 

Der Bundesrat hat sich für die letzte l\fethode entschie
den. Unsere Kommission ist diesem Antrag Zu 
diesem Artikel wurden ebenfalls Minderheitsanträge ein-

Wie schon bei früheren Revisionen der AHV sich 
der Anpassung der 

redaktionellen bestehender Bestim
mungen auf den verschiedensten Gebieten. Ebenso erweisen 
sich Bestimmungen als nornendig, um den 
gang reibungslos und ohne Verletzung der Rechtsgleichheit 
zu ermöglichen. Direkt und indirekt sind sodann einige 
wichtige, im engen Zusammenhang mit den gegenwärtigen 
Revisionsarbeiten stehende Fragen zu behandeln und zu 
entscheiden: 

Unsere Kommission beschloss mehrheitlich, Ihnen zu 
beantragen, es sei der Bund zu ermächtiten, den Spezial
fonds, der ihm zur Erfüllung seiner finanziellen Verpflich
tungen an die AHV zur Verfügung steht, nicht zu verzinsen. 
Es entspricht dies dem Antrag des Bundesrates. 

In der Frage der Inkraftsetzung der revidierten Vorlage, 
die in einem engen Zusammenhange mit einem allfälligen 
Abstimmungstermin für die CNG-Initiative steht, hat sich 
unsere Kommission dem Standpunkt des Ständerates an
geschlossen und möchte die Inkraftsetzung auf den l. Ja
nuar 1969 verbindlich festlegen. Sollte die Initiative nicht 
zurückgezogen werden, müsste sie noch im Laufe dieses 
Jahres zur Abstimmung gebracht werden, um rechtliche 
Schwierigkeiten, die aus ihrer Formulierung hervorgehen, 
zu vermeiden. 

Endlich empfiehlt der Bundesrat mit einer eingehenden 
Begründung die CNG-Initiative zur Ablehnung. 

Am Schlusse meiner Orientierung über die wichtigsten 
Fragen, die im Zusammenhange mit dieser Vorlage stehen, 
und über die wesentlichsten Punkte der Revision möchte ich 
Herrn Bundesrat Tschudi. seinen Mitarbeitern im Bundes
amt für Sozialversicherung, ganz besonders aber Herrn 
Dr. Kaiser, Berater für mathematische Fragen der Sozial
versicherung, danken für die gründliche Vorbereitung der 
Vorlage und besonders für die bereitwillige Ausarbeitung 
der erforderlichen Dokumentation. Die sorgfältige Orien
tierung über alle versicherungstechnischen Fragen hat 
unsere nicht immer sehr einfache Kommissionsarbeit 
wesentlich erleichtert. 

Die Beratung und die Beschlussfassung über diese Vor
lage stellt uns vor wichtige Verantwortungen. Wir müssen 
versuchen, Bestimmungen zu verwirklichen. die den sehr 
unterschiedlichen wirtschaftlichen Verhältnissen unseres 
ganzen Volkes Rechnung zu tragen vermögen. Unsere 
schweizerische AHV ist ein Sozialwerk mit Versicherungs
charakter. Es beruht als solches auf der dreifachen Soli
darität der Generationen, der Beitrags- und der Versiche
rungsleistungen. Dieser Solidarität sind Grenzen gesetzt, 
die wir zu beachten haben. Die AHV ist Grundlage und 
Bestandteil einer umfassenden Alters- und Hinterlassenen
vorsorge, die aber nur dann verwirklicht werden kann, 
wenn sie ergänzt und mitgetragen wird durch den Einsatz 
privater Kräfte und durch die betriebliche und individuelle 
Verantwortung. 

Unsere Kommission beantragt Ihnen einstimmig, auf 
die Gesetzesänderung einzutreten. 

Hier wird die Beratung abgebrochen 

lci, le debat est interrompu 

Vormittagssitzung vom 18. September 1968 
Seance du 18 septembre 1968, matin 

Vorsitz Presidence: Herr Conzett 

9898. Alters- und Hinterlassenen
V ersicherung. 7. Revision 

Assurance-vieillesse et survivants. 
7e revision 

Fortsetzung - Suite 
Siehe Seite 375 hiervor Voir page 375 ci-devant 

9730. Postulat Glasson Pierre. 
Erstellung von Alterswohnungen 

Construction de logements pour personnes 
agees 

Text des Postulates siehe Seite 385 hiernach 
Texte du postulat voir page 385 ci-apres 

9776. Postulat Schaffer. 
Verzinsung der Spezialfonds der AHV 

Service de l'interet tlu fonds special 
de l'AVS 

Text des Postulates siehe Seite 387 hiernach 
Texte du postulat voir page 387 ci-apres 

9822. Postulat Hubacher. 
Zusätzliche AHV-Monatsrente für 1968 
Rentes A VS mensuelles complementaires 

pour 1968 

Text des Postulates siehe Seite 388 hiernach 
Texte du postulat voir page 388 ci-apres 

9853. Postulat Favre-Bulle. 
7. AHV-Revision 

7e revision de l' A VS 

Text des Postulates siehe Seite 389 hiernach 
Texte du postulat voir page 389 ci-apres 

Berichterstattung - Rapports generaux 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 375 hiervor - Voir page 375 ci-devant 

M. Primborgne, rapporteur: Nous procedons a la 
7e revision de l'assurance vieillesse et survivants dans l'an
nee ou eile a celebre le 20" anniversaire de son existence. 
Creee au lendemain de la guerre, le vote populaire qui en 
decida ne fut pas seulement l'affirmation d'une tres forte 
majorite mais encore le temoignage d'une participation 
populaire peu commune. 
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Durant ces 20 ans, cette grande institution de securite 
sociale, fruit d'etudes approfondies auxquelles avaient 
participe de !arges milieux, est tout a fait entree dans !es 
mreurs. A ses debuts, ses prestations, bien que modestes, 
furent appreciees parce que nouvelles. Aujourd'hui, elles 
apparaissent a beaucoup comme un du et sont contestees 
quant a leur montant. Nous ne jugeons pas cette attitude 
qui est dictee par !'accoutumance et le besoin, mais on peut 
relever que la marque principale de l'institution, la solidari
te, est souvent meconnue, parce qu'elle est comme 
une forme de participation au reverm national. 

Solidarite n'apporte pas encore tout ce qui serait 
souhaitable mais qui s·est manifestee a l'occasion de huit 
modifications, soit six. revisions proprement dites, une 
augmentation liee a l'introduction de l'assurance invalidite 
et une adaptation au rencherissement. Chacun etant bien 
conscient que !'essor economique, fruit du travail de tous, 
fait s'elever automatiquement le montant total des coti
sations (418 millions en 1948, contre 1,5 milliard en 1967) 
il est evident que !es beneficiaires de rentes doivent en 
profiter. Ainsi, !es rentes ordinaires minimales annuelles 
ont passe de 480 francs a 1650 francs et !es rentes maximales 
de 1500 francs a 3520 francs. 

Sans doute, durant le meme temps, l'indice des prix. 
exen;ait sur un pouvoir d'achat souvent limite aux seules 
rentes son action d'usure, encore qu'il soit juste de constater 
que !a valeur des rentes s'accroissait dans une mesure 
superieure, mais il est bien connu que leur montant initial 
ayant ete bas, cette croissance reste matiere a discussion et 
pose un veritable probleme politique. C'est pourquoi le 
legislateur n'a jamais omis de s'interesser a l'assurance 
vieillesse et les nombreux postulats et motions en sont le 
temoignage. 

C'est lors de la 6e revision, en 1963, que nous nous 
sommes interroges tout particulierement sur le röle qu'il 
convenait d'assigner a cette assurance et, conformement ace 
que nous suggerait le Conseil federal, la theorie dite des 
trois piliers a prevalu. Selon cette theorie, les rentes de 
l' A VS ne constituent qu'un des trois genres de ressources 
dont disposent !es personnes ägees, les deux autres etant ou 
devant etre !es prestations versees par les institutions de 
prevoyance d'une part, !es economies ou les prestations 
provenant d'une assurance personnelle, d'autre part. Ce 
sujet, sur lequel nous reviendrons, verra s'affronter au 
cours des debats ceux. qui estiment qu'il n'est pas neces
saire de declarer obligatoire la prevoyance au sein des 
entreprises et que « la ferme resolution des partenaires 
sociaux. et en premier lieu des employeurs suffit », et ceux 
qui pensent que la consecration legale est seule capabie 
de donner au deux.ieme pilier sa veritable valeur. 

En l'etat actuel des choses, le legislateur se rendant 
parfaitement compte que nombre de vieillards, de survi
vants et d'invalides n'avaient pu, vu !eur situation, se 
constituer des economies ou conclure une assurance et 
n'etaient pas non plus au benefice d'institutions de pre
voyance, ce legislateur, en meme temps qu'il formulait sa 
theorie, prevoyait !es prestations complementaires destinees 
a garantir a ces personnes un certain minimum vital. 
Introduites par tous les cantons, ces prestations se sont 
rapidement repandues. On estime que la moitie, environ, 
de ceux qui re~oivent la rente minimale beneficient des 
prestations comp!ementaires. La encore, il faut le redire, 
cette notion du minimum vital s'effrite constamment sous 
Ja poussee du rencherissement et rend la batail!e des idees 
qui se livre, en ce domaine, apre et constante. 

Ceci dit, pour evoquer la situation qui a suscite !'ini
tiative deposee le 25 aou:t 1966 par la Confederation des 
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syndicats chretiens de Ia Suisse, de nombreuses requetes 
d'associations diverses, je cite l'Avivo, une douzaine 
d'interventions parlementaires et, comme vous Ie savez, 
une ample discussion publique. L 'interet particulier porte 
a la 7" revision n'a rien d'etonnant, en fait, si l'on pense que 
le nombre des personnes va sans cesse grandissant 
et que, des !ors, le prob!eme de !eurs moyens d'existence 
gagne en importance pour la societe. Temoins de l'amelio
ration des conditions d'ex.istence dont jouissent les 
rations les beneficiaires de rentes qui furent moins 
favorises voudraient, au soir de leur vie, etre liberes des 
soucis materiels. 

Mais, avant d'entrer dans le detail de nos travaux., on 
doit redire que ce besoin de securite, partage aussi par !es 
futurs beneficiaires est et restera marque par Ja difference 
ex.istant entre ceux qui s'avancent vers la retraite, avec 
la seule A VS et ses complements, et ceu.x qui possedent un 
apport suffisant des deux autres piliers. Le second, celui 
des retraites professionnelles est etroitement dependant de 
l'organisation professionnelle et de Ja volonte de concession 
des employeurs; le troisieme, !es formes diverses d'epargne, 
suppose des conditions de vie la permettant et une notion 
de l'ex.istence la desirant. Mais quelles que soient !es no
tions qu'on se fasse, la discussion, ou qu'elle ait lieu, a 
porte generalement sur l'un des trois sujets suivants ou les 
trois a la fois: montant de !a rente, adaptation de cel!e-ci 
au mouvement des salaires et des prix., financement. 

Tels sont aussi !es points importants du projet de loi 
qui nous est soumis et que je vais traiter brievement, sans 
pretendre etre en mesure de developper, ici, des conside
rations ressortissant a la technique actuarie!le. 

Le montant de la rente: 
A ce propos, on doit se demander tout d'abord si l'on 

entend s'en tenir au principe de l'assurance de base comple
tee par des prestations garantissant un minimum vital, 
cette ex.pression posant des ex.igences, ou si l'on veut au 
contraire que !es prestations de l'assurance permettent a 
ceux qui en beneficient de ne pas trop s'eloigner de leur 
niveau de vie anterieur? C'est devant cette alternative, vous 
le savez, qu'etait placee la commission federale de 1' AVS/AI 
puisqu'une partie des interventions faites en vue de la 
revision qui nous occupe etait favorable a la premiere des 
solutions et l'autre partie a la seconde. 

Le Conseil föderal, lui aussi, comme le Conseil des 
Etats, puis notre commission se sont pose la meme 
question. 

Que ce soient des travaux. sur !es structures de l'assu
rance ou l'expression de l'opinion d'organisations repre
sentatives, que ce soit par conviction ou par option, le 
maintien du principe de l'assurance de base a prevalu. 

II est certain qu'un systeme tel que celui qui ex.iste, par 
exemple, en Allemagne et qui garantit aux beneficiaires de 
rentes un fort pourcentage de leur revenu anterieur ne peut 
manquer de seduire. Mais des systemes de ce genre sont 
fort coüteux. L'assurance-pension absorbe actuellement, 
en Allemagne, 15 % du revenu et l'annee 1970 Je portera a 
17 ~lo. Sans doute, ce qui serait desire chez nous, par cer
tains milieux, ne va pas aussi Ioin puisqu'ils auraient sou
haite porter la rente minimale simple de vieillesse a 3000 
francs ou 3200 et la rente maximale a 5000 francs environ, 
ce qui aurait necessite une cotisation de 9 a 10 ~~ du 
revenu. 

Votre cornmission n'a pas ignore qu'il existe certaine
ment des cotisants qui seraient d'accord de faire cet effort 
parce qu'ils s'en prennent surtout au systeme, mais eile 
croit aussi qu'il serait errone de penser qu'une majorite 
d'employeurs et de salaries sont disposes, a !'heure actue!le, 
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a payer des primes de ce montant. Cest pourquoi notre 
commission s·en tient a !a notion d'assurance de base. 

Mais s·en declarer partisan, ce n'est pas tout dire sur le 
genre de la rente et sur son montant. A la suite de ceux 
se sont deja prononces sur la question, notre commission a 
donc traite de Ja rente uniforme opposee a la rente or,H11,,.,,. 

selon le revenu, entre un minimum et un teile que 
nous la connaissons actuellement. Nous n'avons pas donne 
notre faveur aux formes de !a rente uniforme consideree par 
certains comme !e genre de reme le plus social parce que 
tous !es assures se voient traiter, ou peu s'en faut, sur le 
meme pied! En c'est une schematisation qui n'a 
rien a voir avec le principe de l'assurance et conduit a 
donner aux uns trop et aux autres trop peu. En disant ce!a, 
je me refere non pas aux quotites elles-memes mais bien au 
principe de l'assurance qui n'y trouve plus son compte 
puisque Ia rente est dite uniforme ou presque, alors que !es 
cotisations restent diverses. 

Si l'on nous demande ce qu'il serait possible de faire 
avec !es recettes actuelles, nous repondons qu'il serait 
possible d'allouer une rente uniforme de 3600 francs pour 
!es personnes seules et de 5760 francs pour !es coupJes, ce 
qui permettrait de supprimer !es prestations complemen
taires. Mais d'autre part, !es assures qui fournissent le plus 
de ressources a l'AVS ne retireraient que de faibles avan
tages, si l'on suivait cette orientation. En outre, les presta
tions complementaires, en depit de leur caractere juge 
regrettable par certains, permettent d'accorder d'autres 
formes d'aide que votre commission ne desire pas mettre en 
question. Maintenir une certaine relation entre !es coti
sations et !es prestations correspond donc a l 'idee que se fait 
votre commission qui n'ignore pas que, dans des Etats tels 
que I' Angleterre et !es pays nordiques, ou l'on avait adopte 
le systeme de la rente uniforme, on en est venu peu a peu a 
ajouter a celle-ci des rentes calculees en fonction du salaire. 

Ayant donc decide de vous proposer de ne pas modifier 
!es structures du systeme de rentes actuel, il s'est agi pour 
nous de fixer le montant des rentes. 

Le Conseil föderal propose d'elever !es rentes en cours 
de 25 % et de modifier legerement Ia formule pour les 
nouvelles rentes de fa<;on a avantager dans des proportions 
que chacun s'accorde a trouver normales, !es beneficiaires 
des classes a revenus moyens, !es precedentes revisions 
ayant apporte des ameliorations aux rentiers des classes 
inferieures; la rente minimale simple de vieillesse devait 
etre portee de 138 francs a 17 5 francs par mois, et la rente 
maximale de 294 francs a 375 francs par mois. Le Conseil 
des Etats s'est rallie a ces propositions a l'exception du 
montant de Ja rente minimale qu'iJ a portee a 190 francs 
par mois. 

des 

breuses, dont certaines seront reprises 
pu penser se heurteraient, rendant une entente 
difficile. En fait, des debats souvent animes, per-
sonne ne manquait du desir de tenir compte de la la 
meilieure des interets des beneficiaires, en laissant 
de cöte toute question de prestige; nous avons pu nous 
reunir sur la solution suivante: adoption de la formule de 

nn"'"'"'~e,epar le Conseil c'est-a-dire: 

- augmentation d'un tiers des rentes en cours; 
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revalorisation des trois quarts des anciens revenus pour 
tenir compte de l'augmentation des revenus. 

Cette solution nous parait ameliorer de fa9on interes
sante le sort des remiers, tout en comme nous 
l'expliquerons plus !oin, une augmentation des cotisations 
qui reste modeste. 

~otre commission etait d'avis qu'il convenait d'elever 
eg:aie:m,!nt !es limites de revenu un bene-
ficiaire de rente peut recevoir des 
taires camonales. En effet ces limites sont actuellement de 
3000 francs pour !es personnes seules et de 4800 francs 
pour !es aucun canton n'ayant fait usage de la 
possibilite qui lui etait donnee par la loi de reduire d'un 
cinquieme ces montants. Il s'agit de limites nominales qui, 
effectivement, sont plus elevees puisqu'il n'est pas tenu 
compte dans le revenu determinant de l'augmentation des 
rentes de survenue le ter janvier 1967. Le Conseil 
federal propose de prevoir desormais une limite inferieure 
de 3300 francs pour !es personnes seules et de 5280 francs 
pour les couples, !es cantons ayant la faculte d'aller jusqu'a 
3900 francs pour !es personnes seules et a 6240 francs pour !es 
couples (pour lesorphelins l 650et l 950francs). Ces montants 
etant prevus alors qu'on admettait que !es rentes minimales 
seraient de 175 francs, il semble bien nature!, dans le con
texte de nos propositions, de Ies elever encore un peu de 
fa<;on que !es moins privilegies retirent un plus grand 
avantage de la 7e revision. Toutefois, la commission n'a pas 
ignore que les cantons a ressources modestes font valoir que, 
pratiquement, ils sont moralement tenus d'adopter Ia limite 
superieure de revenu si !es autres cantons l'adoptent et qu'ils 
pourraient, de ce fait, etre contraints a des depenses qui 
depassent leurs possibilites. En outre, on doit admettre 
qu'il n'est pas possible d'elever !es Iimites prevues par Ie 
Conseil federal sans consulter Ies cantons. Cette consul
tation ne pouvait se faire avant notre session. C'est pour
quoi la commission a finalement decide de vous demander 
d'approuver !es dites limites, telles qu 'elles figurent a 
l'article 2 du chiffre romain VI. 

A noter, chose tres importante, que, par Ja bouche de 
:v1. Tschudi, conseiller federal, le Conseil föderal s'est de
clare pret a accepter Ies postulats le priant d'examiner !es 
possibilites d'augmenter ces Iimites. 

Passons a l'indexation des rentes. L'initiative de Ja 
Confederation des syndicats chretiens, on le sait, demande 
que les rentes soient augmentees automatiquement chaque 
annee dans la mesure du rencherissement, d'une part, et de 
!'accroissement du revenu national, d'autre part. Plusieurs 
interventions parlementaires contiennent des requetes 
analogues. II apparait, en effet, a un grand nombre que Ja 
procedure actuellement suivie pour l'augmentation des 

1,.,v,uv114,c.1.v et trop de temps; je 
ce Conseil federal est de 

examiner tous !es cinq ans l'equilibre financier de !'assu
rance, le montant des ressources necessaires ainsi que l'etat 
des rentes en relation avec les prix et !es revenus du travail. 

avoir soumis le resultat de son examen a la Commis
sion federale de l'assurance vieillesse, survivants et invalidi
te, il etablit un rapport a l'intention des chambres ou il 
propose, au besoin - ce sont !es termes de la loi - une juste 

des cotisations et des rentes. Les d'une 

federa! l'a fait etudier par la commission chargee 
d'examiner !es problemes economiques qui se posent dans le 
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domaine des assurances sociales. Celle-ci s'est opposee. eile 
l'a fait nettement, a l'adaptation automatique des rentes a 
l'evolution des revenus. Elle fait valoir qu'une teile adap
tation, qui ameliore reellement les rentes, ne tient compte ni 
de la situation economique ni de Ja situation 
financiere de l' A VS, qu'elle mettrait en peril lorsque 
l'emploi reste stationnaire que !es prix montent. 

Sur ce point, la commission federale de !' A VS/ AI d'a-
bord. !e Conseil federal se sont rallies a l'avis des 
experts et ont ecarte ce qu'on la rente dynamique. 
En revanche, le Conseil federal a ete d'avis que, tous !es 
6 ans, il convenait pour !es nouvelles rentes (le 
Conseil federal disait bien !es nouvelles l'adaptation 
a l'evolution des revenus selon la procedure actuelle. Au 
sein de notre commission, la a suivi l'avis du Con
seil· federal en ce qui conceme la rente dynamique puis a 
repousse une proposition tendant a ramener a 5 ans le delai 
prevu: eile s'est opposee, en revanche, a ce que l'on traite 
differernrnent !es rentes en cours et !es nouvelles rentes. 
Toutes les rentes seront donc examinees afin qu'une juste 
proportion soit rnaintenue entre elles et les revenus d'une 
activite lucrative. 

En ce qui concerne l'adaptation a l'evolution des prix, 
destinee, elle, a garantir le maintien du pouvoir d'achat 
des rentes, on sait que !es avis avaient differe au sein de 
la commission d'experts qui, finalement, avait propose deux 
solutions: 

L'adaptation automatique ou la reduction a 3 ans du de
lai fixe pour proceder a l'examen de la situation, cet examen 
devant, en outre, intervenir deja anterieurement si le ren
cherissement atteint 5 % depuis la derniere adaptation des 
rentes. C'est cette seconde solution qui a ete reprise par 
la commission federale de!' A VS. Quant au Conseil federal, 
il propose bien de ramener le delai a 3 ans mais en subor
donnant une adaptation plus rapide a la condition que le 
rencherissement atteigne 8 %. S'opposant a l'automatisme 
en matiere d'adaptation aux prix, bien qu'il existe dans 
l'assurance accidents obligatoire et dans l'assurance mili
taire, Ie Conseil föderal fait valoir, a ce propos, que I' A VS 
presente une importance qui est sans rapport avec ces deux 
assurances et que !es consequences economiques de l'adap
tation automatique ne peuvent etre assumees dans Ie mode 
actuel de financement. La majorite de notre commission 
s'est decidee en faveur du maintien du systeme actuel avec 
un delai ramene a 3 ans au lieu de 5 ans, comme cela est 
prevu actuel!ement. 

A une faible majorite, eile a repousse une proposition 
tendant a prevoir une adaptation des que le rencherisse
ment aurait atteint 5 }~ au lieu de 8 ~{ soumis a votre vote. 

Examinons maintenant la question du financement. 
Grace au fait que les cotisations de l'AVS sont calculees 
en pour cent des que, 
venant de cette source n'ont cesse de croitre au cours des 
annees, il a ete d'augmenter !es rentes 
sans modifier le taux des cotisations qui est reste !e meme 
depuis vingt ans. 

Le Conseil federal estime, se fondant sur l'avis de la 
sous-commission de l'equilibre financier (sous-commission 
de la commission föderale AVS/Al) qu'on ne saurait plus, 

une augmentation sensible des rentes 
des cotisations ou des contributions des 

effet, par 

qu·on augmente 
d'un quart. Notre commission n·a. pas de motifs de con
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tester ce que d'aucuns estiment etre des ,,calculs pessi
mistes » et puisqu'elle vous propose d'augmenter les rentes 
d'un tiers, eile est d'avis qu'il convient d'elever la cotisation 
jusqu'a 5,2 afin de comTir les frais supplementaires. 
Avec la cotisation pour !'AI, qui serait augmentee dans 
la proportion proposee par le Conseil federal, c'est-a-dire 
de 0.1 et qui s'eleverait donc a 0,6 et la cotisation 
pour les APG qui est de on en arrive a un montant 
total de 6,2 II ne faut pas perdre de vue que les c.1e1,enses 
nouvelles, resultant de cette s'eleveront a 972 mil
lions de francs. 

On entend dire que ce taux constitue une charge exa-
pour !es personnes de condition independante qui 

doivent la supporter entierement! Le Conseil federal, 
s'agissant d'une cotisation de 5 a repondu par la nega
tive estimant que l'on peut encore, dans ces limites, exiger 
une solidarite complete des independants ayant un revenu 
de plus de 16 000 francs (montant qu'il prevoit comme 
limite superieure du bareme degressif de cotisati6ns au lieu 
des 12 000 francs actuels). 

Le Conseil des Etats, suivant sa commission, a ete 
d'avis, en revanche, que Ja solidarite etait exageree avec un 
taux de 5 ll a prevu une cotisation de 4,5 % pour les 
independants. Notre commission ne peut se rallier a cette 
solution. A une forte majorite, eile a estime qu'avec une 
cotisation de 5,2 la solidarite exigee des independants 
est acceptable. Pour contre-balancer en quelque sorte cette 
proposition, elle suggere de porter a 20 000 francs la limite 
superieure du bareme degressif; ainsi, 96% des paysans 
et 59 % des autres independants paieront de toutes fa<;ons 
une cotisation inferieure a 5,2 ~{. La cornmission s'est ral
liee au Conseil föderal qui demande que Ja cotisation mini
male fixe des personnes de condition independante soit 
portee de 12 a 40 francs par an. 

Quant a la cotisation des personnes sans activite lucra
tive qui, selon Ie message, devrait etre de 40 a 2000 francs 
par an, au lieu de 12 a 600 francs, certains auraient voulu 
qu'on tienne compte en particulier de Ja situation des per
sonnes vivant dans des asiles et des etudiants et qu'on 
augmente moins le minimum; cette proposition a ete rejetee 
a une forte majorite. L'augmentation est deja inferieure a 
ce qu'elle devrait etre si l'on voulait se fonder sur l'accroisse
ment de l'indice des cotisations depuis 1948 et sur le fait 
que la majoration du taux de !a cotisation des salaries et 
des personnes de condition independante s'eleve a un tiers. 

Comme on Je sait, !es contributions des pouvoirs 
publics a l' A VS sont fixees dans Ja loi en pour cent des 
depenses; c 'est-a-dire qu 'elles augmentent automatique
ment quand celles-ci s'accroissent. Des lors, il ne parait 
pas necessaire de modifier !es pourcentages prevus, soit 

""","''"' 1984 et 25 des 1985. Comme l'indique le 
message, la realisation des du federal 
aurait, pour !es trois annees a venir, porte la contribution 

des pouvoirs publics de 350 mil!ions de francs a 
530 mi!lions de francs pour 1969, 550 pour 1970 et 570 pour 
1971; selon !es de notre commission, elles 
seront de 572, 591 et 613 millions de francs respectivement. 

Comme jusqu'ici, % de ces montants seront a la charge 
de la Confederation et '.14 a cel!e des cantons. La Confede

pour couvrir sa contribution, du produit 
sur le tabac et les distillees: les recettes 

par ces pro-

commrns1on, que constituee au 
annees par les excedents de recettes fiscales en Ja matiere 

4S 
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(reserve qui s'elevait a fin 1967 a 1,35 milliard de francs) 
porte interet. 

La commission a decide par 14 voix contre 11 d'adopter 
l'article 11 l dans la version proposee par le Conseil federal 
et le Conseil des Etats. Cn avis de minorite devant etre 

au cours de la je reviendrai sur ce 
probleme. 

Relevons que c'est en 1949 que le Conseil federal decida 
de ne verser d'interets. Au parlement, la question fut 
debattue a et ces debats 

le 1cg.1:,,1i.tll;UI 

föderal. 
Sur le constitutionnei, la situation parait claire. 

La constitution n'oblige pas la Confederation a bonifier 
un imeret sur Ia provision constituee par le produit des 

sur l'imposition du tabac et des boissons distillees. 
On pense, par contre, que Ja loi sur I' A VS, a son article 111, 
permet des divergences d'opinions et c'est pourquoi il 
vous est propose un nouvel article reglant clairement la 
question des interets par la negative. 

En fait, il s'agit d'un probleme de ressources. Si Ia Con
federation n 'avait pas assez d'argent dans sa provision, 
eile devrait en prendre sur ses recettes generales. II importe 
peu de savoir si l'on doit faire face aux depenses fixees 
dans la !oi au moyen d'un fonds grossi d'interets payes par 
la caisse generale ou si cette caisse generale doit intervenir 
quand un fonds prive d'interet se revele insuffisant. 

Or, en l'etat actuel des ressources disponibles, ce serait 
une faute d'affecter des moyens supplementaires pour ren
forcer une provision largement suffisante. 

A une faible majorite, il est vrai, notre commission 
renonce donc a prevoir que le fonds special de la Confede
ration pour l'A VS porte interet. 

Les depenses de I' A VS sont couvertes non seulement 
par les cotisations et les contributions des pouvoirs publics, 
mais aussi par Ies interets du fonds de compensation; c'est 
pourquoi il faut empecher que ce fonds diminue dans une 
trop forte mesure. Une disposition nouvelle (art. 107, 
al. 3) prevoit que, durant une periode de financement de 
20 ans, le fonds de compensation ne doit pas etre inferieur 
en moyenne au double d'une depense annuelle et ne doit 
tomber en aucune annee de cette periode au-dessous d'un 
montant egal a une fois et demie Ia depense de l'annee en 
cause. Votre commission n'a pas conteste ces clauses et se 
rallie aux considerations exposees dans le message a ce 
sujet. II est utile de rappeler que I' A VS est financee pour 
neuf dixiemes selon le principe de la repartition et pour un 
dixieme selon ce!ui de ia capitalisation. Comme il est rare 
qu'un echange de vues sur !' A VS ne contienne pas une äpre 
critique sur le fonds, je tenais a relever que la commission 
n'a pas conteste le röle du fonds de compensation. 

On constate que, du fait des propositions de notre com
mission tant en ce qui concerne les recettes que les depenses, 
l'appel au fonds de compensation sera fait dans les memes 
proportions que selon les propositions du Conseil des Etats. 

Vu l'interet porte dans la discussion aux trois points 
que je viens de traiter: montant des rentes - indexation -
financement, on a perdu un peu de vue deux innovations 
du projet que notre commission vous propose d'accepter: 
l'octroi d'allocations pour impotents aux beneficiaires de 
rentes de vieillesse et la possibilite d'ajourner !es rentes de 
vieillesse. 

La premiere de ces innovations fera disparaitre l'ine
galite choquante qui existait jusqu'ici entre les vieillards 
impotents qui beneficiaient d'une allocation pour impotent 
parce qu'ils l'avaient re9ue avant l'iige a partir duquel la 
rente vieillesse est allouee et ceux qui n'en beneficiaient pas 

parce qu'ils etaient devenus impotents apres ledit äge. Pour 
que les ressources soient bien utilisees, il a ete prevu, pour 
ces cas vra1ment difficiles, que le vieillard impotent au 
benefice d'une rente vieillesse ne recevrait cette allocation 
pour impotent qu'apres avoir eu besoin pendant une annee 
de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour la 
plupart des actes quotidiens de la vie. L'allocation pour 
impotents s'elevera a I75 francs, de maniere uniforme, 
c'est-a-dire qu'elle ne dependra pas de la clause de besoin. 

Quant a la possibilite d'ajourner la rente de 1 a 5 ans, 
eile doit permettre a ceux qui continuent a exercer une 
activite lucrative 65 ans ou 62 ans de recevoir, a 
l'epoque ou ils cesseront de travailler, une rente d'au maxi
mum 40 a 50 % plus elevee. Ainsi, au lieu de recevoir pen
dant un certain nombre d'annees a la fois le revenu de 
leur travail et une rente, puis soudain, n'avoir plus droit 
qu'a cette rente, !es interesses, s'ils le desirent, eviteront le 
cumuI et beneficieront ensuite d'une rente d'un montant 
plus important. 

Notre commission a ete appelee a se prononcer egale
ment sur !'initiative en faveur d'une nouve!le amelioration 
de l' A VS, deposee par Ja Confederation des syndicats chre
tiens de Ja Suisse. Le Conseil federal propose de recom
mander son rejet, estimant, selon ses propres mots, que le 
projet de Ioi qui nous est soumis constitue «un contre
projet equilibre » par l'augmentation des rentes et Jeur 
adaptation a l'evolution des prix et des revenus. Quant a 
la necessite de rendre obligatoire J'assurance vieillesse, sur
vivants et invalidite d'entreprise, Je Conseil federal en nie 
la necessite vu l'evolution, au cours de ces dernieres annees, 
de la statistique des caisses de pension, gage d'un developpe
ment ulterieur. 

En faveur de !'initiative, il y a le fait que 600 000 per
sonnes sont sans protection de la part de leurs employeurs 
et que ceux qui sont mentionnes par la statistique citee, 
comme beneficiaires d'une mesure de prevoyance, re<;oivent 
peu d'argent, ce qui est souvent la consequence de Ja fon
dation recente des institutions. 

Si le second pilier n'est pas suffisamment et generale
ment etabli, ne se dirige-t-on pas vers Ja pension populaire, 
ce qui mettra en echec la conception actuelle des trois 
pi!iers? 

C'est pourquoi notre commission a examine de pres Je 
probleme du «second pilier» de la prevoyance en faveur 
de la viei!lesse. Si la majorite ne pense pas qu'il soit indique 
d'aller jusqu'a rendre obligatoire la prevoyance d'entre
prise, nombre de ses membres estiment qu'il convient d'en 
encourager, d'une maniere ou d'une autre, le developpe
ment et de prevoir des mesures en faveur de ceux qui ne 
sont pas encore beneficiaires d'une institution de pre
voyance. 

Vous avez re<;u, a ce sujet, Ie postulat de la commission. 
Quant a l'entree en vigueur de la loi, notre commission 

vous propose, comme le Conseil des Etats, de la fixer au 
ter janvier 1969, c'est-a-dire de ne pas la subordonner au 
retrait ou au rejet de !'initiative en faveur d'une nouvelle 
amelioration des rentes de l'AVS/AI. II importe, en effet, 
que les beneficiaires de rente puissent profiter aussi rapide
ment que possible des ameliorations prevues dans le projet 
de loi, ameliorations qui sont attendues avec impatience. 
L'entree en vigueur ne saurait dependre du retrait de !'ini
tiative, si tel est Ie cas, ou du vote du peuple. A ce sujet, 
l'avis a prevalu, au sein de la commission, que le vote popu
laire devait avoir Iieu en 1968 encore. 

La commission a encore rejete la petition contre la vie 
chere ainsi que pour une veritable retraite vieillesse, et pris 
connaissance de la resolution y relative. 
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Nous n'oublierons pas de remercier ceux qui nous ont 
aides dans cette etude souvent difficile et au cours de deux 
seances: M. Tschudi, conseiller federal, \cf. Kaiser, con
seiller en mathematique, M. Naef, chef de section, et 
M. Bernard Muiler de l'administration federale des finan
ces. 

Au vote final sur l'ensemble. la commission a adopte 
a l'unanimite le projet de loi a une abstemion pres. 

Cest donc une d'entree en matiere que 
nous vous faisons. Nous sommes conscients que ce qui 
vous est propose n'est qu'un palier de plus que nous fran
chissons dans notre systeme de securite sociale. S'entendre 
sur le developpement d'une institution qui interesse ren
semble de la population, pour des motifs et des besoins 
divers, n'est pas chose facile. 

Je souhaite que notre Conseil approuve nos travaux 
qui ont ete marques par un esprit de collaboration si l'on 
considere !es conceptions diverses qui s'y sont affrontees. 

C'est donc par une demande d'entree en matiere que 
je conclus. 

Al/gemeine Beratung - Discussion generale 

Text des Postulates Glasson 

Die Altersfürsorge in der Schweiz ruht auf drei Pfeilern: 
der AHV mit den Ergänzungsleistungen, den Fürsorge
kassen der Unternehmungen und Verbände sowie der in
dividuellen Fürsorge. Dieser Lösung ist zu verdanken, dass 
die wirtschaftliche Sicherheit der Betagten weitgehend ver
wirklicht ist. Dessen ungeachtet begegnen die alten Leute 
nach wie vor Schwierigkeiten, die u. a. das Wohnproblem 
betreffen. Es wird eine Lösung gefunden werden müssen, 
um den Bau praktischer und leicht zu pflegender Wohnun
gen zu ermöglichen, die zudem billiger sind als die von 
ihnen bisher bewohnten. 

Zu diesem Zwecke wird der Bundesrat eingeladen, das 
AHV-Gesetz durch eine Bestimmung zu ergänzen, wonach 
zur Förderung der Erstellung preisgünstiger Alterswoh
nungen dem AHV-Fonds während 10 Jahren ein jährlicher 
Betrag zu entnehmen sei, der nach den jeweiligen Bedürf
nissen festzusetzen wäre und 130 Millionen Franken er
reichen könnte. Aus diesen Mitteln wären privaten und 
öffentlichen Organisationen Darlehen zu einem Vorzugs
zins zu gewähren (1,5 % unter dem von Kantonalbanken 
praktizierten Zins für I. Hypotheken). Die weitem Be
dingungen der Darlehensgewährung wären noch festzu
legen. Solche Darlehen zu Sonderbedingungen sollten 
analog auch zur Förderung des Baues preisgünstiger Woh
nungen für Invalide sowie für Witwen mit Kindern oder 
andern Angehörigen gewährt werden. 

Texte du postulat Glassof! 

Grace a la solution suisse du probleme de la pre
voyance en faveur des vieillards, qui repose sur !es piliers 
de l'AVS avec les prestations complementaires, des caisses 
de prevoyance d'entreprises et d'associations et de la pre
voyance individuelle, la securite economique des personnes 
ägees est en grande partie realisee. Les difficultes que ren
contrent aujourd'hui les personnes ägees se rapportent 
entre autres a des questions de logement. II s'agit donc de 
trouver une solution pour construire des logements pra
tiques et faciles a entretenir et qui soient meilleur marche 
que !es appartements qu'elles occupaient auparavant. 

A cet e!fet, le Conseil federal est invite a introduire 
dans la loi federale sur l'assurance-vieillesse et survivants 
une disposition prevoyant que pendant dix ans il sera 
preleve sur !es fonds de compensation de l' A VS, chaque 

annee et selon !es besoins, une somme pouvant aller jus
qu 'a 130 millions de francs en faveur de la construction 
a un prix favorable de logements pour personnes 
Ces fonds serviront a accorder a des organisations publi
ques et privees des prets a taux reduit (1,5 au-dessous 
du taux pratique par !es banques cantonales en matiere 
d'hypotheques de rang) a des conditions a deter
miner. Ces a taux reduit devraient etre accordes, par 

en faveur de la construction de loge-
ments a favorable pour invalides et familles de 
veuves. 

Mitunterzeichner-Cosignataires: (Ami, Baumgartner
Thun, Bühler), Bürgi, Chevallaz, Debetaz, Favre-Bulle, 
Glamer, Giasson Gerard, (Grandjean), Grass, Grob, 
Grolimund, Gut, Hofstetter, Hummler, Keller, 
Langenauer, Martin, (Maurer), Meyer-Luzern, Meyer
Boller, (Rosset), Schaller, (Stadlin), Wanner, Weber
Altdorf, Wenger, (Widmer). (29) 

M. Glasson Pierre: J'ai depose, le 21 juin 1967, avec 
29 collegues, un postulat qui tend a inviter le Conseil fede
ral a introduire dans la loi sur I' A VS une disposition pre
voyant que, pendant dix ans, il sera preleve sur !es fonds 
de compensation de l'AVS, chaque annee et selon les 
besoins, une somme pouvant aller jusqu'a 130 millions de 
francs en faveur de la construction, a un prix favorable, 
de logements pour personnes ägees. 

Permettez-moi d'exposer brievement !es elements princi
paux de cette requete: 

II est incontestable que le peuple suisse a fait et continue 
a faire des efforts soutenus en vue d'assurer aux personnes 
ägees des prestations correspondant aux imperatifs de la 
securite sociale. II realise ce postulat a travers I'A VS ainsi 
que par Je moyen des caisses de prevoyance d'entreprises 
et d'associations, enfin par la prevoyance individuelle. 

Qu'il soit rappele que pour l'annee 1967, les sommes 
suivantes ont ete utilisees a cet effet: 

milliards 
A VS/ AI - prestations complementaires. . . . . . 2,6 
Prevoyance collective dans !es entreprises et les 
associations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 
Prevoyance personnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 

Soit un total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,7 

alors qu'en 1948, Je total des sommes affectees a la pre
voyance ascendait a 1,8 milliard de francs. 

Mais l'evolution demographique que nous connaissons, 
les changements intervenus dans la structure sociale de 
notre population ont fait apparaitre de nouveaux pro
blemes, de nouveaux besoins, de nouvelles täches a rem
plir. 

Nous ne devons pas perdre de vue, en particulier, Ie 
vieillissement constant de notre population: 

De 1920 a 1960, la part des personnes ägees de 65 ans 
et plus, dans l'ensemble de la population totale, a passe 
de 5,8 a 10,2 ~,;;. Selon !es previsions etablies a l'occasion 
de la sixieme revision de l'AVS, la proportion de per
sonnes ägees de 65 ans et plus devrait, au cours des 50 pro
chaines annees, atteindre jusqu'it 19 ~~. 

le nombre de personnes ägees de 65 ans et plus a pro
gresse entre 1888 et 1960 de 170 000 a 554 000; on prevoit 
qu'il ne sera pas inferieur a 1,5 million dans cinquante ans! 

Tous ces problemes ont ete etudies de maniere appro
fondie par !es auteurs du remarquable rapport sur «Les 
problemes de la vieillesse» qui nous fut remis !'an demier. 
II s'avere que l'aide que nous pouvons apporter aux per-
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sonnes qui n'ont plus d'activite lucrative ne saurait se 
limiter a une aide materielle, c'est-a-dire au versement 
d'une rente mensueile plus ou moins elevee. 

Je laisse de cöte ici tout le domaine des soins a donner 
aux vieillards, qui n'est pas moms important certes, pour 
m'attacher a ce!ui du logement pour !es personnes 

de mon postulat. 
Des diverses dont les resultats sont 

dans Je rapport cite, il ressort que ce du 1oiten11er1t 
se pose de fa.:;on moins apparente que d'autres 
parce que nos vieillards ne sont pas des «contestataires » 
et ne descendent pas dans la rue, mais qu'i! est non moins 
reel. Preuve en est le document dont je viens de prendre 
connaissance et qui m'apprend que le «Schweizerischer 
Verband für Wohnungswesen» une «Fachtagung 
1968 avec comme theme «Wohnungen für Betagte 

II est evident que: 
!es logements modernes occupes par !es familles sont 
trop petits pour permettre aux enfants maries de vivre 
avec leurs parents, qui d'ailleurs eux aussi eprouvent 
le besoin de vivre seuls; 
le nombre d'appartements de construction ancienne, 
qui furent, depuis la guerre, soumis au contröle des 
loyers et dont le prix de location etait abordable aux 
retraites diminue. D'autre part, !es loyers augmentent 
aussi. 
On arrive a la conclusion qu'il existe une penurie de 

logements qui conviendraient aux personnes ägees, tant au 
point de vue prix qu'au point de vue conception. 

Le rapport sur ,<Les problemes de Ja vieillesse», deja 
cite, arrive a Ja conclusion suivante (p. 266): 

«La construction de logements pour personnes ägees 
et de cites pour vieillards, d'une part, decharge !es homes 
de vieillards et, d'autre part, Jibere des appartements pour 
familles avec enfants. II serait souhaitable dans Jes villes 
d'une certaine importance, de prevoir tout d'abord Ja 
creation de logements pour personnes ägees et de cites 
pour vieillards en faveur de 3 a 4 % de la population ägee 
de 65 ans et plus. Dans !es communes de lO 000 a 75 000 
habitants, ce pourcentage peut etre reduit. A long terme, 
il faudrait toutefois disposer de logements pour personnes 
agees pour un nombre de vieillards sensiblement plus 
eleve.» 

II est evident qu'aujourd'hui les personnes et !es societes 
qui s'occupent de constructions a caractere social se 
heurtent a deux difficultes serieuses: 
l. le financement des projets, 
2. la possibilite de mettre a Ia disposition des interesses 

des logements a loyer modere, ce qui devient de plus 
en plus difficile par suite de l'augmentation des cotlts 
de construction. 

Sans doute, des mesures ont deja ete amorcees en vue 
d'aider a vaincre ces difficultes. La Confäderation, etayant 
son action sur l'article 34 quinquies de Ja Constitution (aide 
a la famille), a promulgue la loi du 19 mars 1965 concemant 
l'encouragement a la construction de logements, dont 
l'article 7, ze alinea prevoit deja que «l'aide de la Confe
deration peut etre portee jusqu'il. un pour cent du capital 
investi !orsqu'il s'agit de logement d'une piece ou deux 
pour personnes ägees ... » 

II faut toutefois souligner que cette aide a un caractere 
secondaire et qu'elle n'est accordee que si le canton fait 
un effort au moins double de celui de la Confederation. 
Cela provoque souvent des difficultes insurmontables. A 
cela s'ajoute que ces prestations ne constituent qu'un 

apport destine a assurer Je paiement de l'interet du capital. 
Le probieme de la constitution des fonds necessaires a de 
telles constructions n'est donc pas resolu par le moyen 
de la loi de 1965, !es prets qui peuvent etre accordes par 
la Confederation ne l'etant qu'aux banques et avant tout 
comme mesure transitoire. 

Il nous est des lors apparu necessaire en piein accord 
avec notre parti, qui a adresse en 1966 une requete 
dans ce sens a l'administration - de rechercher !es moyens 
propres a remedier a ces obstacles. L'un d'entre eux se 
trouve dans l'utilisation des fonds accumules et mis en 
reserve pour l' A VS afin de donner l'impulsion necessaire a 
une action a longue echeance pour la construction de loge
ments pour personnes 

Ce fonds - je me permets de Je rappeler - s'elevait il. 
fin 1967 a 7686 milliards; il devrait, a fin 1968, atteindre 
8 milliards. Son evolution future depend des decisions que 
nous allons prendre dans Je cadre de Ja septieme revision 
de !' A VS. Ces sommes sont placees aupres de la Confede
ration, des cantons et des communes, dans !es banques 
cantonales et pour une bonne partie aupres de la Centrale 
des lettres de gage. 

Avant meme que j'aie eu la possibilite d'exposer !es 
argumenrs a la base d'une teile proposition, le Conseil 
federal se prononce negativement a son egard dans son 
message du 4 mars dernier relatif a la se revision de 
l'AVS. 

Permettez-moi de me prononcer sur Jes arguments 
avances: Je constate tout d'abord que Ia commission 
d'etude des problemes de la vieillesse a propose une solu
tion semblable il. celle que je propose dans ce postulat. De 
son cöte, Ja petite commission AVS/AI s'est egalement 
prononcee favorablement. En revanche, Ja grande com
mission a estime qu'il n'appartient pas a l'assurance et, 
d'une maniere generale, que ce n'est pas une des täches 
constitutionnelles de Ja Confederation d'allouer des sub
ventions pour de telles constructions. 

Je remarquerai a ce propos que jene propose pas d'allouer 
des subventions, mais de mettre a disposition une somme 
tiree des fonds de compensation et pouvant aller, selon les 
besoins, jusqu'a 130 millions d~ francs en vue d'accorder 
a des organisations pubJiques et privees des prets a taux 
reduit (l ,5 % au-dessous du taux pratique par les banques 
cantonales en matiere d'hypotheques de premier rang). 

II n'est pas necessaire d'etre grand eiere pour se rendre 
compte que c'est tout autre chose. II ne s'agit pas de verse
ments a fonds perdu, mais de placements a un taux reduit. 
A notre sens, une disposition constitutionnelle nouvelle 
n'est pas necessaire a cet effet. C'est une question qui peut 
parfaitement se resoudre dans le cadre de la !oi, plus pre
cisement par une adjonction a l'article 108 de la loi sur 
l'AVS qui traite des fonds de compensation de l'AVS et 
qui affirme: «L'actif du fonds de compensation doit etre 
place de maniere a presenter toute securite et a rapporter 
un interet convenable. » Ces deux exigences seraient cer· 
tainement remplies en l'occurrence. 

Au surplus, meme si l'on voulait argumenter comme le 
Conseil federal et affirmer que ce n'est pas une täche cons
titutionnelle de la Confederation, il faudrait se demander 
pourquoi on a estime pouvoir Je faire dans la loi de 1965 
relative a l'encouragement de Ja construction de logements 
ou: un appui financier est prevu pour des logements pour 
personnes ägees et rejeter une teile competence aujourd'hui! 

Le Conseil federal est, d'autre part, d'avis que l'octroi 
de prets a taux reduit par le fonds de compensation de 
1' A VS ne serait pas conforme aux buts du fonds et pri
verait l'assurance de ressources dont eile a besoin pour ses 
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täches directes. Or, nous croyons savoir que des fonds ont 
deja ete places pour la construction d'immeubles. La petite 
difference d'interet ne peut pas etre determinante en la 
matiere car eile sert en definitive au meme but que I' A VS 
elle-meme et peut precisement contribuer a ce que la per

puisse encore jouir de sa rente. 
j' ai le regret de ne pas donner beaucoup de cre

dit aux affirmations du Conseil federal sur !es possibilites 
pour !es cantons de se procurer les ressources necessaires. 
Ce sont 1a des affirmations deja controuvees par les faits. 

Au en proclamant que le fonds de compensa-
tion A VS, lui aussi - comme s·exprime textuellement le 
message - facilitera dans la mesure du possible ce finance
ment par des prets judicieux aux cantons, communes et 
collectivites de droit public, le Conseil federal reconnait 
lui-meme, dans une !arge mesure, la possibilite de se servir 
du moyen que Je postulat propose de realiser par Ja modi
fication de l'article 108 de la loi A VS. 

Pour toutes ces raisons, je vous prie d'accepter mon 
postulat. Le Conseil federal aurait ainsi l'occasion de faire 
verifier objectivement si une revision de la Constitution 
federale est necessaire ou si la voie legale proposee par le 
postulat est suffisante au regard du droit, comme je le 
pretends. La defense des personnes ägees et la solution 
convenable des problemes qui !es assaillent - et qu'a si 
bien mis en lumiere le rapport de la commission d'etude 
des problemes de la vieillesse - justifient pleinement une 
teile demarche. Selon la reponse qui serait donnee, le Con
seil federal pourrait se prononcer en meilleure connais
sance de cause sur Je fond du probleme pose par mon pos
tulat. 

Text des Postulats Schaffer 

Nachdem gemäss gesetzlicher Vorschrift die Spezial
fonds des Bundes grundsätzlich zinstragend anzulegen sind, 
ist es besonders stossend, dass ausgerechnet der Spezial
fonds für die AHV, welcher Ende 1966 die Summe von 
1265 Millionen Franken erreichte, als Rückstellung be
handelt und nicht verzinst wird. Dieser Zustand wider
spricht nicht zuletzt dem Sinn der bezüglichen Verfassungs
bestimmung sowie der finanzwirtschaftlichen Terminologie 
über die Anlage und Verzinsung von Fondsgeldern. Der 
AHV entfallen jährlich Mittel von gegenwärtig über 50 Mil
lionen Franken. 

Im Hinblick auf den vorgesehenen erheblichen Weiter
ausbau der AHV und die damit verbundene Finanzierung 
der erhöhten Aufwendungen wird der Bundesrat ein
geladen, die Wiederverzinsung des Spezialfonds für die 
AHV in die Wege zu leiten. 

Une que 
de la Confederation soient en principe de maniere a 
porter interet, il est regrettable que le fonds 
special de l'AVS qui atteignait un montant de 1265 mil
lions de francs a fin 1966, soit traite comme 
reserve et ne porte pas d'interet. Cet etat de fait est con
traire a l'esprit de la disposition constitutionnelle y relative 
ainsi la terminologie financiere s'appliquant au place
ment de fonds et au service de l'interet. Ce sont environ 
50 millions actue!lement de la sone !' A VS. 

m"!IIVU·tri,~t auc-.ua.5,;;mdH de 1' A vs qui 

faire porter a nouveau interet 

Mitunterzeichner - Cosignataires: Arnold, (Auroi), 
Baechtold-Lausanne, Bauer, Baumgartner, Berger
Zürich, (Bertholet, Bore!), Brawand, (Brawand-Bern), 
Diethelm, (Geissbühler-Köniz, Gloor), Haller-Win
disch, (Lang), Sandoz, Schütz, (Sollberger, Strebei), 
Tschäppät, Vetsch, Weiter, Wyler. (23) 

Schaffer: Ich habe die der des 
Spezialfonds der AHV erstmals in der Junisession 1963 
anlässlich der Beratung der aufge-

Nach zwei weiteren Interventionen habe ich dann 
schliesslich am l 8. September vergangenen Jahres, also 
genau vor einem Jahr, ein Postulat eingereicht mit dem 
Ansuchen, die Wiederverzinsung des Fonds in die Wege zu 
leiten. 

Der Bundesrat nimmt in seiner Botschaft zur 7. AHV
Revision zu meinem Begehren eine ablehnende Haltung 
ein. Mein Postulat wird deshalb im Zusammenhang mit 
der Fassung des Artikels 111 AHV-Gesetz zur Erledigung 
gelangen. Nachdem es um eine wichtige Grundsatzfrage 
geht, zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften dem Bundesrat 
wiederholt mit dem harten Vorwurf des Zinsendiebstahls 
entgegengetreten sind und schliesslich dieser «Zinsen
diebstahl» bei den letzten Wahlen zu einem nicht unter
geordneten Politikum geworden ist, begründe ich mein 
Postulat, statt später in die Diskussion einzugreifen, in der 
Erwartung, dass es damit Herrn Bundesrat Tschudi bei der 
Behandlung des Artikels 111 AHV-Gesetz möglich ist, 
konkreter zu meinen Einwänden Stellung zu nehmen. 

Der Fonds erreichte 1967 einen Bestand von 1355000000 
Franken. Es geht somit bei den Zinsverlusten um ansehn
liche Beträge, bei einem Zinssatz von beispielsweise 4 % 
heute um jährlich rund 54 Millionen Franken. Wäre der 
Fonds regelmässig verzinst worden, so hätte er demnach 
einen bedeutend höheren Stand erreicht. Gespiesen wird der 
Spezialfonds bekanntlich gestützt auf Artikel 34quater der 
Bundesverfassung seit l. Januar 1926 durch Einlagen aus 
der fiskalischen Belastung des Tabaks sowie dem Anteil 
des Bundes an den Reineinnahmen der fiskalischen Be
lastung gebrannter Wasser. 

Im Verfassungsartikel wird die Anlage und Verzinsung 
der Gelder aus der fiskalischen Belastung des Tabaks und 
der gebrannten Wasser begreiflicherweise nicht geregelt. 
Eine solche Bestimmung gehört ja auch nicht in die Ver
fassung, sondern in ein Ausführungsgesetz. Im AHV
Gesetz erfolgt denn auch die Regelung unmissverständlich. 
Einmal war bis jetzt in diesem Gesetz nur von einem Fonds 
und nie von einer Rückstellung die Rede, wobei an der 
Bezeichnung nota bene auch jetzt nichts geändert werden 
soll, und ausserdem enthält Artikel 111 AHV-Gesetz wört
lich die Vorschrift: <<Anlage und Verzinsung dieses Fonds 
regelt der Bundesrat. Wie der Bundesrat aus dieser ein-

das ab-
leiten konnte, bleibt unerfindlich. 

In der Vol!ziehungsverordnung zum AHV-Gesetz vom 
31. Oktober 1947 wurde übrigens vorerst ein Zinssatz von 
3 Der Bundesrat hat dann aber am l.Januar 
1949 durch einen nichtpublizierten Bundesratsbeschluss die 
Verzinsung des Spezialfonds eingestellt. Volle acht Jahre 
später hat er diesem Beschluss die Vollzugsverordnung noch 

die Bestimmung über die mit 3 % 
Die seit !.Januar 1947 verbindliche 

michael.tellenbach
Textfeld



Assurance vielllesse et survivants 388 18 septembre 1968 

1,3 Milliarden Franken rechtlich noch abgesichert werden. 
Es wird in diesem Zusammenhang die Auffassung vertreten, 
bei der Verzinsung des Spezialfonds der AHV würde es sich 
um eine reine Buchungsoperation ohne materielle Aus
wirkung, also um eine Art Selbsttäuschung handeln. Der 
Fonds habe einfach eine Ausgleichsfunktion auszuüben, und 
die AHV werde in absehbarer Zeit aus allgemeinen Bundes
mitteln mitfinanziert werden müssen. Dass der Soez1all,om:1s 
nicht verzinst werden müsse, also rein oppor-
tunistischen und finanzpolitischen und 
keinesfalls dem Grundsatz der Rechtmässigkeit, wie ihn 
gerade der Gesetzgeber in erster Linie an
zuwenden hat 

Meine Einwände gegen die Nichtverzinsung des 
Spezialfonds sind im wesentlichen folgende: 

l. Einwand: Der Spezialfonds wird nicht aus allge
meinen Bundesmitteln, sondern aus den durch Verfas
sungsvorschrift klar bezeichneten zweckgebundenen Mit
teln aus Sonderquellen gespiesen. Die Verwaltung zweck
gebundener Mittel erstreckt sich vorweg auf deren Wert
erhaltung im Rahmen der Zweckbestimmung, wozu un
zweifelhaft auch die Abwerfung eines angemessenen Er
trages gehört. Eine Verzinsung des Fonds hätte übrigens 
dazu geführt, dass beim Fondsbestand wenigstens· die 
laufende Geldentwertung hätte aufgewogen werden können. 

2. Einwand: Nach der finanzwissenschaftlichen und der 
finanzwirtschaftlichen Terminologie versteht man unter 
Fonds unzweideutig Geldanlagen und nicht bloss Rück
stellungen zu bestimmten Zwecken. Der Bund selber hat 
entsprechende Grundsätze festgelegt, und darin liegt ja 
eigentlich noch der Clou der ganzen Geschichte. Der 
erste Satz von Artikel 2 des Bundesgesetzes über die 
Anlage der eidgenössischen Staatsgelder und Spezialfonds 
vom 28. Juni 1928 lautet wörtlich wie folgt: « Die verfüg
baren Staatsgelder und die Spezialfonds» - man höre gut, 
die Spezialfonds - << sind zinstragend anzulegen.» Das 
Bundesgesetz enthält keine Bestimmung, wonach aus
gerechnet Fonds zu sozialen Zwecken von dieser Bestim
mung auszunehmen seien. In der Botschaft wird zu dieser 
Frage nicht Stellung genommen. Ich wäre Herrn Bundesrat 
Tschudi für eine Erklärung speziell zu diesem Einwand 
sehr dankbar. 

3. Einwand: Neben den rechtlichen, finanzwirtschaft
lichen und kaufmännischen Grundsätzen gibt es auch 
solche sozialpolitischer, moralischer und psychologischer 
Natur, welche für die Verzinsung sprechen. Günstige 
finanzielle Grundlagen können im Prinzip die Erhöhung 
der AHV-Renten begünstigen. In grossen Kreisen der 
Bevölkerung und insbesondere bei den AHV-Bezügern wird 
die Nichtverzinsung offen als Zinsendiebstahl gebrand
markt. Diese Auffassung kam auch in verschiedenen Ein

den Bundesrat 
haben allen diesen berechtigten Einwänden aus 
dem Volk Rechnung zu tragen. Weshalb wird übrigens 
der Artikel 104 des AHV-Gesetzes nicht zur Revision 

in dem festgelegt ist, dass der Bund seine 
Beiträge aus den Mitteln leiste, die ihm aus der Belastung 
des Tabaks und der gebrannten Wasser sowie aus den 
Zinsen des Spezialfonds zufliessen? Wie will der Bundesrat 
dieser Pflicht nachkommen, wenn die be
schlossen werden sollte? 

an den Bund, sondern wenigstens teilweise aus Wert
schriften. Bei der Rechtfindung ist die ursprünglich ge
wollte und befolgte Praxis von nicht unmassgeblicher 
Bedeutung. 

Schliesslich darf nicht unerwähnt bleiben, dass die 
des in ihrem Ausmass und in 

ihren Ansätzen nicht unabänderlich womit die 
der Mitfinanzierung der AHV aus allgemeinen Bundes
mitteln zumindest auf Jahre hinaus noch nicht entschieden 
ist. Ausserdem lässt sich selbst vom finanzpolitischen 

aus sagen, dass in Zeiten der Hochkonjunk-
tur der Bund Wert darauf sollte. die finanziellen 
Grundlagen unseres Sozialwerkes weitmöglichst 
zu stärken. Die Verwirklichung des Zieles meines Postulates 
sollte demnach unter Beachtung der in Betracht fallenden 
rechtlichen, finanzwirtschaftlichen, sozialen und psycho
logischen Umstände in aller Form gegeben sein. Nicht 
zuletzt sollte der Bund die Rechtssicherheit in klaren 
Grundsatzfragen nicht in Frage stellen, was letztendlich zu 
entsprechenden Auswirkungen bei den Kantonen und 
Gemeinden führen könnte. 

Ich bitte Sie somit, der Wiederverzinsung des Spezial
fonds der AHV ab 1. Januar 1969 im Sinne meines Postu
lates zuzustimmen. 

Präsident: Das Wort hat Herr Hubacher zur Begriin
dung seines Postulates betreffend zusätzliche AHV
Monatsrente für 1968. 

Text des Postulates Hubacher 

Nachdem feststeht, dass die 7. AHV-Revision nicht auf 
den 1.Januar 1968, sondern mit Wahrscheinlichkeit ein 
Jahr später in Kraft treten wird, stellt sich die Frage einer 
Übergangslösung für 1968. Dabei müsste ein Vorgehen ge
wählt werden, das administrativ, und zwar auch mit riick
wirkender Inkraftsetzung, zu bewältigen wäre. Der Bundes
rat wird daher eingeladen zu prüfen und zu berichten, ob 
für 1968 nicht allen AHV-Rentnern eine zusätzliche Mo
natsrente ausgerichtet werden könnte. 

Texte du postulat Hubacher 
Depuis qu'il est certain que Ja 7e revision de I' A VS 

n'entrera pas en vigueur le 1er janvier 1968 mais, selon 
toutes previsions, une annee plus tard, Ja question de 
l'adoption d'un regime provisoire pour l'annee 1968 se 
pose. II faudrait mettre sur pied une reglementation appli
cable sans trop de complications administratives, qui pour
rait avoir etfet retroactif. Le Conseil federal est en conse
quence invite a preciser s'il ne serait pas possible de verser 
pour I 968 a tous !es rentiers de l' A VS une rente mensuelle 

Mitunterzeichner · Arnold, Bauer, 
Baumgartner, Berger-Olten, Blaser, Bratschi, Breiten-
moser, Gerwig, Lang, Leuenberger, Rubi, 
Schaffer, Schwendinger, Vetsch, 
Wagner, Waldner, Wüthrich, (20) 

Hubacher: Ich möchte mein Postulat sehr kurz begrün
um die umfassende Debatte über die AHV-Revision 

nicht über Gebühr zu verlängern. 
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Teuerungsausgleich für AHV-Rentner seit dem l.Januar 
1967 mit 6,8 0 im Rückstand ist. Heute dürften es gute 7 °~ 
sein. Ich kann mir vorstellen, dass der Bundesrat natürlich 
erklären wird, durch die 7. AHV-Revision, oder überhaupt 
mit jeder AHV-Revision, würden die Renten weit über den 
eigentlichen Teuerungsausgleich hinaus erhöht, und somit 
werde in sporadischen Abständen diese 
weilen wiederum was auch für die nächsten 
Jahre der Fall sei. Ich habe das Postulat weil 
im nicht bekannt war, wann die 
7. AHV-Revision überhaupt in Kraft treten könne, und 
weil sie ursprünglich von den Initianten auf den L Januar 
1968 verlangt und auch worden ist, wie der 
Rückstand beim Teuerungsausgleich beweist. Aus dieser 
Sorge heraus fand ich es richtig, vorzubauen für den Fall, 
dass diese Revision längere Zeit in Anspruch nehmen 
als man sich das vielleicht im damaligen Zeitpunkt noch 
ausmalen konnte. 

Ich finde es um das Postulat in dieser Kürze zu be
gründen - wirklich einen Schönheitsfehler, wenn wir zu
geben müssen, dass der Grundsatz des Teuerungsausgleichs, 
der bei Lohnverhandlungen für die Aktiv-Erwerbstätigen 
wohl kaum bestritten sein dürfte, ausgerechnet bei den 
AHV-Rentnern nicht spielt. Von diesem Gesichtspunkt aus 
gesehen wäre - auch wenn die Finanzierung nicht vorhanden 
und nicht geregelt ist die Annahme des Postulates absolut 
begründet. 

Text des Postulates Favre-Bulle 

Die Tatsache, dass die AHV durch die «Krücke» der 
Ergänzungsleistungen gestützt werden muss, zeigt, dass 
diese Institution noch eine Lücke aufweist. 

Es war der Wunsch unseres Volkes, das Problem der 
Altershilfe auf dem Wege von Versicherungsleistungen zu 
lösen, worauf der Bezüger gestützt auf die entrichteten Bei
träge einen Rechtsanspruch besitzt. Es ist deshalb be
dauerlich, dass mit dem Fürsorgesystem der Ergänzungs
leistungen zur AHV das Element der Bedürftigkeit wieder 
eingeführt wird. 

Der Bundesrat wird deshalb gebeten, bei der Vorbe
reitung der 7. AHV-Revision prüfen zu lassen, ob es nicht 
möglich wäre, das Rentenminimum so anzusetzen, dass es 
das Existenzminimum, weiches zur Zeit als Grenze für die 
Ausrichtung der Ergänzungsleistungen gilt, zu decken 
vermag. 

Diese Änderung könnte möglicherweise ohne grosse 
Mehrausgaben vorgenommen werden, weil der Grossteil 
der Bezüger der kleinsten AHV-Renten heute auch die 
Ergänzungsleistungen bezieht. (Die Fälle von Übergangs
renten an verheiratete Frauen, welche keine Beiträge ent
richtet haben, sind gesondert zu behandeln.) 

Texte du postulat Favre-Bulle 

Le fait que I' A VS doit etre consolidee par la « bequille » 
que constituent les allocations complementaires, demontre 
qu'il subsiste une lacune dans cette institution. 

On a souhaite, dans notre pays, resoudre le probleme 
de l'aide a la vieillesse par des prestations d'assurance ac
quises de droit par le paiement de cotisations. II est regret
table, des lors, de voir reintroduit un systeme d'assistance 
base sur la notion du besoin, tel que les allocations comple
mentaires. 

Les soussignes prient le Conseil federal de vouloir bien 
faire examiner, dans le cadre des travaux preparatoires a la 
7e revision de l'AVS, la possibilite de fixer la rente minimum 
A VS au niveau du minimum vital qui, dans le regime 

actue!, constitue le plafond pour le versement des allo
cations complementaires. 

II est possible qu'une teile disposition n·entraine pas des 
depenses supplementaires considerables, car Ja grande 
partie des beneficiaires des rentes A VS !es plus basses sont 
en meme temps au benefice d'allocations complementaires 
(cas des rentes transitoires accordees aux femmes mariees 
n·ayant cotise, a traiter apart). ' 

Mitunterzeichner Cosignataires: Chevallaz, 
Copt, Glasson Glasson Pierre. 

Kurzmeyer, Mugny, 
voz, Weber-Altdorf. 

Clottu, 
Keller, 

The-
(14) 

M. Favre-Bulle: Parmi !es arguments invoques pour 
rintroduction d'une assurance vieillesse en Suisse, dans la 
propagande qui, plus tard, se deploya pour soutenir le 
projet qui devint notre loi de l 948, deux aspects de cette 
assurance etaient mis constamment en evidence et etaiem 
consideres comme deux de ses avantages fondamen
taux. 

Premierement, l'A VS devait un jour liberer nos con
citoyens du souci de leur subsistance au moment ou l'äge 
les oblige a interrompre leur activite professionnelle. Elle 
devait surtout !es decharger du souci, pour ne pas dire de 
la hantise, d'avoir a recourir a l'assistance publique avec 
ce que cela comporte de demarches humiliantes et de tra
casseries eventuelles. 

Autre particularite presentee comme avantageuse et 
s'imposant d'elle-meme: il s'agirait d'une institution 
centralisee federale accordant a tous les citoyens !es memes 
droits, leur imposant !es memes charges et !es mettant a 
l'abri d'eventuels exces de zele de certains cantons et plus 
souvent d'exces de prudence et d'economie d'autres 
cantons. 

En resume donc, on voulait assurer a chacun, a l'äge de 
la retraite, des moyens d'existence au moins decents par des 
dispositions uniformes sur tout le territoire de la Con
f ederation. 

Qu'en est-il aujourd'hui? On doit constater a regret que 
!es rentes minima ne constituent pas un minimum vital. 
Les vieillards qui en sont reduits aux seules prestations 
A VS ne peuvent subsister sans recourir a l'aide de leur 
commune et de leur canton. 11 faut se rejouir que cette 
aide existe, je serais mal venu de ne pas l'admettre. II faut 
se rejouir egalement qu'elle soit accordee sous forme de 
prestations complementaires a I' A VS, c'est-a-dire qu'elle 
ait pris une tournure beaucoup plus automatique et accep
table que certaines formes traditionnelles de l'assistance. 

II n·en reste pas moins que de telles allocations restent 
peu sympathiques et reposent sur la notion de besoin, 
qu'elles sont distribuees de cas en cas et que l'interesse qui 
!es sollicite doit faire la demonstration de son indigence. 
Bien que subventionnees aujourd'hui par la Confederation, 
elles procedent du bon vouloir des cantons et peuvent 
varier considerablement de l'un a l'autre. Enfin, elles n'en 
sont pas moins une charge et les sommes qui y sont consa
crees par !es communes, les cantons et la Confederation 
permettraient sans doute d'elever de fa9on appreciable le 
niveau de la rente A VS rninimum. 

Le vieux reve des pionniers de l'AVS n'est donc pas 
realise de liberer !es retraites de l'obligation de solliciter de 
telles prestations d'assistance. 

Mon postulat n'a pas d'autre intention que de demander 
que l'on continue a tendre constamment a ce meme but a 
travers, peut-etre, ericore une ou deux. revisions. II ne s'agit 
en aucune fa9on de proposer une rente uniforme, ni une 
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<<Volkspension», ni de renoncer aux caracteristiques de 
notre institution actueile. 

Un pas a ete fait dans le sens de ce postulat par !es 
decisions du Conseil des Etats puis de notre commission, 
de relever le niveau de la rente A VS minimum. Ce pas 

peut-etre le maximum de ce etre 
fait dans !es circonstances est une satisfaction. II 
n'est pas encore la realisation de mes propositions qui me 
paraissent conserver toute leur raison d'etre. je me 
permets de vom, d'accepter mon postulat, a titre 
d'orientation - je n'aurai pas la pretention de dire de 
lignes directrices - pour les etudes qui ne manqueront pas 
de se poursuivre, nous le savons fort bien, meme 
l'actuelle revision en vue du perfectionnement permanent 
de notre belle institution sociale. 

Faisant partie de Ja commission de cette 7e revision, 
j'ai eu l'occasion de m'exprimer et je ne ferai donc pas, 
dans la discussion qui va s'ouvrir, de propositions parti
culieres dans le sens de mon postulat. Je considere, en effet, 
que ce qui pouvait etre fait actuellement a ete envisage. Par 
les propositions de notre commission, Ja rente minimum 
serait augmentee, Ja rente maximum egaJement, avec un 
echelonnement rationnel qui retablirait le rapport heureux 
entre !es unes et les autres, qui existait dans la loi de 1948 
et qui avait ete rompu par !es revisions successives. Les 
moyens disponibles seraient absorbes par ces amenage
ments et il faut malgre tout reconnaitre qu'ils sont les plus 
urgents. Je reconnais enfin que, dans l'etat actuel des choses, 
la suppression brutale des allocations complementaires 
aurait constitue une charge trop lourde pour Ja Confedera
tion et un allegement pour !es cantons, dont faute d'entente 
prealable et de dispositions imposees on n'est pas sur 
qu'ils en auraient fait profiter integralement les rentiers 
modestes de l' A VS, 

Dans ces conditions, je me trouve en cette situation 
un peu paradoxale de devoir me declarer satisfait des 
decisions prises par notre commission - que je soutiendrai 
d'ailleurs pour la plupart en vous recommandant d'en 
faire autant - tout en maintenant, pour l'avenir, la de
mande d'une extinction progressive des allocations comple
mentaires A VS par un relevement du minimum de Ja 
pension A VS elle-meme. 

Mon ambition, bien entendu, se limite aux situations 
normales; je sais fort bien que la rente de base que je sou
haite, ne pourra jamais parer a tous les aleas de l'existence, 
maladie, accidents, infirmites et revers de toute nature. 
Ceci bien mis au point, mon postulat ne me parait pas 
emettre de pretentions deraisonnables et je me permets de 
vous prier de l'accepter. 

T!lchum.l: Mit dem grossen Interesse, das der 7. Revision 
der AHV von allen Seiten entgegengebracht wird, stellen 
wir wieder einmal mehr fest, welch dankbaren politischen 
Gegenstand unser grösstes schweizerisches Sozialwerk dar
stellt. Auch die Kreise, die unsere Fraktion hier im Rate zu 
vertreten hat, sind mit wachem Interesse dabei und ver
folgen die Verhandlungen unseres Rates, gehören sie doch 
zum grossen Teil zu denjenigen, die einkommensmässig 
nicht gerade gut gelagert sind. Es sind dies die vielen kleinen 
und mittleren Gewerbeinhaber und die Klein- und Berg
bauern aus den verschiedensten Gegenden unseres Landes. 
So darf ich denn auch mit Überzeugung erklären, dass die 
Fraktion der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei ein
stimmig bereit ist, auf diese 7. Revision der AHV einzu
treten. 

Was die wesentlichsten Revisionspunkte der Vorlage 
anbetrifft, kann ich folgende Bemerkungen anbringen: 
Dem ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates betreffend 
die Erhöhung der Renten um 25 % hätten wir uns ohne 
weiteres anschliessen können, wenn die Mindestrenten von 
Anfang an etwas besser wären. Ich habe 
deshalb schon in der Kommissionsberatung den Antrag 

diese auf 200 Franken zu erhöhen, aus der Er
kenntnis heraus, dass sie zum grossen Teil alleinstehenden 
Frauen und Leuten mit kleinem das 
sie aber zum Bezug von doch nicht 
berechtigt, zugute kommen. Nachdem nun aber unsere 
Kommission eine allgemeine Erhöhung aller Renten um 
33 vorschlägt, können wir uns diesem Antrag anschlies
sen. Wir schliessen uns einer Erhöhung der Renten in diesem 
Rahmen auch deshalb an, weil dadurch unsere AHV keine 
Strukturänderung erleidet und nach wie vor am Drei
Säulen-System festhält, zu dem sich unsere Fraktion mit 
voller Überzeugung bekennt. 

Mit dem Antrag des Bundesrates, das Gesetz über die 
Ergänzungsleistungen mit dieser Revision in dem Sinne 
abzuändern, dass die anrechenbaren Einkommensgrenzen 
für Alleinstehende auf maximal 3900 Franken und für 
Ehepaare auf 6240 Franken hinaufgesetzt werden, können 
wir uns auch einverstanden erklären. Wir sind überzeugt, 
dass das System der Ergänzungsleistungen nicht abge
schafft werden kann, es sei denn, die AHV würde in Rich
tung Volkspension ausgebaut, ein Vorgehen, dem wir 
wiederum nicht zustimmen könnten. Mit den Ergänzungs
leistungen haben wir doch in den Kantonen ein sehr wert
volles Instrument, mit dem wir die sehr unterschiedlichen 
Bedlirfnisse zu Stadt und Land viel besser berücksichtigen 
können, als dies mit einer generellen, starken Erhöhung der 
Mindestrente der Fall wäre, abgesehen davon, dass durch 
die Ergänzungsleistungen die Kantone eine gewisse Ent
lastung in ihrem Fürsorgewesen erfahren werden. 

Mit der vorgeschlagenen Erhöhung der Einkommens
grenze bei der Ergänzungsleistung auf 3900 Franken ist die 
Teuerung auch bei den niedersten Einkommen ausgeglichen, 
so dass im Interesse der finanzschwachen Kantone diese 
Grenze nicht noch überschritten werden sollte. Natürlich 
wäre es verlockend, sich den verschiedenen Anträgen anzu
schliessen, die eine starke Erhöhung wünschen, das heisst 
über die Anträge der Kommission wesentlich hinausgehen 
wollen. Aber bei all diesen Begehren muss man sich doch 
fragen, wo die Verantwortung aufhört und die Gutgläubig
keit beginnt. Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass die 
AHV eine für uns alle zu wichtige Angelegenheit sei, als 
dass wir mit ihr Experimente machen können, von denen 
wir nicht wissen, welches das Endresultat sein wird. 

Was die Finanzierung über die Beiträge der Erwerbs
tätigen anbetrifft, kann sich unsere Fraktion in ihrer Mehr
heit den Anträgen der Kommission anschliessen, aus der 
Überlegung heraus, dass wir allen nicht nur um ein Drittel 
höhere Renten zur Verfügung stellen wollen, sondern dass 
uns eine gesunde Finanzlage des ganzen Werkes ebenso 
wichtig erscheint. Wenn man da und dort den Worten der 
Versicherungsmathematiker nicht vollen Glauben schenken 
will, so müssen wir doch festhalten, dass das, was man uns 
bisher sagte, im allgemeinen gestimmt hat und dass die 
Finanzlage der AHV, auf Grund der Aussagen dieser 
beratenden Organe, bis heute noch gesund geblieben ist. 
Es wäre nach meinem Dafürhalten politisch nicht klug, 
wollte man nur die Renten im vorgeschlagenen Umfang 
erhöhen, ohne im gleichen Zuge auch die Finanzie
rung sicherzustellen. Wir dürfen doch nicht vergessen, 
dass die eingetretene Überalterung des Schweizervolkes 
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weiter fortschreitet und die Zahl der Rentenbezüger noch 
stark zunehmen wird, eine Tatsache, die uns bei einem 
Beitragssatz von 5 °,;; sehr bald in eine Defizitwirtschaft 
hineinführen wird. Auch konjunkturpolitisch ist es richtig 
gehandelt, wenn wir mit den Beiträgen hinaufgehen, 
in der Zeit der Hochkonjunktur, und so antiinflatorisch 
wirken können. Ein weiteres Argument, das für die vor-

ist die dass die 
tretenden 

den Lohnansätzen angepasst 
werden müssen. Auch aus diesem Grunde dürfen wir nicht 
zu knapp finanzieren. 

Was die Beiträge der anbe-
trifft, schliesst sich die grosse ~1ehrheit unserer Fraktion 
den Anträgen des Ständerates und der Minderheit unserer 
Kommission an, dies in der dass das Solidaritäts
prinzip, das sehr gut ausgebaut ist, nicht allzusehr über die 
Beiträge der Selbständigerwerbenden werden 
sollte. 

Den beiden Neuerungen dieser 7. Revision, das heisst 
der Einführung der Hilflosenentschädigung und der Mög
lichkeit des freiwilligen Aufschubes der Altersrenten, 
schliessen wir uns auch vorbehaltlos an. 

Zum Schluss noch eine Bemerkung zum Volksbegehren 
des Christlichnationalen Gewerkschaftsbundes für den 
weiteren Ausbau der AHV/IV. Unsere Fraktion gibt der 
bestimmten Hoffnung Ausdruck, dass dieses Volksbegehren 
zurückgezogen werden sollte, sofern die vorliegende Re
vision der AHV im Sinne der Anträge unserer Kommission 
vollzogen werden kann. Ein Festhalten an der Initiative 
wäre politisch doch wohl kaum zu verantworten, würde doch 
damit das Inkrafttreten der erhöhten Renten auf den 
1. Januar 1969 sehr in Frage gestellt, eine Tatsache, die vom 
ganzen Heer der Rentenbezüger nicht begriffen werden 
könnte. In diesem Sinne bitte ich Sie, auf die Vorlage 
einzutreten. 

ßlatti: Wir stehen im Begriffe, ganz bedeutende Ver
besserungen für die AHV zu beschliessen, die für die vielen 
heutigen und auch künftigen Bezüger das Leben im Alter 
sorgenfreier ermöglichen sollen. An einer solchen Vorlage 
mitberaten zu dürfen, freut jeden, dem die Lösung der zu 
einer Zeitfrage gewordenen Altersprobleme am Herzen 
liegt. Richtig scheint mir, zu vermerken, dass die AHV auch 
nach der 7. Revision, über die wir jetzt beraten, eine Basis
versicherung bleiben wird. Wir setzen damit die von An
fang an geplante Konzeption unserer Altersversicherung 
fort. Diese Konzeption hat jetzt 21 Jahre überdauert, und 
es besteht absolut keine Veranlassung, sie zu ändern. Die 
Entwicklung der AHV und lV ist eine erfreuliche und sehr 
beachtenswerte, und es ist falsch, wenn von gewisser Seite 
behauptet wird, sie sei unsozial, indem insbesondere die 
Spanne zwischen Minima!- und Maximal~ente einer so~ial 
gerechten Lösung nicht entspreche. Es 1st ganz deutlich 
festzuhalten, dass die Minimalrenten bisher um 480 ~··~ und 
die Höchstrenten bloss um 235 % erhöht worden sind. Das 
Verhältnis der untersten Renten zu den höchsten war am 
Anfang 1 :4 und ist heute ungefähr l :2. Die ganze in den 
Einnahmen und Ausgaben gewaltige Entwicklung der 
AHV hat sich parallel zur Geldentwertung und zu der 
Entwicklung der Einkommen der Selbständigerwerben
den und der Arbeitnehmer vollzogen. Die Rentenentwick
lung geht weit über die Geldentwertung hinaus. Es kom
men darin gewollte, massive Verbesserungen zum Aus
druck. Die Einnahmen sind sowohl durch die Beiträge der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer wie auch durch die öffent
liche Hand infolge der Hochkonjunktur stark gestiegen, 
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was bei allen bisherigen Rentenrevisionen berücksichtigt 
wurde. Wenn man die Teuerung mit nahezu 200% an
nimmt, so stellen wir fest, dass sich die Auszahlungen effek
tiv mehr als verdoppelt haben bei den Höchstrenten und 
mehr als verdreifacht bei den Mindestrenten. Das übersieht 
man offenbar, wenn heute immer wieder neu vom 
nügen der Renten gesprochen wird. Jede Verbes
serung insbesondere der Maximalrenten führe nnwemer
lich zur befürchten einige. Das darf aber 
niemals dazu führen, dass man aus dieser 
heraus auf notwendige verzichtet. Verbes
serungen sich auf, in den letzten Jahren in recht 
kurzen Zeitabständen, nicht nur wegen der 
des Geldwertes, sondern wegen der und notwen-

unserer Sozialleistung überhaupt. 

Diese und namentlich die Abänderungen des 
Ständerates und der nationalrätlichen Kommission haben 
im Volk freudige Zustimmung, aber auch einige Kritik ge
funden. Die beantragten Erhöhungen gehen bedeutend 
über das hinaus, was die ständige AHV-Kommission und 
der Bundesrat vorschlugen; sie bedeuten einen wesentlichen 
Sprung nach vorn, man sprach von einem Galopp, auch 
wenn dabei gewisse noch weitergehende Wünsche nicht 
erfüllt worden sind. Können wir diese Verbesserungen, 
können wir diesen Sprung verantworten? Voraussetzung 
dazu ist eine solide Finanzierung der künftigen, wesent
lich erhöhten Leistung. Die Kommission glaubte aus die
sem Grunde, ohne Prämienerhöhung auf 5,2 }~ nicht aus
zukommen. Seitherige Berechnungen haben ergeben, dass 
auch bei einem Prämiensatz von 5 % für einige Jahre aus
zukommen ist, dass aber dann im Rahmen einer bisher 
üblichen Berechnungsperiode von 20 Jahren ohne weitere 
Prämienerhöhung nicht auszukommen ist. Unter Beobach
tung einer auch in der Zukunft soliden und vorausschauen
den Finanzgebarung glaube ich, dass diese beantragten 
Mehrleistungen an Renten zu verantworten sind. Es wurde 
versucht, eine bescheidenere Lösung durchzubringen. Herr 
Kollege Tschumi, der vorhin gesprochen hat, und ich be
antragten in der Kommission, das Minimum auf 2400 
und die Maximalrente auf 4500 Franken zu erhöhen, was 
rund 200 Millionen Franken weniger gekostet hätte, aber 
dieser Vorschlag fand vor der Kommission keine Gnade. 

Diese beantragten Erhöhungen der Rentenleistungen 
sollten mit der Zeit zu einer Reduktion der Bezügerzahl 
für die Ergänzungsleistungen führen, da bin ich mit den 
Ausführungen des Herrn Favre-Bulle von vorhin einver
standen. Das wird aber nur möglich sein, wenn wir bei der 
Ansetzung der Einkommensgrenzen für die Ergänzungs
leistumzen den Anträgen des Bundesrates zustimmen. An
sonst \:erden wir diese allmähliche Überführung der Er
gänzungsleistungsbezüger in das grosse Heer der Nur-AHV
Bezüger nicht erreichen. 

Die erst vor drei Jahren geschaffene und seit kaum 
111~ Jahren funktionierende Institution der Ergänzungs
leistungen wurde verschiedentlich kritisiert. Sie wurde als 
Armenunterstützung apostrophiert. Mir scheint, dass eine 
objektive Kritik hierüber, auch in der heutigen schnellebi· 
gen Zeit, verfrüht ist. Erfreulich ist doch, dass sich alle 
Kantone daran beteiligen und dass kein einziger Kanton 
von der Möglichkeit einer reduzierten Einkommensgrenze 
Gebrauch gemacht hat. Das ist besonders für die finanz
armen Kantone nicht so selbstverständlich. 

Im ganzen sind im Jahre \ 967 für rund 280 Millionen 
Franken Ergänzungsleistungen ausbezahlt worden. Dieser 
Betrag erhellt die Bedeutung, die diesen Ergänzungslei
stungen heute noch zukommt. Wir dürfen sie nicht oder 
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noch nicht fallen lassen. Durch die angekündigte Volks
initiative der Sozialdemokratischen Partei für eine Volks
pension wird das bisherige Drei-Säulen-System unserer 
Altersfür- und -vorsorge in gestellt. Wir werden 
später haben, uns mit diesem Begehren grund
sätzlich auseinanderzusetzen. 

Der Bundesrat hält auch bei dieser 7. Revisionsvorlage 
am Prinzip der Basisversicherung sehr deutlich fest. Ich 
danke ihm dafür. Es handelt sich um eine typisch schwei
zerische die sich aus einem Nichts zur heutigen 
AHV entwickelt hat. Das erfordert aber, dass wir die 
zweite und auch die dritte Säule weiter stärken und auch 
von Bundesseite her günstige Voraussetzungen dazu schaf
fen. Mit grosser Befriedigung haben wir von der Entwick
lung der zweiten Säule, der privaten Pensions- und Für
sorgekassen, Kenntnis genommen. Darüber sind kurze Hin
weise auf Seite 16 der Botschaft enthalten. Ich möchte sie 
kurz durch folgende Zahlen ergänzen: 1941 bestanden 
4100 betriebliche Alters-, Invaliden- und Hinterlassenen
Vorsorgeinstitutionen mit rund 579 000 Versicherten. 1955 
waren es rund 9900 mit einer Million Versicherten, und 
J 966 wurden von der Statistik 13 304 Institutionen mit 
l 500 000 Versicherten gezählt. Davon erhalten bei alters
bedingtem Rücktritt 605 000 eine lohnabhängige Rente 
von 48 bis 51 % des Bruttolohnes, weiteren 245 000 sind 
lohnabhängige Kapitalabfindungen zugesichert, die mitt
leren Renten dürften 33 bis 34 % des Lohnes entsprechen, 
286 500 Personen sind nicht lohnabhängige Renten zuge
sichert, die ca. 14 % des Lohnes entsprechen, und 405 000 
erhalten Kapitalabfindungen von knapp einem Jahreslohn. 

Insgesamt haben die Arbeitgeber im Jahre 1966 rund 
l 667 000 000 für die betrieblichen Vorsorgeeinrichtungen 
zur Verfügung und die Versicherten dazu 821 Millionen 
Franken. Die privaten Fürsorge- und Vorsorgekassen ver
fügen derzeit über ein Vermögen von etwas mehr als 20 Mil
liarden Franken. Obschon bei dieser zweiten Säule be
stimmt noch einiges verbessert werden kann und verbes
sert werden muss, ist das doch eine imponierende Leistung 
unserer freien Wirtschaft, die nicht zu übersehen ist. Man 
wird in der Zukunft kaum auf diesen gewaltigen privaten 
Beitrag an die Altersvorsorge verzichten und alles dem 
Staat aufbürden wollen. Hier muss sich die bisherige 
schweizerische Lösung weiterhin durchsetzen, auch wenn 
es zu harten grundsätzlichen Auseinandersetzungen kom
men sollte. Die Forderung nach der Freizügigkeit beim 
Arbeitsplatzwechsel sind gestellt und von den Spitzenver
bänden grundsätzlich gutgeheissen worden. Im weitem 
kann der Fiskus den Aufbau der Personalfürsorge durch 
sinnvolle Privilegien zugunsten der privaten Alters- und 
Hinterbliebenen-Institutionen wesentlich begünstigen. Ich 
verweise dabei auf die recht interessante kleine Broschüre 

Kantonen. 

mä.nn1scl1en Vereins über die be
im Steuerrecht von Bund und 

Mit der christlichnationalen Gewerkschaftsinitiative 
wird wohl imperativ das Obligatorium für die privaten be
ruflichen Für- und Vorsorgeeinrichtungen verlangt, ohne 
aber zu sagen, ob und in welcher Weise der Staat zu deren 
Förderung etwas beizutragen hätte. Auf diesen Punkt wird 
nötigenfalls zur gegebenen Zeit noch zurückzukommen 
sem. 

vielmehr auf eine immer 
des Konsums hin tendieren. Dabei bestand 

von Anfang an die begründete Auffassung, dass dieser 
Säule eine ähnlich tragende Funktion zukommen sollte 
wie den beiden andern auch. Es wäre zweckdienlich, wenn 
der Bundesrat gelegentlich einmal auch Erhebungen durch
führen liesse, z.B. anhand der Wehrsteuerstatistik, die 
Aufschluss darüber gäben, wie es mit den Sparvermögen 
bestellt ist, einmal mit jenen, welche den 800 000 
AHV-Rentnern zur Verfügung stehen, sodann mit jenen 
der nachrückenden und schliesslich mit dem 
Sparen bei der jüngeren Generation. Der Staat ist wesent
lich daran interessiert, dass der Bürger aus eigener Kraft 
und in eigener Verantwortung das Seine um sich 
und seine Angehörigen vor den wirtschaftlichen Sorgen 
bei Alter, Krankheit und Tod weitgehend zu schützen. 
Dazu kommt noch das sehr grosse Interesse des Staates 
und der gesamten Wirtschaft an einer fortdauernden Spar
tätigkeit und an der privaten Bildung von langfristigem 
Sparkapital, sei es durch das Bank- oder Versicherungs
sparen oder durch weitere Sparformen. Bund und Kantone 
fördern die Form individueller Vorsorge noch sehr unge
nügend. Ich erinnere an die Debatte vor wenigen Jahren 
hier in diesem Saal über die Förderung der Spartätigkeit. 
Trotzdem ist festzustellen, dass auch diese dritte Säule 
wächst und dass das Schweizervolk auch in der Zeit des 
allgemeinen Wohlstandes nicht nur mehr aufwendet für 
Essen, Trinken und Rauchen, sondern auch für das Sparen. 
Ich nenne hierzu nur eine Zahl: Der Anstieg des Sparens 
in Form von Spareinlagen, Einzahlungen auf Depositen
heften und Kassenobligationen belief sich im Jahre 1967 
auf zusammen Fr. 4 400 000 000.- und war ungefähr 
doppelt so gross wie 1966. Die Bedeutung dieser dritten 
Säule ist nicht wegzudiskutieren, auch für die AHV nicht. 
Der Staat hat alles Interesse daran, die wirtschaftlich und 
staatspolitisch erwünschte Selbstverantwortung des ein
zelnen zu erhalten und zu fördern, was in erster Linie eine 
Entlastung für ihn, für den Staat selbst, bedeutet. 

So zusammengerechnet, wage ich die Behauptung, dass 
das Drei-Säulen-Prinzip, auf dem unsere heutige Konzep
tion der AHV/IV beruht, keine Fiktion ist, sondern eine 
brauchbare und weiterdauernde Lösung bedeutet. Das ist 
nicht nur meine persönliche Meinung, es ist auch diejenige 
der radikaldemokratischen Fraktion, die die vorliegende 
Vorlage für die 7. Revision der AHV in den meisten Punk
ten unterstützt und sie als eine fortschrittliche und damit 
willkommene Verbesserung unserer Altersvor- und -für. 
sorge begrüsst. Das gilt insbesondere für die Rentenfest
setzung nach dem Vorschlage der Kommission, die Erhö
hung der Minimalrenten auf Fr. 2400.- und der Maximal
renten auf Fr. 4800.-. Dagegen ist unsere Fraktion mit 
einer starken Mehrheit gegen eine Erhöhung der Prämien 
auf · ein entsprechender Antrag wird bei der Detail-
beratung ,.._,,...,,~,..,~• 

Unsere Fraktion hält die Weiterbelassung der Ergän
zungsleistungen für notwendig und hält sich an die Limiten 
des Bundesrates. 

Bei der Verzinsung des AHV-Fonds sind wir mit grosser 
Mehrheit der Meinung, dass diese Verzinsung wie bisher 
nicht erfolgen soll, aus Gründen, die bei der Detailberatung 
auseinanderzusetzen sind. Wir lehnen nach wie vor eine 
Indexierung der Renten ab, und wir sind für eine Inkraft
setzung dieser Vorlage auf den 1. Januar 1969, wie der 
Ständerat. Wir lehnen die Vol.ksinitiative 
nationalen Gewerkschaftsbundes 

dazu. 
Abschliessend möchte ich erwähnen, dass alle 

Revisionen der AHV, im Durchschnitt alle drei Jahre, 
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dem zuständigen Bundesamt und der Zentralen Aus
gleichsstelle jeweils eine grosse Mehrarbeit brachten. die 
oft in kürzester Zeit zu war. Dieser Grossein
satz galt einer guten Sache und verdient auch unsern auf
richtigen Dank. lch bitte Sie namens meiner auf 
die Vorlage einzutreten und ihr in dem von mir ausge
führten Sinne zuzustimmen. 

M. Dafflon: Une idee force resson de Ja lecture du mes
sage du Conseil federal a de la 7° revision de I' A VS. 
Cest celle, immuable, que la seule solution pour notre 
pays, pour notre population et pour !es assures A VS, est 
celle du dit des trois Les assurances so
ciales A VS/ Al et !es prestations complementaires forment 
le premier pilier, !es assurances col!ectives 
le second, !'epargne et !'assurance individuelle devant
former le troisieme pilier. Les deux demiers sont la 
fication de la faiblesse du premier. 

Afin de demontrer qu'il n'entend pas changer, ne pas 
modifier sa poiitique. le Conseil federal declare: 

« ... Nous sommes d'avis, taut comme la commission 
föderale AVS/Al, que le principe des trois piliers devra 
continuer a servir de ligne directrice genera!e en ce qui 
conceme le developpement de la securite sociale ... » 

Puis faisant allusion aux nombreuses interventions, 
parlementaires ou non, pour une nouvelle revision de 
I' A VS, il declare qu'aucune de ces interventions ne met 
expressement en question ledit principe! 

«11 n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut 
entendre» dit un dicton populaire. En l'occurrence il 
s'applique tres bien au Conseil federal. Eo effet, dans son 
message, il reconnait lui-meme que le postulat Dafflon, 
accepte le 24 mars 1966, demandait entre autre au Conseil 
föderal s'il ne jugeait pas opportun de soumettre aux 
Chambres föderales, dans !es delais !es plus brefs, un pro
jet de loi creant de veritables retraites populaires generali
sees. 

D'ailleurs, la revendication d'une veritable retraite 
populaire ou d'une pension populaire est posee par un 
nombre toujours plus important de groupements et de 
citoyens. Pourquoi cette revendication est-elle faite avec 
tant d'insistance? Parce que ce qu'appelle le Conseil federal 
le 2e pilier est un roseau, sur lequel vous ne pouvez vous 
pas appuyer sans risquer de tomber, tellement il est mince. 

La statistique des caisses de pension nous demontre que 
sur 2 100 000 personnes pouvant etre assurees, seulement 
800 000 environ sont couvertes contre le risque « vieillesse ». 
Plus de la moitie des assures, nous dit-on, en cas de retraite 
pour raison d'äge, ont droit a des annuelles, 

d'un la du 
salaire. Nous doutons quant 
re.;:oit pour vivre, que !e tiers de son salaire, se declare 
satisfait, meme en I' A VS, et 
lorsqu'il s'agit de et moyens salaries qui restent !es 

nombreux. 
Certes, le nombre des institutions de comme 

celui des assures, ont augmente. Oui, certaines de ces ins
titutions assurent des substantielles a leurs assu

Mais el!es sont peu nombreuses et !es beneficiaires de 

35 annees de service, pour le moins. 

Voici queiques exemples de rentes versees soit par des 
employeurs, soit par des caisses de pension, qui m'ont ete 
signalees par les interesses eux-memes: 

Une ouvriere de Bienne, apres 32 ans d'activite dans 
une ou eile ne payait pas de cotisation, prend 
sa retraite a 61 ans et du fonds de prevoyance de 
son 80 francs par mois. Elle me signaie que !es 
hommes eux, 100 francs. 

Un ouvrier d'Oerlikon me communique qu'il a travaille 
40 ans chez Buhrle ou il n'a pas · il 

re.;:oit 80 francs par mois. 
Un autre salarie, vaudois celui-la, m'informe que la 

caisse de son a laquelle il a verse une 
reute calculee a raison de 63 francs par annee de service. 

Aucune de ces rentes n'est indexee, chaque annee elles 
une de leur pouvoir d'achat. 

II serait faux de declarer que tous les salaries sont dans 
une situation semb!able. Mais ils sont tres nombreux. 
Ajoutezacela que le libre passage entre deux caisses n'existe 
pas, ce qui fait que !e salarie qui quitte son employeur perd 
ses droits a la retraite. Celui qui est congedie par son 
employeur, parfois a une periode pas tres eloignee de l'äge 
de la retraite, comme celui dont l'entreprise fait faillite ou 
cesse son activite, perd egalement tous ses droits. Meme 
si on lui rembourse sa part de cotisation, cela ne change 
rien a !'affaire, il n'aura pas de retraite. 

Puis vous avez tous ceux qui ne recevront, au moment 
de leur depart, qu'un capital. Ce dernier se devalorise avec 
rapidite quand il n'est pas englouti dans une entreprise 
hasardeuse qui promettait de faire fructifier ce modeste 
capital. 

T out ceci vous demontre l'illusion que represente le 
deuxieme pilier de notre systeme de prevoyance. 

Quant au troisieme pilier, l'epargne, sa solidite est 
illustree par le fait que de 1960 a 1966, Je franc a perdu 25 % 
de sa valeur. lmaginez de combien sera la perte apres 30 
ans. Encore ne fäut-il pas que vous soyez trop souvent 
malade ou que vous veniez en aide a un parent qui lui, est 
malade. Vous verrez vos economies, si elles ont resiste 
jusque la, fondre comme neige au soleil. 

Voici l'exemple d'une ancienne vendeuse, ägee de 66 ans, 
veuve par surcroit. Tout d'abord ses economies ont ete 
englouties pour assurer entretien et soins a sa mere. 
Elle r~oit une retraite, pour laquelle eile a cotise, de 280 
francs et une rente A VS de 171 francs. Sur ce total de 451 
francs, eile doit prelever 223 francs pour le loyer, le gaz et 
!'electricite, ses cotisations d'assurance maladie et accident. 
II lui reste pour vivre 228 francs, si on appelle cela pouvoir 
vivre. Et pourtant, au depart, eile remplissait les conditions 
du fameux principe des trois piliers eher au Conseil 
federal. 

caisses de prevoyance collectives. Et ce n'est pas la dis
enregistree en Suisse, ces dix demieres annees, de 

de 40 000 agricoles, qui va permettre 
aux ct·assurer leurs vieux jours et de pouvoir 
developper leur sens de l'epargne pour des lendemains plus 
d ifficiles. 
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generations qui ont connu !es deux guerres et la trop 
longue crise economique, ni celle de pouvoir s'assurer 
aupres d'une caisse d'entreprise puisque ces dernieres 
etaient presque inexistantes. 

Comme Je le Conseil federal dans son message, 
la dont beneficie la des rentiers 
actuels est bien moindre. Sur 800 000 rentiers A VS/ AI, que 

~~•uu,.m, en 1966, un quart seulement recevait des 
de la part d'institutions de 

dont nous venons de vous demontrer l'insuf
fisance notoire. En fait, ce sont des conseils de resignation 
que l\m distribue a cette generation qui 
n'est pas du tout decidee a !es suivre. 

Le second de ces graves defauts, c'est qu'il faudra 
attendre encore 25 a 30 ans, selon le Conseil federa! lui
meme, pour qu'une protection future contre le risque de la 
vieillesse deploie tous ses effets, particulierement en ce qui 
conceme !es institutions fondees ces dernieres annees. Et l'on 
sait que Ie tiers des institutions existantes, comprenant plus 
de la moitie des membres, ont ete creees de 1955 a 1966. 

Nous pensons, quant a nous, que persister dans l'appli
cation de ce principe des trois piliers est une erreur. Nous 
demandons au Conseil federal de l'abandonner et de se 
diriger vers l'institution d'une veritable retraite populaire. 

En attendant cette realisation, nous somrnes en face de 
propositions d'amelioration de l' A VS a une partie desquelles 
nous souscrivons, mais que, pour l'autre partie, nous 
juge:ms insuffisantes, particulierement en ce qui conceme 
le montant des rentes. 

Les beneficiaires actuels de I' A VS sont ceux qui ont 
vote Je principe de la loi en 1925 et ceux qui, dans un grand 
elan de solidarite, ont vote la loi elle-meme, entree en 
vigueur en 1948. Ils manifestaient par 1a leur volonte 
d'assurer, modestement certes, une base de ressources pour 
!es vieillards, les veuves et !es orphelins. Mais ils etaient 
persuades qu'apres 20 ans de cotisations payees, l'AVS leur 
assurerait le versement de rentes qui !es mettraient a l'abri 
des besoins !es plus immediats. Force est de constater que 
ce n'est pas le cas. Comrne ce n'est, du reste, pas encore 
le cas avec Ies propositions de cette 7e revision. 

Les associations de defense des vieillards, invalides, 
veuves et orphelins de differents cantons comme l'organi
sation nationale, ont fait connaitre a de nombreuses re
prises, en envoyant des resolutions votees par des dizaines 
de milliers de participants, tant aux autorites föderales 
qu'aux autorites cantona!es, leur aspiration a obtenir des 
rentes nettement superieures a ce!les qui leur sont versees, 
comme a celles qui nous sont proposees. II y a un an, deux 
mille vieillards venant des quatre coins du pays, prelevant 
sur leurs modestes ressources le prix du voyage a Berne, 
se reunissaient dans la grande salle de l' Allmend, pour 
manifester leur soutien au comite qui !es dirige et leur 
totale approbation des revendications exposees dans Ja 
resolution envoyee au Conseil federal et aux deux chambres. 
En fevrier dernier, l'Association suisse des vieillards, inva
lides, veuves et orphelins, se faisant leur interprete, nous 
faisait parvenir une resolution dans laquelle eile soulignait 
son desaccord avec !es propositions contenues dans le 
message, rappellait le rencherissement vertigineux, stigmati
sait !es depenses militaires exagerees qui approchent !es 
2 milliards, evoquait !es profits considerables qui se realisent 
et les grosses fortunes qui se constituent et dont le nombre 
augmente chaque annee, puis soulignait que le fonds A VS 
atteignait 7,5 milliards. En outre, eile demandait de porter 
!es rentes mensuelles a 400 francs pour une personne et a 
640 francs pour un couple, minimum sans lequel on ne peut 
vivre, disait-elle. Elle terminait sa resolution en reven-

diquant Ja mise sur pied, rapidement, d'une veritable 
retraite populaire qui seule mettra !es vieillards a l'abri du 
besoin. 

Face au rencherissement constant du cout de la 
mais aussi et surtout en raison de la necessite imperieuse 
pour les interesses de pouvoir vivre sans humiliation et sans 
etre obliges de recourir a l'assistance, le groupe du Parti du 
travail soutient ces revendications et propose de porter a 
400 francs la rente minimum et a 600 francs la rente maxi-
mum. II prend en faveur du versement d'une rente 
d'impotent, a la rente minimum aux vieillards inva-

ainsi qu'en faveur d'une revision des rentes tous !es 
deux ans ou chaque fois que l'indice de prix augmentera 
de 5 au lieu des trois ans et 8 par le Conseil 
federal. II est d'accord egalement avec l'augmentation de 
Ja cotisation des assures, comrne de celle des employeurs, 
persuade qu'il est que la cotisation de ces demiers, comme 
Ja participation des pouvoirs publics devraient etre encore 
accrues si ses propositions de rentes minimums de 400 
francs et maximums de 600 francs etaient acceptees. Si ce 
n'etait pas le cas, il reporterait ces montants au chapitre VI 
ayant trait aux prestations complementaires. Enfin iI sou
tiendra toutes propositions permettant d'ameliorer la loi. 
C'est dans cet esprit qu'il votera avec Ja minorite de la 
commission pour que le fonds special alimente par l'impo
sition du tabac et des boissons, porte interets. 

Le groupe du Parti du travail tient a declarer en con
clusion que, malgre sept revisions, la loi reste notoirement 
insuffisante. Elle n'apporte pas, tant s'en faut, ce a quoi 
aspire ardemment la plus grande partie de notre population, 
a savoir une A VS qui permette a l'assure de voir arriver 
l'age de Ja retraite avec serenite. Quant a nous, nous 
declarons que seule une veritable retraite populaire vieil
lesse est a meme de remplir ce but et de rendre sa dignite au 
vieillard. Je vous demande donc de suivre ces propositions 
et de voter ces amendements. 

Allgöwer: Die Vorsorge für das Alter hat zwei Aspekte. 
Der eine ist der humanitäre. In unserer Eidgenossenschaft 
war es seit jeher üblich, dass für die Alten gesorgt wurde, 
und es ist auch heute selbstverständlich, dass wir für die 
Alten alles tun, um ihnen einen guten und schönen Lebens
abend zu sichern. Der zweite Aspekt ist der wirtschaftliche, 
der mit dem Steigen des Wirtschaftsertrages immer wich
tiger wird. Es fragt sich, wie wir die Mittel aufbringen, 
um diese Altersvorsorge zu leisten. Es fragt sich aber vor 
allem, wie wir den Betagten ermöglichen, in guter Form 
ihre letzten Lebensjahre zu bestehen, wie wir ihren Lebens
willen, ihre Arbeitskraft und auch ihre Kaufkraft erhalten 
wollen. Der wirtschaftliche Aspekt steht denn auch immer 
stärker im Mittelpunkt unserer AHV- Diskussion, und wir 
versuchen, einen schweizerischen Weg zu finden. 

Wir müssen uns bewusst sein, dass es in der leistungs
schwachen Wirtschaft, zu der die meisten Länder noch zäh
len, nicht die Möglichkeiten gibt, die wir selber in unserem 
Land besitzen. Solange der Wirtschaftsertrag klein ist, 
reicht er praktisch nur für eine kleine Oberschicht aus. 
Erst wenn der Wirtschaftsertrag ansteigt und ein höheres 
Niveau erreicht, kann man überhaupt eine umfassende Alters
vorsorge treffen. Diese Tatsache erfahren Entwicklungsvöl
ker, die zu früh eine Pensionierung aller Betagten vorsehen 
und dann erleben, dass die Pensionen von einer gewaltigen In
flation weggefressen werden. Die leistungsschwache Wirt
schaft hat ausserdem den Nachteil, dass in ihr viele Leute 
in ungünstigen Verhältnissen leben und ihre Lebenserwar
tung gering - 30-40 Jahre - ist. In der leistungsschwachen 
Wirtschaft versucht man sich mit behelfsmässigen Mitteln 
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durchzusetzen, durch Speisung der Armen {z.B. Suppen
austeilungen, wie es in unseren mittelalterlichen Städten 
üblich war), durch Wohltätigkeit oder auch durch Tröstung 
der Armen. indem. dass man das Lob der Armut und 
das Sterben des reichen Mannes darstellt. 

Die Schweiz besitzt glücklicherweise eine leistungs
starke in der die Kaufkraft sämtlicher Schich
ten so hoch ist, dass sie in der Lage sind, Produkte zu er
stehen, die früher nur einer Oberschicht zugänglich waren; 
und diese Wirtschaft hat uns - wie es kürz
lich Herr Bundesrat Ce!io gesagt hat auf den zwölften 
Platz unter allen Völkern Die leistungsstarke Wirt
schaft hat nun noch etwas anderes fertiggebracht: den An
stieg der Lebenserwartung. Nachdem unsere Lebenserwar
tung durchschnittlich 70 und mehr Jahre beträgt - und 
vielleicht in Zukunft noch mehr -, wird die Zahl der Be
tagten immer grösser. Es ist jedoch verfehlt, das Wort 
«Überalterung}> zu gebrauchen und gewissermassen zu be
dauern, dass die Menschen heute älter werden. Das Ä!ter
werden, das Ansteigen der Lebenserwartung wollen wir ja 
mit allen medizinischen und wirtschaftlichen Mitteln för
dern. 

Als nach dem Zweiten Weltkrieg unsere AHV gegrün
det wurde, hatten wir gewissermassen eine «halbstarke» 
Wirtschaft. Das sehen Sie, wenn Sie die Protokolle nachlesen. 
Damals glaubten selbst Experten nicht, dass beispielsweise 
mit der seinerzeit festgesetzten Finanzierung genügend Gel
der aufgebracht werden könnten, um höhere Renten zu 
geben. Die damaligen Vorkehrungen zeigen, dass man noch 
nicht das Vertrauen in diese leistungsstarke Wirtschaft be
sass. Aus einzelnen Zeitungskommentaren erhalten wir den 
Eindruck, dass auch heute noch die Möglichkeiten einer 
leistungsstarken Wirtschaft in bezug auf die Leistungen für 
die Alten nicht gesehen werden. 

Es hat sich gezeigt, dass von den drei Säulen, die Herr 
Blatti so gerühmt hat, eine Säule beträchtlich gewachsen 
ist, eben die AHV. Dank der Vermehrung unseres Volks
einkommens haben wir für die AHV sehr viele Gelder be
kommen und haben auch die Möglichkeit gehabt, Renten
verbesserungen von grossem Ausmass durchzuführen. Hin
gegen ist die zweite Säule, die private Pensionskassenein
richtung, nicht so stark geworden, wie erhofft wurde. 
Sicher haben verschiedene Unternehmungen ausgezeich
nete Pensionskassen geschaffen, aber insbesondere kleine 
und mittlere Betriebe sind aus finanziellen Gründen kaum 
in der Lage, solche Pensionskassen von genügender Stärke 
aufzustellen. Deshalb ist ja dann auch das Begehren ge
kommen, ein Obligatorium für diese Betriebspensionskas
sen zu schaffen, was ich persönlich aber nicht als zweck-

erachte. 
Die dritte Säule. das Sparen, hat sich im Zeitalter der 

wirksam erwiesen. Unser gan
die 

Lebensbedürfnisse zu befriedigen und nicht grosse 
Reserven anzulegen. Sparkapitalien unterliegen ausserdem 
der Inflation, das heisst der Entwertung durch die jährliche 
Teuerung. Praktisch ist es einem durchschnittlichen Lohn
verdiener nicht möglich, namhafte Reserven anzulegen, die 
eine Rente auszahlen lassen. Wir müssen uns 
also klar sein, dass unsere Drei-Säulen-Theorie ihre Schat

und sich nicht in der Weise auswirkte, wie 
hatte. 

nach unten; nach oben, indem es nicht Aufgabe des Staates 
sein kann, ein Leben in Luxus zu ermöglichen (wir können 
nicht Renten aufbauen, bis jedermanns Wünsche erfüllt 
sind), nach unten aber müssen wir sagen, niemand soll in 
unserm Staat im Alter schwere finanzielle haben. 
Es stellt sich damit die Frage, wie hoch der Betrag ist, der 
ausbezahlt werden muss, damit das Ziel der existenzsi
chernden Rente erreicht wird. Mit den Renten, die unsere 
Kommission sind wir auf dem Wege zur exi
stenzsichernden Rente. 

Wenn die existenzsichernde Rente wird, dann 
muss man dass man nicht das Wort Vo!Kspe11-
sion gewissermassen als Bölima» hinstellt. Volkspension 
kann sehr viel bedeuten, kann sehr wenig bedeuten. Ich 
glaube, es geht nicht darum, über diesen Begriff zu streiten, 
sondern es geht darum, den Alten auszuzahlen. 
Wir möchten immerhin darauf hinweisen, dass das, was 
wir auszahlen wollen, ein Resultat unserer freien Wirt
schaft ist. Was wir aufbringen an Prämien, wird aus unserer 
freien Wirtschaft herausgewirtschaftet, und ebenso, was wir 
an Renten auszahlen können. Darum, glaube ich, dürfen 
wir uns nun nicht in einen Streit um Volkspension oder 
nicht Volkspension verwickeln, sondern wir müssen sehen, 
dass wir uns auf den Begriff der existenzsichernden Rente 
einigen und ihn mit Geld ausfüllen. Die leistungsstarke 
Wirtschaft ermöglicht uns, wie ich vorhin sagte, den alten 
humanistischen Forderungen nachzukommen, nämlich den 
Menschen ein menschenwürdiges Dasein zu bringen. Der 
alternde Mensch soll vom Ansteigen des Lebensstandards 
ebenso profitieren wie die Erwerbsgeneration. Er hat in 
seinen letzten Jahren mit persönlichen Sorgen genügend 
zu tun und soll nicht noch von den finanziellen Sorgen 
niedergedrückt werden. Wir wollen ihm im Gegenteil alles 
zukommen lassen, dass er seine letzten Jahre mit Lebens
freude verbringen kann. 

In diesem Geist haben wir auf der Lenzerheide getagt. 
Ich möchte unserem Präsidenten ein grosses Kompliment 
machen, weil er in liberaler Festigkeit und unbeirrbarer 
Objektivität die Verhandlungen führte, selbst wenn es 
gegen seine persönlichen Überzeugungen ging. Auch Bun
desrat Tschudi und Herr Dr. Kaiser haben uns geholfen, 
einen Weg zu finden. Ich glaube, das Erfreulichste an diesen 
Lenzerheide-Verhandlungen war, dass man nicht einfach 
auf vorgefassten Meinungen beharrte, sondern dass ein 
echtes Gespräch geführt wurde. Man hörte sich die Gegen
argumente an, gab nach und suchte eine für alle tragbare 
Mitte zu finden. Wir haben uns, mit andern Worten, zu 
einer Lenzerheide- Milchsuppe gefunden. Sie mag nicht 
allen schmecken, und auch der Landesring hat das Gefühl, 
man hätte noch etwas zufügen können. Er wird sich deshalb 
erlauben, einige weitere Forderungen zu stellen. Aber was 
auf der Lenzerheide erreicht wurde, ist eine schweizerische 
Tat. 

Nun 
Schon der Ständerat hat ja die bundesrätlichen Rentenvor
schläge verbessert, unsere Kommission ebenso. Wir möch
ten die Renten noch mehr erhöhen, weil wir dass 
die ~findestrenten auch bei der heutigen 
möglichkeit erhöht werden können. Wir schlagen deshalb 
Einzelrenten von 3000 bis 4800 Franken vor. Ehepaarrenten 
von 4800 bis 7680 Franken. Wir haben in der Kommission 
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Die Kommission hat ursprünglich festgelegt, dass nur 
5 °~ verlangt werden sollten. Es hat sich dann aber 
dass mit 5 die Finanzierung nicht 
ist. und deshalb hat man sich dann auf 5.2 
gibt Experten. die behaupten, dass mit 5.2. 0 auch unsere 
höheren erfüllt werden könnten. Auf 
alle Fälle „mu=.u 

uns gegen 
zur Wehr setzen. Diese 5.2 oder 

seits lehnen wir aber auch Einheitsrenten ab, da Renten
h~tnh"'''"" zu unserer wirtschaftlichen und 

liehen Struktur gehören. 
Ein weiterer Punkt, der leider nicht erfüllt wurde, ist 

die Indexierung der Rente. Es wird unerlässlich, die Rente 
ständig dem Teuerungsanstieg anzupassen, und zwar auto
matisch; wir glauben jedoch nicht, für diese automatische 
Anpassung immer wieder die ganze Gesetzesmaschinerie in 
Bewegung setzen zu müssen. Wir formulieren besser im Ge
setz den Auftrag an den Bundesrat. jewei!en bei 5 ~.~ Teuerung 
die Anpassung vorzunehmen. Eine weitere ungelöste Frage ist 
die Dynamisierung. Die Renten sind ständig auch der Wohl
standsentwicklung anzupassen, damit unsere Betagten an 
der Erhöhung des Lebensstandards ebenfalls teilhaben 
können. 

Schliesslich noch ein letzter Punkt: die Stellung der 
Frau. Sie ist in der bisherigen AHV-Gesetzgebung unbe
friedigend geregelt. Daher haben wir einige Verbesserungs
vorschläge gemacht, die zwar auf Verständnis stiessen, 
jedoch abgelehnt wurden. Auf Vorschlag des Landesrings 
hat die Kommission ein Postulat angenommen, das den 
Bundesrat beauftragt, die gesamte AHV-Gesetzgebung in 
bezug auf die Stellung der Frau zu überprüfen und insbeson
dere den Anspruch der geschiedenen Ehefrau, weiter Fra
gen der Ehepaaraltersrenten besser zu regeln. 

Wenn wir den Kommissionsanträgen zustimmen, besser 
noch den Landesringvorschlägen, erfüllen wir eine wich
tige humanitäre Aufgabe. Ich darf zum Schluss darauf hin
weisen, dass der Landesring unter dem Begriff des sozialen 
Kapitals immer wieder diese Forderung erhoben hat. Wir 
erstreben auf der einen Seite eine starke, leistungskräftige 
Wirtschaft; auf der andern Seite besitzt diese Wirtschaft 
gegenüber den Schwachen und damit auch gegenüber den 
Alten klare Verpflichtungen. Es soll in unserm Land keine 
Armengenossen, sondern nur noch Eidgenossen geben. 

Darum möchte ich Sie im Auftrage unserer Fraktion 
bitten, auf die Vorlage einzutreten und wenn möglich den 
Verbesserungsvorschlägen des Landesrings zuzustimmen. 

Schütz: Die sozialdemokratische Fraktion wie der 
Schweizerische Gewerkschaftsbund haben am 22. Dezem
ber 1966 eine Eingabe an den Bundesrat gerichtet, worin 
sie eine namhafte Erhöhung der Renten forderten. Zugleich 
erklärten wir, dass wir auch mit einer Erhöhung der Prä
mien einverstanden seien. Die Anträge des Bundesrates 
sowie die verbesserten Anträge der nationalrätlichen Kom
mission tragen unseren Begehren von 1966 zweifellos 
Rechnung. Die sozialdemokratische Fraktion wird daher 
für Eintreten stimmen und den Abänderungsanträgen der 
Kommission beipflichten. 

Bei der heutigen prekären finanziellen Lage eines grossen 
Teils unserer AHV-Rentner begrüssen wir selbstverständ
lich die Erhöhung der Altrenten um einen Drittel sowie die 
Erhöhung der Neurenten vom 1. Januar 1969 an um durch
schnittlich ebenfalls einen Drittel oder zum Teil noch etwas 
mehr. Man trägt damit der Teuerung, die seit der 6. AHV-

Revision eingetreten ist, Rechnung. Man kann auch er-
dass darin eine reale Erhöhung der Renten enthalten 

sei. Dabei müssen wir uns bewusst sein, dass der Teuerungs
index bei einem grossen Teil der AHV-Bezüger mit ihrem 
kleinen Einkommen eine ganz andere Rolle spielt als bei 
den Durchschnittseinkommen. Es ist klar, dass sich für 
diese Leute eine der der Kranken· 

usw. ganz anders auswirkt, als dies bei der 
der Fall ist. Die Renten· 

führt selbstverständlich dazu, dass auch ein 
grosser Teil der der christlichsozialen Gewerk
schaften erfüllt wird. Wenn noch andere Abände
rungsanträge angenommen werden, sollte es den christlich
sozialen Gewerkschaften möglich sein, ihr Volksbegehren 
zurückzuziehen. 

Wenn die Anträge der nationalrätlichen Kommission 
von den Räten zum Beschluss erhoben 
werden, müssen wir uns klar sein, dass damit die Lage von 
mindestens etwa 200 000 Altrentnern noch nicht rosig wird. 
Ob Sie die Anträge auf Mindestrenten von 3000 Franken 
oder 2400 Franken annehmen oder nicht, Ergänzungs
leistungen werden unter allen Umständen notwendig sein. 
Auch mit 'vfindestrenten von 3000 Franken kann man nicht 
leben. Wenn Sie daran etwas ändern wollten, müssten Sie 
den Anträgen des Kollegen Dellberg zustimmen. Ich glaube 
also, dass es notwendig ist, die Ergänzungsleistungen wei
terhin auszurichten. Aber auch die Kantone sowie die 
Städte und die Gemeinden werden ihre kantonalen und 
kommunalen Beihilfen aufrechterhalten müssen. Es ist 
ganz klar, dass in den Städten ein Mindesteinkommen der 
AHV-Bezüger von zirka 500 Franken eine absolute Not· 
wendigkeit darstellt. Ich betone: Das ist zu bewerkstelligen 
mit den AHV-Renten, den Ergänzungszulagen und mit 
Hilfe der Beihilfen der Kantone und Gemeinden. Es ergibt 
sich dann auch eine gewisse Abstufung, je nachdem, wie 
sich die Teuerung ausgewirkt hat. Ich denke insbesondere 
an Städte, wo die alten Häuser langsam abgebrochen 
werden und die alten Leute überhaupt nur sehr schwer 
Wohnraum finden können. Den Bau von Alterswohnungen 
erachten wir als einen Bestandteil in der weiteren Ent
wicklung der Alterssicherung. Das möchte ich mit Nach
druck betonen. Ich könnte Ihnen Dutzende von Fällen 
nennen, wo bei einem Einkommen von vielleicht 400 Fran
ken 50% oder mehr für den Mietzins aufgewendet werden 
müssen. Viele alte Leute waren gezwungen, ihre alten 
Wohnungen zu verlassen und mussten dann wohl oder übel 
höhere Mietzinse bezahlen. Es ist dies ein Problem, das wir 
einer Lösung entgegenführen müssen. 

Wenn ich von der Ergänzungszulage gesprochen habe, 
dann muss ich aber mit aller Deutlichkeit erklären: Auch 
wir Sozialdemokraten sehen die Ergänzungszulage nicht 
als ein ewiges Werk an; wir wären vielmehr glücklich, wenn 
eines Tages die AHV so ausgebaut werden könnte, dass die 
Ergänzungszulagen abgeschafft und in die AHV eingebaut 
werden könnten. 

Wir stehen auch dafür ein, dass die Pensionskassen ihre 
Leistungen erhöhen und weiter ausgebaut werden. Wir 
kennen die statistischen Zahlen. Ein Drittel unserer Be
triebe besitzen gute Pensionskassen, ein Drittel ungenü
gende, und ein Drittel der Betriebe, namentlich auf dem 
gewerblichen Sektor, verfügen über keine Pensionskasse. 
Inwieweit ein Ausbau nach dieser Richtung möglich ist, 
wird sich zeigen, insbesondere auch, inwieweit ein Ent• 
gegenkommen von seiten der Arbeitgeber vorhanden ist. 
Wir kennen diesen Sektor nicht, und wir sind als Gewerk• 
schafter bestrebt, diesen Sektor weiter auszubauen. 

-
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Wir stimmen auch der Prämienerhöhung zu. Wir sind 
der Ansicht, dass es nicht angeht, nur die Renten zu er
höhen, ohne der AHV die notwendigen Mittel zur Verfü
gung zu stellen. Die Prämienerhöhung von 1,2 % soll von 
den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern bestritten wer
den. Ich wähle jetzt diese Formulierung. Herr Kollega 
Brunner hatte in der Kommission erklärt, es sei ein Unsinn, 
zu dass der Arbeitgeber auch noch Beiträge ent
richte: es sei selbstverständlich, dass die Arbeitnehmer den 
ganzen Betrag von erarbeiten müssten, während der 
lJnternehmer den Aufwand in seine Kostenrechnung auf
nimmt. Ich Herr Brunner ist ein ausgezeichneter 
Unternehmer und Wirtschaftsführer. Ich bin somit über
zeugt, dass seine eine grosse Wahrheit in sich 
birgt. Er bezeichnet sich auch als weisser Rabe der Frei
sinnigen. Ich hoffe, dass sich diese Theorie in der Praxis 
bewähren wird. Wir Sozialdemokraten stimmen also einer 
Erhöhung der Prämien zu. Ferner muss ich betonen, dass 
wir die Opposition, die in den letzten Tagen von seiten der 
Freisinnigen zum Ausdruck gekommen ist, nicht billigen 
können. Ich kann nicht verstehen, dass man in der heutigen 
Lage, wo die Handelsbilanz noch nie so gut abschloss, wo 
wir einen beträchtlichen Exportüberschuss zu verzeichnen 
und Vollbeschäftigung haben und wo wir die Renten um 
einen Drittel erhöhen, nicht zugleich bereit ist, die Prämien 
dementsprechend hinaufzusetzen. Die nationalrätliche 
Kommission war in dieser Hinsicht sehr bescheiden. Sie 
hat nur eine Erhöhung von 0,2 ~~ vorgeschlagen, also je 
0,1 ~·~ für die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber. Ich betone, 
dass diese Erhöhung nötig ist. Der Bundesrat und Herr 
Dr. Kaiser haben uns vorgerechnet, dass schon anfangs der 
siebziger Jahre in der AHV ein Defizit bestehen würde. 
Unsere Mathematiker sind immer etwas pessimistisch. Sie 
sehen eher schwarz. Wir müssen aber Herrn Dr. Kaiser 
zugestehen, <lass seine Voraussagen, die er im Zusammen
hang mit der 6. AHV-Revision machte, in jeder Beziehung 
richtig waren. Wir können ihm nicht vorwerfen, er hätte 
uns damals falsche Zahlen dargeboten. - Wenn wir bei 
5 % bleiben würden und in ein paar Jahren die Prämie 
erhöhen müssten, wäre das psychologisch ungeschickt, denn 
man kann nicht gut eine Prämie erhöhen, ohne zugleich 
die Rente zu erhöhen. Ich glaube, die freisinnige Fraktion 
will eher die zukünftige Entwicklung der AHV bremsen. 

Die sozialdemokratischen Mitglieder der Kommission 
haben dem Kompromiss von Herrn Furgler in bezug auf die 
Prämien der Selbständigerwerbenden zugestimmt. Wir 
haben weitergehende Anträge gestellt, natürlich nicht im 
Sinne der Gewerbetreibenden, sondern wir wollten nicht 
einmal dem Bundesrat zustimmen. Aber Herr Allgöwer hat 
mit Recht gesagt, die Stimmung sei gut gewesen und wir 
hätten uns als Sozialdemokraten auch beeinflussen lassen 
und dem Kompromissantrag zugestimmt, wonach die 

Einkommen von 20 000 Fran
ken eintreten werde. Wie wirkt sich das aus? Bei 18 000 
Franken Einkommen zahlt der Selbständigerwerbende 

also genau so viel wie Sie generell beantragen. Ich 
stelle fest, dass der, welcher 21 000 Franken Einkommen 
hat, die volle Rente erhält, und dass es vom Standpunkt der 
Gerechtigkeit richtig ist, dass der, welcher die volle Rente 

namhaften Beitrag bezahlt; das ist diesen 
Die AHV ist letzten Endes auch eine 

Alters- und Hinterlassenen-Versicherung 

erwerbenden zusammengenommen, mache keinen Unter
schied zwischen einem Bauern und einem Schuhmacher
meister, denn beide sind selbständig. 

Die Fraktion begrüsst es, dass die bisherigen Prämien
einzahlungen, die also vor 5, 10, 15 oder sogar 20 Jahren 
geleistet wurden, in ihrer Wirkung aufgewertet werden. Es 
ist klar, dass diese Prämien seinerzeit bezahlt wurden, als 
das Geld einen höheren Wert hatte als heute. Das recht
fertigt es, die Renten für Neurentner im Durchschnitt 
um einen Drittel zu erhöhen. 

Die sozialdemokratische Fraktion stellt nur drei 
Minderheitsanträge. Der erste die des 
Spezialfonds. Sie haben bereits ein au:sgeze1cn1netes 
von Kollege Schaffer hierüber gehört. Der zweite Minder
heitsantrag beschlägt die Revision der Renten. Sie soll vor
genommen werden, wenn die Teuerung 5 beträgt, nicht 
erst bei 8 wie es der Bundesrat vorschlägt. Der dritte 
Antrag beschlägt die Erhöhung der Ansätze für die Er
gänzungszulagen. 

Ich glaube, der Rat muss alles unternehmen, damit 
diese Revision am 1.Januar 1969 in Kraft tritt. Sie ist 
nötig. Rasche Hilfe ist doppelte Hilfe. 

Ich möchte zum Schluss auch dem Präsidenten und dem 
Bundesrat und seinen Beamten danken. Wir kennen 
unsern Präsidenten schon seit vielen Jahren. Er ist zwar 
älter geworden, aber sein Herz ist während der Kommis
sionssitzung jung geblieben. 

Schuler: Die 7. AHV-Revision wird ohne Zweifel alle 
bisherigen Revisionen dieses grössten schweizerischen 
Sozialversicherungswerkes an Bedeutung überragen, auch 
wenn wir an der AHV als Basisversicherung einer drei
stufigen Altersvorsorge grundsätzlich festhalten und alle 
Anträge ablehnen, die dieses Konzept in Frage stellen oder 
das bisherige Versicherungssystem in seiner Struktur ver
ändern wollen. 

Die konservativ-christlichsoziale Fraktion, in deren 
Namen ich hier zu sprechen die Ehre habe, steht nach wie 
vor auf dem Boden der sogenannten Drei-Säulen-Konzep
tion für unsere Alters- und Hinterlassenen-Vorsorge. 
Gleichwohl begrüsst und unterstützt sie den schon in den 
Anträgen des Bundesrates und noch vermehrt in jenen der 
nationalrätlichen Kommission zum Ausdruck kommenden 
Willen, die AHV so weit auszubauen, dass sie bei den 
Mindestrenten zusammen mit den Altersbeihilfen allen 
Mitbürgern ein dem Wohlstandsniveau unseres Landes 
angemessenes Existenzminimum zu sichern vermag. Mit 
der bundesrärlichen Rentenformel und der von der vor
beratenden Kommission vorgeschlagenen Erhöhung der 
Mindestrenten für Einzelpersonen auf 200 Franken monat
lich, der Höchstrenten auf 400 Franken pro Monat sov.ie 
mit der Erhöhung aller Altrenten um mindestens einen 
Drittel geht die Kommission wesentlich über die Beschlüsse 

Ständerates der AHV hat 
aber nach Auffassung auch unserer Fraktion durchaus 
Platz im Rahmen einer richtig verstandenen Drei-Säulen-
Konzeption und kann auch als 
bezeichnet werden. Ich bin im Gegenteil dass dieser 
Ausbau die Mehrheit unseres Volkes vollends davon über
zeugen wird, dass ein mehrstufiges Vorsorgesystem, sofern 
es durchgehend verwirklicht wird, einer notwendigerweise 
uniformen und starren bei der 
alles auf eine Karte gesetzt wird, wesentliche Vor
züge aufweist. Gerade der individuell vc,au,as,u;; 

michael.tellenbach
Textfeld



Assurance vieillesse et survivants 398 18 septembre 1968 

wesentliche Verstärkung ihrer bisherigen Einnahme
quellen abgehen kann, wenn wir auch fürderhin und auf 
längere Sicht für gesunde 
Darum sind wir nicht nur mit der der 
Leistungen einverstanden, sondern auch für den ent-
sprechend Ausbau der Darüber, 
wieviel Beiträge das will ich Ihnen offen 
gestehen -, sind die in unserer Fraktion nicht 
ganz einheitlich. Persönlich bin ich der dass 
es absolut falsch wäre - das hat schon mein Vorredner, 
Herr Schütz, betont -. im heutigen die 
Renten zu einen Teil der sich als ab-
zeichnenden Zusatzfinanzierung aber auf später verschieben 
zu wollen. Das scheint mir nicht nur und 
finanzpolitisch keine saubere zu sein, sondern auch 
konjunkturpolitisch so ziemlich genau das von 
dem, was man gemeinhin als konjunkturkonformes Ver
halten bezeichnet. Cnd männiglich ist etwas überrascht, 
wenn eine solche Zweiteilung der Operation heute aus
gerechnet von Kreisen empfohlen wird, welche sonst die 
inflatorischen Gefahren einer «zu starken Rentenerhöhung» 
oder auch nur eines automatischen Teuerungsausgleichs auf 
den AHV-Renten ziemlich drastisch zu beschwören pflegen. 
Ich bezweifle daher, ob wir mit der Aufschiebung eines 
Teils der notwendigen Beitragserhöhung auf später der 
eben erst in Griff bekommenen Entwicklung unserer 
Lebenskosten und damit uns allen einen Dienst leisten 
würden. Notwendig ist die von unserer Kommission vor
geschlagene Erhöhung auf 5,2 ~~ ohne Zweifel, und diese 
Erhöhung ist noch ziemlich knapp berechnet. 

Nebst einer ausreichenden Finanzierung muss der vor
geschlagene Ausbau der AHV an die Bedingung geknüpft 
werden, dass bei aller Betonung der Solidaritätskomponente 
der versicherungsmässige Charakter der A HV gewahrt 
bleibt. Deshalb begrüssen wir es, dass in der Kommission 
nebst der Erhöhung der Mindestrenten auch eine ange
messene Verbesserung der Maximalrenten gegenüber den 
bundesrätlichen Anträgen beschlossen wurde. Für Vor
schläge, die mehr oder weniger eindeutig in Richtung 
Einheitsrente tendieren, selbst wenn sie dieses Ziel in 
Etappen angehen, vermag sich unsere Fraktion nicht zu 
erwärmen, selbst wenn diese mit noch soviel Temperament 
und in ungezählten und immer wieder « verbesserten 
Varianten» vorgetragen werden. Abgesehen von unsern 
prinzipiellen Bedenken gegen jede weitere Verdünnung des 
Versicherungscharakters der AHV, müssen wir uns auch 
bewusst sein, dass wir damit früher oder später unser bis
heriges Finanzierungssystem mit der unbeschränkten 
Beitragspflicht auf den Erwerbseinkommen gefährden 
würden. Das dürfen wir aber gerade in dem Moment am 
allerwenigsten in Erwägung ziehen, da wir von allen, auch 
von den mittleren und höheren Einkommen, erstmals 
wesentlich erhöhte Beiträge verlangen müssen. - Unrealis
tisch ist es es ist hier schon gesagt worden - nach unserer 
Überzeugung auch, wenn man glaubt, mittels einer be
sonders starken Erhöhung der Mindestrenten könnte 
bereits jetzt wieder mit dem Abbau der vor weniger als 
zwei Jahren eingeführten Altersbeihilfen begonnen werden. 
Wir teilen zwar die Auffassung, dass diese Beihilfen mit der 
Zeit überflüssig werden sollten. Das kann aber nicht in der 
Weise geschehen, dass diese Beihilfen bei jeder Anhebung 
der Mindestrenten entsprechend abgebaut werden, sondern 
ist nur dadurch zu erreichen, dass mit der Zeit die Kategorie 
jener Alten verschwindet, die für ihren Lebensunterhalt 
ausschliesslich auf die Mittel der staatlichen Vorsorge an
gewiesen sind. Erst die Verallgemeinerung der sogenannten 
zweiten Säule für alle Unselbständigerwerbenden und auch 

für jene Selbständigerwerbenden, bei denen hiefür ein Be
dürfnis besteht, und die Stärkung der betrieblich-beruf-
lichen dort, wo sie zwar besteht, aber noch 
absolut ist, wird die Altersbeihilfen in einem 
\,esentlichen machen. Wer schon bei 
der bevorstehenden oder auch nur bei der 8. AHV-Revision 
zusätzliche aus ~fitteln finan
zieren 111, die für den Bund durch Beihi!fenreduktionen 
frei werden, sich bestimmt einer Illusion hin. 

Ob das Ziel der des 
betrieblich-beruflichen der 
reinen erreicht werden kann oder ob dazu 
nebst der blossen Förderung solcher Institutionen etwa 
durch fiskalische nicht auch noch direkte 
staatliche Massnahmen nötig sind wie die AHV-[nitiative 
des christlichnationalen Gewerkschaftsbundes sie fordert -, 
das ist vorderhand umstritten. Der Bundesrat sieht und 

in der neuesten Pensionskassenstatistik vor allem 
die Tatsache, dass rund zwei Drittel aller Arbeitnehmer 
einer solchen beruflich-betrieblichen Versicherungsinsti
tution angeschlossen sind und dass der Ausbau dieser 
Vorsorgeeinrichtungen in den letzten Jahren beachtliche 
Fortschritte gemacht hat. Demgegenüber wird in Arbeit
nehmerkreisen unterstrichen, dass rund die Hälfte aller in 
den Betrieben Versicherten dort vorderhand noch äusserst 
bescheidene Leistungen zu erwarten haben, so dass man 
gerade so gut behaupten kann, lediglich ein Drittel aller 
Arbeitnehmer sei im Genuss einer wirklichen betrieblichen 
Altersvorsorge. Die vorberatende Kommission misst diesem 
Problem mit Recht eine entscheidende Bedeutung für das 
weitere Schicksal unserer AHV bei und schlägt Ihnen 
darum vor, den Bundesrat durch ein Postulat einzuladen, 
diesen ganzen Fragenkomplex eingehend zu prüfen und 
den eidgenössischen Räten innert zwei Jahren über die 
Ergebnisse zu berichten und ihm gegebenenfalls die not
wendigen Massnahmen vorzuschlagen. Mit diesem Postulat 
wird, wenn nicht der Form nach, so doch in der Tendenz, 
einer der Hauptgedanken derCNG-Initiative aufgenommen, 
was die konservativ-christlichsoziale Fraktion begrüsst. 

Cnsere Fraktion begrüsst auch die vom Bundesrat 
vorgeschlagenen Neuerungen im AHV-Gesetz, nämlich die 
Einführung der Hilflosenentschädigung auch für die AHV
Rentner und die Möglichkeit des individuellen Renten
aufschubs. 

Verschiedentlich ist festgestellt worden, dass die ge
samten Vorarbeiten der 7. AHV-Revision und auch jene 
der vorberatenden Kommission unseres Rates, in Lenzer
heide, stark unter dem Eindruck der verschiedenen parla
mentarischen Vorstösse zur AHV und vor allem auch der 
CNG-Initiative gestanden hätten. Soweit in diesen Fest
stellungen eine Rüge mitklingt, ist darauf doch zu ent
gegnen, dass parlamentarische Vorstösse und Volks
initiativen durchaus legitime Druckmittel und Waffen der 
Dewokratie sind. Und es ist sicher klüger, diesen politischen 
Realitäten schon bei den Vorarbeiten Rechnung zu tragen, 
als im luftleeren Raum Gesetzgebung machen zu wollen. Die 
Vorschläge Ihrer Kommission tragen diesen Realitäten nach 
Möglichkeit Rechnung, nehmen aber auch Rücksicht auf die 
wirtschaftlich-finanziellen Gegebenheiten und weisen zudem 
eine klare und fortschrittliche sozialpolitische Linie auf. 
Wenn die AHV-Gesetzgebung - vor allem im Zusammen• 
spiel mit den Altersbeihilfen - auch nicht ganz einfach zu 
überblicken ist, so stellt sie doch anderseits wieder nicht 
jenen Irrgarten dar, als den sie uns gewisse Spezialisten 
noch gestern vorzustellen beliebten. 

Zum Schluss noch eine Bitte. Seit dem Inkrafttreten der 
AHV vor etwas mehr als zwanzig Jahren haben wir mit 
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relativ bescheidenen Mitteln erst nach und nach, dafür aber 
auf solider Grundlage, ein Sozialwerk: aufgebaut, dessen wir 
uns auch heute nicht zu schämen brauchen, obwohl wir uns 
bewusst sind, dass es noch in verschiedener Beziehung 
verbesserungsfähig und verbesserungsbedürftig ist. Es ist 
deshalb meines Erachtens vollkommen deplaciert, diese 
AHV jetzt rückblickend als absolute Fehlkonstruktion 
oder gar als unsozial hinstellen zu wollen. Wir tun damit 
dem Werk, das wir uns anschicken zu verbessern, einen 
schlechten Dienst. Statt die Arbeit unserer 

herabzumindem. haben wir allen Grund, 
ihnen auch heute noch für ihre solide Vorarbeit dankbar 
zu sein. 

Dankbar sind wir auch dem Bundesrat und der Ver
waltung für ihre speditive und Vorarbeit dieser 
7. Revision und nicht zuletzt Herrn Dr. Kaiser für seine 
zwar nicht pessimistischen, aber ver
sicherungsmathematischen Grundlagen. Wir haben jetzt 
Gelegenheit, einen wesentlichen Schritt zum weitem 
Ausbau der AHV zu tun. Tun wir ihn so, dass diese AHV 
in weitern zwanzig Jahren ebenso gefestigt und gesichert 
dasteht wie heute und ebenso gut verankert im Bewusstsein 
und im Herzen des Schweizervolkes. 

Namens der konservativ-christlichsozialen Fraktion 
bitte ich Sie, auf die Vortage einzutreten. 

Brosi: Die demokratische und evangelische Fraktion 
möchte in erster Linie dankbar anerkennen, dass das 
grösste Sozialwerk des Bundes, unsere AHV, während ihres 
zwanzigjährigen Bestehens doch eine recht glückliche Ent
wicklung genommen hat. Wir möchten insbesondere unter
streichen. dass diese glückliche Entwicklung sich gerade in 
den Bergregionen, in jenen Landesgegenden, die wirt
schaftlich schwächer entwickelt sind, ausserordentlich 
segensreich ausgewirkt hat. Wir möchten auch mit Genug
tuung feststellen, dass es diesmal, bei der 7. AHV-Revision, 
möglich geworden ist, im Rahmen der parlamentarischen 
Behandlung noch ganz wesentliche Verbesserungen der Vor
lage in Beratung zu ziehen und, wie wir hoffen, auch defi
nitiv zum Beschluss zu erheben. - Es ist ja das erste Mal 
in der Geschichte der AHV, dass Bundesrat und Parlament 
ganz wesentlich abweichen von den Anträgen, wie sie die 
eidgenössische AHV-Kommission unterbreitet hat. Wir 
möchten das als ein erfreuliches Positivum heute auch an
erkennen und würdigen. 

Neben dem Ausdruck der Freude und Genugtuung so
wie der Dankbarkeit gestatten wir uns nun aber doch noch, 
einige kritische Bemerkungen anzubringen. Ich bitte Sie, 
diese im Sinne einer positiven Kritik zu werten. 

Erstens einmal zum Prinzip der Drei-Säulen-Theorie: 
Wir bekennen uns zu diesem Prinzip, möchten aber mit 
aller Deutlichkeit erklären, dass diese drei Säulen in den 

unterschiedlich aus
gebildet sind, das heisst dass die 
Säulen recht verschieden ist. Die soziale Rentenversiche
rung (AHV!IV und 

und als 
nen. Wenn wir aber daran denken, wie bescheiden oder 
praktisch überhaupt nicht vorhanden die berufliche Kol-
lektivversicherung beim Bauernstand und 
ganz bei der ist und wie be-
scheiden die dritte Säule der Selbstvorsorge ebenfalls in 

den wäre. Im Gegenteil, ich wage die Behauptung, dass 
dieses Streben nach Selbstvorsorge in den Gebirgsgegenden 
mindestens so ausgeprägt vorhanden ist wie in den übrigen 
Landesteilen. Aber wenn natürlich die materiellen Voraus
setzungen nicht gegeben sind, um die Selbstvorsorge zu ver
wirklichen, dann können wir hier diesen Leuten nicht einen 
Vorwurf daraus machen. 

Im Verlaufe der Beratungen um die Minimalrente ist 
die Bemerkung der Minimalrentner sei eigentlich 
nurmehr eine theoretische Erscheinung. Er existiere 
tisch gar nicht. Da muss ich erklären, dass unsere Erfah
rungen wie eben in den Gebirgsge-

dieser Minimalrentner noch recht anzutreffen 
ist. Das nicht etwa nur für die Ehefrau, die aus begreif
lichen Gründen als Minimalrentnerin in tritt, 
sondern für viele Leute, die, ich gebe zu, vielleicht zum 
Teil aus eigenem Verschulden den Weg zur t:r1;är1zuLng;s1e,1-
stung noch nicht gefunden haben, aber vielleicht auch aus 
ganz ehrenwerten Gründen diesen Weg nach dem Bedarfs
prinzip selber nicht gehen wollen. 

Wir müssen das Problem der Ergänzungsleistungen im 
Zusammenhang mit der Minimalrente sehen. Das Bedarfs
prinzip hat, wie das heute schon wiederholt zum Ausdruck 
gekommen ist, auch seine unguten Seiten, und der Wunsch, 
dass mit der Zeit die Ergänzungsleistungen in das Renten
system der AHV eingebaut werden könnten, ist durchaus 
berechtigt. Wir müssen auch zugeben, dass die Regelung, 
wie wir sie heute kennen, mit AHV, mit IV, mit Ergän
zungsleistungen und mit Altersbeihilfen in den Kantonen, 
recht unübersichtlich geworden ist. Es bestehen drei ge
trennte Zweige der Sozialversicherung. Sie stellen sachlich 
eine eng verbundene, organische Einheit dar. Gesetzge
berisch, müssen wir aber sagen, ist sie bedauerlicherweise 
stark aufgesplittert, nämlich in drei verschiedene Bundes
gesetze und 25 verschiedene kantonale Gesetze über die 
Ergänzungsleistungen. Dazu kommt dann noch der Ein
bezug der Erwerbsersatzordnung, die ja auch mit diesem 
Sozialwerk des Bundes in einem direkten Zusammenhang 
steht. Wenn wir die Finanzierungsvorschriften in Betracht 
ziehen, so müssen wir feststellen, dass wir vor einem recht 
unübersichtlichen Gestrüpp der verschiedensten Vorschrif
ten stehen. Ich erinnere nur daran, dass beim Beitragssatz 
bei der AHV bisher die 4 % gegolten haben, bei der IV 
5 bei der Erwerbsersatzordnung 4 'Yo0, Bei den Dek
kungsquoten der öffentlichen Hand haben wir bei der AHV 
einen Fünftel bis 1984 und einen Viertel ab 1985, bei der 
IV kennen wir das Prinzip der hälftigen Teilung, mit einer 
Beschränkungsklausel für die Reserve, nämlich ein Fünf
tel der Ausgaben, bei den Ergänzungsleistungen kennen wir 
verschiedene Subventionsansätze, nämlich 30, 50, resp. 
70 %, je nach Finanzkraft der Kantone, und bei der Er
werbsersatzordnung haben wir überhaupt keine öffentliche 

Dies sage ich nur als Hinweis auf die recht 

mit der Zeit doch sicher eine 
eine Gesamtkonzeption ins Auge zu fassen. Es zeigt sich 
je länger je mehr das Bedürfnis nach einer Vereinigung der 
drei Rentenzweige in einem einzigen sozialen Rentenver
sicherungsgesetz. 

Eine weitere kritische Bemerkung gestatten wir uns im 
Hinblick auf die der Anpassung der Versicherungs-
1c,,,,u,,u"'<'" an die Preisentwicklung. Hier bekennt sich un-

F raktion zur Methode der der 
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diese Art des Teuerungsausgleichs nun ausgerechnet jener 
Bevölkerungsgruppe versagt bleiben soll, die am dringend
sten darauf angewiesen ist. Denken wir nur an die Miet-

ns1!rh.öh.un.gen. Es ist ja bekannt, dass es verhältnismässig 
dauert, bis die Mietzinserhöhungen ihren Nieder

schlag im Lebenskostenindex finden. Auf der Beitragsseite 
kennen wir schon seit unserer AHV den auto-
matischen an die steigenden Löhne. 
Wir erheben ja die in Prozenten. Es ist also kein 

auch die Ex
perten ich erinnere an den Würgler -
ohne weiteres zu. Warum also nicht auch die Renten ent
sprechend dem Index automatisch korrigieren? Unsere 
Fraktion unterstützt deshalb in diesem Punkt den gestell
ten Antrag K!oter, der den Gedanken der Indexierung der 
Renten aufgegriffen hat. 

Eine letzte Bemerkung mit Bezug auf die Finanzierung 
der Mehrleistungen, die für die erfreuliche Verbesserung 
der Renten notwendig sind: Hier stellt sich das Problem 
erneut, wie das Verhältnis der Bundesleistungen zu den 
kantonalen Leistungen gestaltet werden soll. Da müssen 
wir nachdrücklich unterstreichen, dass der Bund eben in 
der glücklichen Lage ist, mit seiner Sonderfinanzierung 
über die Abgaben aus Tabak und Alkohol, ohne allgemeine 
Mittel in Anspruch nehmen zu müssen, viel besser gestellt 
zu sein als die Kantone. Bei den Kantonen ergibt sich eine 
l\Jehrleismng pro 1969 von 66 Millionen Franken. Hier 
müssen eben allgemeine Mittel eingesetzt werden, und be
sonders die finanzschwachen Kantone werden Mühe haben, 
diese Verpflichtungen zu erfüllen. Wir sind deshalb der 
Auffassung, dass es wohl gerechtfertigt ist, dem Antrag 
Diethelm zu folgen, d.h. gegenüber der bisherigen Lösung, 
einen Viertel zu Lasten der Kantone gehen zu lassen, künf
tig den Kantonen einen fünftel zu belasten. 

Abschliessend möchte ich erklären, dass die demokra
tische und evangelische Fraktion sich im übrigen in den 
wesentlichen Punkten den Anträgen der Kommissions
mehrheit anschliessen und für Eintreten stimmen wird. 

M. Jaccottet: En l'absence de notre representant au 
sein de la commission, M. Raymond Deonna, empeche, 
comme vous le savez, de prendre part a cette session a la 
suite d'un accident, j'ai Ja mission de vous presenter la 
declaration du groupe liberal. Ceiui-ci tient en particulier 
il souligner !es points suivants: 

Pour de nombreux groupes et partis, cette 7e revision 
n·est qu'une etape dans la direction d'un amenagement 
constant de l'assurance vieillesse et survivants. Les offen
sives provenant de divers cötes visent en effet a aller beau
coup plus loin en matiere d'amenagement de cette institu
tion. II est du reste singulier de constater que l'on se con
centre quasi essentiellement sur le probleme des prestations 
d'assurance, alors qu'en realite le probleme de la vieillesse 
depasse de plus en plus la question financiere: iogement, 
conditions d'existence, de sante, tous ces elements-la 
jouent pour les gens äges un röle qui devient de plus en 
plus important. Mais ces problemes sont beaucoup moins 
traites car il est plus facile de surencherir en matiere de 
rentes que de trouver a ces questions-la des solutions effi
caces. 

Pour ce qui le concerne, le groupe liberal estime que, 
si l'on veut que la 7e revision entre en vigueur le l"' jan
vier 1969, il est impossible de proceder a des modifications 
de structure qui provoqueraient des reactions en chaine 
etant donne que l'edifice est extraordinairement complexe 
et (< interconnecte >>. C'est dire que soit !es propositions de 
M. Brunner, qui d'ailleurs defavorisent singulierement les 

classes moyennes, soit la solution de la rente unique, soit 
celle de la rente populaire teile qu'elle est envisagee par 
une initiative en preparation du Parti socialiste, ne peuvent 
entrer en consideration. La raison et l'opportunite veulent 
donc que l'on se contente de rester dans le cadre du 
actueL 

Pour le groupe liberal, les conditions suivantes doivent 
etre observees dans ce cadre-la. Tout d'abord, nous pen
sons que l'on commettrait une erreur plus lourde de con
sequences n'apparait au premier abord en allant, 
quant a l'augmentation des cotisations, plus loin que les 
propositions du Conseil federal, qui reposent sur l'avis 
unanime de la commission federale de l'assurance vieillesse, 
y compris les representants des syndicats de toute tendance. 
L.113u,, ... , notre groupe est de l'avis qu'il n'est pas 
d'aller au-dela du montant des contributions publiques 
arretees par le Conseil federal, soit une augmentation de 
165 millions de francs pour la Confederation pendant !es 
5 prochaines annees selon !es propositions du gouverne
ment, II faut en effet considerer les depenses en matiere 
d'assurance vieiHesse et survivants dans le cadre d'un pro
gramme financier general et ne pas oublier que de nom
breuses autres täches d'equipement ou täches sociales 
doivent etre accomplies et sont deja incorporees dans la 
planification financiere a moyenne echeance dont le Con
seil federal a parle dans les lignes gouvernementales gene
rales. 

Nous estimons ensuite qu'il convient de ne pas entraver 
le developpement du deuxieme et du troisieme piliers. En 
ce qui concerne le deuxieme pilier, il importe, au contraire, 
de l'encourager et des mesures peuvent etre prises notam
ment en matiere fiscale ou gräce a des modifications du 
code des obligations. A cet egard, il ne faut pas oublier 
que les cotisations de l'assurance vieillesse ne representent 
(en tout cas pour tous !es salaries qui sont membres d'une 
caisse de prevoyance et ceux-ci representent aux dires de 
la statistique !es % de tous les salaries suisses) qu'une frac
tion du total de leurs contributions. Ils ont de plus des 
cotisations importantes a payer pour leur caisse. Leur mon
tant oscille entre 6 et 7~~ de sorte qu'en realite !'immense 
majorite des salaries suisses ont au minimum entre 9 et 
10 % de cotisations a acquitter; il en va de meme pour les 
employeurs. Pour ceux qui sont des independants, leur 
situation est encore plus lourde, vous le savez. 

D'autre part il ne faut pas reduire encore l'ecart entre 
la rente minimum et la rente maximum, ecart qui a deja 
ete sensiblement amenuise au cours des diverses revisions. 
Au debut, en 1948, la relation etait de l a 4. Selon le der
nier projet du Conseil federal, la relation est de I a 1 
En effet, si cette evolution se poursuit, on s'achemine pra
tiquement vers la rente unique, ce qui comporte de graves 
inconvenients justement pour les categories moyennes entre 
18 000 et 25 000 francs de revenus. Cela risque de provo
quer, a un moment donne, une limitation des cotisations 
en fonction du revenu, ceux qui ont des revenus superieurs 
ou relativement superieurs n'etant plus disposes a ce mo
ment-la a payer des cotisations elevees pour une rente 
semblable a celle que touchent ceux qui disposent de 
petits revenus. Le peuple suisse, pensons-nous, est encore 
sensible au caractere d'assurance de l'assurance vieillesse, 
meme si celui-ci, effectivement, devient de plus en plus 
faible dans l'ensemble du systeme. Le citoyen aurait de la 
peine a comprendre que celui qui a cotise beaucoup plus 
que l'autre ne touche en contrepartie qu'une rente abso
lument semblable. 

En ce qui concerne les prestations complementaires, 
notre groupe constate que meme l'augmentation sensible 
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des rentes minimums ne resoud pas le probleme pour les 
cantons urbains. En effet. une rente minimum de 2400 a 
4800 francs par an ne correspond pas au minimum d ·exis
tence dans ces cantons. Ceux-ci seraient donc obliges de 
maintenir leurs propres prestations ceci 
sans tenir compte du fait que la loi föderale prevoit une 
serie de deductions socia!es ne sont pas en con
sideration dans le calcul du revenu (notamment le 
lesquelles ne seraiem pas maintenues. Cest donc un leurre 
de penser que l'on peut !es prestations 
mentaires cantonales, voire sensiblement reduire !es charges 
des cantons par un relevement de la rente minimum dans 
la proportion envisagee. 11 faut par ailleurs attirer l'atten
tion sur le fait que, contrairement a l'intention avait 
ete ce!le du legislateur, a chaque augmentation de la rente 
A VS correspond une augmentation des normes minimums 
cantonales. Autrement dit, le phenomene que l'on aurait 
voulu voir se produire, a savoir qu ·une augmentation de 
la rente A VS implique pour !es cantons une diminution 
de leurs charges, puisque la Confederation alloue aux bene
ficiaires des montants plus eleves, ne se realise pas. Ce phe
nomene se poursuivra sans aucun doute dans le cas de 
cette 7e revision. Les normes de gene ont ete re!evees rai
sonnablement dans le projet du Conseil federal pour tenir 
compte de la hausse du coüt de la vie. A la commission, 
des propositions ont ete formulees pour !es augmenter 
davantage en fonction du relevement des rentes. Le Con
seil federal a refuse par la voix de M. Tschudi, conseiller 
föderal, d'entrer immediatement dans cette voie en remar
quant qu'il fallait consulter !es cantons pour savoir quelle 
serait leur reaction a cet egard et que des chiffres devraient 
etre fixes. Mais il s'est engage, pour le cas ou une motion 
reclamant une revision des baremes de gene serait intro
duite, a examiner la chose dans un sens positif. Nous n'evi
terons donc pas que ce phenomene se produise, ce qui est 
significatif. 

Il est encore necessaire de ne pas considerer l'assurance 
vieillesse elle toute seule. A cöte des cotisations du pre
mier et du deuxieme piliers, il existe encore le troisieme 
pilier qui est represente par l'epargne. 1l y a actuellement 
des carnets d'epargne pour un total de 30 milliards de 
francs, dont une partie en tout cas est affectee a des buts 
de prevoyance. Notons aussi que l'on connait actuellement 
3 millions de polices d'assurance-vie avec 12 milliards de 
capitaux assures. II serait egalement interessant d'avoir 
une fois une vue globale de ce que chaque citoyen, en 
moyenne, affecte a la prevoyance-vieillesse d'un cöte et 
touche de l'autre. Le systeme des c\oisons etanches em
peche d'avoir une vue generale. 

Enfin, le fonds special A VS et ses interets posent encore 
un autre probleme. Du point de vue constitutionnel, rien 
n'empeche que ce fonds ne porte pas interet. Du point de 
vue legislatif, l'interpretation de l'article 111 actuel de la 
loi permet aussi, pensons-nous, de ne pas lui faire porter 
d'interet. 

La commission, a une tres faible majorite, a accepte 
que tel soit le cas et que cela soit precise sous la forme de 
la modification proposee par le Conseil federal a l'article 
111. En effet, la situation serait ridicule si l'on avait suivi 
la minorite de la commission. Les interets credites au fonds 
special de I' A VS represen'.'teraient grosso modo 50 millions 
de francs. Ces 50 millions devraient etre preleves dans la 
caisse generale de la Contederation qui s 'appauvrirait 
d'autant au benefice de l'assurance vieillesse. II faudrait 
donc trouver dans le cadre des ressources generales de la 
Confederation une couverture pour cette nouvelle perte 
infügee au budget federal. 

Alters- und Hinterlassenen-Versicherung 

En conclusion, on se rend compte que des que l'on 
touche a une partie de redifice de I' A VS. on affecte toute 
la structure de cette institution et que l'equilibre penible
ment obtenu risque tres rapidement d'etre mis en cause. 
Cest pourquoi, au cours de Ja discussion article par article, 
le groupe liberal se prononcera en pour les solu
tions adoptees par le Conseil des Etats qui nous paraissent 
tenir ie mieux compte de l'ensemble de ces considerations. 

Waldner: Der Bundesrat will am Charakter der AHV 
festhalten. Das sogenannte Drei

d. h. die soziale 
und die 

sollen weiterhin als Richtlinie für den Ausbau der sozialen 
Sicherheit Ich verweise auch auf das Postulat der 
Kommission, das Eintretensreferat des Herrn Kommis
sionspräsidenten und auf die des Herrn 
Kollega Blatti für die freisinnigen. 

Der einstimmige Tenor lautet: Die Drei-Säulen-Theo
rie hat sich bewährt, sie ist weiterzuführen.» - Ich bin ge
genteiliger Meinung. 

Am 1. Januar 1964 sind die Verbesserungen der 6. AHV
Revision in Kraft getreten. :vl.it dem Bundesgesetz vom 
19. März 1965 haben wir die Ergänzungsleistungen ein
geführt und am L Januar 1967 sind die AHV- und IV
Renten um eine !O~{ige Teuerungszulage verbessert wor
den. Aber alle diese anerkennenswerten Verbesserungen 
der sozialen Sicherheit im Alter und bei Invalidität haben 
nicht verhindern können, dass seit der 6. Revision neben 
einem Volksbegehren 12 parlamentarische Vorstösse ein
gereicht worden sind. In aller Sachlichkeit darf man fest
stellen, dass keine der bisherigen Revisionen je zu einer 
Beruhigung geführt hat. Im Gegenteil: Nach jeder Revi
sion wurden sofort wieder Begehren nach einem weiteren 
Ausbau der AHV erhoben. Das wird auch nach der heu
tigen Revision nicht anders sein, umsoweniger. als noch 
keine Revision so heftig und in grundsätzlicher Hinsicht so 
umstritten war wie die heutige. 

Auf Seite 38 des bundesrätlichen Berichtes finden Sie 
die abgelehnten und aufgeschobenen Begehren. Sie müssen 
ergänzt werden durch die im Laufe dieser Debatte gestell
ten weitergehenden Forderungen. Sie alle werden sicher 
nicht aus Abschied und Traktanden fallen. Auch die Emp
fehlung der AHV-Kommission, es seien bei künftigen An
passungen der Renten an die Einkommensentwicklung die 
Alt- und Neurenten grundsätzlich unterschiedlich zu be
handeln, hat die Altrentner aufhorchen lassen. Sie glau
ben, dass damit das bisher geltende grundlegende Solidari
tätsprinzip durchbrochen werden soll. Diese Altrentner ge
hören ohnehin einer Generation an, für welche das Drei
Säulen-Prinzip weitgehend Theorie ist. Sie waren zu einer 
Zeit aktiv, wo die berufliche Kollektivversicherung noch 
in den Anfängen steckte und der Verdienst, sofern nicht 
gerade eine Wirtschaftskrise zu Arbeitslosigkeit führte oder 
sogar ein Weltkrieg tobte, nur für die nötigsten täglichen 
Bedürfnisse ausreichte und von Rücklagen für das Alter 
keine Rede sein konnte. Ich glaube, dass die Annahme, 
der Ausgleichsfonds wäre im Jahre 1984 aufgezehrt, wenn 
zukünftig die Alt- und Neurenten gleichmässig an die Lohn
bewegung angepasst würden, als zu pessimistisch beurteilt 
werden darf. Ich wäre deshalb Herrn Bundesrat Tschudi 
dankbar, wenn er diese Meinungsäusserung der AHV
Kommission als eine für den Bundesrat unverbindliche 
Ansichtsäusserung bezeichnen würde. 

Wenn wir zukünftig nicht bei jeder Revision schon von 
der nächsten Revision reden wollen, so muss meines Er
achtens - und diese Meinung wird von vielen Mitbürgern 

michael.tellenbach
Textfeld



Assurance vieillesse et survivants 402 18 septembre 1968 

geteilt - das nächste Mal ein wirklich entscheidender 
Schritt getan werden. Ich anerkenne alle Verbesserungen, 
sowohl diejenigen der ersten sechs Revisionen als auch das, 
was wir nunmehr im Begriffe sind zu beschliessen. Ich 
hoffe nur, dass bei allen gegensätzlichen Meinungen, die 
noch werden müssen, doch allseits der Wille be

auf den 1. Januar 1969 in Kraft set-
zen zu können. 

Im Gegensatz zur die am 
vergangenen zu dieser 
Frage die hat, meine ich, ein wirklich 
entscheidender Schritt ist nur das Abrücken von der 
sogenannten heute eine Voraus
setzung für ein gesichertes Alter, die nur bei einem Mini-
mum unserer Altersrentner vorhanden ist. Die berufliche 

erfasst heute noch bei weitem nicht 
alle Arbeitnehmer. Es sollen immer noch rund 40 von 100 
bei der Altersgrenze nicht in den Genuss von 
Pensionskassenleistungen kommen. Dazu kommt die sehr 
unterschiedliche Leistung von vielleicht 50 Franken pro 
Monat bis zu 90 °~ des zuletzt bezogenen Gehaltes, dann 
in vielen Fällen das Fehlen einer Anpassung der Renten 
an die Teuerung. Es sind insbesondere gewerbliche Klein
betriebe und gefährdete Wirtschaftszweige, denen die An
passung der Renten an die zunehmende Teuerung über
haupt nicht möglich ist. Die vielen unterschiedlichen 
Versicherungssysteme, die Bindung des Arbeitnehmers an 
den Betrieb als Folge der fehlenden Freizügigkeit und 
andere Unzulänglichkeiten beweisen mit aller Deutlichkeit 
das Ungenügen der zweiten Säule. 

Eher noch schlimmer steht es mit der dritten Säule, der 
Selbstvorsorge. Zuerst zu denjenigen Betagten, welche 
durch den Verzicht auf viele Annehmlichkeiten des Lebens 
einen Sparbatzen von einigen tausend Franken auf die 
Seite legen konnten, zu einer Zeit auf die Seite legten, als 
noch keine AHV und noch wenige Pensionskassen bestan
den haben und die Selbstvorsorge zwingend war. Sie sind 
durch die Inflation betrogen, die den Wert ihrer Rücklagen 
von Jahr zu Jahr real vermindert hat. Die zusätzliche 
Sicherung für das Alter ist nicht mehr vorhanden. Wir 
reden heute von einer Wohlstandsgesellschaft und ver
gessen gerne, dass eine sehr grosse Zahl von Arbeit
nehmern bei sparsamem Haushalten der Ehefrau und Mut
ter einfach nicht in der Lage ist, irgendwelche Rücklagen 
zu machen. Eine Selbstvorsorge ist vor allem jungen 
Ehepaaren nur sehr beschränkt oder überhaupt nicht mög
lich, weil der hohe Mietzins mehr als einen erträglichen 
Teil des Verdienstes verschlingt. Aber auch der Kleinbauer 
und der Kleingewerbler werden kaum in der Lage sein, 
Beträge für die alten Tage zurückzulegen, welche als dritte 
Säule ins Gewicht fallen. Dass die Drei-Säulen-Theorie nur 
sehr mangelhaft spielt, beweist doch die Notwendigkeit der 
Ergänzungsleistungen. Ich anerkenne durchaus und bin für 
die vielen Bezüger dankbar, dass diese Sozialzuschüsse eine 
minimale Lebensexistenz garantieren. Wir sind aber mit 
dieser Altersfürsorge - mit diesen Ergänzungsleistungen -
zurückgefallen in die Zeit der Fürsorge mit dem Bedarfs
ausweis, die wir mit dem Versicherungsgedanken der AHV 
überwunden glaubten. Wir müssen uns wieder auf diesen 
Versicherungsgedanken besinnen, uns bis zur nächsten 
Revision der AHV grundsätzlicher mit dem menschlichen 
Problem des Alters auseinandersetzen und nach einer 
Lösung suchen, welche die anhaltende und berechtigte 
Beunruhigung der Öffentlichkeit über unsere AHV be
seitigt. Diese Lösung und dieses Ziel kann und muss meines 
Erachtens die Schaffung eines allumfassenden Sozialwerkes 

sein, das unsere Bevölkerung zukünftig in allen Lebens
lagen vor Not und Elend schützt. 

M. Chavanne: II convient de se feliciter de la volonte des 
autorites d'ameliorer l'assurance vieillesse et survivants 
sous la forme etatique que nous connaissons maintenant. 
Les avantages de cette formule sont evidents. Outre les 
frais de relativement peu eleves, c·est la seule 
formule qui permette de s'adapter aux conditions 
cuiieres de tres nombreux travai!leurs. 

Je pense, par exemple, aux transferts en cours de 
carriere. Quelle assurance mieux tenir compte de 
Ja situation d'un petit paysan qui doit abandonner sa 
ferme pour travailler en usine, qui mieux qu'une teile 
assurance d'Etat saurait tenir compte des particularites du 
travail feminin, Oll nous voyons beaucoup de jeunes 
femmes engagees dans une profession au debut de leur vie 
d'adulte, abandonner cette profession pour elever leurs 
enfants, puis revenir a un travail saiarie, a mi-temps ou a 
plein temps. Seule une teile assurance peut couvrir les 
besoins de ces salaries qui sont tres nombreux. 

Mais je voudrais dire aussi que, personnellement, 
j'appuierais tous !es amendements en faveur d'une augmen
tation de cette assurance pour pallier !es dangers presentes 
des maintenant par Je fameux second pilier: assurances par 
les entreprises. On a dit qu'il etait i!lusoire, qu'il etait 
insuffisant, mais je crois qu·il faut dire plus: il est dangereux. 
Je m'explique. Dans le tiers des salaries qui beneficient 
d'une retraite d'entreprise normale, il y a une grosse 
majorite de fonctionnaires et d'employes. Dans Je tiers qui 
ne beneficie pas du tout de retraites d'entreprises, il y a 
essentiellement des ouvriers, des manuels. Alors, a une 
epoque Oll l'on se doit, pour l'avenir de notre economie, de 
s'interesser a un recrutement normal d'ouvriers particuliere
ment qualifies, je pense qu'un systeme qui augmente la 
difference de statut entre employes et fonctionnaires d'une 
part, travailleurs manuels, d'autre part, est dangereux. On 
ne s'en apen;oit peut-etre pas suffisamment actuellement, 
parce que de nombreux travailleurs etrangers executent ces 
travaux manuels, mais qu'en serait-il si pour une raison ou 
pour une autre ces travailleurs etrangers devaient s'en 
aller? 

Le recrutement des jeunes apprentis manuels devient 
de plus en plus difficile en raison de la ditference trop grande 
de salaire et de statut entre le travailleur manuel et celui de 
bureau. Deja certains milieux de pression, certains groupe
ments patronaux memes ont prevu ce danger. On nous dit 
que I'on va ameliorer ce pilieren assurant le libre passage: 
C'est Ja moindre des choses, car ii est extraordinaire qu'on ait 
pu envisager une assurance vieillesse fait que lorsqu'un 
ouvrier, apres dix ou quinze ans dans une usine, veut ou 
doit changer d'entreprise, il perde une grande partie de ses 
droits. C'est incomprehensible. Le libre passage, certes, 
donnera une certaine efficacite a cette assurance d'entre
prise, mais je pense qu'il reste insuffisant et tout ce que 
nous voyons nous fait craindre Je pire. Si l'on ne croit pas 
au deuxieme pilier, il est evident que l'on doit non seulement 
par sens de la justice sociale, mais par simple sens eco
nomique, renforcer l'AVS de Ja Confederation. 

En effet, je suis toujours etonne d'entendre certains 
milieux s'opposer a l'AVS en la trouvant trop couteuse. Ce 
qui est coflteux, c'est d'avoir des assurances « vieillesse » 
insuffisantes qui obligent !es personnes ägees a quitter 
leurs appartements, leurs habitudes de vie et a se refugier 
dans des homes ou des hospices. Cela est, certes, desagrea
ble pour !es personnes iigees qui sont malheureuses de ces 
changements. Mais independamment de cela, l'organisation 

michael.tellenbach
Textfeld



18. September 1968 403 Alters- und Hinterlassenen -Versicherung 

de maisons de repos pour personnes ägees non malades est 
certainement, par rapport aux depenses d'une veritable 
assurance qui permettrait a celles-ci de vivre chez elles, plus 
couteuse pour reconomie nationale. Cest pour ces raisons 
que, personnellement, f appuierais !es amendements qui 
seront 

La remarque faite par des miiieux patronaux, que le 
passage de 5 a 5,2 des sociales pourrait gener 
notre industrie d'exportation ne me semble pas etre va
lable. La connaissance que nous avons des salaires com-

devrait bien sür, 
de et de la fiscalite dans !es 

differents pays fait qu'on ne peut pas dire que passer de 
5 a met en question nos exportations. Cest peut-etre 
vrai, mais aucune statistique ne nous permet de l'affirmer 
et meme les statistiques insuffisantes que nous connaissons 
font penser le contraire. 

Enfin il semble qu'une indexation d'apres le nouvel 
indice des prix il la consommation est absolument necessaire. 
Ce sont !es personnes pauvres qui ont le plus besoin de 
l'indice a la consommation, car c'est sur elles que pese, 
dans !es besoins essentiels de rexistence, l'augmentation 
du coüt de la vie. Ce sont !es loyers, les produits alimen
taires qui grevent d'une maniere toute particuliere le budget 
des gens modestes. 11 faut donc qu'i\s puissent voir auto
matiquement leur assurance s'adapter a leur augmentation. 

Dellberg: Wir haben jetzt über die 7. AHV-Revision zu 
beschliessen. In der Tat ist es jedoch die 9. Revision, da wir 
noch zwei kleine Revisionen durchgeführt haben. 

Vorerst haben wir zu den Postulaten, die heute morgen 
entwickelt worden sind, Stellung zu nehmen. Ich will mich 
nur zu drei Punkten äussern. Das erste Postulat von Herrn 
Kollega Schaffer bezieht sich auf die Verzinsung des 
Spezialfonds von 1500 Millionen Franken. Hier liegt ein 
Minderheitsantrag vor, und ich hoffe, dass er angenommen 
wird. Dann werden wir wenigstens 50 Millionen Franken 
für die Anpassung der ausserordentlichen Übergangs
renten zusätzlich zur Verfügung haben. Sodann haben wir 
das Postulat Favre-Bulle betreffend den Einbau der 
Ergänzungsleistungen in die Grundrenten. Der gleiche 
Antrag wird gestellt von den Herren Brunner und Kloter, 
und für diesen Einbau haben sich heute auch ausgesprochen 
die Herren Brosi und Waldner. 250 und 400 Franken kön
nen aber keine existenzsichernde Rente bedeuten. Diese 250 
und 400 Farnken sind niedriger als das, was jetzt· der 
Bundesrat und die Kommission vorschlagen. Im Grundsatz 
stimmen wir aber dem Einbau der Ergänzungsleistungen in 
die Grundrente zur Entlastung der Kantone und zur 

einer minimalen Lebensexistenz für die alten 
Leute und die Invaliden zu. Hier ist festzustellen, dass auf 
den Seiten 20 und 21 der Botschaft sich auch der Bundesrat 
für den Einbau der Ergänzungsleistungen in die Grundrente 
ausspricht. Es ist dort zu lesen: « Die grössten administra
tiven Vereinfachungen und Einsparungen liessen sich er
zielen durch Abschaffung der Ergänzungsleistungen.» 
Sodann heisst es: « Eine genügend hohe Einkommensrente 
würde die Aufhebung der Ergänzungsleistungen ermög
lichen, womit die für solche Leistungen geltende Bedarfs
klausel mit allen ihren Nachteilen in Wegfall käme und eine 
Benachteiligung derer, die sich vorgesorgt haben, ver
schwände.» Gemäss den Seiten 20 und 21 ist somit der 
Bundesrat selber der Meinung, man sollte diese Ergänzungs
leistungen einbauen, aber derart, dass die Grundrente in 
einer Weise erhöht wird, dass die Existenz gesichert ist. 
Diese Frage wird uns noch mehr beschäftigen. 

Zum dritten Antrag von Kollega Hubacher über die 
Auszahlung einer 13. Monatsrente im Jahre 1968 möchte 
ich sagen, dass diese Frage gelöst werden wird, wenn die 
grosse Minderheit von elf Mitgliedern ihren Antrag bei der 
Uc:setzesbceratm1g durchbringt. Denn heute da hat Herr 
Hubacher recht ist die Teuerung mit 7 °~ nicht ausge

Ich möchte daran erinnern, dass wir 1964 eine 
von 2 die nicht wurde und 

1965 eine solche von 4,9 zusammen also 7,2 Für 1966 
kommen weitere 4,6 hinzu. total also 12.3. 
drei Jahre 1964 bis 1966 hatten wir also keinen 

Dann kamen endlich im Jahre 1967 
Bis zum Monat Februar blieben dann immer noch 6,8 
nicht ausgeglichen, und Herr Hubacher hat recht, wenn er 
sagt, es seien heute wahrscheinlich 7 Diese 
keit wird verschwinden, wenn der Antrag der Minderheit, 
bei einer Teuerung von 5 die Renten automatisch zu 
erhöhen, angenommen wird. Diese Regelung kennt man 
übrigens bereits bei der SUV A und der !'vfüitärversicherung. 
Ferner möchte ich darauf hinweisen, dass das Postulat 
Hubacher von allen Grossen unserer Partei und der 
Gewerkschaften unterschrieben worden ist, unter anderen 
natürlich von Kollega Leuenberger, Präsident des Schwei
terischen Gewerkschaftsbundes, Kollega Wüthrich, Prä
sident der grössten Arbeitergewerkschaft unseres Landes, 
die etwa 125 000 Mitglieder zählt. 

Nun kommen wir zur 7.AHV-Revision. Diese sieben 
Revisionen in 20 Jahren zeigen, Herr Blatti, dass der 
Grundsatz, wie er damals in der Botschaft des Bundesrates 
vorn 24. September 1946 aufgestellt worden ist, uns doch 
etwas stutzig macht. Warum? Damals haben die Herren 
der Kommission - es waren deren 41 - geglaubt, der Aus
gleichsfonds würde 3500 Millionen Franken nicht über
steigen. Wenn der Ausgleichsfonds beispielsweise 4500 Mil
lionen Franken erreichen sollte, würde dies zu einiger 
Besorgnis Anlass geben. Auf Ende 1966 haben wir nun 
einen Fonds von 7,6 und heute vielleicht sogar von 7,8 Mil
liarden Franken, wobei wir innert der letzten 20 Jahre sechs 
Hauptrevisionen und dazu noch zwei Minirevisionen durch
führen konnten. Ich will die Postulate der einzelnen Re
visionen der Jahre 1950 bis 1963 nicht im Detail aufführen. 
Ich will nur feststellen, dass diese Revisionen uns gesamt
haft 1685 Millionen Franken gekostet haben. Nur dank 
vorsichtigen Berechnungen unserer damaligen Experten 
sind wir bis heute ohne Prämienerhöhung ausgekommen. 

Nun das wichtigste: Diese Verbesserungen haben dazu 
geführt, dass wir von ursprünglichen Renten von 40 Fran
ken je Monat bis Ende 1967 auf Renten von 263 Franken 
für Alleinstehende gekommen sind. Es stellt sich nur die 
Frage, was uns die 7. Revision bringt. Mir scheint, diese 
grosse Revision könne man mit einer alten Hose vergleichen, 
wo zwei Blätze hinten, zwei an den Knien und zwei unten 
aufgesetzt sind. Der siebente grosse Blätz von 971 Millio
nen wird oben aufgenäht. Ich vergleiche dieses Oben mit 
der oberen Klasse. Unten haben wir rund 125 000 ordent
liche Minimalrentner und 135 000 Leute mit, ausser
ordentlichen Renten, alle mit Mindestrenten! Ich will 
versuchen, die Lage der rund 260 000 Minimalrentner zu 
schildern und werde beantragen, ihre Lage zu verbessern. 

Wenn wir die 7. Revision kritisch durchgehen, finden 
wir einige positive Tatsachen. Davon nenne ich die Erhö
hung der einfachen Altersrente von seinerzeit 125 Franken 
auf 200 Franken. Zweitens ist die Hilflosenentschädigung 
für 40 000 bis 50 000 Leute sehr wichtig. Der Bundesrat will 
die Hilflosenentschädigung der Minimalrente gleichsetzen. 
Der Ständerat hat aber gesagt, das gehe zu weit, man wolle 
mit der Hilflosenentschädigung bei 59 bis 175 Franken 
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bleiben. Diese Leute sind für alle ihre täglichen Verrich
tungen auf die Hilfe von Drittpersonen angewiesen. Ein 
Grossteil davon ist Dann nenne ich die dritte 
Erhöhung. Sie kommt leider nicht den Minimalrentnern 
zugut. Die werden nach Antrag der 
Mehrheit der Kommission und nach Antrag des Bundes-
rates auf 3300 Franken Die aufzuwendenden 971 
'.\.1illionen sollen durch der Beiträge um 1,2 
gedeckt werden. Das ist ein Fortschritt. Ich anerkenne die 
drei genannten Punkte. Aber das besteht darin, 
dass die Mindestbeiträge von 12 Franken auf 40 Franken 
erhöht werden sollen. Da sollten wir an die Mittelschüler 
und die Hochschüler denken, deren Väter den Mehrbetrag 
von 28 Franken beilegen müssen. 

Der Bundesrat hat noch nicht verstanden, dass man die 
Rentner nicht eine Teuerung von jetzt 7 sollte tragen las
sen. Man sollte sich auf 5 einigen, wie bei der Suval. 
Aber auch das scheint ganz ungenügend. Man sollte auto
matisch alljährlich, wie es in den umliegenden Ländern der 
Fall ist, unsere Renten dem ständig wachsenden Sozial
produkt und der Teuerung anpassen. Das wäre Sozial
politik, und das ist wahrscheinlich der Grund, dass unsere 
Partei in Schweden einen grossen Erfolg zu verzeichnen 
hatte, denn dieses Land hat die Vollpension seit 1961 ein
geführt. 

Nicht befriedigend sind die Beiträge der öffentlichen 
Hand. Die Verfassung besagt, der Bund habe für die AHV 
und für die IV 50 /~ zu tragen. Das wurde für die IV ein
gehalten, aber für die AHV sind es jetzt nur 16%, nämlich 
350 Millionen Franken von den Gesamtausgaben von 
2 Milliarden Franken. Der Bund erfüllt also seine Pflicht 
gegenüber der AHV nicht. Am Anfang hat er es getan, hat 
160 Millionen Franken aufgewendet, was mehr als 50% 
der Gesamtbelastung ausmachte. Dieser Anteil ist, wie ge
sagt, auf 16% gesunken. Nimmt man die Ergänzungslei
stungen der öffentlichen Hand von 250 Millionen Franken 
dazu, so ergibt sich eine Leistung von 600 Millionen an den 
Gesamtaufwand von 2 Milliarden Franken. Es fehlt immer 
noch eine Leistung von 400 Millionen Franken. Diese 
würde genügen, die AHV-Rente der unteren Klassen be
deutend stärker zu erhöhen, als es jetzt vorgesehen ist. 

Mich beschäftigt ungeheuer stark die Frage der Ergän
zungsleistungen. Der Bundesrat schlägt vor, und die Kom
mission hat sich angeschlossen, 3300 Franken, eventuell 
3900 Franken zu beschliessen. Sie wissen, wie es heute steht. 
Heute beträgt die Rente für Einzelpersonen 263 Franken bis 
294 Franken (Differenz 31 Franken), für Ehepaare 420 Fran
ken bis 470 Franken (Differenz 50 Franken). Nun erhöht 
man die Renten so, dass die Unterschiede zwischen Mini
mum und Maximum für Einzelpersonen 125 Franken be
tragen, für Ehepaare 200 Franken. Das rührt daher, dass 
nur die Grundrenten erhöht wurden, nämlich von 125 Fran
ken respektive 138 Franken auf 200 Franken, während die 
Ergänzungsleistungen nicht erhöht werden. 

Der Antrag des Bundesrates lautet auf 3300 Franken. 
Zieht man die 2400 Franken Grundrente ab, verbleiben 900 
Franken. Das bedeutet, dass der Bundesrat und die Kom
mission und die Herren vom Bundesamt für Sozialversiche
rung einfach die Ergänzungsleistung für Alleinstehende von 
1500 Franken auf 900 Franken abbauen. Das trifft zu, wenn 
die Grenzbeträge von 3300 Franken angenommen werden. 

Bei Ehepaarrenten wird vorgeschlagen, die Monats
betretfnisse zu erhöhen von 420 Franken auf 440 Franken, 
gleich 5 %. Beim Grenzbetrag von 3900 auf 6340, oder 520 je 
Monat, gegen heute 420 Franken, ergibt sich also eine Auf
besserung von 100 Franken oder 23 %. Und wenn der An
trag der Minderheit, der auch von andern Ratsmitgliedern 

unterstützt worden ist, angenommen wird, die Ergänzungs
auf 4200 zu stellen, so beträgt die Monatsrente für 

560 Franken, gegen heute 420 die Auf-
stellt sich dann auf 140 Franken 39 Wir 

nehmen nun eine 7. Revision vor, die uns nach der Bericht-
erstattung 971 Millionen Franken kosten soll, und von 
diesen 971 \fillionen erhalten die Minimalrentner im 
ganzen und für alles einen kleinen Betrag von 12 Franken 
mehr, nämlich statt 263 Franken 275 Franken, und die 

bekommen statt 420 Franken 440 Franken im 
also im ganzen 20 Franken mehr. Ich weiss nicht, 

ob Ihnen nicht die Schamröte ins Gesicht wenn Sie 
diese Zahlen hören. Das sind Tatsachen, Sie können sie 
nachprüfen und selbst nachrechnen. 

Wir haben eben jetzt das 20. Jahr der Menschenrechte. 
Deren Deklaration enthält einen bestimmten Artikel; dieser 
beschlägt die soziale Sicherheit. Der Artikel 22 bestimmt: 
«Jeder \frnsch hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht 
auf soziale Sicherheit. Er hat Anspruch darauf, durch inner
staatliche Massnahmen und internationale Zusammen
arbeit, unter Berücksichtigung der Organisationen und der 
Hilfsmittel jedes Staates, in den Genuss der für seine Würde 
und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehr
lichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu 
gelangen. » Ist es möglich, mit einer Rente von 250 Fran
ken, Grundrente inklusive Ergänzungsleistung (für Ehe
paare 440 Franken), zu leben? Ist es da möglich, dass der 
Mensch sich sozial sicher fühlt und dass er zur Entwicklung 
seiner Persönlichkeit die nötigen Mittel zur Verfügung hat? 
Ich möchte Sie dringend bitten, hier auch an das Wort zu 
denken, das Herr Bundesrat Tschudi im «Lichtensteiner» 
vom 3. Mai 1968 geschrieben hat. Die Redaktion des 
« Lichtensteiner » hatte Herrn Bundesrat Tschudi um seine 
Meinung zur 7. AHV-Revision gefragt, und Herr Bundes
rat Tschudi hat gesagt: «Am Ehrentag der Arbeit verges
sen wir aber auch diejenigen Mitmenschen nicht, die wegen 
Alters oder Invalidität nicht mehr im Arbeitsprozess mit
wirken können. Die alten Leute haben während Jahrzehn
ten den wirtschaftlichen Verpflichtungen nachgelebt und 
der Allgemeinheit den wirtschaftlichen Aufschwung ermög
licht. Es gehört zu den primären Verpflichtungen der All
gemeinheit, die soziale Sicherheit dieser Mitbürgerinnen 
und Mitbürger zu gewährleisten. Wir wollen dafür sorgen, 
dass sie Anteil haben am wachsenden Sozialprodukt, so 
dass ihnen ein möglichst sonniger Lebensabend beschieden 
ist.» Sonniger Lebensabend mit 250 Franken im Monat, 
9 Franken im Tag, mit 440 Franken für Ehepaare, nicht 
ganz 7 Franken je für Vater und Mutter! 

[eh empfehle Ihnen Eintreten, aber ich empfehle Ihnen 
zugleich, den drei Anträgen, die ich gestellt habe, zuzu
stimmen, und zwar: Erstens Erhöhung des Einbaus der 
Renten in die Grundrenten von 200 auf 400 Franken; 
zweitens Indexierung der Renten, und zwar Indexierung so
wohl hinsichtlich der Teuerung wie auch des wachsenden 
Sozialprodukts; drittens, dass endlich der Bund nach der 
Verfassung seine 50 % Beiträge an das grösste Sozialwerk 
der Schweiz leistet. 

Tschopp: Nach den jugendlichen und stürmischen Aus
führungen unseres hochverehrten Alterspräsidenten möchte 
ich noch in aller Ruhe einige Bemerkungen zu unserer Vor
lage anbringen. 

Vorerst wollen wir uns darüber freuen, dass ein weiterer 
Ausbau unseres grossen Sozialwerkes überhaupt möglich 
ist. Es hat sich gezeigt, dass die sukzessive Verbesserung und 
die versicherungsmässige, versicherungstechnische Struk
tur richtig waren. Überlegen wir uns nur ganz kurz an 
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ganz wenigen Zahlen die enorme Entwicklung. Im Jahre 
1948, also im ersten Jahr der AHV, zahlte der Fonds 
122 Millionen Franken Renten. Im Jahre 1953 waren es 
260 Millionen Franken; im Jahre 1958 650 Millionen Ren
ten, und im Jahre 1963 überschritt die Rentensumme be
reits die Milliardengrenze. Auch diese Zahlen sollte viel
leicht Herr etwas betrachten. Die Bei
träge der Versicherten und der betrugen 
im Jahre 1948 426 Millionen, im Jahre 1967 etwas über 
1,5 Milliarden, also mehr als das Dreifache. 

Ein Bestandteil der gesamten Altersfürsorge 
die sogenannte Kollektivvorsorge. Die 

Pensionskassenstatistik vom Jahre 1966 
zeigen deutlich, dass im Verlaufe von zehn Jahren bedeu-
tende Schritte und Verbesserungen getan wurden. Die An
zahl der Vorsorgeeinrichtungen der Firmen, Branchen und 
Verbände ist von 10 000 auf über 13 000 und die Zahl der 
Versicherten von 1 Million auf 1,5 Millionen gestiegen. 
Man darf also in aller Objektivität feststellen, dass die drei 
Säulen - Konzeption und Theorie nicht leere Theorie 
geblieben sind, sondern dass die Wirtschaft, respektive 
diejenigen Kreise, die im Rückstand waren, etwas aufge
holt haben. Dabei gebe ich ohne weiteres zu, dass bei vie
len Kassen und Einrichtungen noch Verbesserungen mög
lich, ja notwendig sind. Diese Betriebe müssen sich darüber 
im klaren sein, dass sie dazu beitragen müssen, dass wir 
die schweizerische Lösung, die Drei-Säulen-Konzeption, 
effektiv wirksam beibehalten können. 

Private Untersuchungen haben gezeigt, dass heute zirka 
400 000 AHV-Pflichtige, also nicht Rentner, sondern AHV
Pflichtige, effektiv ohne Kollektivvorsorge verbleiben. 
Aber wenn Sie nun von diesen AHV-Pflichtigen die Er
werbstätigen unter 20 Jahren, die gar nicht in eine Pen
sionskasse aufgenommen werden, oder die Erwerbstätigen 
zwischen 20 und 25, die vielleicht statutengemäss noch nicht 
in die Kasse eintreten können, oder Leute, die sich wegen 
Stellenwechsels in einer Karenzfrist befinden, oder die Selb
ständigen und freien Berufe, Landwirte, in Abzug bringen, 
werden ungefähr zwischen 150 000 und 200 000 Arbeit
nehmer übrig bleiben, für die keine Kollektivvorsorge 
besteht. Aber hier handelt es sich um Leute im Gastge
werbe, in Dienstleistungsbetrieben, für die rein technisch 
und administrativ Organisation und Durchführung sehr 
schwierig ist. In den anderthalb Jahren seit der Pensionskas
senstatistik hat die Pensionsversicherung neue Fortschritte 
erzielt. Allein in der Gruppenversicherung, die ja nicht die 
einzige Form der Vorsorge ist, nahmen die versicherten Lei
stungen in einem Ausmasse zu, das etwa 40 000 Personen ent
spricht. Das ist aber nicht alles. Für einen noch grössern 
Personenkreis sind in der Zwischenzeit die Leistungen ver
bessert worden. Man hat verschiedentlich erwähnt, man 
müsse auch die Leistungen ansehen, nicht nur die Zahl der 
Mitglieder. Das ist durchaus richtig. Aber erstens darf man 
diese Kassenleistungen nicht isoliert betrachten, sondern 
muss sie mit den AHV-Renten zusammenzählen, um den 
Gesamtbezug eines Rentners zu ermitteln. Wenn ein Ehe
mann zum Beispiel 25 oder 30 % des letzten Lohnes als 
AHV-Rente erhält und zudem für 40, 50 oder vielleicht 
60 % oder mehr eine Pension bezieht, so macht das eben 
im Gesamtbetrag mehr aus, als was voraussichtlich eine 
staatliche Volkspension bieten würde. 

Zweitens ist der schon genannte Ausbau der Leistun
gen in den vergangenen anderthalb Jahren der Beweis da
für, dass die zweite Säule effektiv immer stärker wird, 
wenn nicht der Gesetzgeber Anstalten trifft, sie zu beein
trächtigen. Herr Bundesrat Tschudi hat in diesem Saal vor 
genau einem Jahr festgestellt, dass seit Einführung der eid-

genössischen AHV im Jahre 1948 die Teuerung 44. 0 be
trage, dass die Renten aber um 120 % erhöht wurden. Mit 
den neuen Ansätzen, die jetzt werden, wird 
diese Berechnung noch viel stärker zugunsten der Rentner 
ausfallen. In den Artikeln 5 und 13 ordnen wir die Bei-
träge. Bis war der AHV-Beitrag das heisst Arbeit-

2 Arbeitnehmer 2 Der Bundesrat schlägt in 
der Botschaft 5 vor, das heisst je 2,5 und die Kom
mission ist mit Rücksicht auf die Verbesserung der Renten 
um einen Drittel - im zum Bundesrat mit einem 
Viertel auf 5.2 gegangen. Persönlich habe ich in der 
Kommission diesem Satz ebenfalls zugestimmt; ich habe 
mir in der Zwischenzeit auch mit Rücksicht auf 
chungen mit Versicherten und mit Kassenverwaitungen 
diesen Satz noch einmal überlegen müssen. Bekanntlich 
hält der Schweizer nach der Tat Rat. Wir stehen vor dem 
Entscheid, ob wir 5 oder 5,2 beschliessen sollen. Wir 
haben bis jetzt sechs Revisionen durchgeführt, und wir 
haben im Jahre 1966 eine 10 prozentige Teuerungszulage ab 
l. Januar 1967 beschlossen, alles ohne jede Prämienerhö
hung. Und bis jetzt hat der Ausgleichsfonds glücklicher
weise immer zugenommen; er beträgt heute rund 8 Mil
liarden. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass bei einer 
derart starken Rentenverbesserung auch eine Beitragser
höhung notwendig ist. Der Bundesrat ist weit gegangen, 
indem er die Erhöhung der Prämie von 4 auf 5 also um 
einen vollen Viertel, beantragte. Meines Erachtens be
stehen Gründe, die eher für die Beibehaltung eines Satzes 
von 5 % sprechen. Immerhin ergeben 0, 1 % Beiträge von 
50 Millionen Franken im Jahr, und 0,2 % brächten also im
merhin eine Mehreinnahme von 100 Millionen. 

Wenn man die Gewissheit hätte, dass nun einige Jahre 
eine Gefechtspause einträte, würde ich diesen 5,2 % heute 
zustimmen. Aber das ist nicht anzunehmen. Schon in der 
Kommission sind so viele neue Begehren und Erweite
rungen angemeldet worden, dass die 8. Revision keine 
sechs Jahre auf sich warten lässt. Und mit 5,2 % tangieren 
wir - da bin ich persönlich voll überzeugt - den weitem 
Ausbau der privaten Kassen. Wollen wir das, oder wollen 
wir das nicht? Zu diesen 5 oder 5,2 % kommt 1 % für 
Invalidenversicherung und Erwerbsersatz; das gibt total 
6, eventuell 6,2 ~~. Nun haben wir private Pensionskassen, 
die von ihren Mitgliedern 6, 7 oder 8 ~~ Arbeitnehmer
beitrag verlangen. Zu diesen 6 bis 8 ~~ ich nehme das 
Mittel von 7~{, - kommt der Hälftebeitrag AHV/lV von 
3 so dass wir also beim Arbeitnehmerbeitrag auf 10 ~;,; 
kommen. Wie steht es beim Arbeitgeber? Die privaten 
Pensionskassen haben Arbeitgeberbeiträge von 8 bis 12 
Ich nehme auch hier das Mittel von 1 O ~~. Dazu kommt 
wiederum der Hälfteanteil AHV /IV (3 total l 3 Wir 
haben also Arbeitnehmerbeiträge von mindestens 10 %, und 
wir haben Arbeitgeberbeiträge in der Grössenordnung von 
13 %; das macht total rund 23 %. Das wissen Sie auch. 
Dazu kommen noch für beide Sozialpartner die Beiträge 
an die Krankenkassen, die Beiträge an die SUV A usw. 

Ich habe hier die ganz persönliche Meinung und 
Überzeugung, dass wir die Abzüge nicht steigern und 
steigern können. Ich bitte Sie deshalb, den Beitrag an die 
AHV von bisher 4% auf 5?{ zu erhöhen, aber nicht 
weiterzugehen. Wir können das um so eher beschliessen, 
als jetzt in Artikel 43 ter von Gesetzes wegen festgelegt wird, 
dass das finanzielle Gleichgewicht alle drei Jahre geprüft 
werden muss. Ich bin persönlich überzeugt, dass mit 5 ~,~ 
die von der Kommission vorgesehenen Verbesserungen auch 
versicherungstechnisch sichergestellt sind. Wir wissen aus 
der privaten Praxis, und beim Bund ist es bestimmt nicht 
anders, dass die Versicherungsmathematiker ja immer mit 
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einer gewissen Sicherheitsmarge und mit gewissen Sicher
heitszuschlägen rechnen, und unsere versicherungstech
nischen Bilanzen wenn Sie sie in der Botschaft ansehen -
sind bis jetzt immer besser ausgefallen, als bei den Revi
sionen jeweilen angenommen wurde. In der Botschaft (S. 44) 
behandelt der Bundesrat die einer Solidaritäts

Ich möchte Ihnen nur zwei Sätze daraus vor
lesen: « Da jedoch die allgemeine Solidarität bei einem 
1::1e1tr:agi;satz von insgesamt 6 noch nicht als 
bezeichnet werden kann, hat die eidgenössische AHV:IV
Kommission von Anträgen zur der Solidarität 
abgesehen. » Der Bundesrat schreibt weiter: Die AHV
Kommission hebt aber hervor, dass weitere Erhöhungen des 
Beitragssatzes grundsätzliche Fragen über die künftige 
Struktur der AHV aufwerfen und besondere Massnahmen 
erfordern würden. » 

In diesem Sinne bitte ich Sie, auf die AHV-Vorlage 
einzutreten. 

Diethelm: Im Rahmen der öffentlichen Diskussion 
wurden im Zusammenhang mit der 7. AHV-Revision grund
legende Fragen der staatlichen Sozialversicherung auf
gerollt. Nach den gefallenen Voten der Kommissions
referenten und der bisherigen Diskussionsredner will ich 
mich nicht mit diesen Fragen einlässlich auseinandersetzen. 
Ich unterstütze in allen wesentlichen Punkten die Anträge 
der Kommission, die durch gegenseitige Kompromiss
bereitschaft in zähen, aber gründlichen Verhandlungen 
Resultate erarbeitet hat, die unseren Betagten und Invaliden 
die sehnlichst erwarteten Rentenverbesserungen bringen. Ich 
teile die Auffassung, wie sie hier heute Herr Sehufer zum 
Ausdruck brachte, nämlich die, dass wir mit Stolz und auch 
mit einer berechtigten Genugtuung auf die bisherige Ent
wicklung unseres grössten schweizerischen Sozialwerkes 
zurückblicken dürfen. Es liegt mir heute vor allem daran, 
das Problem der Ergänzungsleistungen im Zusammenhang 
mit dieser Revision etwas näher zu betrachten. Wiederholt 
wurde, meines Erachtens zu Unrecht, das Bundesgesetz 
über die Ausrichtung von Ergänzungsleistungen an AHV
und IV-Rentner kritisch beleuchtet und die Bezüge von 
Leistungen, die auf Grund dieses Gesetzes über die ent
sprechenden Einführungsgesetze der Kantone gemacht 
werden, als Almosen bezeichnet. Diese Kritiken führten 
nicht zuletzt zu den Anträgen auf die Erhöhung der Min
destrenten bei der AHV und der Invalidenversicherung auf 
3000 Franken oder mehr pro Jahr. Damit wurde ange
strebt, die Ergänzungsleistungen in die staatliche Alters
versicherung zu integrieren und überflüssig zu machen. Zur 
Zeit würde sich aber selbst bei einer Erhöhung der Mindest
renten bei der AHV und der IV auf 3000 Franken, insbeson
dere bei den bedürftigsten unter den AHV- und IV-Rentnern, 
eine Aufhebung des Bundesgesetzes über Ergänzungs
leistungen katastrophal auswirken. Die Ergänzungs
leistungen garantierten bisher jedem AHV- oder IV
Rentner ein Existenzminimum von 3150 Franken. Neben 
diesem garantierten Mindesteinkommen ermöglicht das 
Bundesgesetz bei der Ermittlung der Einkommensgrenze die 
Gewährung von Beiträgen für Arzt-, Spital- und Pflege
kosten, es ermöglicht Abzüge für Versicherungsbeiträge, 
Abzüge von allfällig noch vorhandenem Erwerbseinkommen 
und Abzüge für Mietzinse, welche einen Fünftel des Ein
kommens übersteigen. - Mit diesen Ausführungen möchte 
ich unterstreichen, dass selbst bei einer Erhöhung der 
Mindestrente auf 3000 Franken auf die Ergänzungs
leistungen nicht verzichtet werden kann und dass sie sich 
äusserst segensreich ausgewirkt haben. Eine Erhöhung der 
Mindestrenten bei der AHV auf 3000 Franken, unter Ver-

zieht auf die Ergänzungsleistungen, wäre ein sozial
politischer Rückschritt. Für die Bedürftigsten könnte selbst 
eine Mindestrente von 400 Franken monatlich die Ergän
zungsleistungen nicht voll ausgleichen. 170 000 Personen 
beziehen von jährlich 
insgesamt 240 Millionen Franken, wovon im Schnitt 55 % 
zu Lasten der Kantone und 45 Lasten des Bundes gehen. 
Der Bund finanziert seine Aufwendungen aus den 
nissen der Tabak- und Alkoholsteuer. - Ich hatte mich auf 
kantonaler Ebene mit der Einführung des Gesetzes über 

m~:sle:istun;gen zu befassen. Es ist mir kein einziger 
Fall bekannt, wonach sich ein Anspruchberechtigter nicht 
um den Bezug der Ergänzungsleistung bemüht hätte. Jeder 
AHV- oder IV-Rentner, der das im Bundesgesetz oder in 
den kantonaien Einführungsgesetzen festgelegte Existenz
minimum nicht erreicht, hat einen legitimen Rechtsanspruch 
auf die Ausrichtung einer Ergänzungszulage, genau wie auf 
die AHV- oder IV-Rente. 

Zu den vielen Gesichtspunkten, die im Schosse der 
Kommissionsberatungen zur Revisionsvorlage diskutiert 
worden sind, wi!l ich mich in dieser Eintretensdebatte nicht 
äussern. Die Detailberatung wird mir Gelegenheit bieten, 
zu einzelnen Fragen eindeutig Stellung zu nehmen. Ich 
freue mich über den bemerkenswerten Fortschritt, der mit 
dieser Vorlage und namentlich mit den Anträgen der 
Kommission auf dem Gebiete der staatlichen Sozial
versicherung verwirklicht werden kann, und hoffe sehr, dass 
die höheren Renten von mindestens einem Drittel auf den 
l. Januar 1969 ausgerichtet werden können. Ich stimme aus 
Überzeugung für Eintreten auf die Vorlage. 

Hier wird die Beratung abgebrochen 
lci, le debat est interrompu 
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Nachmittagssitzung vom 18. September 1968 
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9898. Alters- und Hinterlassenen,. 
Versicherung. 7. Revision 
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7e revision 

9730. Postulat Glasson Pierre. 
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Construction de logements pour personnes 
agees 

9776. Postulat Schaffer. 
Verzinsung der SpeziaHonds der AHV 

Service de rinteret du fonds Special 
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9822. Postulat Hubacher. 
Zusätzliche AHV-Monatsrente für 1968 
Rentes A VS mensuelles complementaires 

pour 1968 

9853. Postulat Favre-Bulle. 
7. AHV-Revision 

7e revision de l' A VS 

Fortsetzung - Suite 
Siehe Seite 380 hiervor - Voir page 380 ci-devant 

Trottmann: Bei jeder Anderung des Bundesgesetzes über 
die AHV und wegen der Rentenanpassung auch bei der 
Invalidenversicherung stellen sich viele Fragen und Pro
bleme. Zur Vermeidung unnützer Wiederholungen möchte 
ich mich lediglich zur Altersvorsorge im allgemeinen und 
zur neu vorgesehenen Abgabe von Hilfsmitteln an bedürftige 
AJtersrentner und der Einführung der Hilflosenentschädi
gung für Altersrentner äussem. Selbstverständlich sind auch 
alle anderen vorgesehenen Änderungen des AHV-Gesetzes, 
die von Bundesrat und Kommission vorgeschlagen werden, 
sehr bedeutungsvoll. 

In der Drei-Säulen-Theorie, auf der unsere schwei
zerische Altersversicherung ruht, kommt der AHV die 
Aufgabe der Basisversicherung zu. Daher müssen die AHV
Renten, und damit für die Invaliden auch die Invaliden
renten, so bemessen sein, dass sie für alle Renten berechtigten 
als tragendes Fundament gelten können; denn je nach der 
wirtschaftlichen Stellung oder dem beruflichen Einkommen 
der Erwerbstätigen, seien sie nun Unselbständig- oder 
Selbständigerwerbende, ist der Aufbau einer einigermassen 
befriedigenden Selbstvorsorge für sehr viele Mitmenschen 
ausserordentlich schwer. Dazu kommt noch die lautende 
Geldentwertung, und die einmal gut gewesenen Silber
franken haben bei der Verwendung im späteren Leben zur 
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Fristung des Lebensabends nur noch den halben Wert. 
Wenn diese Festeilung auch betrüblich ist, so soll sie trotz
dem nicht etwa dazu verleiten, den persönlichen Sparwillen 
zu schwächen oder gar auszuschalten. Die Wirtschaft kann 
nämlich nur existieren, wenn der Sparwille vorhanden ist 
und in Wirklichkeit auch gespart wird. Weil aber im Drei-

der die dritte Säule der 
tragenden Kraft mangelt oder für den Teil der 

nicht existiert oder verwirklicht 
werden kann, müssen die Basisrenten der AHV eine 
minimale dies insbesondere 
auch für die Rentner, die weder von der zweiten 
noch von der dritten Säule eine ihrer Lebens-
"''-'5""'rn"'"''"'11 erwarten können. Für die Rentner-

braucht es nämlich in erster Linie Franken und 
nicht nur Prozente. Aber auch die zweite SäuJe unserer 

befindet sich über weite Strecken noch 
sehr im Argen und das Fehlen der in den 
bestehenden betrieblich-beruflichen Pensionskassen beein
trächtigt oder beraubt die Mitglieder dieser Kassen der 
Freiheit in der Wahl des Arbeitsplatzes. So sind denn mit 
Ausnahme der Beamten und Angestellten des Bundes, der 
Kantone und der Gemeinden, sowie einiger blühender 
f\rbeitsbereiche in Industrie und Handel, die grosse Zahl 
der Unselbständigerwerbenden durch die zweite Säule nur 
ungenügend oder überhaupt nicht versichert. Es wird ja 
sicherlich niemand behaupten wollen, Renten, die lediglich 
l O ~~ des Jahreseinkommens betragen, seien genügend, oder 
Kapitalzahlungen von Fürsorgeinstitutionen der Betriebe, 
die beim altersbedingten Ausscheiden von einigen wenigen 
tausend Franken gewährt \Verden, vermöchten den Be
troffenen einen sorgenfreien Lebensabend zu sichern. 
Gegenteilige Behauptungen sind nämlich als zweck
orientiert zu bezeichnen und verkennen wohl bewusst und 
auf das System ausgerichtet die wirkliche Lage. Die Ver
wirklichung einer ausreichenden und genügenden sozialen 
Sicherheit für alle bedarf daher einer wesentlichen Ver
stärkung und Verallgemeinerung der betrieblich-beruf
lichen Altersvorsorge. Es darf daher der Christlich-nationale 
Gewerkschaftsbund der Schweiz das unbestrittene Ver
dienst für sich buchen, das heute wohl zentralste Problem 
der sozialen Frage aufgegriffen und mit seiner von 170 000 
Unterschriften eingereichten Volksinitiative über den Aus
bau und die Verallgemeinerung der betrieblich-beruflichen 
Pensionskassen verlangt zu haben. Nur mit der vollen 
Verwirklichung dieser Forderung kann die Drei-Säulen
Theorie der schweizerischen Altersversicherung überhaupt 
verwirklicht und zum Tragen gebracht werden. Bundesrat 
und Bundesamt für Sozialversicherung sind daher auf
gerufen, der betrieblich-beruflichen Altersvorsorge die 

notwendige Beachtung zu schenken, und die 
Verwirklichung dieser gerechten Forderung mit der Aus
arbeitung der erforderlichen Vorlagen und der Zuleitung 
dieser Vorlagen an das Parlament innert nützlicher Frist 
zu entsprechen. 

Unsere Kommission, die zur Beratung der bundesrät
lichen Anträge eingesetzt wurde, beantragt, die AHV- und 
die !V-Renten statt um einen Viertel um einen Drittel zu 
erhöhen. Diese erhebliche Rentenverbesserung ist sehr zu 
begrüssen. Auch werden gegenüber dem Vorschlag des 
Bundesrates die Minimal- und Maximalrenten verbessert. 
Der mit der neuen Rentenformel in Artikel 34 vorge
schlagene feste Rentenanteil von 125 Franken wird jedoch 
nicht verändert. Es interessiert mich daher, zu wissen, 
wieso lediglich die Minima und Maxima bei der einfachen 
Altersrente um je 25 Franken auf 200 beziehungsweise 
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400 Franken pro Monat erhöht vorgeschlagen werden, ohne 
gleichzeitig auch die sinnvollerweise erwartete Erhöhung 
des festen Rentenanteils um 25 Franken auf 150 Franken 
vorzuschlagen. Klar, es würde sich diese Erhöhung des 
festen Rentenanteils auf alle Renten auswirken, doch 

ich, dass diese Rentenverbesserung innerhalb der 
Dritteiserhöhung der Renten Platz hätte. Ich 

wäre daher der Kommission und dem Bundesrat dankbar, 
wenn dieser Angelegenheit noch die notwendige Beachtung 
g<::,c:u:<:111u oder dann die Gründe mitgeteilt werden, wieso 
der feste Rentenanteil nicht erhöht werden soll. 

Als wesentliche der sozialen Sicherheit ist 
die der Hilflosenentschädigung an AHV
Rentner, die in einem schweren Grade hilflos sind, zu be
grüssen. Damit wird die Invalidenversicherung sinnvoll 
ergänzt und eine bisher als schmerzlich empfundene Lücke 
in der Sozialversicherung geschlossen. Auch ist die Be
rücksichtigung der erforderlichen Hilfsmittel für invalide 
Altersrentner bei der Berechnung der AHV-Ergänzungs
leistungen zu begrüssen. Es ist dies ein wichtiges Anliegen 
weiter Volkskreise, dem ich in meinem Postulat, das am 
3. März 1965 vom Bundesrat entgegengenommen wurde, 
Beachtung geschenkt habe. Leider vermag aber die nun 
vorgeschlagene Regelung nicht voll zu befriedigen, da diese 
Hilfsmittel, deren Kosten recht hoch ausfallen können, 
lediglich bei den Bedürftigen, also den Bezügern der 
Ergänzungsleistungen, übernommen werden. Sie alle 
wissen, dass die Berechnung und die Ermittlung der ab
zugsberechtigten Kosten bei der Festsetzung der Ergän
zungsleistungen zur AHV recht viel Umtriebe verursachen 
und verwaltungsmässig nur schwer zu bewältigen sind. Mit 
der Berücksichtigung oder der Nichtberücksichtigung der 
Kosten der Hilfsmittel invalider Altersrentner entstehen 
aber neue Härten oder Ungerechtigkeiten. Wer um die 
Grenzfälle weiss, die bei der Zusprechung der AHV
Ergänzungsleistungen entstehen, begreift, dass die Regelung 
die nun vorgeschlagen wird, neue Härten zur Folge haben 
wird. Diese Härten bestehen darin, dass im Einzelfalle we
gen des Anrechts auf Ergänzungsleistungen die Kosten der 
Hilfsmittel vergütet werden, während beim Nachbar, der 
keinen Anspruch auf die Ergänzungsleistungen besitzt, 
diese Vergütung entfällt. Es stellt sich daher die Frage, ob 
diese Regelung auf die Dauer bestehen kann, oder ob es 
nicht zweckmässig wäre, recht bald eine umfassende 
Ordnung zu schaffen, damit diese Härtefälle vermieden 
werden können. Eine solche Regelung wäre wahrscheinlich 
möglich oder sinnvoll, wenn statt der gesonderten Gesetze 
über Altersversicherung und Invalidenversicherung ein 
einziges Gesetz für beide Versicherungen bestehen würde 
oder geschaffen werden könnte. 

Mit der Bitte, auf diese Vorlage einzutreten, verbinde 
ich die Hoffnung, dass wir in allen Fragen den Zeitverhält
nissen angepasste Lösungen beschliessen und den Rentnern 
die erwartete Rentenverbesserung gewährt werden kann. 

Kloter: Die grosse Zahl der Zeitungsartikel, die Publi
zistik, die diese 7.AHV-Revision in der Schweizer Presse 
erfahren hat, dann aber auch die ausserordentlich grosse 
Zahl der Anträge innerhalb der vorberatenden Kommission 
wie jetzt auch im Rate glaube ich in den folgenden drei 
Punkten zusammenfassen zu können: 

Der erste Punkt bringt zum Ausdruck, dass die AHV 
heute in unserem Lande und in unserer Volkswirtschaft eine 
nicht mehr zu bestreitende Bedeutung und Notwendigkeit 
erlangt hat. Darum auch diese ausserordentlich aktive 
Anteilnahme. 

Der zweite Punkt bezieht sich auf die offensichtliche 
Unzufriedenheit über die Rentenhöhe. 

Der dritte Punkt endlich ist gekennzeichnet durch die 
vielen Anträge und die Unklarheit über die Zielsetzung und 
über die der AHV zugewiesene Aufgabe. 

Zum ersten Punkt einige ergänzende Bemerkungen: 
Die Alters- und Hinterlassenen-Versicherung ist heute aus 
unserem Lande nicht mehr wegzudenken. Sie gilt bereits 
nach Existenz als Selbstverständlichkeit. 
Heute morgen wurde mehrfach welch ausser
ordentlich wichtige volkswirtschaftliche Komponente die 
AHV darstellt. Ich rückblickend im Namen meiner 
Fraktionskollegen feststellen zu dürfen, dass sich ganz 
besonders der von uns immer wieder entwickelte Optimis
mus im Zusammenhang mit der AHV vollumfänglich be· 

hat. Ich bin glücklich darüber, dass wir schon zu 
Beginn und dann immer wieder das Umlageverfahren ge
fordert haben. Heute können wir mit grosser Befriedigung 
feststellen, dass die AHV zu 90~{ dem Umlageverfahren 
gehorcht. In Zahlen ausgedrückt: 3 Millionen AHV
Pflichtige erhalten heute 720 000 Rentner. Es besteht also 
ein Verhältnis von 4: I. Vier im aktiven Arbeitsprozess 
stehende Pflichtige erhalten heute mit ihren Beiträgen einen 
Rentner. 

Zum zweiten Punkt: Allgemein wird an der AHV kriti
siert, sie gewähre zu niedrige Renten. Die Enttäuschung in 
weiten Kreisen unseres Volkes ist augenfällig. Die alte 
Generation, die auf der Schattenseite ihres tätigen Lebens 
immer wieder neu durch Katastrophen beeinträchtigt 
wurde, hat vom Wohlstand, in dem die heutige Gesellschaft 
lebt, nicht viel verspürt. Sie hat die Früchte, die sie gehegt 
und gepflegt hat, nur noch zum Teil oder überhaupt nicht 
mehr ernten können. Es ist deshalb sicher recht und billig, 
dass wir, die wir nun ernten dürfen, dieser alten Generation 
entgegenkommen, soweit wir nur können. Die heutige 
Generation hat ihre Dankesschuld an die alte Generation 
abzutragen. 

Zum dritten Punkt, zur unklaren Zielsetzung: Die un
klare Zielsetzung, die unklare Aufgabenzuweisung gegen
über der AHV wird wiederum durch die Anträge, über die 
wir zu beraten und zu beschliessen haben, augenfällig. 
Verlangt werden die Volkspension, die existenzsichernde 
Pension und die Basispension. Die Volkspension spukt -
das kann nicht bestritten werden - in vielen Köpfen. Es ist 
dies eine Pension, die mindestens 60% des anrechenbaren 
durchschnittlichen Einkommens an Renten ausschütten 
soll, eine Pension, wie wir sie im Norden unseres Konti
nents in verschiedenen Ländern kennen und die Prämien 
zwischen 16 und 20 % notwendig macht. Die existenz
sichernde Pension würde Einzelrenten von 3200 Franken 
bis etwa 5400 Franken erfordern. Diese Pension würde 
Prämien von 6,5 bis 7 % bedingen. 

Nun die Basisversicherung, wie sie der Bundesrat und 
die vor beratende Kommission vorschlagen: Sie bedarf, 
damit den Allerärmsten geholfen wird, der Ergänzungs
leistung und erheischt die Prämienerhöhung auf 5 %. 

Ich will mich kurz der Basisversicherung zuwenden. Die 
Drei-Säulen-Theorie ist bekannt. Herr Blatti hat sie heute 
morgen nach meiner Ansicht nicht untermauert, im Gegen
teil. Die Drei-Säulen-Theorie, auf der ja die AHV aufbaut, 
steht auf tönernen Füssen, und darum ist im ganzen 
Schweizerland, trotz der AHV, eine grosse Unruhe erkenn
bar. Würde diese Theorie den Tatsachen entsprechen, so 
müssten wir uns heute nicht in aller Breite mit der AHV 
auseinandersetzen. Es ist dringend, dass die viel gerühmte 
Theorie nun so rasch wie möglich in die Tat umgesetzt wird, 
sonst laufen wir Gefahr, dass radikalisierende Gedanken 

michael.tellenbach
Textfeld



18. September 1968 409 Alters- und Hinterlassenen-Versicherung 

obsiegen und dass das gefährdet wird, was wir als wertvoll 
gehütet haben. 

Nun kurz zu den Vorschlägen von Lenzerheide. Man 
darf zusammenfassen, dass das, was dort erarbeitet wurde, 
von gutem Geist getragen ist. :vfan dürfte diese Kommission 
als die Kommission des guten Willens bezeichnen. - Die 
Vorschläge, die nun unterbreitet werden, bauen auf der 
Basisversicherung auf. Es gibt einzelne in denen 
diese Basisversicherung sogar schon verlassen wird. Ich 
anerkenne aber freimütig, dass der auch mit 
diesen guten noch nicht ganz zufrieden ist. 
Wir existenzsichernde Renten, und zwar ganz 
besonders beim Minimum. Unsere Forderung 
in Lenzerheide und wiederum hier lautet auf eine Minimal
rente von 3000 Franken und eine Maximalrente von 4800 
Franken. Das Begehren für das höhere Maximum ist an
genommen worden. Ich bekenne gerne, dass wir daran 
nicht das alleinige Urheberrecht anmelden. Das Begehren 
für das höhere Minimum aber wurde nicht erfüllt. Das ist 
ein grosser Mangel. Wir anerkennen die Notwendigkeit der 
Ergänzungsleistung durchaus, so wie sie nun vorgeschlagen 
wird, halten wir sie für nötig. Wir betrachten die Ergänzungs
leistung aber nur als Überbrückungsmassnahme, als Not
behelf, der mit der Zeit zu beseitigen ist. Die Minimalrente 
muss so angehoben werden, dass mit der Zeit die Ergän
zungsleistungen nicht mehr nötig sind. 

Entgegen vielen anderen Behauptungen haften den 
Ergänzungsleistungen Mängel an, die auf die Dauer nicht 
tragbar sind. Wir verlangen eine Grundrente mit voll
umfänglichem Rechtsanspruch und können einer Institu
tion, die einen Bedarfsnachweis für die Bezüge verlangt, nur 
zögernd zustimmen. Wir können eine Institution auf die 
Dauer nicht unterstützen, die den Spar- und Arbeitswillen 
bestraft, können einer Institution nicht das Wort reden, die 
Ausweise erheischt, die eine grosse Administration und 
Rekurse auslösen. Heute beziehen 180 000 Personen Er
gänzungsleistungen. Dafür werden von Bund und Kantonen 
280 Millionen Franken ausgeschüttet. Mit unserem Antrag, 
die Minimalrente auf 3000 Franken zu heben, was einem 
anrechenbaren Einkommen von lO 000 Franken ent
spricht, würden 280 000 Personen begünstigt. Wer sind 
diese? Es sind, das bestätigt Herr Dr. Kaiser, eine grosse 
Zahl von Bauern, fast ausnahmslos alle Bergbauern. Es sind 
auch sehr viele Knechte und Hausangestellte dabei. Diese 
Rentnerschicht, die zeitlebens darben musste, soll das Recht 
auf eine Minimalrente von mindestens 250 Franken im 
Monat haben. 

Wir verstehen auch nicht, dass auch nach dieser Re
vision die Minimalrentner wieder weniger Zuschüsse an 
öffentlichen Beiträgen und Solidaritätsbeiträgen erhalten 
sollen als die Maximairentner. Wir sind überzeugt, dass die 
oft geführte Klage über die Verpolitisierung der AHV erst 
dann verstummen wird, wenn die Minimalrentner über eine 
Rente verfügen, die eine bescheidene Existenz gewähr
leistet. In diesem Sinne werden wir unsere Anträge ver
teidigen. Wir meinen, dass es jetzt Zeit wäre und wir jetzt 
Gelegenheit hätten, dieser Unschönheit in unserer AHV zu 
begegnen. Wir meinen, dass wir jetzt etwas Zeitgemässes 
tun dürfen und sollen und hoffen auf Ihre Unterstützung. 

Robner: Ob man sie begrüsst oder nicht - die Tatsache 
besteht, dass sich die 7. AHV-Revision in einer politischen 
«Landschaft» vollzieht, die einige markante Eigenheiten 
aufweist. 

Eine erste: Von verschiedenen Seiten wird auf ein 
rasches Tempo der Revisionsarbeiten gedrängt. Für ge
mächliche Flurbereinigungen bleibt also kaum Zeit. Der 

1. Januar 1969 als Termin für die Inkraftsetzung ist in Aus
sicht genommen und wird ernstlich kaum angefochten. Es 
kann jedoch nicht im Ernst behauptet werden, Verwaltung, 
AHV-Kommission, Bundesrat, Ständerat und die vorbera
tende Kommission unserer Kammer hätten deshalb die 
Dinge übers Knie gebrochen und keine sorgfältige Arbeit 

Der Vorwurf, wir leisteten improvisiertes Pfusch
werk, der gestern von einem Herrn alt Professor in einer 
Berner erhoben worden ist, darf in aller Form zu
nickgewiesen werden. Ich möchte es tun mit einem Vers 
von Wilhelm Busch, der lautet: 

,,Seine ist die rechte, wenn er spricht, müsst 
ihr verstummen. sonst erklärt er euch für Schiechte, oder 
nennt euch gar die Dummen. Leider sind 
keine seltene Erscheinung. Wer nicht taugt, vermeidet sol
che Ritter von der eignen Meinung. » 

Eine zweite Eigenheit: Die Beratungen in der Kom
mission unseres Rates Hessen deutlich erkennen und spü
ren, dass eine Volksinitiative, jene des CNG, bereits ein
gereicht und eine weitere in Aussicht gestellt ist. Was die 
CNG-Initiative will, wissen wir. Wir kennen auch ihre 
Schwächen, die Angriffsflächen, die sie bietet, falls sie zur 
Volksabstimmung gebracht werden sollte. Auf der 1,1ndern 
Seite wissen wir allerdings auch um ihre Verfänglichkeit. 

Und ein Drittes: Die noch ausstehende Initiative der 
Sozialdemokraten hat sozusagen noch wenig Gesicht. Be
kannt ist, wie sich gewisse Initianten eine Volkspension 
vorstellen. Noch wenig weiss man - und die besagten Ini
tianten haben sich darüber wohl auch noch wenig Gedan
ken gemacht -, was die Kosten für den AHV-Prämien
zahler und den Steuerzahler auf Bundes- und Kantons
ebene sein werden. 

Auch für diesesmal haben sich Bundesrat und Ständerat 
und hat sich die vorberatende Kommission unseres Rates 
entschieden, vom Konzept auszugehen, die Altersvorsorge 
in der Schweiz auf drei Säulen aufzubauen. Wir stehen im 
Begriff, die erste Säule kräftig zu zementieren. Ich halte 
es für falsch, zu tun als ob wir lediglich einen kleinen 
Schritt auf einer Jakobsleiter täten, die im Himmel endet. 
Weder soll diese Leiter in die Wolken unerfüllbarer Wün
sche führen, noch ist es, nach meiner Meinung, das Ziel 
einer wirtschafts- und gesellschaftspolitisch guten Politik 
der Altersvorsorge, alles auf die Karte eines gesetzlichen, 
also staatlich und politisch gelenkten Versicherungswerkes 
zu setzen. Die zweite Säule muss im Sinne des Subsidiari
tätsprinzipes zum Tragen gebracht werden, jedoch nicht 
neuerdings durch ein gesetzliches Diktat, sondern durch 
ein Versicherungswerk auf betrieblicher, beruflicher oder 
verbandlicher Ebene. Dass diese Zielsetzung verschiedene 
Schwierigkeiten impliziert, ist bekannt. Ebenso wissen wir 
aber auch, dass es nicht ausgeschlossen ist, das Ziel für die 
grosse Mehrheit unserer Bevölkerung zu erreichen. Vieles 
ist schon geleistet worden. Die Pensionskassenstatistik gibt 
darüber Auskunft. Diese Leistungen zu verniedlichen, um 
nicht zu sagen zu « vernütigen », besteht kein Anlass und 
keine Berechtigung. Alle diese Leistungen sind von allen Be
teiligten - Unternehmungsleitungen und Belegschaften, 
Mitglieder der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände -
zuerst zu erarbeiten. Sie fallen bei scharfem Wettbewerb 
auf den In- und Auslandmärkten keinem in den Schoss. 
Manches bleibt noch zu tun. Die erforderlichen Institu
tionen bestehen. Sie funktionieren, auch wenn in Einzel
heiten Verbesserungen oder Änderungen noch anzubringen 
sein werden. Wozu auch ich möchte das hervorheben -
der Gesetzgeber und die Versicherungsgesellschaften ihren 
Beitrag leisten müssen. Institutionen solcher Art bestehen 
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glücklicherweise auch für jene Wirtschaftsgruppen, die 
kaum eine ausreichende ergänzende Altersvorsorge auf 
einzelbetrieblicher Basis herbeiführen können, beispiels
weise in Klein- und Mittelbetrieben. Die 
Möglichkeiten sind vorhanden. Ich nenne die Gemein

für die Zusatz-AHV im schweizerischen Ge
werbe und ähnliche Einrichtungen. Sie zu nützen, 
haben heute und morgen die gewerblichen Unter
nehmer und die mit ihnen durch verbundenen 
Gewerkschaften allen Grund. Was an möglichen Zwangs
lösungen in Aussicht steht, muss wohl die Vertragspartner
ich nenne absichtlich beide - veranlassen, die Chance, den 
Ausbau der Altersvorsorge voran zu treiben, zu nützen, 
es sei denn, man sei willens, die viel gerühmte Partner
schaft um ein weiteres Stück ihres inneren Wertes auszu
höhlen. 

Schliesslich ein kurzes Wort zu einer Frage, die die 
Setbständigerwerbenden in einem besonderen Masse be
schäftigt. Erstmals wird mit dieser 7. AHV-Revision der 
Beitrag der Versicherten erhöht. Diese Erhöhung bildet 
den Anlass zu prüfen, wie die Selbständigerwerbenden in 
das Beitragssystem eingebaut sein sollen. Der Bundesrat -
die Mehrheit der vorberatenden Kommission unseres 
Rates folgt ihm - unterbreitet einen Vorschlag, der von 
den Selbständigerwerbenden sowohl in Industrie, Handel 
und Gewerbe als auch in den liberalen Berufen kritisiert 
wird. Die Gründe für den Antrag der Minderheit unserer 
Kommission werden wir bei der Detailberatung darlegen. 
Es ist jedoch an dieser Stelle mit Nachdruck darauf hinzu
weisen, dass in den Kreisen der Selbständigerwerbenden 
das Verständnis für die 7. AHV-Revision geringer werden 
müsste, wenn in diesem Punkt unser Rat nicht Hand zu 
einer gerechten, sachlich begründeten Lösung bietet. In 
diesem Sinne empfehle ich Ihnen Eintreten auf die Vor
lage. 

Flubacher: Noch nie in der zwanzigjährigen Geschichte 
unseres grössten Sozialwerkes - der AHV - ist es zu so 
grossen Diskussionen auf breitester Basis in unserem Volke 
gekommen wie in den letzten Wochen und Monaten. Jeder 
wollte ein grösserer Spezialist, jeder der bessere Mathema
tiker sein. 

Für mich geht es in diesen Fragen nicht in erster Linie 
um Zahlen und Prozente, sondern um Menschen, um alte 
Menschen, um Invalide, mit ihren grossen Sorgen. Das 
sind nicht die Leute mit den Maximalrenten. Das ist eine 
Minderheit, die hier im Saal wenig Fürsprecher hat. Sie 
sind auch politisch nicht sehr interessant. Die Bezüger von 
Maximalrenten sind heute, besonders nach der von unserer 
Kommission vorgesehenen Erhöhung der Aufwertungen 
der Durchschnittseinkommen auf drei Viertel, weite Kreise 
der qualifizierten Arbeiter und Angestellten. Ihre Interessen 
werden von allen Parteien . vertreten. Ich freue mich des
halb besonders über die vorgesehene Erhöhung der unter
sten Rentenkategorien. Ich hätte hier gerne eine flachere 
Linie gesehen, und zwar im Sinne einer noch stärkeren 
Erhöhung der Minimalrenten. Eine Kürzung oben hätte 
keine Not gebracht, weil es sich hier zumeist um Erwerbs
tätige handelt, die zum grossen Teil von einer gut ausge
bauten zweiten Säule profitieren können. 

Die Ergänzungsleistungen waren bei ihrer Einführung 
durchaus richtig und die einzige praktische Lösung zur 
Überbrückung eines offensichtlichen Mangels. Losgelöst 
von der jetzigen Revision müssen die sich mit den Ergän
zungsleistungen stellenden Probleme von Grund auf neu 
durchdacht werden. Ich denke dabei vor allem an den Man
gel, der ihnen anhaftet, indem der Rentner darum nach-

suchen muss. Aus meiner Praxis als Gemeinde:,räsident 
weiss ich, dass viele AHV-Rentner lieber darauf verzichten, 
als dass sie ihre Bedürftigkeit nachweisen. Die Ergänzungs
leistungen riechen nach Armengenössigkeit. Wir werden 
Mittel und Wege finden müssen, um ohne sie auszukom
men: ohne eine andere Lösung, zum Beispiel die zusätz
liche Erhöhung der untersten Rentenkategorien, können 
wir heute noch nicht daran rütteln. 

Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang bitten, dem 
Postulat G!asson zuzustimmen, und zwar ist es so, dass 
wir auch mit einer massiven Erhöhung der Minimalrenten 
die Situation in den grossen Agglomerationen nicht ver
bessern werden, weil die Mietzinse einen grossen Teil der 
Renten wegfressen. Es wird nichts anderes geben als mit 
Mitteln der mit verbilligten Geldern, unter Mithilfe 
des Bundes, der Kantone und der Gemeinden, genügend 
Alterswohnungen zu tragbaren Preisen zu schaffen. Ich bin 
nicht der gleichen Meinung wie Herr Kollege Diethe!m, 
dass jeder, der Anspruch auf eine Zusatzrente hat, sie auch 
erhält. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es viele, die sich 
genieren, um eine Zusatzrente nachzusuchen, und wir wer
den hier die Praxis unter allen Umständen ändern müssen. 

Was mir jedoch sehr zu denken gibt, ist die Unbeküm
mertheit, mit der unsere Kommission die Beiträge über die 
5 %-Grenze hinaus ausdehnen möchte. Bei dieser Limite 
von 5 ~~ handelt es sich nicht um eine sogenannt magische 
Zahl. In der Botschaft des Bundesrates ist jedoch verschie
dentlich darauf hingewiesen worden, dass damit doch eine 
Grenze gesetzt ist, die im Rahmen der heutigen Revision 
nicht leichtfertig überschritten werden darf. So sagt er zum 
Beispiel auf Seite 44 im Zusammenhang mit der Begren
zung der Solidarität, dass die AHV-Kommission hervor
hebe, «dass weitere Erhöhungen des Beitragssatzes» - also 
über die 5 % hinaus - «grundsätzliche Fragen über die 
künftige Struktur der AHV aufwerfen und besondere Mass
nahmen erfordern würden». Die Grössenordnung darf 
dabei ebenfalls nicht ausser acht gelassen werden. Mit 
Recht wurde in der Presse darauf hingewiesen, was die 
vorgesehene Erhöhung der AHV-Beiträge um 1,2 Lohn
prozent bedeuten würde. Im Vergleich mit einer den beiden 
letzten Jahren entsprechenden Produktivitätszuwachsrate 
müsste im nächsten Jahr nahezu die Hälfte des erzielten 
Produktivitätsfortschrittes für die AHV hingegeben wer
den. In dieser Grössenordnung gesehen ist es nicht gleich
gültig, wenn ohne genügenden Grund hier 20 % mehr der 
wirtschaftlich aktiven Generation entzogen wird. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf einen andern 
wesentlichen Aspekt hinweisen: Wir sind bis heute gut ge
fahren, wenn wir dem Staat nur das übertragen haben, was 
die private Initiative nicht lösen konnte. Daraus hat sich 
auch das sogenannte Drei-Säulen-Prinzip als Gesamtkon
zeption ergeben. Der Bundesrat bekennt sich auf Seite 15 
seiner Botschaft erneut ausdrücklich dazu und sagt, dass 
es auch «weiterhin als Richtlinie für den Ausbau der so
zialen Sicherheit gelten soll». Im Rahmen dieses Konzepts 
möchte ich besonders auf die Bedeutung der in der zweiten 
Säule verankerten berufsverbundenen Gruppenversiche
rung hinweisen. Jeder Versuch zu ihrer Verdrängung 
müsste als Schildbürgerstreich bezeichnet werden. Diese 
vereinigten Kassenvermögen sind von 1955 bis 1966 von 9 
auf 22 Milliarden Franken angewachsen. Herr Dafflon hat 
heute erklärt, die zweite Säule sei schwach, ja die zweite 
Säule sei überhaupt illusorisch. Ich muss hier in aller Offen
heit sagen, dass ich 20 Milliarden Franken nicht als Illu
sion bezeichnen kann. Es wäre kaum auszudenken, wo wir 
ohne diese Mittel im Wohnungsbau stehen würden. Stellen 
Sie sich einmal vor, dass zirka drei Viertel dieser Beträge 
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direkt im Wohnungsbau investiert werden. Jeder Franken, 
den wir der zweiten Säule entziehen, vergrössert die Spar
lücke. Die verschiedenen Einrichtungen der Altersvor
sorge sind zusammen mit den privaten Sparern die Haupt
quelle der Sparkapitalbildung. Ohne die wäre das Wachs
tum unserer Wirtschaft undenkbar. Je grösser der Anteil 
der nicht sparbildenden AHV-Beträge ist, desto weniger 
kann gespart werden, desto Investitionsmittel ste
hen uns und unserer Wirtschaft zur Verfügung. 

Zur Durchführung der Begrenzung auf 5 
ist zu sagen, dass mit der heutigen Vorlage erstmals der 
Rhythmus der Revisionen festgehalten ist. Wir werden da
her mit aller Bestimmtheit schon in wenigen Jahren wie
der eine Revision vorzunehmen haben. Nach den Berech
nungen auf Seite 87 der Tabelle 5 der Botschaft ist jedoch 
festgehalten, dass in den Jahren 1969 bis 1974 jährliche 
Einnahmenüberschüsse von 265, 318, 364, 308, 246 und 
182 Millionen Franken resultieren werden. 5 °{ Beiträge 
reichen deshalb bis zur nächsten Revision ganz bestimmt 
aus. 

Gestatten Sie mir, zum Schluss noch auf einen weiteren 
Punkt hinzuweisen. Der Ständerat hat mit grossem Mehr 
von 26: 6 Stimmen beschlossen, die Beiträge der Selb
ständigerwerbenden auf 4,5 '}~ festzusetzen. Damit hat er 
ein Postulat der AHV-Kommission aufgenommen, dem 
der Bundesrat nicht gefolgt war. Es sprechen viele Gründe 
für die Fassung des Ständerates. Jeder Selbständigerwer
bende trägt die ganze Last der Alters- und Hinterlassenen
Vorsorge allein; für ihn gibt es keine zweite Säule im eigent
lichen Sinne der Betriebsvorsorge, er muss die Aufgaben 
der zweiten und dritten Säule allein lösen und finanzieren. 
Viele Selbständigerwerbende, speziell im Kleingewerbe 
und in der Landwirtschaft, tragen heute schon schwer an 
den AHV-Lasten. Neue Lasten werden die für einen 
Kleinstaat unerwünschten Konzentrationsbestrebungen 
fördern. 

Grundsätzlich möchte ich nicht am Solidaritäts
gedanken unserer AHV rütteln. Er war von Anfang an ein 
tragendes Element in unserer schweizerischen Lösung, die 
im Gegensatz zu den ausländischen Einrichtungen keine 
allgemeine Beitragsplafonierung kennt. Mit dem jetzigen 
Ausbau der AHV gehen wir jedoch an die äusserste Grenze 
der Strapazierung dieses Solidaritätsgedankens. Der 
Bundesrat schreibt in seiner Botschaft auf Seite 43, bei 
weiteren Beitragserhöhungen über 5 % hinaus lasse sich die 
Ansicht vertreten, dass eine gerechtfertigte Entlastung bei 
den Solidaritätsbeiträgen eintreten sollte. Alle Anträge, 
die in der Richtung meiner Ausführungen liegen, werde ich 
unterstützen. 

Absch!iessend möchte ich noch kurz auf das Differenz
bereinigungsverfahren mit dem Ständerat hinweisen. Wenn 
wir bei den 5 ~.~ Beiträgen bleiben und den 4,5 ~{ Beiträgen 
für Selbständigerwerbende zustimmen, dann haben wir eine 
einzige wesentliche Differenz zum Ständerat, und es dürfte 
unserer Ständekammer doch leichter fallen, uns nur in 
einem einzigen Punkte entgegenkommen zu müssen. Wir 
alle wollen ja die Einführung der neuen Leistungen auf den 
!.Januar 1969 und wollen der Ergänzung unserer AHV 
keine Schwierigkeiten in den Weg legen, beispielsweise die 
Gefahr eines Referendums. Auch aus diesen rein prak
tischen Überlegungen heraus bitte ich Sie, der AHV-Vor
lage in diesem Sinne zuzustimmen. Es hat keinen Sinn, 
weiterhin Unruhe in die A HV zu bringen; es wird dringend 
nötig sein, die AHV so weit als möglich zu entpolitisieren. 

Brunner: Es tut mir leid, nicht in die Lobgesänge über 
die AHV-Vorlage einstimmen zu können, die wir heute 

gehört haben. Hingegen möchte ich meinen Kollegen in der 
Kommission für ihr kollegiales Verhalten ein Kränzchen 
winden. Insbesondere sage ich meinem stärksten Wider
sacher, Herrn Otto Schütz, dass ich jenen Jass auf Lenzer
heide nicht vergessen werde - jenen Jass nach den ent
scheidenden Abstimmungen, in denen ich gründlich unter
legen war. 

Es ist Ihnen ja bekannt, dass ich 
den Aufbau der AHV-Renten und damit die 
Mittel der AHV zu ändern. Das habe ich 
weil die AHV heute Rentner begünstigt, die weniger auf die 
AHV angewiesen sind als die sozial schwächsten Rentner
gruppen. Vielen ist auch bekannt, dass ich lange darum 
bemüht war, eine Cberprüfung meiner These durch neu
trale Sachverständige zu erreichen. Erst als feststand, dass 
diese Bemühungen vergeblich waren, und erst als von sehr 
massgeblicher Seite gesagt worden war, diesen Vogel 
das heisst meine Vorschläge - müsse man so schnell wie 
möglich abschiessen, habe ich mich entschlossen, direkt an 
die Öffentlichkeit zu gelangen. Das geschah durch die 
Veröffentlichung eines einzigen Inserates in einer beschränk
ten Anzahl von Tageszeitungen. Es kann nicht geleugnet 
werden, dass dieses Inserat seinen Zweck erfüllte und dass 
es eine lebhafte Diskussion in Gang gebracht hat. Diese 
wurde für eine Reihe von AHV-Politikern aber offenbar 
unbequem, und die Sprecher mächtiger Gruppen von links 
bis rechts beeilten sich, meine Vorschläge - zwar mit sich 
widersprechenden Gründen, aber mit übereinstimmender 
Schärfe - abzulehnen. 

Immerhin bewirkte diese Diskussion aber, dass die 
Anträge des Bundesrates, die anfänglich unisono als wohl
ausgewogen bezeichnet worden waren, in der Folge ganz 
erheblichen Veränderungen unterzogen worden sind. Zwar 
drangen dabei nur Vorschläge durch, die ins bisherige 
Konzept des Rentenaufbaues passten; die mehr als 
16 000 Unterschriften, die mir in den letzten Wochen von 
Leuten zugekommen sind, welche die offiziellen Anträge 
ablehnen und meinen Gegenvorschlag unterstützen, zeigen 
aber, dass die Diskussion noch keineswegs als abgeschlos
sen betrachtet werden darf. 

Die Ablehnung meiner Vorschläge durch eine Reihe 
mächtiger Gruppen durfte im übrigen nicht überraschen; 
denn das « Parallelogramm der politischen Kräfte» be
günstigt heute die mittleren und oberen Einkommens
gruppen, weil diese besser organisiert sind, während die 
ältesten und ärmeren Rentner und insbesondere die Frauen 
politisch kein Gewicht haben. Noch wichtiger ist allerdings, 
dass jeder Versuch, einen status quo zu ändern, nicht nur 
auf den Widerstand der beati possidentes, sondern auch auf 
das andere Hindernis stösst, dass vielen jede Änderung 
bestehender Verhältnisse unbequem ist. 

Wie wichtig dieser Faktor ist, zeigt sich, wenn für die 
heutige Diskussion eine andere Ausgangslage supponiert 
wird. Wäre nämlich 1948 ein anderer Rentenaufbau ge
wählt worden, so würden heute Vorschläge für einen 
Umbau der Rentenstruktur noch viel unfreundlicher auf
genommen, besonders wenn auf den Rentenaufbau gezielt 
werden sollte, wie wir ihn heute tatsächlich haben, wenn 
also das Gegenteil dessen vorgeschlagen würde, was ich 
vorschlage. 

Als die AHV 1948 ihre Tätigkeit aufnahm, wurden im 
gleichen Jahre, da die ersten Beiträge einbezahlt wurden, 
auch die ersten Renten ausgerichtet. Keiner der damaligen 
Rentner hatte Gelegenheit gehabt, Beiträge zu bezahlen. 
Aus diesem Grunde wäre es gar nicht abwegig gewesen, 
keinem dieser Rentner mehr auszuzahlen als allen anderen. 
Damit hätte die AHV ihre Funktion als Basisversicherung 
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erfüllt, indem sie für alle eine frankenmiissig gleich grosse 
Basis dargestellt hätte. Nun, jüngere Jahrgänge hätten dann 
allerdings Beiträge zu zahlen gehabt. Dieser Tatsache hätte 
durch Auszahlung einer zusätzlichen Rente in der Höhe des 
Rentenwertes der von ihnen geleisteten mit der 
Zeit Rechnung getragen werden können. Bei diesem Vor-

wäre niemand worden; auch heute 
könnte sich niemand weil ja Rentner -
ausser der für alle zusätzlich 
einen Betrag erhielte, der seinen ent-
sprechen würde. 

Wäre man von 1948 an bis heute bei diesem Verfahren 
geblieben, wären in der Zwischenzeit kaum AHV
Revisionen durchgeführt worden, als es tatsächlich der 
Fall war, denn die Mittel dafür waren vorhanden; nur 
stünden wir heute vor einer ganz anderen Situation. 

1948 wurde mit wirtschaftlich statischen Verhältnissen 
gerechnet, mit Krisen, Arbeitslosigkeit nach Kriegsende 
usw. Und es wurde damals angenommen, nach zwanzig 
Jahren würde ein grosser Teil der Renten auf den von den 
Rentnern selbst bezahlten Beiträgen beruhen. Für 1948 
errechnete das Biga für die männlichen Angestellten ein 
Durchschnittseinkommen von 8772 Franken. Wäre dieses 
Einkommen seit 1948 unverändert geblieben bei statischen 
Verhältnissen, mit denen übrigens nach 1971 wieder 
gerechnet wird, hätte diese Gruppe von Rentnern an die 
damals in Aussicht genommenen Höchstrenten von 
2400 Franken für Ehepaare durch ihre eigenen Beiträge 
einen Anteil von rund 35 ~~ selbst beigetragen, und sie er
hielten von der AHV nur noch einen Zuschuss von 1500 
Franken. Die genau gleiche Gruppe soll nun ab 1969 in den 
Genuss der Höchstrenten von 7680 Franken kommen, 
aber der Rentenwert ihrer eigenen Beiträge wird weniger 
als 15 ~~ und die Zuschüsse der AHV werden mehr als 
6500 Franken ausmachen, einen sehr viel höheren Betrag 
als die Mindestrenten. 

Die dynamische Entwicklung des Volkseinkommens 
und die damit einhergehende Erhöhung der AHV-Beiträge 
hat alle seinerzeitigen Erwartungen weit übertroffen. Das 
hätte also eine laufende Erhöhung der aus den Umlage
mitteln finanzierten und für alle Rentner gleich grosse 
Basisrente erlaubt. Das wird durch die Berechnungen des 
Bundesamtes für Sozialversicherung bestätigt, wonach von 
den AHV-Renten des Jahres 1968 nur 7 auf den eigenen 
Beiträgen der heutigen Rentner beruhen, so dass 93 % der 
Auszahlungen nach wie vor Zuschüsse der AHV von der 
gleichen Art darstellen, wie sie 1948 jenen Rentnern aus
bezahlt wurden, die überhaupt keine Beiträge bezahlt 
hatten. Die Basisrenten könnten heute rund 2800 Franken 
für Alleinstehende und 4500 Franken für Ehepaare aus
machen. Eine Erhöhung der Renten würde 

diesen 
renten von 2800 Franken auf 3500 Franken für Allein
stehende und von 4500 Franken auf 5600 Franken für 

bedeuten. Es ginge dabei also um die Frage, 
ob die AHV endlich ihr Ziel erreichen könne, allen Rent
nern eine ungefähr dem Existenzminimum in ländlichen 
Gegenden entsprechende Rente auszuzahlen. Wir wären 
damit mehr oder weniger an einem Endpunkt, weil die AHV 
mit Renten in dieser Höhe mindestens für einen erheblichen 
Teil der Rentner als 

Sicher ist. dass am Charakter einer 

denn ihrem Zewck als Sozialversicherung entsprechend, 
hätte sie für die sozial schwächsten Rentnergruppen eine 
sehr viel grössere Bedeutung als für der höheren 
Einkommensgruppen. 

Wäre das die Lage und würde nun ein Industriel-
ler unter diesen Voraussetzungen einen andern Renten
aufbau und zwar einen Rentenaufbau, wie wir ihn 
heute bei der AHV leider tatsächlich haben, braucht es 
keine grosse Phantasie, um sich die Reaktion auf einen 
solchen Vorschlag auszumalen. Er bekäme unmissver
ständlich zu hören, seine seien absolut unbe
gründet, die AHV dürfe in keiner Weise mit einer Pension
kasse werden, weil sie ein Werk der Solidarität 
sei. Die Abstufung der Renten entspräche ja genau dem 
von den Rentnern selbst geleisteten Beiträgen. Die ver
langte zusätzliche Abstufung der Renten könnte nur 
zulasten der sozial schwächsten Rentnergruppen vorge
nommen werden und würde eine Begünstigung jener dar
stellen, die früher ein grösseres Einkommen hatten; diese 
aus den Umlagemitteln der AHV grössere Zuschüsse aus
zahlen, komme überhaupt nicht in Frage, da diese doch auf 
die Zuschüsse der AHV, des Staates, viel weniger ange
wiesen seien. Das würde dem Sinn der AHV widersprechen 
und könne in keiner Weise gerechtfertigt werden. Zu for
dern, dass ohnehin schon besser gestellte Leute begünstigt 
werden sollen, offenbare eine unsoziale Gesinnung und 
stelle einen unverantwortlichen Angriff auf die sozialen 
Charaktere der AHV dar. Als Basisversicherung habe die 
AHV die Aufgabe, für alle ein gleich starkes Fundament 
zu schaffen. Im übrigen entsprächen Ehepaarrenten von 
5500 Franken dem Rentenwert von AHV-Beiträgen auf 
einem Durchschnittseinkommen von rund 70 000 Franken 
und einem heutigen Einkommen von 120 000 Franken. 
Alle Rentner mit einem kleineren Einkommen, also 99%, 
erhielten von der AHV grössere Renten als jene, die sie mit 
ihren AHV-Beiträgen von einer Pensionskasse oder 
Gruppenversicherung erhielten. Es werde also von keinem 
Rentner ein Opfer verlangt, dem man ein solches nicht sehr 
wohl zumuten könne. 

Alle diese Einwendungen wären sachlich völlig zu
treffend und könnten nicht widerlegt werden. Gerade 
darum ist es aber auch völlig undenkbar, dass es jemand 
ernsthaft in Erwägung ziehen könnte, eine solche Änderung 
der Rentenstruktur vorzuschlagen, insbesondere nicht eine 
Rentenabstufung, wie wir sie heute haben und wie sie jetzt 
zugunsten der höheren Einkommensgruppen sogar noch 
erheblich verschärft werden soll. 

Man kann diese hypothetischen, ja utopischen Annah
men als irrelevant bezeichnen, weil 1948 anders entschieden 
und seit I 948 anders vorgegangen wurde. Es handelt sich 

Anwendung eines argumentum e contrario, und dieses zeigt, 
dass eine andere Ausgangslage zu andern Konsequenzen 
führen würde, und dass die Kritik an meinen Vorschlägen 
sehr ist. Gleichzeitig dürfte 
dadurch auch verständlich werden, dass die heutige 
Rentenstruktur im Vergleich mit diesen Hypothesen als 
unsozial und die heutige politische Konstellation als 

werden kann. Als einer der mass-
A H V-Politiker der Linken in einem Fernseh-

der Rentner be-

bauten AHV in keiner Weise werden könnte; bezeichnet. 
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Während von andern Seiten ganz einfach höhere Renten 
gefordert worden sind, schlug ich nicht nur die Erhöhung 
der Mindestrenten, sondern gleichzeitig auch eine grund
sätzlich andere Rentenformel vor. Dieser Vorschlag hatte 
den einerseits eine stärkere Erhöhung der ~1indest
renten rational, also nicht einfach emotional, zu 
anderseits aber \,ollte ich dem Vorwurf einer billigen 

1tätsh.asc:herei ausweichen. 

hatte den Nachteil, dass es nicht 
11"'5"''-'u war, zwischen dem Zweck und dem 

Mittel zum Zweck zu unterscheiden, und es ist eine grosse 
Konfusion darüber entstanden. Dabei ging und es mir 
primär darum, die Mindestrenten, sowie allgemein die 
Renten der untern Stufen so stark wie möglich zu erhöhen. 
Wie dieses Ziel erreicht wird, ist und war für mich stets 
nur von sekundärer Bedeutung. 

Als in der Folge Dr. Gasser, Biel, ehemals Professor für 
Versicherungsfragen an der Handelshochschule St. Gallen 
eine bessere Lösung vorschlug, habe ich nicht gezögert, 
diese zu unterstützen. Denn dieser Vorschlag weist einen 
gangbaren Weg für eine Erhöhung der Mindestrenten auf 
3000 Franken für Alleinstehende und 4800 Franken für 
Ehepaare, gleichzeitig aber auch für eine Erhöhung der 
Höchstrenten um 25 bwz. um einen Drittel, je nach dem 
ob der Beitrag auf 5 oder 5,2 % erhöht würde. Da es mir 
nicht um eine Theorie, sondern um die tatsächliche Ver
besserung der Lage von mehreren hunderttausend Rentnern 
geht, wiegt der Vorwurf für mich nicht schwer, ich hätte 
meine Vorschläge geändert, denn im Hauptpunkt, der 
möglichst starken Erhöhung der Mindestrenten, trifft dieser 
Vorwurf ohnehin nicht zu, weil Dr. Gasser für die Mindest
renten das gleiche Ziel anstrebt wie ich. 

Zu bedauern ist nur, dass das Bundesamt für Sozial
versicherung erst nach den Beratungen des Ständerates be
stätigt hat, dass dieser Vorschlag finanziell durchaus tragbar 
wäre, weil der Bedarf an Mitteln für die Ergänzungs
leistungen ungefähr um den Betrag der Mehrkosten dieser 
Lösung gesenkt würde. 

Ebenso schade ist, dass weder die AHV-Kommission 
noch der Bundesrat Gelegenheit hatten, sich mit diesem 
Vorschlag zu befassen, und gar keine Kenntnis davon hat
ten, dass eine derartige Lösung finanziell tragbar wäre. Von 
mehreren Mitgliedern der AHV-Kommission weiss ich, 
dass auch sie das bedauern. 

Wir haben heute, vor allem unter den Rentnern der 
ältesten Jahrgänge und bei den Frauen, noch Hunderttau
sende, die in Armut und am Rande der Armut leben. Von 
den 118 000 Mindestrentnern sind über 92 000 Frauen. 
Darum sollten die Mindestrenten und allgemein die Ren
ten der unteren Stufen so stark wie möglich erhöht werden, 
weil es als die vornehmste Aufgabe der AHV gelten sollte, 
den alten Leuten, ohne Rücksicht auf ihr früheres Einkom
men, ein minimales Auskommen zu schenken. Diesem Ziel 
käme man mit Mindestrenten von 3000 Franken für Allein
stehende und 4800 Franken für Ehepaare nach dem Vor
schlag von Dr. Gasser näher als mit den offiziellen Anträ
gen. Die seit einigen Jahren ausgerichteten Ergänzungslei
stungen zur AHV, die vom Bund subventioniert werden, 
stellen keinen vollwertigen Ersatz für fehlende AHV-Ren
ten dar. Sie sind mit mehreren offensichtlichen Nachteilen 
verbunden. Nicht nur haben die Bezüger einen Bedürfnis
nachweis zu erbringen, sondern die Rentner werden auch 
ungleich behandelt, denn bei gleichem Einkommen wer
den die Renten der AHV zwar gleich hoch angesetzt, wer 
aber gespart hat oder sparen musste, wird vom Bezug der 
Ergänzungsleistung ausgeschlossen; wer hingegen bei glei-

ehern Einkommen nicht gespart hat und wer seine Erspar
nisse nicht anmeldet, kann sich die Ergänzungsleistung ver
schaffen. Zudem steht fest, dass von jenen Rentnerkate
gorien, die für den Bezug von Ergänzungsleistungen ein
kommensmässig in Betracht kämen (nach den AHV-Renten 
einkommensmässig), weniger als die Hälfte auch 
zungsleistungen beziehen. 

Diese Nachteile der 
widerlegbar. Es 
die 

den sollten. Dieses Ziel kann jedoch nur erreicht 
wenn der Abstand zwischen den Limiten für die Ergän
zungsleistung und den Beträgen der Mindestrenten bzw. 
den Renten der untern Stufen vermindert wird. Diese Ren
ten müssten also logischerweise stärker erhöht werden als 
die Limiten für die Ergänzungsleistungen. Der Vorschlag 
des Bundesrates, die Mindestrenten von 1650 Franken auf 
2100 Franken, also nur um 450 Franken zu erhöhen, die 
Limiten für die Ergänzungsleistungen hingegen von 
3150 Franken auf 3900 Franken, also um 750 Franken 
heraufzusetzen, war darum von Anfang an nicht verständ
lich, weil dadurch der Abstand nicht vermindert, sondern 
sogar vergrössert worden wäre. Aber auch die Anträge der 
nationalrätlichen Kommission stellen nur gegenüber den 
Anträgen des Bundesrates einen Fortschritt dar, denn es 
ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass auch sie keine 
Verminderung des heutigen Abstandes von 1500 Franken 
ermöglichen würden. Dabei fiel in den Beratungen der 
Kommission auf, dass die Sozialdemokraten zwar eine stär
kere Erhöhung jener Renten hartnäckig ablehnen, die ohne 
Bedürftigkeitsnachweis ausbezahlt werden, hingegen ebenso 
hartnäckig eine weitere Heraufsetzung der Limiten für die 
Ergänzungsleistungen forderten, obschon deren Bezug von 
einem Bedürftigkeitsnachweis abhängig gemacht wird. 
Wenn die AHV als soziales Problem verstanden wird, ist 
diese Haltung der Sozialdemokraten kaum verständlich. 
Sie wird aber verständlich, wenn berücksichtigt wird, dass 
die Sozialdemokraten neuerdings eine Volkspension postu
lieren. Auf dieses Problem wird aber erst in der Diskussion 
um die neue Rentenformel näher einzugehen sein. Ich 
möchte dazu schon hier feststellen, dass ich der Meinung 
bin, das heutige gemischte System der Alterssicherung (An
wendung des Umlageverfahrens bei der AHV, Anwendung 
des Kapitaldeckungsverfahrens bei Pensionskassen, Grup
pen- und Einzelversicherungen) habe unter einer Voraus
setzung als das bestmögliche System zu gelten. Die Vor
aussetzung ist, dass die AHV ihre Aufgabe als Basis- und 
Sozialversicherung voll erfüllen und im Rahmen ihrer fi. 
nanziellen Möglichkeiten die Existenz der sozialschwäch
sten Rentnergruppen wirklich sichern sollte. Das ist heute 
nicht der Fall und wird bei Annahme der offiziellen An
träge auch in Zukunft nicht der Fall sein. Deshalb wäre es 
grundsätzlich richtig, die Mindestrenten und ganz allgemein 
die Renten der unteren Stufen so stark wie möglich zu er
höhen und dadurch gleichzeitig die Ergänzungsleistungen 
zur AHV durch Erhöhung der AHV-Renten wenigstens 
teilweise überflüssig zu machen. Das Bundesamt für Sozial
versicherung hat bestätigt, dass die Erhöhung der Mindest
renten auf 3000 Franken für Alleinstehende und 4800 Fran
ken für Ehepaare und die Erhöhung der unteren Renten 
um mehr als 25 % bzw. mehr als ein Drittel auch dann fi
nanziell tragbar wäre, wenn die Höchstrenten um 25 ?~ 
bzw. ein Drittel erhöht würden. Es können also alle Forde
rungen erfüllt werden, die als legitim anzusehen sind. Eine 
solche Lösung erscheint mir als erwünscht, weshalb ich 
dafür eintrete. 
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Wyss: Zweifellos stellt das Altersproblem, wie auch der 
Bericht über die Altersfragen zeigt, eines der grössten, wenn 
nicht überhaupt das Sozialproblem unserer Zeit dar. 
Seine Bedeutung kann auch daraus ersehen werden, dass 
die AHV heute rund eine "v1illion Rentner zählt und mit 
der kommenden Revision eine Rentensumme von gegen 
einer Milliarde Franken ausbezahlt werden. fn Anbetracht 
der enormen dieser Sache ist es daher nicht 

eiclgenössi:sctte AHV seit ihrem Be
stehen, vor allem aber in den letzten Jahren, in den Mittel
punkt der Diskussionen und Auseinander-
setzungen 

Bei der der AHV im 
Jahre 1948 wurde noch ganz bescheiden von einer Basis

gesprochen. Yfan war damals froh, 
einen Anfang gemacht zu haben, und entsprechend niedrig 
waren auch die die zu der AHV aus
bezahlt wurden. Die erste Revision brachte wohl Verbes
serungen der AHV-Leistungen, doch entscheidend wurde 
die Lage der betagten Leute, die nur gerade die eidgenös
sische AHV bezogen, nicht verbessert. Diese Situation hat 
sich in den letzten Jahren geändert, als sich in allen Krei
sen unseres Volkes mehr und mehr die Erkenntnis durch
setzte, dass es zu den vornehmsten Aufgaben unseres \Vohl
fahrts- und Sozialstaates gehört, für alle eine genügende 
Altersvorsorge zu gewährleisten. Ein gesichertes Alter ist 
die Losung unserer Zeit, und dieses Ziel müssen wir durch 
den Ausbau der AHV anstreben. 

Für eine genügende Altersvorsorge sprechen soziale und 
ökonomische Gründe. Die moderne Industriegesellschaft 
ist in der Lage, die aus dem Erwerbsleben ausscheidenden 
Betagten vor finanzieller Notlage zu schützen. Dieses Ziel 
wird am besten durch das Zusammenwirken von Staat, 
Wirtschaft und Einzelnen erreicht. Die moderne Wirtschaft 
besitzt ein eminentes Interesse daran, dass die als Folge 
der fortschreitenden Überalterung zunehmende Zahl der 
Betagten über eine möglichst grosse Kaufkraft verfügt. In 
unserer Wohlstandsgesellschaft hat der alte Mensch nicht 
mehr der «arme Mensch» zu sein. Es besteht kein Grund 
dafür, dass das Ausscheiden aus dem Erwerbsleben aus Al
tersgründen gleichbedeutend mit einer abrupten Senkung 
des Lebensstandardes sein soll. Der Staat muss als Treu
händer dafür zu sorgen, dass jeder Einwohner unseres Lan
des wenigstens eine existenzsichernde Altersrente erhält. 
Darunter verstehe ich eine Altersrente, die ein Leben ohne 
Not und ohne Sorgen erlaubt. Blosses Existieren ist kein 
menschenwürdiger Zustand. Auch der alte Mensch soll 
über die Mittel verfügen, um über die blosse Sicherung des 
Existenzbedarfes hinaus Güter des Kulturbedarfes zu er
werben. Daher bedarf die AHV-Rente noch der Ergänzung 
durch weitere Einkommensquellen, insbesondere durch die 
betriebliche Versicherung. 

Dieser Konzeption entspricht aber weder die Vorlage 
des Bundesrates zur 7. AHV-Revision, noch wird sie durch 
die Vorschläge unserer vorberatenden Kommission reali
siert Ich bin mir durchaus klar, dass diese Konzeption, 
wie ich sie hier entwickelt habe, im Widerspruch zum so
genannten Drei-Säulen-Prinzip steht, wonach die Sicherung 
unserer Bevölkerung im Falle von Alter, vorzeitigem Tod 
und Invalidität durch das Zusammenwirken dieser Vor
sorgemassnahmen anzustreben sei, nämlich durch die So
zialversicherung, die berufliche Kollektivversicherung und 
die Altersvorsorge. Der AHV wurde von Anfang an das 
gilt auch heute noch, selbst wenn wir den Anträgen unserer 
Kommission folgen - die Funktion einer Basisversicherung 
zugewiesen, auf der die andern Vorsorgebestrebungen dann 
aufbauen können. Um jedoch Alten, Hinterlassenen und 

Invaliden, die im wesentlichen nur über eine AHV- oder 
IV-Rente verfügen, ein Existenzminimum zu sichern, muss
ten besondere Ergänzungsleistungen zur AHV/IV geschaf
fen werden. Diesen kommt somit die 

den. 

zu, einer allfälligen Schwäche der beiden übrigen 
insbesondere der beruflichen Kollektivversiche

d.h. wenn die betriebliche Kollektiv-

wer-

an bestand die Meinung, dass die 
zu111giae1sttm,:en so lange werden sollen, als die 
zweite nämlich die berufliche Kollektivversicherung, 
noch nicht tragfähig genug ist, d.h. noch nicht genügend 

ist. Niemals bestand indessen die Meinung 
ich besonderen Wert -, durch die Erhöhung der 

Mindestrenten, sei es um einen Viertel, einen Drittel oder 
um die Hälfte, im gleichen Ausmass oder auch nur teil
weise die Ergänzungsleistungen zu kürzen. Genau auf eine 
solche Kürzung aber laufen die Anträge des Landesringes 
und die von Kollege Dr. Brunner hinaus. Darnach soll 
nämlich mit der einen Hand genommen werden, was mit 
der andern in Form von höheren Mindestrenten gegeben 
wird. Ich will es Ihnen der Zeit halber ersparen, dies an
hand von Auszügen aus den Protokollen über die Kom
missionssitzungen auf der Lenzerheide nachzuweisen. Ich 
erkläre noch einmal deutlich, dass wir die Absicht ableh
nen, dass einerseits die Mindestrenten um einen Viertel, 
einen Drittel oder noch mehr erhöht und gleichzeitig die 
Ergänzungsleistungen gekürzt werden. Das war nicht die 
Meinung unseres Parlamentes, als wir die Ergänzungslei
stungen beschlossen. Wir Sozialdemokraten treten dafür 
ein und ein entsprechender Antrag wurde von Kollege 
Schütz und mir eingereicht -, dass zu den erhöhten Min
destrenten die Ergänzungsleistungen mindestens im bis
herigen Ausmass ausgerichtet werden. Erst wenn sich die 
Renten dem Ziel einer ausreichenden Existenzsicherung 
nähern, müssen vernünftigerweise die Ergänzungsleistun
gen gekürzt werden. Solange wir aber Mindestrenten in der 
Höhe, wie wir sie heute diskutieren, haben, kann eine Kür
zung der Ergänzungsleistungen nicht in Frage kom
men. 

Ein besonderes Problem stellt im Zusammenhang mit 
der von der Kommission vorgeschlagenen generellen Er
höhung der Renten um einen Drittel die Finanzierung dar. 
Um das finanzielle Gleichgewicht der AHV zu sichern, 
schlägt bekanntlich Ihre Kommission eine Erhöhung des 
Beitragssatzes von 5 auf 5,2 % vor. Demgegenüber wird 
nun beantragt, den Beitragssatz auf 5 % zu belassen. Ich 
glaube, ich trete hier keinem Kollegen zu nahe, wenn ich 
hier feststelle, die Arbeitgeber und ihre Organisationen ver• 
treten den Standpunkt, es solle, trotz der Erhöhung der 
Renten um einen Drittel und nicht nur um einen Viertel, 
der Beitragssatz auf 5 % belassen werden, so, wie das der 
Ständerat beschlossen hat. Es ist gestern in der Tagespresse 
eine Mitteilung des Zentralverbandes der Schweizerischen 
Arbeitgeberorganisationen erschienen, der sich mit dem 
Problem der 7. AHV-Revision befasst. Unter anderem wird 
darin zur Begründung der Auffassung, den Beitrag mit 
5 ~,{, zu belassen, ausgeführt, dass unerwünschte Auswir
kungen auf die Konkurrenzfähigkeit der Betriebe nicht 
ausgeschlossen sein könnten. Weiter wird gesagt, dass die 
Anstrengungen der Betriebe für die Altersvorsorge für ihre 
Betriebsangehörigen leiden könnten. Das ist ungefähr die 
Begründung, wie sie im Communique des Zentralverbandes 
der Schweizerischen Arbeitgeberorganisationen angeführt 
wird. 
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Zur Frage der Konkurrenzfähigkeit will ich mich nicht 
weiter äussern. Ich glaube, selbst jene, die dieses Communi-
que verfasst haben, nicht, dass durch eine so 
minime Erhöhung des ernsthaft die Konkurrenz-
fähigkeit der schweizerischen Wirtschaft gefährdet wird. 
Das glaubt doch kein :\cfensch ! 

Was nun das andere Argument betrifft. dass nämlich 
die Anstrengungen der Betriebe für den Ausbau der be-
trieblichen durch die bescheidene 
des von 5 auf 5.2 0 nachlassen könnten, ist 
ebenso unglaubhaft. Ich bin dass wegen dieser 

rk,,h,mn kein sozial Unternehmer seine 
Anstrengungen für den Ausbau der Alters-
vorsorge einschränken wird. 

Nun steht aber meines Erachtens und das ist auch die 
Auffassung unserer Fraktion das finanzielle Gleich
gewicht der eidgenössischen AHV zur Diskussion. Wir sind 
der Meinung, dass man nicht einmal sagen kann. mit 5 ~ ~ 
(das wurde schon seinerzeit in der eidgenössischen AHV
Kommission erklärt) lasse sich die A HV nur um 25 . aus
bauen, bzw. die Renten erhöhen, und eines Tages kommt 
man dann und sagt, man könne jetzt auch die Renten um 
einen Drittel erhöhen bei einem Beitragssatz von 5 °~. Eine 
solche Politik würde im Volk nicht verstanden. Dann muss 
man sich nicht wundern, wenn das Volk den Zahlen über 
die künftigen Kosten der AHV überhaupt nichts mehr 
glaubt. Es besteht ohnehin ein gewisses Misstrauen gegen
über den Berechnungen des Bundesamtes für Sozial
versicherung, wird doch häufig behauptet, diese Zahlen 
seien viel zu pessimistisch. 

Darüber hinaus wird heute erklärt, man solle einmal 
zuwarten, bis die Defizitperiode beginne, und dann könne 
man den Beitragssatz immer noch erhöhen. Ich glaube, es 
war immer noch die beste Politik und vor allem auch 
psychologhch das Beste, wenn man dann etwas mehr ver
langt, wenn eine entsprechende Gegenleistung erbracht 
wird. Heute ist es doch so, dass das Volk bereit ist, eine 
minimale Erhöhung von 5 auf 5,2 % zu akzeptieren, wenn 
gleichzeitig wir, das Parlament, beschliessen, die Renten 
statt um 25 % um einen Drittel zu erhöhen. Wir haben uns 
in der Kommission davon überzeugen lassen müssen, dass 
die Berechnungen von Herrn Dr. Kaiser keineswegs 
pessimistisch sind, dass sie keinen Zweckpessimismus ver
folgen, sondern so realistisch als möglich sind. Insbesondere 
haben uns die Erklärungen der Herren Bundesrat Tschudi 
und Dr. Kaiser beeindruckt, dass wir ohnehin in den 
siebziger Jahren in bezug auf die Finanzierung der eid
genössischen AHV noch Schwierigkeiten bekommen wer
den, erstens wegen der Überalterung unserer Bevölkerung 
und zweitens wegen der Anpassung der Renten an die 
steigenden Einkommen. Das sind zwei Probleme, die noch 

In diesem muss man auch heute das 
Problem der Finanzierung der AHV sehen. 

Einige kurze Worte noch zur der Ergänzungs-
leistungen. Ich möchte hier in aller Form feststellen, dass 
die keine der Sozial
demokraten sind. Die Sozialdemokraten haben diese 
Ergänzungsleistungen weder erfunden noch sie besonders 

sondern es bürgerliche Kreise unter 
Dr. die Ergänzungsleistungen 

Beratung der Ergänzungsleistungen hier vorne an diesem 
:Sationalrat - Consei(national 1068 

Pult gemacht wurde, und zwar von mir selbst. Ich hatte 
nämlich Erfahrung mit der im Kanton Basel-Stadt seit 
langer Zeit praktizierten Altershilfe, die wir ganz einfach 
konzipiert haben. Herr Bundesrat Tschudi kann es be

. er war mein Vorgänger im Departement des 
Innern des Kantons Basel-Stadt. Damals kam die Alters
hilfe, wie wir sie kantonal hatten, bis die eidgenössischen 

eingeführt wurden. mit drei und vier 
Beamten aus. Diese Altershilfen wurden sehr einfach und 
ohne bürokratische Umschweife Ich 

haben in ihrem 
diese 

nun bekämpfen zu wollen, scheint mir total 
falsch zu sein. Herr Bundesrat Tschudi hat uns gesagt, dass 
das Gesetz revidiert werden müsse. Ich hoffe, dass wir bald 
Gelegenheit bekommen, zu diesem Gesetz betreffend die 
Ergänzungsleistungen Stellung zu nehmen. 

(Glocke des Präsidenten. Der Rat bewilligt eine Ver
längerung der Redezeit um zwei Minuten.) 

Dann können wir auch Mittel und Wege prüfen, wie der 
bürokratische Aufwand, der da seinerzeit um diese Er
gänzungsleistungen geschaffen wurde, abgebaut werden 
kann. 

Im übrigen sei nur noch folgendes beigefügt: Wenn Sie 
die Ergänzungsleistungen streichen oder kürzen würden. 
dann werden nicht die finanzstarken Kantone bestraft: sie 
bestrafen vielmehr die finanzschwachen Kantone, denn 
diese sind in erster Linie durch die Ergänzungsleistungen in 
die Lage versetzt worden, nun wirklich auch etwas zu der 
AHV oder über die AHV hinaus zu leisten. Deswegen wäre 
es meines Erachtens ein Schildbürgerstreich, die Ergän
zungsleistungen zu kürzen. 

Ich bin nicht am Schluss, aber ich muss schliessen. Nur 
eines sei noch gesagt: Ich hoffe, dass wir diese 7.AHV-Re
vision auf den 1. Januar 1969 in Kraft setzen können. Wenn 
ich diese Hoffnung ausspreche, so möchte ich auch sagen: 
Schaffen wir nicht zu viele Differenzen mit dem Ständerat, 
sonst gefährden wir tatsächlich das, was wir alle wollen, 
nämlich unsern betagten Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
eine wirksame Hilfe über die Erhöhung der eidgenössischen 
AHV-Renten zukommen zu lassen. Rasche Hilfe ist 
doppelte Hilfe! Mit diesem Appell empfehle ich Ihnen 
Eintreten. 

Heil: Die 7.AHV-Revision, wie sie jetzt vor uns liegt, 
stellt mit Bezug auf das, was gesetzlich verankert werden 
soll, aber auch das, was sie zusätzlich in Diskussion ge
bracht hat, nach meiner Auffassung eine echte politische 
Leistung dar. 

Die zahlreichen Fragen um unsere AHV und gleich
zeitig um unsere Altersvorsorge werden für einmal nicht 

leichter Hand sondern zentral ange-
Dass es nicht zuletzt unter dem Druck: der 

Initiative des Christlich-Nationalen Gewerkschaftsbundes 
geschah, möchte ich in diesem Zusammenhang nur nebenbei 
erwähnen. Aber diesen Eindruck habe ich: Die Zukunft der 
AHV ist Die bisher mit so viel Geschick geübte 
Salamitaktik dürfte nunmehr doch der 
angehören. Es war endlich an der eine Politik zu 
u~•-m»5~u, die durchschnittlich alle zwei bis drei Jahre ein 
Rädchen herunterschnitt, ohne dass eine einheitliche 

bestanden 

er 
Zielvorstellung deklarierte. Diese Drei-

52 
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Säulen-Theorie wurde seither unbeschwert weitergetragen, 
und sie ist auch in der jetzigen Eintretensdebatte fast von 
den meisten Rednern beschworen worden. Die Frage aber 
nach ihrem Gehalt und ihrer konkreten Ausprägung wurde 
erstaunlich selten gestellt. Auch der Bundesrat gab sich 
sehr wenn man ihm die entsprechenden 
Fragen unterbreitete. Doch ist es entscheidend, zu wissen, 
wieviel jede dieser drei Säulen in dieser Drei-Säulen

zu tragen berufen sein wird, und zu wissen, 
wie stark diese drei Säulen je werden müssen. 

Die 7. AHV-Revision mehr als jede der voran-
gegangenen Revisionen. Von der Dritteiserhöhung der 
Hauptrenten rentiert es sich schon fast nicht mehr zu 
sprechen, so selbstverständlich wird sie weitherum im 
Volke betrachtet. Aber nicht bedeutungsvoll ist 
auch der garantierte Teuerungsausgleich. Schade 
ist nur, dass weiterhin das parlamentarische Verfahren zu 
dessen Herstellung bemüht werden soll. In diesem Punkte 
hätte es im Zeichen der Anstrengung um eine Straffung der 
parlamentarischen Arbeit durchaus nahegelegen, ganze 
Arbeit zu leisten. Auf parlamentarische P'rärogative in 
Fällen von selbstverständlichen Regelungen zu verzichten, 
scheint jedoch da und dort aus unergründlichen Über
legungen noch immer schwer zu fallen. Vielleicht dürfte es 
mit der Tendenz zusammenhängen, sich lieber mit dem 
Bekannten als dem Unbekannten und Neuen zu befassen. 
Viel lieber überlässt man das Neue der Regierung, auch 
wenn es politisch von viel grösserer Bedeutung ist. 

Dem Bundesrat ist zuzustimmen, wenn er die Um
strukturierung der AHV im Sinne der Einführung einer 
Einheitsrente ablehnt. Eine solche Einheitsrente, oder was 
tendenziell in dieser Richtung geht, passt nicht in unsere 
politische Landschaft und würde dem Solidaritätsprinzip 
in der AHV früher oder später den Todesstoss versetzen. Es 
ist übrigens eine vornehmlich politische Frage, wie man bei 
einer im Umlageverfahren finanzierten Versicherung die 
Mittel verteilt. Jedenfalls - so scheint es mir - ist es ab
wegig, entscheidend von den Prämien auszugehen, welche 
die Rentenbezüger in ihrer wirtschaftlich aktiven Lebens
periode bezahlt haben. 

Diesen Zusammenhang übersah unzweifelhaft Herr 
Kollege Brunner in seiner Kritik unseres AHV-Systems 
oder mass ihm mindestens zu wenig Gewicht bei. Aber im 
übrigen möchte ich doch der Auffassung Ausdruck geben, 
dass die zähen Bemühungen unseres Ratskollegen Herrn 
Dr. Brunner an sich anerkannt werden müssen. Es wäre 
doch wirklich eigenartig, wenn man das Bestreben, einen 
eigenen Diskussionsbeitrag zu erbringen, als unangebracht 
hinstellen, oder wozu da und dort nicht wenig Neigung 
bestanden hat - sogar auf die eine oder andere Art 
verbieten wollte. Aber es gibt Leute, welche jede 

um die AHV vom Bösen 
weil es ihre Kreise stört, sind sie 

auch allzu rasch mit dem diskriminierenden Vorwurf zur 
Hand, die AHV werde in den niederen Dienst des Ringens 
um die Volksgunst gestellt. 

Mit der Beschlussfassung über die 7.AHV-Revision ist 
weder das Problem der AHV und noch weniger dasjenige 
der Altersvorsorge in unserem Lande gelöst. Zu viele 
unserer '.vfitbürger werden auch nach dem l. Januar 1969 
noch auf ein Einkommen sein, das unserer wirt-

auf den allerverschiedensten Gebieten immer wieder etwas, 

nur nichts Ganzes. Und man vergisst nur zu gerne, dass 
Menschen die Opfer solcher politischen Verhaltensweise 
sind und bei den AHV-Rentnern zudem solche, die aus 
eigenem Bemühen nurmehr ganz beschränkte 
keiten haben, sich ihrer eigenen Haut zu wehren. 

Das war übrigens auch einer der warum 
der Christlichnationale Gewerkschaftsbund durch seine 
Initiative das in seiner Gesamtheit 
zur Diskussion stellte. darum auch 
tüchtigen Schritt vorwärts beim Ausbau unserer Alters
vorsorge. Zwar kann der CNG nicht gelten lassen, dass die 
7.AHV-Revision einen zu seinem 
Volksbegehren darstelle. Der Bundesrat hat sich in diesem 
Punkt die ihm zukommende Aufgabe zu leicht gemacht. Ich 
erlaube mir, später auf diese zurückzu
kommen. 

Das hindert aber weder mich noch meine Kollegen im 
CNG, der Revisionsvorlage, wie sie uns heute vornehm
lich in der Kommissionsfassung vorliegt, unsere Zu
stimmung zu geben. Mit meinen Vorrednern ersuche auch 
ich um Eintreten auf die Vorlage und um deren Annahme 
im Sinne der Kommissionsbeschlüsse. Gleichzeitig möchte 
aber auch ich allen Instanzen und allen Kollegen danken, 
welche dazu beigetragen haben, die nunmehr zur Dis
kussion stehenden Vorschläge auszuarbeiten, respektive sie 
zu verbessern. 

Baumann: Gestatten Sie mir, zum Eintreten drei haupt
sächliche Gesichtspunkte zu erwähnen. Grundlage der 
bisherigen AHV-Revisionsberechnungen war jeweils, wie 
auch diesmal, ein Zwanzig-Jahres-Budget. Dieses Vorgehen 
ist wichtig, um die finanziellen Auswirkungen von Renten
erhöhungen auf längere Sicht zu beurteilen, aber fragwürdig 
bezüglich der Festsetzung der Einnahmen, weil jede bis
herige Revision lange vor dem Zeitpunkt durchgeführt 
worden ist, der die Notwendigkeit höherer Einnahmen 
erwiesen hätte. Der Grundsatz, dass die Wertbeständigkeit 
der Renten zu wahren sei, ist unbestritten; fraglich ist nur, 
wie die Abfassung erfolgen solle. Der Gesetzesentwurf be
ruht auf dem bisherigen System, geändert wird aber die 
Überprüfungsfrist zur Anpassung an die Preisentwicklung. 

Das Bundesamt hat die Höhe der Einnahmen aus den 
durchschnittlichen Jahresausgaben des Zwanzig-Jahres
Budgets errechnet. In der zweiten Hälfte des errechneten 
Turnus hätte sich gezeigt, dass die geforderten Einnahmen 
notwendig sind. Praktisch konnte dies aber nie durch
geführt werden, weil allein während der ersten zwanzig 
Jahre des Bestehens der AHV sechs Revisionen vorgenom
men ,vurden und eine weitere vor der Inkraftsetzung steht 
So haben sich ansehnliche Einnahmenüberschüsse ergeben 
und im Volk ein falsches Bild über die der 
AHV diesem Lu,sant1m,em1a 
die Struktur der schweizerischen Altersvorsorge ganz all
gemein als einen Bau auf drei Säulen sehen. Der Sprechende 
ist nach wie vor ein überzeugter Anhänger dieser Kon
zeption. Solange wir in einem Staat leben dürfen. in wel
chem die Prinzipien der Freiheit und Privatinitiative noch 
etwas gelten und an das Verantwortungsbewusstsein 
einzelnen sich selber und seiner Familie 

gestellt werden dürfen, hat die 
keinen Platz. 

Bundesrat bekennt 
ausdrücklich 

Vorstösse und Anträge in den Vorberatungen stellt dieses 
Prinzip ausdrücklich in Frage. Die AHV-
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Kommission stellt fest, dass am Charakter der AHV und 
IV als Basisversicherungen festgehalten werden muss, was be
deutet, dass eine Verbesserung dieser Versicherungen nicht 
zum Abbau der ausgebauten betrieblichen 
richtungen führen darf. Jede des Beitragssatzes 
als automatische einer Rentenerhöhung 
dürfte die Struktur unserer schweizerischen 
Konzeption in einem wirkungsvollen, raschen Ausbau der 
beiden andern Säulen nicht ""f'iihrrlF•n 

Diesen hat unsere Kommission mit den Lenzer-
heide-Beschlüssen em1ge:;chla~:en 
erhöhung beschlossen und die Heraufsetzung 
der Beitragsprozente vorgenommen. Es ist wohl zu erwar
ten, dass bei jeder weitem Revision das gleiche Vorgehen 
angewendet wird und in kürzeren Intervallen immer wie
der die Beitragsansätze erhöht werden. Auf diesem Wege 
wird aber die Volkspension mit raschen Schritten Tatsache 
werden. Die eidgenössische AHV-Kommission bekennt sich 
eindeutig zur Feststellung (laut Botschaft S. 44), dass wei
tere Erhöhungen des Beitragssatzes, also über 5 grund
sätzliche Fragen über die künftige Struktur der AHV auf
werfen und besondere Massnahmen erfordern würden. 
Dem Beitragssatz von 5,2 ~,;; kann ich nicht zustimmen. Die
sem Beitragssatz ist der einfache von 5 % vorzuziehen, weil 
beinahe jedermann bei 5,2 % weitere Erhöhungen in naher 
Zukunft als selbstverständlich erachtet. In solcher allge
meiner Stimmung werden die Renten ohne langes Zögern 
nach den Gründen der politischen Wünschbarkeit be
stimmt. 

Die AHV darf nicht isoliert betrachtet werden. sie muss 
immer im Zusammenhang mit den beiden andern Säulen 
unserer Altersvorsorge und in ihren Auswirkungen auf 
deren Entwicklung betrachtet werden. Die Fixierung des 
Beitragssatzes auf 5,2 %, bzw. für Selbständigerwerbende 
4,5 %, schafft klare Verhältnisse über den Anteil der drei 
Säulen an unserer Altersvorsorge und ermöglicht so die 
rasche Schliessung der Lücken in der zweiten Säule und 
deren soliden Ausbau. Kein Versicherungswerk eines an
dern Landes kennt eine derart weitreichende Solidarität. 
Sie darf jedoch nicht überfordert werden. 

In diesem Sinne empfiehlt Ihnen die Minderheit unserer 
Fraktion, auf die Vorlage einzutreten. 

Leuenberger: Ich werde nicht nur sehr, sehr kurz sein, 
sondern Ihnen versprechen, mich sehr streng an die Regeln 
einer Eintretensdebatte zu halten. das heisst auf die Be
handlung aller Detailfragen, die wir nachher zu behandeln 
haben, jetzt in der Eintretensdebatte zu verzichten. Ich 
bin mir sehr gut bewusst, dass die Berufung auf eine fast 
dreissigjährige Zugehörigkeit zu unserem Rat nur wenig 
zu sagen hat. Ihr Aussagewert ist sehr gering. Trotzdem 
muss ich aus Gründen, auf die ich nachher zu sprechen 
komme, meinen Ausführungen und der Stellungnahme des 
Gewerkschaftsbundes die Feststellung vorausschicken, dass 
ich seit Inkrafttreten der AHV an deren Ausbau und allen 
ihren bisherigen Revisionsstufen in irgendeiner Weise mit
gewirkt habe. Mindestens das letztere ermutigt mich, am 
Schlusse oder gegen Schluss dieser Eintretensdebatte noch 
einige Worte zu verlieren. 

Diesesmal drängt es mich dazu, weil mich der bisherige 
Verlauf der Eintretensdebatte geradezu verpflichtet, an die 
Leistungen von Männern zu erinnern, die sich um das 
grosse Werk der AHV mehr Verdienste erworben haben als 
einige derjenigen, die den grossen Wirbel um die 7. AHV
Revision in Szene gesetzt haben. Wenn ich eine Ehrenret
tung versuche, so, um Verdienste ehemaliger Ratskollegen, 
wie Robert Bratschi, zum Ausdruck bringen zu können. 

Alters- und Hinterlassenen-Versicherung 

Dieser Mann, und mit ihm einige andere verdiente Männer, 
hat das Zustandekommen der AHV, lange bevor Herr 
Brunner in unserem Rate sass und Politik machte, als eine 

der Schweiz bezeichnet. Gestatten Sie 
mir anschliessend daran die, ich zu, etwas ketzerische 

die von mir gemeinten Männer müssten 
dass aus was Wochen voraus dis-

und kolportiert worden ist, aus dem, was sie 
wollten, was sie haben, aus dem, was war, beinahe 
so etwas wie ein Feilschen um Worte und um Zahlen 
.,,,..,n,ari ... , ist, ein Politikum; und nicht nur ein Politikum 

sondern auch das muss gesagt sein 
eine kaum mehr Pseudo-Wissenschaft, eine 
Wissenschaft, die zu einer überhaupt noch nie dagewesenen 
Produktion an an Gutachten, an 
an Broschüren und Traktätchen geführt hat, die ein durch
schnittlich begabter Mensch kaum mehr verdauen kann 
und verdauen konnte. Ich sage das, weil ich Dutzende 
von Ihnen gehört habe, die in den letzten Wochen geradezu 
verzweifelt waren in bezug auf die Flut von Papier, die 
man ihnen unterbreitet und zum Verdauen zugemutet 
hat. Sehen Sie, meine Herren, ich bekenne mich, Sie 
wissen es aus meinem Votum zum Vollzug des Arbeits
gesetzes, zu den durchschnittlich begabten Schweizern, 
die schon aus rein zeitlichen Gründen sich in der Verset
zung von Kommas, Ausrufzeichen, Einklammerungen 
und Ausklammerungen und täglich sich verändernden 
statistischen Unterlagen kaum mehr zurechtfinden. Herr 
Brunner, machen Sie sich über mich lustig, ich gestehe, ich 
habe vieles überhaupt nicht mehr verstanden, und ich bin 
nur glücklich, festzustellen, dass ich in diesem Rat nicht 
der einzige bin, der vieles nicht mehr verstanden hat. -
Das so quasi zur Einleitung. 

Die Stellungnahme des Schweizerischen Gewerkschafts
bundes zur 7. AHV-Revision ist bekannt. Ebenso ist be
kannt, dass der Schweizerische Gewerkschaftsbund die 
AHV immer als bisher grösstes und wichtigstes Gebiet 
unseres Sozialversicherungssystemes gefördert hat und dies 
auch in Zukunft tun wird. Ob ihm das Ruhm, ob ihm das 
einen guten Namen einträgt oder nicht, ist in diesem Zu
sammenhang nicht entscheidend. Der Schweizerische Ge
werkschaftsbund darf aber für sich in Anspruch nehmen, 
dass er seit 1948 alle, aber auch alle in den fünfzehn Jahren 
erfolgten sechs AHV-Revisionen massgebend beeinflusst 
hat. Das letztere trifft insbesondere auf die 6. und die jetzt 
zur Entscheidung stehende 7. Revision zu. An dieser Tat
sache ändert nichts, dass der Schweizerische Gewerkschafts
bund seine Aufgabe weniger spektakulär vertreten hat und 
vertritt und ohne den Verschleiss einer geradezu ungeheu
ren Papierflut. Allerdings, und hier muss ich nun einige 
meiner eigenen Fraktionskollegen enttäuschen, kann der 
Schweizerische Gewerkschaftsbund die AHV und IV nicht 
als das einzige soziale Problem bewerten, das gelöst wer
den muss. Ich muss daran erinnern, dass mit AHV und IV 
eine ganze Reihe weiterer sozialpolitischer Fragen zu lösen 
sind. Ich nehme nur Stichworte. Ich kann ganz unmöglich 
in dieser Debatte all das aufzählen, was auf dem Spiele 
steht und was direkt und indirekt auch mit der AHV und 
der IV in Verbindung steht: das Ferienproblem der Arbeit
nehmer, der jungen und der alten, die Freizeitgestaltung, 
der Sozialtourismus, der Familienschutz als ganzes, der 
Schutz des jugendlichen Arbeiters und der Lehrlinge im 
besonderen, die betriebliche Sozialfürsorge, die Betriebs
hygiene, der Wohnungsbau, die Unfallverhütung, die Un
fall- und Krankenversicherung, die Mutterschaftsversiche
rung, der Kampf gegen die Bodenspekulation, der Kampf 
für die Landesplanung, das Mitbestimmungs- und Mit-
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spracherecht und vieles andere mehr. Alles dies müssen wir 
in den kommenden Monaten und Jahren zusammen mit 
dem grössten, wichtigsten und teuersten Werk ich gebe 
das zu der verkraften. Der Schwei
zerische Gewerkschaftsbund stand also nicht nur an der 

der Alters- und Herr 
ist bis zur 6. Revision, welche die 

erste massive aller Renten brachte, unbe
strittenermassen führend dagestanden und hat mitgestrit
ten. Nach seiner ist die AHV - auch hier weiss 
ich mich nicht mit allen meinen Freunden der Sozialdemo-
kratischen Partei einig als staatliche Basisversicherung 
zu betrachten und zu Ihr Ziel ist ja ganz selbst-
verständlicherweise eine genügende Vorsorge für die Al
ten, aber zusammen mit den beruflichen und öffentlichen 

Es scheint dem Schweizerischen Ge
werkschaftsbund nicht sinnvoll zu die historisch ge
wachsenen zu gefährden. die sich bis heute 
bewährt haben, oder sie gar - entschuldigen Sie diesen un
parlamentarischen Ausdruck zusammenzuschlagen. Was 
darunter zu verstehen ist, werden wir in anderem Zusam
menhang in der Detailberatung viel besser, konkreter und 
konziser erläutern können als in der Eintretensdebatte. Ich 
will mich auf diese paar Bemerkungen beschränken, weil 
ich der Meinung bin, dass vieles, ,vas in der Eintretensde
batte bereits gesagt wurde, in der kommenden Detailbera
tung viel entscheidender sein wird. Wir werden in der De
tailberatung nicht mehr so bequem wie in der Eintretens
debatte mit Worten, Begriffen und Deklamationen jon
glieren können; wir haben in der Detailberatung dann viel
mehr möglichst genau zu sagen, was dieser und jener unter 
diesem und jenem versteht. Ich glaube, dann kann die De
tailberatung nicht nur sehr interessant, sondern auch wert
voll sein, wertvoller jedenfalls, als was wir in der bisherigen 
Eintretensdebatte erlebt haben. 

Dass ich für den Gewerkschaftsbund mit meinen Freun
den für Eintreten votiere. sollte man nicht besonders unter
streichen müssen. Wir treten für ein Maximum ein, für 
alle Anträge unserer Kommission, die dazu dienen, das 
Ziel der 7. AHV-Revision zu erreichen. Ich danke unserem 
Kollegen Wyss für seinen Appell, dass jeder auf seine 
Weise dazu beitrage, damit nicht die Mitglieder dieses 
Rates verantwortlich werden, wenn die 7. AHV-Revision 
nicht rechtzeitig in Kraft treten kann. 

Grolimund: Die vorliegende AHV-Revision darf als er
freulicher Schritt zur weiteren Sicherung vor den Folgen 
des Alters oder des vorzeitigen Ablebens des Ernährers be
zeichnet werden. Die Erwartungen eines Grossteils der 
AHV-Rentner in die 7. Revision dürften weitgehend in 
Erfüllung gehen, nachdem die nationalrätliche Kommis
sion nun vorschlägt, die Renten um rund einen Drittel zu 
erhöhen. Mit der Revision sind indessen nicht nur Diskus
sionen über die Rentenhöhe und die Beitragssätze ausge
löst worden, sondern auch grundsätzliche Fragen. Eine die
,er Fragen ist die, ob die Drei-Säulen-Theorie auch in Zu
kunft beibehalten werden kann. Bereits sind hierüber pes-
5imistische Stimmen zu hören. Ich bejahe diesen Grund
satz nach wie vor und glaube behaupten zu dürfen, dass 
dies bei einem Grossteil der Arbeiterschaft der Fall ist, 
aber unter der Voraussetzung, dass die zweite Säule, die 
betriebliche Vorsorge, rasch derart vervollkommnet und 
von anhaftenden Mängeln befreit wird, dass sie auch tat
sächlich der ihr zugedachten Funktion gerecht zu werden 
vermag. Die letzte Pensionskassen-Statistik zeigt erfreu
liche Fortschritte in dieser Richtung. Sie zeigt aber auch, 
dass die betrieblichen Kassen oft noch ganz ungenügend 
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ausgebaut sind, um in befriedigender Weise ihren Zweck 
zu erfüllen. In vielen Betrieben, besonders in kleinen, exi
stieren noch gar keine Kassen. Cnser Land zählt etwa 
2,1 Millionen versicherbare Arbeitnehmer. Davon kom
men etwa 600 000 überhaupt noch nicht in den Genuss 
einer betrieblichen Altersvorsorge. Eine grosse. eher 

versichert. Sehr vielen Kassen 
an. dass sie der Teuerung nicht Rech

nung tragen. Ehemals angemessene Renten haben dadurch 
mehr als die Hälfte ihres realen Wertes verloren. Andere 
Kassen stellen dem Arbeitnehmer einfach ein bestimmtes 
Alterskapital zur Wenn dieses ist, 
muss der Rentner mit den der AHV und all-
fälligen Ergänzungsleistungen sein Auskommen zu fristen 
versuchen. In vielen Fällen noch ist auch der Rentenan
spruch der Arbeitnehmer gegenüber den vom Betrieb ein
bezahlten Beträgen derart mangelhaft geregelt, dass kaum 
von einem Rentenanspruch gesprochen werden kann. Da
zu kommt das bereits mehrfach zitierte Problem der Frei
zügigkeit. Wer aus irgendeinem Grunde seine Stelle wech
selt - es können hierfür absolut beachtenswerte Günde 
vorhanden sein verliert jeglichen Anspruch auf die Lei
stungen des Arbeitgebers. Es müssen meines Erachtens ge
setzliche Bestimmungen darüber erlassen werden, dass das 
angesammelte Rentenkapital dem Bedachten in jedem Fall 
erhalten bleibt. Die kollektive Vorsorge muss gefördert 
und vermehrt angewendet werden, um auch den Kleinbe
trieben durch die Schaffung einer breiteren Risikobasis die 
betriebliche Vorsorge zu ermöglichen. 

Anerkennenswerte Anstrengungen einzelner Berufsver
bände in dieser Richtung sind festzustellen; aber es fehlt 
der zündende Funke, um diesen Teil der Alterssicherung 
innert nützlicher Frist - ich möchte sagen rasch - genügend 
und umfassend auszubauen. Dazu kommt, dass heute bei 
der Privatwirtschaft eine gewisse Unsicherheit darüber 
besteht, wie weit die betriebliche Vorsorge gehen soll, weil 
der Aufgabenbereich der AHV weder derzeit noch für die 
Zukunft klar abgesteckt ist. Trotz der jetzigen Revision mit 
ihren anerkennenswerten Verbesserungen wird sich deshalb 
der Bundesrat nicht aufs Ruhekissen legen können, im 
Gegenteil, es muss seine nächste Aufgabe sein, schon bald 
die Gesamtkonzeption der Altersvorsorge neu zu überprü
fen, den Umfang derselben durch die AHV klarer, als dies 
bis anhin zum Ausdruck kam, zu umschreiben, den Auf
gabenbereich der betrieblichen Vorsorge festzulegen und 
auch zu prüfen. auf welche Weise die zweite Säule wirklich 
umfassend und zufriedenstellend zum Funktionieren ge
bracht werden kann. 

In diesem Sinne stimme ich der Vorlage mit Überzeu
gung zu. 

Präsident: Die Herren Barras und Wüthrich verzichten 
auf ihr Wortbegehren. 

Weber Max: Ich werde keine allgemeinen Ausführun
gen machen, solche haben Sie zur Genüge gehört, sondern 
ich werde mich zu zwei Punkten äussern, die mir von ent
scheidender Bedeutung zu sein scheinen. 

Der eine betrifft das sogenannte Drei-Säulen-Prinzip. 
Verschiedene Redner haben das Hohelied dieses Prinzips 
gesungen, namentlich hat das Herr Blatti namens der ra
dikal-demokratischen Fraktion getan, und andere haben 
ihm zugestimmt. Er hat gesagt, dieses Prinzip sei keine 
Fiktion. Ich behaupte das auch nicht, aber ich habe nie 
geglaubt, dass mit dem Drei-Säulen-Prinzip in unserem 
Land das AHV-Problem gelöst werde. Ich stelle das Prin-
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zip jetzt nicht in Frage, werde Ihnen aber zeigen, warum 
ich diesen Glauben nie gehabt habe. 

Zur dritten Säule, der Selbstvorsorge, nur zwei Sätze: 
unser Volk ist sparsam, aber für die meisten Leute ist das 

gross genug, um in Fällen längerer Krank-
heit zu helfen; zu mehr reicht die gewöhnlich 
nicht. 

Ich will die zweite Säule nicht werde aber 
wie klein sie ist. Gemäss Botschaft haben 

Arbeitnehmer eine betriebliche Vorsorgeeinrichtung; 
haben nichts. Aber von diesen hat ein grosser Teil 
ganz bescheidene Renten. Wenn wir die guten Renten aus
scr1e1,cte11, kommen wir für den grossen Rest gemäss Sta
tistik in der Botschaft auf 14% des Lohnes. Da kann man 
doch nicht von einer tragfähigen Säule reden, auch nicht 
zusammen mit der AHV. Ein grosser Teil der Kapitalab
findungen besteht in der Höhe von ein bis vier Jahresver
diensten. Aber diese Leute haben im Alter von 65 Jahren 
gemäss Statistik eine Lebenserwartung von 13 Jahren. Wo
von sollen sie leben, wenn die Kapitalabfindung aufge
braucht ist? 

Das Bild ist nach der Statistik, die ich mir auf Grund 
der amtlichen Pensionskassenstatistik gemacht habe, 
folgendes: Nur 30% haben eine ausreichende zweite Säule; 
40 % haben eine ungenügende zweite Säule, und die letzten 
30 °'~ haben überhaupt keine zweite Säule. So sieht die 
Drei-Säulen-Theorie in der Praxis aus! 

Die Ergänzungsleistungen habe ich meinerseits immer 
nur als eine vorübergehende Einrichtung betrachtet, die zu 
einem andern System der AHV führen muss. 

Nun hat man die Basisrente in mehreren Zeitungs
artikeln der Volkspension gegenübergestellt und gesagt: 
Wenn Ihr keine Volkspension wollt, müsst Ihr die Basis
versicherung beibehalten. Man hat die Volksversicherung 
mit einer politischen Etikette versehen, sie als etwas 
Sozialdemokratisches bezeichnet, obwohl die meisten Län
der, alle EWG-Staaten, eine Volkspension haben und also 
alle sozialdemokratische Systeme hätten! Demgegenüber 
müsse man, heisst es, am «bürgerlichen System» der Basis
versicherung festhalten. - Ich halte diese politische Etiket
tierung für gefährlich. Die Alternative ist die: Wollen wir 
eine Lösung, die nur für 30 bis 50% der AHV-Rentner 
genügt, oder wollen wir eine Lösung, die allen eine existenz
sichemde Rente garantiert? Wir wollen das letztere. Meh
rere Redner haben das auch gesagt, zum Beispiel auch Herr 
Kloter, aber er sagte nicht, wie er sich das vorstellt. 

Das Ziel kann auf die Dauer nicht einfach mit einer 
Erhöhung der Renten erreicht werden, wie wir es jetzt 
mehrmals gemacht haben. Wenn wir keine Lösung finden, 
wird die AHV-Diskussion nicht zur Ruhe kommen, weil 
dann immer einige hunderttausend Leute keine genügende 
Altersversicherung haben. 

Ich sehe drei Wege, ich will sie kurz andeuten. Der erste 
Weg bestünde im Obligatorium der zweiten Säule für alle 
Betriebe. Das ist der Weg, den die christlichsoziale Initiative 
einschlagen wollte. Ich halte diesen Weg für nur schwer 
gangbar, wenn nicht gar für unmöglich, denn wir haben 
Tausende von Kleinbetrieben, die nicht imstande wären, 
diese Leistung auf sich zu nehmen. - Der zweite Weg be
stünde darin, die betriebliche Versicherung auszuklammern, 
das heisst sie bestehen zu lassen, aber für alle andern, die 
diese Versicherung nicht haben, etwas Separates zu 
schaffen. - Der dritte Weg würde im Einbau der bestehen
den Betriebskassen in eine Gesamtversicherung bestehen, 
ohne sie aufzulösen. 

Nun hatte offenbar auch die Kommission unseres Rates 
das Empfinden, dass mit der 7. Revision der AHV das 

Problem nicht gelöst ist. und daher wird in ihrem Postulat 
gesagt, der Bundesrat solle prüfen, wie die zweite Säule in 
nützlicher Frist verstärkt und allgemein zum Tragen ge
bracht werden kann, dass gesucht werden soll, welcher 
Mindestumfang der zweiten Säule im Rahmen der Alters
vorsorge zukommen soll. Ich bin sehr gespannt auf das 
~,,,wv,uJ dieser Prüfung. Aber ich kann mir nicht vnr~t,!'11,•n 

wie es aussehen kann. Ich bin der dass dieser 
Auftrag nicht genügt. 

Darf ich darauf hinweisen, dass ich im Jahre 1961, also 
vor sieben ein Postulat das in der 
Richtung man solle prüfen, wie man einen Weg 
finden könne, der für alle eine existenzsichernde Rente 
gewährt? In jenem Postulat heisst es, der Bundesrat solle 
die Frage prüfen, ob und wie unter Mithilfe des Bundes und 
der Kantone eine zusätzliche Versicherung geschaffen wer
den könne für die Bevölkerungskreise, die nicht auf andere 
Weise eine Ergänzung zu den AHV-Renten erhalten kön· 
nen. Ich habe die Wege vollständig offengelassen. Herr 
Bundesrat Tschudi hat damals das Postulat entgegen
genommen. Unser Versicherungsmathematiker, Herr 
Dr. Kaiser, sagte, er glaube, es gebe Möglichkeiten und 
Wege. Deshalb war ich sehr erstaunt, dass der Bundesrat 
dieses Postulat eigentlich abschreiben wollte. Ich habe 
gehört, dass die Kommission immerhin der Meinung ist, 
es dürfe nicht abgeschrieben werden. Und es darf nicht 
abgeschrieben werden. 

Ich habe jetzt gesprochen, weil ich vermutlich nicht 
dabei sein werde, wenn Sie die Postulate behandeln, weil ich 
glaube, Sie werden morgen nicht fertig werden, und am 
Montag und Dienstag bin ich in Strassburg an der Tagung 
des Europarates. Deshalb habe ich diese Ausführungen 
jetzt gemacht, aber ich möchte dringend darauf hinweisen, 
dass der Bundesrat nicht nur im Sinne des Postulates der 
Kommission, sondern auch unter Zurückgreifen auf mein 
Postulat vom Jahre 1961 diese Frage gesamthaft prüft. 
Denn nochmals: Die AHV wird nicht zur Ruhe kommen, 
solange wir nur eine Basisversicherung und eine unge
nügende zweite Säule für einen Grossteil der Arbeitnehmer 
haben. Übrigens weiss ich nicht, ob nicht später einmal 
die Notwendigkeit einer Anpassung an eine ausländische, 
sagen wir an die Sozialversicherung der EWG, kommen 
dürfte. Dann werden wir noch Wunder erleben. Das wird 
noch ganz andere Dimensionen annehmen. Aber vorläufig 
steht das dahin. Wir müssen aber dafür sorgen, dass wir 
eine existenzsichemde Rente bekommen. 

Ein paar Worte noch zu einem zweiten Punkt, der mir 
wichtig erscheint, das ist die Entlastung der Selbständig
erwerbenden. Ich verstehe, dass man für die kleinen Ein
kommen der Selbständigerwerbenden aus Solidarität eine 
Degression einführt. Wo sie aufhört, das ist eine Zweck
mässigkeitsfrage, darüber kann man streiten. Aber ich 
sehe die Notwendigkeit einer Solidaritätsleistung für die 
Selbständigen mit grossem Einkommen nicht ein. Auf 
Grund des Prinzips der Solidarität kann eine Entlastung 
für jene Selbständigerwerbenden nicht begründet werden. 
Die Arbeitnehmer leisten heute schon aus ihren Prämien 
Beiträge von vielleicht 30 oder 40 Millionen an die Renten 
der Selbständigerwerbenden, infolge der Degression nach 
unten. Wenn Sie nun den Selbständigerwerbenden keinen 
vollen Beitrag auflegen, wie das einzelne wollen, dann 
wird dieser Beitrag der Arbeitnehmer sich noch um etwa. 
50 Millionen erhöhen. Und das wird auf die Dauer nicht 
haltbar sein. Ich befürchte, das wird dann ein Schritt sein zu 
einer Trennung der AHV in eine Altersversicherung der 
Unselbständigerwerbenden (der Arbeitnehmer) und eine 
solche der Selbständigerwerbenden. Das haben wir im 
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Ausland; wir haben in Deutschland die Rentenversicherung 
der Arbeiter, der Angestellten, und wir haben für die 
Selbständigerwerbenden etwas anderes. Die können dann 
für sich entscheiden, wieviel Prämie sie bezahlen wollen 
und wieviel Rente sie daraus erhalten können. Auch andere 
Länder haben eine solche Ich würde das für unser 
Land nicht als erwünscht betrachten. Aber ich warne Sie 

einen Schritt zu tun, der bei dieser enden 
könnte, nämlich bei einer Spaltung unserer Altersversiche
rung. 

Präsident: Damit ist die Eintretensdebatte geschlossen. 
Die beiden Kommissionsreferenten haben in ihren Ein
führungsreferaten sehr eingehend zu allen Punkten Stellung 
genommen, und sie werden auch morgen bei den Detail
beratungen dazu Gelegenheit haben. Sie verzichten daher 
jetzt auf ein Schlussvotum. 

Bundesrat Tschudi: Ich möchte zuerst den beiden 
Herren Kommissionsreferenten sehr herzlich danken für 
die klare Darlegung der Vorlage. Ich danke auch der 
ganzen Kommission für die gründliche Arbeit und ins
besondere für das, was hier als der << Geist von Lenzerheide » 
bezeichnet wurde. 

Eintreten auf die Vorlage ist unbestritten. Von annähernd 
30 Rednern wurde auch alles gesagt, was zur Vorlage gesagt 
werden kann, und es wurde gut gesagt, so dass ich an sich auf 
ein Votum verzichten könnte. Es scheint mir aber doch 
angezeigt zu sein, einige grundsätzlicfie Gesichtspunkte 
zusammenfassend hervorzuheben. Ich möchte nicht zu den 
einzelnen Anträgen Stellung nehmen, dazu werde ich morgen 
Gelegenheit haben, und ich möchte auch nicht auf viele 
Gesichtspunkte, die nur indirekt mit der Vorlage zusammen
hängen. zurückkommen, das würde viel zuviel Zeit in 
Anspruch nehmen. Ich entschuldige mich deshalb bereits 
jetzt dafür, dass ich nicht den einzelnen Votanten antworten 
kann. 

Das grosse öffentliche Interesse an der AHV und die 
eingehende Debatte in Ihrem Rat sind gerechtfertigt, weil 
es sich beim Alter um das bei weitem wichtigste soziale 
Problem handelt. Es kommt in den vielen Zeitungsartikeln, 
in den Reden und auch in Ihren Voten eine echte Sorge um 
das Schicksal unserer alt gewordenen Mitbürgerinnen und 
Mitbürger zum Ausdruck. In absehbarer Zeit wird die 
AHV eine Million Rentner unterstützen. Nach den Vor
schlägen Ihrer Kommission wird die AHV schon nächstes 
Jahr über 2,8 Milliarden Franken auszahlen, und ihre 
Leistungen erreichen bereits zu Beginn der achtziger Jahre 
4 Milliarden Franken im Jahr. Diese Ziffern belegen die 
gewaltige ökonomische und soziale Bedeutung der AHV. 

Wenn ich die Wichtigkeit der AHV hervorhebe, dann 
darf man nicht vergessen, dass die Lösung der Alters
probleme trotzdem nicht allein eine Aufgabe der Renten
versicherung sein kann. Es bedarf hierzu vielseitiger An
strengungen. Ich will auch hier nicht auf Einzelfragen ein
treten, weil der Ihnen bekannte Bericht der Kommission 
für Altersfragen eine sorgfältige Analyse enthält, wie auch 
zahlreiche konkrete Vorschläge. In diesem Zusammenhang 
darf ich aber erwähnen, dass zwei wichtige Postulate der 
Kommission durch die jetzige Vorlage verwirklicht werden, 
nämlich die Hilflosenentschädigung für hochgradig hilf
lose alte Leute; eine Massnahrne, die immerhin jährliche 
Aufwendungen von 45 Millionen Franken erfordert, und 
als zweiter Punkt die Möglichkeit des Rentenaufschubs um 
ein bis fünf Jahre. Hierbei handelt es sich um ein Angebot, 
von dem Gebrauch gemacht werden kann oder nicht. 
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Als bemerkenswert ist weiter zu unterstreichen, dass wir 
vor der 7. Revision der AHV stehen. Die grosse Zahl von 
Revisionen in seiner 20jährigen Geltungsdauer beweist die 
Ausbau- und die Entwicklungsfähigkeit dieses Versiche-
rungswerkes. Hier liegt nach meiner Meinung einer der 

der nicht durch wenig 
an denen es bekanntlich 

nicht zerstört werden darf. Der Ausbau erfolgte bisher 
olme Verlassen der Grundkonzeption: die AHV bleibt auch 
nach der 7. Revision eine die der Er-
gänzung durch oder durch 

Erpsarnisse, eventuell aber durch Ergänzungs
leistungen bedarf, da die Renten allein vor allem in städti
schen Verhältnissen nicht zur Bestreitung des Lebens
unterhalts ausreichen. Ich werde auf diesen Punkt noch 
zurückkommen. 

Mit der von Ihrer Kommission vorgeschlagenen 
Rentenerhöhung um einen Drittel wird wieder ein schöner 
Schritt nach vorwärts vollzogen. Die Mindestrente von 
jetzt 1650 Franken wird auf 2400 Franken und damit sogar 
um 45 % erhöht. Ich glaube, dieser Prozentsatz von 45 % 
wurde bis jetzt zu wenig unterstrichen. Diese Begünstigung 
der Mindestrenten ist gerechtfertigt. 

Ist es aber richtig und sozial, im übrigen die Renten 
proportional heraufzusetzen? Diese Frage beantworte ich 
ohne jedes Zögern mit Ja. Unsere AHV ist im Vergleich zu 
ausländischen Sozialversicherungen, und zwar im Westen 
wie im Osten, besonders sozial ausgestaltet. Darum darf 
auch bei dieser Revision ohne grössere Strukturänderung 
eine gleichmässige Rentenerhöhung vorgeschlagen werden. 
Allerdings bestehen in andern Ländern zum Teil Ver
sicherungen, die wesentlich höhere Altersrenten ausrichten; 
aber sie erheben auch ganz wesentlich höhere Prämien. 
Herr Nationalrat Kloter hat mit Recht erwähnt, dass diese 
Prämien bis zu 20 % des Einkommens erreichen, und auch 
die deutsche Versicherung, die heute bei 17% angelangt ist, 
sieht schon voraus, dass sie in wenigen Jahren die Prämien 
auf etwa 20 ~;;; erhöhen muss. Doch sind gerade in diesen 
ausgebauten Versicherungen die Renten proportional zum 
Lohn. Hingegen entsteht bei Annahme der Kommissions
vorschläge und schon bei Annahme der Vorschläge des 
Bundesrates ich nenne nun die Zahlen der Kommissions
vorschläge eine sehr starke Degression der Renten bei 
höheren Einkommen. Bei einem Einkommen von 5000 
Franken beträgt die Ehepaarsrente 77 % ; bei 10 000 Fran
ken erreicht die Ehepaarsrente genau 50 %, bei 15 000 
Franken noch 41 bei 25 000 Franken 31 Von 5000 
bis 25 000 Franken sinkt die Ehepaarsrente also von 77 % 
auf 31 % des Einkommens. 

Die Revisionen der AHV haben die Begünstigung der 
niedrigen Renten verstärkt. Bei Schaffung der AHV betrug 
bekanntlich die Mindestrente 480 Franken; sie soll jetzt 
2400 Franken erreichen, also genau das Fünffache des 
Ausgangspunktes. Die Höchstrente steigt hingegen von 
damals 1500 Franken auf 4800 Franken, das heisst gut auf 
das Dreifache. Die Höchstrente, um das Verhältnis 
Höchstrente zu Mindestrente auch zu nennen, war an
fänglich über dreimal so hoch wie die Mindestrente; jetzt 
wird sie noch genau den doppelten Betrag (2400 Franken 
zu 4800 Franken) erreichen. Die Differenz zwischen 
Minimum und Maximum wurde stark zusammengedrückt, 
das heisst das Minimum wurde durch die bisherigen 
Revisionen, wie auch durch die jetzige, wesentlich stärker 
gehoben als das Maximum. 

Besonders eindrücklich für die Begünstigung der kleinen 
Rentner in unserer AHV ist ein Vergleich zwischen Prä-
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mienleistung und Rente. Für einen Jahresbeitrag von 
40 Franken neu - bisher betrug der Mindestbeitrag nur 
12 Franken, aber ich nehme nun schon den vorgeschlagenen 
Betrag von 40 Franken - bezieht man eine Ehepaarsrente 
von 3840 Franken. Das ist die '.\1indestrente. Bei einem 
Einkommen von 30 000 Franken bezahlt man eine Prämie 
von 1560 Franken im Jahr und erhält die Maximalrente, 
7680 Franken. Also für 40 Franken Prämien 3840 
Franken Rente; für 1560 Franken Prämie (das ist bei 
weitem nicht das Maximum! beträgt die Rente 7680 Fran
ken. Damit genug der Zahlen. 

Aber ich möchte doch die 
sozial? Ich mit mir mit Ja 
beantworten müssen. Sie werden auch beifügen, es 
um eine Schon der Begriff besteht aus 
zwei Komponenten: <<sozial» und «Versicherung», und 
der bedeutet, dass die Einzahlungen 
und die Renten doch in einer bestimmten Relation stehen 
müssen. Diese Versicherungskomponente ist bei uns sicher 
nicht übertrieben. Ich unterstreiche noch einmal: Die 
Versicherungskomponente ist in der Schweiz die schwächste 
im Vergleich zu allen ausländischen Systemen; die soziale 
Komponente ist bei uns die stärkste. 

Auf den l. Januar 1966 wurden die Ergänzungsleistun
gen eingeführt. Sie verfolgen, wie das verschiedentlich un
terstrichen wurde, das Ziel, grundsätzlich jedem Versicher
ten ein, allerdings bescheidenes, Existenzminimum zu ge
währleisten. Die Regelung hat sich überraschend schnell 
und gut durchgesetzt. Alle Kantone beteiligen sich an den 
Ergänzungsleistungen, und keiner machte von der durch 
das Gesetz ermöglichten Kürzung Gebrauch. Ich glaube, 
dass damit das Bedürfnis nach diesen Ergänzungsleistungen 
mehr als deutlich bewiesen ist. - Für die bedürftigen Al
tersrentner ist die Gestaltung der Ergänzungsleistungen fast 
wichtiger als diejenige der AHV selber. Nicht die AHV, 
sondern die Einkommensgrenzen des Gesetzes über die 
Ergänzungsleistungen bestimmen nämlich, wieviel Geld 
dem Rentner für den Lebensunterhalt im gesamten zur Ver
fügung steht; das interessiert ihn, wieviel er im gesamten 
erhält. Würden nur die AHV-Renten und dabei die Min
destrenten sehr grosszügig erhöht, die Ergänzungsleistun
gen jedoch nicht geändert, so gingen die bedürftigen AHV
Rentner völlig leer aus. Derartige Vorschläge wurden auch 
vertreten (hier im Rat allerdings nicht mehr). Es wird of
fenbar nur noch ein Antrag gestellt werden, den Bundes
anteil an den Ergänzungsleistungen zu streichen. - Wie 
gross die Enttäuschung der ärmsten unter unseren alten 
Mitbürgern wäre, könnten wir uns vorstellen. Bundesrat 
und Kommission schlagen darum vor, das Existenzmini
mum für die alten Leute und die Invaliden mindestens auf 
3300 Franken für Alleinstehende und 5280 Franken für 
Ehepaare festzulegen. Wichtig ist aber die obere Grenze, 
wonach die vollen Bundesbeiträge an Ergänzungsleistun
gen bis 3900 Franken für Alleinstehende und 6240 Franken 
für Ehepaare gewährt werden. Darüber hinaus kommen 
noch Zuschläge bei Krankheiten, bei hohen Mietzinsen 
hinzu. - Es ist nicht daran zu zweifeln, dass, wie bisher, 
die Kantone nicht den niedrigsten, sondern erhöhte An
sätze wählen werden und dass in Stadtkantonen nicht nur 
das Maximum gelten wird, sondern dass diese noch auf 
eigene Rechnung Zusatzleistungen gewähren werden. 

Ich möchte hervorheben, dass in Zukunft ein versiehe• 
rungsmässig ausgestaltetes Existenzminimum von 3900 
Franken für Alleinstehende, 6240 Franken für Ehepaare 
gelten wird, gegenüber Mindestrenten, die vor 20 Jahren 
allein ausgerichtet wurden, von 480 bzw. 768 Franken. 

421 Alters- und Hinterlassenen-Versicherung 

Die Ergänzungsleistungen beruhen auf vor Gericht 
klagbaren Ansprüchen; es sind keine Fürsorgehilfen, und 
ich möchte unterstreichen, dass auch die Vollzugsorgane 
dafür sorgen müssen, dass diese nicht den Cha
rakter von Armenleistungen haben. Ich kann darum auch 
nicht glauben, dass die Behauptung, die hier aufgestellt 
wurde, wonach nämlich in 11.t~\v1s·~en Land,esg:eg,en
den nur die Hälfte der die Renten be
kommt. Das wäre äusserst bedauerlich; ich glaube, es wäre 
eine elementare Pflicht der die solche 
Verhältnisse kennen, dafür zu sorgen, dass die H,>rp.r,nh 

ten in den Genuss der Leistungen kommen. Die entspre
chende Aufklärungsarbeit sollte nicht allzu ~cnw,,,ru:r 

Dennoch bringt die Abhängigkeit der 
stung von der Bedürftigkeit eine Problematik mit sich, auf 
die mit Recht wurde. Es ist zu wünschen. dass 
die Ergänzungsleistungen im Laufe der Zeit verschwin
den werden. Doch übersehen Kritiker, wenn sie mit den 
sozialen Verhältnissen nicht sehr vertraut sind, dass die 
Abschaffung der Ergänzungsleistungen die Beseitigung der 
Bedürftigkeit bei der alten Generation zur Voraussetzung 
hat. Dies bedingt also bei unserem System, dass den alten 
Leuten, und zwar allen alten Leuten, neben der AHV Pen
sionskassen- oder Gruppenversicherungsleistungen oder 
dann eigene Ersparnisse zur Verfügung stehen. Es darf 
nicht vergessen werden, dass die Ergänzungsleistungen die 
Ergänzung bringen, die in den übrigen Fällen die zweite 
oder die dritte Säule der Altersvorsorge trägt. Das können 
wir in der Botschaft über die Ergänzungsleistungen nach
lesen. Wer die Ergänzungsleistungen rasch abschaffen will, 
muss somit für den Ausbau der Pensionskassen eintreten. 
Ich möchte alle Voten, die in diesem Sinne hier erhoben 
worden sind, unterstützen und den entsprechenden Appell 
sowohl an die Betriebe wie an die Verbände richten. 

Über die drei Säulen und ihre Entwicklung wurde in 
der Botschaft klar Auskunft gegeben. Es wurde sowohl 
das Positive klar geschildert, was alles geleistet wurde, 
aber auch nicht verhehlt, was noch fehlt, wo Lücken be
stehen. 

Soweit der Bund selber massgebend ist, hat er bis jetzt 
insofern dafür gesorgt, dass diese Drei-Säulen-Theorie nicht 
eine Theorie bleibt, sondern dass sie Wirklichkeit wird, 
indem er Ergänzungsleistungen eingeführt hat und damit 
die fehlende Säule bei den Bedürftigen ersetzt. Wir werden 
noch mehr dazu zu sagen haben bei der Behandlung der 
Initiative des Christlichnationalen Gewerkschaftsbundes 
und des von Ihrer Kommission eingereichten Postulats. Ich 
bin auch völlig damit einverstanden, dass das Postulat des 
Herrn Nationalrat Weber aufrechterhalten wird, das wich
tige Gesichtspunkte in diese Diskussion trägt. 

Kann das Problem nicht durch den Ausbau der Pen
sionskassen gelöst werden und will man dennoch die Er
gänzungsleistungen abschaffen, dann müsste die AHV so 
weit ausgebaut werden, dass die Rentner, und zwar auch 
die Rentner in städtischen Verhältnissen, ohne weitere Ein
künfte davon leben könnten. Ich glaube nicht, dass die 
Kritiker der Ergänzungsleistungen diese Lösung anstreben, 
denn sie bedeutet genau die von ihnen abgelehnte soge
nannte Volkspension. 

Es scheint mir richtig, diese grundsätzlichen Aspekte 
des ganzen Systems hervorzuheben. Ich möchte aber um
gekehrt auch unterstreichen, dass, was hier als «Einbau» 
der Ergänzungsleistungen in die AHV erwähnt wurde, eine 
wenig klare Erklärung ist. Deutlich ist nur, wenn man sagt, 
man wünsche die Renten der AHV so hoch anzusetzen 
wie heute die AHV-Renten plus den Ergänzungsleistungen. 
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Aber dies würde eine bedeutende Prämienerhöhung vor
aussetzen. 

Nach diesen Bemerkungen zur Rentengestaltung möchte 
ich zur Einnahmenseite übergehen. Das Ausmass der Ren
tenerhöhung sich nämlich aus der be
antragten Heraufsetzung der Beiträge. :vfit der 6. AHV
Revision haben wir die Reserven Wir wissen 
seither, dass wegen der Zunahme der Zahl der alten Leute, 
wegen der und auch des Hin
einwachsens der Leute in immer höhere K.:~nt,en1<.ateg,::men 
auf Sicht eine besteht. Wir haben 
Ihnen damals darüber klar Auskunft gegeben. 

Konnten somit die bisherigen Revisionen ohne Bei-
vorgenommen so bringt die 7.Re-

vision die grundsätzliche Neuerung, dass die AHV- und 
die IV-Beiträge heraufgesetzt werden. Sogar die 
der AHV im Jahre 1948 brachte keine Belastung des Prä
mienzahlers. 1948 wurden nämlich bloss die Beiträge der 
Lohnersatzordnung der Kriegszeit in die AHV überge
führt. :vfan bezahlte schon während des Krieges Es 
muss daher mit grosser Genugtuung anerkannt werden, 
dass die Beitragserhöhung, also das Opfer der im Erwerbs
leben Stehenden zugunsten der Generation der alten Leute, 
hier im Rat und in der Öffentlichkeit grundsätzlich unbe
stritten ist und dass von keiner Seite gegen eine Beitrags
erhöhung Stellung genommen wird. Dies betrachte ich 
keineswegs als Selbstverständlichkeit, sondern als ein Zei
chen echter sozialer Gesinnung. 

Die AHV-Kommission hielt eine Heraufsetzung des 
Beitrags um l ~~ (und für die IV um I0ioo) für politisch mög
lich und realisierbar, somit eine 25 ~;;;ige Erhöhung der bis
herigen Beiträge von 4 %. Ihre Kommission schlägt die 
Heraufsetzung um 1,2 % vor, womit, knapp gerechnet, 
eine Rentenerhöhung von einem Drittel gedeckt werden 
kann. Der Bundesrat kann dieser Lösung zustimmen; sie 
ermöglicht eine nochmalige Verbesserung der Renten. Aber 
die Beitragserhöhung in diesem Ausmass ist unerlässlich, 
wenn eine Heraufsetzung der Renten um einen Drittel er
folgen soll. Andernfalls gefährden wir die Sicherheit der 
Ansprüche unserer Alten. Das wäre der schlechteste Dienst, 
den wir ihnen erweisen könnten. Die Schätzungen der Ein
nahmen und Ausgaben sind nicht auf zu grosse Sicherheit 
angelegt; für nächstes Jahr ist sogar nach den jetzt besser 
möglichen Annahmen die Schätzung in der Botschaft eher 
zu optimistisch. Preise und Löhne steigen weniger rasch, 
als damals angenommen. Das weniger rasche Ansteigen 
ist vom Standpunkt unserer Wirtschaft aus überaus er
freulich. Es wäre bedenklich, wenn bald schon die Prämien 
erneut heraufgesetzt werden müssten, um die beschlossenen 
Renten bezahlen zu können. Sicher ist es besser, die Prä
mienerhöhung gleichzeitig mit der Rentenerhöhung vorzu
nehmen. 

Ich werde die Notwendigkeit der Erhöhung um 1,2 ~,~ 
in der Detailberatung noch näher begründen, erwähne aber 
nur ein Stichwort, das Sie in Ihrem Rat schon öfters be
schäftigt hat: denken Sie an die Gastarbeiterkomponente. 
Die Gastarbeiter bezahlen jetzt sehr grosse Beiträge an die 
AHV und beziehen keine Renten. Sie werden auch einmal 
Rentenansprüche erheben, die gesichert sein müssen. 

Ich bin verpflichtet, auch darauf hinzuweisen, dass die 
Prämienerhöhung allein für die Finanzierung nicht aus
reicht; die öffentliche Hand muss ebenfalls sehr beträcht
liche Leistungen erbringen. Dieser Gesichtspunkt wurde in 
der Diskussion wenig hervorgehoben. Diese Mehrleistun
gen fallen in einen Zeitpunkt, da die Budgets des Bundes 
und der Kantone bereits erhebliche Defizite aufweisen. Für 
den Bund sieht die Rechnung wie folgt aus: 
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Der Beitrag an die drei Versicherungswerke AHV, IV 
und Ergänzungsleistungen beträgt 1968 ca. 520 Millionen 
Franken. Nach der des Bundesrates hätten 1969 
680 Millionen Franken bezahlt werden müssen. Der Vor-

der Kommission führt zu einer Bundesleistung von 
716 Millionen Franken. Die Belastung des Bundes wächst 
also von diesem Jahr auf nächstes Jahr, um 196 Mil-
lionen Franken. !eh will nicht die Details angeben, 
wie der Betrag sich auf [V und 
verteilt. 

Diese zusätzlichen 196 Ylillionen Franken erscheinen 
im kommenden Budget. Sie werden wenn Sie das 
Budget sehen, erschrecken, denn es sind 
keine neuen Einnahmen für den Bund vorgesehen. Die Be

auf dem Tabak und dem Alkohol bleibt näm
Wir schlagen ihnen keine Erhöhung der Bela

stung des Tabaks und des Alkohols vor. Wir können das 
auch nicht, weil wir bekanntlich bei Einführung der Er
gänzungsleistungen eine starke Erhöhung der Tabakpreise 
vorgenommen haben. Die Einnahmen bleiben sich also 
gleich, ob die 7. AHV -Revision durchgeführt wird oder 
nicht. Aber die Ausgaben der Finanzrechnung wachsen um 
196 :'v1illionen Franken an. Die Einnahmen aus Tabak und 
Alkohol werden knapp die Bundesleistungen für die AHV 
und die Ergänzungsleistungen decken. Es müssen keine 
allgemeinen Steuereinnahmen herangezogen werden, aber 
die Finanzrechnung muss diese Beiträge aufbringen. Der 
;Vtehrbetrag an Ausgaben von 196 Millionen Franken ge
genüber dem Vorjahr zeigt, dass die 7.AHV-Revision das 
Bundesbudget stark verschlechtern wird und dass eine An
derung des Schlüssels über die öffentlichen Beiträge zwi
schen Bund und Kantonen (%/\4) nicht in Betracht ge
zogen werden darf. Der Redner, der hier von einer glück
lichen Lage des Bundes gesprochen hat, hat sich doch etwas 
Illusionen hingegeben. 

Abschliessend möchte ich hervorheben, dass es sich bei 
der 7. Revision der AHV um eine unbestrittene soziale 
Massnahme handelt. Die Vorschläge des Bundesrates und 
die prinzipiell mit ihnen übereinstimmenden Anträge der 
Kommission (weil sie eine parallele Erhöhung der Einnah
men und der Ausgaben bringen) führen zu einer optimalen 
Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel. Der 
grosse Vorteil liegt darin, dass die Vorschläge, die wir 
Ihnen unterbreiten, sehr einfach sind. Bei Annahme dieses 
Gesetzes in der laufenden Session die Bereinigung der 
zweifellos entstehenden Differenzen mit dem Ständerat 
muss noch vorgenommen werden, und die Referendumsfrist 
läuft erst am Neujahr ab können wir trotzdem die Vor
lage auf Neujahr in Kraft setzen und können die erhöhten 
Renten im Januar 1969 ausrichten, weil die Durchführung 
dieser Revision an sich nicht sehr kompliziert ist. Dies setzt 
allerdings voraus, dass sofort die Vorbereitungsarbeiten an 
die Hand genommen und mit grösstem Einsatz vorange
trieben werden. Auf diese rasche Verwirklichung drängt 
die Rentnergeneration mit begreiflicher Ungeduld. 

Zum Schluss gestatten Sie mir, noch ganz kurz zu den 
vier Postulaten Stellung zu nehmen. Das Postulat von 
Herrn Nationalrat Glasson gehört eigentlich in den Ge
schäftskreis des Finanzdepartements wie auch dasjenige 
von Herrn Nationalrat Schaffer. Ich bin ermächtigt, das 
Postulat von Herrn Nationalrat Glasson entgegenzuneh• 
men. Es muss anerkannt werden, dass die Begehren, die 
er stellt, durch die 7.AHV-Revision nicht erledigt werden. 
Es ist auch richtig, dass die Alterswohnungen ein dring
liches Problem sind. Der Bericht der Kommission für Al
tersfragen hat dies unterstrichen. Immerhin ist die Lösung 
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dieses Problems sicher primär Aufgabe der Kantone und 
der Gemeinden. Ich muss auch den Vorbehalt anbringen, 
dass es leider auch hier nicht möglich ist, obwohl wir das 
alle gerne möchten, das gleiche Geld zweimal aw;zuget,en 
Man kann das Geld nicht verwenden zur Verbilli
gung von Alterswohnungen und zur Bezahlung von Alters
renten. Darüber hinaus wäre allererste für 
ein Resultat der Prüfung, dass der Fonds 
denn niemand wird erwarten, dass man Geld bei den Kan
tonen und Gemeinden abrufen kann. Der Fonds müsste 
anwachsen, wenn diese neuen auch von ihm 
finanziert werden müssten. Auch hier ist also der Entscheid 
über die Prämienerhöhung sehr u"'"~l~"''-"''-"· 

Das Postulat von Herrn Nationalrat Schaffer wird von 
Ihrem Rat erledigt und entschieden durch den Beschluss, 
den Sie fassen werden über Artikel 111 des Gesetzes. Be
kanntlich schlägt die Kommissionsmehrheit vor, es sei 
dieser Spezialfonds nicht zu verzinsen; eine Minderheit 
wird Ihnen beantragen, die Verzinsung vorzunehmen. Da
mit wird auch über das Postulat von Herrn Nationalrat 
Schaffer entschieden, so dass sich jetzt weitere Ausführun
gen erübrigen. 

Herr Nationalrat Hubacher hätte gerne gewünscht, dass 
schon dieses Jahr eine Mehrleistung ausbezahlt wird. Ich 
muss darauf hinweisen, dass die 7. AHV-Revision mit gros
ser Eile vorbereitet wurde und dass auch die Räte - das 
werden Sie sehen beim Differenzbereinigungsverfahren -
sich bemühen, die Inkraftsetzung rasch vorzunehmen. 
Schneller können wir nicht vorgehen. Es wäre unmöglich, 
für dieses Jahr noch irgendwie eine Änderung an den Ren
tenleistungen vorzunehmen. Es handelt sich bei der AHV 
um ein gewaltiges Werk. Ich habe die Zahl von vielen hun
derttausend Rentnern schon erwähnt. All diese Umrech
nungen vorzunehmen und die administrativen Vorkehren 
zu treffen, können nicht rascher vorgekehrt werden, als wir 
vorgegangen sind. Es scheint mir deshalb, dass, nachdem 
grosse Aussicht besteht, dass die massive Erhöhung der 
AHV-Renten gemäss der 7.Revision auf Neujahr in Kraft 
treten kann, Herr Nationalrat Hubacher befriedigt sein 
und sein Postulat zurückziehen könnte. 

Endlich zum Postulat von Herrn Nationalrat Favre
Bulle. Herr Nationalrat Favre-Bulle anerkennt, dass die 
Revision weitgehend seinen Intentionen entspricht. Er hat 
auch ausdrücklich erklärt, dass er die Kommissionsbe
schlüsse unterstützt. Er legt aber offenbar Wert darauf, 
dass das Postulat im Hinblick auf zukünftige Revisionen 
noch aufrechterhalten wird. Ich will mich diesem Antrag 
nicht widersetzen und erkläre mich deshalb auch bereit, es 
entgegenzunehmen. 

Ich möchte Sie zum Schluss auch meinerseits bitten, 
auf die Vorlage einzutreten. 

Präsident: Der Bundesrat nimmt die Postulate Glasson 
und Favre-Bulle entgegen. Sie sind unbestritten und damit 
überwiesen. 

Herr Hubacher zieht sein Postulat unter der Voraus
setzung zurück, dass die Revision der AHV am 1. Ja
nuar 1969 in Kraft tritt. 

Über das Postulat Schaffer werden wir in der Detail
beratung entscheiden. ( Siehe Seite 469.) 

Hier wird die Beratung abgebrochen 

lci, le debat est interrompu 
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Angenommen - Adopte 

Abschnitt I, lngress 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Chapitre I, preambule 

Proposition de 1a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Angenommen Adopte 

Art. 2, Abs. 1 und 4 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Proposition de 1a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Präsident: Die Höhe der Beiträge (Art. 5 ff.) steht in 
Beziehung mit der Höhe der Renten, die wir beschliessen 
werden. Diese sind in Artikel 34 geregelt. Ich beantrage 
Ihnen daher, zuerst Artikel 34 zu behandeln. Die Höhe der 
Minima!- und Maximalrenten, die wir festlegen, wird keinen 
Einfluss auf die Höhe der Beiträge haben. 

Art. 34 

Antrag der Kommission 
Abs. 1 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 
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Die einfache Altersrente beträgt mindestens 200 Franken 
und höchstens 400 Franken im Monat. 

:'vfinderheit 
(Kloter) 

Abs. 2 

. mindestens 250 Franken und höchstens 400 Franken 
im Monat. 

Anträge DeUberg 
Abs.2 

Hauptantrag: 

Die einfache Altersrente beträgt mindestens 400 Franken 
im Monat. (Fortfall der Ergänzungsleistungen!) 

Eventualantrag: 

Die einfache Altersrente beträgt mindestens 200 Franken 
im Monat. (Beibehaltung der Ergänzungsleistungen mit 
mindestens 200 Franken im Monat!) 

Anträge Daffion 
Abs.! 

... festen Rententeil von 250 Franken und einem ver
änderlichen Rententeil von 2,5 % ... 

Abs.2 

... beträgt mindestens 400 Franken und höchstens 
600 Franken im Monat. 

Anträge Brunner 
Abs.] 

A 
220 

B 
200 Fester Rententeil 

Veränderlicher Rententeil 1,25% 1,25% 

Mindestrente 
Höchstrente 

Abs. 2 

250 
400 

250 
400 

C D 
220 200 

0,75% 0,75% 

250 250 
400 400 

A: Bei Annahme des Antrages Brunner zu Artikel 30, 
Absatz 4, und Erhöhung der AHV-Renten um einen 
Drittel. 

B: Bei Annahme des Antrages Brunner zu Artikel 30, 
Absatz 4, und Erhöhung der AHV-Renten um 25 

C: Bei Ablehnung des Antrages Brunner zu Artikel 30, 
Absatz 4, und Aufwertung der Einkommen um einen 
Drittel. 

D: Bei Ablehnung des Antrages Brunner zu Artikel 30, 
Absatz 4, und Aufwertung der Einkommen um 25 %-

Art. 34 

Proposition de la commission 
A/.1 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Al. 2 

Ma/orite 
La rente simple de vieillesse s'eleve a 200 francs par 

mois au moins et a 400 francs au plus. 

MJnorite 
(Kloter) 

Al. 2 

19 septembre 1968 

. .. s'eleve a 250 francs par mois au moins et a 400 
francs au plus. 

Propositions Dellberg 
Al. 2 

Proposition nrn,rrrmtP 

La rente de vieillesse s'eleve a au moins 400 francs 
par mois (abolition des prestations complementaires!). 

Proposition eventuelle: 

La rente simple de vieillesse s'eleve a au moins 200 francs 
par mois (maintien des prestations complementaires d'un 
montant minimum de 200 francs par mois!). 

Propositions Daffion 
Al.1 

... montant fixe de 250 francs et d'un montant variable 
egal a 2,5% ... 

Al.2 

... s'eleve a 400 francs par mois au moins et a 600 francs 
au plus. 

Montant fixe 
Montant variable 

Rente au moins 
Rente au plus 

Propositions Brunner 
Al. J 

A B 
220 200 

1,25% 1,25% 

Al. 2 

250 250 
400 400 

C D 
220 200 

0,75% 0,75% 

250 250 
400 400 

A: Si !es chambres adoptent Ja proposition Brunner a 
l'article 30, alinea 4, et decident de relever les rentes 
A VS d'un tiers. 

B: Si !es chambres adoptent la proposition Brunner a 
l'article 30, alinea 4, et decident de relever !es rentes 
AVS de 25%. 

C: Si !es chambres rejettent la proposition Brunner a 
l'article 30, alinea 4, et decident de revaloriser le revenu 
d'un tiers. 

D: Si les chambres rejettent la proposition Brunner a 
l'article 30, alinea 4, et decident de revaloriser Je revenu 
de 25';,~. 

Meyer-Boiler, Berichterstatter der Mehrheit. Im Artikel 
34 des Gesetzes wird die neue Rentenformel umschrieben. 
Sie bezieht sich nicht mehr auf die Dauer eines Jahres, 
sondern auf den Monat. Zweckmässigkeitsgründe sprechen 
für diese Lösung. Nach diesem Artikel soll sich die einfache 
Altersrente pro Monat zusammensetzen aus einem festen 
Rententeil von 125 Franken und einem veränderlichen 
Rententeil von 1,25 % des durchschnittlichen, aufgewerteten 
Jahreseinkommens. Die einfache Altersrente beträgt ge
mäss Antrag Bundesrat mindestens 175 Franken pro Monat, 
oder 2100 Franken pro Jahr, und höchstens 375 Franken 
pro Monat, oder 4500 Franken pro Jahr. Der Sänderat hat 
nun beschlossen, diese monatlichen Mindestrenten um 
15 Franken auf 190 Franken oder auf 2280 Franken pro 
Jahr zu erhöhen. 

Unsere Kommission stellt Ihnen den Antrag, die 
Mindestrente auf 200 Franken pro Monat festzusetzen, die 
Höchstrente auf 400 Franken. Damit entstehen Jahres-
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renten von 2400 Franken für die Mindestrente, beziehungs
weise 4800 Franken für die Höchstrente. 

In diesem Zusammenhang kann ich auch die Frage be
antworten, die Herr Kollega Trottmann gestern in der 
Eintretensdebatte gestellt hat. Er ersuchte um Auskunft, 
warum es möglich sei, mit der gleichen Rentenbildungs
formel höhere Renten festzulegen. Die ist durchaus 
berechtigt. Die höheren Renten sind darauf zurückzufüh
ren, dass, entgegen den des Bundesrates, der eine 
Aufwertung der durchschnittlichen Jahreseinkommen um 
zwei Drittel nunmehr gemäss Komis-
sionsantrag eine solche von drei Vierteln 
eintreten soll. Sodann sind Mindest- und Höchstrenten nicht 
das Resultat einer mathematischen sondern des 
politischen Willens. Das war bei allen AHV-Revisions
vorlagen der Fall. Es wird sich nunmehr dass sich 
die Mindestrente auf ein höheres Einkommen bezieht, als 
das mit dem Antrag des Bundesrates vorgesehen war. Das 
der Mindestrente entsprechende Grenzeinkommen von 
4000 Franken erhöht sich nun durch unsere Anträge auf 
6000 Franken. Das rentenbildende Höchsteinkommen 
erreichte beim Antrag des Bundesrates 20 000 Franken. 
Es erhöht sich nun auf 22 000 Franken. Aus diesen Gründen 
ergeben sich mit der gleichen Rentenformel, durch die 
grössere Aufwertung des Durchschnittseinkommens und 
Verschiebung der Grenzwerte, höhere Renten. 

Über die finanziellen Konsequenzen dieser Erhöhung 
habe ich Sie bereits anlässlich der Eintretensdebatte orien
tiert. Ich gestatte mir lediglich, sie hier noch einmal in 
Erinnerung zu rufen. Die Mehrkosten gegenüber den ur
sprünglichen Anträgen des Bundesrates betragen - immer 
auf den. zwanzigjährigen Finanzhaushalt bezogen -
207 Millionen Franken oder 150 Millionen Franken, 
verglichen mit den Beschlüssen des Ständerates. 20% dieses 
Mehrbetrages, also rund 40 Millionen Franken, sind durch 
die öffentliche Hand zu finanzieren, rund 160 Millionen 
Franken müssen entweder durch eine zusätzliche Erhöhung 
der Beitragsleistungen über 5 % hinausgehend getragen 
werden. Sie würden sonst zu einer vermehrten Belastung 
des Ausgleichsfonds führen, der dann in der Zukunft eine 
andere als die vorgesehene Entwicklung nehmen kann. 
Die gesamten Mehrkosten, d. h. der Revisionseffekt dieser 
Vorlage gegenüber dem bestehenden Zustand, wird sich 
auf 970 Millionen Franken belaufen und führt zu dem 
Ihnen unterbreiteten Antrag, den Beitragssatz von bisher 4 
auf neu 5,2 % zu erhöhen. 

Ich wiederhole, was ich bereits im Eintretensreferat 
erklärte: Dieser Schritt geht sehr weit. Die neuen Renten 
tragen nicht nur den heutigen, sondern auch den Einkom
mensverhältnissen der nächsten Jahre bereits in einem we
sentlichen Umfange Rechnung. Sie lassen sich demzufolge 
nur dann verantworten, wenn Gewähr besteht, dass für 
nächste Zeit keine 
werden. Es sollte nun unbedingt sein, mit diesen 
weitgehenden Verbesserungen, in das neue Arma1ss11mYsv·er

fahren mit den drei- beziehungsweise Kon
trollperioden einzuspuren und damit die Diskussion über 
die Rentenfrage aus der politischen Front zurückzuziehen. 

Man hat gestern oft von der 
und den vielzitierten Geist der Lenzerheide auch in diesem 
Saale beschworen. Die Beschlüsse, die v.:ir Ihnen zu unter
breiten haben. beruhen auf diesem 
Ihnen ganz 
stimmen. 
dadurch zu h~onrn•irn·A~ 

Ich stelle in diesem Sinne Amrag. 

Alters- und Hinterlassenen-Versicherung 

M. Primborgne, rapporteur de la majorite: J'ai indique 
quelles etaient les raisons qui avaient amene la commission, 

de nombreuses discussions preconisant des systemes 
dilferents, a repousser le principe de la rente uniforme et a 
maintenir entre le minimum et le maximurn de la rente un 
echelonnement d'apres le revenu annuel moyen, c'est-a-dire 
a conserver un principe auquel nous sommes persuades que 
tient la des interesses. Nous sommes aussi restes 
au de l'assurance de base en vous proposant une 
rente minimale elevee que celle qui figure dans !e 
projet de loi mais qui, nous en sommes conscients, ne 
represente pas un minimum vital. Notre commission 
attache de a l'existence des prestations 
co1nolen1er1ta1ires pour ceux qui n'ont pas d'autres ressour
ces et c'est Ie cas de la moitie des beneficiaires de rentes 
minimales. Les critiques adressees au regime des presta
tions complementaires som souvent exagerees. On s'en 
prend frequemment au systeme des enquetes; mais !'im
mense majorite d'entre elles est pratiquee par des fonction
naires exen;ant Jeur mission avec tact. On doit aussi noter 
que tout ce qui ne fait pas partie du revenu determinant 
et tout ce qui peut etre deduit du revenu permet aux in
teresses de beneficier en realite d'un revenu superieur a 
celui que l'on pourrait admettre a premiere vue. En vous 
proposant de porter Je minimum de Ja rente simple de 138 a 
200 francs, ce qui signifie, pour les rentes de couples, une 
augmentation de 220 a 320, nous pensons avoir tenu compte 
des divers aspects du probleme. En ce qui concerne le 
montant maximum, nous vous proposons de prevoir un 
montant double du minimum; pour preserver Je principe de 
l'assurance on ne saurait, comme le voudraient certains, 
prevoir une marge si minime qu'on aboutirait presque a 
Ja rente uniforme. Selon nos propositions Je maximum de 
la rente simple passerait donc de 294 a 400, respectivement 
pour !es couples de 470 a 640. Nous vous proposons 
d'approuver cette mesure que notre commission a prise par 
23 voix contre une. 

Kloter, Berichterstatter der Minderheit: Sie haben 
soeben vom Kommissionspräsidenten die Begründung des 
Mehrheitsantrages gehört; ich habe über einen der Minder
heitsanträge zu referieren. 

Gestern habe ich Sie darüber orientiert, dass der 
Landesring beantragt hat, die Renten zukünftig auf minimal 
250 Franken im Monat oder 3000 Franken im Jahr, die 
\faximalrente auf 400 Franken im Monat oder 4800 
Franken im Jahr festzusetzen. Dem Antrag - den nicht nur 
wir gestellt haben auf die Maximalrente ist entsprochen 
worden, nicht aber dem Antrag für die Minimalrente. 

Ich möchte alle Begründungspunkte, die ich zugunsten 
dieser Minimalrente gestern ausgeführt habe, nicht noch 

sondern Punkte 
u.u:,uc:us;;11. Eine Minimalrente von 

Monat oder 3000 Franken im Jahr ent
nach der neuen Rentenformel einem anrechen

baren Durchschnittseinkommen von IO 000 Franken. Ich 
habe Sie gestern darüber dass zirka 40% aller 
,~,.L,,,~,, AHV-Rentner unter dieser Einkommensstufe ein
zureihen sind, oder zirka 300 000 AHV-Bezüger würden 
in den Genuss dieser erhöhten Minimalrente kommen. 
Von diesen zirka 300 000 beziehen heute 180 000 die 

die mit der hi~he,-ia,•n 

nicht leben 

Maximum 
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Wer sind die 120 000 Minimalrentner, die keine Er
gänzungsleistung beziehen? Es sind die kleinen Leute: es 
sind in der Grosszahl Frauen; es ist aber auch landwirt
schaftliches männliches Hilfspersonal, und es sind - wie 
man mir bestätigt hat - ausserordentlich viel Bauern; fast 
alle Bergbauern sind darin eingeschlossen. 

Wir wollen mit unserem Antrag, dass diese vielen 
'.:finimalrentner, die nicht in den Genuss der 

kommen können, weil sie im Verlaufe ihres 
Lebens sich ganz besonders angestrengt haben, noch etwas 
auf die Kante zu können. Wir wollen, dass auch diese 

die vielleicht durch Zufall ein kleines Ver
ererbt haben oder die noch ein kleines Neben-

einkommen haben, zum Teil Nebeneinkommen durch 
persönlichen Einsatz, in den Genuss einer erhöhten 
Minimalrente kommen. Das ist die eine Seite. 

Die andere Seite ist die - darüber habe ich gestern ein
lässlich referiert -, dass wir die Existenz der Ergänzungs
leistung als eine vorübergehende Einrichtung betrachten. 
Mit unserm Antrag des Anhebens der Minimalrente auf 
3000 Franken wollen wir einen ersten Schritt dahin tun, 
dass ganz allgemein die Minimalrente auch in Zukunft 
noch weiter erhöht werden kann und die Ausrichtung einer 
Ergänzungsleistung für die ferne Zukunft nicht mehr not
wendig ist. Das ist des Pudels Kern, und das sind unsere 
Absichten! 

Es hat wohl keinen Sinn, noch weiteres über diese 
Zusammenhänge auszuführen; sie dürften klar sein. Viel 
wichtiger wird für Sie die Frage sein: Was kostet die ganze 
Sache? Der Kommissionspräsident hat soeben ausgeführt, 
dass der Antrag der Kommission gegenüber dem Antrag 
des Bundesrates zirka 200 bis 250 Millionen Franken 
kostet. Unser Antrag kostet gegenüber dem Antrag des 
Nationalrates noch einmal soviel, also noch einmal zirka 
250 Millionen Franken. Zur Abdeckung dieser zusätzlichen 
250 Millionen Franken ist die Prämie von 5,2 %, wie sie die 
Kommission vorschlägt, anzuheben auf 5,5 %. Ich möchte, 
um Missverständnisse auszuschliessen, darauf hinweisen, 
dass Herr Ständerat Heimann im Ständerat noch 5,6% ver
langen musste. Diese 5,6 % sind daraus entstanden, dass 
das Eidgenössische Amt diese 5,6 % errechnet hat. in der 
Zwischenzeit aber selbst zur Überzeugung gekommen ist, 
dass auch 5,5 ~{ genügen. Es wird also eine Differenz von 
0.3 ~~ gegenüber der Kommission vorgeschlagen. Diese 
5,5 % sind so zu verstehen, dass 5,4 % notwendig sind für 
die AHV und 0.1 % für die IV. 

In der Kommissionssitzung in Lenzerheide hat der erste 
Eindruck vorgeherrscht, als ob 5,0% ein geheiligter 
Schwellwert darstellen würde; darüber dürfte nicht ge
gangen werden. Eine erste konsultative Abstimmung hat 
die Bestätigung gebracht; erst am Schlusse des zweiten 
Verhandlungstages hat man den Mut aufgebracht, auf 5,2 ~{ 

die Schweilwerte Bundesrates 
Nun meinen wir, wohl nicht die Parlamen

tarier, aber ein Grossteil unseres Volkes sei bereit, auch 
mehr zu bezahlen, mehr zu bezahlen dann, wenn das Volk 
die Gewissheit hat, dass mit diesen 5,5 für die wirklich 
klemen und armen Leute gesorgt ist, mehr zu bezahlen 
aber auch im Wissen darum, dass keine andere Versiche
rung nach dem Kapitaldeckungsverfahren in der Lage ist, 
mit einer derart kleinen Mehrleistung so viel mehr zu 
geben. 

Industrie gefährdet oder gehe verloren. Diesem Argument 
kann ich mich nach nüchterner Beurteilung der Situation 
nicht anschliessen. Um Ihnen nur ganz wenige Hinweise 
zu geben, sei darauf aufmerksam gemacht, dass in fast 
allen unseren Nachbarländern die Abgeltung der staat
lichen Pensionsleistung ein Mehrfaches dessen darstellt, 
was wir Schweizer zu erbringen haben. Die im inter
nationalen Wettbewerb stehende Industrie dieser Länder 
hat diese zusätzliche grosse verkraftet und sich 
auf dem internationalen Wettbewerbsboden immer wieder 
behauptet. 

Ein anderer Hinweis: Ich kenne in der Schweiz Indu
strien, die eine eigene Fürsorgeeinrichtung mit Arbeit
geberleistungen von 6-10% haben. Im genau gleichen 
Sektor aber gibt es Firmen ohne eigene Fürsorgeeinrich
tung, und dennoch sind mit der guten betriebseigenen 
Vorsorge durchaus in der Lage, den Konkurrenzkampf zu 
bestehen, ja eigenartigerweise sind solche Firmen den 
anderen sogar oft überlegen. Unser Vorschlag kann also 
nicht damit bekämpft werden, durch eine zusätzliche Lei
stung für die öffentliche Altersvorsorge in diesem beschei
denen Umfange werde die Wettbewerbssituation verfälscht. 

Ferner wird behauptet, durch das ziemlich massive An
heben der AHV-Renten und -Prämien werde der gute 
Wille zur Verstärkung der zweiten Säule gefährdet; jener 
zweiten Säule, von der wir gestern gehört haben, dass sie 
leider in sehr vielen Fällen nur darin besteht wenn es 
gut geht-, dass 10-20% des Lohnes an Rente ausgeschüttet 
werden, was sicher nicht als tragfähig bewertet werden 
kann. Wie bereits ausgeführt, gibt es Firmen, welche eine 
wirkliche zweite Säule haben, die diesen Namen auch ver
dient. Nun verstehe ich nicht, dass dann, wenn wir von der 
Öffentlichkeit her etwas tun wollen zur Stärkung der AHV, 
dadurch der Wille zur Bildung der zweiten Säule gefährdet 
werden solle. 

Ich frage Sie, ob denn der alte Brauch des « Götti
batzens » nicht mehr gelte, wonach Götti oder Gotte ein 
Sparbüchlein anlegten und darauf jedes Jahr einen weiteren 
Betrag einbezahlten. Das hatte dann doch nicht den Sinn, 
dass das betreffende Kind nichts mehr tun solle, sondern 
bedeutete viel eher, dass das Sparbüchlein das Kind später 
zum eigenen Sparen anregen solle. 

Es ist doch ein guter und bewährter Grundsatz - ich 
habe den im politischen Leben schon sehr oft gehört-, dass 
dann, wenn von aussen ein Ansporn kommt, die Privat
initiative ganz besonders angeregt wird. Unser Vorschlag 
soll nun daran scheitern, dass die Differenz von 0,3 ~~ nicht 
mehr «verdaut» werden könne. Es soll also unmöglich sein, 
dass ein Selbständigerwerbender mit 20 000 Franken Ein
kommen pro Jahr eine zusätzliche Prämie von 60 Franken 
erbringe, bzw. der Unselbständigerwerbende eine solche 
von 30 Franken Jahr. scheint 
sein, dass ein solcher 
Franken pro Jahr.1100 Franken leistet. Dabei vergisst man, 
dass dieser sicher respektablen Leistung später für viele 
Jahre eine Ehepaarsrente gegenübersteht von 7600 Franken 
im Jahr. Es ist nun hinlänglich bekannt, dass keine Ver
sicherung nach dem Kapitaldeckungsverfahren in der Lage 
ist, mit derart bescheidenen Minimalprämien eine so ausser
ordentlich grosse Rente auszurichten. Das Geheimnis der 
Solidarität und des ist schuld daran. 

Bund allein resultieren Mehrleismngen 
Aber allein die Einsparung an Bundesleistungen an 
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Ergänzungsleistungen für die Differenz zwischen 2400 und 
3000 Franken ergibt für den Bund Ersparnisse pro Jahr 
von mindestens 50 Millionen; dies unter der Annahme, dass 
wir dem Antrag der Kommission und des Bundesrates 
folgen. das heisst die Ergänzungsleistungen auf 3900 Fran
ken fixieren. Sie sehen also, dass mit meinem Antrag die 
Bundeskasse nicht geschädigt wird, sondern dass sie im 
Gegenteil davon profitiert. Noch viel eklatanter ist das 
Bild bei den Kantonen. Die Kantone müssen an diese 
50 Millionen Franken pro Jahr 12 Millionen Franken bei
steuern. Sie ersparen aber durch den Differenzbetrag bei der 

~,,,.,;:1,,,,,u,114 60 Millionen Franken. Der Überschuss 
bei den Kantonen ist ausserordentlich respektabel. Es ist 
sogar fast so. dass die Kantone gemäss meinem Antrag die 

die sie müssen, ausgelöst durch 
den Antrag der Kommission, fast wieder voll abdecken 
können. der Prämienzahler muss zur Kasse. 

Sie sehen, dass wir nicht einfach Forderungen auf
gestellt und Wünsche vorgetragen haben, die in keiner 
Weise Aussicht haben, verwirklicht zu werden, sondern 
dass unsere Vorschläge wohl durchdacht und berechnet 
sind. Ich bitte Sie, in Anbetracht der Konsequenzen, diesen 
Anträgen zuzustimmen. 

Präsident: Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich jetzt 
auf die artikelweise Beratung konzentrieren und nicht noch 
einmal eine Eintretensdebatte abhalten würden. 

Dellberg: Ich beantrage Ihnen den Einbau der Ergän
zungsleistungen in die Grundrente und bei einer allfälligen 
Ablehnung dieses Antrages die Erhöhung der Ergänzungs
leistung auf 200 Franken je Monat. Zum Einbau der Er
gänzungsleistung in die Grundrente einige Ausführungen. 

Gestern hat unser Fraktionsvertreter Schütz darauf auf
merksam gemacht, dass für unsere Partei das Ziel sein 
müsse: Einbau der Ergänzungsleistungen in die Grund
rente. Waldner hat das unterstützt und Herr Weber eben
falls. Wenn man vom Einbau spricht, muss ich Sie noch
mals darauf aufmerksam machen, dass in der Bot
schaft des Bundesrates selbst von diesem Einbau gespro
chen wird, und zwar auf Seite 19 der Botschaft mit folgen
den Worten: ((Eine genügend hohe Einheitsrente würde 
die Aufhebung der Ergänzungsleistungen ermöglichen, wo
mit die für solche Leistungen geltende Bedarfsklausel mit 
allen ihren Nachteilen in Wegfall käme und eine Benach
teiligung derer, die für sich selbst vorgesorgt haben, ver
schwände.» Ein zweiter Hauptgrund, den die Botschaft auf 
Seite 20 selbst anführt, ist: « Die grössten administrativen 
Vereinfachungen und Einsparungen liessen sich erzielen 
durch Abschaffung der Ergänzungsleistungen.» Ist das nun 
möglich oder nicht? Der wichtigste Punkt für die Kantone 
und die Gemeinden ist die Tatsache, dass bei den Ergän· 
zungsleistungen, wie gestern Herr Kollege Diethelm aus
geführt hat, der Bund 45 % beiträgt und die Kantone und 
die Gemeinden 55 %, Im Jahre 1967 wurden total 281,9 Mil· 
lionen Franken für Ergänzungsleistungen ausbezahlt, wo
von durch den Bund 128,5 Millionen und durch die Kan
tone und Gemeinden 153,4 Millionen. Wenn wir nun be
trachten, was die Kantone für die IV bezahlen, ebenfalls 
für das Jahr 1967, stellen wir fest, dass die Beiträge von 
158 Millionen Franken bei 309 Millionen Franken Ein
nahmen von den Versicherten oder Unternehmen bezahlt 
wurden. Die öffentliche Hand bezahlte 179 Millionen Fran
ken, davon die Kantone 44, 7 Millionen Franken oder 13 %. 
Dem AHV-Fonds mussten rund 2 Millionen Franken 
entnommen werden. Bei der AHV betrugen die Totalein
nahmen für 1967 2174 Millionen Franken, davon Beiträge 

von Versicherten und Unternehmen 1574 Millionen Frat 
ken 72,5 öffentliche Hand 350 Millionen Franken 
16%, davon die Kantone 87,5 Millionen Franken 4 
Sie sehen, warum die Kantone und Gemeinden ein grosse, 
Interesse daran haben, die Ergänzungsleistungen in die 
Grundrente einzubauen, weil bei den 
gen die Kantone bedeutend mehr herangezogen werden als 
bei der Grundrente. Das ist ein Argument, auf das ich 
speziell aufmerksam machen möchte, insbesondere die 
Herren Finanzdirektoren und die Kantons- und Gemeinde· 
vertreter in diesem Saal. Mir dass dieses Argument 
von Gewicht sei. Der Bund hat ja Einnahmen für seine Bei
träge, aber die Kantone haben sie nicht. Ich mache Sie 
darauf aufmerksam, dass tatsächlich bei der AHV-Grund
rente die öffentliche Hand rund 110 Franken je Rente be
zahlt, bei den Ergänzungsleistungen sind das 900 Franken. 
Im Kanton Wallis ist es so, dass wir bei rund 8000 Bezü
gern Ergänzungsleistungen von rund 9 Millionen Franken 
ausbezahlen, rund 1100 Franken je Bezüger. Daran bezahlt 
unser finanzschwacher Kanton 30 %, d.h. etwas mehr als 
300 Franken je Versicherten, das sind total 2,8 Millionen 
Franken. (Davon Kanton 1,7 Millionen, Gemeinden 
l,l Millionen.) Ich weiss nicht, ob hier nicht der Bund diese 
grosse Belastung übernehmen sollte. Neben den Mitteln, 
die dem Bund aus Tabak und Alkohol zur Verfügung ste
hen, sollte er nun endlich wie im Ersten und Zweiten Welt
krieg eine Übergewinnsteuer einführen, die in beiden Welt
kriegen je eine Milliarde Franken eingebracht hat. Das 
wäre eine Sozialsteuer auf Übergewinne von mehr als 8 
Ich muss das hier beifügen, weil sonst der Vorwurf er
hoben wird, ich bekümmere mich nicht um die Einnahmen. 

Ich weiss, dass wir ohnehin nicht für eine Volkspension 
sprechen, aber für existenzsichernde Renten. 

Da ist es interessant, was nun im Protokoll « Seiner 
Heiligkeit der Lenzerheide » geschrieben steht. Dort ver
tritt Herr Kaiser, dem gestern hier Kollege Leuenberger 
für seine Arbeit gedankt hat, die Auffassung, im Anschluss 
an Maurer, dass die existenzsichernde Rente im Jahr zwi
schen 3300 Franken und 5400 Franken betragen müsse, 
dazu allfällige Mietzinszuschüsse. Dies entspricht also dem 
Betrag von 400 Franken, den ich beantrage. Ist er übersetzt 
oder nicht? Das ist die unterste Grenze einer existenz
sichemden Rente. 

Nun noch etwas sehr Wichtiges nach meiner Auffas
sung: Die Renten sind ungenügend. Ich möchte bitten, den 
Bericht der Kommission zu Altersfragen an die Hand zu 
nehmen. Diese Kommission führt dort aus, dass die klei
nen Renten ungenügend seien und ergänzt werden müssten. 
Es wird dort geschrieben: «Sie sind weit davon entfernt, 
existenzsichernde Renten zu sein.» Weiter wird dort aus
geführt, dass nach Auffassung unseres früheren Kollegen 
Saxer nur die obern Renten einigermassen existenzsichernd 
seien. Es ist ganz klar, dass heute bei 263 Franken 
rente, inkl. Ergänzungsleistungen, von 420 Franken Ehe· 
paarsrente nicht zu leben ist; bei diesen Verhältnissen ist 
eine Existenzsicherung nicht vorhanden. 

Nun, was wollen wir tun? Gestern hat hier Herr Bun
desrat Tschudi erklärt: (da, wir können die Ergänzungs
leistungen nicht in die Grundrente einbauen. Vielmehr hält 
er an den Grenzbeträgen von 3300 Franken bis 3900 Fran
ken fest. » Ich habe gestern nachgewiesen, und niemand 
hat es bestritten, dass von den rund 250 000 Minimalrent
nern im Durchschnitt 170 000 die Ergänzungsleistungen er· 
halten. Hier ist eine Aufbesserung von 263 Franken auf 
275 Franken vorgesehen; die Verbesserung beträgt 12 Fran
ken oder 4,5 ~~- Bei 3900 Franken ist die Situation etwas 
günstiger: Die Aufbesserung erfolgt von 263 Franken auf 
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325 Franken, was einer Verbesserung um 23 °~ entspricht. 
Für die Ehepaare haben wir heute 420 Franken: der Bun
desrat will auf 440 Franken gehen. Die Aufbesserung für 
ein Ehepaar im Monat ganze 20 Franken! Es ist 
einfach unverständlich, dass man hier, wie es gestern be-
reits Herr Kollege Wyss hat, die 

nicht auf 4200 Franken als Grenz-
ansetzt, weil dann in diesem Falle die Grundrente 

2400 Franken und die 1800 
Franken: das sind 300 Franken mehr als heute. Gestern 
führte Herr Bundesrat Tschudi aus, ja es komme doch 
darauf an, welchen die Rentner erhalten. Ich habe 
Ihnen aber gesagt, dass von 3300 Franken 
und 3900 Franken ungenügend seien. Darum mein Antrag 
auf 400 Franken (200 Franken eventuell 
stungen), ganz gleich, wie die Grundrente erhöht würde. 

Gestatten Sie mir noch eine weitere Bemerkung, ob das 
zuviel ist oder nicht. Die « Berner Tagwacht» hat in ver
schiedenen Malen über das modernste Betagtenheim in der 
Schweiz, das sich auf dem Schwabgut in Bern befindet, be
richtet. Die Kosten für Einzelpensionäre betragen im Tag 
11 Franken oder im Monat 330 Franken; dazu kommt die 
Krankenversicherung für die Alten. (Der SIV hat seine 
Mitglieder bei der Christlichsozialen Krankenkasse seit 
einem Jahr versichert für monatlich 28 Franken.) Die 
«Tagwacht» anerkennt, dass noch ein monatliches Sack
geld von 50 Franken anerkannt wird. Das ergibt zusammen 
330 Franken plus 28 Franken plus 50 Franken 408 Fran
ken. Für Pensionäre mit Einzelzimmer sind dort monatlich 
122 Franken vorgesehen; dazu die Krankenversicherung 
von 28 Franken und das Sackgeld von 50 Franken, was 
zusammen 200 Franken ergibt. Somit verbleiben für Ver
köstigung, Kleidung usw. im Monat 200 Franken oder 
Fr. 6.60 je Tag! Für Ehepaare sind Zweierzimmer vorge
sehen, wofür 242 Franken zu bezahlen sind plus Kranken
versicherung für zwei Personen 56 Franken und das 
Sackgeld für zwei Personen = 80 Franken, was total 
378 Franken im Monat ergibt. Da verbleiben einem Ehe
paar für Verköstigung, Kleidung usw. 262 Franken oder 
Fr. 8. 70 je Tag! 

Auf jeden Fall ist der Betrag von 400 Franken (200 
Franken Grundrente und 200 Franken Ergänzungsleistung) 
nicht überfordert. Ich habe Ihnen erklärt, dass 12 Franken 
Aufbesserung für einen Alleinstehenden einfach ungenü
gend sind. In dieser Situation ist es am besten, wenn man 
in das Volk hinaushört. Ich habe dazu Briefe erhalten von 
Arbeitern aus meinem Kanton und aus dem ganzen Land. 
Diese Briefe erinnern uns und auch den Bundesrat an ge
wisse Tatsachen. In einem Brief heisst es: << Vor einigen 
Jahren wurden im ganzen Schweizerland als Erinnerung an 
die beiden Grenzbesetzungen 1914-1918 und 1939-1945 

Veteranemagungen "u:""'''"""''L 
,vurden da nun der 

durchgemacht? Auf 
Fall nicht die höheren, sondern die Mannschaften. 

Wer stand Wache an der Grenze bei Wind und Wetter'' 
Der Soldat, der Arbeiter als Soldat. Wen haben die Krisen-

am meisten getroffen? Den Arbeiter. Wer hatte die 
Hunderte von Arbeitsofferten und immer die glei
che Antwort (, wir bedauern' usw.) erhalten? Der Arbei
ter. Wer hat seinen letzten ersparten Rappen m'ihN•nrl 

aufbrauchen 

heute mit der 
gnügen? Wieder der Soldat und der Arbeiter 

Seine Ersparnisse hat er verbrauchen müssen, um leben zu 
können, während viele sich bereichern konnten. Bei der 
Einführung der betrieblichen Pensionskassen sind jene Ar
beiter altershalber und haben keine andern 
Einnalunen als die AHV. Somit wäre es nun einmal an der 

dass aus den schönen Worten auch einmal Taten zu
gunsten des kleinen .\fannes folgen möchten. » Die Berg
bauern des Kantons Wallis haben mir unterm 15. März 
dieses Jahres 

Notre s'interesse beaucoup a cette revi-
sion. car il s'occupe de pauvres et defavorisees. 
A notre avis, cette amelioration envisagee devrait porter 
l'effort principal sur /es petits rentiers, ne beneficiant d'au
cune caisse de retraite. 

Ce serait, ce faisant, reuvrer dans le sens de l'equite et 
faire preuve d'une conception socialement plus juste. 

Nous insistons pour que l'augmentation prevue se fasse 
d'abord par le bas, tenant compte des plus pauvres classes 
de Ia population avant tout, et ceci surtout a Ja montagne. » 

Bei dieser Debatte sollten wir nun einmal den Grund
satz anerkennen und verwirklichen: Hilfe denjenigen, die 
es am nötigsten haben. Wir müssen deshalb entweder die 
Ergänzungsleistungen in die Grundrenten einbauen oder 
die monatliche Rente (Ergänzungsleistung) auf 200 Fran
ken festsetzen. Die Beiträge sind nicht überfordert. 

M. Dafflon: Comme nous l'avons dit Iors du debat sur 
l'entree en matiere, notre proposition visant a porter !es 
rentes minimums a 400 francs et maximums a 600 francs 
reprend la revendication formulee par les associations de 
defense des vieillards. Nous considerons en effet que le 
montant de 400 francs est un minimum. Nous souscrivons 
a tous !es arguments qui ont ete invoques ici tout a !'heure 
par MM. Kloter et Dellberg en faveur de l'augmentation 
des rentes. Je rappellerai aussi !es observations faites a 
cette tribune par notre ancien collegue Bratschi, alors pre
sident de la commission A VS, lors du debat sur les pres
tations complementaires, en mars 1965. M. Bratschi rap
portait !es propos tenus au sujet du minimum vital par le 
chef de l'administration fiscale, M. Eimer. Celui-ci estimait 
que Je minimum vital devait etre fixe aux a!entours de 
4400 a 5600 francs. Vous voyez donc que lorsque nous pro
posons 400 francs par mois, nous ne sommes pas loin de 
cette realite, d'autant moins loin que !es chiffres mention
nes etaient valables en 1965, c·est-a-dire il y a plus de trois 
ans. 

~ombreux sont les orateurs qui, hier, ont ici meme 
souligne la difficulte pour !es beneficiaires des rentes mini
mums de pouvoir vivre. M. Max Weber a rappele que la 
"'"""'""'"n qui est beneficiaire des rentes aujourd'hui n'avait 

le deu
xieme que cette generation avait 
pu faire des economies, celles-ci lui permettaient tout au 
plus de faire face a une longue maladie. 

Parlant des beneficiaires des rentes minimums, M. De
betaz, rapporteur de fram;aise sur les propositions 
relatives aux prestations complementaires, a eu, en mars 
1965. cette formule: « Les interesses connaissent plus sou

l' ombre que le soieil de la haute conjoncture. 
cöte que les interesses 

de creer une base de 
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sorte que certains preferaient renoncer a !es recevoir. J"ai 
donc ete etonne d'entendre, tout a !'heure, M. Primborgne 
nous dire que ces conditions n'etaient pas si humiliantes, 
qu'en fait les enquetes etaient menees par des fonctionnaires 
pleins de tact. J'aimerais dire a M. Primborgne que l'humi
liation commence bien avant l'enquete. L'humiliation 
commence lorsque les vieillards desireux d'obtenir des 
prestations complementaires sont de remplir des 
formules et de repondre a toutes sortes de 
meme avec tact concemant leur famille et ren
semble de leur situation. Je crois que l'on devrait faire 
!'impossible pour eviter cette humiliation a ceux 

toute une ont travaille et se sont 
afin d'obtenir, a 65 ans et plus, de quoi vine. 

Si nous portons la rente minimum a 400 francs, il est 
clair que la depense sera plus importante que celle est 
prevue pour les propositions qui nous sont faites. Une 
partie de cette depense sera toutefois compensee par des 
economies realisees par la Confederation et les cantons sur 
les prestations complementaires. Nous avons d'ailleurs 
indique, lors du debat sur l'entree en matiere, qu'il etait 
evident pour nous que si les rentes minimums etaient por
tees a 400 francs, il faudrait revoir !es cotisations et la 
participarion des pouvoirs publics. 

Permettez-moi, en terminant, de remarquer qu'une 
comparaison qui frappe beaucoup les vieillards est la 
comparaison avec !es depenses militaires. Les interesses se 
rendent bien compte que dans ce secteur, il n'y a pas de 
tres Iongs debats, il n'y a pas detres longues hesitations pour 
voter les depenses. Je vous rappelle que !es depenses mili
taires atteignent plus de 1, 7 milliard, c'est-a-dire I'equi
valent de ce qu'ont touche l'ensemble des beneficiaires de 
l'assurance vieillesse qui etaient pres de 650 000 en 1966. 
Un milliard 700 millions represente a peu pres 3300 francs 
a la minute. Chaque minute, nous depensons donc 3300 
francs, c'est-a-dire autant que ce que rt!9oit un vieillard 
comme prestation completaire et A VS en une annee. On 
trouve l'argent pour des depenses hautement improductives, 
on doit le trouver pour verser des rentes suffisantes aux 
plus desherites de nos concitoyens. 

Brunner: Es handelt sich nicht um viele, sondern um 
einen Antrag, der dann selbstverständlich zur Diskussion 
stehen wird. Vorab möchte ich darauf hinweisen, dass 
Artikel 34 an sich abhängen wird von Artikel 30, Absatz 4, 
nämlich von der Frage der sogenannten Aufwertung der 
Einkommen. Mir liegt daran, hier mindestens festzustellen, 
dass diese Aufwertung eine äusserst problematische und 
von den meisten überhaupt nicht verstandene Angelegen
heit ist. Es wird ihnen erklärt, es handle sich darum, das 
Einkommen der Leute ungefähr auf das heutige Niveau 
zu heben. damit sie wissen, welche Rente sie ein
mal erhalten. 

Das ist eine vollkommene Illusion. Ich will Ihnen sagen, 
für wen die Aufwertung sich wirklich auswirkt; für die 
Altersrentner hat sie nicht den geringsten Einfluss, denn Sie 
können genau so gut den veränderlichen Teil der Formel 
von Artikel 34 um 1,75 oder um zwei Drittel erhöhen. Wo 
es einen Einfluss hat, sehen Sie am folgenden Beispiel: 
Nehmen Sie an, eine Frau sei in diesem Jahr Witwe ge
worden, deren Mann ein Einkommen von 12 000 Franken 
hatte. Sie wird eine Rente erhalten, basierend auf diesen 
12 000 Franken. Die Frau wäre aber besser erst nächstes 
Jahr Witwe geworden, denn dann bekäme sie eine Rente 
basierend auf 20 000 Franken. Diese Aufwertung spielt 
nämlich nur für Rentner, die nicht während der ganzen 
Dauer Beiträge geleistet haben. Es wird nicht bestritten, 

Alters- und Hinterlassenen-Versicherung 

dass sie für jene, die während der vollen Dauer Beiträge 
bezahlt haben, überhaupt keinen Einfluss hat. Sie machen 
hier einfach etwas, das wohl schön tönt, aber die Renten
formel kompliziert und dem Grundsatz der Rentenklarheit 
völlig widerspricht. 

Deshalb sollte nach meiner Auffassung die Aufwertung 
gar nicht vorgenommen werden, denn sie bedeutet den 
Pferdefuss jenes Teufels, dem wir die Türe gar nicht öffnen 

indem wir in Zukunft die neuen Renten anders 
festsetzen würden als die alten. Dies ist es nämlich, was 
mit dieser geplant wird, dass in Zukunft die 
alten Renten nur in Prozenten werden, für die 
Neurenten aber die Rentenformel abgeändert wird. Das ist 
dabei beabsichtigt, und davon steht in der Botschaft nichts. 
Ich mache Sie darauf aufmerksam: Wenn Sie dem 
der Aufwertung in Artikel 30, Absatz 4, zustimmen, dann 
tun Sie etwas, das für die alten Rentner, welche die vollen 
Beiträge geleistet haben, keinen Einfluss hat, aber eine ganz 
merkwürdige Gruppe bevorzugt, und das - drittens nur 
den Einfluss hat, dass in Zukunft wahrscheinlich für die 
neuen Rentner eine andere Formel angewendet wird als 
für die alten. Weil ich den Antrag stelle, diese Aufwertung 
überhaupt zu streichen, ergeben sich dann für den Artikel 34 
Varianten. 

Nun, zu Artikel 34 gibt es zwei Probleme: Einmal die 
heute vorgeschlagene Formel. Seien wir uns doch ganz 
klar: Es trifft nicht zu, dass bei dieser AHV-Revision keine 
Strukturänderung vorgenommen wird. Selbstverständlich 
wird eine solche Strukturänderung vorgenommen. Sie er
setzen eine bisherige Formel mit einem «Knick» durch eine 
geradlinige, und zwar so, dass oben die Erhöhungen grösser 
sind als unten. Das ist völlig einwandfrei nachgewiesen und 
vom Bundesamt für Sozialversicherung bestätigt, dass die 
Tabelle, die ich Ihnen zugestellt habe ... (Zwischenrufe von 
verschiedenen Seiten: Welche? Wir haben so viele erhal
ten.) Entschuldigung, diese Zusammenfassung hinten. Ich 
darf beifügen: Wenn es in der Botschaft eine zutreffende 
Tabelle gehabt hätte, dann hätte ich keine aufstellen müs
sen. Zum einen hatte es in der Botschaft gar keine, zum 
andern waren die uns unterbreiteten Tabellen, wenn nicht 
unkorrekt, doch nicht vollständig. Die uns in der Kommis
sion unterbreiteten Tabellen haben nämlich die Auswirkung 
der Steigerungsregel nicht berücksichtigt. 

Es ist also so, dass die neue Rentenformel für Leute in 
der Kategorie der heutigen Einkommen um rund 21 000 
Franken Erhöhungen um 41 % bringt, anderseits bei Ein
kommen von heute rund 13 000 - darunter sind noch viele 
Frauen und Hilfsarbeiter die Erhöhung gegenüber der 
alten Rentenformel an sich nur 24 % ausmacht. Sie haben 
davon Kenntnis genommen, dass nun nachträglich noch 
etwas an dieser Sache herumgeflickt wird, in dem Sinne, 
dass man eine soge·nannte grobmaschige Rententabelle er
stellt. Was heisst das? Es wird in Zukunft einfach geplant, 
die Stufen beim aufgewerteten Einkommen in der Grössen
ordnung von 1000 Franken zu machen gemäss dem Bericht 
des Herrn Dr. Kaiser. Dann bekommt jemand eine Rente 
auf der Basis von 14 000 Franken statt 13 000; im Maxi
mum geht es dort um 1000 Franken Einkommen, das einer 
gar nicht gehabt hat. Nachher geht es dann noch um einen 
Zuschlag von weiteren 800 Franken, die man auch noch 
irgendwo verstecken will in einer Übergangsformel für 
gewisse Jahrgänge. 

Dass solche Korrekturen nachträglich nötig werden, 
zeigt Ihnen wahrscheinlich, dass diese Rentenformel nicht 
gerade eine elegante Arbeit darstellte. Das ist nun aber 
nicht die Hauptsache. Denn diesen Nachteil haben wir 
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anscheinend doch etwas korrigiert. Das scheint mir ein 
recht guter Erfolg zu wenn auf Grund dieser Kritik die 
Sache nun geändert wird. Aber es 
Grundsatzfrage. \\'as der Bundesrat 
folgendes: 

Er hat eine 
ist nicht meine sondern das hat der Bundesrat 
auch), und zwar mit einem von 2400 Franken 
für und dann einem veränderlichen Rententeil 
von so und soviel Prozent des durchschnittlichen und dann 
noch Einkommens. Wie viele Prozente das 
nämlich genau sind, wissen die von Ihnen: Es 
sind 26,25 für Einzelrentner und 42 für die J::111epaa1re 
vom durchschnittlichen Einkommen berechnet. Das bedeu
tet, dass bei der Höchstrente der e111tko,mrne1nsa1bnang1 
Rententeil zwei Drittel der Rentenformel ausmacht nach 
dem bundesrätlichen Vorschlag, nämlich 4800 Franken 
von 7200 Franken: nach dem Antrag unserer Kommission 
geht das hinauf auf 5280 Franken das heisst der ein
kommensabhängige Teil -, und Sie kommen damit prak
tisch der Rentenformel einer Volkspension sehr nahe. Denn 
das ist ja das Wesen der Pension wenn man schon vom 
Prinzip sprechen will -, dass sie eben in Prozenten des Ein
kommens berechnet wird; die neue Formel bedeutet, dass 
zwei Drittel der Rentenformel eben vom Einkommen 
abhängen. Nun müssen wir uns ganz klar darüber sein, dass 
diese Rentenformel an sich im Prinzip dem Zweck der 
AHV, einer Basisversicherung, widerspricht. Wenn nun 
das frühere Einkommen der Hauptpunkt ist, der die Rente 
bestimmt, dann ist es eben nicht mehr eine Basisversiche
rung, sondern es ist eben im Prinzip eine Minivolkspension. 
Mit den Beträgen, die wir haben, gebe ich ohne weiteres zu, 
dass es keine Vollpension ist. Wir können uns ausrechnen, 
was damit bezweckt wird. Der Zentralsekretär der SP hat 
eine ziemlich gute, ausführliche Darstellung dessen ge
geben, was die Sozialdemokraten mit der Volkspension 
wollen. Er sagt, man setze stufenweise um weitere 50 % 
hinauf. Stufenweise kann man ja bekanntlich auch anders 
bezeichnen. Ich möchte das Wort nicht verwenden. Es ist 
gestern verwendet worden. Da fällt mir nun verschiedenes 
auf. Sehen Sie, diese ganze Geschichte ist eine sehr zwie
spältige Angelegenheit. Denn heute sagt die SP: « Nein, 
3000 Franken für die untersten Rentner ist zuviel, aber 
wenn es eine Volkspension ist, dann selbstverständlich sind 
wir auch damit einverstanden, dass man 2400 Franken 
nochmals um 50 % erhöht.» Das ist dann nämlich 3600 
Franken. Das ist dann im Rahmen einer Volksperision, 
nach sozialdemokratischer ;1,fethode, plötzlich nicht mehr 
viel. Ein massgebender sozialdemokratischer AHV-Po
litiker hat am Fernsehen gesagt, das gebe eine zu dicke 
Suppe mit 3000 Franken. Aber wenn es dann nach dem 
sozialdemokratischen dann 3600 

Aber noch etwas anderes. Bei einer um 50 
der AHV-Renten, wie das vom Zentralsekretär der SP 
gesagt worden ist, würden die Ergänzungsleistungen cffen
sichtlich doch nicht abgeschafft, denn diese 3600 Franken 
wären eben noch kleiner als die 3900 Franken der Limiten. 
die wir für die machen. Die Sozial
demokraten planen also 
ohne Abschaffung der rr,,,m7111,o< 

ganz systematisch überlegen. Das ist ein sehr einfaches 
Rezept. Es heisst. man fordere in der ersten Runde eine 
möglichst starke Erhöhung der Ergänzungsleistungen. Das 
wird heute getan. Dann kommt man in der zweiten Runde 
und sagt: «Beweis. dass die AHV-Renten noch nicht hoch 
genug sind, ist die dass sie noch nicht so hoch sind 
wie die Limiten für die >> ünd dann 
kann man die AHV-Renten mit diesen Forderungen wieder 
hinaufsetzen. 'vfan muss dann bei allen Renten prozentual 

aber man sorgt ja dafür, dass die 
'vlindestrenten nicht zu stark weil man sonst 
dieses Argument nicht mehr verwenden kann. 

Das ist der Hintergrund, v,eshalb die Sozialdemokraten 
gegen eine Erhöhung der Mindestrenten sind, weil sie sich 
dieses nicht verderben lassen wollen, dass man nicht 
eines Tages sagen kann, die Mindestrenten als solche seien 
nun existenzsichernd. Das ist eine ganz klare Situation. 
Wenn Sie das nicht haben wollen, dann machen Sie es 
anders. Dann erhöhen Sie die 'vfindestrenten noch mehr. 

Es wird nun behauptet, eine solche AHV-Volkspension 
könne mit 7,5 ?,;,-Beiträgen finanziert werden (so der 
Zentralsekretär der SP). Das ist ein faules Versprechen, es 
stimmt nicht. Sie können nicht einfach die AHV-Renten um 
50 ~~ heraufsetzen, wenn Sie die Beiträge um 50 % herauf
setzen. Lassen wir das. Ich möchte nur sagen, es ist eine 
Illusion. Der Hauptgrund aber liegt weder bei den Renten
leistungen noch bei den Beitragsleistungen; die Höhe der 
Beiträge an die AHV ist durchaus tragbar. Das wird mich 
wieder in ein gutes Licht bei gewissen Leuten setzen auf 
meiner Seite, wenn ich sage, die Erhöhung der AHV· 
Renten sei wirtschaftlich tragbar. Aus welchen Gründen? 
Ich bin absolut der Meinung, dass das Umlageverfahren an 
sich technisch das billigste Verfahren ist. Darum meinen 
ja die Sozialdemokraten, man könne das tun. Ich möchte 
Ihnen nur sagen: natürlich kann man das tun, man kann 
selbstverständlich das U mlageverfahren anwenden, aber 
passen Sie auf, wie weit man das kann und welche Konse
quenzen sich daraus ergeben. Beim Kapitaldeckungs
verfahren muss gespart werden. Sie sehen das aus der 
Pensionskassenstatistik. 3,8 Milliarden Einnahmen, 1,8 
Milliarden Ausgaben allein von diesen Einrichtungen, das 
ist die Kapitalbildung von 1,8 \'filliarden netto. Beim 
U mlageverfahren können Sie soviel ausgeben wie Sie einneh· 
men, und wenn Sie nun alles auf das Umlageverfahren um
stellen, hat das zur Folge, dass am Schluss nicht mehr 
gespart werden muss, und dann haben Sie eine Kapital· 
knappheit, die Ihnen keine Freude machen wird. Wenn bei 
den Pensionskassen und bei der Gruppenversicherung 
nicht mehr gespart wird, haben Sie kein Geld mehr für den 
Wohnungsbau, Sie haben keine Leute mehr, die Obli
gationen von Städten, Kantonen und Elektrizitätswerken 

v ,,.,r~u,ht>rrn10P•n in allererster Linie 
angewiesen sind. Das führt zu einer Zinserhöhung, die 
Ihnen keine Freude machen wird. Das ist die Folge. Wir 
können das sehen in Schweden und in Deutschland. In 
Deutschland ist eine grosse Diskussion um 
diese zwischen Bundesbank und Arbeitsministerium. 
Der Arbeitsminister sagt richtig, dass das Umlageverfahren 

höheren Prämien voraussetzt, und die Bundes
man brauche das Geld 

Marktes 
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sollten. kh lasse mich gerne belehren. dass ich unrecht 
habe, denn ich kann lhnen folgendes sagen: Für so und so 
viele Firmen ist es viel billiger, kurzfristig gerechnet, wenn 
die AHV hinaufgeht. Wir sind daran interessiert, dass die 
AHV hinaufgeht, wir können dann nämlich die 
an unsere Renten- und Pensionskassen herabsetzen. Die 

ist, ob wir das im Interesse der gesamten Volks-
wirtschaft tun dürfen. Das ist das Problem der 

also nicht die der Heraufsetzung der 
..... ,.~,umiscu. kh bin dass. genau \,ie in Schweden. 
eines wenn die käme, die Rechnung in 
der Form zu bezahlen wäre. dass sich die 
die notwendig würde von Pensionskassen und 

auf die AHV und den Staat. Das ist die 
Alternative zwischen und dem 
System. Darum es, das tun wir heute. wenn wir die 
Formel des Bundesrates akzeptieren. Es geht da nicht um 
eine kleine Geschichte, sondern es um die Vorbereitung 
der weiteren Revisionen und der weiteren der 
AHV, die eines kommen werden. nämlich nach dem 
Gesetz. Ich möchte das mindestens heute, bei der 7. AHV
Revision, doch sagen, denn ich bin überzeugt, dass vor der 
8.AHV-Revision diese Sache nicht mehr nur von diesem 
komischen Brunner aus Zug vertreten wird. Das werden 
Sie nachher plötzlich von sehr vielen Seiten zu hören be
kommen bei der 8. Revision. Und ich möchte mindestens 
das sagen: Es ist auch nötig, dass man sich zwischen der 7. 
und der 8. Revision über diese Fragen ganz gründlich klar 
wird. Es wird auch im Interesse jener liegen, die heute für 
eine Volkspension eintreten. Sehen Sie, es ist nicht gut, dem 
Volk etwas zu versprechen, das nachher zu unerwünschten 
Auswirkungen führen kann, wenn man nachher eine 
Rechnung bezahlen muss, die zu ganz andern Struktur
änderungen führt, als die Leute sich das heute vorstellen, 
die heute so gern einfach proponieren: 5 ~~ Beitrag heisst 
so viel Rente, 7,5 % heisst so viel Rente. So einfach geht die 
Geschichte nicht. Ich möchte Ihnen sagen: Die armen 
Teufel, die heute nämlich die Mindestrenten erhalten. mit 
diesen Beträgen, die Sie heute vorschlagen wollen. bekom
men diese Mindestrenten nur darum, weil sich gewisse Leute 
diesen Weg zur Volkspension nicht verbauen lassen wollen. 
Das halte ich nicht für richtig. Um dieses Problem geht es 
nämlich; das ist eine sehr ernste Geschichte. Es ist ganz klar, 
dass dann, wenn die AHV zur Volkspension wird. plötzlich 
die gleichen Kreise, die heute sagen, 3000 Franken seien zu. 
viel, nachher sagen, nein, 3600 Franken seien richtig. Das 
halte ich nicht für richtig. Das ist ein ganz ernstes Problem. 
Es ist wahrscheinlich nicht möglich. um diese Situation 
heute herumzukommen. Ich möchte aber schon heute 
darauf hinweisen, dass diejenigen. die dieses Rezept ver
treten, eine grosse Verantwortung haben auch gegenüber 
der Volkswirtschaft. Das sollte nicht vergessen wer
den. 

[eh beantrage Ihnen, dass die Mindestrenten im Sinne 
des Vorschlages seitens Herrn Dr. Gasser auf 250 Franken 
heraufgesetzt werden und dass man dafür eine Renten
formel benützt, die dazu führt, dass der obere Teil der 
Rentenkurve um genau einen Drittel und jene unten am 
Knick in dieser heutigen Rentenkurve um mehr als einen 
Drittel und die Mindestrenten, wie gesagt, auf 250 Franken 
erhöht werden. Es ist bestätigt worden, dass diese Formel 
mit dem gleichen Beitrag, den Sie beschliessen werden, 
finanziell tragbar ist. (Erhöhung heute auf diese 200 Fran
ken.) Es ist bestätigt worden, dass dies tragbar ist, weil die 
Subvention des Bundes an die Ergänzungsleistungen um 
den entsprechenden Betrag der Mehrkosten herabgesetzt 
werden kann, ohne Bestrafung der Kantone. 

Nationalrat - Conseil national l:J68 

:\feyer-Botler, Berichterstatter der Mehrheit: Es sind 
vier Minderheitsanträge eingereicht worden. kh möchte Sie 
bitten, alle abzulehnen und dem Antrag der Kommissions
mehrheit zuzustimmen. 

Kurz Bemerkungen zu diesen Anträgen! Antrag 
Kloter: Herr Kloter vor, die Mindestrente pro Jahr 

testzu.teg;en. Das würde eine prozentuale 
Mindestrente um über be-

deuten. L'nsere Kommission beantragt eine Erhöhung der 
\findestrente um 45 0 • also um fast die Hälfte, vorzu
nehmen. Sie damit wesentlich über den Durchschnitt 
des Drittels, den man den Rentnern hat, hin-
aus. - Nun stellt sich aber nicht nur die der Finan-

hat sich bemüht, sie zu regeln; die 
würden genügen, um diese 

zu tragen. Aber es ist vor allem auch 
eine Frage der Gestaltung unserer Rentenstruktur. Ich 
stelle fest, dass eine Mindestrente von 3000 Franken gegen
über einer Höchstrente von 4800 Franken noch eine Ver
hältniszahl von 1 zu 1,6 ergibt. Ich erinnere an folgende 
Entwicklung: Bei Beginn der AHV 1948 war dieses Ver
hältnis 1 :3,!3. Es würde sich also gemäss Antrag Kloter 
heute auf etwa die Hälfte reduzieren, währenddem unser 
Kommissionsantrag einem Verhältnis von l zu 2 entspricht. 
Es stellt sich daher die Frage, ob wir die Nivellierung der 
AHV-Renten immer weitertreiben wollen, das heisst ob 
die AHV ein Versicherungswerk, eine Altersvorsorge mit 
Versicherungscharakter bleiben oder zu einer reinen 
Fürsorgeeinrichtung werden soll. Die Frage ist mit dem 
Antrag Klater gestellt. Ich verweise auf die Ausführungen 
von Herrn Bundesrat Tschudi, der gestern erklärte: «Es 
wird heute, wenn Sie den erhöhten Ansätzen zustimmen, 
möglich sein, schon mit einem jährlichen Beitrag von 
40 Franken eine Mindestrente von 2400 Franken pro Jahr 
zu erwerben.>> Für die Höchstrente ist bei einem auf
gewerteten Einkommen von 22 000 Franken eine durch
schnittliche Beitragsleistung von ca. 700 Franken erforder
lich. Ein Beitragsverhältnis von 1 zu 17 entspricht einem 
Rentenverhältnis von l zu 2. Das ist schon eine sehr grosse 
Differenz, und ich bin der Auffassung, dass sie nicht erhöht 
werden dürfe. Die Mehrkosten gemäss Antrag Kloter sind 
mit relativer Genauigkeit berechnet worden und betragen 
rund 240 Millionen Franken pro Jahr gegenüber den 
Anträgen Ihrer Kommission. Sie werden sich noch etwas 
reduzieren durch den teilweisen Wegfall der Kosten für 
die Ergänzungsleistungen. Aber mit 5,5 % könnten diese 
Rentenmehrleistungen finanziert werden. 

Zum Antrag des Herrn Dellberg: Dieser Antrag ist 
nicht ganz verständlich, denn er fordert nur eine Verbesse
rung der 'vfindestrente und erwähnt die Höchstrente nicht. 
Herr Dellberg möchte die Mindestrente auf 400 Franken 
ansetzen, was gleichzeitig der Höchstrente unseres Kom
missionsantrages entspricht. Daraus könnte man ent
nehmen, dass er eigentlich für die Einheitsrente plädiert. 
Oder will er vielleicht die Höchstrente mit 375 Franken pro 
Monat festlegen, entsprechend den Anträgen des Bundes
rates, was zum paradoxen Zustand führen würde, dass dann 
die Mindestrente höher wäre als die Höchstrente? In dieser 
Beziehung ist der Antrag nicht klar. Ich will auf weitere 
Einzelheiten nicht eintreten. Die Mehrkosten des Antrages 
Dellberg würden sich wie folgt ergeben: Im Durchschnitt 
des zwanzigjährigen Finanzhaushaltes werden nach unseren 
Anträgen jährliche Aufwendungen für die AHV von 
3,6 Milliarden Franken notwendig sein. Der Antrag Dell
berg würde einen Mehrbetrag von 1,2 Milliarden erfor
dern; diese reduzieren sich allerdings noch um ungefähr 
250 Millionen Franken für den Wegfall der Ergänzungs-
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leistungen, so dass sich die Gesamtkosten mit seinem 
Antrag auf ungefähr 4,55 Milliarden Franken im Jahres
durchschnitt stellen würden. 

Über die Finanzierung macht sich Herr Dellberg keine 
allzu grossen Sorgen. Er vor, die gemäss Artikel 103 
aus öffentlichen Mitteln zu leistenden Beiträge auf die 
Hälfte der zu steigern. Von diesen 
rund 4,55 Milliarden Franken hätte die öffentliche Hand 
- Bund und Kantone zusammen - rund 2,3 Milliarden 
Franken pro Jahr zu übernehmen. Ich überlasse es Ihnen, 
sich dazu Ihre finanzpolitischen selbst zu 
machen. 

Zum Antrag Dafflon: Dieser wäre nun die 
eigentliche Verwirklichung der Volkspension. Er verlangt 
Mindestrenten von 4800 Franken pro Jahr für die einfache 
Altersrente, was einer Ehepaarsrente von 7680 Franken ent
sprechen würde und einer Höchstrente von 7200 Franken 

oder 11 520 Franken (Ehepaarsrente). Das 
würde, wiederum im zwanzigjährigen Durchschnitt be
trachtet, eine Mehraufwendung pro Jahr von 2, 7 Milliarden 
erfordern, so dass zusammen mit den 3,6 Milliarden, die 
wir zur Verwirklichung der Anträge Ihrer Kommission 
benötigen, sich eine totale Aufwendung von 6,3 Milliarden 
Franken ergeben würde. Die Beitragsleistungen müssten 
wesentlich erhöht werden, und der Beitragssatz würde 
9 bis l O % erreichen. 

Zu Herrn Brunner: In dieser Endphase der Beratungen 
haben wir jetzt nicht mehr die nötige Zeit, um auf seine 
Theorien einzutreten. Ich möchte nur erwähnen, dass die 
Rentenberechnungsformel, wie sie in der Botschaft um
schrieben ist und die Grundlage dieses Artikels 34 bildet, 
durchaus in Ordnung geht. Beim Übergang von einer 
Rentenbildungsformel zur andern werden sich immer 
gewisse Unebenheiten ergeben. Wir werden Ihnen unter 
Abschnitt III dann entsprechende Vorschläge unterbreiten, 
wie diese Differenzen zwischen Altrenten und Neurenten 
behoben werden können. Die Aufwertungsfrage wird unter 
Artikel 30 näher zu behandeln sein. 

Materiell entsprechen die Auswirkungen des Antrages 
von Herrn Brunner ungefähr denjenigen von Herrn Kloter. 
Die Auffassung, er werde keine Mehrkosten ergeben ist 
nicht richtig. Seine ursprünglichen Berechnungen bezogen 
sich auf das Rentenmaximum von 4500 Franken gemäss 
Vorschlag des Bundesrates. Neu verlangt er nun 4800 
Franken. Das wird eine Mehrbelastung von rund 240 
Millionen Franken pro Jahr, abzüglich die Minderkosten 
für den teilweisen Wegfall von Ergänzungsleistungen, er
geben. 

Ich beantrage Ihnen, alle 4 Anträge der Minderheiten 
abzulehnen. 

M. Primborgne, rapporteur de Ja majorite: Nous sommes 
en presence de quatre propositions dont l'une seuiement, 
celle de M. Kloter, a fait l'objet de quelques discussions au 
sein de la commission. Les autres propositions ne nous 
etaient pas connues. On sait qu'au cours de ces revisions, 
le droit des parJementaires de proposer des modifications 
a la tribune est forcement limite en ce sens que Ja commis
sion se penche, comme on aime i1 Je dire, pendant des heures 

·· et des jours sur des probJemes qui finissent par former 
un tout. Si vous vous en prenez au chiffre I de l'article 34, 
vous avez des consequences sur Je chiffre 2, et reciproque
ment. Vous mettez en question tout l'edifice qui constitue 
le resultat des travaux de Ja commission. C'est la une cons
tatation inevitable: tout le monde a le droit de faire des 
propositions, mais il est evident qu'au nom de Ja commis
sion, il est impossible i1 un rapporteur d'entrer dans le 

detail des consequences l'!Ui resulteraient de toutes ces 
propositions. Toutefois, je signale que la proposition de 
M. Kloter, qui a Je merite au moins de prevoir une cotisa
tion pour couvrir l'augmentation reclamee, provoquerait 
une depense supplementaire de !'ordre de 240 millions. 
M. Kloter demande simplement une augmentation de 50 
francs du minimum de la rente. Nous avons avec sa 
proposition. un phenomene que nous avons explique 
dans notre rapport d'entree en matiere: c'est celui du nivel
lement et de l'atteinte au principe de que nous 
voulons conserver. Des lors, pour des raisons financieres 
avant tout, je vous demande de repousser cette proposi
tion. 

Celle de notre collegue, M. Dellberg, tend principale
ment a porter la rente a 400 francs au moins; c'est le prin
cipe de la rente uniforme. II en couterait I miiliard 200 mil
lions de francs dont on doit deduire ies 250 millions de pres
tations complementaires qui seraient supprimees. C'est 
donc avec une augmentation de 950 millions, selon les 
renseignements qui nous sont fournis, qu'il faudrait comp
ter. Comme nous depensons actuellement la somme de 
3 milliards 600 millions, plus la part de !'Etat de l milliard 
200 millions, on arrive, en deduisant ces 250 millions, au 
chiffre de 4 milliards 550 millions de francs qui constitue
raient !es charges d'AVS avec la proposition de M. Dell
berg. En outre, notre collegue demande qu'a l'article 103 
qui parle de Ja repartition entre les pouvoirs publics, !es 50 % 
de cette somme soient portes a Jeur charge. Les contributions 
des pouvoirs publics qui se situent actuellement i1 350 mil
lions et a 570 des 1969 passeraient ainsi a 2 milliards 400 
millions. La proposition eventuelle visant a fixer a 200 francs 
le montant des prestations complementaires exigerait 
egalement 250 millions de recettes de plus qu'a !'heure ac
tuelle. M. Dellberg je me permets de le Jui dire avec Ie 
respect que nous portons a son experience et i1 son amour 
des humbles - a fait la une proposition oiI il apparait, 
de prime abord, que Je creur est davantage present en tout 
que Ja raison. Nous regrettons de ne pas pouvoir faire 
autant que notre sympathique collegue le demande, mais 
les consequences financieres, vous le voyez, sont telles qu'on 
ne peut pas suivre I'auteur de la proposition. Je vous de
mande donc la aussi, pour des raisons financieres - c'est 
peut-etre banal, et peu technique, c'est peut-etre peu savant 
comme argumentation, mais c'est determinant, de repousser 
ces propositions qui sont absolument en dehors des possi
bilites de l'ensemble du projet que nous discutons. 

La proposition de M. Dafflon s'en prend aux chiffres l 
et 2 de l'article 34 - j'ai deja dit qu'il y a une connexion 
entre ces deux chiffres. On note que les depenses pour 
I' A VS, de 3 milliards 600 millions selon !es propositions de 
la commission, augmenteraient de 2 milliards 700 millions 
de francs d'apres la proposition de M. Dafflon, qui de
mande que Je minimwn soit double et que le maximum soit 
de 50% superieur i1 celui qui est propose. Les pouvoirs 
publics seraient invites a augmenter de 540 millions leur 
participation et il faudrait compter avec une cotisation 
supplementaire de 4 %, Chez M. Dafflon, J'augmentation 
est tres forte parce qu'il demande une majoration non 
seulement du minimum, mais aussi du maximum. Je vous 
prie aussi de repousser la proposition de notre collegue. Je 
ne juge nullement sa proposition mais, comme je le disais 
tout i1 !'heure, il est traditionnel que des propositions de
passant largement celle de Ja commission soient faites. 
Cette derniere apparait alors comme restrictive dans ses 
decisions; mais ce sont des propositions possibles et 
acceptables qu'elle formule, vu les tendances tres diverses 
representees au sein de cette assemblee. 
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Quant a la proposition de M. Brunner que je recom
mande aussi de rejeter, elie porte egalement sur !es chiffres l 
et 2 de l'artic!e 34. 

Le cout annuel moyen supplementaire pour !es vingt ans 
a venir serait de !'ordre de 240 millions, ,\ repartir naturelle
ment entre cotisants et pouvoirs publics. 

En ce qui concerne !es idees enoncees sur les change
ments de structure. que je ne pas aux 
arguments de M. Brunner. Je sais cependant que la com
mission. a l'examen de ces 

permis un examen tres 
meme si nous ne nous sommes pas du tout rallies a ses pro
positions. 

Bundesrat Tschudi: !eh werde Ihnen keine versiche
rungstechnischen sondern mich be
mühen, die Situation möglichst einfach und auch für uns 
Laien verständlich darzustellen. Ich glaube, dies ist um so 
wichtiger, als wir uns bemühen, heute mit unseren Beratun
gen zu Ende zu kommen, damit nächste Woche die stände
rätliche Kommission sowie das ständerätliche Plenum die 
Vorlage behandeln können. Es ist nicht ausgeschlossen. 
dass Differenzen bestehen bleiben: dann sollte in der dritten 
Woche Ihr Rat diese Differenzen bereinigen können, damit 
tatsächlich unsere Beratungen in dieser Session zu Ende 
geführt werden können. 

Der Bundesrat stimmt dem Kommissionsvorschlag zu, 
das heisst der Erhöhung der Mindestrenten um 45 °;,; auf 
2400 Franken und der allgemeinen Erhöhung um einen 
Drittel. Für den Bundesrat ist dabei eine selbstverständliche 
Voraussetzung, dass eine entsprechende Erhöhung der 
Beiträge, das heisst eine Erhöhung um 1,2 °{ auf 5,2 }~, 
erfolgt. 

Der Vorschlag des Herrn Nationalrat Kloter ist ver
sicherungsmathematisch absolut in Ordnung. Er hält sich 
an die bewährten Grundsätze der AHV; Einnahmen und 
Ausgaben stehen nach dem Vorschlag Kloter in Über
einstimmung. Ich muss aber darauf hinweisen, dass der 
entsprechende Vorschlag von Herrn Ständerat Heimann 
im Ständerat eine einzige Stimme erzielt hat, so dass der 
Antrag des Herrn Nationalrat Kloter jedenfalls im Stände
rat nicht die geringste Aussicht hat, durchzukommen. Es 
ist ganz offensichtlich, dass das politisch Realisierbare an 
Beitragserhöhungen - das der Bundesrat bei 1 % annahm -
nicht über 1,2 % hinausgehen kann; eine weitergehende 
Prämienerhöhung ist politisch nicht zu verwirklichen. 
Darum können wir dem Vorschlag des Herrn Nationalrat 
Kloter nicht zustimmen. 

Die Vorschläge der Herren Nationalräte Dellberg und 
Dafflon sind in keiner Weise finanziert. Herr Nationalrat 
Dellberg stellt Anträge, die verlangen würden, dass die 
Beiträge gegenüber den Kommissionsvorschlägen um 
weitere 2 Lohnprozente erhöht werden müssten; die Vor
schläge des Herrn Nationalrat Dafflon würden sogar 
ungefähr 4 weitere Lohnprozente erfordern. Nachdem 
diese Herren die entsprechenden Finanzierungsanträge 
nicht stellen, fallen ihre Vorschläge als nicht finanziert ohne 
weiteres dahin. 

Gegenüber Herrn Nationalrat Brunner will ich auch 
keine technischen Erwägungen vortragen. Er hat sich mit 
dem sozialdemokratischen Parteisekretär auseinander
gesetzt. Ich zweifle nicht daran, dass dieser Parteisekretär 
ihm ein Beitrittsformular zustellen wird, denn wenn ich die 
Situation richtig beurteile, hat dieser Parteisekretär seit 
längerer Zeit keine bessere Unterstützung für seine Er-

wägungen gefunden als durch die Argumentation des 
Herrn Nationalrat Brunner. 

Entweder ist der Vorschlag des Herrn Brunner - bzw. 
sind die vier Varianten besser als die Vorschläge der 
Kommission; dann handelt es sich ungefähr um was 
Herr Nationalrat Kloter vorgeschlagen hat (das Minimum 
ist und dann kosten sie mehr. Ich jeder 
Laie wird das bestätigen. Darum Herr Nationalrat 
Kloter auch eine Beitragserhöhung vor als die 
Kommission. 

Sind es keine Verbesserungen, dann muss Herr Natio
nalrat Brunner das. was er den einen gibt, bei andern ein
sparen. hat er gesagt, er möchte es damit 
einsparen. dass die Bundesbeiträge an die Ergänzungslei
stungen wegfallen. Die Bundesbeiträge an die t:r:ga11zumgs
leistungen sind absolut unerlässlich, mindestens in den 
finanzschwachen Kantonen und den Berggebieten; diese 
sind auf die Bundeshilfe angewiesen. Diese Hilfe hat sich 
ganz besonders in den Bergtälern überaus segensreich aus
gewirkt. 

Die andere Einsparung, die Herr Brunner machen 
könnte. geht dahin, dass er den mittleren Kategorien - das 
heisst den Arbeitern, Angestellten und auch gewissen 
Schichten von Gewerbetreibenden - eine geringere Rente 
gibt. als dies die Kommission vorschlägt. Ich glaube, Ihnen 
gestern in meinem Eintretensreferat bewiesen zu haben, 
dass diese Lösung unbillig wäre; diese Kategorien sind 
nämlich im Alter auf die AHV-Leistungen angewiesen, 
damit ihr Einkommen nicht allzu weit heruntersinkt. Wenn 
die Leute aus dem Erwerbsleben ausscheiden, müssen sie 
doch ihren Lebensunterhalt weiter bestreiten können. 
Schon jetzt sind die AHV-Renten im Verhältnis zum Ein
kommen - was ich Ihnen bewiesen habe - bei den untersten 
Einkommen etwa 75 ~;.;; bei den höheren sinken sie auf 30, 
25 und 20% herab, bei den höchsten noch tiefer. Ich 
glaube, eine noch stärkere Degression dürfen wir nicht vor
nehmen; das wäre weder billig noch sozial. Darum scheinen 
mir die Vorschläge des Herrn Nationalrat Brunner eben
falls nicht gerechtfertigt zu sein, und ich möchte Sie meiner
seits bitten den Kommissionsanträgen zuzustimmen. 

Präsident: Wir haben fünf Anträge: 
1. den Antrag der Kommissionsmehrheit (Mindest

betrag 200 Franken, Höchstbetrag 400 Franken); 
2. den Antrag der Kommissionsminderheit, vertreten 

durch Herrn Kloter (Minimum 250 Franken); 
3. den Antrag Dellberg (Minimum 400 Franken); 
4. den Antrag Dafflon (Minimum 400 Franken, Maxi

mum 600 Franken); 
5. die Anträge Brunner (vier verschiedene Varianten). 

Ich schlage Ihnen vor, wie folgt abzustimmen: In der 
ersten Eventualabstimmung bereinigen wir die Anträge 
Deliberg und Dafflon; in der zweiten Eventualabstimmung 
stellen wir das Resultat der ersten Abstimmung dem Antrag 
der Kommissionsmehrheit gegenüber, in der dritten, 
definitiven Abstimmung stellen wir das Resultat der zweiten 
Eventualabstimmung dem Antrag der Kommissionsminder
heit gegenüber. Es bleiben dann noch die Anträge Brunner. 
Ich erlaube mir die Bemerkung, dass das Vorgehen, vier 
verschiedene Varianten einzureichen, in unserem Rat 
ungewohnt ist. Dazu kommt, dass die Varianten Brunner 
von verschiedenen Entscheiden abhängig sind, die wir noch 
gar nicht getroffen haben. Ich werde daher auf die Anträge 
Brunner zurückkommen, wenn wir den Entscheid in 
Artikel 30 gefällt haben. Dann wird Herr Brunner vielleicht 
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sagen können, welche der vier Varianten er dem Rat vor
legen will. (Zustimmung.) 

Abstimmung Vote 

Eventuell E ventuellement: 

Für den Dellberg (400 Franken) 95 Stimmen 
Für den Dafflon (!viinimum 400 Fran-

ken, \faximum 600 Franken) 8 Stimmen 

Eventuell Eventuellement 

Fürden 
ken) 

1 Minimum 400 Fran-

Für den Antrag der Mehrheit (Minimum 200 
15 Stimmen 

Franken, Maximum 400 Franken) 138 Stimmen 

Eventuell - Eventuellement: 

Für den Antrag der Mehrheit (Minimum 200 
Franken, Maximum 400 Franken) 122 Stimmen 

Für den Antrag der Minderheit (Minimum 
250 Franken) 37 Stimmen 

Präsident: Sobald wir den Artikel 30, Absatz 4, berei
nigt haben, werden wir also die Anträge von Herrn Brunner 
zu Artikel 34 bereinigen. 

Art. 5, Abs. 1 

Antrag der Kommission 
:ifehrheit 

Vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätig
keit, im folgenden massgebender Lohn genannt, wird ein 
Beitrag von 2,6 ~~ erhoben. Vorbehalten bleibt Artikel 6. 

Minderheit 
(Kloter) 

... Beitrag von 2,75%. 

Antrag Wartmann 
. . . Beitrag von 2,5 

Art. 6 

Antrag der Kommission 
1\tfehrheit 

Die Beiträge versicherter Arbeitnehmer, deren Arbeit
geber nicht der Beitragspflicht unterliegt, betragen 5.2 % 
des massgebenden Lohnes, wobei dieser für die Berechnung 
auf die nächsten 100 Franken abgerundet wird. Beträgt der 
massgebende Lohn weniger als 20 000 Franken im Jahr, so 
vermindert sich der Beitragsansatz nach einer vom Bundes
rat aufzustellenden sinkenden Skala bis auf 2,6 ~,;;. 

Minderheit 

(Rohner, Blatti, Debetaz, Degen, Deonna, Hofstetter, 
Meyer-Boiler, Tschopp, Tschumi) 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Antrag Kloter 
... betragen 5,5 ~,~ ... 
. . . bis auf 2,75 ~;,. 

Eventualantrag Rohner 
... , betragen 4,6~,~-., 
. . . als 16 000 Franken ... 
. . . bis auf 2,6}~. 

Art. 8 

Antrag der Kommission 
Abs. 2 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Abs.! 

Jfehrheit 

Vom Einkommen aus 
wird ein Beitrag von 5,2 erhoben, wobei das Einkommen 
auf die nächsten 100 Franken abgerundet wird. 
dieses Einkommen als 20 000, aber mindestens 
1600 Franken im Jahr, so vermindert sich der Beitragsan
satz nach einer vom Bundesrat aufzustellenden sinkenden 
Skala bis auf 2,ti %. 

Minderheit 

(Rohner, Blatti, Debetaz, Degen, Deonna, Hofstetter, 
Meyer-Boiler, Tschopp, Tschumi) 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Antrag KJoter 
Abs. 1 

. .. Beitrag von 5,5 % ... 

. . . bis auf 2, 75 

Eventualantrag Rohner 
Abs. 1 

... Beitrag von 4,6% .. . 

... als 16000, aber .. . 

... bis auf 2,6 ~;;;. 

Art. 5, al. 1 

Proposition de Ja commission 
Majorite 

Il est pen;u sur le revenu provenant d'une activite 
dependante, appele par Ia suite «salaire determinant », une 
cotisation de 2,6%. L'article 6 est reserve . 

.Winorite 
(K!oter) 

... cotisation de 2,75%. 

Proposition Wartmann 
... , une cotisation de 2,5 

Art. 6 

Proposition de la commission 

,\,fajorite 

Les cotisations des assures dont l'employeur n'est pas 
tenu de payer des cotisations sont egales a 5,2 % du salaire 
determinant, arrondi au multiple de 100 francs immediate
ment inferieur. Si Je salaire determinant est inferieur a 
20 000 francs par an, Je taux de cotisation est reduit jus
qu'a 2,6%, selon un bareme degressif qu'etablira le Con
seil federal. 

1Wi11orite 
(Rohner, Blatti, Debetaz, Degen, Deonna, Hofstetter, 

Meyer-Boiler, Tschopp, Tschumi) 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Proposition Kloter 
... sont egales il 5,5 }~ ... 
. .. jusqu'a 2,75%, ... 
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Proposition eventuelle Robner 
... sont egales a 4,6 ~~ ... 
. . . inferieur il 16 000 francs ... 
... jusqu'il 2.6 

Art. 8 

Proposition de 1a commission 
Al. 2 

Adherer il la decision du Conseil des Etats. 

Al. l 

ll est pen:;u, sur le revenu provenant d'une activite 
independante, arrondi au multiple de 100 francs immediate
ment une cotisation de Si ce revenu est 
inferieur a 20 000 mais d'au moins 1600 francs par 
an, le taux de cotisation est reduit jusqu'ä. selon un 
bareme qu'etablira le Conseil federal. 

Minorite 

(Rohner, Blatti, Debetaz, Degen, Deonna, Hofstetter, 
Meyer-Boiler, Tschopp, Tschumi) 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Proposition Kloter 
Al. 1 

... cotisation de 5,5 % ... 

... jusqu'a 2,75 

Proposition eventuelle Robner 
Al. 1 

... cotisation de 4,6 

.. . inferieur a 16 000 francs, ... 

... jusqu·a 2,6%, ... 

Präsident: Da Artikel 5, 6 und 8 alle miteinander zu
sammenspielen, beraten und behandeln wir diese drei Ar
tikel miteinander. 

Meyer-Boiler, Berichterstatter der Mehrheit: Mit Ar
tikel 5, Absatz 1, wird nun die andere Seite dieser Bilanz 
behandelt, nämlich die Beitragsfrage. Diese ist insofern 
umstritten, als der Bundesrat erklärt, eine Gesamter
höhung von bisher 4 auf neu 5,2 % sei unbedingt notwendig, 
wenn Sie den Anträgen der Kommissionsmehrheit für die 
Rentenerhöhungen zustimmen. Eine Yiinderheit möchte 
nur aufs~; gehen. Wir beantragen, den halben Beitrags
satz auf 2,6 festzulegen. Die Erhöhung ist auf Grund 
folgender Überlegungen notwendig: Es scheint nach den 
neuesten Berechnungen, dass ein Beitragssatz von 5,2 % 
eher zu knapp berechnet ist, um die von Ihnen beschlos
senen Rentenerhöhungen zu decken. Es müssten eigentlich 
5,3 ~,;; gefordert werden. Wenn wir nur 5 % beschliessen, 
würde die Fondssubstanz schon im Jahre 1974 beansprucht 
und nicht erst im Jahre 1976. Am Ende des 20jährigen Fi
nanzhaushaltes würde der Fonds nur noch 2,9 Milliarden 
Franken betragen. 

Sodann sollen die Berechnungsunterlagen nach den 
neuesten Berichten, die wir vom Bundesamt für Sozialver
sicherung erhalten haben, eher etwas zu optimistisch sein. 
Man rechnet damit, dass die für 1968 erwarteten Einnah
men nicht den Schätzungen entsprechen und um etwa 
50 Millionen Franken geringer sein werden. Von einer ganz 
bedeutenden Auswirkung ist auch der Einfluss der Gast
arbeiter. Von ihren Beiträgen wird nur ein Teil für Renten, 

die jetzt schon fällig werden, aufgewendet. Wir werden 
aber später, vor allem gegen die Jahrhundertwende. mit 
sehr grossen Aufwendungen aus unseren Sozialversiche
rungsabkommen zu rechnen haben. Man schätzt die hier
für notwendigen Fondsmittel allein für die AHV der Fremd-
arbeiter auf 10 Milliarden Franken. 

Aus allen diesen Erwägungen beantragen Ihnen der 
Bundesrat und die Kommissionsmehrheit, die Beitragslei
stungen von bisher 4 auf neu 5,2 ~·~ zu erhöhen. Ich bitte 
Sie, diesem Antrag zuzustimmen. 

M. Primborgne, rapporteur de la majorite: Cet article 
fixe la part de la cotisation des salaries par le salarie 
lui-meme. Le Conseil federal propose de la porter de 2 a 
2,5 % du salaire determinant en prevoyant, dans son pro
jet, des depenses supplementaires d'environ 765 millions 
de francs par annee, en moyenne, durant la periode de 
financement de 1969 a 1989. 

Le Conseil des Etats a encore augmente ces depenses 
sans toutefois majorer le taux de la cotisation qu'il propose 
a 2,5 Les propositions de notre commission entrainant 
des depenses supplementaires de 207 millions, nous sommes 
desireux, comme je l'ai dit dans mon rapport d'entree en 
matiere, de prevoir Ja couverture de cette augmentation. 
Se fondant sur !es calculs etfectues par !es services compe
tents, notre commission vous propose, par 21 voix contre 
2, de porter la dite cotisation a 2,6 %. Nous sommes per
suades que la majorite des salaries en activite est prete a 
assumer une augmentation de cet ordre qui permet d'avan
cer dans un sens qui est generalement desire, celui de l'ame
lioration des rentes. La participation des employeurs, en 
raison du principe de Ja parite, doit aussi passer a 2,6 % 
selon l'article 13 qui vous sera soumis a son tour. En pre
nant sa position, la commission estime que cette augmen
tation est egalement supportable . 

Präsident: Darf ich den Herrn Kommissionspräsidenten 
bitten, auch zu den Artikeln 6 und 8 gleichzeitig Stellung 
zu nehmen, denn diese Probleme hängen zusammen. 

Meyer-Boiler, Berichterstatter: Artikel 6 regelt die Bei
tragspflicht der versicherten Arbeitnehmer, deren Arbeit
geber nicht der Beitragspflicht selbst unterstellt ist. Für 
diese Kategorie gelten die gleichen Ansätze wie für die 
Selbständigerwerbenden, ebenso auch die gleiche Regelung 
für die Anwendung der sinkenden Beitragsskala. 

Unsere Kommission beantragt Zustimmung unter dem 
selbstverständlichen Vorbehalt, dass Sie auch den Anträgen 
zu Artikel 8, der die Beitragsleistungen der Selbständig
erwerbenden regelt, zustimmen. 

Zu diesem Artikel 8, Absatz 1 : Hier wird ein Postulat 
wieder aufgenommen, das bei jeder Revision Anlass zu 
Diskussionen gab. Die Tatsache, dass der Selbständig
erwerbende die doppelte Beitragslast zu tragen hat, wird als 
ungerecht, als eine Überspitzung der Solidarität und als 
der Korrektur bedürfend empfunden. Zu dieser Frage wird 
dann ein Minderheitsantrag zu begründen sein, dem ich 
mich persönlich ebenfalls anschliesse. Als Referent der 
Kommission habe ich aber ihre Mehrheitsbeschlüsse zu 
vertreten, und ich muss Sie daher ersuchen, der Kommis
sionsmehrheit zuzustimmen. 

Demgemäss soll der Beitragssatz der Selbständigerwer
benden ebenfalls von bisher 4 auf neu 5,2 % erhöht wer
den. Der Bundesrat erklärt in der Botschaft, dass er einer 
Reduktion der Beiträge der Selbständigerwerbenden nicht 
zustimmen könne. Wir werden auf diese Frage nach der 
Begründung des Minderheitsantrages zurückkommen. 
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. M. Primborgne, rapporteur de la majorite: En ce 
qw concerne !es assures dont l'employeur n'est pas 
tenu de payer des cotisations et celles des personnes 
de condition independante, nous n'avons pas pu nous ral
lier a l'opinion du Conseil des Etats. Celui-ci etait d'avis 
qu'il n'etait pas possible de demander aux personnes de 
condition independante de supporter toute !'augmentation 
?es cotis~tions prevues pour !es salaries. II lui paraissait 
Juste d~ n 1mposer a cette de personnes que !'aug
mentat1on supportee par le salarie soit O 5 et 
par consequent de fixer la cotisation des personne~ inde
pendantes a 4,5 

Notre commission, par 17 voix contre 9, estime que 
l'on doit s'en tenir au principe de la solidarite tel qu'il a 
ete en vigueur jusqu·a present. Nous avons re!eve dans 
notre expose d'entree en matiere que c'est un fondement 
de !' A VS. Notre commission a releve que parmi les inde
pendants, il y en a un grand nombre - en particulier dans 
l'agriculture - qui beneficie de Ia solidarite. Ainsi du fait 
du bareme prevu par la loi en faveur des personnes de 
condition independante ayant un revenu inferieur a 
12 000 francs, en 1967, on en trouve 66% qui ont paye une 
cotisation inferieure a 4 cette proportion etant de 91 °/ 
pour les agriculteurs et 50% pour !es autres independan~~ 

Si l'on reduit la cotisation des personnes de condition 
independante de 5,2 a 4,6 ~~. on diminue les recettes de 
l'assurance d'environ 28 millions, diminution dont votre 
commission, dans sa majorite, ne veut pas prendre la res
ponsabilite a !'heure ou s'elevent les prestations. Si l'on 
tient compte de nos propositions relatives a J'extension du 
bareme degressif - nous nous y arreterons un instant -
nous estimons que le taux de 5,2 % demande aux indepen
dants des classes moyennes et des classes superieures de 
revenus n'est pas abusif. On maintient aussi la forme 
admise jusqu'a present dans l'institution et on evite 
l'ebauche d'une modification de structure. 

Mais voyons le probleme du bareme degressif qui est 
le moyen d'aider ceux dont !es revenus sont modestes. 
Notre commission - par 15 voix contre 12 - est favorable 
a l'extension du benefice du bareme degressif. C'est dire 
que des personnes ayant des revenus plus eleves que cela 
n'etait prevu jusqu'ici paieront des cotisations diminuees 
selon un bareme qu'etablira le Conseil federal. Actuelle
ment, !es cotisations sont reduites par echelon de 4 a 2 % 
pour !es revenus situes entre 12 000 et 600 francs. Le Con
seil federal propose de !es reduire de 5 a 2,5 % entre 16 000 
et 1600. Le Conseil des Etats partirait lui, de 4,5 %. 

Notre commission suggere une reduction de 5 2 ';/ a 
26% 

• 0 

, o entre 20 000 et 1600 francs. En augmentant ainsi la 
limite superieur du bareme degressif, on diminue !e nombre 
des personnes de condition independante qui doivent payer 
la cotisation entiere de 5,2 de teile que I' on peut 
affirmer que seules dont peut 

une so!idarite Le point de vue de la majo-
rite ne meconnait nullement !es cas difficiles. Elle est allee 
a leur rencontre. 

Je rappelle qu'avec !es chiffres que j'ai indiques et que 
nous vous demandons d'approuver, 96 des paysans et 
59 % des autres independants ne paieront pas la cotisation 
complete. 

Präsident: Nach unserem Entscheid 
Kloter seine zu 

Wartmann: den Ge-
µuu1;1,:nr1eu.en zurückkehren und rruch bei dieser Detail-

~eratung ausschliesslich zu den Artikeln, die jetzt zur 
Sprache stehen, äussern, d. h. zur Einnahmenseite . .:-.fein 
Antrag geht dahin, gemäss der ursprünglichen Vorlage des 
Bundesrates und gemäss Beschluss des Ständerates die 
Prämien der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf zusammen 
5 ~~ festzulegen. Die Kommission bekanntlich 0 

vor. Als die Kommission unseres Rates beschloss di; 
Renten um einen Drittel statt um einen Viertel zu erhöhen 
hat sie sich mit Recht wie es mit der ' 
stehe. fasste sie dann etwas rasch den Entschluss 
die Prämien seien von 5 auf 5,2 hinaufzusetzen. Zu jene~ 

wenn ich recht orientiert bin. keine Unter
lagen über die finanziellen Auswirkungen vor. Seither 
konnte aber die Sache näher werden. Dabei stellte 
sich heraus, dass die Renten im Ausmass des Kommissions
antrages bis auf weiteres auch mit Prämien von 5 °/ finan
ziert werden. können. mit 5 würde der Au~;leichs
fonds noch Überschüsse etwa auf ein halbes Dutzend Jahre 
hinaus erzielen, und die kritische Grenze, wo der Fonds 
unter das Anderthalbfache einer Jahresausgabe sinkt 
würde erst erheblich später erreicht. ' 

kh mache ebensowenig in Optimismus wie andere 
Herren des Rates; vielmehr lege ich die zweifellos vorsichti
gen Berechnungsfaktoren der Bundesbehörden zugrunde. 
Das Bundesamt für Sozialversicherung hat in einem Bericht 
vom 21. August 1968 - das ist lange nach der Kommis
sionssitzung - neue Berechnungen angestellt, und ich be
daure ausserordentlich, dass diese Berechnungen nur den 
Kommissionsmitgliedern zugestellt worden sind und nicht 
allen Mitgliedern unseres Rates. Sie werden mit mir einig
gehen, dass in einer so wichtigen Angelegenheit jedes Rats
mitglied das Recht darauf hätte, diese Berechnungen zuge
stellt zu erhalten. Diesem Bericht legt das Amt die theore
tische Annahme zugrunde, dass auf zwanzig Jahre hinaus 
die Löhne gleich bleiben. Das ist auch eine ganz willkürliche 
Annahme. Ferner nimmt es an, die Beiträge würden auf 
5,2 % erhöht und die Renten gemäss Kommissionsantrag, 
so wie Sie eben jetzt beschlossen haben. Unter all diesen 
Annahmen erzielt man bis und mit 1975 Einnahmenüber
schüsse. Erst 1976 wird die Rechnung defizitär. Der Über
schuss beträgt in den ersten drei Jahren zwischen 280 und 
300 Millionen Franken. Das ist viel mehr, als die zusätzliche 
Erhöhung des Beitragssatzes ausmacht. Leider hat das Amt 
nicht ausgerechnet, wie die Entwicklung bei 5 % Prämien 
wäre. Man kann es selber umrechnen, was eigentlich nicht 
die Aufgabe des Parlamentariers ist. Die Überschüsse 
dauern dann bis 1973 statt bis 1975. Der Unterschied ist 
hinsichtlich der Finanzierung gering. Andererseits ist die 
Annahme gleichbleibender Löhne nur für eine einfache 
mathematische Darstellung einigermassen geeignet. Die 
Wirklichkeit sieht anders aus. Gestatten Sie den 

Vorausberechnungen von der 
Entwicklung stets im günstigen Sinne übertroffen wurden. 
Der Glaube in die Berechnungen wird nicht ge
stärkt, wenn es stimmt, dass gestern ich betone· gestern 
den Kommissionsmitgliedern bereits wieder neue Berech
nungen worden sind, die ich zu dieser Stunde 
nicht kenne. Wie soll man sich da eine objektive, richtige 
Meinung bilden können ? Ich muss mich daher an die 
Zahlen vom 2l. August 1968 halten. Es besteht durchaus 

über Bundesrat seinerzeit und 
vorges,:h!agen,en 5 

Lebens
Erwerbseinkommens angepasst 

werden. Wir verankern also die permanente 
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Anpassung der Renten. Sollte man zur Erkenntnis gelan
gen, dass die Prämien nicht genügen, so kann der Gesetz
geber die Prämien erhöhen. Das möchte ich mit allem Nach
druck unterstreichen. Schon nach drei Jahren bietet sich 
dazu erstmals die Gelegenheit und spätestens dann alle drei 
Jahre wieder. Heute jedoch überblicken wir die 

Entwicklung der Preise und Löhne sowie die Rück
wirkung auf die AHV nicht. Man kann mit angenäherten 
Faktoren rechnen und muss sich bewusst dass der 
tatsächliche Verlauf anders herauskommen 
könnte. Das werden Sie mir wahrscheinlich auch als 
Gegenargument präsentieren. Vorderhand aber ist für die 
Finanzierung gesorgt. Reichen die 5 auch später aus, so 
haben wir es wirklich nicht nötig, jetzt schon auf Vorrat 
Prämien zu erheben. Man wird mir entgegenhalten, die 
Differenz von spiele keine wesentliche Rolle. Das ist 
die bekannte Taktik der kleinen Dosen, die dann bis zum 
Schluss eine grosse Dosis ausmachen. Es war bei der 
Gesetzesvorbereitung nicht selbstverständlich, dass der 
Beitragssatz um ein volles Prozent von 4 auf 5 % hinaufge
setzt werden sollte. Man hat sich schliesslich auf die 5 % ge
einigt. Wenn jetzt an diesem Satz gerüttelt wird, so stellen wir, 
trotz der scheinbar kleinen Differenz, verschiedene Grund
sätze in Frage. Der Bundesrat führt in der Botschaft aus, 
dass mit höheren Prämien geprüft werden müsste, ob das 
gegenwärtige Beitragssystem aufrechterhalten werden könne 
und ob nicht die Solidarität überspannt würde. Wir möchten 
mit Ihnen die 7. AHV-Revision auf den l. Januar 1969 
unter Dach bringen. Das schliesst lange Grundsatzdiskus
sionen, wie sie heute morgen wieder angeschnitten wurden, 
zum vornherein aus. Im übrigen hat soeben der Antrag 
Kloter, der auf 5,5 % lautet, gezeigt, wohin die Fahrt führt, 
wenn man den Beitragssatz zu erhöhen beginnt. Für den 
Ausbau der zweiten Säule bleibt dann immer weniger 
übrig. Nach neuesten Zahlen hat der Ausbau seit Publika
tion der Pensionskassenstatistik von 1966 weitere Fort
schritte gemacht. Man kann nicht dem Ausbau der zweiten 
Säule rufen und diesen Ausbau zusehends beeinträchtigen. 
Ich war grundsätzlich mit den Renten von 200 und 400 
Franken gemäss Antrag der nationalrätlichen Kommission 
einverstanden und habe auch dementsprechend gestimmt. 
Das hindert mich aber nicht daran, in meinem eigenen 
Namen und im Namen der Mehrheit der radikal-demokra
tischen Fraktion für 2,5 prozentige Beiträge zu plädieren, 
und zwar für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ich ersuche 
Sie angesichts der neuen Berechnungen für die Sozialver
sicherung, die der Kommission noch nicht bekannt waren, 
mit dem Ständerat für insgesamt 5 % zu stimmen. 

Rohner, Berichterstatter der Minderheit: Ich spreche 
im Namen der Minderheit der Kommission zu den beiden 
Artikeln 6 und 8. Diese handeln von den Beiträgen der ver-

deren keiner Bei-
6; es dabei um rund 

2000 Arbeitnehmer im Jahre 1965), und von den Beiträgen, 
die vom Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 
erhoben werden, gemäss Artikel 8. Hier ging es im Jahre 
1965 um 312 000 Beitragspflichtige. Schon bisher galt für 
beide Kategorien der Beitragssatz, und an dieser 
Regelung soll auch inskünftig nichts geändert werden. 

Dieser Beitragssatz Der Bundesrat 
die Erhöhung auf 5 in mit 

des Gesamtbeitrages, der von den Unselb-

zu entrichten ist. 
vn:.~c1.tun.a~,u Unterschied aufmerksam 

..,.,,..,,,,,,.uu,~;,;u und 

Alters- und Hinterlassenen-Versicherung 

der Unselbständigen besteht. Die Selbständigerwerbenden 
kommen für ihren Beitrag vollumfänglich selbst auf, die 
Unselbständigerwerbenden dagegen haben nach Gesetz nur 
die Hälfte ihres Beitrages zu bezahlen, während die andere 
Hälfte vom Arbeitgeber zu entrichten ist. Es wird behauptet, 
indirekt bezahle auch der Arbeitnehmer seinen vollen Bei
trag, denn der Arbeitgeber hätte die jetzt von ihm entrich
tete Beitragshälfte in Form höherer Löhne zu entrichten, 
wenn der Unselbständigerwerbende ebenfalls den vollen 
Beitrag zu zahlen hätte. Die heute geltende Entlastung stelle 
sozusagen einen Lohnrückbehalt dar. Diese Argumentation 
mutet theoretisch und ein bisschen spekulativ an. Unbe
stritten spielen Wirtschaftslage, Kostenentwicklung und die 
Gesamtheit der Soziallasten sowohl für die Bestimmung der 
Lohnhöhe wie auch für die Überwälzbarkeit eine Rolle. 

Die Beitragshöhe der Selbständigerwerbenden wirft das 
Problem der Solidatität in der AHV-Beitragsordnung auf. 
Der Bundesrat verweist darauf in der Botschaft auf Seite 44. 
Er macht auf die Stellungnahme der AHV/IV-Kommission 
aufmerksam, die zum Schlusse kam, eine Beitragsplafo
nierung oder eine allgemeine Reduktion des Beitragssatzes 
für das nicht mehr rentenbildende Einkommen für die AHV 
würde schwerwiegende finanzielle Auswirkungen, also je 
nach Höhe der Limite einen erheblichen Beitragsausfall, zur 
Folge haben. Weitere Erhöhungen des Beitragssatzes über 
5% hinaus würden - ich zitiere - «grundsätzliche Fragen 
über die künftige Struktur der AHV aufwerfen und be
sondere Massnahrnen erfordern». Der Bundesrat hält im 
gleichen Sinn dafür, die Solidarität werde bei 5% AHV
Beitrag noch nicht überspannt. Er schreibt in der Botschaft 
weiter: « Dagegen liesse es sich vertreten, bei allfälligen 
weiteren Beitragserhöhungen, die sich bei späteren Revi
sionen aufdrängen könnten, nach Lösungen zu suchen, bei 
weichen eine gerechtfertigte Entlastung in den Solidaritäts
beiträgen erreicht werden könnte.» Unzweifelhaft handelt 
es sich hier um eine Ermessensfrage. Einen zwingenden 
Grund, bei 5 % Beitrag jenen Betrag, den der Selbständig
erwerbende über das hinaus an die Versicherung abliefert, 
was zur Bildung seiner eigenen Rente erforderlich ist, als 
angemessen zu betrachten, erst bei einem 5 % übersteigen
den Beitrag aber eine gerechtfertigte Entlastung - wie der 
Bundesrat sagt ins Auge zu fassen, gibt es nämlich nicht. 
Die Logik und der Gerechtigkeitssinn verlangen vielmehr, 
dieser Frage gerade im Zusammenhang mit der 7. AHV
Revision gründlich nachzugehen. Jetzt wird erstmals seit 
Bestehen der AHV der Beitragssatz der Versicherten erhöht. , 
Bei diesem Anlass ist zu entscheiden, ob der Solidaritäts
beitrag der Selbständigerwerbenden über das bisherige 
Ausmass hinaus erhöht werden soll. AHV/IV-Kommission 
hat mit 22: 15 Stimmen beschlossen, es sei am bisherigen 
Ausmass der Solidarität festzuhalten. 

Der Antrag der Minderheit zielt in keiner Weise darauf 
das der 

und insofern ist die Bemerkung von Herrn 
von gestern, der von einer «Entlastung» der Selbständig
erwerbenden sprach, zu korrigieren, und ich halte es nur für 
einen dass auch unser Herr Kommissions
präsident vorhin von einer «Reduktion» hat. 
Ich wiederhole: um eine Entlastung, um eine Verringerung 
des bisherigen Solidaritätsbeitrages der Selbständigerwer
benden geht es beim nicht. Die Selb
ständigerwerbenden werden auch 
Höhe wie bisher einen sehr erheblichen Teii 
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und freien Berufen, einzig darum, diesen Solidaritätsanteil 
auf dem bisherigen Stand und Ausmass zu belassen. 

Dass die Solidaritätsquote aus den Beiträgen der 
Selbständigerwerbenden keine Bagatelle ist, folgende 
Rechnung: 1968 gibt es annähernd 3 Millionen 
pflichtige; davon sind Selbständigerwerbende. Bei 

Beitrag leisten die Selbständigerwerbenden einen Jah
von 300 :Millionen Franken. Davon sind 120 

Millionen Franken Diese 120 Millionen 
Franken sind 40 der Gesamtheit der Solidaritätsbeiträge, 
also 40 der werden von der 
Beitragspflichtigen Die Solidarität der Selb-
ständigerwerbenden ist folglich bereits sehr stark ent
wickelt. Sie ist ferner was zu bedenken ist - nach oben 
unbegrenzt; denn eine Plafonierung besteht nicht. Im 
Rahmen des Drei-Säulen-Systems ist zu beachten, dass der 
Selbständigerwerbende in geringerem Masse von der zweiten 
Säule profitiert. Diese fehlt für ihn sogar in machnen Be
reichen. 

Wenn ich in der Eintretensdebatte an die Selbständigen 
vornehmlich im Gewerbe appeliert habe, diese zweite Säule 
auch für sich selbst zu stärken, und wenn zu hoffen ist, dass 
dieser Ausbau in den nächsten Jahren in erhöhtem Masse 
erfolgen wird, dann muss konsequenterweise verlangt 
werden, dass nicht die AHV über vermehrte Solidaritäts
beiträge Mitte! abschöpft, die für die Schaffung und den 
Ausbau der kollektiven zusätzlichen Altersvorsorge der 
Selbständigen zur Verfügung stehen sollen. Seine Alters
vorsorge hat der Selbständigerwerbende allein zu tragen. 
Die zweite und dritte Säule sind eine ihm allein überbundene 
Aufgabe. An die kollektive Altersvorsorge der Arbeitneh
mer im Rahmen der zweiten Säule leisten aber die Arbeit
geber ihrerseits ebenfalls sehr bedeutende Beiträge. 

Ein weiteres: Der Selbständigerwerbende, der Arbeit
geber ist, bezahlt nach Gesetz die Hälfte der Arbeitnehmer
beiträge. Dabei handelt es sich in zahlreichen Unterneh
mungen um sehr namhafte Summen, die auf der Kosten
seite und im Wettbewerb zu verkraften dem Arbeitgeber 
von der Versicherung überlassen wird. An dieser Regelung 
will nichts geändert werden; sie ist jedoch mitzuberück
sichtigen, wenn die Festsetzung des Beitrages für Selb
ständige erwogen wird. 

Der Einnahmenausfall infolge Beschränkung des Bei
trages der Selbständigen auf 4,6 statt 5,2 % bei einem Wir
kungsbereich der sinkenden Beitragsskala von !6 000 
Franken an beträgt nach Angaben des Sozialversicherungs
amtes 28 Millionen Franken. Es sind noch weniger, wenn 
man den Beitragssatz auf 5 resp. 4,5 % festsetzt. Dieser 
Betrag macht nicht einmal l % der Beiträge im Jahres
durchschnitt der der 7. AHV-Revision zugrunde liegenden 
Berechnungsperiode aus. Sie haben heute morgen gehört, 
dass diese Ausgaben rund 3,6 Milliarden Franken betragen 
werden. Es kann also nicht behauptet werden, die Finanz
rechnung des Versicherungswerkes werde dadurch, dass 
der Beitrag der Selbständigerwerbenden nur im gleichen 
Ausmass erhöht werden soll wie jener der Unselbständig
erwerbenden, aus dem Gleichgewicht gebracht. 

Die Festsetzung der Beiträge der Selbständigerwerben
den stellt eine Frage des Finanzierungssystems dar. Sie hat 
mit sozialpolitischen Überlegungen nichts zu tun. Die 
Frage lautet einzig: In welcher Weise und zu welchen Lasten 
werden die für die Finanzierung der Renten notwendigen 
Mittel aufgebracht'? Die andere Frage, ob auch den Selb
ständigerwerbenden, die nur kleine Einkommen aufweisen, 
eine gewisse sozialpolitisch begründete Entlastung zuge
standen werden will, ist davon zu trennen. Auf diese 
Trennung ist deutlich hinzuweisen, selbst wenn sie von 

438 19 septembre 1968 

jenen gerne übersehen wird, die meinen, den Selbständig
erwerbenden können frisch-fröhlich der Beitragssatz erhöht 
und neue Solidaritätsleistungen aufgestockt werden. 

Der Antrag der Minderheit Ihrer Kommission auf Zu-
stimmung zum Beschluss, den der Ständerat mit grosser 
\1ehrheit, nämlich mit 25 :6 Stimmen, hat, baut den 

der nicht ab. 
Wenn gestern Herr an appelliert hat, 
dass wir nicht zu viele Differenzen zum Ständerat schaffen 
sollen, dann kann ich ihm nur zustimmen im 
Blick auf das Abstimmungsresultat im Ständerat l25 :6 
Stimmen!). 

Der Antrag der Minderheit führt auch nicht zu einer 
der AHV in wie in 

n.u'""!,'-' Weber 
gestern hier gesagt hat. Dieser rein formalen Betrachtungs
weise der Botschaft ist entgegenzuhalten, dass eine Klassen
bildung innerhalb der Beitragspflichtigen in Tat und Wahr
heit dann erfolgt, wenn die Selbständigen eine doppelt so 
hohe Beitragserhöhung zu übernehmen haben wie die U n
selbständigen. Auf diese Weise werden verschiedene Klas
sen von Beitragspflichtigen geschaffen, nicht aber dann, 
wenn gemäss Antrag der Minderheit Selbständige und Un
selbständige die gleiche Beitragshöhe auf sich zu nehmen 
haben. 

Die sozialpolitische Komponente zugunsten der klei
neren Einkommensbezüger unter den Selbständigen wurde 
mit der degressiven Skala in die AHV eingeführt. Die obere 
Grenze bei einem Beitrag von 4 % liegt gegenwärtig bei 
12 000 Franken, die untere bei einem Beitrag von 2,5 % 
bei 1200 Franken. Der Antrag des Bundesrates auf Er
höhung dieser Limite um einen Drittel entspricht rund den 
zwischen 1964 und 1969 eingetretenen Lohnerhöhungen. 
Das Prinzip der degressiven Skala ist unbestritten. Als be
gründet ist auch die eben genannte Erhöhung der Limite 
zu bezeichnen. Die obere Limite allenfalls tiefer anzusetzen 
als bei 16 000 Franken, widerspricht der für die ganze Re
vision massgeblichen Lohnentwicklung und dem sozial
politischen Sinn der degressiven Skala. Ich ersuche Sie, all
fällige entsprechende Anträge abzulehnen. Die untere Li
mite von 1600 Franken, d.h. der bei diesem Einkommen 
erhobene Beitrag von 2,5 entspricht übrigens den 40 
Franken Mindestbeitrag gemäss Artikel 10. 

Die von der Kommission beschlossene Erhöhung der 
oberen Limite auf 20 000 Franken ist mit dem Umstand 
zu erklären, dass die Kommission den Antrag der Minder
heit auf Festsetzung des Beitrages auf 4,5 % ablehnte, dann 
aber den Selbständigen dennoch ein gewisses Entgegen
kommen zeigen wollte. Auf Grund der Lohnentwicklung 
und im Vergleich mit den rechnerischen Grundlagen der 
übrigen Elemente der Revision ist es konsequenter, bei den 
16 000 Franken als obere Limite zu bleiben, ergänzt allerdings 
durch die Neufestsetzung des vollen Beitrages auf 4,5 resp. 
4,6%. Von der degressiven Skala profitieren bei der Limite 
von 16 000 Franken 91 % der selbständigen Landwirte und 
48 °,~ der nichtlandwirtschaftlich Selbständigerwerbenden. 
Bei der Limite von 20 000 Franken wären es 97 ~,~ der Land
wirte und 59% der nichtlandwirtschaftlichen Selbständigen. 
Die Erhöhung der Limite von 16 000 auf 20 000 Franken 
hätte bei einem Beitragssatz von 5,2 % einen Einnahmen
ausfall von rund 8 Millionen Franken zufolge. 

Es muss übrigens gefragt werden, ob es sinnvoll ist, 
einerseits durch die Ausdehnung der sinkenden Skala den 
Selbständigerwerbenden mit kleinem Einkommen entgegen
zukommen, sie anderseits aber durch eine, verglichen mit 
den Unselbständigerwerbenden, doppelt so grosse Beitrags
erhöhung gleichsam wieder zu strafen. 
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Ein Wort zu meinen Eventualanträgen: Diese sind aus 
formellen rechnerischen Gründen notwendig. Wird der 
Gesamtbeitrag auf 5.2 10 erhöht, was in der Kommission 
erst nach der Diskussion und über die 
Artikel 6 und 8 beschlossen war, dann soll der Beitrag der 
Selbständigen nach dem Sinn des auf 
4,6 festgesetzt werden. Dann nämlich deckt sich die Bei-

um 0,6 der 
benden. Es ist nur die rechnerische Konse-
quenz, wenn die untere Limite der Skala auf 
2,6 statt 2,5 gemäss Ständerat wird. 

Aus den vorerwähnten Gründen hält die Kommissions
minderheit dafür, die obere Limite der Skala 
sei auf 16 000 Franken gemäss Antrag des Bundesrates 
und des Ständerates zu belassen. 

Es ist aus den Verhandlungen der Kommission bekannt, 
dass gegen die von der Kommissionsminderheit vertre
tenen Anträge Einwände erhoben werden. Vor allem v.,ird 
kritisiert, viele Selbständigerwerbende würden Einkommen 
ausweisen, die eine Schonung nicht verdienten; für die 
übrigen sei man aber bereit, die degressive Skala auszu
dehnen. Ich darf in diesem Zusammenhang an den lJ nter
schied zwischen der versicherungsmässigen Komponente 
der gleichmässigen Erhöhung der Beiträge der Selbstän
digen und Unselbständigen im Rahmen dieser Revision 
und der sozialpolitischen Komponente der degressiven 
Skala erinnern. Es ist auch nicht einzusehen, weshalb die 
Selbständigerwerbenden eine doppelte Mehrbelastung auf 
sich nehmen sollten. Das schliesst nicht aus, dass man 
durch Erstreckung der degressiven Skala gegenüber den 
Bezügern kleiner Einkommen eine gewisse Rücksicht an 
den Tag legt. Einige grosse Einkommen, mit denen gerne 
operiert wird und die beweisen sollen, dass es den Selb
ständigen durchwegs überdurchschnittlich gut geht und sie 
eine weitere Schröpfkur schmerzlos ertragen, sind heraus
gepickte Beispiele. die für den Durchschnitt nicht reprä
sentativ sind. Mit gleicher angeblicher Berechtigung könnte 
argumentiert werden, Spitzeneinkommen von Unselbstän
digerwerbenden liessen eine viel höhere Belastung als 2,5 
oder 2,6 /~ zu. Niemand hat aber beantragt, und niemand 
denkt daran, es zu tun, für diese Einkommensbezüger sei 
die Beitragserhöhung auf über 0,5 oder 0,6 °,~ festzusetzen. 

Namens der Kommissionsminderheit beantrage ich 
Ihnen, es sei in den Artikeln 6 und 8 dem Ständerat zuzu
stimmen, sofern der Beitrag auf 5 % festgelegt wird, mit 
oberer Limite für die sinkende Beitragsskala auf 16 000 
Franken und unterer Limite auf 2,5 ~{;; eventuell, falls der 
Beitrag von unserem Rat auf 5,2 ~,;; (gemäss Antrag der 
Kommissionsmehrheit) festgelegt wird, soll er für die in 
Artikel 6 und 8 aufgeführten Beitragspflichtigen auf 4,6 
festgelegt werden, mit einer oberen Limite für die sinkende 
Beitragsskala von 16 000 Franken und einer untern Limite 
von 2,6 %, Mit der Zustimmung zu diesem Minderheits
antrag wird gegenüber dem Ständerat keine oder im Falle 
des Eventualantrages eine minime und lösbare Differenz 
geschaffen, was im Interesse der Inkraftsetzung der Revi
sion auf den !.Januar 1969 liegt. Ich beantrage dem Rat, 
bei den Artikeln 6 und 8 der Kommissionsminderheit zu
zustimmen. 

M. Jaccottet: Je vais m'efforcer, comme nous Je recom
mande M. Je president, d'etre bref. Je n'entrerai donc pas 
dans tous !es details, mais il me faudra pourtant un peu 
de temps, car j'ai it vous parler a !a fois des articles 5, 6 et 8. 

Pour ce qui est de l'article 5, 1 er alinea, je vous recom
mande d'appuyer la proposition de M. Bachmann, pro
position d'ailleurs conforme au projet du Conseil federal. 

Nationalrat - Conseil national 1968 

Je ne vais pas reprendre !es considerations developpees par 
'vL Bachmann il y a un instant, auxquelles je me rallie dans 
leur ensemble. Je voudrais simplement insister sur l'argu
ment que hier, dans le debat sur rentree en 
matiere. a savoir qu'il n'est pas possible d'aller au-dela 
des du Conseil federal sans desequilibrer tout 
le Ces sont d'ailleurs fondees sur 
!es recommandations que la Commission de l'AVS unanime 
a et avait tres soigneusement etudiees. 

On nous fait remarquer augmentation 
mentairede deux dixiemes de 
de chose. II ne faut pourtant pas oublier que 
de 4 a 5 ° au total. des cotisations constitue 
considerable; on aujourd'hui cette limite, on 
passera bien vite a 5,5 encore a Et alors ces coti-
sations viendront entraver le developpement des caisses 
professionnelles. Et s'il y a encore, nous le reconnaissons, 

a faire pour que la prevoyance vieiliesse assuree 
par ce deuxieme pilier soit vraiment satisfaisante, le 
nombre des entreprises et des institutions diverses qui 
creent des caisses de retraite est neanmoins en constante 
augmentation. L'amelioration quant au nombre des assu
res et quant au montant des prestations peut et doit se 
poursuivre. 

Aussi, f ai eu peine a comprendre le but que recherchait 
.\1. Chavanne, hier. lorsqu'il affirmait que Ja prevoyance 
par !e deuxieme pilier serait «dangereuse ». II y a en effet, 
dans une certaine mesure, un decalage entre !es assurances 
dont beneficie une partie des ouvriers manuels et !es 
retraites des fonctionnaires des administrations publiques 
ou privees. Est-ce que par hasard M. Chavanne voudrait, 
pour supprimer ce qu'il appelle un danger, supprimer !es 
retraites des fonctionnaires? II est evident qu'il faut au 
contraire tout faire pour que les possibilites de retraites 
!es meilleures soient etendues au plus grand nombre pos
sible et, finalement, a tout le monde. Cette extension si eile 
se fait par les caisses professionnelles est naturel!ement 
moins onereuse pour Ies collectivites publiques. Or cette 
possibilite ne reste que tant que la charge des cotisations 
de prevoyance, y compris celles de l'AVS, ne devient pas 
trop lourde. Donc, encore une fois, sans vouloir reprendre 
d'autres arguments a ce sujet, je conclus en vous deman
dant de vous prononcer en faveur du taux de 2,5 % pour 
!es cotisations prevues a rarticle 5, l er alinea, ce qui implique 
evidemment une meme decision en ce qui concerne l'ar
ticle 13. 

Quant aux articles 6 et 8, Je groupe liberal se prononce 
en faveur de la proposition de Ja minorite qui consiste 
donc a fixer le taux de la cotisation a 4,5 Parmi !es 
divers arguments que l'on a deja avances et que M. Rohner 
vient excellemment de presenter en faveur de cette solution, 
il faut, i:t mon avis, retenir principalement le fait que pour 
!es independants et pour ceux dont l'employeur n'est pas 
tenu de payer des cotisations, Ia prevoyance ne repose pas 
sur trois piliers, mais sur deux seulement. Par la force des 
choses, ceux qui sont independants doivent agir seuls, sans 
appui de l'exterieur. La p!upart du temps, ils ne beneficient 
pas des assurances collectives pour Iesquelles les salaries 
profitent d'une participation de leur employeur. Les inde
pendants doivent donc concentrer leurs efforts sur la pre
voyance individuelle et ils sont naturellement seuls pour en 
assurer Je financement. En outre, comme M. Rohner l'a 
egalement souligne il y a un instant, les independants 
comme ceux dont l'employeur n'est pas tenu de payer des 
cotisations sont, selon !es articles que nous discutons main
tenant, egalement seuls il. assumer la charge de l'entier de 
leur cotisation A VS, tandis que les salaries partagent celle-
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ci avec leurs employeurs. Tout cela justifie deja suffisam
ment l'allegement, minime d'ailleurs, que le Conseil des 
Etats a prevu d'apporter a leurs cotisations d'assurance 
vieillesse. 

II faut en meme temps rappeler qu'on compte environ 
3 millions de cotisams de l'assurance vieillesse, dont 
quelque 300 000, soit sont des personnes de condition 
independante. Si le taux de la cotisation de l'assurance 
vieillesse etait fixe a 5 le groupe des independants, re
presentant donc le 10 du total des assures, supporterait 
annuellement le de l'ensemble des contributions de 
solidarite. Si l'on fixe la cotisation a 4,5 la contribution 
de so!idarite des independants restera encore tres impor
tante. II n'est en etfet pas question de ne pas maintenir le 
nr'""'"'" de la solidarite, mais il faut relever que ce prin
cipe est plus etendu dans notre assurance vieiUesse que 
dans !es assurances sociales etrangeres, et il ne serait pas 
normal ni judicieux qu'une application encore plus ex
tensive de ce principe aboutisse a des situations inequi
tables. Je vous recommande donc, sur ce point, d'approuver 
Ja proposition de la minorite tant en ce qui conceme l'ar
ticle 6 que l'article 8 du projet. 

Furgler: Gestatten Sie mir eine kleine Vorbemerkung. 
Trotzdem ich sehr gut verstehe, dass wir immer unter Zeit
druck arbeiten müssen, habe ich die Meinung, dass es völlig 
belanglos ist, ob wir am Montagnachmittag um 3 Uhr oder 
sogar am Morgen um 8 Uhr beginnen; entscheidend ist, 
dass wir miteinander ein gutes Gesetz zustande bringen. Ich 
sage das deshalb, weil man nicht gleich fruchtbar arbeitet 
unter dem Druck der Glocke. 

Nun zur Sache selbst: Sie erinnern sich an den Ausgang 
der Debatte im Ständerat. Bundesrat und Ständerat (in 
ihm alle Fraktionen) vertraten geschlossen die Meinung, 
dass mit 5 '.;,,~ einzig und allein Renten in der Höhe von 
190 Franken bzw. 375 Franken nach Artikel 34 des 
Gesetzes finanziert werden könnten. Wir behandelten diese 
Kernfrage in der Lenzerheide während mehrerer Stunden, 
und wiederum kam eine Übereinstimmung zwischen 
Bundesrat und den Vertretern aller Fraktionen zustande, 
die dahin ging, mit 5 % Beiträgen könnten im Maximum die 
vom Ständerat beschlossenen Renten finanziert werden. 
Das sind Fakten, die uns doch zu denken geben müssen. 

Ich habe mit Freude vor einer Stunde festgestellt, dass 
wir in unserem Rat - daran ändert auch die noch bevor
stehende Debatte über die verschiedenen Variationen des 
variationenreichen Kollegen Brunner nichts - mit seltener 
Einmut, über die Anträge des Ständerates hinausgehend, 
im Artikel 34 Renten von 200 Franken bzw. 400 Franken 
beschlossen haben. 

Ich begrüsse diesen einmütigen Willen, weil er den so
zialpolitischen Sinn unseres Rates verrät, weil diese sozial
politisch bedeutsame Verbesserung angebracht ist und weil 
sie auch den Charakter unseres Versicherungswerkes 
intakt lässt. Wir behalten die Basisversicherung, die wir 
seinerzeit wollten, als wir die Drei-Säulen-Theorie be
schlossen; und wir haben trotzdem zustande gebracht, dass, 
mit den Ergänzungsleistungen zusammen, jedem Schweizer 
ein Existenzminimum garantiert wird. Wir haben dieses 
Ziel - und das mit Blick auf die weitergehenden Vorschläge 
verschiedener Kollegen - in sinnvollster Weise verwirklicht. 
Es genügt, wenn ich Ihnen sage, dass die rund 180 000 wirt
schaftlich schwächsten Mitbürger, die heute ihren Rechts
anspruch auf Ergänzungsleistung ausnützen und auswerten, 
zu diesem Ziel kommen, ohne sich im geringsten genieren 
zu müssen. Ich wiederhole: es ist ein Rechtsanspruch, den 
sie realisieren. Würden wir einfach auf die Vollversicherung 

wechseln und allen diese zusätzlichen Beträge, die in der 
Ergänzungsleistung beinhaltet sind, zuführen, dann hätten 
wir rund viermal mehr Bezüger, hätten also auch rund 
viermal grössere Kosten unter diesem Titel zu bezahlen. 
Ich glaube, die Kombination, die wir gefunden haben, ver
dient die Wertung «gerecht». 

Aus dieser gesellschaftspolitischen Schau trete ich nun 
an die Finanzierungsfrage heran. Wir sind es uns selbst 
schuldig, einen Blick auf die dieses Staates zu 
werfen, die ja von der Sozialpolitik mitbestimmt wird. Ich 
möchte alle verehrten Freunde, die jetzt auf 5 
an das erinnern, was wir in den Budgetsitzungen mit er
hobener Hand zu sagen pflegen, was wir bei der Behandlung 
des Sofortprogrammes hier vortrugen: Die Sorgen, die uns 
die immer wachsenden Staatsausgaben machen, sofern es 
uns nicht gelingt, rechtzeitig Deckung zu beschaffen. Wenn 
ich nun vor mir sehe, was uns vom Bundesamt für Sozial
versicherung, was uns von der Regierung selbst als finan
zielle Folge unserer Beschlüsse aufgezeigt worden ist, dann 
kann ich mich dem optimistischen Schluss verschiedener 
Vorredner, es ginge ja auch mit 5 /~ Prämien, nicht an
schliessen. Warum? 

Mit 5 % Prämien würde die Fondssubstanz bereits 1974 
angegriffen, anstatt erst 1976. Am Ende der zwanzig
jährigen Finanzierungsperiode wäre der Fonds auf 2,9 
Milliarden abgesunken, anstatt auf 6 Milliarden, was von 
Bundesrat Tschudi in der Kommission als Minimalgrenze 
bezeichnet worden ist. Daraus folgt, dass die untere Schwelle 
für den Anlagefonds nicht mehr vorhanden wäre, entgegen 
der Konzeption des Gesetzes in den Artikeln 107 ff. 

Die Argumentation des verehrten Kollegen Wartmann, 
wir könnten ja in einigen Jahren diesen Schritt immer noch 
vollziehen, glaube ich, geht in einem sehr wesentlichen 
Punkte fehl. Er sagte, aus den Arbeitsunterlagen des 
Departementes sei statisches Denken erkennbar, weil die 
Beiträge als in ihrer jetzigen Höhe bestehen bleibend auf
gezeigt seien. Ich darf entgegnen, dass diese Arbeitshypo
these deshalb gerechtfertigt ist, weil das Amt davon aus
ging, dass die Veränderungen, die sicher in diesen Beitrags
leistungen zu erwarten sind, ohne jeden Zweifel durch die 
Mehrleistungen aufgezehrt werden, die allein unter dem 
Titel der Teuerung zu erbringen sein werden. Kein Mensch 
in diesem Saale gibt sich der Illusion hin, dass wir die 
Teuerung nicht auch auf diesem Sektor auffangen müssen. 
Also ist die Arbeitshypothese des Bundesamtes durchaus 
einleuchtend. 

Wenn wir nun einfach so tun, als ob wir die Fondssub
stanzen ohne weiteres wie Butter an der Sonne schmelzen 
lassen könnten, dann füge ich bei: Gewiss können wir das, 
wenn wir das Finanzierungssystem, wie es im Artikel 102 ff. 
des Gesetzes vorgesehen ist, abändern wollen. Aber zu der
artigen Anträgen hat sich weder in der Kommission noch 
hier im Saale auch nur einer der Kollegen verstiegen. Wenn 
wir also ein späteres Mal über die Grundfrage: Wie finan
zieren wir die AHV? miteinander diskutieren, dann bin ich 
gerne bereit, neue Anträge sorgfältig zu prüfen. Heute aber 
sage ich: Die Rechnungsgrundlagen, die uns vorgezeigt 
worden sind, sind eher zu optimistisch, denn es steht bei
spielsweise fest, dass die Einnahmen pro 1968 im heutigen 
Moment rund 50 Millionen weniger betragen, als seinerzeit 
für 1968 geschätzt worden ist. Ich dramatisiere keineswegs. 
Wir müssen uns einfach Rechenschaft geben: wollen wir 
sauber finanzieren, ja oder nein. Und da scheint mir be
deutsam, was der verehrte Kollege Hofstetter, der jetzt 
leider unseren Verhandlungen nicht folgen kann, an der 
Sitzung in der Lenzerheide ausführte. Ich zitiere auf Seite 99 
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des Protokolls: « Hofstetter hätte zwar die obere Grenze 
von 4500 Franken beim Antrag Tschumi1 Blatti nicht ge
stört; er kann sich aber dem Vorschlag einer Höchstrente 
von 4800 Franken und damit einem rentenbi!denden 
Höchsteinkommen von rund 22 000 Franken 
weil damit nun Minimum und Maximum sich wie l : 2 ver-
halten und so der Nivellierung wird. Auch 
er ist der Ansicht, es sollte für die dieser 

gesorgt durch Hebung des 
für die AHV auf 5,2. · sofern eine grosse Mehr
heit der Kommission dies so beschliesst. können sich auch 
die Fraktionen zu dieser Lösung bekennen. und es wird ihr 
der Ständerat zustimmen. Ich könnte lhnen aus allen 
Fraktionen gleichlautende Kommentare zitieren. Ich be
gnüge mich mit der Feststellung, dass in der 
über diesen entscheidenden Punkt die Kommission mit 
23: 1 Stimmen entschieden hat. Irrtum vorbehalten, war 
diese eine Stimme diejenige des verehrten, leider ebenfalls 
erkrankten Herrn Deonna, der grundsätzliche Bedenken 
hatte. Ich ging nach Hause in der Überzeugung, dass die 
Fraktionen, die in diesem Rate vertreten sind, sich Rechen
schaft gegeben hatten, dass sozialpolitischer Fortschritt 
bezahlt werden muss. 

Streuen wir uns nicht selbst Sand in die Augen, wenn 
wir 5 ~~ beschliessen, wissend, dass wir bereits im nächsten 
Budget die Rechnung zu bezahlen haben, wissend, dass 
unser Mitbürger als Steuerzahler so oder so nicht um die 
Wahrheit herumkommt? 

Ich komme zum Schluss. Wir haben die Drei-Säulen
Theorie. Sie ist zum Teil, für einzelne Mitbürger, Theorie 
geblieben, weil sie von der zweiten Säule gar nichts haben. 
Für diese Mitbürger ist es ganz besonders bedeutsam, dass 
wir die heutigen Verbesserungsvorschläge realisieren. Für 
die enorm grosse Zahl, die auf die zweite Säule hofft, füge 
ich bei, dass es entscheidend sein wird, dass wir auch dies
bezüglich, durch die Überweisung des Postulates der 
Kommission, dafür Sorge tragen, dass ein Mehr geschieht. 
Ich ersuche Sie ebenso höflich wie dringend, nicht nur das 
rechtens werden zu lassen, was Sie an Rentenhöhe in 
Artikel 34 beschlossen haben, sondern auch durch die 
Leistung von 5,2 ~~ bzw. 2,6 °;.; Prämien den Willen zu 
dokumentieren, sorgfältig, sauber zu finanzieren. 

Grütter: Zur Diskussion stehen die Artikel 5. 6 und 8 des 
AHV-Gesetzes. Nach den Ausführungen von Herrn Furgler 
kann ich mich sehr kurz fassen. Ich darf von den Beratungen 
unserer Kommission in Lenzerheide ausgehen, wo wir die 
Anträge des Bundesrates über die Höhe der Renten disku
tierten. Da kam bei vielen Mitgliedern unserer Kommission 
die Meinung zum Ausdruck. diese Rentensätze seien zu er
höhen. Der Bundesrat hat immer wieder erklärt, dass mit 
einem Beitragssatz von 5 ~.,;. keine höheren Renten ausge
richtet werden könnten, als er sie vorschlage. In der Folge 
gab sich die Kommission einen Ruck und sagte, es sei 
nötig, die Renten weiter zu erhöhen, als es der Bundesrat 
vorschlägt, aber man wolle die Konsequenzen ziehen und 
die gesunde finanzielle Grundlage der AHV aufrechter
halten. So kam mit übergrosser Mehrheit der Beschluss der 
Kommission zustande, den Beitragssatz auf 5,2 ~·~ festzu
setzen. Der Bundesrat hat mehrmals erklärt, dass damit die 
Finanzierung der von der Kommission vorgeschlagenen 
erhöhten Renten gesichert sei. Heute ist der Nationalrat, 
auch mit sehr starkem Mehr, der Kommission in bezug 
auf die Rentenhöhe gefolgt. Ich bitte den Nationalrat, sich 
den Konsequenzen, die die Kommission auf der finanziellen 
Seite gezogen hat, ebenfalls anzuschliessen. Wichtig ist, 
die finanziellen Grundlagen der AHV gesund zu erhalten. 

C'm das zu erreichen, müssen wir bei der Ausrichtung er
höhter Renten die Bezüge der Altrentner und die der 
neuen Rentner werden im Durchschnitt um einen Drittel 
erhöht - auch die Beiträge erhöhen. Es kommt mir ein 
bisschen komisch vor, wenn man sich für erhöhte AHV-
und IV-Renten und dann nicht bereit ist, die 

Finanzmittel zur zu stellen. Ich emp-
finde das als als nicht seriös und als eine im 
\virklichen Sinne des Wortes billige Politik. Der Bundesrat, 
das haben wir schliesst sich nun der Kommission an. 
kh bin überzeugt, dass sich auch der Ständerat für einen 

von 5,2 ' mit Mehrheit wird. 
Ich möchte Ihnen also der Kommissions-

mehrheit zuzustimmen in die der 
Prämiensätze. Wenn der Prämiensatz mit 5,2 festgelegt 

sich ganz automatisch die Berechnung des 
"!S"'""",,"" für die 

Nun ist aber ein abweichender Antrag gestellt worden in 
bezug auf die Seibständigerwerbenden. lch glaube, dass 
dieser Antrag, nicht auf die volle Höhe zu gehen, in Ab
weichung von der Auffassung des Herrn Dr. Rohner, eine 
ii.nderung im Prinzip der Finanzierung der AHV ist. 
Nach meiner Meinung ist das ein sehr schwerwiegender 
Eingriff in die Finanzierung der AHV, und es wird das 
Solidaritätsprinzip, das so oft gerühmt wird, in einer sehr 
entscheidenden Art und Weise tangiert. Die Selbständig
erwerbenden werden ja für die Beitragsleistung an die AHV 
eingeschätzt auf Grund der Wehrsteuereinschätzung. Von 
diesem Betrag werden die AHV-Prämien erhoben. Es 
handelt sich also nicht um das Bruttoeinkommen, wie bei 
den Unselbständigerwerbenden. Bei den Unselbständig
erwerbenden ist das jeweilige Bruttoeinkommen beitrags
pflichtig. Da gibt es keine Abzüge für Familie, keine Kinder
abzüge, keine Unkostenabzüge. Sie haben also ihre Bei
träge vom vollen Bruttolohn zu bezahlen. Bei den Selb
ständigerwerbenden ist es ganz anders. Erstens einmal ha
ben sie ja keinen Lohnausweis beizubringen bei ihrer 
Steuererklärung. Das ist vielleicht schon ein wesentlicher 
Unterschied zwischen der Wehrsteuererklärung eines 
Selbständigerwerbenden und derjenigen eines Nichtselb
ständigerwerbenden. Und dann sind die Grundlagejahre 
für die Bemessung der Beiträge der Selbständigerwerbenden 
eigentlich die zwei vorausgehenden Jahre, weil ja die 
Steuern erst eben in einer spätem Periode eingezogen 
werden. Dann kann bei dieser Wehrsteuererklärung ein 
Abzug gemacht werden, ein persönlicher Abzug; weiter 
ein Abzug, wenn einer Familienvater ist, für Familie und die 
Kinder: die Abschreibungen, die er in seinem Betrieb vor
nimmt, kann er ebenfalls in Abzug bringen. Und noch 
etwas anderes: 5 °0

~ von seinem im Betrieb investierten 
Kapital kann er ebenfalls für die Beitragsberechnung 
für die AHV in Abzug bringen. Sie sehen also, es besteht 
ein sehr wesentlicher Unterschied zwischen der Berechnung 
und Prämienleistung bei einem Unselbständigerwerbenden 
und bei einem Selbständigerwerbenden. 

Dazu kommt noch etwas anderes: Abgesehen von einem 
schwerwiegenden Einbruch in das Solidaritätsprinzip, darf 
man darauf verweisen, dass ja die wirtschaftlich nicht sehr 
starken Selbständigerwerbenden durch eine degressive 
Skala in der Beitragsleistung entlastet werden. Wer also ein 
wehrsteuerpflichtiges Einkommen, unter Einrechnung aller 
dieser Abzüge, von denen ich gesprochen habe, von 
weniger als 20 000 Franken zu versteuern hat - hier kommt 
eben auch noch dieser fünfprozentige Abzug dazu -, der 
fii!lt unter die Degression. lch glaube, auch sozialpolitisch 
ist der Antrag, den übrigens Herr Furgler in der Kommis
sion gestellt und damit eine Mehrheit erreicht hat, mit 
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~O 000 Franken - nicht nur 16 000 Franken, wie sie der 
Bundesrat vorgeschlagen hat vertretbar. Das ist gleich
zeitig ein ausserordentlich weites Entgegenkommen an die 
wirtschaftlich schwächeren selbständigen Existenzen. 

Aus den angeführten Gründen ersuche ich Sie - in 
Übereinstimmung mit der Haltung der Mehrheit und mit 

der Ausführungen des Herrn Furgler -, die 
Anträge der :v1ehrheit der Kommission anzunehmen und 
die Anträge der Minderheit abzulehnen. 

Schuler: Ich möchte nicht mehr allzu lange über das 
Verhältnis der Beitragshöhe zwischen Unselbständig
erwerbenden und Se!bständigerwerbenden sprechen. Den
noch halte ich dafür, dass Sie über die konkreten Aus

der verschiedenen Anträge noch etwas nähere 
Auskunft haben sollten. 

Wenn wir 5,2 ~~ Beitrag beschliessen, die Degression 
aber für Einkommen bis zu 20 000 Franken spielen lassen, 
haben wir nämlich die Situation, dass diese Lösung für 
einen Teil der Selbständigerwerbenden vom l.Januar 1969 
an günstiger sein wird als heute. Es gibt also Selbständig
erwerbende, die dank der Degression - vor allem in den 
mittleren Einkommensschichten von 8000 bis 16 000 Fran
ken Jahresverdienst - bei 5,2 ~~ weniger Beiträge bezahlen 
werden als heute bei 4 % Grundbeitrag. Und zwischen 
16 000 und 18 000 Franken Jahresverdienst haben wir die 
Situation, dass die Beitragspflichtigen nach dem Vor
schlag Ihrer Kommissionsmehrheit - 5,2 %, aber De
gression bis zu 20 000 Franken - weniger Beiträge zu be
zahlen haben als nach der Variante des Ständerates. Ich 
glaube, das sollten auch die Vertreter des mittleren und 
kleineren Gewerbes hier im Saal als wirkliches Entgegen
kommen würdigen und bei ihrer Stimmabgabe berück
sichtigen. Zwei Beispiele: Ein Einkommen von 14 000 
Franken bezahlt heute 560 Franken AHV-Prämie und nach 
dem Vorschlag der Kommissionsmehrheit nachher, dank 
der Degression, 518 Franken. Bei 18 000 Franken Ein
kommen sieht es so aus, dass gegenüber 720 Franken 
heute, nach dem Vorschlag der Kommissionsmehrheit 
828 Franken und nach dem Vorschlag der Kommissions
minderheit, die sich namentlich aus den Vertretern des 
Gewerbes und der Selbständigerwerbenden rekrutiert, 
848 Franken bezahlt werden müssten, also 20 Franken 
mehr. kh gebe zu, dass sich für die Selbständigerwerbenden 
mit Einkommen oberhalb der Zwanzigtausendergrenze die 
Situation dann allerdings ändert. Aber auch für diese 
sollte die bei einem Beitrag von 5,2 % doch nicht wesentlich 
verstärkte Solidaritätskomponente, gemessen an den 
höheren Leistungen, auf die auch sie Anspruch erheben 
können, tragbar sein. 

Wenn ich Sie hier nochmals bitte, in der Finanzierungs
frage, sowohl was den Grundbeitrag wie die Beitrags
regelung der Selbständigerwerbenden betrifft, mit der 
Kommissionsmehrheit zu stimmen, so, weil ich nicht an den 
Optimismus jener glauben kann, die uns heute erklären, es 
gehe auch mit 5 ~!,. jedenfalls vorderhand. Ich muss Ihnen 
gestehen, dass ich hinter diesem Optimismus oder Schein
optimismus mehr als nur eine rosigere Beurteilung der 
Lage gegenüber den andern vermute. Ich befürchte da
hinter nämlich die Absicht, Wünsche an die AHV, wie sie 
in den letzten Jahren immer wieder aufgetaucht sind, für 
die Zukunft dadurch zurückzubinden, dass wir vom bis
herigen, ausgewogenen Finanzierungssystem bei der AHV 
zu so etwas wie einer «Situation der knappen Kasse» 
kommen, um weiteren Revisionsbegehren zum vornherein 
entgegenhalten zu können: Das ist schön und gut, aber 

dafür reichen die Mittel jetzt nicht mehr aus. Gerade auch 
darum bitte ich Sie, der Kommissionsmehrheit zu 

M. Debetaz: Je vais essayer de ne pas contribuer a vous 
arracher trop töt lundi a ce qui vous retient dans vos 
cantons respectifs et m'efforcer de participer tout de meme 
a l'elaboration d'une loi aussi bonne et que 
possible, comme M. Furgler, conseiller ra re-
commande tout a !'heure. 

Je tiens tout d'abord a preciser que je me rallie avec de 
nombreux coilegues de la fraction radicale a 
tation des cotisations proposee par la commission. Des lors 
que nous admettons de remplacer l'augmentation des 
rentes d'un quart proposee par le Conseil federal par une 
augmentation des rentes d'un tiers, il faut etre consequent 
avec nous-memes et admettre en contre-partie le surcroit 
de cotisation tel qu'il est propose par Ja commission du 
Conseil national. 

Je passe maintenant aux articles 6 et 8 et premierement 
a l'article 8. La question de Ja cotisation des personnes 
exen;ant une activite independante est debattue depuis la 
preparation de !' A VS entree en vigueur le l'" janvier 1948. 
Les reponses qui ont ete donnees successivement a cette 
question n'ont jamais apporte une satisfaction complete 
aux interesses. On connait !es arguments qui sont avances 
de part et d'autre. J'ai deja eu plusieurs fois l'occasion de 
!es evoquer a cette tribune apropos de l'assurance vieillesse 
et de l'assurance invalidite. Je ne veux pas les reprendre en 
detail aujourd'hui. Cela a deja ete fait par !es orateurs qui 
m'ont precede et cela sera peut-etre fait encore par ceux qui 
me suivront a cette tribune. La majorite de Ja cornmission 
comme la rninorite s'appuient sur la solidarite. Celle-ci 
declare que la part solidaire contenue dans !es cotisations 
versees par !es independants represente le 40 ~~ de Ja totalite 
des contributions de solidarite, alors que les independants 
ne sont que Ie 10 % du nombre des assures. Celle-la re
torque qu'il ne faut pas considerer uniquement la soli
darite sous !'angle des cotisations, mais egalement du point 
de vue des beneficiaires et qu'examinee sous cet aspect, la 
solidarite profite largement aux personnes de condition 
independante. Et, ajoutent les partisans d'une cotisation 
demandant aux independants un effort double de celui 
effectue par !es salaries: « Nous tenons compte des conse
quences trop dures qui decoulent de notre systeme pour les 
independants a ressources modestes, nous attenuons la 
durete trop grande de ces consequences au moyen de 
l'echelledegressive.» C'est vrai, mais precisement l'institution 
de cette echelle degressive demontre que l'on a reconnu 
l'inequite du systeme a l'egard des personnes de condition 
independante. Vous ne ferez jamais comprendre a un 
artisan, a un commen,ant, a un agriculteur qu'il doit payer 
une cotisation dont le taux est superieur a celui de la 
cotisation versee, par exemple, par !e grand directeur 
genereusement salarie d'une grande entreprise. Suivant Ja 
decision que nous prendrons a propos de l'artic!e 5, je vous 
invite a faire en sorte que !es independants soient appeles a 
effectuer un effort supplementaire egal a celui qui sera 
demande aux salaries, autrement dit de 0,5 % si vous vous 
en tenez a la proposition initiale du Conseil federal, ou de 
0,6 % si vous suivez a l'article 5 la proposition de la com
mission. II nous parait tout simplement logique et juste de 
requerir de Ja part des independants un effort semblable 
a celui qui est demande aux salaries. J'adrnets que, si vous 
suivez la proposition que vous fait la minorite pour !es 
articles 6 et 8, la Hmite superieure de l'echelle degressive 
soit tixee a 16 000 francs par annee comme le propose le 
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Conseil federal. Lors de mes premieres interventions, 
j'appartenais a la categorie des independants, econo
miquement parlant bien entendu! Des lors, j'ai passe dans 
la des salaries. Mon opinion n'a pas change. Je 
continue a voir une injustice dans la difference de taux qui 
frappe respectivement les independants et les salaries et 
cette apparait encore lorsque !es 
taux augmentent. 

Un ciernier et termine. M. con-
seiller declarait hier avec une fougueuse sagesse 
au terme d'une intervention vibrante dont il a le juvenile 
secret: evitons de creer des divergences importantes avec le 
Conseil des Etats si nous voulons que Ja 7e revision puisse 
entrer en vigueur le I er janvier 1969 ainsi que cela est 
attendu de tous cötes. Je vous recommande tres vivement 
de soutenir la proposition de la minorite de la commission 
aux articles 6 et 8, principalement parce que cette pro

est tout a fait justifiee, et subsidiairement, pour 
adopter une attitude semblable a celle que le Conseil des 
Etats a prise d'une fa9on sans equivoque, sauf erreur par 
26 voix contre 6. 

Wenger: Wenn man im Zusammenhang mit der AHV
Revision von Selbständigerwerbenden spricht, so muss man 
zunächst festhalten, welche Berufsgruppen dazu gehören 
und wie ihre Einkommensverhältnisse - gesamthaft be
trachtet liegen. 

Die eine grosse Gruppe bilden die Landwirte mit 
120 000 Beitragspflichtigen; darunter gibt es sehr viele 
Kleinbetriebe, die in den Genuss der sinkenden Skala 
kommen. Eine andere Gruppe bilden die Gewerbetrei
benden, wovon der allergrösste Teil der Selbständigen, das 
heisst zirka sieben Achtel. Kleinbetriebe von l bis 5 Be
schäftigten sind, die Inhaber inbegriffen. Die Einmann
betriebe allein machen 70 000 aus. Diese Gewerbetreiben
den arbeiten wie die Landwirte hart, sie kennen keine 46-
oder 44-Stunden-Woche und müssen für ihre soziale 
Sicherheit, abgesehen von der AHV, selbst aufkommen. 
Die dritte Gruppe bilden die tiberalen Berufe: Ärzte, Zahn
ärzte, Tierärzte, Apotheker, Anwälte, Notare, Architekten, 
Ingenieure usw., gesamthaft etwa 15 000 Berufstätige. Die 
einen unter ihnen fallen in die unteren, die meisten aber in 
die mittleren und die höheren Einkommenskategorien. Es 
wäre nun aber vollständig falsch, zu glauben, sie seien alle 
sozial sorglos. Das wäre ein sehr verzerrtes Bild. Bei den 
liberalen Berufen sind insbesondere auch folgende Um
stände zu berücksichtigen: Sie haben durchwegs hohe 
Ausbildungskosten, die sie amortisieren müssen. Bei den 
medizinischen Berufen kommen dazu hohe Einrichtungs
kosten. Im weitem beginnen sie alle zwansläufig ihre 
eigentliche Berufstätigkeit 5 bis 6 Jahre und ihre freie 
Erwerbstätigkeit oft noch viel später als andere Erwerbs
tätige. Wenn sie eine Praxis eröffnen, so braucht es sehr 
viel Aufbauarbeit und eine längere Anlaufzeit. Es genügt 
nicht - wie Professor Guhl zu sagen pflegte -, dass sie ein 
Aushängeschild mit der Aufschrift aushängen: «Hier ist 
guter Rat teuer!» Zudem muss sich der Freierwerbende 
gegen die Risiken partieller oder voller Erwerbsunfähigkeit 
infolge Krankheit, Unfall usw. sowie gegen die Risiken der 
Berufsausübung durch hohe und entsprechend teure 
Haftpflichtversicherungen abschirmen. Sie haben fast 
durchwegs eine sehr aufreibende Tätigkeit, sind auf die 
Mitarbeit der Ehefrau angewiesen, so dass Mann und Frau 
sich voll und ganz einsetzen müssen, und sind trotzdem im 
grossen und ganzen keine Grossverdiener. Wenn sie dies 
sind, dann oft nur während einer kurzen Periode, erstens 
weil sie wegen der oft sehr langen Ausbildungszeit nicht 

selten erst nach dem 35.Altersjahr eine eigene Praxis 
eröffnen können. und zweitens weil der besonders hohe 
berufliche Einsatz oft frühzeitig zu Abnützung und zu 
gesundheitlichen Störungen führt. 

erhebliche Existenzrisiken hat, für 
erwerbenden, verglichen mit den 
den, grosse finanzielle 
einem von 5 würden die 
erwerbenden einen Jahresbeitrag von durchschnittlich 
300 Millionen Franken leisten. Davon wären 180 Millionen 
rentenbildend, während 120 Millionen Franken Soli
daritätsbeiträge wären. Diese Summe entspricht, wie Herr 
Kollega Rohner schon gesagt hat, 40~~ der Gesamtheit der 
Solidaritätsbeiträge, die somit von 10 ~,~ der Beitrags
pflichtigen aller Kategorien aufzubringen wären. Wenn man 
schon das Wort Solidarität gross schreibt, so darf man 
gewiss erwarten, dass die Solidarität nicht so einseitig 
verstanden und so weitgehend auf dem Buckel einer kleinen 
Gruppe, eben der erwähnten 10 % der Beitragspflichtigen 
praktiziert und in Zukunft strapaziert wird. Die Selbständig
erwerbenden haben sich mehr oder weniger damit abge
funden, dass sie bis anhin den vollen vierprozentigen AHV
Beitrag selbst leisten mussten und auch in Zukunft leisten 
werden, obwohl es manchem ungerecht erscheinen mag, 
dass ein Freierwerbender bei einem Einkommen von zum 
Beispiel 50 000 Franken, um einen runden Betrag zu 
nennen, 2000 Franken AHV-Beiträge zu zahlen hat, 
während ein Fixbesoldeter, sei es in der Privatwirtschaft 
oder im Staatsdienst, nur die Hälfte, also 1000 Franken, 
zu zahlen braucht. Der Selbständigerwerbende leistet also 
ganz bedeutende Solidaritätsbeiträge, die nicht einfach be
liebig weiter gesteigert werden können, sonst führt es dazu, 
dass diese von den betroffenen Selbständigerwerbenden als 
übertriebene, untragbare Sondersteuer betrachtet werden, 
was an sich verständliche, aber sicher unerwünschte 
Reaktionen auslösen könnte. 

Im weitem muss hier nochmals betont werden, dass wir 
bei den Selbständigerwerbenden nicht von einem Drei
Säulen-System sprechen können, da die dritte Säule, die 
Selbstvorsroge, bei ihnen auch die Funktion der zweiten 
Säule, berufliche Kollektivversicherung, voll übernehmen 
muss, während bei der Kollektivversicherung der Unselb
ständigerwerbenden im allgemeinen der Arbeitgeber den
selben, ja häufig einen bedeutend höheren Beitrag als der 
Arbeitnehmer übernimmt. Die Pensionskassenstatistik 
zeigt, dass sich die Einnahmen der zweiten Säule im 
Durchschnitt aus zwei Dritteln Arbeitgeber- und nur aus 
einem Drittel aus Arbeitnehmerbeiträgen zusammensetzen. 
Die eidgenössische AHV-Kommission hat diese Fragen ins 
richtige Licht gerückt und eine angemessene Lösung zur 
Vermeidung einer Solidaritätsüberspannung in bezug auf 
Beiträge der Selbständigerwerbenden vorgeschlagen. Sie 
hat ihrer Hoffnung Ausdruck gegeben, dass das Parlament 
den besonderen Verhältnissen der Selbständigerwerbenden 
Rechnung trägt, und sagt wörtlich: « Andernfalls glauben 
wir kaum, dass die bisherige Struktur unserer AHV auf
rechterhalten werden kann.» Auch der Bundesrat ist sich 
des Problems bewusst, hat sich aber noch nicht durch
ringen können, die Konsequenzen zu ziehen und zu einer 
befriedigenderen Lösung Hand zu bieten. Dass es ihm dabei 
nicht ganz wohl ist, geht aus der Botschaft hervor, indem er 
in Aussicht stellt, dass bei allfälligen Beitragserhöhungen, 
die sich bei späteren Revisionen aufdrängen könnten, nach 
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das Steuergesetz des Kantons Aargau von dieser Warte 
ausgeht. Wenn ich z.B. meine Firma in eine AG umwandle 
und mir den Lohn zahle, den ich heute über das Konto 
,<Privatbezüge» beziehe. dann zahle ich einen beachtlichen 
Betrag weniger an AHV, als ich jetzt bezahle. Daraus geht 
doch dass bei dieser Berechnung etwas nicht stimmt. 
Es kann doch nicht der Wille des Parlamentes und des Ge-

dass man auf dem Wege des AHV-Gesetzes 
meinen Entschluss, ob ich Einzelfirma bleiben will oder 
AG werden soll, derart wesentlich beeinflusst 

Wenn es schwer ist. den Lohn des Selbständigerwerben
den genau zu berechnen, dann bin ich der Meinung, dass 
wir, wenn wir mit der Minderheit stimmen, hier dieser Dif
ferenz Rechnung tragen. Deshalb möchte ich Ihnen bean
tragen, der Minderheit der Kommission und des Stände
rates zuzustimmen. 

Degen: Herr Wenger hat gesagt, dass die liberalen Be
rufe in diesem Saale untervertreten seien. Gestatten Sie des
halb einem Vertreter dieser Gruppe, noch einmal zu unter
streichen, was die Herren Rohner und Wenger zu den Min
derheitsanträgen der Kommission gesagt haben. 

Diese Gruppe der liberalen Berufe, die grosse Gruppe 
der '.\-fediziner, der Ingenieure, Architekten usw., hat uns 
sehr viele Eingaben zukommen lassen, die alle darauf ab
zielen, wenn immer möglich den Anträgen der Minderheit 
zu entsprechen. Das Solidaritätsprinzip - der Starke hilft 
dem Schwachen ist ein selbstverständlicher Wesenszug 
der AHV. Dieser Gedanke ist bei der AHV in einem Masse 
verwirklicht wie wohl kaum in irgendeinem Sozialwerk des 
Auslandes. Während nämlich im Ausland die Beiträge 
regelmässig plafoniert sind, d. h. das Erwerbseinkommen 
nur bis zu einer gewissen Höhe beitragspflichtig ist, vom 
übersteigenden Betrag also kein Beitrag entrichtet werden 
muss, besteht in der Schweiz keine Beitragsplafonierung. 
Die eidgenössische AHV-Kommission stellt fest: Die Selb
ständigerwerbenden leisten einen Beitrag von 300 Mil
lionen Franken, von denen 120 Millionen Franken auf 
Solidaritätsbeitrage entfallen. Diese Summe entspricht 40% 
der Gesamtheit der Solidaritätsbeiträge, wogegen die 
Gruppe der Selbständigerwerbenden nur 10% der Bei
tragspflichtigen darstellt. Da muss - oder darf mindestens -
von einer Überspannung der Beitragssolidarität zu Lasten 
der Selbständigerwerbenden gesprochen werden. Aus die
sem Grunde soll die AHV-Kommission den Vorschlägen 
auf eine massvolle Reduktion der Solidaritätsbeiträge auch 
zugestimmt haben. Wahrscheinlich hat auch aus diesem 
Grunde der Ständerat den Anträgen auch unserer Minderheit 
mit 25 :6 Stimmen zugestimmt. Ich glaube, dass dieses 
Stimmenverhältnis so stark ist, dass es auch in diesem 
Saale mit Rilcksicht auf eine allfällige Differenzbereinigung 
beachtet werden muss. 

Ich möchte hier noch darauf hinweisen, dass unter die
sen Selbständigerwerbenden wohl Leute mit höheren Ein
kommen figurieren. Aber es sind eben viele Akademiker, 
die ein langes und aufwendiges Studium hinter sich brin
gen mussten und deshalb erst in einem späteren Alter zu 
Verdienst gekommen sind und die sich nicht auf das so
genannte Drei-Säulen-Prinzip stützen können, sondern 
ausser den AHV-Beiträgen völlig selbständig und aus ihrem 
privaten Einkommen eine Alterssicherung schaffen müs
sen.· Diese Reduktion auf 4,5 resp. auf 4,6 % macht einen 
Einkommensausfall von - wie Ihnen Herr Wenger schon 
gesagt hat - nur 0,6~~ aus, so dass diese Reduktion kaum 
ins Gewicht fallen dürfte. 

fch will keine weiteren Ausführungen mehr machen, 
sondern Sie ganz einfach namens dieser Berufsgruppe der 

liberalen Berufe bitten, den Anträgen der Minderheit zu
zustimmen. 

Brunner: Die Frage des Beitragssatzes ist in bezug auf 
die Höhe eine solche der Finanzierung; die der Ab-
stufung eine solche der Politik. 

Das Bundesamt für Sozialversicherung hat das in der 
Botschaft enthaltene Budget nachträglich und 
zwar werden 1969 rund 100 Millionen Franken mehr zur 

stehen als nach dem das 
die meisten von Ihnen kennen. Nun ist es so - Herr 
Dr. Kaiser hat das in der Kommission -, dass in 
den nächsten Jahren, das heisst 1970 und I dafür ein-
fach mit einer weniger starken Zunahme gerechnet wird als 
im ursprünglichen Budget, damit man dann wieder auf die 
Zahlen des ursprünglichen Budgets zurückkommt. 

Wenn nun die Frage der 5 Beiträge so dargestelit 
wird, als ob die 5,2 % eine Notwendigkeit bedeuten wür
den, dann muss ich Ihnen ganz deutlich sagen: Das trifft 
nicht zu. Diese Sache kann natürlich nur überprüft werden, 
wenn man über die vollständigen Unterlagen verfügt, und 
da gibt es eine gewisse Monopolstellung. Es ist leider nicht 
möglich, Ihnen das überzeugend nachzuweisen, weil wir 
nicht sämtliche Unterlagen zur Verfügung haben. Aber es 
ist ganz selbstverständlich, dass, wenn diese Zunahme in 
dem Masse eintritt, wie es ursprünglich vorgesehen war 
- und ich glaube, besonders die Herren auf der Lin
ken rechnen damit-, dann werden eben die Mittel in grös
serem Masse zur Verfügung stehen, als sie Ihnen im heu
tigen revidierten Budget unterbreitet werden. 

Es ist also keineswegs eine unverantwortliche Ange
legenheit, wenn beantragt wird, den Beitrag auf 5 % festzu
setzen. Ob man das tun will, ist eine andere Frage. Ich 
möchte jenen, die für 5,2 % plädieren, ganz deutlich sagen, 
das werde seine Nachteile haben. 5 % waren in der AHV
Kommission sowohl von den Arbeitgeber- als auch von 
den Arbeitnehmervertretern seinerzeit akzeptiert worden. 
Wenn nun der Bogen überspannt und auf 5,2 % gegangen 
wird - das hat mit finanzieller Tragbarkeit nichts zu tun, 
sondern ist eine Prinzipienfrage -, dann werden sehr viele 
Leute mit Pensionskassen usw. ganz anders reagieren. Sie 
werden dann nämlich sagen: Bitte schön, Ihr habt ilber
marcht, wir wollen es Euch nun zeigen, und setzen die Bei
träge an die Pensionskasse herab. Nach meiner Auffassung 
können jene, die für 5,2 eintreten, soweit sie es aus Grün
den guter Finanzverantwortung tun, ihre Meinung ruhig 
revidieren; jene aber, die 5,2 % aus politischen Gründen 
vertreten, machen unter Umständen eine Rechnung, die 
ihnen nachher gar nicht ins Konzept passt. 

Was nun die Frage einer abgestuften Beitragsleistung 
für die Selbständigerwerbenden betrifft, verweise ich ganz 
einfach auf die Tatsache, dass die heutigen Beiträge ja aus 
der Lohnersatzordnung der Kriegszeit stammen. Diese Bei
tragsregelung wurde in einem Zeitpunkt getroffen, da 
Lohnstopp herrschte. Es bedeutete damals für die Arbeit
nehmer ein effektives Opfer, dass sie 2 % zu bezahlen hat
ten, und es bedeutete auch für die Arbeitgeber ein effek
tives Opfer, weitere 2 ~~ zu bezahlen. Damals stand es ilber
haupt nicht in Frage, ob den Selbständigerwerbenden ein 
Beitrag von 2 oder 4 % zugemutet werden könne. Sie müs
sen sich darüber klar sein: Es war damals eine strukturelle 
Anderung; man musste eingreifen. 

Inzwischen haben wir sehr grosse Lohn- und Salärer
höhungen durchgeführt. Wir hätten dabei ohne weiteres 
eines Tages in den Verhandlungen festlegen können: In 
Zukunft übernimmt der Arbeitnehmer den vollen AHV
Beitrag; wir erhöhen dafür die Löhne entsprechend stärker. 
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Lösungen gesucht werden könnte, um eine gerechtfertigtere 
Entlastung in den Solidaritätsbeiträgen zu erreichen. 

Wir sind mit diesem Hinausschieben einer gerechteren 
nicht einverstanden. Ich dass diese Kor-

rektur schon heute vorgenommen werden muss. \Venn von 
bundesrätlicher und anderer Seite befürchtet wird, dass 
eine neue 
führen könnte, so glaube ich, dass 
der Fall ist. Mit einer kann einer Auf-

werden. Man darf dabei zwei weitere. 

versicherung und die 
0,9 in Zukunft l oder mehr Prozent 
haben und dass wir in der Schweiz im "-'":gens,nz 
ländischen Altersversicherungen keine allgemeine 
plafonierung kennen, während in vielen andern Ländern 
dieser Plafond unter 20 000 Franken oder darüber 
liegt. Ich glaube, dass man gerade diesen Faktor im Zu
sammenhang mit dem Solidaritätsgedanken gebührend 
würdigen muss. Es spricht ja niemand davon, dass die Soli
daritätsbeiträge herabgesetzt werden sollen, doch ist es 
staatspoiitisch wichtig und für die Selbständigerwerbenden 
von wirtschaftlicher Bedeutung, dass man den Bogen nicht 
überspannt, die Solidaritätsbeiträge in einem vernünftigen 
Rahmen hält und nicht ad libitum weiter erhöht, sonst 
wird der Solidaritätsgedanken in praxi zu einem Einbahn
verkehr, und viel Gesagtes wird zu einem hohlen Gerede, 
wie dies Herr Kollege Leuenberger in seinem Eintretens
votum, allerdings wohl mit einer andern Zielsetzung, gesagt 
hat. Solidarität muss umfassend sein und von allen In
teressen- und Berufsgruppen erwartet und auch bewiesen 
werden und nicht zu einer einseitigen Strapazierung und 
schlussendlich zu einer sozialen Ungerechtigkeit führen. 
Es kann auch niemand behaupten, dass eine massvolle Be
schränkung der Solidaritätsbeiträge finanziell nicht tragbar 
sei, da doch die vorgeschlagene Beschränkung bloss 0,6 
bis 0,7~~ der gesamten AHV-Beiträge ausmacht. 

Die freien Berufe sind hier im Rate untervertreten, auch 
ich bin kein Selbständiger. Sie haben keinen Generalsekre
tär oder Zentralpräsidenten hier im Rate, die sich mit der 
gleichen Rückendeckung wie die Vertreter anderer Berufs
oder anderer Wirtschaftsgruppen für ihre Interessen ein
setzen können. Aber ihre Anliegen sind, wie diejenigen der 
übrigen Freierwerbenden, nicht minder gerechtfertigt und 
achtenswert. fch appelliere darum an Ihr Verständnis für 
diese Minderheitsgruppe, die Selbständigerwerbenden. 
Diese Art richtig verstandener Solidarität wird dem Rate 
wohl anstehen, liegt aber auch im Interesse der Sache, d.h. 
der Erhaltung der Einheit der AHV. Ich bitte Sie daher, 
mit der Minderheit der Kommission dem Beschluss des 
Ständerates, d. h., dem Beitragssatz von 4,5 bzw. 4,6 ~{, zu
zustimmen. 

M. Mugny: Je ne veux pas rester tres longtemps sur ce 
probleme, etant donne que notre president a des soucis 
concernant l'horaire et !a semaine prochaine. Mais, tout de 
meme, je veux revenir sur le plan de l'article 5 et !es pro
positions de M. Wartmann. 

Je dois dire que je ne comprends pas tres bien comment 
on pourrait augmenter !es rentes sans, en meme temps, 
augmenter !es ressources et, si on augmente !es ressources, 
il faut bien que quelqu'un Jes paie. Je pense que si, de ce 
cöte Ja, il se posait certains problernes, ce ne serait pas 
le problerne des cotisations, rnais celui de la part que les 
cantons devront payer pour l'A VS. Car sur le plan des 
finances cantonales, il y a des difficultes qui vont surgir qui 
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ne seront pas faciles a resoudre. ll faut admettre une chose, 
c'est que si on augmente les rentes, il faut les payer et [es 
payer par 1·economie. ll est normal que si l'entreprise paie 
!es :!.6 elle reporte ses sur ses prix et sur les ser
vices qu'el!e vend. C'est donc, en definitive, le client qui 
est appele a payer la part de l'economie. Par consequent, 
on ne peut pas dire que c'est comme tel, mais 

a un circuit qui se fait et que c·est dans 
son ensemb!e. doit accepter les 
,ociale que nous offrons au peuple suisse. Dans cette per-

il me parait que le se pose de la meme 
pour les independants. L'independant a aussi une 

meme s'il est seul, ou s'il n'a qu'une employee. 
II a une entreprise et, dans ce sens, !es services ou !es biens 

vend doivent comprendre la part que l'entreprise paie. 
Vous me direz que c'est de la theorie. parce que l'on n'a 
pas l'habitude, chez les independants, de differencier le 
revenu de f'enrreprise, mais il y a une prise de conscience 
necessaire de cette realite du service et du dient qui paie 
le service rendu par l'entreprise. Dans cette conception - la, 
je crois qu ·il est normal que nous acceptions !es proposi
tions de la commission sur le plan de l'article 5, comme sur 
le plan des cotisations des independants. 

Keller: Gestatten Sie mir noch ein kurzes Wort zum 
Antrag von Herrn Kollega Wartmann wegen der Beitrags
erhebung von 5 ~<, oder 5,2 Ich glaube, es war richtig, 
dass uns der Antrag von Herrn Wartmann Gelegenheit 
gibt, hier noch einmal kurz auf die Frage zurückzukom
men und sie zu diskutieren. 

Nach meiner Auffassung ist die ganze Geschichte eine 
Ermessensfrage. Nach den Unterlagen, wie sie uns der Herr 
Kommissionspräsident dargelegt hat, würden wir bei 5 % 
1974 in die roten Zahlen kommen, nach dem Antrag mit 
5,2 ~,;; zwei oder drei Jahre später. Wir wollen alle nicht, 
dass wir in die roten Zahlen kommen, aber auf der andern 
Seite sind wir der Auffassung, dass es ebensowenig Sinn 
hat, den AHV-Fonds ständig weiter zu äufnen. Darum bin 
ich der Auffassung, dass man es ruhig einmal mit 5 % pro
bieren kann: wenn es sich zeigt, dass 1974 wirklich die roten 
Zahlen beginnen sollten, dann sind wir immer noch da. 
Ich bin also der Meinung, man könnte es mit 5 % riskieren. 

Noch einige kurze Worte zum Antrag der Minderheit 
wegen der Prämien der Selbständigerwerbenden. Herr 
Kollega Grütter hat Ihnen absolut richtig geschildert, wie 
die Besteuerung oder die Berechnung erfolgt. Die Berech
nung erfolgt im Prinzip auf dem Lohn, den ein Arbeit
nehmer erhält. Ich glaube, Sie sind mit mir einig, dass es 
im Prinzip auch beim Selbständigerwerbenden so sein soll. 
Nun ist der Lohn der Se!bständigerwerbenden nicht so ein
fach zu berechnen. Man ist, wie Herr Grütter ausgeführt 
hat, von der Wehrsteuerberechnung ausgegangen (netto, 
minus Abzug des Zinses für das investierte Eigenkapital). 
Nun glaube ich, dass Herr Grütter diese Zahl nicht ganz 
richtig einschätzt. Die Zahl, die sich aus der Wehrsteuer
berechnung für meinen Betrieb ergibt, ist ja nicht der Lohn, 
über den ich frei verfügen kann, wie wenn ich als Unselb
ständigerwerbender einen Lohn beziehe, sondern aus die
sen Beträgen muss ich ja den Betrieb noch weiter alimen· 
tieren. Ich muss Reserven anlegen; ich muss Anschaffun
gen machen, und ich kann Ihnen sagen: Heute, im Zeit
punkt der Rationalisierung, sind die Anschaffungen nicht 
klein. Weil es schwer ist, den Lohn des Selbständigerwer
benden richtig zu berechnen, wäre nach meiner Auffassung 
das klarste, wenn man von seinen Privatbezügen ausgehen 
würde. Ob das für die Steuerverwaltung gangbar ist oder 
nicht, kann ich zu wenig beurteilen. Ich weiss nur, dass z.B. 
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Wirtschaftlich gesehen, von der Kostenrechnung eines Un
ternehmens aus, ist es ganz einfach ein Cnsinn, zu sagen, 
dass der Arbeitnehmer nur die Hälfte bezahle. Er zahlt 
selbstverständlich den ganzen Beitrag an die AHV selbst. 
Ebenso selbstverständlich ist es, dass in Lohn

das den Arbeitnehmern wieder vorgerech
net werden wird: Bitte schön, wir haben nun auch diesen 

noch erhöht. und das müsst Ihr Euch bei den Real
usw. anrechnen lassen. 

Es erscheint mir als eine vollkommen un,no,,cß 

wenn nun hier versucht für die 
erwerbenden eine zu treffen. Jene Herren 
aber, die sich so stark gegen diese aus-
sP1rechen. sollten sich einmal überlegen: Wäre es 
nicht am besten, den AHV-Beitrag überhaupt voll in den 
Lohn einzubauen und dann vom Arbeitnehmer 6 0 abzu
ziehen? Es kommt nämlich auf genau dasselbe heraus; 
alles andere ist - volkswirtschaftlich gesehen nicht logisch. 
Ich möchte Ihnen sehr empfehlen, wirklich von dieser 
Überlegung auszugehen. 

Den Selbständigenverbenden möchte ich noch etwas 
anderes sagen: Stellen Sie doch ein Gesuch, um aus der 
AHV auszutreten! Das ist eine sehr einfache Geschichte. 
Sie werden nämlich kein solches Gesuch einreichen. ausser 
wenn Sie heute über ein Einkommen von 120 000 Franken 
oder mehr verfügen. Alles andere wäre für Sie ein schlech
tes Geschäft. Darum ist es doch gar nicht richtig, wenn 
solche Leute finden, sie müssten nun entlastet werden. 

Herr Schütz hat mich gestern als weissen Raben be
zeichnet. (Zwischenruf Schütz: Nein, das haben Sie selber 
gesagt.) Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ich möchte 
deutlich betonen: Es geht hier wirklich um technische 
Fragen, und die sollte man sich etwas gründlicher über
legen. Es wäre natürlich sehr nützlich gewesen, wenn dar
über nicht nur hier in einer politischen Debatte gesprochen 
worden wäre, sondern wenn beispielsweise jene Kommis
sion darüber beraten hätte, die vom Bundesrat eingesetzt 
worden ist, um die Fragen der Struktur und der Auswir
kung der Sozialversicherung zu prüfen. Wenn jene Exper
tenkommission wissenschaftlich - zum Schluss gekom
men wäre: Es trifft zu, dass die Selbständigerwerbenden 
mehr belastet werden, dann würde ich diesem Antrag zu
stimmen. Ich bin aber überzeugt, dass es wissenschaftlich 
gesehen völlig undenkbar ist, zum Schluss zu kommen, 
dass die Selbständigerwerbenden wirklich stärker belastet 
sind. Das ist eine reine Frage der pressure groups, wenn 
dieser Antrag gestellt wird. Das ist etwas. das mich beun
ruhigt. 

Ich glaube, wir sollten diese beiden Fragen getrennt 
behandeln. Es ist klar: 5 würden an sich finanziell ge
nügen: ebenso klar ist, dass eine der Beiträge 

den 
benden nicht 

Präsident: Damit ist die Debatte Zur Be-
reinigung von Artikel 5 hat nun zunächst der Berichter
statter der Kommission das Wort. 

Meyer-Boiler, Berichterstatter der Mehrheit: Zunächst 
möchte ich mich zum zu Artikel 5 

Beitragsleistung von 5 ~~ zu finanzieren. Nachher aber 
müssten wahrscheinlich Beitragserhöhungen vorgenommen 
werden, ohne dass dann gleichzeitig eine Verbesserung der 

möglich wäre. Das würde natürlich 
eine sehr unpopuläre Operation bedeuten. Die Erhöhung 
des auf 5,2 hälftig geteilt 
auf 2,6 ist nur die der zusätzlichen 
Kt::nt,em!rhöhun11?en. die unsere Kommission vorgc:scnrntgen 
hat und die Sie angenommen haben. 

!eh muss Ihnen daher zum Antrag der 
Kommissionsmehrheit 

Zu den Artikeln 6 und Dr. Rohner 
hat Ihnen den 
erwerbenden auf 4,5 zu reduzieren. 
Als der Mehrheit der Kommission muss ich Ihnen 

entgegen meiner persönlichen Überzeugung 
diesen Minderheitsantrag abzulehnen. Die 

Kommissionsmehrheit folgte der Auffassung des Bundes
rates, der in der Botschaft erklärt, dass mit einer Gesamt
leistung von 5 das Solidaritätsprinzip noch nicht über
beansprucht und daher noch verantwortbar sei. Er be
fürchtet eine Zersplitterung in verschiedene Klassenver
sicherungen. Der Bundesrat lässt jedoch durchblicken, 
bei einer Beitragserhöhung von über 5 % hinaus - und das 
soll ja jetzt beschlossen werden - wäre die Frage neu zu 
überprüfen. Dagegen möchte ich Ihnen auch im Sinne der 
Kommissionsmehrheit beantragen, das Grenzeinkommen 
für den Beginn der sink.enden Beitragsskala nicht nur von 
12 000 auf 16 000 - gemäss Antrag Bundesrat -, sondern 
von 12 000 auf 20 000 Franken festzulegen. 

Ich ersuche Sie, diesen Mehrheitsanträgen zuzustimmen. 

M. Primborgne, rapporteur de Ia majorite: II est bien 
evident que la proposition qui nous est faite ne cherche pas 
a satisfaire par une reduction, d'une part, les salaries 
et. d'autre part, !es employeurs. Nous ne preterions pas une 
teile intention a un parlementaire chevronne tel que M. 
Wartmann. Notre collegue pense que la cotisation qu'il 
propose correspond aux depenses que nous engageons. Or 
nous ne pouvons pas nous rallier a une diminution des 
recettes de !'ordre de 100 millions. Ce que nous proposons 
repose sur des etudes dont nous ne voulons pas nous dis
tancer. Les aspects non seulement mathematiques, economi
ques et financiers mais encore demographiques - pensez au 
vieillissement de la population ont retenu notre attention. 

II faut y ajouter !e probleme des travailleurs etrangers. 
Les 5,2 proposes par Ia commission sont calcules au plus 
juste. Si l'on voulait assurer un financement comparable a 
celui qui est garanti par les propositions du Conseil federal, 
c'est avec 5,3 que nous devrions compter. A ce sujet 
M. le Dr Kaiser, conseiiler en nous a remis la 

cakule 
de 350 millions !es recettes provenant des cotisarions 

des ouvriers etrangers, dont seuiement 150 millions sont 
absorbes par !es rentes. Plus de 200 millions de cotisations 
sont pour des rentes a assurer vers la fin du siede. Les 
cxcedents a eux seuls consrituent pendant 20 ans un fonds 
de 6 milliards, cela sans prendre en consideration !es coti
sations versees entre 1948 et 1968, qui constitueraient a fin 
l 989 un fonds de 4 milliards. A vec une 

der fünf oder vielleicht sechs Jahre mit einer avec une croissance annuelle des salaires de 3 lf2 et de 5 ~{ 
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par annee et qu'en consequence la croissance constatee des 
salaires entraine une adaptation des rentes; nous Je faisions 
jusqu'a present par des revisions proposees; dorenavant, 
ceia nous sera prescrit par l'article 43 rer qui vous est sou
mis. En outre, il en resulte que l'accroissement des recettes 
est entierement absorbe par l'augmentation correspondante 
des rentes. La situation financiere ne s·ameliore donc pas, 
meme si on se refere a des estimations 

u1,,,,0J'"" des aticles 6 et 8, il est vrai que, pour !es 
naep,emJatns, la repose sur 2 et non sur 3 
liers. De plus, personne ne peut contester que ie nr,nr-,irn> 

de solidarite ne soit fort dans notre A VS que dans !es 
assurances sociaies 

Le que la cotisation depassant ce qui est neces-
saire a la formation de la rente constitue en fait un impöt 
n 'est pas contestable non plus. Mais on peut douter que 
cela soit une source de desaffection a des professions 
independantes. Le gout de la et de l'inde-
pendance, source d'un profit qui n'est pas toujours facile a 
acquerir mais reste reel ne saurait etre affecte par le taux 
que nous vous proposons. C'est pourquoi, tout en recon
naissant que la diminution des recettes serait faible si l'on 
suivait ceux qui proposent 4.6 nous maintenons au 
nom de la commission le taux de 5,2 La difference assure 
28 millions de recettes. Et puis n'oub!ions quand meme 
pas que le bareme degressif permet reellement d'aider !es 
independants a revenus modestes. Je persiste a penser qu'un 
taux de 5,2 '.;~ ne saurait en aucun cas expliquer une desaf
fection au sein des professions independantes, et encore 
moins une menace d"effritement de l'AVS en diverses as
surances de groupes sociaux. 

Puis-je me permettre egalement de vous recomrnander de 
ne pas oublier que !es independants - et specialement dans 
l'agriculture - sont 1es beneficiaires de la solidarite au sein 
de I' A VS en general. Je vais jusqu·a me demander - et l'un 
des orateurs qui m'a precede l'a quasiment tranche - si !es 
choses ne sont pas equilibrees entre la solidarite imposee 
aux independants et celle qu'ils demandent a l'AVS. Sans 
doute ne s'agit-il pas des memes secteurs mais ce n'est pas 
une raison pour l'oublier et pour omettre d'en tirer !es con
sequences. 

Hier wird die Beratung abgebrochen 

lci, le debat est interrompu 

Nationalrat - Conseil national 1068 

Alters- und Hinterlassenen-Versicherung 

Nachmittagssitzung vom 19. September 1968 

Seance du 19 septembre 1968, apres-midi 

Vorsitz Presidence: Herr Conzett 

9898. Alters- und Hinterlassenen
V ersicherung. 7. Revision 

Assurance-vieillesse et survivants. 
7e revision 

Fortsetzung - Suite 
Siehe Seite 423 hiervor - Voir page 423 ci-devant 

Art. 5, Abs. 1, Art. 6 und 8 

Fortsetzung Suite 

Bundesrat Tschudi: Ich habe mich zu den Beitrags
erhöhungen zu äussern. Ich möchte mich den sehr ein
drücklichen Ausführungen von Herrn Nationalrat Furgler 
anschliessen und kann diese nur noch etwas ergänzen, indem 
ich darauf hinweise, dass der Artikel I 07, Absatz 3, des 
Gesetzes, der nicht umstritten ist, festlegt, dass der Aus
gleichsfonds im Durchschnitt den doppelten Betrag der 
jährlichen Ausgaben nicht unterschreiten und in keinem 
Jahr unter den anderthalbfachen Betrag der Ausgaben 
sinken soll. Diese Bestimmung wird auf Grund der Anträge 
Ihrer Kommission noch ganz knapp - wenn man sie 
optimistisch betrachtet erfüllt. Wenn wir aber auf die 
zusätzlichen 0,2 ~<, Beitragseinnahmen, gemäss Vorschlag, 
den heute vor allem Herr Nationalrat Wartmann vertreten 
hat, verzichten, bin ich verpflichtet, die Streichung dieser 
Bestimmung im Differenzbereinigungsverfahren zu bean
tragen. Ich betrachte das als eine schwerwiegende Folge, 
denn dieser minimale Fonds wenn wir so sagen wollen -
bedeutet die Sicherung für Schwankungen, gegen die wir 
nicht gefeit sind. Sie haben gehört, dass dieses Jahr die 
Einnahmen etwa 50 Millionen Franken niedriger sind als 
geschätzt; das betrachtet man, absolut gesehen, mit Recht 
als grossen Betrag; natürlich, im Rahmen der sehr hohen 
Einnahmen der AHV geht es immer nur um wenige Pro
zente. Derartige Schwankungen treten somit auf. Der Fonds 
dient weiterhin als Sicherung für die Ansprüche der aus
ländischen Arbeitnehmer, die jetzt sehr grosse Leistungen 
an Prämien erbringen und die später einmal entsprechende 
Rentenzahlungen erwarten. Wir wissen nicht, wie sich dann 
die Prämieneinnabmen gestalten werden. Sie haben gehört, 
dass die Ausgaben der AHV in der kommenden zwanzig

Finanzierungsperiode zwischen 3 und 4 Milliarden 
Franken im Jahr betragen. Bei jährlichen Ausgaben von 
3 bis 4 Milliarden Franken ist ein Fonds von 6 Milliarden 
Franken, auf welche Höhe er sich nach unseren Schät
zungen belaufen wird, sicher nicht übersetzt. Verzichten 
wir auf die zusätzlichen Beitragseinnahmen, dann sinkt der 
Fonds auf etwa 3 Milliarden Franken, und das noch unter 
der Annahme, dass die Selbstständigerwerbenden die vollen 
Beiträge bezahlen. - Die 0,2 ~<, Beitragserhöhung bringen 
der AHV eine jährliche Einnahme von 100 Millionen 
Franken im Jahr. Dazu kommen Zins und Zinseszins. Be
kommen wir diese 100 Millionen Franken im Jahr nicht, 
dann ist unbestritten - das wird auch von den Gegnern der 
zusätzlichen Beitragserhöhung anerkannt -, dass anfangs 
der siebziger Jahre eine Prämienerhöhung nötig wird. Dann 
müssen wir eine Prämienerhöhung vornehmen, ohne ent
sprechende Mehrleistungen erbringen zu können. Es ist 
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zweife!los politisch und psychologisch richtiger, die Mehr
ausgaben und die Mehreinnahmen gleichzeitig oder parallel 
zu beschliessen. - Wir haben nun grosszügige Ausgaben
erhöhungen genehmigt: der Bundesrat hat diese Ausgaben-

untersti.itzt. Für die Periode han-
delt es sich um 
Franken im Jahr. Eine verantwortungsbewusste Finanz-

und eine Sozialpolitik 
dass dafür auch einigermassen entsprechende 

Beiträge bezahlt werden. Sie kennen aus dem Ausland genug 
die in grossen finan-

sr1>1u1,,,.ria,·,,.,1„n stecken, die Defizite machen 
und bei denen die Deckung dieser Defizite auf ausser
ordent!ich grosse stösst. wir nicht 
diesem schle:hten Beispiel, sondern halten wir wie bisher 
unsere AHV Die Beitragserhöhung 
ist nicht übersetzt, ist nicht zu pessimistisch berechnet, aber 
sie gestattet auf längere Sicht, unser grosses Versicherungs
werk gesund zu erhalten. 

Nun noch zum Problem der Selbständigerwerbenden: 
Diese Frage hat einen sozialen, einen finanziellen und einen 
versicherungstechnischen Aspekt. Zuerst zum sozialen 
Aspekt: Es steht fest, dass die Bezahlung der vollen AHV
Beiträge für einen Selbständigerwerbenden eine schwere, 
ja manchmal eine zu schwere Belastung bedeuten kann. 
Diesem Gesichtspunkt wird durch die degressive Skala 
Rechnung getragen. Wenn in Zukunft nach dem Vorschlag 
Ihrer Kommission die Entlastung bis zu einem Einkommen 
von 20 000 Franken geht, während bei Inkrafttreten der 
AHV die Grenze noch bei 3600 Franken lag - diese Zahl 
muss vielleicht noch einmal zitiert werden -, beweist das, 
dass wir für die Lage der Landwirtschaft und des Gewerbes 
Verständnis zeigen. Sie haben gehört, dass nach diesem 
Vorschlag mindestens 95 ';,~ der Landwirte nicht den vollen 
Beitrag bezahlen müssen und auch von den übrigen 
Selbständigerwerbenden rund die Hälfte ebenfalls ent
lastet wird. Sie konnten den Ausführungen von Herrn 
Nationalrat Schuler entnehmen, dass dieser Vorschlag für 
kleinere Selbständigerwerbende zum Teil günstiger ist als 
der Vorschlag der Kommissionsminderheit, der den Beitrag 
auf 4,5 ~.~ ansetzen will. 

Nun zur finanziellen Folge: Der Ausfall beträgt, wie Sie 
gehört haben, 28 Millionen Franken im Jahre. Wenn man 
den Zins und Zinseszins dazu rechnet, bedeutet das in der 
zwanzigjährigen Finanzierungsperiode einen Verlust von 
rund 800 Millionen Franken. Es handelt sich also keines
wegs um eine Kleinigkeit: a!!e diese Mehrausgaben oder 
Mindereinnahmen summieren sich im Rahmen unseres 
Versicherungswerkes sehr stark. 

Nun noch zur versicherungstechnischen oder ver
sicherungspolitischen Lage: Im gesamten ist die Einnahmen
und Ausgabenseite für die Selbständigerwerbenden heute 
ungefähr folgende: Die freien Berufe und das Gewerbe 
bezahlen mehr, als sie erhalten, wie das mit Recht hier her
vorgehoben wurde, wogegen die Landwirtschaft sehr hohe 
Solidaritätsleistungen erhält. Wird das Verhältnis ge
stört, so entsteht eine Tendenz - und das kann nicht be
stritten werden - nach Aufspaltung der AHV in eine 
sogenannte Klassenversicherung, wie sie im Ausland vor
herrscht. Wir betrachten unsere allgemeine Volksversiche
rung als ein vorzügliches Werk, das nicht gefährdet werden 
sollte. Dies setzt aber voraus, dass die Interessen aller 
Volksschichten angemessen gewahrt bleiben. Die Auf
spaltung der Versicherung würde auf die Dauer die Selb
ständigerwerbenden keinesfalls entlasten, sondern würde 
ihnen zum Nachteil gereichen. 

Ich möchte nochmals unterstreichen, dass der Bundes
rat sich zum Kompromiss oder, noch schöner gesagt, zum 
Geist von Lenzerheide positiv einstellt. dass er aber diese 
Vorschläge als ein Ganzes betrachtet, dass man nicht die 
Ausgaben- und die Einnahmenseite 
darf. Nachdem die entsprechend den Korn 
missionsvorschlägen beschlossen worden ist, 
Sie bitten. auch die sowohl die 
nahmenregelung wie diejenige der 
gemäss den Anträgen der Kommissionsmehrheit zu be
schliessen. 

Abstimmung Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Wartmann 

115 Stimmen 
45 Stimmen 

Präsident: Ich beantrage Ihnen, dass wir bei Artikel 6 
und 8 wegen ihres inneren Zusammenhanges gemeinsam 
abstimmen. Sie sind damit einverstanden. Auch hier, 
nachdem der Antrag des Herrn Kloter zurückzegogen ist, 
bleiben nur der Antrag der Kommissionsmehrheit, die 
Beiträge für die Selbständigerwerbenden auf 5,2 ?~ fest
zusetzen, und der Antrag der Minderheit, die Beiträge auf 
4,5 ~{ festzusetzen. 

Herr Rohner zieht seinen Hauptantrag zurück und ist 
einverstanden, dass sein Eventualantrag, lautend auf 4.6 
dem Antrag der Kommissionsmehrheit gegenübergestellt 
wird. 

Ich stelle also dem Antrag der Kommissionsmehrheit, 
lautend auf 5,2 %, den Eventualantrag des Herrn Rohner, 
lautend auf 4, 6 '.}~, gegenüber. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit (5,2 ~{) 
Für den Eventualantrag Rohner 

Art. 10 

Antrag der Kommission 
l'.fehrheit 

91 Stimmen 
75 Stimmen 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

:1/inderheit 
(Wyss, Allgöwer) 

Abs. l 

Versicherte, die während eines Kalenderjahres keine 
oder, zusammen mit allfälligen Arbeitgebern. Beiträge von 
weniger als 20 Franken gemäss den Artikeln 5, 6 und 8 zu 
bezahlen haben, entrichten vom 1.Januar des der Voll
endung des 20. Altersjahres folgenden Jahres an nebst den 
allfälligen Beiträgen vom Erwerbseinkommen je nach den 
sozialen Verhältnissen einen Beitrag von 20 bis 2000 Fran
ken im Jahr. Der .Bundesrat erlässt die näheren Vorschriften 
über die Bemessung der .Beiträge. 

Abs. 2 

Für nichterwerbstätige Versicherte, die aus öffentlichen 
Mitteln oder von Drittpersonen unterhalten oder dauernd 
unterstützt werden, beträgt der Beitrag 20 Franken im Jahr. 
Der Bundesrat kann für weitere Gruppen Nichterwerbs
tätiger, welchen die Entrichtung höherer Beiträge nicht 
zugemutet werden kann, insbesondere für Invalide, die 
Beiträge auf 20 Franken im Jahr festsetzen. 

Abs. 3 

Lehrlinge, die keinen Barlohn beziehen, sowie Studen
ten, die während eines Kalenderjahres keine oder, zusammen 
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mit allfälligen Arbeitgebern, Beiträge von weniger als 20 
Franken gemäss Artikel 5, 6 und 8 zu bezahlen haben, ent
richten vom l. Januar des der Vollendung des 20. Alters
jahres folgenden Jahres an nebst den allfälligen Beiträgen 
vom Erwerbseinkommen einen Beitrag von 20 Franken im 
Jahr. 

Art. 11 

Antrag der Kommission 
Jfehrheit 

zum Beschluss des Ständerates. 

jfinderheit 
(Wyss, Allgöwer) 

Abs. 1 

Obligatorisch Versicherten, denen die Bezahlung der 
Beiträge gemäss Artikel 8, Absatz !, oder Artikel 10, Ab
satz l, nicht zugemutet werden kann, können die Beiträge 
auf begründetes Gesuch hin für bestimmte oder unbestimmte 
Zeit angemessen, jedoch nicht unter 20 Franken im Jahr. 
herabgesetzt werden. 

Abs. 2 

Obligatorisch Versicherte, für welche die Bezahlung der 
Beiträge gemäss Artikel 8, Absatz 2. oder Artikel IO eine 
grosse Härte bedeuten würde, können diese auf begründetes 
Gesuch hin und nach Anhören einer vom Wohnsitzkanton 
bezeichneten Behörde erlassen werden. An Stelle dieser 
Versicherten hat der Wohnsitzkanton einen jährlichen Bei
trag von 20 Franken zu entrichten. Die Kantone sind be
fugt, die Wohnsitzgemeinden zur Mittragung heranzu
ziehen. 

Art. 10 

Proposition de Ja commission 
Majorite 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

,'vfinorite 
(Wyss, Allgöwer) 

Al./ 

Les assures qui, pendant une annee civile, n'ont a payer 
aucune cotisation ou, avec des employeurs eventuels, que 
des cotisations inferieures a 20 francs selon !es articles 5, 6 
et 8, doivent verser, des le 1er janvier de l'annee suivant celle 
oll ils ont accompli leur 2oe annee, outre les cotisations sur 
un eventuel revenu d'activite lucrative, une cotisation de 
20 a 2000 francs par an selon leurs conditions sociales. Le 
Conseil federal edictera les prescriptions complementaires 
relatives au calcul des cotisations. 

Al. 2 

Pour !es assures n'exerc;ant aucune activite lucrative, qui 
sont entretenus ou assistes d'une maniere durable au moyen 
de fonds publics ou par des tiers, les cotisations s'elevent a 
20 francs par an. Le Conseil federal peut egalement fixer a 
20 francs par an !es cotisations ii. payer par d'autres groupes 
de personnes qui n'exercent aucune activite lucrative et qui 
seraient trop lourdement chargees par des cotisations plus 
elevees, notamment !es invalides. 

Al.3 

Les apprentis qui ne rec;oivent pas de salaire en especes, 
ainsi que !es etudiants qui, pendant une annee civile, n'ont 
a payer aucune cotisation ou, avec des employeurs even
tuels, que des cotisations inferieures it 20 francs selon !es 
articles 5, 6 et 8 doivent verser, des le 1er janvier de l'annee 

suivant celle Oll ils ont accompli leur 2Qe annee, outre !es 
cotisations sur un eventuel revenu d'activite lucrative, une 
cotisation de 20 francs par an. 

Art. 11 

Proposition de la commission 
:Waforite 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

.\Jinorite 

Al. 1 

Les personnes obligatoirement assurees, pour lesque!les 
le des cotisations conformement a l'article 8. 
alinea 1, ou article IO, alinea l, constituerait une charge 
trop lourde, pourront obtenir, sur demande motivee, une 
reduction equitable des cotisations pour une periode deter
minee ou indeterminee; ces cotisations seront toutefois de 
20 francs par an au minimum. 

Al. 2 

Les personnes qui sont obligatoirement assurees et que 
le paiement des cotisations conformement a l'article 8, 
alinea 2, ou article lO mettrait dans une situation intolerable 
pourront obtenir, sur demande motivee, la remise des 
cotisations; une autorite designee par le canton de domicile 
sera entendue. Le canton de domicile versera pour ces 
assures une cotisation annuelle de 20 francs. Les cantons 
peuvent faire participer !es communes de domicile au 
paiement de ces cotisations. 

Meyer-Boiler, Berichterstatter der Mehrheit: Wir 
können Artikel l O und Artikel 11 miteinander behandeln. 
Es betrifft materiell die gleiche Differenz und handelt sich 
um die Frage, ob der bisherige Mindestbetrag von 12 Fran
ken zum Erwerb einer Mindestrente auf 40 Franken erhöht 
werden soll gemäss Antrag des Bundesrates und Antrag der 
Kommissionsmehrheit. Eine Kommissionsminderheit 
schlägt hierfür 20 Franken vor. 

Wenn man sich überlegt, dass mit einem Mindestbeitrag 
pro Jahr, gemäss Ihren heutigen Beschlüssen, eine Mindest
rente von 2400 Franken erworben werden kann, ist dieser 
Betrag von 40 Franken sicher nicht als übersetzt zu be
trachten. Die Mindestrente hat sich im Laufe der letzten 
20 Jahre verfünffacht. Demzufolge wäre eine Anpassung 
des Mindestbeitrages von 12 Franken auf 40 Franken, was 
dem 311 fachen entspricht, sicher gerechtfertigt. Im Falle 
Ihrer Zustimmung wäre in den Artikeln 10 und 11 die 
Zahl 12 durch die Zahl 40 zu ersetzen. Die Kommission 
beantragt Ihnen Zustimmung. 

M. Primborgne, rapporteur de la majorite: Jusqu'ici et 
depuis l'entree en vigueur de la loi, !es personnes sans 
activite Iucrative payaient une cotisation annuelle de 12 
francs au moins et de 600 francs au plus. Etant donne !es 
augmentations de prestations intervenues lors des revisions 
successives de la loi et !es propositions faites au sujet des 
cotisations des salaries et des personnes de condition inde
pendante, un relevement de ces montants s'impose. Le 
Conseil federal propose de les porter a 40, respectivement 
2000 francs. Le maximum n'est pas conteste. En revanche, 
le minimum de 40 francs estime raisonnable par le gouverne
ment est l'objet d'un avis de minorite. 

La commission s'est prononcee par 21 voix contre 6 en 
faveur des propositions du Conseil federal et eile vous 
recommande d'adopter le minimum de 40 francs: 
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Notre collegue M. Wyss propose de reduire ce montant 
de moitie, estimant qu'on ne saurait envisager, pour des 
personnes sans ressources telles que !es invalides et !es etu
diants, une augmentation aussi importante. Etant donne le 
nombre de personnes atteintes par cette loi. on ne peut 
contester que teile ou teile mesure soit difficile a supporter, 
mais le ne peut ajoumer certaines mesures par
faitement fondees pour ces exc:eot10,ns. 

Les communes, dont personne ici 
importantes, devront prendre i:t leur 
des invalides. II faut 

les 
les cotisations 

que leurs charges 
par l'assu

rance vieillesse et l'assurance et leur imposer le 
paiement d'une prime de 40 francs par an ou d'une partie de 
de cette prime n ·est pas chose deplacee. 

D'autre part, peut-on pretendre qu'une cotisation de 
40 francs par an constitue une insupportable pour 
!es etudiants quand on sait que le montant de 12 francs 
avait ete fixe en 1948? A notre avis, cette augmentation 
n'est pas exageree. Si l'on considere que !es cotisations 
totales pour l'assurance vieillesse, l'assurance invalidite 
et Jes APG seront de moins de 50 francs alors que les presta
tions de l'assurance invalidite et de la Caisse d'allocations 
pour perte de gains sont avantageusement calculees pour !es 
jeunes, on comprend que la commission vous invite ä. 
accepter la proposition du Conseil föderal. Encore une fois, 
le legislateur ne peut s'arreter a quelques situations difficiles 
ou relativement difficiles d'une minorite alors que dans 
l'ensemble, la maniere de vivre des jeunes permet de leur 
demander cette contribution. Par 21 voix contre 6, la 
Commission vous demande d'adherer ä. la decision du 
Conseil federal et du Conseil des Etats. 

Wyss, Berichterstatter der Minderheit: Ich wurde heute 
vormittag von den Herren Kollegen Debetaz und Rohner 
daran erinnert, dass ich gestern gesagt haben soll, ich warne 
vor zu vielen Differenzen mit dem Ständerat, weil dann die 
Gefahr bestünde, dass wir unsere Beratungen nicht recht
zeitig in dieser Session abschliessen könnten. Im Lichte 
dieser Aussage, die ich tatsächlich gestern gemacht habe, 
habe ich mir überlegt, ob ich nun diesen Minderheitsantrag 
aufrechterhalten solle; denn wenn Sie ihm zustimmen. 
würden wir tatsächlich eine Differenz zum Ständerat 
schaffen. Ich habe mich aber entschieden, trotzdem die 
Erfolgschancen nicht sehr gross sind, den Minderheits
antrag aufrechtzuerhalten, weil ich davon überzeugt bin, 
dass es ein Fehlentscheid wäre, wenn Sie dem Kommissions
antrag zustimmen würden; ich sage ausdrücklich ein Fehl
entscheid. 

Herr Bundesrat Tschudi hat gestern gesagt, es handle 
sich bei der AHV um eine Versicherung, und dann hat er 
beigefügt: um eine Sozialversicherung. Wir haben also 
einerseits die Komponente der Versicherung und anderseits 
die Komponente, dass diese Versicherung sozial sein soll. 
Nun, ist das sozial, was hier vom Bundesrat bzw. von der 
Kommission vorgeschlagen wird? Es geht um den Minimal
beitrag der Nichterwerbstätigen, also derjenigen, die nichts 
verdienen. Bisher betrug dieser Minimalbeitrag 12 Franken; 
ich gebe ohne weiteres zu, das ist sehr wenig. Nun hatte man 
im Bundesamt für Sozialversicherung und in der eidge
nössischen AHV-Kommission die ingeniöse Idee, jetzt 
sollte eigentlich einmal dieser Minimalbeitrag der Nicht
erwerbstätigen erhöht werden. Dann hat man darüber 
diskutiert, wie hoch, und ist auf den Betrag von 40 Franken 
gekommen. Das ist eine Erhöhung von 233 %, ganz genau. 
fch schlage Ihnen statt 40 Franken 20 Franken vor. Man 

soll diesen Minimalbeitrag von 12 Franken auf 20 Franken 
erhöhen, das sind 66 2/ 3 Mir scheint, das genüge, wenn 
man davon ausgeht, dass wir über eine Sozialversicherung 
diskutieren und nicht über ein allein nach dem Versiche
rungsgedanken konzipierten Werk. 

Wen trifft es bei diesem Es trifft Grup-
pen, die nichts verdienen, wie Invalide, \fönche, Nonnen, 
Diakonissinnen und Studenten. Wenn sie etwas verdienen, 
müssen sie nämlich Beiträge bezahlen, wie andere Leute 
auch. Diesen Minimalbeitrag bezahlen diese Gruppen aber 
nicht selber; er wird für sie bezahlt, bei den Invaliden von 
der Gemeinde und bei den Studenten von den Eltern. 
Bleiben wir bei den Studenten. Man erhöht den 
von 12 auf 40 Franken, das sind Man kann 
argumentieren, für einen Vater aus dem Mittelstand, auch 
wenn er zwei oder drei Söhne oder Töchter hat, die studie
ren, sei diese Mehrbelastung von zwei- oder dreimal 
28 Franken zu verantworten. Trotzdem ist und bleibt es 
eine zusätzliche Belastung, die ausgerechnet in einem Zeit
punkt beschlossen werden soll, wo man sonst alle möglichen 
Vergünstigungen für die Studenten schafft. Beispielsweise 
haben wir in der Schweiz auf den Universitäten die Kolle
giengelder nicht erhöht; jetzt hat man diesbezüglich sogar 
sehr vernünftige Regelungen getroffen. Darüber hinaus 
baut man die Stipendienordnungen aus. Nun kommt gleich
zeitig das grösste Sozialwerk unseres Landes und erhöht 
den Minimalbeitrag der Studenten von 12 auf 40 Franken. 
Dabei muss man sich im klaren sein, dass diese Erhöhung 
das Kraut nicht feiss macht, weder bei denen, welche die 
Beiträge bezahlen, seien es die Eltern für die Studenten oder 
die öffentliche Hand für die Invaliden, noch beim Bund 
beziehungsweise bei der eidgenössischen AHV. Der 
Gesamtbetrag, um den es bei dieser Frage geht, wurde uns 
von Herrn Bundesrat Tschudi mit zwei bis drei Millionen 
Franken genannt. Darüber müssen Sie also entscheiden. 

Ich finde es grotesk, im Rahmen dieser 7. AHV-Revision 
die Beiträge von 12 auf 40 Franken für Gruppen zu erhö
hen, die nichts verdienen und für welche die Beiträge von 
andern bezahlt werden müssen. Ich bitte Sie, dem Minder
heitsantrag zuzustimmen. Es genügt, wenn Sie den Minimal
beitrag um 66 2/ 3 % erhöhen, was genau die Differenz von 
12 auf 20 Franken ausmacht. 

Bundesrat Tschudi: Der Vorschlag, es sei der Mindest
beitrag zu erhöhen, ging von der AHV-Kommission aus. 
Versicherungstechnisch ist er mehr als gerechtfertigt, es 
wäre sogar eine weitere Erhöhung am Platze. 40 Franken 
im Jahr sind sicher ein sehr bescheidener Beitrag, um die 
Mindestrente als Alleinstehender von 2400 Franken im 
Jahr zu finanzieren. Ich bestreite aber nicht, dass Herr 
Nationalrat Wyss zugunsten seines Antrages viele sympathi
sche Argumente vortragen kann. Es geht hier tatsächlich 
um Leute, die kein eigenes Einkommen haben und denen 
deshalb die Bezahlung schwerfällt oder bei denen Dritte 
den Beitrag auf sich nehmen müssen. Er hat - um besondere 
Sympathien zu erwecken - die hochangesehene Gruppe der 
Klosterinsassen, der Mönche und der Nonnen genannt. 
Zufällig ist es mir bekannt, dass gerade die AHV sich für die 
Klöster ausserordentlich segensreich auswirkt und die 
finanzielle Basis der Orden wesentlich verbessert hat, weil 
der Aufenthalt im Kloster ein ziemlich hohes Alter gewähr
leistet, so dass auch die Bezugsdauer nicht gar ungünstig 
ist. (Heiterkeit.) Für den Gesamthaushalt der Klöster also 
braucht sich unter diesen Umständen Herr Nationalrat 
Wyss keine besonderen Sorgen zu machen. 

Nun stellt sich bei den Studenten die Sache etwas 
anders, denn tatsächlich geht es viele Jahre, bis der Student 
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in den Genuss der AHV kommt, und wir hoffen, dass er in 
der Regel auch nicht in den Genuss von Invaliden-Versiche
rungsleistungen kommen muss, so dass er noch lange Zeit 
Gelegenheit hat, Prämien an diese Versicherungswerke zu 
bezahlen. Wenn wir aber die gesamte Sozialversicherung 
betrachten und auch die Erwerbsersatzordnung einbezie
hen, dann fahren die Studenten nicht schlecht; denn in der 

sind die Studenten bedeutende 
Bezüger, und die die wir noch diese Session behan-

sieht ganz besonders grosse Mehrleistungen für die 
vor. die sehr oft von Studierenden 

absolviert werden. Ich glaube darum, dass, wenn man das 
Ganze betrachtet, sich doch diese Heraufsetzung auf den 
im Rahmen der sicher nicht übersetzten 

von 40 Franken rechtfertigen lässt. 

Präsident: Sind Sie mit mir einverstanden, dass wir die 
Entscheidung über die Artikel 10 und 11 in einer Abstim
mung vornehmen? Der Rat ist damit einverstanden. 

Abstimmung Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. /3 

Antrag der Kommission 
Afehrheit 

76 Stimmen 
66 Stimmen 

Der Arbeitgeberbeitrag beträgt 2,6 % der Summe der 
an beitragspflichtige Personen ausgerichteten massgeben
den Löhne. 

Afinderheit 
(Kloter) 

... beträgt 2,75%. 

Antrag Wartmann 
... beträgt 2,5 

Art. 13 

Proposition de Ia commission 
Majorite 

Les cotisations d'employeurs s'elevent a 2,6% du total 
des salaires determinants, verses a des personnes tenues de 
payer des cotisations. 

,Winorite 
(Kloter) 

... s'elevent a 2,75 

Proposition Wartmann 
... s'elevent a 2,5 

Präsident: Die Entscheidung hierüber wurde im Zu
sammenhang mit dem Artikel 5 getroffen, die Beiträge auf 
2,6 ~~ festzusetzen. 

Angenommen nach Antrag der Mehrheit 

Adopte selon la proposition de la majorite 

Art. 17, Art. 18, Abs. 3 und Art. 20, Abs. 2 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 17, art. /8, al. 3 et art. 20, ai. 2 

Proposition de Ia commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Art. 30 

Antrag der Kommission 
Abs. 1-3 und 5 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Abs. 4 

Das durchschnittliche Jahreseinkommen wird um drei 
Viertel aufgewertet. 

Anträge Brunner 
Abs. 4 

Streichen. 
Abs. 6 

Sind die Beiträge während mindestens 8 vollen Jahren 
entrichtet worden, so werden bei der Berechnung des durch
schnittlichen Jahresbeitrages die Kalenderjahre mit den 
niedrigsten Beiträgen und die entsprechenden Beiträge wie 
folgt gestrichen: 

Zahl der Bei ... vollen 
Beitragsjahren zu streichenden 

8-15 
16-23 
24-31 
32-39 
40--45 

Art. 30 

Proposition de Ja commission 
Al. l a 3 et 5 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Al. 4 

Jahre 
l 
2 
3 
4 
5 

Le revenu annuel moyen est revalorise de trois quarts. 

Biffer. 

Propositions Brunner 
Al. 4 

Al. 6 

Lorsque des cotisations ont ete payees pendant huit 
annees entieres au moins, il n'est pas tenu compte, dans le 
calcul de la cotisation annuelle moyenne, des annees civiles 
presentant !es cotisations !es plus basses, ni des cotisations 
versees durant ces annees, et cela dans la mesure suivante: 

En cas de paiement Nombre d'annees dont il 
de cotisations n'est pas tenu compte 

pendant . . annees entieres 
8-15 

16-23 2 
24-31 
32-39 
40-45 

3 
4 
5 

Brunner: Zu diesem Antrag kann ich mich sehr kurz 
fassen. Ich wiederhole, was ich heute morgen gesagt habe: 
Diese Bestimmung über die Aufwertung der Einkommen 
ist mathematisch und logisch überflüssig. Die Vorteile die
ser Bestimmung betreffen die falschen Leute; im übrigen 
wird es sich zeigen, dass hier der Ansatzpunkt dafür ist, 
dass wir in Zukunft für Neu-Renten eine andere Renten
formel anwenden werden als für Alt-Renten bei zukünftigen 
AHV-Revisionen. Diesen Pflock möchte ich für die 8.AHV
Revision heute einschlagen, damit das feststeht und damit 
Sie wissen, worum es geht. Darum beharre ich auf diesem 
Antrag, obschon es nicht darum geht, eine Abstimmung zu 
gewinnen. 
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'.\feyer-Boller, Berichterstatter: Ich möchte Sie bitten, 
den Antrag des Herrn Brunner abzulehnen. Die Aufwer
tung der Erwerbseinkommen hat eine ganz bestimmte 
Funktion, auf die wir in unserem System der AHV gar 
nicht verzichten können. Es ist dass der Durchschnitt 
der Einkommen, d.h. alle Beiträge zusammengerechnet und 
dividiert durch die Anzahl der mit einem 
Faktor wird. der diesen Durchschnitt in die 
Nähe des zuletzt bezogenen Erwerbseinkommens bringt. 
Wenn wir das nicht tun, dann haben wir auch keine 
lichkeit. allenfalls einmal diesen zu re
duzieren. Das würde dann wenn was ja nicht \vahr
scheinlich ist die Preise und Einkommen nicht weiter stei
gen. Es würde sich dann die Situation einstellen, dass bei 
einem stabilen Preis- und Lohnniveau die Renten trotzdem 
weiter ansteigen. Das wäre unerwünscht. Wir haben also 
mit der Aufwertung eine Anpassungsmöglichkeit, und 
darum muss ich Sie bitten, den Antrag des Herrn Brunner 
auf Streichung dieser Aufwertungsformel abzulehnen. 

M. Primborgne, rapporteur: Cet article traite de la base 
de calcul des nouveiles rentes. Etant donne l'augmentation 
des taux des cotisations, il n'est plus possible de fonder le 
calcul de la rente sur la cotisation annuelle moyenne et 
c'est pourquoi le Conseil federal propose de se referer 
desormais au revenu annuel moyen, ce qu'approuve votre 
commission. 

Mais on ne peut sans plus se fonder sur Je revenu moyen 
d'une carriere alors que les revenus en general ont subi au 
cours des annees une teile evolution qu'un ancien revenu 
a perdu une grande partie de la valeur qu'il representait 
a l'epoque. Lors de la 6e revision, il avait ete decide de 
revaloriser d'un tiers les cotisations versees de 1948 a 1964. 
Actuellement il s'agit de revaloriser le revenu annuel moyen 
de teile fa~on qu'il soit a peu pres identique au revenu de 
fin de carriere. Le Conseil föderal, qui propose une rente 
simple de 175 francs au minimum et de 375 francs au maxi
mum, prevoit qu'il faut revaloriser Je revenu annuel moyen 
de deux tiers. De notre proposition de porter le minimum 
a 200 et le maximum a 400 resulte la necessite d'une reva
lorisation des trois quarts si I'on veut egalement faire un 
geste pour !es classes de revenus situees dans ce que l'on 
nomme «l'intervalle de progression ». En cas d'une duree 
de cotisation incompiete, le taux de revalorisation sera 
reduit. 

La revalorisation a un aspect tres important pour !es 
survivants des jeunes assures et jeunes invalides qui ont de 
breves durees de cotisations et c·est heureux du point de 
vue social. On nous a cite un exemple. Voici: Ja veuve d'un 
assure de moins de 25 ans qui pendant quelques annees de 
cotisation avait un salaire de 10 000 francs, recevra une 
rente calculee non pas sur 10 000 mais sur 17 500, c'est-a
dire qu'elle obtiendra 280 francs par mois au lieu de 200. 

Le fait de la revalorisation permet de renoncer a la dis
position relative a la suppression des annees de cotisation 
les plus basses, disposition selon laquelle on peut ne pas 
tenir compte d'une a cinq annee de cotisation en cas de 
duree totale de cotisation de 8 a 45 ans. L'application de 
cette disposition est trop compliquee pour l'effet social 
obtenu et, comme la revalorisation comporte un avantage 
plus general, notre commission, par 16 voix contre 2, vous 
invite a suivre le Conseil federal et a voter l'article 30 dans 
la presentation qui vous est faite. 

M. Brunner n'est pas favorable a la revalorisation du 
revenu annuel moyen. Et pourtant, en approuvant le Con
seil federal sur ce point, votre commission etait consciente 
des avantages de la revalorisation - comme je viens de le 
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dire - pour !es survivants des jeunes assures et pour !es 
jeunes invalides. Mais l'essentiel est aussi dans le fait que 
les rentes doivent etre fixees sur la base d'un revenu aussi 
proche que possible du dernier revenu du beneficiaire. La 
commission a estime que la suppression des annees de 
cotisation les plus basses selon l'article 30 actuel etait fon· 
dee. comme dit, les de l'assu-
rance A VS connaissem cette qui est trop com-
pliquee pour l'effet social obtenu. Nous vous recomman· 
dons donc de repousser la de notre collegue 
pour le maintien d'une mesure nous apparait desuete 
au profit d'une conception socialement plus avantageuse. 

Präsident: Die Kommission beantragt, an Artikel 30, 
Absatz 4, festzuhalten. Herr Brunner beantragt Streichung 
von Absatz 4. 

Abstimmung Votation 

Abs. 4 - Al. 4 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Brunner 

138 Stimmen 
2 Stimmen 

Brunner: Ich begründe meinen Antrag zu Absatz 6. Es 
tut mir leid, dass ich schon wieder hier bin, aber das ist 
ein ganz anderes Problem als der Absatz 4. Daher möchte 
ich Ihnen zeigen, wie stark wir heute unter bürokratischen 
Einflüssen stehen. Da wird eine Regel gestrichen, die sich 
sehr stark auswirkt im Einzelfall. Man hat bis jetzt die zwei 
kleinsten Jahresbeiträge streichen können, und zwar ist das 
wichtig, wenn jemand in vorgerücktem Alter z. B. aus 
Krankheitsgründen ausfällt und dann kein AHV-pflich
tiges Einkommen mehr hat. Das drückt auf den Durch
schnitt seines Einkommens. Das wird nun einfach mit Be
gründungen gestrichen, die nur bürokratischer Art sind. 
Herr Dr. Kaiser hat bestätigt, dass die Differenz immerhin 
ungefähr 3 % des Durchschnittseinkommens ausmacht. Da· 
mit ist es ganz klar, dass sich das in vielen Fällen noch viel 
stärker auswirkt. 

Nun ist immer wieder folgendes gesagt worden: Ja, 
die Leute, bei denen das passiert, denen geben wir dann die 
Ergänzungsleistungen. Das ist das Doppelspiel, das wir 
spielen: Die armen Teufel, die können dann verwiesen wer
den auf die Ergänzungsleistungen; im übrigen stimmt das 
nicht einmal. Die Rentenkürzung kann nämlich auch bei 
Leuten passieren, die gar keinen Anspruch auf Ergänzungs
leistungen haben. Wegen ein paar kleinen hundert Fränk
iein Minderbeiträgen kann es im normalen Verlauf einer 
Rentendauer um Tausende von Franken gehen. Ich kann 
Ihnen das ausrechnen. Wenn ich etwas praktisch noch 
durchbringen möchte alles andere sind viel wichtigere 
Sachen -, möchte ich Sie doch bitten, hier den Leuten eine 
Stimme zu geben nicht mir, sondern den Leuten, die das 
Pech haben, durch die Aufhebung dieser Streichungsregel 
sehr benachteiligt zu werden. Denn sehen Sie: die Ergän· 
zungsleistungen sind für diese Leute kein Ersatz. Ich möchte 
Sie bitten, zugunsten der Menschlichkeit und gegen die 
Bürokratie zu stimmen. 

Meyer-Boiler, Berichterstatter: Ich muss Sie trotz dem 
Appell meines Kollegen Brunner doch ersuchen, seinen 
Antrag abzulehnen. Es entspricht nicht der angestrebten 
versicherungstechnischen Klarheit, solche Streichungs
regeln aufrechtzuerhalten. Wir werden die Durchschnitts
einkommen um drei Viertel aufwerten. Darin liegt schon 
ein gewisser Ersatz für den Wegfall der frühern Streichungs
regel. Wir sollten nun einmal alle Sonderbestimmungen, die, 
im gesamten gesehen, sicher von nicht grosser Bedeutung 
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sind, eliminieren, um ein klares Rentenberechnungssystem 
festzulegen. Ich ersuche Sie, den Antrag Brunner abzuleh
nen und die Streichungsregel nicht mehr aufzunehmen. 

M. Primborgne, rapporteur: Je me suis deja exprime. En 
effet j'ai confondu !es deux choses, mais j'avais traite dans 
ma reponse sur l'article 30 !es deux sujets. Je vous propose 
de repousser la proposition de M. Brunner meme si je dois 
porter le infamant de donner ma faveur a l'admi
nistration contre les propos humanitaires de notre collegue. 

Präsident: Herr Brunner beantragt, in Artikel 30 einen 
neuen Absatz 6 Die Kommission lehnt diesen 
neuen Absatz 6 ab. 

Abstimmung Vote 

Abs. 6 - Al. 6 

Für den Antrag Brunner 
Dagegen 

Art. 34 

14 Stimmen 
101 Stimmen 

Präsident: Nachdem nun Artikel 30 bereinigt ist, können 
wir definitiv den Artikel 34 bereinigen. 

Wenn ich die Antragsauswahl von Herrn Brunner 
richtig betrachte, so kommt hier nun die Variante C in 
Frage. (Brunner: Richtig!) 

Hält Herr Brunner an dieser Variante fest? 

Brunner: Ja! 

Präsident: Wir stellen nun einander den Beschluss, den 
der Rat heute morgen gefasst hat, der Variante C, die Herr 
Brunner jetzt vorschlägt, gegenüber. 

Abstimmung - Vote 

Definitiv - Definitivement 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Brunner 

138 Stimmen 
15 Stimmen 

Art. 30bis, 30ter, 31, 32, 33 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Antrag Daffton 
IV. Der Aufschub der Altersrenten 

Streichen. 
Art. 39 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Streichen. 

Streichen. 

Antrag Müller-Bern 

Antrag Daffton 

Proposition Daffton 
IV. l'ajournement des rentes de vieillesse 

Biffer. 

Alters- und Hinterlassenen-Versicherung 

Art. 39 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Proposition Müller-Herne 
Biffer. 

Proposition Dafflon 
Biffer. 

Meyer-Boiler, Berichterstatter: Artikel 39 enthält ge-
genüber der geltenden eine Es soll 
damit die Möglichkeit werden, den Bezug der 
Rente aufzuschieben. Wer beim Eintritt ins Rentenalter 
noch berufstätig ist und über ein Erwerbseinkommen ver
fügt oder die Rente nicht sofort benötigt, hat die Möglich
keit, den Rentenbezug um mindestens ein und um höchstens 
fünf Jahre aufzuschieben. Dadurch wird sich die Rente 
erhöhen, entsprechend der kürzem Lebenserwartung, und es 
besteht die Möglichkeit, den Erwerbsausfall späterer 
Altersjahre durch eine grössere Rente zu kompensieren. 
Diese Neuerung wird die AHV finanziell nicht belasten; 
durch den Aufschub wird die Rente lediglich um ihren 
versicherungstechnischen Mehrwert erhöht. 

Die Kommission ersucht einstimmig um Zustimmung 
zu dieser Neuerung. 

M. Primborgne, rapporteur: L'article 39 n'a pas ete 
traite par la commission qui l'a accepte tacitement. Cette 
question avait deja ete debattue lors des travaux prepara
toires de l'A VS puis lors de la sixieme revision. II s'agit 
d'une mesure qui part de la constatation que beaucoup de 
salaries sont invites a poursuivre leur activite au-dela des 
äges permettant de beneficier de l'AVS. II y a aussi une 
necessite economique pour certains de poursuivre une ac
tivite retribuee. Est-ce que cette mesure risque de se genera
liser d'une maniere qu'elle puisse conduire a la constatation 
que l'äge de la retraite pourrait etre plus eleve, alors que Ja 
civilisation moderne presente tant de motifs pour abaisser 
cet äge de la retraite? Sans doute le Conseil föderal fait-il 
une allusion aux economies qui pourraient etre realisees 
sur !es prestations complementaires si cette mesure d'ajour
nement devait etre pratiquee sur une !arge echelle. Mais 
nous ne pensons pas que tel sera Je cas. 

A titre personnel, je vous demande donc de voter l'arti
cle 39 qui consacre Ja liberte pour le rentier d'ajoumer 
d'un a cinq ans son droit et la possibilite de revoquer un 
tel ajournement au cours de chaque mois. Comme !es 
survivants auront leurs droits sauvegardes en cette matiere, 
il n'y a pas lieu d'avoir une crainte teile que celle qui sera 
probab!ement exprimee par ses adversaires. 

Präsident: Das Wort hat Herr Müller-Bern zur Begrün
dung seines Streichungsantrages. 

Müller-Bern: Es handelt sich hier ohne Zweifel nicht 
um einen Artikel, der sehr viel politischen Sprengstoff 
enthält. Wie bereits gesagt wurde, hat es auch keine finan
ziellen Konsequenzen so oder so für die AHV. 

Ich beantrage Streichung dieses Artikels, weil ich ihn 
für vollständig überflüssig betrachte und weil es mir eigen
artig erscheint, nachdem wir jetzt bald zwei Tage über 
existenzsichernde Renten miteinander uns streiten, dass 
man nun die AHV-Bezüger animieren will, ihre Rente auf
zuschieben bis zu fünf Jahren. Es ist gesagt worden, der 
Antrag sei in der Kommission einstimmig angenommen 
worden; nach meinen Informationen ist in der Kommission 
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über diesen Artikel jedoch nicht diskutiert worden. Er ist 
auf eine Anregung der Kommission für Altersfragen in 
ihrem Bericht vom 16. Dezember 1966 zurückzuführen. 
Es wird unter anderem als Begründung angeführt, dass dank 
der Möglichkeit des Aufschubs mit Erhöhung 
der Rente entsprechend dem ve1"s1,:neiru:ng:;massagi:n 
wert der nicht oe:zoi;enten LA.,,,.,,w,u5 

gang nicht allzu krasse Formen annehme, wenn der Alters

seinerzeit auch von Kreisen 

Unser 
die Altersrente 

das 

heisst man kann die Altersrente beziehen, 
was man nach dem 65. Altersjahr als Mann oder nach dem 
62. Jahr als Frau tut, ob man weiter verdient oder nicht. 
Wenn nun über 65jährige Männer und über 
Frauen weiter arbeiten was heute sehr häufig vorkommt, 
da es ja auch erwünscht ist -, erhalten sie also zu ihrem 
Enverbseinkommen noch die Rente, und wenn sie dann nur 
noch auf die Rente angewiesen sind, gibt es natürlich einen 
starken Einkommensrückgang. Aber kein Mensch verbietet 
diesen Frauen und Männern, welche die nötigen Altersjahre 
erreicht haben, um eine Altersrente zu beziehen, diese auf 
die Seite zu legen, auf eine Bank zu bringen - wenn sie dazu 
in der Lage sind - oder in einer Versicherung anzulegen. 
Man erhofft sich, dass mehr Leute nach den festgelegten 
Altersgrenzen erwerbstätig bleiben, wenn sie sich mit dem 
Aufschub der Altersrente um bis zu fünf Jahren eine höhere 
Rente für den Ruhestand erwirken können. Dazu schreibt 
der Bundesrat selber in seiner Botschaft: 

« Anderseits dürften auch die Auswirkungen des Ren
tenaufschubes auf den Rücktritt vom Erwerbsleben nicht 
erheblich sein. Der Rücktritt des Arbeitnehmers oder die 
Betriebsübergabe der Selbständigerwerbenden dürften in 
der Regel durch andere Gründe bestimmt werden als durch 
die Aussicht auf eine höhere AHV-Rente.» 

Nachdem die Altersrenten einen unbedingten Rechts
anspruch darstellen, der von einer allfälligen Erwerbstätig
keit vollständig unabhängig ist, ist auch heute genügend 
Anreiz geboten, weiterhin erwerbstätig zu bleiben, weil 
ja dann ein doppeltes Einkommen erzielt wird. 

Es wird nun aber auch in unseren Reihen gesagt, die 
Tatsache, dass man eben nach dem 65. Altersjahr die AHV
Rente beziehe, drücke auf die Löhne. Hierzu möchte ich 
nur den Bericht der Kommission für Altersfragen zitieren, 
der erwähnt, bei einer Umfrage hätten nur 3 ~~ der Betriebe 
geantwortet, sie berücksichtigten bei der Lohnfestsetzung 
die AHV-Rente. Nach meiner Meinung wäre es eine voll
ständige Illusion, zu glauben, dass diese rückständigen 
Betriebe, die bei der Lohnfestsetzung die AHV-Rente be
rücksichtigen, dann darauf verzichten, wenn der Bedien-
stete freiwillig den aufschiebt. 

bedeutet dieser Aufschub Es von 
Weber gesagt worden, man rechne bei einem 

Mann mit einer von noch l 3 
Jahren. Ein 65 jähriger kann also noch durchschnittlich 
13 Jahre die Rente beziehen. Wenn er diese um 5 Jahre 
aufschiebt, bezieht er während 8 Jahren eine höhere Rente. 
Die AHV hat dann die ,,Chance dass der Mann inzwi
schen stirbt, was bei der Zunahme der Ver
kehrsunfälle nicht ganz unwahrscheinlich Dann der 
Betreffende eben 
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Anspruch verzichten, um dadurch später ein grösseres 
Renteneinkommen zu erhalten. Dass das Bedürfnis be
steht, höhere AHV-Renten zu erhalten, ist ja der Sinn 
unserer ganzen Debatte. Aber dieses Bedürfnis besteht bei 
allen, und ich denke noch bei jenen, die aus ver-
schiedenen Gründen nicht mehr sein können 
nach dem 62. bzw. 65. Diese Leute haben dann 
die ihre Rente zu nicht mehr. 
Zudem dünkt es mich seltsam, dass man gerade von seiten 
der Frauen auf den Bezug der AHV-Rente 
während Jahre verzichten nachdem uns 
gerade von dieser Seite immer wieder erklärt wurde, wie 
unrecht es sei, dass die a!!einstehende erwerbstätige Frau 
erst mit 62 statt mit 60 Jahren ein Anrecht auf AHV habe. 

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft vom 16. Septem
ber 1963 übrigens die Gegenargumente gegen diese Neue
rung selber vorgetragen. Er erklärte damals, der Rentenauf
schub entspreche keinem unbedingten Bedürfnis, weil das 
gleiche Ziel für diejenigen, die dazu in der Lage sind, auch 
auf andere Weise (Anlage der Renten auf ein Sparheft oder 
Einzahlung der Renten als Prämie an eine private Zusatz
versicherung) erreicht werden könne. 

tch habe mich noch heute beim viel zitierten Herrn 
Dr. Kaiser erkundigt; der Rentner erhält bei einem solchen 
Aufschub nicht mehr, als wenn er die Rente auf ein Spar
buch einzahlt; nur in dem Fall, da ein Ehepaar während 
5 Jahren auf die Rente verzichtete und dann nach 5 Jahren 
bei einem Autounfall umkommt, profitiert lediglich die 
AHV· wenn aber dieses Geld auf ein Sparheft angelegt 
wird, ,können vielleicht die Erben noch etwas davon er
halten. 

Der Bundesrat hatte seinerzeit 1963 auch darauf hinge
wiesen, dass das Institut des Rentenaufschubes admini
strativ eine nicht sehr einfache Lösung darstelle. Davon bin 
ich ebenfalls überzeugt. Man hat vorher die Möglichkeit 
der Streichung der schlechtesten Beitragsjahre in einer 
Abstimmung aufgehoben, u. a. mit der Begründung - das 
wird auch in der Botschaft gesagt -, dass die Anwendung 
dieser Streichungsregel administrativ äusserst kompliziert 
sei. Wenn man aber auf der einen Seite administrativ ver
einfachen will, soll man nicht auf der andern Seite admini
strative Komplikationen einführen; weil das Ziel, dass 
einer die AHV-Rente auf die Seite legen kann, erreicht 
wird, ohne dass wir die AHV-Verwaltung damit belästigen 
müssen. Wir haben genügend Banken und Versicherungs
einrichtungen, die bereit sind, das Geld anzulegen, wenn 
man die Rente während einiger Jahre nicht verbrauchen 
will. Ohnehin wird von dieser Möglichkeit nur eine kleine 
.'vfinderheit der Rentner Gebrauch machen können. 

kh bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Dafflon; proposons de ne pas suivre !e 
Conseil federai veut permettre un versement differe des 
rentes. Dans son message, le Conseil federal lui-meme, a 
!a page 34, nous ceci: « Comme la commission 
föderale AVS/Assurance inva!idite» dit-il, ,,nous estimons 
que sociale de l'ajournement des rentes ne doit 
pas etre surestimee». Et il poursuit: «ce systeme n'apporte 
pas a l'ayant-droit une veritable amelioration de presta-
tion. mais il lui garantit forme de rente, 

. duree 

moment de recevoir, l'interesse venait a deceder. 
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Tout a !'heure. M. Muller nous disait qu'eventueilement 
le Conseil federal pourrait realiser des economies sur les 
prestations compiementaires, si on acceptait cet ajourne-
ment. Ce n'est pas ll n'est pas de 
qu ·un assure qui renonce a toucher sa rente permettre 
au Conseil federal de faire des economies sur !es prestations 
c•runn1Prr1en,, .. ,,.,,. De vivrait-il? II faut qu'il n'ait pas 
de ressources ou presque pour beneficier des 

II ne peut donc se de la rente A VS 
car il wmberait a la 

l'assistance immediatement, lui 
demanderait le pourquoi de cette renonciation. Donc, a 
mon avis. il n·est pas de faire un benefice, pour Je 
Conseil federal, meme sur les ""''~""" 

Si rassure ne travaille pas, il est evident qu'il demandera 
sa rente. S'il n·a pas de ressources, i! n'a pas d'autres 
bilites que de toucher sa rente et la prestation. Seul celui 
qui a un revenu, a des moyens, pourra, se 
mettre au benefice de cette eventualite de differer Je moment 
de recevoir sa rente. II poursuivra donc son activite. 
Il peut tres bien aussi poursuivre son travail, recevoir sa 
rente et mettre cet argent de cöte, puisque le Conseil 
federn! le dit: « II recevra uniquement les montants qu 'il 
n'aura pas touches pendant ces cinq ans». Inciter des per
sonnes ägees a poursuivre Ieur activite, alors qu'elles auraient 
droit a !a rente, risque de determiner quantite d'entre elles, 
qui devraient normalement ralentir leur travail et beneficier 
de la rente, a abuser de leurs forces et mettre leur sante en 
<langer. C'est-a-dire accroitre leur fatigue, contribuer a 
faire en sorte que leur situation devienne de plus en plus 
difficile et, enfin, ce seront les pouvoirs publics qui auront 
le soin - si je peux employer cette expression de s'occuper 
de ces malheureux qui sont «au bout du rouleau ». 

Mais c·est aussi une punition pour ceux qui n'ont pas 
la possibilite de se mettre au benefice de cet article. Par 
exemple. celui qui n·a pas de ressources n'aura pas, lui, la 
possibilite de se dire: «Je m'en vais attendre une annee, 
deux ans ou cinq ans pour ameliorer ma rente. » II devra 
simplement accepter immediatement d'etre au benefice de 
la loi d'assurance-vieillesse. On creera, a ce moment-la, une 
inegalite. On permettra a ceux qui ont deja des moyens, de 
reculer la date d'entree en vigueur de la rente afin d'en 
toucher une superieure. C'est creer l'illusion, en fait, qu·on 
peut ameliorer la rente sans en augmenter le montant. Je 
crois qu'il aurait ete preferable d'accorder immediatement 
une rente bien superieure a celle que nous leur avons 
donnee, de fa<;on qu'ils puissent en beneficier immediate
ment. 

Sous un autre angle, cet article fait courir un <langer 
pour l'age de la retraite. Nous avons deja lu et entendu a 
plusieurs reprises soit dans ia presse, soit dans ce parlement, 
soit a d'autres occasions. des personnes ou des organi
sations qui sont opposees a ce qu'on continue a verser Ja 
rente A VS des 65 ans. A vec divers arguments, on pretend 
que l'on peut aller jusqu'a l'äge de 67 ans, parfois 70 ans; 
on prend comme exemple que dans certains pays, comme 
!es pays nordiques, I' A VS est versee a 67 ans. 11 est evident 
que, a ce moment-la, ce sera une attaque generale, non 
seulement contre les beneficiaires de l 'A VS pour reculer Ia 
date d'entree en vigueur de Ia loi, mais ce sera egalement 
une attaque contre Ja retraite des fonctionnaires, contre 
toutes Ies personnes qui sont au benefice d'une retraite, que 
ce soient des fonctionnaires federaux, cantonaux, des 
employes des services publics. Nous ne pouvons pas l'ad
mettre. Comme le remarquait tout a !'heure M. Prim
borgne, il !'heure actuelle Ia situation des travailleurs, des 
employes devient tellement difficile qu'il faudrait plutöt 
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prevoir qu'ils puissent beneficier de la rente A VS, suffisante 
d'ailleurs, a une epoque bien avant 65 ans et non pas 

de la reculer. Nous vous demandons donc de 
repousser cette proposition. 

Bundesrat Tschudi: Wie Sie gehört haben, geht der An
trag des Bundesrates und der Kommission bei Artikel 39 

der Kommission für 
wurde in der gut 
beurteilt. Deshalb haben wir ihn 

ins Gesetz 
Ich möchte nachdrücklich unterstreichen, dass es sich 

um eine rein handelt. Es ist fraglich, ob 
die Altersrentner irgendwie in wesentlichem Ausmass davon 
Gebrauch machen werden und ob diese Möglichkeit daher 
wesentliche hat. Es steht jedem {insbeson
dere den Herren Nationalräten Müller und Dafflon) frei, 
den Altersrentnern abzuraten, von dieser Möglichkeit 
Gebrauch zu machen, und ihnen nahezulegen, das, was sie 
auf die Seite bringen können, bei Banken anzulegen. Wir 
haben nicht das geringste - vom Standpunkt der AHV aus -
dagegen einzuwenden. Ich möchte nämlich gegenüber den 
Ausführungen von Herrn Nationalrat Dafflon unterstrei
chen: die AHV macht nicht das geringste Benefice mit dieser 
Regelung. Sie denkt nicht daran, sondern versicherungs
mathematisch wird den Versicherten genau das ausgerichtet, 
was sie zugut haben auf Grund des Nichtbezugs während 
einem, zwei oder 5 Jahren; die Einnahmen und die Aus
gaben sind absolut ausgeglichen, es entsteht hier nicht 
der geringste «Profit» für die AHV. Darum geht es gar 
nicht, sondern es soll den Versicherten eine Möglichkeit 
eröffnet werden. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission- 90 Stimmen 
Für den Streichungsantrag Müller-Bern/Dafflon 

19 Stimmen 

Art. 42, Abs.], 2, 3, Art. 43, Abs. 2 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 42, af. I, 2, 3. an. 43, al. 2 

Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Art. 43bis 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Antrag Dafflon 

Nach Entwurf des Bundesrates. 

Art. 43bis 

Proposition de la commission 

Adherer i Ja decision du Conseil des Etats. 

Proposition Dafflon 

Selon le projet du Conseil federal. 

Meyer-Boiler, Berichterstatter: Mit dem Artikel 43 bis 
soll ebenfalls eine Neuerung für die AHV eingeführt werden, 
nämlich die Hilflosenentschädigung für Altersrentner. 
Damit soll ein Unterschied zur Invalidenversicherung teil-

5i 
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weise ausgeschaltet werden, der immer zu Beanstandungen 
Anlass gegeben hat. Der Invalidenrentner besitzt ein 
gesetzliches Anrecht auf eine zusätzliche Hilflosenent

und er übernimmt diese Entschädigung auch 
nach seinem Cbertritt in das AHV-Rentenalter. Ein hilflos 
gewordener AHV-Rentner bekam diese bis 
anhin nicht. Sie soll ihm nun ebenfalls 
allerdings nur bei hochgradiger Hilflosigkeit Die Voraus
setzungen für den Bezug einer solchen sind 
im Gesetz selbst Nach Antrag des Bundesrates 
sollte die einer Mindestrente ent-
sprechen, also 175 Franken pro Monat. Der Ständerat hat 
die Mindestrenten auf 190 Franken erhöht, dabei aber 

dass trotzdem für diese Hilflosenentschädigung 
monatlich nur 175 Franken auszurichten sind. Dieser 
Betrag von 175 Franken soll nun massgebend sein und 
nicht mehr die Mindestrente. lJ nsere Kommission stimmt 
diesem Betrag ebenfalls zu. Einern Hilflosen, der aus der 
Invalidenversicherung in die AHV übertritt, wird seine 
bisherige Hilflosenentschädigung als Besitzstand garantiert. 
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, diesem 
neuen Artikel 43 bis zuzustimmen. 

M. Primborgne, rapporteur: L'octroi d'allocations pour 
impotents ou beneficiaires de rentes de vieillesse est une 
innovation qui fera disparaltre une inegalite choquante qui 
existait jusqu'ici entre !es vieillards impotents qui bene
ficiaient d'une allocation pour impotents parce qu'ils 
l'avaient r~ue avant l'äge a partir duquel Ja rente vieil
lesse est allouee, et ceux qui n'en beneficiaient pas parce 
qu'ils etaient devenus impotents apres cet äge. Pour que !es 
ressources soient bien utilisees, il a ete prevu pour ces cas 
vraiment difficiles que Je vieillard impotent au benefice 
d'une rente vieillesse ne recevrait cette allocation qu'apres 
avoir eu besoin pendant une annee de l'aide d'autrui ou 
d'une surveillance personnelle pour la plupart des actes 
quotidiens de Ja vie. Cette allocation est fixee dans l'esprit 
du Conseil des Etats a 175 francs par mois. Elle ne depend 
donc plus du montant de Ja rente simple ordinaire comme Je 
voulait Je texte du Conseil federal et comme Je demandera 
tout a !'heure M. Dafflon, conseiller national. Nous 
n'avons pas traite la proposition de M. Dafflon en seance 
de commission. Je vous demande donc, a titre personnel 
d'en rester au montant fixe a 175 francs par le Conseil des 
Etats. 

M. Dafflon: Une fois n'est pas coutume: nous vous 
proposons de suivre Je Conseil federal. Notre proposition 
a pour but d'accorder aux vieillards impotents une rente qui 
soit identique a Ja rente minimum. Nous considerons que, 
deja, les conditions dont depend l'octroi de cette rente 
d'irnpotent sont difficiles. Pour l'obtenir, il faut donner Ja 
preuve qu'on a ete impotent durant 360 jours. L'interesse 
doit prouver qu'il n'a pu accomplir Jes actes normaux de la 
vie durant ce Japs de temps et qu'il a eu besoin d'une tierce 
personne pour l'aider a accomplir ces actes. Nous avons 
donc affaire a des cas tres graves, a des cas de personnes qui 
sont deja dans une situation particulierement penible 
d'autant plus qu'elles n'ont dans la pJupart des cas que de 
faibles ressources. Lorsqu'a 65 ans on devient impotent, il 
arrive souvent que cette irnpotence provient d'une tres 
Jongue maladie, que les economies ont ete mangees et que 
la Situation financiere de Ja famille a ete mise a tres forte 
contribution. Si l'on a besoin d'un tiers pour accomplir Jes 
actes normaux de la vie, cela coute extremement eher. 
Accorder a ce beneficiaire de I' A VS une rente d'impotent de 
200 francs n'est pas une liberalite extraordinaire. J'ajoute 
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que si !'impotent habite seul, il devra etre hospitalise: dans 
ce cas aussi, !es frais sont considerables. De toute fac;on, 
qu'il soit a son domicile, qu'il soit chez des parents, qu'il 
soit dans un etabiissernent hospitalier, cela exige de sa part 
des importantes qu'il doit couvrir avec des res
sources souvent tres minimes. C'est nous vous 
demandons de suivre Je Conseil federal et de decider que la 
rente d'impotent sera identique a la rente rninirnum 

Bundesrat Tschudi: Ich möchte lediglich der Klarheit 
halber unterstreichen, dass der Bundesrat mit dem Be
schluss des Ständerates und dem Antrag 
Ihrer Kommission einverstanden ist. Es besteht hier die 
Möglichkeit einer Verwirrung, weil im Text beim Antrag des 
Bundesrates die Hilflosenrente mit dem Mindestbetrag der 
ordentlichen einfachen Altersrente, der Vollrente, gleich
gesetzt ist. Nach dem ursprünglichen Antrag des Bundes
rates handelt es sich aber um 175 Franken, und diese 
Summe wird nun zah!enmässig hier festgelegt. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass eine Monatsrente von 175 Franken eine 
Jahresrente von 2100 Franken ergibt, und diese Hilflosen
entschädigung wird addiert zur normalen Rente, also zur 
Mindestrente von 2400 Franken, so dass für einen Bezüger 
der Hilflosenrente die Mindestrente schon 4500 Franken 
beträgt. Es scheint uns, dass dieser Betrag von 2100 Fran
ken im Jahr, 175 Franken im Monat, durchaus angemessen 
ist für ein sozial wichtiges Werk, dem wir eine grosse Be
deutung beimessen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Dafflon 

Art. 43ter 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 

Abs. l 

89 Stimmen 
22 Stimmen 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Abs. 2 
Jeweils auf das Ende zweier Perioden gemäss Absatz l 

lässt der Bundesrat überdies das Verhältnis zwischen den 
Renten und den Erwerbseinkommen durch die Eidgenös
sische Kommission für die Alters-, Hinterlassenen- und 
Invaliden-Versicherung begutachten und stellt zur Wahrun§ 
eines angemessenen Verhältnisses zwischen Renten und 
Erwerbseinkommen gegebenenfalls Antrag auf ,i\.nderung 
des Gesetzes. 

Minderheit I 
(Schütz, Bussey, Diethelm, Grütter, Heil, Leuenberger, 

Primborgne, Riesen, Schuler, Wyss) 
Abs. 1 

Der Bundesrat lässt jeweils auf das Ende einer drei
jährigen Periode oder bei jedem Anstieg des Landesindexes 
der Konsumentenpreise um 5 % gegenüber der Ausgangs
lage das finanzielle Gleichgewicht der Versicherung und das 
Verhältnis zwischen Renten und Preisen durch die Eid
genössische Kommission für die Alters-, Hinterlassenen
und Invaliden~ Versicherung begutachten und stellt zur 
Wahrung der Kaufkraft der Renten gegebenenfalls Antrag 
auf .Ä.nderung des Gesetzes. Gleichzeitig kann er den Auf
wertungsfaktor gemäss Artikel 30, Absatz 4, überprüfen 
lassen und gegebenenfalls dessen Korrektur beantragen. 
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!vfinderheit II 
(Kloter) 

Abs. 1 

Die Renten basieren auf dem Stand des Landesindexes 
der Konsumentenpreise vom Dezember 1968. Bei 
Anstieg der Teuerung um 5 der 
Ausgangslage bis Ende September hat der Bundesrat die 
Renten auf den Beginn des folgenden Jahres dem neuen 
Indexstand entsprechend anzupassen. 

Abs. 2 

Jeweils auf das Ende einer Periode von fünf Jahren lässt 
der Bundesrat überdies das Verhältnis zwischen den Ren
ten und den Erwerbseinkommen durch die 
Kommission für die Alters-. Hinterlassenen- und Invaliden
Versicherung begutachten und stellt zur Wahrung eines 
angemessenen Verhältnisses zwischen den Renten und den 
Erwerbseinkommen gegebenenfalls Antrag auf Anderung 
des Gesetzes. 

Antrag DafHon 
Abs. l 

Der Bundesrat lässt auf das Ende einer zweijährigen 
Periode oder bei jedem Anstieg des Landesindexes der 
Konsumentenpreise um 5 ~ ~ ... 

Antrag Dellberg 
Art. 43ter 

Die Renten der AHV und IV werden alljährlich im 
Ausmass der Teuerung sowie der Zunahme des realen 
Volkseinkommens erhöht. 

Art. 43ter 

Proposition de la commission 
i\.fajorite 

Al. l 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Al. 2 

Chaque fois que deux des periodes prevues au l er alinea 
se seront ecoulees, Je Conseil federal fera en outre examiner 
par la commission susmentionnee l'etat des rentes en rela
tion avec les revenus d'une activite lucrative; au besoin il 
proposera une modification de la loi en vue de maintenir 
une juste proportion entre !es rentes et !es revenus d'une 
activite lucrative. 

Minorite I 

(Schütz, Bussey, Diethelm, Grütter, Heil, Leuenberger, 
Primborgne, Riesen, Schuler, Wyss) 

Al. 1 

Tous !es trois ans ou a chaque hausse de 8 ~{,, par rap
port a la situation initiale, de l'indice national des prix ,t 
la consommation, le Conseil federal fera examiner par la 
Commission federale de l'assurance vieillesse, survivants 
et invalidite l'equilibre financier de l'assurance ainsi que 
l'etat des rentes en relation avec les prix; au besoin, il pro
posera une modification de la loi en vue de maintenir le 
pouvoir d'achat des rentes. En meme temps, il pourra faire 
reconsiderer le taux de revalorisation prevu a l'article 30, 
4e alinea, et en proposer eventueilement la correction. 

Minorite II 
(Kloter) 

Al. 1 

Les rentes sont fixees en fonction de l'indice national 
des prix a la consommation, selon etat existant en decem-

bre 1968. A chaque hausse de l'indice de 
qu·en septembre de l'annee en cause, le Conseil federal 
adaptera !es rentes au nouvel indice des le debut de l'annee 
suivante. 

Al. 2 

Chaque fois qu'une periode de cinq ans s'est '-"-''J"'""'· 
le Conseil federal fera examiner par la commission federa!e 
de l'assurance vieillesse. survivants et invalidite l'etat des 
rentes en relation avec les revenus d'une activite lucrative; 
au besoin i! proposera une modification de Ia loi en vue 
de maimenir une proportion entre !es rentes et les 
revenus d'une activite lucrative. 

Proposition DafHon 
Al. l 

T ous !es deux ans ou a chaque hausse de 5 

Proposition Dellberg 
Art. 43ter 

Les rentes de l'AVS et de !'AI sont adaptees chaque 
annee au rencherissement et a l'accroissement du revenu 
national reel. 

Meyer-Boiler, Berichterstatter der Mehrheit: Der Ar
tikel 43 ter ist sehr wichtig und umstritten. Er dürfte auch 
im Rat zu längern Diskussionen führen. 

Diese Bestimmungen regeln die Anpassung der Ver
sicherungsleistungen an die Preis- und Einkommensent
wicklung. Der Bundesrat wird verpflichtet, jeweils auf das 
Ende einer dreijährigen Beobachtungsperiode oder - das 
ist ein zweites Kriterium - wenn der Index der Lebensko
sten um 8 % angestiegen ist, das finanzielle Gleichgewicht 
der Versicherung und das Verhältnis zwischen Renten und 
Preisen durch die eidgenössische AHV/IV-Kommission be
gutachten zu lassen und allfällige sich aufdrängende An
träge zu stellen. 

In einem zweiten Absatz wird in analoger Weise das 
Anpassungsverfahren für die Renten an die Erwerbsein
kommen festgelegt. Bekanntlich steigen zufolge der Real
lohnerhöhungen die Erwerbseinkommen rascher an als der 
Preisindex. Dieses Verfahren hat jeweils auf Ende zweier 
Perioden. also alle 6 Jahre, zu erfolgen. Es bezieht sich 
allerdings gemäss Antrag des Bundesrates nur auf die neu 
entstehenden Renten. Hier stellt unsere Kommission einen 
Abänderungsantrag in dem Sinne, dass nicht nur die neu
entstehenden Renten und die Erwerbseinkommen zu be
gutachten sind, sondern allgemein das Verhältnis zwischen 
Renten und Erwerbseinkommen. Diese Korrektur möchte 
die Frage nicht präjudizieren, ob allein die Neurenten an 
die Veränderungen der Erwerbseinkommen anzupassen 
sind und die alten Renten nur der Teuerung entsprechend 
verändert werden sollen. Diese Frage bleibt somit noch of
fen. Unsere Kommission vertritt die Auffassung - und wir 
haben längere Zeit darüber diskutiert -, dass vorderhand 
kein Grund besteht, die Altrenten von der Anpassung an 
die Einkommensbewegungen auszuschliessen. Ich emp
fehle Ihnen im Namen der Kommission, den Artikel 43 ter 
zu genehmigen. 

M. Prlmborgne, rapporteur de la majorite: Par l'ar
ticle 43 ter, le Conseil federal et le Conseil des Etats 
montrent qu'ils ne contestent pas la necessite d'adapter 
regulierement les rentes a l'evolution des prix et des revenus. 
lls s'opposent en revanche il ce que cette adaptation soit 
automatique, car ils estiment que l'indexation ne permet 
pas de tenir compte de la situation economique generale 
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ni de la necessite, suivant !es cas, d'augmenter ou de dimi
nuer Je taux des rentes sur la base de l'indice. 

Estimant que le principe de !'adaptation des rentes par 
le Parlement a donne jusqu'ici des resultats qui ne sont pas 
l'objet d'une critique par trop vive, ils proposent seu!ement 
d'en modifier un peu !es modalites, l'examen de la situa
tion et des mesures a prendre devant intervenir, en ce qui 
conceme revolution des tous les trois ans ou chaque 
fois que la hausse atteint 8 par rapport a la situation 
initiale et, en ce qui conceme l'evolution des revenus, tous 
les six ans. 

La de notre commission s'est ral!iee a ce 
avoir d'une part une proposi-

tion tendant a abaisser a 5 le taux de rencherissement 
l'adaptation aux prix et, d'autre part, une pro

visant a ramener a eing ans le delai apres lequel 
doit etre examinee l'adaptation au revenu. En revanche, la 
commission vous propose de .supprimer la difference faite 
au deuxieme alinea entre !es rentes en cours et les nouvelles 
rentes, ces dernieres seules devant etre adaptees a l'evolu
tion des revenus, selon la proposition du Conseil federal. 
Le Conseil federal motive la diffärence entre !es deux sortes 
de rentes par la crainte de compromettre a plus ou moins 
breve echeance l'equilibre de l'assurance. Notre commis
sion a estime que le legislateur ne devait pas se lier d'ores 
et deja et qu'il sera temps, lors de Ja prochaine adaptation, 
de decider si, oui ou non, un traitement differentiel des 
nouvelles rentes et des rentes en cours s'impose pour des 
raisons financieres. 

La decision de votre commission laisse Ja voie ouverte 
a une option plus avantageuse dans l'orientation future des 
debats, mais elle ne prejuge pas !es positions qui seront 
prises en temps voulu et selon !es possibilites du moment. 

Schütz, Berichterstatter der Minderheit I: Der Artikel 
43 ter bestimmt, dass, wenn der Landesindex der Konsu
mentenpreise um 8 % gestiegen ist, nachher die AHV-Kom
mission diese Renten neu überprüft und dementsprechend 
Antrag stellt, damit den Renten die Kaufkraft erhalten 
bleibt. Sicher ein Fortschritt gegenüber der bisherigen Re
gel! Ich glaube aber, wenn wir in der SUVAL schon nach 
5 Indexpunkten die Renten ändern und auch bei der Mili
tärversicherung, dann ist es richtig, dass man dies auch bei 
der AHV tut. Die Technik in bezug auf die Berechnungen 
hat solche Fortschritte gemacht - ich denke an die Daten
verarbeitungsmaschinen -, dass es absolut möglich ist, in 
kurzer Zeit die nötigen Berechnungen durchzuführen. 

Ich bin mit dem Herrn Bundesrat soweit einverstanden, 
dass er gleichzeitig auch die finanzielle Lage überprüft. 
Aber ich glaube, es geht nicht an, wenn man vielerorts 
nach 5 Indexpunkten auch die Löhne, zum Beispiel bei vie
len Gesamtarbeitsverträgen, korrigiert, dass man ausge
rechnet dann bei den AHV-Bezügern auf 8 % gehen will. 
Ich halte es deshalb für richtig, dass wir schon bei 5 % 
revidieren und die AHV-Kommission Stellung bezieht 
und dass dem Parlament Anträge unterbreitet werden. Ich 
halte es auch für ein Stück politischer Klugheit gegenüber 
dem Volksbegehren der Christlichsozialen, dass wir in 
diesem Punkt entgegenkommen. Ich halte es deshalb für 
ausserordentlich wichtig, weil doch bei den AHV-Bezügern 
immer eine grosse Unruhe eingetreten ist, wenn man bei
spielsweise in den kantonalen und Gemeindeparlamen
ten - auch hier in den eidgenössischen, wo wir das glück
licherweise etwas anders geregelt haben die Teuerungs
zulagen jedes Jahr beschliesst, dass dann aber eine längere 
Zeit vergeht, bis die AHV-Bezüger zum Zuge kommen. 
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Ich bitte Sie also, dem Antrag, so wie ich ihn ge~t;:1lt 
zuzustimmen. 

Allgöwer: Ich bin mit unserem Schütz, dem 
Mann vom andern Lebensmittelhandel, einverstanden, 
dass man die Zahl von 8 auf 5 herabsetzt. 
greife ich nicht, dass er nicht nachher den 
zweiten Schritt lässt. Bedenken dass die Teue-
rung in den letzten Jahren 4 bis 5 hat. Wir 
müssten deshalb die gesamte Gesetzesmaschinerie 
tisch Jahr oder alle anderthalb Jahre in 
setzen; wir könnten eine AHV-Kommission 

welche die nächste Revision bereits wieder vor
bereitet. 

Wir sind doch gegenwärtig daran, unseren Parlaments· 
betrieb zu rationalisieren, also Kleinigkeiten nicht mehr 
dem Plenum vorzulegen, wenn sie ihm nicht unbedingt 
unterbreitet werden müssen. Wir haben heute den Grund
satzentscheid :ru fällen, dass wir bei einer bestimmten 
Indexzahl automatisch die Teuerung ausgleichen. Später 
sind nur noch Automatismen in Bewegung zu setzen, d.h. 
wir können einen Computer beauftragen, die 5 oder 8 ~:~ 
auszurechnen. 5 % finde ich richtig, sonst wird der Teue
rungsverlust der Alten :ru gross, und sie müssen zu lange 
warten, bis ausgeglichen wird, was sie durch die Inflation 
verlieren. 

Wenn ich diese 5 % bestimme, dann sollte ich auch den 
andern Schritt tun: dem Bundesrat den Auftrag erteilen, 
diese Indexkorrektur automatisch vorzunehmen - im In
teresse der rationellen Parlamentsgestaltung und im In
teresse der Betagten. Darum beantragen wir Ihnen, nicht 
nur auf 5 % zu gehen, sondern die Automatik zu beschlies
sen. Den grundsätzlichen Entscheid fällen wir heute. Spä
ter hat nur noch die Verwaltung gemäss unserm Beschluss 
zu amten - wir aber haben keine echten Entscheide mehr 
zu fällen. 

Das zweite: Die Korrektur in bezug auf die Wirtschafts
entwicklung, die Wohlstandsentwicklung ist hingegen ein 
politischer Willensakt. Wir müssen uns von Zeit zu Zeit 
darüber unterhalten, ob das, was die Erwerbsgeneration 
zusätzlich erwirbt und damit einen höheren Lebensstan
dard schafft, auch unseren Betagten zugute kommen soll. 
Darüber müssen wir in unserem Rat entscheiden, und des
halb ist es richtig, dass sich das Parlament alle paar Jahre 
überlegt, ob die Renten noch in der richtigen Relation zum 
allgemeinen Wohlstand stehen. Der Bundesrat schlägt hier 
zwei dreijährige Perioden vor. Es scheint uns dies etwas 
lange zu sein. Wir glauben, dass mit fünf Jahren eine bes
sere Lösung getroffen werden könnte. Ich möchte Sie des
halb bitten, einerseits der automatischen Anpassung bei 
5 % zuzustimmen und nicht unnötigerweise die Gesetzes
maschinerie in Bewegung zu setzen; anderseits sollte die 
Wohlstandsanpassung für die Betagten alle 5 Jahre erfoJ. 
gen. 

M. Dafflon: L'amendement qu'on vous propose a pour 
but d'adapter plus rapidement !es rentes AVS. Nous nous 
demandons en etfet pourquoi il faudrait refuser aux bene
ficiaires de l'AVS ce que nous accordons a d'autres. Pour
quoi !es vieillards, !es invalides, !es veuves et les orphelins 
attendraient-ils plus longtemps que !es beneficiaires 
d'autres assurances et d'autres lois que nous avons votees 
recemment? 

Lorsque nous demandons par exemple que la revision 
se fasse tous !es deux ans ou chaque fois que l'indice des 
prix a augmente de 5%, nous ne demandons rien d'exagere, 
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surtout lorsqu·on connait la facon dont on a «tripatouille» 
rindice des prix a la consommation. Dans rancien indice, 
ralimentation entrait pour 40 points, alors qu'elle n·entre 

que pour 31 points dans le nouvel indice. Or il est 
clair pour chacun que pour celui qui a un revenu tres 

l'alimentation joue dans le budget un bien plus 
grand rö!e que pour celui qui a un salaire moyen ou meme 
un salaire De meme dans le nouvei 
l'habillement est pris pour 13 au lieu de 15, Je chauf-

et la lumiere pour 6 au Iieu de 7. Par contre, 
toute une serie de postes ont ete avantages par le nouvei 
indice: !es meubles et l'entretien ont de 5 a 7 points, 
!es transports de 5 a 9 l'instruction et !es !oisirs de 
3 a 5 etc. Pour des gens qui ont de tres faibles 
ressources, tous ces postes n'entrent pratiquement pas ou 
presque plus en consideration. 

Les modifications survenues dans la composition de 
l'indice des prix a la consommation expliquent d'ailleurs 
pourquoi cet indice a pratiquement baisse du 1er janvier 
au 31 aout. Allez demander a la menagere ou aux bene
ficiaires des rentes A VS et des prestations complementaires 
s'ils estiment, eux, que le cout de la vie a baisse du Jer jan
vier au 31 aout! II est donc indispensable que pour des 
gens a faibles ressources !es rentes soient revues d'une fa.;on 
plus rapide que celle que propose le Conseil federal. 

C'est pourquoi, nous vous demandons devoter l'amen
dement que nous vous proposons: revision tous les deux 
ans ou chaque fois que l'indice des prix a la consommation 
a augmente de 5 

Dellberg: Ich beantrage Ihnen, den Artikel 43 ter (An
passung der Leistungen an die Preis- und Einkommensent
wicklung) einfacher zu gestalten und zu sagen: « Die 
Renten der AHV und IV werden alljährlich im Ausmass der 
Teuerung sowie der Zunahme des realen Volkseinkommens 
erhöht. 1>. Warum dieser Antrag? Über 600 000 Schweizer 
haben die Volksinitiative unterschrieben, welche die 
dynamische Rente verlangt. Sie verlangen ausdrücklich, 
dass die Renten alljährlich der Teuerung und dem wachsen
den Volkseinkommen angepasst werden. Vorerst weise ich 
darauf hin, dass schon vor mehreren Jahren die « Beobach
ter»· Initiative mit 238 000 Unterschriften eingereicht wurde, 
dann die A VIVO-Initiative mit 90 000 Unterschriften und 
die Initiative des Christlichnationalen Gewerkschaftsbundes 
mit 170 000 Unterschriften. Hinzu kommt, dass die Initia
tive der Sozialdemokratischen Partei zusammen mit dem 
Schweizerischen Gewerkschaftsbund schon im Jahre 1958, 
also vor zehn Jahren, verlangte, dass die sich ergebenden 
Einnahmen zur Erhöhung des Realwertes der Renten und 
für deren regelmässige Anpassung an die Teuerung zu ver
wenden sind. Nun ist noch folgendes beizufügen: Die Inter
nationale Arbeitskonferenz beschloss schon auf ihrer 

Renten sollten laufend den 
nnPr1m,,pn in der Lohnhöhe des Versicherten 

angepasst werden. Ich habe Ihnen schon in der Eintretens
debatte erkiärt, und vorhin ist es hier bestätigt worden, dass 

die automatische Rentenanpassung bei 150 000 Suva
Rentnern und bei lO 000 Rentnern der Militärversicherung 
kennen. l !00000 Alters- und Invalidenrentnern 
will man aber von einer automatischen Rentenanpassung 

Ich möchte Herrn Bundesrat Tschudi 

Aber nicht nur das. Alle Industriestaaten rings um uns, 
von England über Frankreich bis nach Westdeutschland, 
Österreich und zu den Kleinstaaten Belgien, Dänemark, 
Finnland, Norwegen und Schweden, kennen die dynami
sche Rente; aber die reiche Schweiz mit ihrem Volksein
kommen von über 11 000 Franken je Kopf der tlevo11<:e1ru 
(68 Milliarden im Jahre 1967) will keine 
anpassung. 

Warum muss eine Rentenanpassung vorgenommen 
werden? Man darf nicht vergessen. dass die Rent
ner ihrerseits mit ihrer direkt und indirekt 
die Voraussetzungen für das Wachstum unserer Volkswirt
schaft geschaffen haben. Die Schweiz, das reichste Land 
Europas, mit einem Bruttosozialprodukt von 11 000 Fran
ken je Kopf der Bevölkerung, muss nun endlich 
den AHV- und IV-Rentnern den Grundsatz der alljährli
chen Rentenanpassung anerkennen. Wenn die kürzlich in 
Schweden abgehaltenen Wahlen der regierenden sozial
demokratischen Partei wiederum den Sieg gebracht haben, 
so aus zwei Gründen (die« Nationalzeitung» hat sie hervor
gehoben): Wegen der mutigen, vollständigen Sozialpolitik 
von der Geburt bis zum Tode; dazu aber auch, weil sie 
mutig eine Finanzpolitik eingeschlagen hat, die das Geld 
dort holt, wo es zu holen ist. Im Namen der 600 000 
Schweizer Bürger, welche die dynamische Rente wollen, 
empfehle ich Ihnen, meinem Antrag zuzustimmen. Volkes 
Wille ist Gottes Wille! 

Schuler: In dieser Frage gibt es das sehen Sie schon 
aus der Tatsache, dass zwei Minderheiten der Kommission 
Anträge stellen keine sehr imponierende Geschlossenheit 
Ihrer vorberatenden Kommission. Es ist dies übrigens einer 
der wenigen Punkte, bei dem eine solche Geschlossenheit 
nicht zustande kam. Deshalb fiel es mir auch nicht allzu 
schwer, mich einem Minderheitsantrag anzuschliessen. Die 
gestellten Anträge sind zwar vielfältig, aber allen gemein
sam ist das Anliegen, den alten Leuten den Teuerungsaus
gleich ohne allzu grossen Selbstbehalt und ohne allzu lange 
Wartezeiten zu sichern. Die Minderheit I stellt den Antrag, 
den Selbstbehalt für die Alten nicht höher anzusetzen, als 
er heute in der Regel auch für die Erwerbstätigen gilt, 
nämlich mit höchstens 5 Herr Dafflon nimmt diesen 
Antrag auf, möchte aber die Frist von drei Jahren auf 
zwei Jahre verkürzen. Herr Del!berg geht noch weiter, 
indem er eine jährliche Anpassung verlangt. Er trifft sich 
damit mit einem Begehren der Initiative des Christlich
nationalen Gewerkschaftsbundes. 

Wichtig ist heute, dass wir im Prinzip richtig entschei
den. Ich bin zwar der Auffassung, dass ein Vollautomatis
mus entsprechend den Anträgen Allgöwer und Kloter 
durchaus sinnvoll wäre, und ich bin überzeugt, dass er in 
spätestens 
aber sollten wir den Grundsatzentscheid nicht mit Neben
fragen des Procederes belasten. Wenn wir heute 
Die Alten haben Anspruch auf den Teuerungsausgleich 
nicht später als die nämlich nach einer 
Erhöhung der Lebenskosten um 5 dann haben wir den 
entscheidenden Beschluss Zur des 
Procederes werden wir in der von selbst kommen. Im 
Interesse einer Kräftekonzentration auf das Wesentliche 

ich Ihnen, dem Antrag der \1inderheit [ 
stimmen. 
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Wo stehen wir heute? Ich habe in meinen einleitenden 
Worten erklärt. dass wir mit den neu festgesetzten Renten 
der effektiven heutigen Einkommensentwicklung bereits 
vorauseilen. Der Beitragsindex der AHV, der ein ausge
zeichnetes Spiegelbild der in 
unserem Lande ist, soll heute, nach den Angaben, die ich 
erhalten habe, auf 270 Punkten während die Renten, 
die wir soeben beschlossen haben, einem von 
293 Punkten Das ist sachlich denn wir 
können ja nur in grössern Zeiträumen Anpassungen vor-
nehmen, die dann von der wieder überholt 
werden. Das müssen wir bei der dieser Anpas-

immer wieder beachten. 
Und nun, Herr Dellberg, wir wollen ja den Willen des 

Volkes erfüllen und die Renten anpassen. Es geht nur um 
die des Verfahrens. Der Bundesrat einen An
passungsmodus vor, den ich Ihnen bereits dargelegt habe. 
Alle drei Jahre oder, wenn in der Zwischenzeit die Kosten 
der Lebenshaltung rascher ansteigen und die kritische 
Grenze von 8% überschreiten, soll das Verhältnis Renten/ 
Preise begutachtet werden. Die Minderheit I stellt sich 
grundsätzlich auf den gleichen Standpunkt. möchte aber das 
Kriterium in bezug auf Bewegung der Lebenskosten von 
8 auf 5 % verkürzen. Das sind zwei Standpunkte, die man 
gegeneinander abwägen kann. 

Etwas ganz anderes aber beantragt die Minderheit n. 
Sie fordert eine automatisch wirkende Anpassung. Herr 
Kollege Allgöwer hat vom Einbau dieser Automatismen ge
sprochen. Wir könnten uns schliesslich auch überlegen, ob 
nicht ein gewisser Teil unserer parlamentarischen Arbeit 
dem Computer überlassen werden könnte. Das würde viel
leicht unser Leben etwas leichter gestalten. Wir haben ge
stern und heute sehr lang über die Finanzierungsfragen der 
AHV diskutiert. Es sind dabei einige Sorgen zum Ausdruck 
gebracht worden. Nun sind aber die Rentenerhöhungen die 
wichtigste Ursache des vermehrten Finanzbedarfes der 
AHV, und bis jetzt war es das Parlament, das auf Antrag 
des Bundesrates in voller Kenntnis aller Elemente die ent
sprechenden Beschlüsse zu fassen hatte. Jede Anpassung 
der Renten ruft auf der andern Seite einer Anpassung der 
Einnahmen. Daher sollte das Parlament seine Entschei
dungsbefugnis über Rentenerhöhungen nach wie vor selbst 
ausüben und das nicht den erwähnten Automatismen 
überlassen. 

Der Vergleich mit der Militärversicherung und mit der 
Suval ist sachlich richtig. Beide Institutionen kennen die 
automatische Anpassung, ausgerichtet auf das Kriterium der 
Bewegung der Lebenskosten. Aber bei allem Respekt, den 
wir diesen Institutionen zollen. sie haben nicht finanziell 
gesehen die gleiche Bedeutung wie die grosse AHV. Die 
Anpassung der AHV soll durch den Willen des Parlamentes 
vollzogen werden auf Grund von zwei Beobachtungskrite
rien, dem zeitlichen und dem quantitativen der Indexbewe
gung. 

Ich möchte Ihnen im Namen der Kommissionsmehrheit 
beantragen, sich unserem Antrag anzuschliessen. Er ent
spricht dem Antrag des Bundesrates. 

M. Primborgne, rapporteur de la majorite: A l'intention 
de mes collegues de langue fram;aise, je vais resumer la 
situation. Comme je l'ai dit dans le rapport d'entree en 
matiere et dans l'expose que f ai eu l'honneur de vous faire 
il y a un instant, il n'est pas conteste que la necessite 
d'adapter regulierement !es rentes a l'evolution des prix et 
des revenus doive etre exprimee dans la loi qui vous est 
soumise. Les chiffres qu'a cites notre president le rappellent: 
l'indice des revenus est actuellement a 270 et l'indice des 

rentes que nous avons fixees a 293. Si ce n'etait que le pro
bleme du montant des rentes tel que je l'ai expose dans le 
rapport d'entree en matiere ne suscite certaines reserves 
relatives a leur a couvrir !es besoins, vous voyez que 
la situation n·est pas encore alarmante. 

La de la commission demande l'examen tous 
les trois ans ou en cas de 8 °,~ de i'indice des 

· la minorite I conduite par M. Schütz: tous !es 3 ans 
ou 5 C'est donc ce constitue la difference entre la 

et la minorite. 
Quant \1. il demande l'adaptation aux 

et aux revenus, tandis que ce que je viens de dire concerne 
les exclusivement. M. Dellberg est pour la notion de 

annee et il lie les deux elements, les revenus et !es 

M. Dafflon s·en tient a l'adaptation aux prix tous !es 
deux ans et se rallie, en ce qui concerne le pour cent, a 
5 comme la minorite I. 

II y a lieu de souligner que la proposition de minorite II, 
presentee par notre collegue M. Allgöwer, impose une 
option politique. M. le conseiller national Allgöwer veut 
l'automatisme de l'adaptation a chaque hausse de 5 
mais il desire que cette adaptation soit decidee par le Con
seil federal et non plus par Je parlement. Au travers de tous 
ces chiffres sur lesquels, comme l'a dit M. Schuler, il est 
bien permis d'avoir des opinions differentes, il y a Ja une 
option qui est d'ordre politique et sur laquelle j'attire 
votre attention. 

Finalement, sous chiffre 2, la minorite II veut reduire a 
cinq ans Ja periode au bout de laquelle la situation doit 
etre examinee en relation avec les revenus, contrairement 
aux propositions gouvernementales que nous representons 
aussi et qui envisagent un tel examen tous les six ans, soit 
a l'expiration de deux des periodes prevues a l'alinea l. 

Voila cette situation qui est a debrouiller maintenant 
sur Je plan des votes et sur laquelie, fondarnentalement, je 
n'ai rien d'autre a vous signaler. 

Bundesrat Tschudi: Ich möchte vorweg nochmals be
tonen, dass der Bundesrat den Grundsatz der Anpassung 
der AHV-Renten und der Invalidenrenten bejaht. Er stellt 
einen entsprechenden Antrag und begründet ihn in der Bot
schaft. Ich glaube, man darf beinahe sagen: es handelt sich 
hier um eine soziale Selbstverständlichkeit, jedenfalls um 
eine soziale Notwendigkeit. Ich möchte also die Ausfüh
rungen, die Herr Nationalrat Dellberg liebenswürdiger
weise von mir zitiert hat, von der 6. AHV-Revision her, 
durchaus bestätigen. Ich habe meine Auffassung seither in 
keiner Weise geändert, wie der Bundesrat auch nicht. 

Was nun das Verfahren betrifft, so scheiden sich hier die 
Geister in Anhänger des Automatismus - der Antrag der 
zweiten Minderheit - und in Anhänger des traditionellen 
Anpassungsverfahrens. Der Bundesrat, im Anschluss an die 
AHV-Kommission, lehnt einen Vollautomatismus ab. Die 
Renten sollen nicht einfach durch die Verwaltung den ver
änderten Preis- oder den veränderten Einkommensver
hältnissen angepasst werden, sondern durch die eidgenössi
schen Räte. Wohl wird mit Recht darauf hingewiesen, dass 
auf dem Gebiete der obligatorischen Unfall- und der 
Militärversicherung die automatische Anpassung der 
Renten an die Preise praktisch spiele. Dem ist aber doch ent
gegenzuhalten, dass der AHV und der IV volkswirtschaft· 
lieh und sozialpolitisch ein ganz anderes Gewicht als diesen 
beiden Versicherungen zukommen. Die gesamte Renten
summe der AHV und der Invalidenversicherung wird nach 
der jetzigen Revision im Jahre auf drei Milliarden Franken 
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hinaufsteigen. Eine gewisse Sicherung muss deshalb für den 
Fall aussergewöhnlicher Verhältnisse in den Anpassungs
mechanismus eingebaut werden. Aus diesem Grunde sieht 
der Gesetzentwurf keinen Anpassungsautomatismus vor, 
verpflichtet aber die zuständigen Behörden, das Verhältnis 
der Renten zu den Preisen alle drei Jahre oder bei Steige
rung des Indexes um 8 zu überprüfen und dem Parlament 

Antrag auf Anpassung der Renten im ordentlichen 
zu stellen. 

Die Minderheit I wünscht nun die Ziffer 8 durch die 
Ziffer 5 . zu ersetzen. Es handelt sich hiebei selbstverständ
lich nicht um eine Grundsatz-, sondern um eine Ermessens-

Es ist einmal darauf hinzuweisen, dass die AHV mit 
der IV ein ausserordentlich grosses Versicherungswerk mit 
beinahe einer Million Rentenbezügem ist, dass trotz den 
Computern die Rentenanpassung eine gewaltige Arbeit 
verursacht und es deshalb unmöglich ist, ohne Zwischen
fälle und Cnzufriedenheiten allzu häufig Rentenänderungen 
durchzuführen. Ich möchte aber, um hier Herrn National
rat Brunner entgegenzukommen, die bürokratischen und 
verwaltungsmässigen Argumente nicht zu sehr in den Vor
dergrund stellen, obwohl man die Rationalisierung der Ver
waltung auch nicht gering einschätzen darf. Ich möchte aber 
darauf hinweisen, dass eine Änderung der AHV-Renten 
materiell eine wirkliche Verbesserung bringen sollte. Eine 
Anpassung der Renten um 5 % führt eher zu einer Enttäu
schung der Rentner als zu deren Befriedigung. Wenn wir 
aber die Sprünge jeweils bei 8 ~{ Teuerung vornehmen, 
dann wird es möglich sein, eine zehnprozentige Herauf
setzung der Renten zu beantragen. Eine solche Erhöhung 
der Renten wirkt sich doch auch schon auf die monatlichen 
Betreffnisse aus. Es sind also nicht nur verwaltungsmässige 
Gesichtspunkte, die den Bundesrat veranlasst haben -
mit der AHV-Kommission -, diese 8 % vorzuschlagen, 
sondern, wenn man sich die Auswirkungen überlegt, dann 
werden auch materiell ganz wesentliche Gründe für diese 
Stufen sprechen. 

Ich möchte Sie bitten, in diesem Punkte keine Differen
zen zum Ständerat zu schaffen. 

Präsident: Wir haben eine Auswahlsendung von fünf 
Anträgen vor uns: 

Die Kommissionsmehrheit (mit Bundesrat und Stände
rat) beantragt eine Anpassung nach jährlich drei Perioden 
oder bei 8 % Teuerung. Die erste Minderheit beantragt eine 
Anpassung nach einer Periode von drei Jahren und einer 
Teuerung von 5 Herr Dafflon beantragt eine Anpassung 
alle zwei Jahre und bei einer Teuerung von 5 Der Antrag 
Allgöwer will eine automatische Anpassung bei jedem 
Anstieg der Teuerung von 5 und der Antrag Dellberg 
sieht eine automatische Anpassung jedes Jahr vor. 

Ich schlage Ihnen vor, bei der Bereinigung des Artikels 
43 ter wie folgt vorzugehen: In einer ersten eventuellen 
Abstimmung befinden wir über die Perioden der Über• 
prüfung, indem ich den Antrag der Kommissionsmehrheit -
der in der Jahrzahl mit dem Antrag Schütz übereinstimmt 
(3 Jahre) dem Antrag Dafflon auf 2 Jahre gegenüberstelle. 
In einer zweiten Eventualabstimmung stellen wir den An
trag der Kommissionsmehrheit, die bei 8 % Teuerung die 
Anpassung vornehmen will, dem Antrag Schütz/Dafflon 
gegenüber, die die Anpassung bei einer Teuerung von 5 ~;;; 
vornehmen wollen.. Damit haben wir dann die zeitlichen 
und prozentualen Differenzen bereinigt. - In einer dritten 
Eventualabstimmung befinden wir über die beiden Vor
schläge, die automatische Anpassungen beantragen: Anpas
sung gemäss Antrag Allgöwer bei 5~~; Antrag Dellberg: 
jährliche Anpassung. - Was aus diesen beiden Anträgen 

herauskommt, würden wir dem ersten Entscheid gegen
überstellen. 

Sie scheinen mit diesem Vorgehen einverstanden zu sein. 

Abstimmung Vate 

Eventuell - Eventuellement: 
Für den Antrag der Mehrheit und den 

Schütz (Überprüfung alle 3 Jahre) 148 Stimmen 
Für den Antrag Dafflon <Überprüfung 

alle 2 Jahre) 20 Stimmen 

Eventuell - E ventuellement: 
Für den Antrag der Mehrheit (Überprüfung 

bei 8 Teuerung) 85 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit I/Dafflon 

(Überprüfung bei 5 Teuerung} 82 Stimmen 

Eventuell E ventuellement: 
Für den Antrag Allgöwer (automatische 

Anpassung bei 5 97 Stimmen 
Für den Antrag Dellberg (jährliche 

automatische Anpassung) 25 Stimmen 

Definitiv - Definitivement: 
Für den Antrag der Mehrheit (alle 3 Jahre 

und bei 8 % Teuerung) 90 Stimmen 
Für den Antrag Allgöwer (automatische 

Anpassung bei 5 % Teuerung) 80 Stimmen 

Präsident: Damit ist Artikel 43 ter genehmigt. 

Art. 43quater, Art. 44, Abs. 2, Art. 46, 48, 51, Abs. 1 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 43quater, art. 44, al. 2, art. 46, 48, 51, al. l 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Art. 55, Abs. 3 

Antrag der Kommission 
Die Sicherheit ist zu leisten in der Höhe eines Zwölftels 

der Summe der Beiträge, welche die Ausgleichskasse 
voraussichtlich im Jahre vereinnahmen wird; sie muss je
doch mindestens 200000 Franken betragen und darf 500000 
Franken nicht übersteigen. Weicht die tatsächliche Bei
tragssumme um mehr als 10% von der Schätzung ab, so ist 
die Sicherheit entsprechend anzupassen. 

Art. 55, al. 3 

Proposition de 1a commission 
Les sOretes doivent s'elever a un douzieme du total des 

cotisations que Ja caisse de compensation encaissera 
annuellement, selon toutes previsions; elles doivent toute
fois s'elever a 200 000 francs au minimum et ne pas depasser 
500 000 francs. Lorsque la difference entre le total 
etfectif des cotisations et !es previsions depasse 10 ~{. !es 
suretes devront etre adaptees. 

Angenommen - Adopte 

Art. 73, Abs. 2, Art. 92, Art. 102, Abs. 2 

Antrag der Kommis.<1ion 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 
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Art. 73, a/. 2, art. 92, art. 102, al. 2 

Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Art. 103, Abs. l 

Antrag der Kommission 

.\fehrheit 

zum Beschluss des Ständerates. 

Jfinderlteit 
(Diethelm) 

Abs. 2 

Die in Absatz l genannten sind zu vier Fünftein 
vom Bund und zu einem Fünftel von den Kantonen auf-

Antrag Dellberg 

Die aus öffentlichen Mitteln zu leistenden 
laufen sich auf die Hälfte der jährlichen Ausgaben. 

Art. 103. al. 1 

Proposition de 1a commission 

·"fajorite 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Minorite 
{Dierhelm) 

Al. 2 

be-

Les contributions prevues a l'alinea I sont pour !es 
quatre cinquiemes a la charge de la Confederation et pour 
un cinquieme a !a charge des cantons. 

Proposition Dellberg 

Les cotisations alimentees par !es contributions des 
pouvoirs publics s'elevent a Ja moitie des depenses annuelles. 

Meyer-Boiler, Berichterstatter der Mehrheit: Tn Artikel 
103, Absatz l, hat der Ständerat beschlosssen, dass die 
jährlichen Ausgaben nicht mehr durch die Bundesversamm
lung, sondern durch den Bundesrat festzusetzen seien. Die 
Höhe der Ausgaben ist bekannt: sie können auch zum vor
aus mit einiger Genauigkeit veranschlagt werden. Die 
Beitragsleistungen des Bundes sind anteilsmässig genau 
festgelegt, so dass wir nun hier die Bundesversammlung 
von dieser Aufgabe entlasten können. Es handelt sich nur 
noch um ein rein zahlenmässiges Problem, dessen Lösung 
wir dem Bundesrat übertragen können. Ich empfehle Ihnen 
Zustimmung. 

M. Primborgne, rapporteur de la majorite: Nous de
mandons J'approbation de l'article 103, l er aJinea, dans Ja 
redaction du Conseil des Etats qui a pre\11 que les contri
butions du pouvoir public etaient fixees dorenavant par Je 
Conseil federal; le montant de ces depenses est connu et il 
n'y a pas de motif de s'opposer a cette nouvelle redaction. 

Diethelm, Berichterstatter der ~1inderheit: Die 7. AHV
Revision, wie sie aus unseren Beratungen hervorgegangen 
ist, bringt den Kantonen eine Mehrbelastung von 66 Millio
nen Franken, wovon 56 Millionen für die Finanzierung der 
verbesserten AHV-Renten und 10 Millionen Franken für 
die Verbesserung der IV-Renten notwendig sind. 

Herr Bundesrat Tschudi hat in seinem abschliessenden 
Referat zur Eintretensdebatte darauf hingewiesen, dass die 
\fehrleistungen des Bundes von 196 Millionen Franken die 

7r, .... hn11no des Bundes belasten. Bei der angespannten 
des Bundes sei eine .l.nderung des 

schfüssels der öffentlichen Hand unannehmbar. 
Wenn ich auch durchaus verstehe, dass sich der Bundes

rat gegen meinen Antrag wendet, möchte ich doch unter-
Herr Brosi in der Eintretensdebatte 

seien wie der Bund, ihre aus 
uu„m=u decken zu können. In den Kantonen werden 

nicht nur die 
im zum Bund - auch 

eine weitere verursachen, sofern die Kantone 
nicht höhere Steuereinnahmen besehliessen. 

Beim Bund wird in der Vermögensrechnung dank den 
der Tabak- und Alkoholsteuer keine wesent

liche Verschlechterung eintreten, weil der der 
Spezialsteuern den Aufwand in der Finanzrechnung deckt. 

Die Finanzhaushalte der Kantone sind - Sonderfälle 
ausgenommen - durchwegs defizitär. Die Ergebnisse der 
letzten Jahre und die Prognosen für die Zukunft zeigen ein 
durchwegs düsteres Bild. In den meisten Kantonen sind 
Steuererhöhungen nicht zu vermeiden. Die hohen Auf
wendungen für die unaufschiebbaren Aufgaben, wie Ge
wässerschutz, Zivilschutz, Spitalbauten, Strassenbauten 
usw. Jassen in naher Zukunft kein Absinken der jährlichen 
Defizite erwarten. Es drängt sich daher bei allen Fragen eine 
Überprüfung der Ausgaben auf, im konkreten Fall eine 
Überprüfung des Beitragsschlüssels für die Beiträge der 
öffentlichen Hand an die AHV und die IV. In Artikel 103, 
Absatz 2, des Bundesgesetzes über die AHV ist festgelegt, 
dass der Bund drei Viertel und die Kantone einen Viertel 
leisten müssen. Der Bund finanziert seine Beiträge an die 
AHV und die Ergänzungsleistungen aus den Einnahmen 
an Tabak- und Alkoholsteuern. Die Kantone müssen 
sämtliche Aufwendungen für die AHV, die Ergänzungs
leistungen und die IV aus allgemeinen Staatsmitteln, vor
wiegend aus Steuergeldern, decken. 

Die mit dieser 7. Revision notwendig werdende Er
höhung der Beiträge der öffentlichen Hand erreicht, wie 
bereits erwähnt, die Summe von 66 Millionen Franken. Die 
daraus für die einzelnen Kantone resultierenden Mehr
aufwendungen betragen (in runden Zahlen) für Zürich 
zirka 14 Millionen, für Bern 10,5 Millionen, für Luzern 
2,68 Millionen, für Uri 300 000 Franken, für Schwyz 
760 000 Franken. für Obwalden und Nidwalden je zirka 
200 000 Franken. für Glarus 530 000 Franken, für Zug 
580 000 Franken, Freiburg 1,4 'vfillionen, Solothurn 
2,57 Millionen, Basel-Stadt 3,5 Millionen, Basel-Land 1,9 
Millionen. Schaffhausen 800 000 Franken, Appenzell AR 
500 000 Franken, Apenzell IR 116 000 Franken, St. Gallen 
3,7 Millionen, Graubünden 1,4 Millionen, Aargau 4,3 Mil
lionen, Thurgau 1,95 Millionen, Tessin 2, l Millionen, 
Waadt 5 Millionen, Wallis 1,48 Millionen, Neuenburg 
2 Millionen und Genf 3,95 Millionen Franken. Verschiedene 
Kantone werden nicht in der Lage sein, diese Summen ohne 
Steuererhöhungen zu decken. Die Sorge über die unerfreu
liche Entwicklung bei den kantonalen Finanzhaushalten hat 
mich veranlasst, den Antrag zu stellen, den in Artikel 103, 
Absatz 2, des Bundesgesetzes festgelegten Beitragsschlüssel 
flir die Beitragsleistungen der öffentlichen Hand zu ändern. 
Die Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren appelliert 
an Sie, der .Ä.nderung im Sinne meines Antrages zuzu
stimmen. Dadurch müsste der Bund inskünftig vier Fünftel 
anstatt drei Viertel, also 5 ~··~ mehr, die Kantone einen 
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Fünftel oder gesamthaft 20 °;, des Beitrages der öffentlichen 
Hand leisten. Diese },,nderung hätte zur dass der 
Bund für die AHV. also zu Lasten des Tabakfonds, zirka 
28,5 Millionen Franken mehr übernehmen und aus all
gemeinen Staatsmitteln für die IV zirka 12 Millionen Fran
ken mehr aufbringen müsste. Die neuen Aufwendungen der 
Kantone würden anstatt 66 Millionen Franken noch 26 
'.\fillionen Franken ausmachen. mit den 266 Mil
lionen Franken immerhin total 292 '.\fülionen Franken. 

Nun hat Herr Bundesrat Tschudi mir m der Kommis-

in meinem Heimatkanton die 
dass der grösste Teil der 

sondern viel
mehr von anderen Kategorien verursacht werden, nament
lich von kinderreichen Familien, die in teuren 
leben müssen, von schwer Erkrankten oder von e:e:,cn1e
denen Ehen, wenn Mütter mit Kindern zusammen mit 
kleinen Alimentsleistungen einen eigenen Haushalt führen 
müssen. Ich will aber gerne zugeben, dass die bisherige 
Entwicklung bei der staatlichen Sozialversicherung Tau
senden von Betagten und Invaliden den Gang auf das 
öffentliche Fürsorgeamt erspart haben. Das ändert aber 
nichts an der Tatsache, dass Gründe von Bedeutung vor
iiegen, die eine .Änderung des Beitragsschiüssels recht
fertigen. 

Man könnte mir den Vorwurf machen. ich hätte meinen 
Antrag in der Kommission zur Entscheidung bringen sollen. 
Leider waren mir und allen übrigen Kommissionsmitglie
dern die finanziellen Auswirkungen nicht genügend be
kannt. Selbst die Spezialisten des Bundesamtes für Sozial
versicherung haben anfänglich die Verlagerung falsch ge
schätzt. Man schätzte, dass für den Bund bei einer ,Ä,nderung 
des Verhältnisses im Sinne meines Antrages 60 Millionen 
Franken Mehrkosten entstehen werden. Wenn auch die 
Zukunftsprognosen für die Finanzlage des Bundes nicht 
rosig sind, sind sie doch nicht so düster wie die Prognosen 
für die Finanzhaushalte der Kantone. 

Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie der Änderung des 
Artikels 103, Absatz 2, im Sinne meines Antrages zustim
men. 

Dellberg: Hier geht es um die Beiträge der öffentlichen 
Hand. Ich habe Ihnen schon in einem andern Votum er
klärt, dass die Ziffer 5 von Artikel 34quinquies der Verfas
sung bestimmt: « Bund und Kantone übernehmen zusam
men höchstens die Hälfte der Kosten für die AHV und die 
IV.>) Wie steht es in Wirklichkeit mit diesen Kosten
beiträgen? Die Beiträge des Bundes und der Kantone be
liefen sich von 1949 bis 1963 auf je 160 Millionen Franken, 
in den Jahren 1964 und 1965 auf je 350 Millionen Franken, 
in den Jahren 1966 und 1967 für den Grundbeitrag und für 
die Ergänzungsleistungen auf je 584 Millionen. An die 
Gesamtausgaben von 14,9 Milliarden Franken hat die 
öffentliche Hand insgesamt 4068 Millionen beigetragen. In 
den Jahren 1949 bis 1953 überstieg der Beitrag der öffent
lichen Hand 50% der Kosten für die AHV und die IV. Aber 
seither ist der hälftige Anteil immer unterschritten worden. 
Der Bund bezahlte im Jahre 1963 nur 15 ~~. in den Jahren 
J 964/65 22 ~~. 1966, inklusive Ergänzungsleistungen, 34 ~;; 
und 1967 29 ~-;;. 

In den ersten fünf Jahren der AHV überstieg der 
Bundesbeitrag und der der Kantone den hälftigen Anteil 
um 274 Millionen, aber in den Jahren 1954 bis 1967 waren 
es insgesamt 3247 Millionen weniger als die Hälfte. Die 

N'ationalrat - Conseil national l n'38 

Alten- und Hinterlassenen-Versicherung 

etwas über 4 Milliarden. die Bund und Kantone bezahlten, 
kamen den Versicherten nicht zugut, sondern das wurde 
dem Ausgleichsfonds der AHV einverleibt, der sich heute 
auf 7,7 '.\filliarden Franken beläuft. Das ist die Situation der 

der öffentlichen Hand. Die ungefähr 4 Milliarden 
noch heute im r\u:sg1e1cnsr 

Ich bitte Sie hier, wie bei der IV, zu bestim-
men, dass die öffentliche Hand ebenfalls 50 der Kosten 

hat. Dann haben wir jährlich 400 \fülionen 
Franken mehr zur Dann ist es die 
untersten Renten zu heben, nämlich den 

die ist, die Renten im Monat um 12 Franken 
zu erhöhen, und den um 20 Franken. Ich 
liere an Ihr soziales Gewissen und bitte Sie, meinem Antrag 
zuzustimmen. 

Fischer-Bern: Ich möchte Sie bitten. den unseres 
verehrten Kollegen Diethelm abzulehnen, und ich möchte 
Sie daran erinnern, dass bis zum Jahre 1963 der Anteil der 
Kantone ein Drittel an den Ausgaben der AHV gewesen 
ist. Der Bund bezahlte damals zwei Drittel der Ausgaben 
der AHV. Bei der letzten AHV-Revision im Jahre 1963 
wurde der Anteil verschoben. Die Kantone wurden ent
lastet von einem Drittel auf einen Viertel, und der Bund 
wurde zusätzlich belastet von zwei Dritteln auf drei Vier
tel. Bei dieser 7. Revision will nun Herr Diethelm nochmals 
einen Schritt weitergehen, von drei Vierteln auf vier Fünf
tel zu Lasten des Bundes, und die Kantone sollen von einem 
Viertel auf einen Fünftel entlastet werden. Wenn wir so 
weiterfahren, nach der berühmten Salamitaktik, dann wer
den die Kantone zuletzt nichts mehr zu bezahlen haben, 
und alles liegt beim Bund. 

!eh glaube, die AHV war von Anfang an so konzipiert, 
dass die öffentlichen Beiträge gemeinsam von Bund und 
Kantonen aufgebracht werden sollen, und es geht nicht an, 
jetzt einfach bei jeder Gelegenheit das Verhältnis zu ver
schieben. Sie haben von Herrn Diethelm gehört, dass es 
sich um 40 Millionen Franken pro Jahr handelt. Auch 
wenn wir heute grössere Summen herumgeschoben und 
Beschlüsse über höhere Beträge gefasst haben, so sind 
40 Millionen Franken immerhin 40 Millionen Franken. Zu 
den rund 200 Millionen Franken, die der Bund durch 
unsere heutigen Beschlüsse zu übernehmen hat, sollen nun 
noch zusätzliche 40 \1illionen Franken kommen. 

Ich möchte im Moment gar nicht materiell noch weiter 
auf das Problem eintreten, sondern nur daran erinnern, 
dass eine Motion Leu vom Ständerat angenommen worden 
ist, die den Gesamtkomplex des Finanzausgleiches zur Be
handlung stellt. Ich zweifle nicht daran, dass eine solche 
grundlegende Cberprlifung des finanziellen Verhältnisses 
zwischen Kantonen und Bund kommen muss. Es würde 
meines Erachtens aber den Dingen Gewalt antun, wenn wir 
nun so in letzter Minute, ohne dass die Kommission darüber 
beraten hat und ohne dass auch die Verwaltung und der 
Bundesrat sich in dieses Problem vertiefen konnten, einen 
irreversiblen Beschluss in der Richtung des Antrags des 
Herrn Diethe!m fassen wollten. Denn es ist vollständig klar, 
wenn wir heute beschliessen, dass der Anteil des Bundes 
auf vier Fünftel erhöht wird, wir dann nicht vier Jahre 
später oder irgendwann wieder rückwärts revidieren könn
ten. Ich habe die Meinung, wir sollten heute dem Antrag 
des Bundesrates und der Kommissionsmehrheit zustimmen 
und den Antrag Diethelm ablehnen, wobei es unbenom
men ist, dieses grundlegende Problem dann im Zusammen
hang mit der Neuordnung des Finanzausgleichs im Sinne 
der Motion Leu zu behandeln. 
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In diesem Sinne bitte ich Sie, den Antrag Diethelm ab
zuweisen. 

M. Debetaz: Notre collegue M. Diethelm a laisse par
!er son creur de grand argentier cantonal. Je ne suis pas 
responsable d'un departement cantonal des finances; 
cependant, comme membre de je ne puis laisser 
passer ce debat sans vous faire part egalement de mes 

quant aux de la revis1on 
de l'AVS sur les finances cantonales. Je n'oublie pas pour 
autant que des de membre 
du parlement federaL M. Diethelm vous a cite des chiffres. 
J'en Sans la revision, les cantons 
devraient faire face en 1969 a une charge de 268 millions, 
en tenant compte de la 7e cette charge sera de 
332 millions, soit 66 millions de plus. Vous avouerez que 
c·est loin d'etre une h,,,,,,t,,11,,. 

Les täches multiples et importantes auxquelles les can
tons doivent faire face independamment de la 7e revision 
absorbent deja pleinement Ieurs ressources et leurs possi
bilites raisonnables d'emprunt. On va certainement me 
repondre de Ia part du Conseil federal qu'il n'en ira pas 
autrement notre collegue M. Fischer vient de le signaler -
pour la Confederation dont les täches sont egalement mul
tiples et importantes. II y a toutefois une difference entre 
la Confederation et les cantons et cette difference est tres 
importante aussi. Dans son message du 4 mars 1968, le 
Conseil federal consacre plusieurs alineas aux consequences 
financieres de la 7e revision pour la Confederation. Ces 
alineas contiennent la phrase significative suivante, a la 
page 47 du texte frarn;ais: << Les recettes courantes prove
nant de l'imposition du tabac et des boissons distillees 
semblent devoir suffire pour l'instant a couvrir !es contri
butions courantes a l'AYS ». Les cantons, eux, sont exe
cutes a la page suivante en quelques lignes. C'est helas 
comprehensible. Les cantons n'ont pas de ressources spe
ciales a leur disposition comme Ia Confederation avec Je 
tabac et !es boissons distillees. 

II y a une autre difference qui me parait importante. La 
Confederation doit faire face a des consequences finan
cieres a la suite de decisions qui sont prises par ses conseils 
legislatifs apres etude des divers elements du probleme 
pose, apres etude aussi des consequences financieres que 
nos decisions peuvent comporter pour la Confederation. 
Les cantons sont dans une situation qui n'a rien de com
parable. lls se trouvent brutalement en presence d'inci
dences financieres tres lourdes sans avoir pu influencer les 
debats qui y conduisent, en tout cas pas d'une fa~on directe, 
les parlementaires n'ayant pas et fort heureusement un 
mandat imperatif, pas plus au Conseil des Etats qu'au 
Conseil national. 

On vous dira vraisemblablement aussi de la part du 
Conseil federal que. l'assurance vieillesse, 

aux 
taires. les cantons font des economies en matiere d'assis
tance. J'ai fait a des recherches pour determiner 
l'evolution des depenses cantonales et communales en 
matiere d'assistance l 947 (donc avant l'introduction 
de l'assurance vieillesse) a l 967, cela dans le canton de 
Vaud, puisque c·est le canton que je connais le moins mal! 
Ces qui etaient d'un peu plus de 4 millions en 
1947, ont de 10 millions en 1967. Meme si l'on 

du 

A ces depenses, il faut ajouter la participation des pou
voirs publics cantonaux et communaux a l'A VS, a l'AI et 
au financement des prestations : si je 
reprends l'exemple je remarque pour ces trois ins-
titutions des totales d'environ 13 millions en 1965, 
22 millions et demi en 1966 et 24 millions en 196 7. La 

Des evolutions 
semblables peuvent certainement etre constatees dans la 
plupart des cantons sinon dans tous. On volontiers 
de la secheresse des chiffres. Dans le cas il 

d'une secheresse qui est a la fois de la part 
et Ces chiffres demontrent 

que pour les cantons la corde ne peut veritablement subir 
une tension supplementaire sans !es placer dans une situa
tion reellement difficile. 

La fraction radicale a examine ce dans sa 
derniere seance. La majorite m'a de vous informer 
qu'elle approuvait la nouvelle par M. 
Diethelm, soit les quatre cinquiemes a !a Confederation et 
un cinquieme aux cantons. II y a, je le reconnais honnete
ment, un petit cheveu dans le raisonnement que je viens de 
tenir. La modification de l'article 103, 2e alinea. qui con
cerne l'AVS, preconisee par notre collegue M. Diethelm, 
entraine automatiquement une modification de la reparti
tion des contributions des pouvoirs publics pour !'assu
rance invalidite. En matiere d'assurance invalidite, la Con
federation ne dispose pas davantage que !es cantons d'un 
fonds special pour assurer sa participation. Mais les autres 
considerations demeurent: difficultes pour !es cantons de 
financer !es depenses supplementaires que la 7e revision 
entraine pour eux dans le domaine de l'assurance invalidite 
egalement, et impossibilite pour !es cantons d'influencer 
par des decisions de leurs conseils les deliberations qui pro
voquent !es depenses supplementaires devant lesquelles ils 
sont finalement places. Si bien que - et ce sera ma conclu
sion definitive meme compte tenu de la reserve que j'ai 
tenu a formuler tout haut, je vous invite tres sincerement 
a soutenir Ja proposition de notre collegue M. Diethelm. 

Bundesrat Tschudi: Ich muss Ihnen mitteilen, dass der 
Antrag von Herrn Nationalrat Diethelm dem Bundesrat 
ernsthafte Sorgen bereitet und ganz besonders Herrn Bun
desrat Celio, der meines Wissens - wenn ich mich nicht 
irre - auch dem Groupe radical angehört. Aber offenbar 
hat dennoch diese Fraktion keineswegs im Sinne des neuen 
Finanzministers entschieden. 

Wie schon gesagt wurde. führt der Antrag von Herrn 
Nationalrat Diethe!m zu einer Mehrbelastung des Bundes 
um 40 Millionen Franken im Jahr. Dieser Mehrbelastung 
stehen keine neuen Einnahmen gegenüber, denn die Bela
stung des Tabaks und des Alkohols wird nicht erhöht. So
mit entsteht für uns eine der Finanzrech-

der 7. AHV-Revision. Ich habe Ihnen gestern gesagt, dass 
die Mehrbelastung des Bundes durch die Beiträge an die 
AHV, und die 
im Jahr 196 Millionen Franken beträgt. Nach dem Antrag 
Diethelm würde die Mehrbelastung des Bundes von 1968 
auf 1969 auf 236 Millionen Franken anwachsen. Das ist 

des Bundes 
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erreichen. Diese Mehrbelastung ist im Rahmen unseres 
Budgets einfach nicht mehr tragbar. Es handelt sich nicht 
um die Position, die anwächst. Auch auf anderen 
Gebieten sind Mehrausgaben unvermeidlich, und wenn in 
dieser Weise Finanzpolitik wird, dann erleben die 

Räte bei Präsentation des Budgets einen 
sind nicht absehbar. Es muss dann 

wo es sich nicht unter allen Um-

ist nicht Man darf 
sagen. sie stehe noch in ziemlich 

weiter Feme; wenn ich auch durchaus optimistisch sein 
will und annehme, dass die Räte, das 
Schweizervolk und die Stände dem Bund zu den nötigen 
Einnahmen verhelfen werden, um die zu decken, 
die unerlässlich sind auf sozialpolitischem Gebiet, aber 
auch für die von Wissenschaft und Forschung 
und für andere Aufgaben. Sowohl Herr Nationalrat Diet
helm wie Herr Nationalrat Debetaz haben anerkannt, dass 
die AHV und die Invalidenversicherung und insbesondere 
die Ergänzungsleistungen eine Entlastung der Kantone 
auf dem Gebiete der Fürsorge- und der Armenlasten her
beiführen. Die Lasten für alte Leute und für Invalide, die 
früher die Hauptposition bedeuteten, sind heute weitgehend 
aus dem Fürsorgebudget verschwunden. Wenn Herr Na
tionalrat Debetaz mit Recht erwähnte, dass trotzdem 
der Kanton Waadt noch erhebliche Fürsorgelasten zu tra
gen hat, so rühren sie heute wie er selber angeführt hat -
beinahe ausschliesslich von Krankheitsfällen, von der Be
zahlung von Spitalkosten her. Aber die früher wichtigste, 
schwerste und grösste Position der Armenlasten, nämlich 
die Aufwendungen für die alten Leute und für die Invali
den, wurde den Kantonen durch die AHV und die IV 
weggenommen. 

Ich muss Sie deshalb dringend bitten, den Antrag von 
Herrn Nationalrat Diethelm abzulehnen. 

Was nun den Vorschlag des Herrn Nationalrat Dellberg 
betrifft, gehört er nicht mehr ins Gebiet der Realitäten. 
Er schlägt vor, dass die öffentliche Hand die Hälfte der 
Aufwendungen für die AHV zu bezahlen habe. kh habe 
Ihnen schon erklärt, dass schon im nächsten Jahr ver
mutlich die Gesamtleistungen der AHV etwa 3 Milliarden 
Franken betragen werden. Wenn also die öffentliche Hand 
die Hälfte zu bezahlen hätte, dann wäre der Betrag I Mil
liarde und 500 Millionen Franken. Wie das finanziert wer
den soll, ist völlig unerfindlich, und ich mache darauf auf
merksam, dass selbst beim Schlüssel von Herrn National
rat Diethelm, bei dem die Kantone nur einen Fünftel zu 
bezahlen haben. der Kanton Wallis nach dem Vorschlag 
von Herrn Nationalrat Dellberg Dutzende von Millionen 
als Beitrag der öffentlichen Hand an die AHV 

zu den finanziellen 
Bundes. 

kh Ihnen vor und möchte Sie bitten, beide An-
träge abzulehnen. 

Präsident: Wir kommen zur Bereinigung von Arti-
kel !03. Zu Absatz I beantragt Herr dass die 

die Hälfte der Ausgaben der AHV 
und 

den Antrag der Kommission Grosse :'.'vfehrheit 

Alters- und Hinterlassenen-Versicherung 

Präsident: Zu Absatz 2 stellt Herr Diethelm den An
trag, dass von den Leistungen der öffentlichen Hand der 
Bund vier Fünftel zu übernehmen hätte und die Kantone 
einen Fünftel. Kommission und Bundesrat beantragen, 
an Absatz 2 nichts zu ändern, wonach der Bund drei Vier
tel der Aufwendungen der offentlichen Hand trägt und die 
Kantone einen Viertel. 

~h·rt11nn11mu - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Diethelm 

82 Stimmen 
72 Stimmen 

Hier wird die BeralUng atnren,nn"l!en 

lci, !e debat est interrompu 

Nachmittagssitzung vom 23. September 1968 

Seance du 23 septembre 1968, apres-midi 

Vorsitz - Presidence: Herr Conzett 

9898. Alters- und Hinterlassenen
V ersicherung. 7. Revision 

A.ssurance-vieillesse et survivants. 
7e revision 

Fortsetzung - Suite 
Siehe Seite 447 hiervor - Voir page 447 ci-devant 

Präsident: Bevor wir den Artikel 104 behandeln, bean
trage ich, den Artikel 111 zu behandeln, denn hier geht es 
um die Frage der Verzinsung des Spezialfonds. (Zustim
mung). 

Art. 111 

Antrag der Kommission 

Afehrheit 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

.Winderheit 

(Grütter, Allgöwer, Brunner, Diethelm, Heil, Hofstetter, 
Klater, Leuenberger, Riesen, Schütz, Wyss) 

Die aus der Tabakbelastung und der Bela-
stung der gebrannten Wasser sind laufend dem 

Art. f 11 

Proposition de Ja commission 

:'vfajorite 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

.\1inorite 
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Meyer-Boiler, Berichterstatter der Mehrheit: Mit 14 zu 
11 Stimmen hat unsere Kommission beschlossen, dem 
Antrag des Bundesrates und dem Beschluss des Ständerates 
zu und die '.'Jichtverzinsung des Spezialfonds aus-
drücklich im Gesetz kh ersuche Sie daher, der 
Kommissionsmehrheit zu Die Frage der Fonds-

wird in der Botschaft sehr behandelt. 
kh verneise Seite 48 ff. und nur das 
Wesentliche. 

Seit dem Jahre 1949 wird gemäss Bundesratsbeschluss 
d~ a~ 
der Ertrag der '-"'C'-~,i-;cu,u 

Beitrag des Bundes deckt. Da die Abgaben auf Tabak und 
Alkohol allein den vom Bund zu leistenden Beitrag über-
steigen, hätte es nach des Bundesrates keinen 
Sinn und wäre eine Belastung des allgemeinen 
Haushaltes, dem Fonds Zinsen gutzuschreiben. Spätere 
Anträge auf die im Parlament einge
bracht wurden, sind jeweils mit grossen Mehrheiten abge
lehnt worden. Im Hinblick auf die Bedeutung dieser Frage 
wurden zwei Rechtsgutachten eingeholt. Prof. Bäumlin, der 
besonders die Verfassungsfrage zu überprüfen hatte, kam 
zum Schluss, dass die Nichtverzinsung des Fonds nicht im 
Widerspruch zur Verfassung stehe. Dagegen stellte Prof. 
Probst, der besonders die Gesetzesartikel zu begutachten 
hatte fest, dass auf Grund von Artikel 111 und 104 der 
Fonds verzinst werden sollte. 

Die Frage der Fondsverzinsung ist primär eine solche 
der Finanzoolitik. Auf die AHV-Finanzierung hat sie 
gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen keinen 
Einfluss. Die Leistungen des Bundes an die AHV sind in 
Artikel 103 genau umschrieben. Der Fonds dient lediglich 
zur Deckung dieser Beiträge. Sollte er nicht mehr ausrei
chend sein, müssten dafür allgemeine Bundesmittel einge
setzt werden. Der Fonds hat daher den Charakter einer 
Rückstellung. Eine Verzinsung würde diese Rückstellung 
wohl verstärken, ohne jedoch der AHV vermehrte Mittel zu
zuführen. Dagegen würde der Bundeshaushalt vermehrt be
lastet und die Fondsverzinsung wäre Ietzterdings vom 
Steuerzahler aufzubringen. 

Aus diesen Cberlegungen ersucht Sie die Kommissions
mehrheit, die Fondsverzinsung abzulehnen, und dies aus
drücklich im Artikel 111 und indirekt im Artikel 104 zu be
stätigen. Gleichzeitig wird damit auch das Postulat Schaffer 
erledigt. 

'.\.1. Primborgne, rapporteur de la majorite: Il s'agit de 
l' article 1 11. 

Cette nouvelle redaction permet de sortir d'une inse
curite du point de vue de la constitution 
federale, la situation est claire - en ce sens qu'elle ne fait pas 
a la Confederation l'obligation de servir un interet - en 
revanche ia loi, en son article 111 actuel, permet des diver
gences. C onsiderons deux aspects des choses: Depuis 1949, 
lorsque lc Conseil federal decida de ne plus verser d'interets, 
la question a cte maintes fois soulevee ici et jamais une 
majorite ne s'est formee pour faire changer l'opinion du 
gouvernement. Nous portons donc tous une part de l'op
probre jete par le « Schweizerischer Beobachter» du 
31 janvier 1967 qui pretend que des interets ont ete voles a 
l'AVS. Je rappelle !es debats de decembre 1949, lors de la 
presentation du budget, ceux de 1950 lors de la discussion 
du rapport du Conseil federal sur l' A VS, en 1953 lorsqu'on 
discuta de maniere generale du service des interets aux provi
,ions, puis en ! 958 quand une motion Arnold-Zurich de
manda la reprise du service des interets et, enfin, en 1961 
Iors de Ia 5e revision de la loi sur I' A VS. 

A toutes ces occasions la majorite des conseils se 
joignit a l'opinion du Conseil federal. 

Ceci etant, on doit admettre que pour l'A VS et !es ren
tiers, Ja question de savoir si la Confederation doit boni
fier ou non un interet a ce fonds est sans 

Les rentes sont fixees par !a loi et la part de la Confede
ration egalement. Le probleme se ramene donc a la 
suivante: Faut-il affecter 

moyens pour augmenter la 
penser a satisfaire des besoins qui sont 
savons les recettes de la 
ne suffisent plus a couvrir toutes !es et nous en 
votons encore. 

La loi sur !es finances federa!es dir que !'Assemblee 
federale. Je Conseil federn! et !es administrations doivent 
gerer les finances de !'Etat en s'inspiram, outre de la 
ce qui va sans dire, de l'urgence et de l'emploi efficace et 
menager des fonds! Nous vous demandons donc de decider 
selon !es principes de l'urgence et de l'emploi menager des 
fonds en tenant compte du fait que le produit de l'imposi
tion du tabac et des boissons alcooliques suffit pour 
couvrir la contribution de la Confederation a l'A VS. 

Le fonds en question s'eleve actue!lement a un milliard 
35 millions. Dans le message, le Conseil federn! a place une 
petite phrase qui vaut son pesant d'interet: <d l est essentiel, 
ecrit-il, d'admettre qu'aucun probleme financier ne peut 
etre resolu par de simples operations comptables au sein de 
l'administration federale. » 

L'interet verse au fonds ne peut etre qu·une operation 
comptable et du point de vue des ressources de l'AVS, c'est 
une illusion. 

La seule realite, c'est que la charge mise ainsi au compte 
de la caisse federale devrait faire l'objet de recettes, donc 
d'impöts. 

La majorite de la commission dit non a l'operation 
comptable illusoire: on ne saurait rechercher des recettes 
supplementaires pour augmenter un fonds d'un milliard 
35 millions qui fait partie des comptes de cette Confedera
tion qui devrait, chose bien curieuse, se servir a elle-meme 
un interet preleve sur ses propres ressources. 

Pour cette raison, je vous demande de suivre l'avis de la 
majorite de Ia commission et de ne pas servir d'interets au 
fonds en question. 

Grütter, Berichterstatter der Minderheit: Dieser Min
derheitsantrag wird ja behandelt zusammen mit dem 
Postulat oder mit der Stellungnahme zum Postulat von 
Herrn Schaffer. An unserer Kommissionssitzung in Lenzer
heide kam der Antrag, dass der Fonds zu verzinsen sei. 
gleich von drei Seiten, nämlich von Herrn Allgöwer vom 
Landesring, von Herrn Hofstetter von den Freisinnigen, 
und von mir, und die beiden Herren haben mich dann 
gebeten, den Antrag in der Kommission zu begründen. Wir 
sind in der Kommission unterlegen mit 14 gegen IO Stim
men, aber wir stellen den Antrag jetzt vor dem Rat als 
Minderheitsantrag. Dieser Minderheitsantrag ist unter
zeichnet von Vertretern des Landesrings, vom Freisinn, von 
den Sozialdemokraten und von den Christlichsozialen. 

Der Fonds ist geäufnet aus Erträgnissen der Tabak
belastung und der Belastung gebrannter Wasser: die ver
fassungsrechtliche Grundlage ist in den Artikeln 34quater, 
Absatz 6 und 7, der Bundesverfassung und Artikel 32 bis, 
Absatz 9, der Bundesverfassung gegeben. Diese Mittel sind 
für die AHV zu verwenden und in einen Fonds zu legen. 
Das ist geschehen: der Fonds ist bis jetzt gebildet, und er ist 
geäufnet worden auf Grund dieser verfassungsrechtlichen 
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Situation, die im Jahre 1926 geschaffen wurde, als es noch 
keine AHV gab. Im AHV-Gesetz von 1947 ist in Artikel 104 
festgelegt, dass der Bund seine Beiträge an die AHV aus 
den Erträgnissen der Belastung von Tabak und der Bela
stung von gebrannten Wassern sowie aus den Zinsen des 

zu leisten habe. Die aus der Be-
lastung von Tabak und 
diesen 

In Artikel 11 l ist ganz deutlich dass der 
Bund diese \fitte! - diesen Fonds zu verzinsen hat. Es 
heisst nämlich dort. dass die Anlage und die 
durch den Bundesrat werde. Es soll mir niemand 
sagen, 0 0 sei auch eine Verzinsung. Es ist nicht verzinst 
und einem klaren Gesetzestext nicht entsprochen worden. 
Die war vollständig klar; der Fonds war zu ver-
zinsen. Das sehr kurze Zeit. Dann kam etwas 
Merkwürdiges: Im Jahre 1957 fasste der Bundesrat nämlich 
einen Beschluss mit Rückwirkung auf 1949, dass der Fonds 
nicht zu verzinsen sei, und das Merkwürdigste und doch 
ein bisschen Auffällige an diesem Bundesratsbeschluss war, 
dass er nie veröffentlicht worden ist, weil der Bundesrat 
nämlich ein schlechtes Gewissen hatte. Den heutigen Bun
desrat trifft natürlich bei dieser Regelung keine Schuld. Ihn 
trifft nur insofern eine Schuld, als er im Verlaufe der Zeit 
diesen Beschluss weiter ausgeführt und ihn angewendet hat. 

:-Jun sind in der Presse und in Versammlungen heftige 
Angriffe erfolgt. Man hat von einem Zinsendiebstahl ge
sprochen und mit einigem Recht festgestellt, dass Zinsen, die 
eigentlich dem Fonds bezahlt und ihm gutgeschrieben wer
den müssten, gar nicht geleistet werden. Die Finanzdelega
tion der eidgenössischen Räte hat, als dieser Sturm losbrach 

es waren natürlich Gründe vorhanden, um einen Sturm 
zu entfachen -, zwei Gutachten und einen Bericht in Auf
trag gegeben; die verfassungsrechtliche Seite wurde abge
klärt. wie der Herr Präsident bereits gesagt hat, von Herrn 
Prof. Bäumlin von der Universität Bern und die Frage der 
Verzinsung gemäss Artikel I 11 von Herrn Prof. Probst, 
ebenfalls von der Universität Bern. Ferner lag noch ein 
Bericht des Direktors der Finanzkontrolle vor. Das war 
zwar mehr eine Dokumentation über den Ablauf dieser 
wenig erfreulichen Angelegenheit, wobei auch zum Aus
druck gekommen ist, dass sich im Ständerat unter anderem 
Herr Ständerat Klöti vehement dafür eingesetzt hat, dass 
dieser Fonds verzinst wird. Hier im Nationalrat waren es 
die "lationalräte Bratschi und Spühler, die sich besonders 
für diese Verzinsung des Spezialfonds eingesetzt haben. 

Prof. Bäumlin kommt in seinem Gutachten zum Schluss, 
dass die l',;ichtverzinsung des Spezialfonds gemäss Art. l l l 
des AHV-Gesetzes weder gegen Artikel 34quater, Absätze 
617, noch gegen Artikel 32bis, Absatz 9, der Bundesver
fassung verstosse. Das ist rein die verfassungsrechtliche 
Grundlage, die er zu beurteilen hatte. Er sagt dann weiter: 
Auch ein Verstoss gegen die Rechtsgleichheit, nämlich 
gegen Artikel 4 der Bundesverfassung, sei nicht gegeben, 
weil nämlich der Vorwurf der Rechtsungleichheit erhoben 
wurde. Aber in seinem zweiten Punkt hält er fest, dass die 
Frage vorbehalten bleibe, ob die Verzinsung von Gesetzes 
wegen geboten sei. Über diese Frage äusserte sich Herr 
Prof. Probst; er sagt ganz klar, dass auf Grund des Geset
zestextes eine Verzinsung zu leisten sei. Wenn man noch bei 
schlechtem Willen den deutschen Text so interpretieren 
wollte, als ob eine Verzinsung nicht gegeben wäre, so sei 
jedenfalls der französische Test schon klarer, und der italie
nische Text sei sehr deutlich; es müsse verzinst werden. Da 
die drei Amtssprachen gleichberechtigt seien, gelte natürlich 
das, was am deutlichsten zum Ausdruck komme; weil das 
andere, vor allem im deutschen Text, weniger - wenn man 

schlecht wolle klar sei, müsse dann der italienische Text 
angewendet werden. Es sei also kein Zweifel, dass dieser 
Fonds verzinst werden müsse. 

Auf Grund des Artikels 111 ist also der Spe-
zialfonds zu verzinsen. Diese Ansicht teilt offenbar auch der 
Bundesrat, sonst würde er ja nicht dass dieser 
Artikel abzuändern sei, und zwar, dass ausdrücklich 
festzustellen sei, dass die Fondsmittel nicht mehr zu ver-
zinsen seien. Er damit zu, dass bisher ge-
handelt worden ist, dass die für 
die waren, und darum er 
die Fondsmittel nicht mehr zu verzinsen seien. Er will für 
seine Auffassung neu die Rechtsgrundlage schaffen. 

Unsere Kommissionsminderheit hält den Antrag des 
Bundesrates politisch und als sehr unge
schickt. Die Angriffe werden weitergehen, auch wenn die 
Rechtslage geändert würde. Das wäre wirklich keine er
freuliche Atmosphäre um die AHV. 

Aber auch materiell ist es nicht gerechtfertigt. Es gibt 
heute Fondsmittel im ungefähren Betrage von 1,4 Milliar
den Franken. Diese 1,4 Milliarden Franken liegen natürlich 
nicht irgendwo in einem Geldsack, sondern sie arbeiten. 
Auch wenn der Bundesrat jetzt vorschlägt, festzustellen, 
dass der Fonds nicht mehr zu verzinsen sei, so muss doch 
jemand, weil das Geld im Fonds ist, über die Anlagen ent
scheiden. Das wird weiterhin der Bundesrat tun. Braucht 
er das Geld als Anlage für eigene Zwecke, so ergibt sich 
daraus gegenüber dem Fonds eine Schuldverpflichtung; 
wenn das Geld anderswo angelegt wird, so ist es doch ganz 
selbstverständlich, dass dieses Geld von diesen andern -
wenn es nicht die Eidgenossenschaft ist - verzinst werden 
muss. Wenn der Bund zusätzlich mehr Geld für eigene 
Zwecke braucht - er schuldet die geborgten Gelder aus dem 
Spezialfonds natürlich dem Fonds-, dann muss er auf dem 
Anleihenswege oder auf dem Darlehenswege Mittel auf
nehmen. Wenn er sie auf dem Anleihens- oder Darlehens
weg aufnimmt, gibt es keine Frage, ob sie zu verzinsen seien 
oder nicht. Diese müssen ganz selbstverständlich verzinst 
werden. Es ist deshalb nicht einzusehen, warum die Fonds
mittel, die der Bundesrat anlegen kann, sei es beim Bund 
oder anderswo, nicht auch verzinst werden sollen. 

Der Fonds würde natürlich mit der Verzinsung ein 
bisschen rascher anwachsen. Herr Professor Probst äusserte 
sich auch dazu und sagte, es sei durchaus vernünftig und 
entspreche der langfristigen Finanzplanung bei der AHV, 
wenn diese Fondszinse geleistet ,,erden. 

Wir hatten uns in der nationalrätlichen Finanzkom
mission auch mit den beiden Expertisen und dem Bericht 
der Direktion der Finanzkontrolle zu beschäftigen. In jener 
Kommission bestand die Meinung, der Fonds sei zu ver
zinsen, und zwar in nächster Zeit; man werde dann bei der 
nächsten AHV-Revision darüber reden. Nun stehen wir 
mitten in dieser Revision drin. 

Im Namen dieser Kommissionsminderheit stelle ich 
Ihnen den Antrag, sowohl aus politischen, als auch aus 
psychologischen und sachlichen Gründen, diesem Minder
heitsantrag zuzustimmen. Es darf jetzt nicht rechtens wer
den, was bis heute zu Unrecht geschah. 

Blei Walter: Der Text der Verfassung ist nach meiner 
Meinung eindeutig: Sämtliche Erträgnisse der Tabakbesteue
rung und der Reinertrag der Alkoholbesteuerung sind der 
AHV reserviert. Auch wenn nicht alles gebraucht wird, ge
hört das Geld der AHV und ist für den Bundesrat Fremd
geld; der Bund hat also diese Gelder zu verzinsen. Ich 
brauche absolut keinen Juristen, um zu wissen, dass das, 
was bisher geschehen ist, nicht angeht. Sowohl wir hier im 
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Parlament, als auch der Bundesrat haben kein Recht, über 
die Verfassung und über eine klare Gesetzesbestimmung 
durch einen einfachen Beschluss hinwegzugehen. Das ist 
aber leider passiert, und gerade das wird im Schweizervolk 
nicht verstanden. 

Es 
um die 

nicht einsehen, warum der Bund dort, er etwas zugut 
hat, kassieren will, dort, wo er etwas schuldet, sich 
um das Zahlen drücken will. der Bund daran 

dass die sogenannten Vorschüsse an den National-
strassenbau zulasten der Treibstoffkonsumenten verzinst 
werden, hat er auch die Gelder, die der AHV gehören und 
mit denen er zu verzinsen. 

Ich bitte Sie deshalb im Namen unserer Fraktion, dem 
~1inderheitsantrag zuzustimmen. 

Rohner: Ich gla1.4be, wir betreiben hier authentische 
Verfassungsinterpretation, indem wir einen Streit- oder 
einen Auslegungsfall als gesetzgebende Behörde weil ja in 
unserm Lande die Verfassungsgerichtsbarkeit fehlt - ent
scheiden. Wir tun das durch einen gesetzgeberischen Akt 
und heben alle Zweifel daran auf, ob eine Pflicht zur Ver
zinsung bestehen oder ob sie nicht bestehen solle. 

Werfen wir noch einen Blick auf die finanzwirtschaft
liche Seite des Problems, nämlich auf die Frage, ob dieser 
Spezialfonds ein Fonds im finanzwissenschaftlichen Sinne 
sei oder eine Rückstellung. Die Vorredner haben erklärt, 
der Topf - Herr Grütter hat gesagt: der Sack - sei leer. 
Er ist nicht mit Geld angefüllt, das zum Ausgeben zur 
Verfügung steht. In der Kommission wurde es so formu
liert: Der Topf ist leer, das Geld ist in die allgemeinen 
B:mdesmittel integriert und besteht lediglich als Buch
schuld. 

In diesem Zusammenhang sind zwei Dinge zu beachten. 
1. Der Spezialfonds wird aus den Erträgnissen einer Sonder
steuer auf Tabak und alkoholischen Getränken geäufnet. 
Eine Verzinsung dieser Sondersteuererträge hätte aus all
gemeinen Bundesmitteln zu erfolgen. Da frage ich mich: 
Ist es sinnvoll, Erträgnisse von Sondersteuern mit Erträg
nissen allgemeiner Bundessteuern zu verzinsen? Ein 
finanzwirtschaftlicher Sinn ist darin zweifellos nicht zu 
sehen, am allerwenigsten solange Raucher und Konsumen
ten alkoholischer Getränke jährlich viel mehr an Sonder
steuern abliefern, als der Bund an die AHV zu entrichten 
hat. 

Falsch wäre es allerdings, daraus zu schliessen, folglich 
könne der Beitrag des Bundes an die AHV ohne weiteres 
heraufgesetzt werden: weil es sich nämlich um eine Buch
schuld handelt, sind die Mittel für diesen Beitrag jährlich 
aufzubringen. Sie werden auch in der Finanzrechnung des 
Bundes ausgewiesen unter Position 403.50. 

2. Kollege Schütz erinnerte in der Kommission daran, 
dass die Verzinsung seit 1949 aus « finanziellen Erwä
gungen» eingestellt worden sei. Diese finanziellen Erwä
gungen bestanden in Tat und Wahrheit darin, dass die 
Finanzlage des Bundes angespannt war, dass der Bund also 
die Einnahmen, über die er verfügte, für dringlichere 
Zwecke benötigte. Da stellt sich die Frage: Ist die Lage heute 
anders? Bundesrat Celio erinnerte ja erst vorgestern an die 
finanzielle Lage des Bundes: 1967 156 Millionen Franken 
Rechnungsdefizit, 1968 gegen 180 Millionen Franken 
Budgetdefizit, und für 1969 hat uns der Finanzchef bereits 
ein 400-Millionen-Franken-Defizit in Aussicht gestellt; für 
die folgenden Jahre sollen die Defizitbeträge um 100 bis 
200 Millionen Franken höher sein. Selbst wer diese Pro
gnose heute noch mit einiger Reserve zur Kenntnis nimmt, 

kommt doch zum eindeutigen Schluss, dass das Geld für 
die. Verzinsung des Spezialfonds aus allgemeinen Bundes
mitteln fehlt. Dieses Geld steht einfach nicht zur Verfügung. 
Das Rechnungs- oder Budgetdefizit aber um weitere 
50 Millionen Franken jährlich zu vergrössern, mutet heute 

wie l 949 sinnlos an. 
Diese finanziellen 

behalten: deshalb 
ies1chtsp1unkte gilt es im Auge zu 

ich Ihnen mit der Kommissions-
zu verzichten und den 

Tschopp: Nur Bemerkungen: Wenn Sie die 
deutsche Botschaft des Bundesrates, Seite 46, 
dann sehen Sie die Darstellung dieses Fonds oder respek
tive diese Rückstellung, die aus den Tabakzöllen und den 
gebrannten Wassern gebildet wurde. 

Wir müssen einfach zwei Dinge unterscheiden: Wir 
haben in Genf den sogenannten Schweizerischen Ausgleichs
fonds, der jetzt rund 8 Milliarden enthält. Das ist eine Sa
che. Und eine andere Sache ist die Rückstellung in der Ver
mögensrechnung des Bundes, diese Rückstellungen aus den 
Tabakzuschlägen, die jetzt ungefähr 1,4 Milliarden beträgt. 
Wenn Sie die Staatsrechnung- unser berühmtes grünes Buch 
- aufschlagen, finden Sie auf Seite 118 und folgende eine 
ganze Serie von derartigen Rückstellungen. Einmal eine 
Rückstellung für die AHV, zum Beispiel eine Rückstellung 
für die Hauptstrassen 71 Millionen; eine Rückstellung für 
allgemeine Strassenbeiträge und Finanzausgleich 129 Mil
lionen; eine Rückstellung für Niveauübergänge 22 Millio
nen und so weiter. Ich könnte Ihnen eine ganze Serie vor
lesen, zum Beispiel für die Militärversicherung 57 Millionen, 
Kriegsgewinnsteuer-Rückerstattungen 122 Millionen. Alle 
diese Fonds werden nicht verzinst. Bei den «Hauptstrassen» 
besteht ein Bundesbeschluss vom Dezember 1959 und 
Februar 1964; dieser Betrag wurde oder wird gebildet aus 
den zweckgebundenen Treibstoffzöllen zur Deckung der 
Beiträge an die Kosten von Hauptstrassen, diese berühmten 
19 %. Bei allen diesen Fonds stellt sich jetzt die Frage, ob 
sie nicht auch verzinst werden sollten. Wenn also diese Ver
zinsung beschlossen wird, muss praktisch die Finanz
rechnung des Bundes, die Einnahmen- und Ausgaben
rechnung, jährlich mit etwa 50 Millionen belastet werden. 
Aber diese 50 Millionen gehen nicht an die AHV, sondern 
sie gehen an die Rückstellung für die Bundesbeiträge, die 
jetzt 1,4 Milliarden beträgt. Diese Rückstellung wird 
natürlich damit erhöht und wird länger ausreichen, den 
Beitrag der öffentlichen Hand an die AHV und an die 
Ergänzungsleistung sicherzustellen. 

Wir hatten hier im Jahre 1953 eine sehr dicke Botschaft 
des Bundesrates über Einsparungen bei den Bundes
beiträgen und Einsparungen bei den Zinsen. Wir hatten 
letztes Jahr - 1967 - die Vorlage über die Reduktion der 
Bundesbeiträge. Wir haben von den 60 Millionen Franken 
beantragter Einsparungen des Bundesrates nur etwa 30 Mil
lionen beschlossen. Man muss doch noch folgendes sagen: 
Die Nichtverzinsung dieses Fonds wurde jahrelang bei der 
Budgetberatung und bei der Rechnungsablage stillschwei
gend beschlossen. 

Ich möchte Ihnen deshalb aus diesen finanziellen und 
praktischen Erwägungen heraus beantragen, der Kommis
sionsmehrheit zuzustimmen und diese Verzinsung abzu
lehnen. 

Bundesrat Tschudi: Das Problem wird in der Botschaft 
des Bundesrates sehr ausführlich behandelt. Auch wird 
dort das Rechtsgutachten von Herrn Professor Bäumlin 
wiedergegeben, wonach die Verfassung eine Verzinsung 
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dieses Fonds nicht vorschreibt. Auch die beiden Kommis
sionsreferenten haben die Angelegenheit klar erläutert, so 
dass eigentlich wenig nachzutragen ist. 

lch möchte nochmals unterstreichen, dass es nicht um 
den Ausgleichsfonds der AHV Dieser Ausgleichsfonds 

der Rentenansprüche. Er ist in Wert
und wird auch von einem besonderen 

verwaltet. Dieser 1st von 
grosser für die AHV, und ich habe ihn darum 
m der letzten Woche hier Bei dem zur Diskussion 
stehenden Fonds handelt es sich um Rückstellungen aus den 
Einnahmen aus Tabak und Alkohol, die höher waren als 
die durch das Gesetz ich unterstreiche «durch das 
Gesetz - vorgeschriebenen Leistungen des Bundes an die 
AHV. Er dient also der nicht der AHV selber, 
sondern der der Beiträge des Bundes an die 
AHV. Darum ist auch federführend in dieser Angelegenheit 
das Finanz- und Zolldepartement und nicht 
das Departement des Innern. Die jetzige AHV-Revision 
muss aber dazu benützt werden, um eine Klärung herbei
zuführen und um die Diskussion über die Frage der Fonds
verzinsung abzuschliessen. Darum habe ich und nicht der 
Chef des Eidgenössischen Finanz- und Zolldepartementes 
die Ehre. die Angelegenheit heute vor Ihnen zu vertreten. 
Die Behandlung erfolgt jetzt auch darum im richtigen 
Zeitpunkt, weil die eidgenössischen Räte bei der kommen
den Beratung über die Finanzordnung die Möglichkeit 
haben, die Einnahmen für die Verzinsung zu beschliessen, 
wenn die eidgenössischen Räte sich jetzt, entgegen der 
Empfehlung des Bundesrates, für die Verzinsung entschei
den sollten. 

Als Zwischenbemerkung sei betont, dass die Kritik, die 
in dieser Angelegenheit am Bundesrat erhoben wird, aller
dings nicht am amtierenden, sondern am früheren Bundes
rat, fehl am Platz ist. Die letzte Verantwortung liegt bei den 
eidgenössischen Räten. Im Jahre 1950 wurden sowohl vom 
Nationalrat als auch vom Ständerat - Herr Nationalrat 
Grütter hat das soeben erwähnt - Anträge auf Verzinsung 
des Spezialfonds mit grossem Mehr abgelehnt. Auch jetzt 
liegt der Entscheid wiederum bei den eidgenössischen 
Räten. Der Ständerat hat die Verzinsung bereits abge
lehnt, und es scheint mir, dass keine Differenz geschaffen 
werden sollte. 

Wie schon dargelegt, hätte die Verzinsung keinen Ein
fluss auf die Höhe der Renten. Über die Höhe der Renten 
haben Sie letzte Woche Beschluss gefasst. Die Verzinsung 
hätte auch keinen Einfluss auf den Beitrag des Bundes an 
die AHV. Er wurde auf einen Fünftel und nach einigen 
Jahren auf einen Viertel der jährlichen Ausgaben festgelegt. 
Als für die AHV verantwortlicher Departementschef sehe 
ich es selbstverständlich gerne, wenn im Finanz- und Zoll
departement möglichst für die 

AHV 
vorhanden sind. Vom 

aus hätte ich sicher keine Einwendungen gegen die 
Verzinsungen zu erheben, obwohl ich nochmals unter
streichen muss, dass sie keine sozialpolitischen Auswir
kungen hätte. 

Die finanziellen Folgen wurden Ihnen ebenfalls bereits 
Jeder Zins muss bekanntlich von einem Schuld

ner bezahlt werden. Hier müsste der Bund seinen 

nung mit gut 50 Millionen Franken im Jahr. Herr Bundes
rat Celio hat am Samstag in einem Vortrag das Defizit für 
das nächste Jahr mit ungefähr 400 Millionen Franken 
bewertet. Dem Bundesrat erscheint dieses Defizit bereits als 
zu gross. Er glaubt es nicht verantworten zu können, es um 
weitere 50 Millionen Franken zu erhöhen. In dieser Hin

ich muss sagen leider - die 
Räte sich ebenfalls wegen 

gegen die aussprachen. 
Ihnen, der des 

Ständerates und der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Präsident: Wir bereinigen den Artikel 11 l. 
Die Kommissionsmehrheit und der Bundesrat bean

tragen, den Spezialfonds nicht zu verzinsen; die Kommis-
sionsminderheit beantragt des 

Abstimmung Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

76 Stimmen 
72 Stimmen 

iHit diesem Entscheid ist das Postulat Schaffer erledigt 
( Seite 380 hiervor). 

Art. 104 und Art. 107, Abs. 3 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art, 104 et art. 107, al. 3 

Proposition de la commission 

Adherer a Ja decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Abschnitt II 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Chapitre II 

Proposition de la commission 

Adherer a Ja decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Abschnitt III 

Antrag der Kommission 

Lit. a 

Die Bestimmungen gemäss Ziffer I über die Berechnung, 
die Höhe und den Aufschub der ordentlichen Renten fin
den auf die vom Zeitpunkt des lnkrafttretens dieses Ge
setzes an neu entstehenden Renten Anwendung. Für die 
Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens sind 
die für die Zeit vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 

mit 25 zu vervielfachen. Die in den Jahren l 969 und 1970 
neu entstehenden Renten, denen ein massgebendes durch
schnittliches Jahreseinkommen von mehr als 5200 Fran
ken, aber weniger als 16 000 Franken zugrunde wer
den um einen vom Bundesrat festzusetzenden Zuschlag er
höht, damit sie durchschnittlich nicht kleiner ausfallen als 
die entsprechenden, gemäss Buchstabe b erhöhten Renten. 

Lit. b 
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nungsgrundlage abgelöst. so erfährt auch diese eine ent
sprechende Erhöhung. .Ändert sich dagegen die Berech
nungsgrundlage, so ist die neue Rente nach den Bestim
mungen gemäss Ziffer I zu berechnen; die neue Rente darf 
in keinem Fall als diejenige, die bei unver-
änderter 
wäre. 

Antrag Daffion 

lit. (l 

worden 

... über die Berechnung und Höhe der ordentlichen 
Renten .. 

lil 

Proposition de la commission 

lertre a 

Les dispositions du chiffre I relatives au au 
montant et a l'ajournement des rentes ordinaires sont 
applicables aux nouvelles rentes qui prendront naissance 
apres l'entree en vigueur de Ia presente loi. Pour deter
miner Je revenu annuel moyen, !es cotisations inscrites aux 
comptes individuels des cotisations pour Ja periode anre
rieure a l'entree en vigueur de la presente loi seront mul
tipliees par 25. Les nouve!les rentes qui prendront nais
sance en 1969 et 1970, et pour lesquelles un revenu annuel 
moyen de plus de 5200 francs, mais de moins de 16 000 
francs servira de base de calcul, seront augmentees d'un 
supplement que fixera le Conseil federal, afin d'eviter 
qu'elles ne soient en moyenne inferieures aux rentes cor
respondantes augmentees conformement a Ja lettre b. 

Lettre b 

Les rentes ordinaires en cours au moment de l'entree 
en vigueur de la presente loi seront augmentees d'un tiers, 
mais s'eleveront en tout cas au nouveau minimum du 
genre de rentes entrant en consideration. Sont reservees 
les dispositions relatives a la reduction des rentes. Lors
qu'une rente en cours sera remplacee par une rente d'un 
autre genre, mais calculee sur la base des memes elements, 
Ja nouvelle rente profitera egalement de l'augmentation. 
En revanche, si !es bases de calcul sont differentes, la nou
ve!Ie rente sera calculee conformement aux dispositions du 
chiffre I; la nouvelle rente ne sera en tout cas pas inferieure 
a celle qui aurait ete accordee si les bases de calcul etaient 
restees !es memes. 

Lettre a 

Proposition Daffion 

,., au calcul et au montant des rentes ordinaires ... 

Meyer-Boller, Berichterstatter: C nter HI wird in Li-
tera a der der neuen 

Renten, die nach dem Inkrafttreten dieser Gesetzesände-
rung entstehen werden. Die zur der durch-
schnittlichen Einkommen notwendigen sind durch 
Cmwandlung der Beiträge aus den individuellen 
konten zu ermitteln. Bei einem Beitragssatz von bisher 
beträgt dieser das 
fache. In einer Litera b wird die generelle 
Altrenten gemäss Bundesrat und Ständerat 

auf eine Ehepaarsrente der Fall ist, an die die Ehefrau 
durch Leistungen beigetragen hat. 

Die Kommission beantragt Ihnen nun, unter Litera a 
eine weitere Bestimmung aufzunehmen, mit der dem Bun-
desrat die erteilt werden Renten, die aus 
dem Jahreseinkommen zwischen 5200 und 
! 6 000 Franken entstehen, durch einen 
höhen, Damit soilen Differenzen zwischen er
höhten Altrenten und Neurenten 1m Durchschnitt ausge

» .. wu,uc,J,< der neuen Renten-
werden besonders in 

den untern Einkommensbereichen solche Differenzen zu 
Lasten der Neurenten den Altren
ten entstehen. Sie werden sich 
und l 970 auswirken, und daher kann diese Kompetenz in 
der Form einer Übergangsbestimmung unter III erteilt 
werden. Ich ersuche Sie, diesem Antrag der Kommission 
zuzustimmen. 

M. Primborgne, rapporteur: II s·agit de la section III. 
Conformement a la formule adoptee pour les nouvelles 
rentes, le Conseil federal propose, comme lors des re\'isions 
precedentes, d'augmenter !es rentes en cours de fa~on 
lineaire. Norre commission a admis ce principe, qui est le 
seul equitable envers !es personnes supportant la charge 
principale de l'assurance. La solidarite a laquelle nous nous 
referons pour !es recettes doit trouver une reponse dans 
I'augmentation proposee par le Conseil federal et que la 
commission a portee a un tiers au lieu d'un quart. Toutes 
!es rentes en cours seront donc augmentees exactement d'un 
tiers, a rexception des rentes minimales qui seront portees 
a 200 francs, minimum prevu pour !es nouvelles rentes et 
qui est superieur de plus d'un tiers au minimum actuel de 
138 francs. 

II fallait faire en sorte que les nouvelles rentes qui 
seront calculees selon Ja formuJe revisee ne soient pas infe
rieures aux rentes en cours ameliorees de fa~on uniforme. 
Les regJes de calcul qui y ont trait nous ont ete expliquees 
et mises a la portee des moins inities des membres de la 
commission. Quelles que soient les regles de calcul appli
quees d·ameurs, les augmentations de rentes seront tou
jours differentes selon l'annee d'ouverture du droit a la 
rente. Cela provient de l'influence tres forte de l'evolution 
des revenus sur Je calcul de la rente. Lors de sa seconde 
seance, Ja commission a donc rec;u des informations detail
lees qui lui ont permis de se convaincre que Je probJeme 
aprement debattu de la difference entre rentes en cours et 
nouvelles rentes ne constitue qu·un prob!eme transitoire a 
court terme. Des l'annee 1971, il ne se posera plus. Dans 
le but de faire cette difference qui desavamage 

sous chiffre 11I, lettre a, troisieme 
nr,-.n,r,c,t,rm distribuee. La voici: Les nouvelles rentes 
nr;>rH1rrmf naissance en 1969 et 1970 et pOUf lesqueiles un 
revenu annuel moyen de plus de 5200 francs mais de moins 
de i 6 000 francs servira de base de calcul seront augmen
tees d'un que fixera le Conseil federal afin 
d'eviter qu'elles ne soient en moyenne inferieures aux 

conformement 
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Müller-Bern : Ich muss sagen, dass ich ein etwas un
gutes Gefühl habe bei dieser Sache. Jener Lehrling kommt 
mir in den Sinn, der sagte: << Meister, die Arbeit ist fertig; 
soll ich sie flicken?» Dass man bei einem Gesetz, 
das so eingehend durchberaten wurde, am Schluss feststellt, 
dass in gewissen, und zwar bedeutenden (von 5200 bis 
16 000 Franken) Einkommensschichten die Renten, die 
nach den neuen Grundlagen berechnet kleiner sind 
als die um einen Drittel 
Recht in den ist bedenk-
lich. Ich vor allem an 
die Kommission und an die Herren Kommissionsreferen
ten: Ist man dass ab 1971 die Differenzen bereinigt 
sind, und wäre es nicht am Platze gewesen, wenn die Rats-
mitglieder Tabellen zu dieser bekommen hät-
ten, damit man sich einen Begriff machen 
kann, wie die Auswirkungen sind? Ich frage: Kommt es 
nicht daher, dass man diese Korrektur anbringen muss, 
weil auf Grund des neuen Systems man davon abgegangen 
ist, die Beiträge, die bis zu einem Einkommen von 10 000 
Franken geleistet wurden, stärker zu gewichten als die Bei
träge, die von höheren Einkommen geleistet wurden ? Bis
her wurden ja die Jahresbeiträge bis 10 000 Franken vier
fach gewichtet, die Jahresbeiträge von über 10 000 Fran
ken zweifach. Das hat es mit sich gebracht, dass Einkom
mensbezüger bis zu 10 000 Franken relativ mehr AHV
Rente erhielten als Bezüger ehemals höherer Einkommen. 
Das wurde mit dem neuen System ausgeschaltet. 

Selbstverständlich stimme ich dem Kommissionsantrag 
zu, frage mich aber, ob es nicht besser wäre, wenn man die 
Sache nicht limitierte, damit der Bundesrat die Kompetenz 
erhielte, eventuell auch noch für 1971 und 1972 - sofern 
das notwendig ist - die nötigen Anpassungen vorzunehmen, 
damit unter gleichen Voraussetzungen ein Rentner nach 
neuem Recht nicht schlechter fährt als ein Rentner nach 
altem Recht. 

Meyer-Boiler, Berichterstatter: Es ist so, wie Herr 
Kollege Müller soeben ausführte: Diese Differenzen erge
ben sich vor allem durch die Anwendung einer neuen Ren
tenbildungsformel. Diese verzichtet nun auf die bisherige 
Mittelstufe; dabei ergibt sich eine Differenz, die sich vor 
allem auf die nächsten Rentnerjahrgänge der Jahre 1969 
und 1970 auswirken wird. Diese Differenzen reduzieren 
sich aber später wieder, weil dann die neu zu berechnenden 
Renten auf höheren Einkommen beruhen. 

Die Berechnungen, die uns das Bundesamt für Sozial
versicherung unterbreitet hat, zeigen, dass diese Unter
schiede nach zwei Jahren wenn noch nicht ganz ver
schwunden - so doch auf ein verantwortbares Mass zu
rückgegangen sein werden. Im Bereich der Sozialversiche
rung ist immer festzustellen, dass bei den 

d. beim einer zur 
andern, Differenzen entstehen können. Wir hatten die glei
che Erscheinung bereits einmal im Jahre 1961; damals hat 
der Bundesrat ebenfalls eine Erhöhung des 
Durchschnittsbeitrages vorzunehmen, und zwar um 15 
Franken, was einer Einkommenserhöhung von 375 Fran
ken entsprochen hätte. 

Solche Korrekturen liegen im Interesse der Versicher-
ten und sind zur Behandlung von Alt- und 
Neurentnern notwendig. 

Primborgne, · Je 
a M. Müller que !es differences auA"''""'"'J 
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disparaitront en 1971. De toute maniere, elles sont minimes, 
ce qui n'a pas empeche Ja commission de s'en preoccuper 
et de chercher le moyen de !es eliminer. 

Nous avons r~u a ce sujet des tableaux informatifs 
qui ont permis a notre conviction de se former et nous pou
vons vraiment rassurer notre a ce sujet. Naturelle
ment nous comprenons tres bien son intervention 
qu'il n'avait pas ces tabieaux, mais il peut en con
naissance si tel est son desir. La difference entre les aug
mentations lineaires et ies nouvelles rentes donc 
en 1971. 

Präsident: Nachdem kein anderer Antrag gestellt ist, 
ist Abschnitt III gemäss Kommissionsantrag angenommen. 

Angenommen - Adopte 

Abschnitt IV 

Antrag der Kommission 
Ziffer IV, Buchstabe b, des Bundesgesetzes vom 19. De

zember J 963 betreffend Änderung des Bundesgesetzes über 
die Alters- und Hinterlassenenversicherung bleibt bis zum 
Inkrafttreten eines Bundesgesetzes über die Tabakbesteue
rung gültig. 

Antrag Dellberg 
Streichen. 

Clzapitre IV 

Proposition de 1a commission 
Le chiffre IV, lettre b, de la loi federale du 19 decembre 

1963 modifiant la Ioi sur I'assurance-vieillesse et survivants 
conserve sa validite jusqu'a l'entree en vigueur d'une loi 
federale sur l'imposition du tabac. 

Proposition Dellberg 
Biffer. 

Dellberg: Nach dem grossen Erfolg vom letzten Donners
tag mit 3 ganzen Stimmen ziehe ich diesen Antrag zurück. 
Die Ergänzungsleistungen bleiben ja bestehen. Es handelt 
sich nachher bei Abschnitt VI darum, festzusetzen, wie 
hoch die Grenzbeträge sein sollen. Mein Antrag ist also 
zurückgezogen. 

Präsident: Damit ist Ziffer IV angenommen. 

Angenommen Adopte 

Abschnitt V, Ingress 
Art. Art. 36, 2 3, 

Satz 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Chapitre V, preambule 
art. 3, al. 1, art. 36, al. 2 et 3, art. 42, al. 1, 3" phrase 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

59 
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Antrag Grolimund 
... mindestens 60 Franken und höchstens 180 Franken 

im Monat. 

au 

Art. 42, al. 3 

Proposition de Ia commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats. 

Proposition Grolimund 
... s·eleve a 60 francs par mois au moins et a 180 francs 

Meyer-Boiler, Berichterstatter: Wir befinden uns hier 
bereits im Bereich der Anderungen betreffend das Gesetz 
über die Invalidenversicherung. Dieses Gesetz staffelt die 
zusätzliche Entschädigung an Invalide je nach dem Grad 
der Hilflosigkeit. Ich habe Sie bereits bei den entsprechen
den Bestimmungen über die AHV orientiert, dass die AHV 
nun für hochgradige Hilflosigkeit im Rentenalter ebenfalls 
eine Entschädigung ausrichtet. 

Wir haben daher die entsprechende Anpassung im 
Invaliden-Versicherungsgesetz vorzunehmen. Dieses Gesetz 
unterscheidet zwischen einem leichten, einem mittleren und 
einem schweren HilfJosigkeitsgrad; deshalb sind die Lei
stungen mit einem Minimum und einem Maximum fest
zulegen. Der Ständerat schlägt vor, das Minimum mit 
59 Franken und das Maximum mit I 75 Franken anzusetzen. 
Das entspricht auf das Maximum bezogen - dem Be
schluss des Ständerates, dem Sie bei der AHV ebenfalls zu
gestimmt haben. 

Herr Grolimund hat zu diesem Artikel 42, Absatz 3, 
einen Minderheitsantrag gestellt. Er wird ihn begründen; 
falls Sie jenem Antrag zustimmen, wäre in Artikel 43 bis 
AHVG eine Korrektur vorzunehmen. Vorerst muss aber 
Artikel 42, Absatz 3, IVG bereinigt werden. 

M. Primborgne, rapporteur: Je vous demande d'adopter 
l'article 42, 3e alinea, dans la version du Conseil des Etats. 
Nous ne pouvons malheureusement pas suivre notre col
legue M. Grolimund qui demande qu'on arrondisse les 
montants a 60 francs et a 180 francs en lieu et place des 
montants de 59 et 175 francs. n ne s'agit pas seulement d'une 
question de montants arrondis, mais c'est une consequence 
de ce que nous avons vote en fixant Je montant de ralloca
tion aux impotents a l'article 43 bis, c'est-a-dire 175 francs. 
Nous ne pourrons donc pas adherer a la proposition de 
notre coilegue et je vous demande de voter la version adop
tee par le Conseil des Etats. 

Grolimund: Der Herr Kommissionspräsident hat uns 
bereits dargetan, dass mit der 7. Revision die schon bis 
anhin von der IV gewährten Hilfslosenentschädigung auch 
auf pflegebedürftige Altersrentner ausgedehnt werden soll. 
Nach der Vorlage des Bundesrates war sie mit der einfachen 
Altersrente verkoppelt. Durch die Aufnahme der vorlie
genden Fassung in das Gesetz über die IV hat der Ständerat 
diese Entschädigung von der einfachen Minimalrente los
gelöst. Trotz der Erhöhung der einfachen Altersrente 
wollte er indessen mit der Hilflosenentschädigung nicht 
höher gehen und behielt die vom Bundesrat beantragte 
Leistung von 175 Franken bei. Diese wird in der IV nach 
schwer-, mittel- und leichtgradiger Hilflosigkeit bemessen. 
Die Abstufung nach drei Kategorien von drei D1 itteln, 
zwei Dritteln und einem Drittel führt dann zu der aufge
rundeten Mindestentschädigung von 59 Franken. Für 
mittelgradige Hilflosigkeit würde sie 116.65 Franken oder 
aufgerundet 1 I 7 Franken betragen. Ich glaube, dass solche 

Zahlen kein Mensch versteht. Man kann sie auch kaum be
gründen. Ich habe nicht untersucht, warum der Ständerat 
die Entschädigung nicht durch drei gut teilbare Zahlen auf
gerundet hat. Mit meinem Antrag möchte ich dies nach
holen. Man könnte die Höhe der 
sehr wohl der Höhe der einfachen Altersrente, wie sie nun 
beschlossen worden ist, anpassen. Ich möchte auf einen 
solchen Antrag aus der Erwägung verzichten, in der Zeitnot, 
in der wir uns befinden, zum Ständerat keine neue Differenz 
von wesentlicher materieller zu schaffen. Ich 
habe mich damit begnügt, die krummen, unverständlichen 
Zahlen in verständlichere Proportionen zu \fit 
meinem Antrag kämen wir auf von 180 Franken, 
120 Franken und 60 Franken. 

Finanziell verursacht mein Antrag keine nennenswerten 
Folgen; er ist zweifellos vertretbar. Ich bitte Sie, meinem 
Antrag zuzustimmen. 

Bundesrat Tscbudi: Ich glaube, Herr Nationalrat Groli
mund kommt etwas spät. Als letzte Woche Artikel 43 bis, 
der die gleiche Materie zum Gegenstand hat, behandelt 
wurde, hat Ihr Rat dem Betrag von I 75 Franken zuge
stimmt. Nun können wir nicht hier einen Widerspruch 
schaffen. Wir müssten sonst auf Artikel 43 bis zurück
kommen. Der Betrag von I 75 Franken rührt daher, dass 
die Jahresleistung auf 2100 Franken festgelegt und durch 
12 dividiert wurde. Wenn man dem Antrag von Herrn 
Grolimund folgen wollte, würde die Jahresleistung eine 
etwas ungerade Zahl, nämlich 2160 Franken erreichen. Wir 
sollten auf derart kleine Differenzen zum Ständerat ver
zichten und am Beschluss, den Ihr Rat gefasst hat, festhalten 
und nicht dem Antrag von Herrn Grolimund zustimmen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Grolimund 

Art. 58 

52 Stimmen 
36 Stimmen 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Proposition de 1a commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Abschnitt VI, Ingress 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Hauptantrag Dellberg 
Abschnitt VI 

Streichen. 

Chapitre VI, preambule 

Proposition de 1a commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats. 

Biffer. 

Proposition principale Dellberg 
Chapitre VI 

Präsident: Herr Dellberg zieht seinen Streichungsantrag 
zurück. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 2, Abs. l 

Abtrag der Kommission 
Mehrheit 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Minderheit 
(Schütz, 

In der Schweiz wohnhaften SrhwPi7Prr,iiro,,,·n denen 
eine Rente der Alters- und Hinterlassenenversicherung, eine 
Rente oder eine der Invaliden-Ver
sicherung 
einzuräumen, soweit das anrechenbare Jahreseinkommen 
einen im nachstehenden Rahmen festzusetzenden Grenz
betrag nicht erreicht: 

Für Alleinstehende mindestens 3600 und höchstens 
4200 Franken, 

- für Ehepaare mindestens 5760 und höchstens 6720 Fran
ken, 

- für Waisen mindestens 1800 und höchstens 2100 Fran
ken. 

Antrag Wyer 
... Grenzbetrag nicht erreicht: 
Für Alleinstehende mindestens 3300 Franken und höch
stens 4200 Franken, 

- für Ehepaare mindestens 5280 Franken und höchstens 
6720 Franken, 

- für Waisen mindestens 1650 Franken und höchstens 
2100 Franken. 

Eventualantrag Dellberg 
Anrechenbares Jahreseinkommen: 
Für Alleinstehende 4800 Franken, je Monat 400 Fran
ken; 

- für Ehepaare 7680 Franken, je Monat 640 Franken; 
- für Waisen 2400 Franken, je Monat 200 Franken. 

Antrag Dafflon 
- Für Alleinstehende mindestens 4800 Franken und höch

stens 6000 Franken, 
- für Ehepaare mindestens 7680 Franken und höchstens 

9600 Franken, 
- für Waisen mindestens 2400 Franken und höchstens 

3000 Franken. 
Art. 2, al. l 

Proposition de Ia commission 
Jfajorite 

Adherer a Ja decision du Conseil des Etats. 

Minorite 
(Schütz, Wyss) 

Les ressortissants suisses domicilies en Suisse qui peu
vent pretendre une rente de l'assurance-vieillesse et survi
vants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assu
rance-invalidite, doivent beneficier d'une prestation com
plementaire si leur revenu annuel determinant n'atteint pas 
un montant a fixer dans !es limites ci-apres: 
- Pour !es personnes seules 3600 francs au moins et 

4200 francs au plus, 
- pour !es couples 5760 francs au moins et 6720 francs au 

plus, 
- pour !es orphelins 1800 francs au moins et 2100 francs 

au plus. 

Proposition Wyer 
... limites 
Pour !es personnes seules 3300 francs au moins et 4200 
francs au plus, 
pour !es couples 5280 francs au moins et 6720 francs au 

pour !es 
au plus. 

1650 francs au moins et 2100 francs 

Proposition eventuelle Dellberg 
Revenu annuel dererminant: 

- Pour !es personnes seuleS' 4800 francs ou 400 francs par 

- pour !es couples 7680 francs ou 640 francs par mois, 
pour les 2400 francs ou 200 francs par mois. 

Proposition Dafflon 
Pour !es personnes seules 4800 francs au moins et 
6000 francs au plus, 
pour les couples 7680 francs au moins et 9600 francs au 
plus, 

- Pour !es orphelins 2400 francs au moins et 3000 francs 
au plus. 

Meyer-Boiler, Berichterstatter der Mehrheit: Dieser 
Artikel 2, Absatz l, regelt die neuen Einkommensgrenzen 
für den Bezug von Ergänzungsleistungen. Die vom Bundes
rat vorgeschlagenen Grenzwerte ermöglichen eine Erhöhung 
von 900 bzw. 750 Franken, wenn berücksichtigt wird, dass 
die am l. Januar 1967 in Kraft getretene 10 %ige Aufbesse
rung der Renten nunmehr als Einkommensbestandteil 
gelten soll. Dieser Betrag entspricht genau der Erhöhung 
der Mindestrenten von bisher 1650 Franken auf 2400 
Franken gemäss Ihrem Beschluss. Der Bezüger von Er
gänzungsleistungen erhält daher den Mehrbetrag der 
Rentenerhöhung, sofern nicht durch andere Faktoren eine 
Reduktion erfolgt, beispielsweise durch die Änderung der 
Mietzinsabzüge. Schon in den Kommissionsberatungen 
wurden Anträge auf Erhöhung der vorgeschlagenen neuen 
Einkommensgrenzen eingereicht. Unsere Kommission be
schloss jedoch mehrheitlich, dem Ständerat zu folgen, 
nachdem Herr Bundesrat Tschudi zugesichert hat, diese 
Frage der weiteren Erhöhung durch ein Vernehmlassungs
verfahren mit den Kantonen neu zu überprüfen und allen
falls Anträge auf eine Gesetzesänderung zu stellen. Da die 
Kantone im Mittel rund 54 der Ergänzungsleistungen 
selbst zu finanzieren haben, wäre es nicht zumutbar, ihnen 
durch diese Gesetzesänderung höhere Belastungen aufzu
bürden, ohne ihnen die Gelegenheit zu geben, sich vorher 
dazu äussern zu können. 

Zu diesem Artikel sind nun erneut Minderheitsanträge 
eingereicht worden. Die Kommissionsmehrheit ersucht Sie, 
dem Beschluss des Ständerates zuzustimmen. 

M. Primborgne, rapporteur de la majorite: En votant 
la loi du 19 mars 1965 sur !es prestations complementaires, 
Je legislateur reconnaissait que l'assurance de base etait 
insuffisante pour nombre de vieillards, de survivants et 
d'invalides qui n'avaient pu se constituer des economies 
ou conclure une assurance et n'etaient pas non plus au 
benefice d'institutions de prevoyance. C'est pourquoi, en 
formulant sa theorie des trois piliers, dont on souhaite que 
le second continue a se developper pour se generaliser, ce 
lcgislateur prevoyait des prestations complementaires des
tinees a garantir a ces personnes un certain minimum vital. 
La moitie de ces personnes qui re~oivent Ja rente minimum 
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beneficient des prestations complementaires, c·est une esti
mation qui paralt raisonnable. Ce probleme des prestations 
complementaires a longuement retenu l'attention de votre 
commission au sein de laquelle predomina l'avis que l'ele
vation des limites de revenus jusqu'auxquelles un bene-
ficiaire de rente peut recevoir des prestations etait legitime. 

notre decision consista a ne pas les 
du Conseil federal sans consulter les cantons. 

"lous sommes donc bien je le dis au nom de la 
que !es prestations ainsi que !es 

avantages qui s·y doivent etre conserves et ame-
liores. Les ameliorations dans le cadre de ce rapport con
cement uniquement !es limites nominales. Actuellement 
elles sont de 3000 francs pour les personnes seules et de 
4800 francs pour !es coup!es. Le Conseil föderal propose 
de passer a 3300 francs pour !es personnes seules et a 
5280 francs pour !es couples, !es cantons ayant la faculte 
d'a!Ier jusqu'a 3900 francs et 6240 francs respectivement 
et au maximum. Ces chiffres qui etaient en relation avec 
une proposition gouvernementale de rente de 175 francs 
pourraient bien etre augmentes afin que !es moins favorises 
retirent un avantage encore superieur de la revision. A 
notre avis, ils ne peuvent etre depasses sans qu'un projet 
de loi, soumis aux cantons, soit presente par le Conseil 
föderal qui s'est dec!are d'accord de le faire. 

Mais il faut du temps pour cela et la minorite s'en 
inquiete de meme que MM. Dellberg, Dafflon et Wyer. 
Les chiffres proposes par la minorite, vous Jes avez en 
mains, sont !es suivants: pour les personnes seules, 3600 
francs au moins, 4200 francs au plus; pour les couples 
5760 francs au moins, 6720 francs au plus; pour !es OfPhe
lins, 1800 francs au moins, 2100 francs au plus. Les pro
positions de MM. Dellberg et Dafflon depassent largement 
ce que nous presentons en accord avec Je Conseil federal 
et Je Conseil des Etats. 

Plus mesure - et je puis dire aussi, si vous me permettez 
cette remarque, plus habile - M. Wyer prend !es memes 
chiffres minima que le Conseil föderal, de sorte qu'on ne 
peut lui reprocher d'irnposer aux cantons des charges aux
quelles ils n'ont pas pense. Mais laissons-le developper 
son point de vue, lui-meme, et rappelons que Ja majorite 
s·en tient aux chiffres du Conseil föderal, sachant que ce 
dernier revisera la loi aussi vite que possible. 

Präsident: Das Wort zur Begründung des Minderheits
antrages hat Herr Wyss. 

Wyss, Berichterstatter der Minderheit: Unser Rat hat 
vergangene Woche erfreulicherweise die Mindestrenten auf 
2400 Franken festgesetzt. Nun haben eingehende Berech
nungen dass Einkommensgrenzen, wie sie vom 
Bundesrat und Ihrer Kommissionsmehrheit vorgeschlagen 

3000 Franken a,a,Auuu, 

Mietzinsabzügen - ich unterstreiche für Kantone mit Miet
zinsabzügen vom anrechenbaren Einkommen nicht ge
nügen. Bei diesen Kantonen die die Mietzinsab
züge läuft die Sache darauf dass die 
AHV-\1indestrente zwar auf 2400 Franken steigt, die Er

jedoch reduziert werden müssen. Um 
welche Kantone handelt es sich Es handelt sich immerhin 
um 12 Ganz-Kantone und 4 Halb-Kantone, nämlich die 

Solothum, Basel-

abzügen unter bestimmten Umständen die Ergänzungslei
stungen kürzen. 

Die zuständige Verwaltung meines Kantons hat ein· 
gehende Berechnungen anstellen lassen. Ich will Sie nicht 
mit Zahlen bombardieren, aber zwei, drei Zahlen muss ich 
doch erwähnen, damit Sie so etwas wie eine Grössenord-
nung haben über die bei den 
stungen. 

Ich habe also dass die Kürzungen je nach 
der Höhe der AHV-Rente und der im 
Jahr 180 bis rund 500 Franken ausmachen. Es handelt sich 
also um Kürzungen der gegenüber 
der heutigen Regelung von 200 bis rund 500 Franken im 
Jahr. Sie müssen doch zugeben, dass Sie vergangene Woche 
nicht die Mindestrenten erhöht damit man nach 
dem Prinzip vorgeht: Was man mit der rechten Hand gibt, 
nimmt man mit der linken Hand dann wieder zurück! 
Dass man also einerseits die Mindestrenten erhöht und 
andererseits dann Kürzungen bei den Ergänzungsleistun
gen vornimmt, kann doch nicht der Sinn der Erhöhung der 
Mindestrenten sein. 

Ich glaube, in diesem Punkt ist man sich einig. Auch 
Herr Bundesrat Tschudi, aufgeschlossen wie er nun ein
mal ist, hat in der Kommission gesagt, er bedaure diese 
Kürzung auch; die Situation sei indes so, dass die Kantone 
auf eine höhere Einkommensgrenze nicht eingestellt seien, 
und vor allem die Finanzierungsfrage nicht geprüft wer
den konnte. Ich begreife dies; die Kantone konnten ja 
nicht wissen, dass unser Rat die Mindestrenten auf 2400 
Franken erhöht. Die Kantone müssen natürlich - das gebe 
ich ohne weiteres zu - die zusätzlichen Mittel beschaffen; 
denn im Moment, wo man von 3900 Franken auf eine hö
here Einkommenslimite geht, wird auch der Aufwand für 
die Ergänzungsleistungen steigen. 

Herr Schütz und ich schlagen Ihnen vor, diese Einkom
mensgrenze, statt wie das die Kommissionsmehrheit vor
schlägt - von 3900 Franken auf 4200 Franken festzusetzen. 
Entsprechend müssten dann auch die Einkommensgrenzen 
bei den Ehepaaren und den Waisen festgelegt werden. 
Wenn Sie so weit gehen, dann verhindern Sie eine Kürzung 
aus den Ergänzungsleistungen. Wenn Sie bei 3900 Franken 
bleiben, dann führt das - wie gesagt - zu Kürzungen auf 
den bisherigen Ergänzungsleistungen, und das kann sicher 
nicht der Sinn Ihres Beschlusses in der vergangenen Woche 
sein. 

Zugegeben: Die Kantone kostet es mehr. wenn man 
auf 4200 Franken geht. Nun aber haben wir ja eine Spanne. 
Es wird ja vorgeschlagen, von minimal 3600 auf maximal 
4200 Franken zu gehen. 

Jeder Kanton ist daher 
Maximum zu Es ist 

zum 
bei-

die finanzstarken Kantone, wie die Kantone 
Genf, Zürich, Basel-Stadt und andere. an die obere Grenze 
gehen werden. Andere bleiben vielleicht unterhalb dieser 
Grenze, und vielleicht gibt es auch solche, die nur gerade 
die Minimal-Einkommensgrenze wählen. Wenn wir Ihnen 
nun den Vorschlag machen, auf 4200 Franken zu gehen. 
die untere Grenze aber zu belassen auf 3600 Franken oder 
vielleicht noch niedriger zu gehen (ich werde noch auf diese 

dann 
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~un gibt es noch einen Antrag des Herrn Kollegen 
Wyer. Sein Antrag deckt sich bei den Maximalgrenzen mit 
dem Antrag Schütz/Wyss: 4200 Franken für Alleinste
hende, 67:::0 Franken für Ehepaare, 2100 Franken für Wai
sen. Nur bei den Minimalgrenzen besteht eine Differenz. 
Weil nun die Regelung nach Antrag Wyer noch flexibler 
ist als unser bin ich bereit, unseren Antrag zu

zurück.zuziehen. Ich habe 
plädiert; warum Herr Wyer 

auf 3600, 5760 und 1800 Franken 
gehen will, wird er selber näher erläutern. 

Ich möchte Sie also bitten, indem ich hiermit formell 
den Antrag zurück.ziehe, für den Antrag des 
Kollegen 

Wyer: Das Bedürfnis nach Ergänzungsleistungen ist er
wiesen. Für die Bedürftigen ist deren Gestaltung fast wich
tiger als jene der AHV. Mit diesen Worten unseres ver
ehrten Herrn Bundesrates in der Eintretensdebatte ist die 
Wichtigkeit und die Dringlichkeit der Frage der Ergän
zungsleistungen unmissverständlich definiert und formu
liert. 

lm Rahmen der vom Bundesrat vorgeschlagenen Revi
sion des Bundesgesetzes aus dem Jahre 1965 über die Er
gänzungsleistungen lege ich Ihnen einen Abänderungsan
trag vor. Der Bundesrat hat in seinen Anträgen eine Er
höhung der Einkommensgrenze vorgeschlagen und diese 
auf Seite 28 der Botschaft begründet. Dabei geht er von 
der nun erwähnten Erkenntnis aus, dass die Ergänzungs
leistungen heute und in allernächster Zukunft noch nicht 
aufgehoben werden können. Diesem Einbau würde grund
sätzlich auch der Sprechende (wie alle Votanten in der Ein
tretensdebatte) grundsätzlich zustimmen; um so mehr, als 
wir wissen, dass die Ergänzungsleistungen gewisse Pro
bleme aufwerfen; das Bundesamt für Sozialversicherung 
hat sie in der Zeitschrift für Ausgleichskassen, Nr.2/1968, 
dargelegt. 

Ist nun aber der Einbau nicht möglich, so hat man sich 
darüber klar zu werden, ob es angebracht und gerecht sei, 
dass die Renten einerseits um einen Drittel erhöht werden -
die Mindestrente sogar um 45 % -, indes die Erweiterung 
der Einkommensgrenze für die Ergänzungsleistungen bei 
einem Viertel stehen bleibt. Mit dem Vorredner, Herrn 
Kollegen Wyss, und Herrn Schütz bin ich der festen Über
zeugung, dass diese Lösung nicht tragbar ist. Gegenüber 
den heute vor uns liegenden Kommissionsanträgen für die 
gesamte Revision (von der man ja sagen kann, dass der 
Bundesrat sie grosszügig konzipiert und die Kommission 
dann auch grosszügig weitergestaltet hat) ist die 25prozemige 
Erhöhung der Ergänzungs!eistungen keine befriedigende 
Lösung. Ich teile die grundsätzliche Stellungnahme der 
Minderheit, dass wir bei der Beurteilung der Verbesserung 
der gesamten Revisionsvorlage den Gesamtbetrag, das 
heisst Minimalrente und Ergänzungsleistung, zu beurteilen 
haben. Eine Erhöhung der Ergänzungsleistungen über die 
Vorschläge von Bundesrat und Kommission hinaus allein 
gestattet, jene Kürzungen zu verhindern, von denen 
Dr. Naef in der Kommission gesprochen und die nun Herr 
Kollege Wyss eindeutig dargelegt hat. Eine Erhöhung ent
spricht, gemäss den Anträgen Wyss und Schütz, nun der 
grundsätzlich beschlossenen Erhöhung der Renten um 
einen Drittel und ist in diesem Sinne meines Erachtens 
konsequent und logisch. 

Gestatten Sie mir, dass ich in diesem Zusammenhang 
darauf hinweise, was über den Existenzbedarf der alten 
Leute im Jahre 1965 (bei der Behandlung des Gesetzes über 
die Ergänzungsleistungen) vom damaligen Kommissions-
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präsidenten, Herrn Nationalrat Bratschi, ausgeführt wor
den ist. Er hat damals die Zahlen von Dr. Eimer von der 
Bernischen Steuerverwaltung zitiert, und ich bitte Sie, auch 
die Zahlen beizuziehen, die der Bericht über 
vom 16. Dezember 1966 auf Seite 161 ff. zitiert. Wenn Sie 
diese Zahlen näher betrachten, dann werden Sie ebenfalls 
zur kommen, dass auch ein erhöhtes Ein
kommensminimum (wie es nun die '\1inderheit 
nach wie vor ein sehr bescheidenes Existenzminimum ist. 

Aus den 
es ist hier vom 

gesagt worden -, dass die Rücksichtnahme auf die Kantone 
es uns nicht gestatte, hier konsequent zu handeln. Die Kan
tone sollen nicht vor ein fait accompli gestellt werden. 
Diese Haltung gegenüber den Kantonen ist lobenswert und 
steht dem Departementsvorsteher sicher sehr gut an. In der 
Überzeugung jedoch, dass es wirklich dringlich ist, die 
Einkommensgrenzen heraufzusetzen, um effektiv gerade 
jene Kreise zu unterstützen, die einer Erhöhung von Ren
ten und Ergänzungsleistungen - vom sozialen Standpunkt 
aus gesehen - am dringendsten bedürfen, habe ich Ihnen 
hier einen Antrag unterbreitet, der verhindern soll, dass die 
Kantone vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Das soll 
dadurch geschehen, dass jener Einkommensrahmen - der 
untere -, den der Bundesrat in seiner Botschaft und in 
seinen Anträgen auch gegenüber den Kantonen bereits 
verantwortet hat, bestehen bleibt, dass wir aber nach oben 
die Konsequenz ziehen und die Erhöhung um einen Drittel 
vornehmen. 

Ich glaube, dass das Argument, die Kantone seien psy
chologisch ohnehin dann gezwungen, auf das Maximum 
zu gehen, nicht ausschlaggebend sein kann. Wenn die Kan
tone bei der Anwendung des Gesetzes von 1965 unisono 
die Kompetenz zur Herabsetzung der Ergänzungsleistun
gen nicht angewendet haben, dann ist das meines Erach
tens - wie es der Herr Bundesrat übrigens hier auch schon 
ausgeführt hat - einzig und allein auf die Tatsache zurück
zuführen, dass nun wirklich alle Kantone die Notwendig
keit erkannt haben, diese Ergänzungsleistungen in der best
möglichen Art und Weise den alten Leuten zukommen zu 
lassen. 

Mir scheint auch, dass der durch meinen Vorschlag 
entstehende grössere Fächer es den Kantonen ermöglichen 
kann, den doch immerhin nicht wegzuleugnenden Unter
schieden in den Lebenshaltungskosten in den verschie
denen Kantonen Rechnung zu tragen. Sicher ist, dass die 
finanzschwachen Kantone allen Grund haben, die eidge
nössische Hilfe zur Schaffung einer zusätzlichen Alters
fürsorge, die ihnen über die Ergänzungsleistungen 
ten wird, in möglichst grossem Masse zu nutzen. Ich 
möchte hier, trotz aller Problematik der Ergänzungsleistun
gen, doch betonen, dass das, was Herr Bundesrat Tschudi 
gesagt hat, auch aus den finanzschwachen Bergkantonen 
voll und ganz unterstützt werden muss: dass nämlich gerade 
diese Ergänzungsleistungen es gestattet haben, den so
zialen Fortschritt hinauf bis in die hintersten Bergtäler zu 
tragen. Und wo wäre die Altersfürsorge in jenen Kantonen 
bhne die Ergänzungsleistungen! 

In finanzieller Hinsicht bin ich mir der Tragweite des 
Vorschlages durchaus bewusst Diese Tragweite wurde von 
Herrn Dr. Kaiser berechnet; die Aufwendungen für die Er
gänzungsleistungen. pro Jahr nach bisherigem System 
240 Millionen, würden durch diese Erhöhung der Einkom
mensgrenze, wenn das Gros der Kantone an die obere Ein
kommensgrenze geht, zusätzliche 40 bis 50 Millionen er
fordern. 
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Es liegt mir daran, hier dem Bundesrat fest-
zustellen, dass seine einleuchten: denn die Vor-

des Bundesrates zu den 

die Ständerat und Kommission 
nun auf dem Gebiete der Renten vorgenommen haben, 

weiterführt. Die finanzielle ist 
L,..,~.un,i,.:,.;u, denen man leichthin und grob verall-

Um~~e in d~ m~ 
· es werden Unterschiede bei den Kantonen 

entstehen können, aber all diese Argumente sind meines 
Erachtens nicht zwingend und nicht um einer 
Volksgruppe von rund 150 000 eine massvolle, 
der gesamten Gestaltung der AHV-Revision angepasste 
Erhöhung der vorzuenthalten. Es geht 
hier wirklich darum, den Schwächsten zu helfen. 

Abschliessend möchte ich hier erklären, dass ich zur 
Begründung meines Antrages keine überzeugenderen und 
keine besseren Argumente liefern könnte als jene sozial
politisch bedeutenden Worte, die bei der Einführung des 
Gesetzes über die Ergänzungsleistung am 3. März 1965 
in diesem Saale von Herrn Bundesrat Tschudi ausgespro
chen worden sind. Er sagte damals: Die Vorlage über die 
Ergänzungsleistung verfolgt das wichtige Ziel der Sicherung 
der Existenz im Alter und der Sicherung der Existenz für die 
Invaliden. Wohl handelt es sich um ein sehr bescheidenes 
Existenzminimum. Dies wurde von verschiedenen Rednern 
hervorgehoben. Doch bedeutet dies dennoch für die be
dürftigen Rentnerinnen und Rentner einen grossen Fort
schritt. Entscheidend ist, dass das Existenzminimum wirk
lich gesichert ist. Alle Volkskreise halten die Sicherung des 
Lebensunterhaltes im Alter und bei Invalidität für richtig 
und unerlässlich. Es wäre unmenschlich», sagte Bundesrat 
Tschudi, «alte und invalide Leute in Not zu lassen, es wäre 
aber auch undankbar denjenigen gegenüber, die ein Leben 
lang treu und hart gearbeitet haben. Endlich ist diese 
Folge nicht nötig, weil unser Volkseinkommen, das im 
laufenden Jahre rund 60 Milliarden Franken erreichen wird, 
gross genug ist, um den Greisen und Invaliden eine be
scheidene Existenz zu garantieren.» In der Sicht dieser 
Worte bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Dellberg: Ich habe bei Artikel 34. Absatz 2. den Haupt
antrag gestellt, die Ergänzungsleistungen in die Grund
rente einzubauen und eventuell die einfache Ergänzungs
leistung auf mindestens 200 Franken zu erhöhen. Dieser 
Antrag ist mit 138 zu 15 Stimmen unterlegen. Auf Grund 
dieses Stimmenverhäitnisses ziehe ich meinen Antrag auf 
Streichung zurück. Das ist auch der Fall bei meinem Antrag 
zu Artikel 2, Absatz 1, die Renten auf 400 Franken für 
Einzelpersonen und 640 Franken für Ehepaare zu erhöhen, 
den ich zugunsten des Antrages Wyer zurückziehe. Wir 
wissen, dass im Jahre 1967 im ganzen für rund 282 Millio
nen Franken Ergänzungsleistungen ausbezahlt wurden; für 
das laufende Jahr dürften die Zahlen ähnlich liegen. 
Danach würden von den Kantonen in rund 170 000 Fällen 
etwa 237 Millionen Franken Ergänzungsleistungen aus
gerichtet werden, 192 Millionen Franken dürften auf 
AHV- und 45 Millionen Franken auf IV-Rentenbezüger ent
fallen. Wir hatten im Jahre 1966 rund 257 000 Minimal
rentner. Von diesen 257 000 haben 170 000 die Renten
ergänzungsleistungen erhalten, was auch in Zukunft der 
Fall sein wird. Wenn wir die Anträge der Kommission und 
des Bundesrates annehmen, die Grenzbeträge auf 3300 
Franken festzusetzen, heute 3150 Franken, so ergibt das, 
dass 170 000 Rentner im Jahre 1967 eine Rente von monat-

lieh 263 Franken erhielten. Mit dem Ansatz von 3300 
Franken wird die monatliche Rente um 12 Franken erhöht. 
Er,t bei 4200 Franken Grenzbetrag kommen die 170 000 

Bg:,m::t~uu11,~u't:'L1ug,:1 auf eine Erhöhung von einem 
Drittel. Dass diese unbedingt notwendig ist, möchte ich 
Ihnen beweisen anhand des Berichtes der Kommission für 

auf Seite 183/4. Dort wird zusammenfassend 
dass die Altersrente in der Struktur 

und Höhe nur für oberer Einkommensstufen exi-
stenzsichernd ist. Anderseits ist die Altersrente der AHV 
nicht in der den Lebensstandard in angemessener 
Weise zu erhalten. Zur Erhöhung auf 350 Franken im 
,\fonat möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass im 
Protokoll der der Kommission in Lenzerheide 
Herr Dr. Kaiser ausführte, existenzsichernde Renten für 

=r·«""''" müssten sich auf 3300 und 5400 Franken. 
,u,:.ui;,, ... u allfällige Mietzuschüsse, belaufen. Jedenfalls ist 
der Satz von Herrn Wyer von 350 Franken im Monat für 
Einzelpersonen auch nach den Ausführungen von Herrn 
Dr. Kaiser nicht übertrieben. 

Und nun noch ein letztes Wort zu einer andern und eben
falls wichtigen Sache. Wir wissen heute, dass es tatsächlich 
ausgeschlossen ist, mit einer Rente von 350 Franken im 
Monat für Einzelpersonen und von 560 Franken für Ehe
paare zu leben. Das sind die Mindestbeträge, die das 
Existenzminimum sichern, und deshalb, glaube ich, ist es 
unbedingt notwendig, dass wir auf 4200 Franken gehen. 
Die Kantone haben immer noch die Möglichkeit, zwischen 
3300 und 4200 Franken zu wählen. Ich möchte hier keine 
weiteren Beweise mehr bringen über die Notwendigkeit 
dieser Erhöhung. Aber bedenken Sie, wenn Sie als Einzel
person mit 350 Franken im Monat Ihren Lebensunterhalt 
bestreiten sollten, würden Sie alle sofort dem Antrag Wyer 
zustimmen. 

Ich möchte Ihnen empfehlen, dem Antrag Wyer zuzu
stimmen. 

Präsident: Herr Dellberg zieht seinen Antrag zugunsten 
des Antrages Wyer zurück. 

M. Daffion: Que faut-il ajouter apres les arguments qui 
ont ete developpes a cette tribune par nos collegues Wyer, 
Wyss et Dellberg? La proposition qui vous est faite ä cet 
article 2, premier alinea, est de porter le minirnum du 
revenu annuel determinant pour !es prestations comple
mentaires a 400 francs par mois et au maximum a 500 
francs pour une personne seule, a 640 francs au rninimum et 
a 800 francs au maximum pour un couple, ainsi qu'ä 200 
francs au minimum et 250 francs au maximum pour un 
orphelin. 

Je ne veux pas vous imposer un long developpement sur 
ce point-la. J'aimerais simplement rappeler que l'argumen
tation developpee au moment de la discussion sur Ia fixation 
des rentes A VS minimales et maximales est d'autant plus 
valable a cet article qu'il s'agit en fait des beneficiaires !es 
plus preterites de l'AVS et de l'assurance-invalidite. Je veux 
parler de ceux qui n'ont pas d'autres moyens d'existence que 
l' A VS ou que de tres faibles ressources leur permettant quand 
meme de percevoir des prestations complementaires. J'ai 
entendu les observations de collegues me disant qu'en fait 
ils recevaient plus que !es montants fixes par Ia Ioi. Ce n'est 
pas tout ä fait exact. Si !es montants re9us sont superieurs a 
ces chiffres, il faut bien se souvenir que le supplement n'est 
jamais qu'un remboursement de depenses etfectuees que ce 
soit pour le loyer, que ce soit pour !es cotisations d'assu
rance-accident ou maladie, ou encore pour des frais medi-
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caux. :v!ais. en ce qui concerne leurs ressources propres, 
elles restent aux niveaux qui vous sont proposes. 

Je vous demande donc de suivre les propositions qui 
vous sont faites. J'ajouterai que !a situation s'est aggravee 

la semaine derniere pour ces beneficiaires puisque, 
si l'on en croit la presse, le discours qu'a tenu M. Celio, 
conseiller a l'occasion de l'assemblee des 

a Zurich n'a rien d'encourageant pour nos con
sont les plus malheureux. 

II est evident que, si l'on augmeme l'impöt sur le chiffre 
d'affaires et l'on la ristourne de pour la 
defense ces vont se 

Ce seront en premier lieu les bene
ficiaires complementaires qui vont en 
souffrir et ie plus durement. C'est pourquoi je considere 
que c·est un argument de pour voter la proposition qui 
vous est faite de porter !es minimums et les maximums a 
4800 francs et 6000 francs pour une personne, a 7680 francs 
et 9600 francs pour un couple ainsi qu'a 2400 francs et 3000 
francs pour un orphelin. 

M. Copt: La tendance de Ja commission exprimee tout 
a !'heure par MM. !es rapporteurs, savoir que les presta
tions complementaires doivent etre developpees a l'avenir, 
m'incite a intervenir brievement. Je m'oppose, pour ma 
part, et j'en demande d'ores et deja pardon a mon collegue 
valaisan, M. Wyer, a toute proposition de modification du 
projet pour !es raisons suivantes: 

Premiere raison: Les modifications proposees tentent de 
realiser, plus ou moins, par le biais de prestations comple
mentaires cantonales, subventionnees par la Confederation 
a raison de 46 pour cent en moyenne, la rente uniforme que 
nous n'avons pas voulue dans une serie devotes successifs 
anterieurs. En effet, on ne demande rien moins que de porter 
finalement le minimum vital a 4200 francs alors que la rente 
individuelle maximale est de 4800 francs. Cette rente quasi 
uniforme - eile n'est pas uniforme pour l'instant, mais c'est 
la tendance qui se dessine - serait realisee avec tous !es in
convenients, mais sans aucun des avantages signales par Ie 
Conseil federal en pages 19 et 20 du texte fran~ais de son 
message. Elle Je serait notamment sans la grande simpli
fication administrative qui resulterait d'une rente uniforme. 
Deuxieme raison: II est certain que les cantons iront imme
diatement a la limite superieure; il ne faut passe faire d'il
lusion sur ce point. Aucun des cantons ne voudra etre moins 
social que l'autre. Actueilement d'ailleurs, !es cantons appli
quent tous le maximum autorise par Ja loi. Ainsi, non seule
ment !es finances federales, mais aussi et surtout !es finan
ces camonales seraient mises a rude epreuve. Je sais ce qu'il 
en coute actuellement deja au canton du Valais. 

Troisieme raison: L'introduction d'une rente uniforme 
n'est pas acceptable car eile supprimerait le principe de 
l'assurance que nous avons voulu maintenir dans Ja loi; 
eile nous rapprocherait de la pension populaire. Par contre, 
ce qu'il est souhaitable d'etablir dans un avenir rapproche, 
c'est l'introduction non pas d'une rente uniforme, mais d'une 
rente unique, echelonnee. Cette introduction devrait etre 
realisee par l'incorporation dans la rente ordinaire des pres
tations complementaires dans le sens du postulat de M. 
Favre-Bulle, qui a ete adopte par le Conseil national, et 
non pas par le biais du developpement des prestations com
plementaires, lesquelles doivent disparaitre dans un avenir 
rapproche. 

Un mot encore pour terminer, si vous le permettez. 
La securite sociale ne comprend pas que des rentes d' A VS. 
D'autres mesures sont posssibles, souhaitables et necessai-

res. J'ai ecoute avec beaucoup d'attention, lors du debat 
sur l'entree en matiere. !'allocution c'etait presque une 
allocution de M. Leuenberger. M. Leuenberger a demon
tre que toute une serie d'autres mesures devaient completer 
I' A VS pour que notre securite sociale devienne par
faite. M. Pierre Glasson egalement a developpe un 
qui a ete par notre conseil: celui de faire intervenir 
les fonds de I' A VS pour encourager !a construction de 
logements pour !es personnes 

Mais il y a une mesure qui, a mon sens. est urgente et 
et dont on a assez peu a l'occasion de ce 

debat. Pourtant, il aurait convenu que l'on en Cest 
l'amelioration de la loi sur l'assurance-maladie pour en 
faire une assurance et a vec des 
prestations suffisantes. C'est le but de la motion par 
~1. Martin. Nous savons tous combien de budgets peuvent 
etre desequilibres irremediablement lorsque la maladie s'abat 
sur une fami!le. Si, pour notre securite 
nous allons dans cette direction, c·est-a-dire vers une 
amelioration de l'assurance-maladie, nous aurons fait reuvre 
utile. 

Je vous invite donc, Messieurs, a repousser !es proposi
tions de modifications et a voter le texte du Conseil federal 
et de la majorite de Ja commission. 

Schütz: Gestatten Sie mir nur em1ge wenige Worte. 
Der Bundesrat schlägt Ihnen vor, die AHV-Rente auf 

2100 Franken zu erhöhen, dazu 1800 Franken Ergänzungs
zulage. Das gibt zusammen 3900 Franken. 

Ich betone: Der Bundesrat selber hat Ihnen eine Er
gänzungszulage von 1800 Franken vorgeschlagen. Die 
Kommission hat dann die AHV-Rente auf 2400 Franken 
erhöht; das sind 600 Franken mehr. Dadurch, dass man die 
oberste Grenze der Ergänzungszulage geändert hat, wurde 
die Ergänzungszulage um 300 Franken abgebaut, also auf 
1500 Franken festgesetzt. 

Der Antrag, den Herr Wyer stellt, will nichts anderes, als 
dass der Bundesrat seine vorgeschlagene Ergänzungszulage 
weiter ausbezahlt. Bleiben Sie beim Antrag des Bundes
rates, dann bekommen diese Leute - es handelt sich um 
etwa 180 000 - nur eine Erhöhung von knapp 24 %. Wir 
haben jetzt durch das Fernsehen und überall doch ver
sprochen, die Renten würden um einen Drittel hinaufgehen. 
Jetzt sehen wir 24 % vor. Soll ich es Ihnen ausrechnen, Herr 
Tschopp? Das ist sehr einfach: Bisher wurde die Ergän
zungszulage auf 3150 Franken begrenzt. Ein Drittel davon 
sind 1050 Franken. Das würde also bedeuten: Wenn wir die 
Rente nur um 750 Franken erhöhen, d. h. auf 3900 Fran
ken, dann werden diese Leute, die letzten Endes vom 
Gesamteinkommen leben müssen, nur eine Erhöhung 
haben von 24 % (AHV und Ergänzungszulage). Darüber 
muss man sich klar sein. 

Ich glaube auch, dass es finanziell gar nicht eine grosse 
Auswirkung haben kann in bezug auf die Ergänzungszu
lage. Der Bundesrat hat ja selber 1800 Franken vorge
schlagen. Ich gebe zu, dass durch die Erweiterung des 
Bezügerkreises Mehrausgaben tatsächlich entstehen. Ich 
möchte jetzt feststellen: Die Zahl der Bezüger der Minimal
zulagen - wir haben sie jetzt auf 2400 Franken festgesetzt -
nimmt nach meiner Meinung ab. Es handelt sich um ältere 
Jahrgänge. Wenn diese Zahl in den letzten Jahren nicht 
stark abgenommen hat, so ist das darauf zurückzuführen, 
dass wir das Bezugsalter der Frauen bei der AHV auf 
62 Jahre herabgesetzt haben. Es gibt Frauen, die sind 20 
Jahre und mehr mit einem Mann verheiratet; auf Grund 
des Einkommens des Ehegatten mussten sie nicht arbeiten. 
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Sie haben die Minimalzulage nachher schon mit 62 Jahren 
bekommen. Ich könnte einige Herren im Saal zitieren, die 
bereits glücklich waren, dass ihre Frau diesen Zustupf 
überhaupt bekommen haben. Es ist eine Tatsache, dass der 

Teil Sie können das in einer Statistik nachlesen -
dieser sogenannten im Alter von 70 bis 
80 Jahren stehen. Es ist ganz klar, dass die kommende 
Generation der Altersrentner natürlich mit anderen Ein
kommen in diese AHV eintritt als die tatsächlich 
während des und nachher einen sehr kleinen Ver
dienst hatte. 

;,,,.,,.,."'""'" Sie auch nicht, dass alle finanzstarken Kan
tone bei ihren Altersbeihilfen schon ganz andere Grenzen 
haben; sie haben bedeutend höhere Grenzen. Diese sind 
doch nicht wenn die Er-

u111e;:>Lm,'"" in die Höhe geht. Bei den finanzschwachen 
Kantonen haben wir noch etwas: Die finanzschwachen 
Kantone bekommen für ihre Auslagen (die finanz-
starken 30}~). Das sollte man doch in Betracht 
ziehen. Der Bundesrat teilt ja teilweise unsere Meinung. 
Herr Bundesrat Tschudi sagte in Lenzerheide, er werde eine 
Vorlage unterbreiten. Ich habe dann geglaubt, ich könnte 
meine Anträge zurückziehen. In der letzten Sitzung, vor 
14 Tagen, erklärte Herr Bundesrat Tschudi jedoch, es 
könne noch 2 Jahre dauern. In diesen 2 Jahren werden 
Tausende nicht mehr da sein. 

Ich halte es deshalb für richtig, jetzt schon zu beschlies
sen, dass diese Leute nicht mit 24 % Erhöhung der Renten 
abzuspeisen seien, sondern dass man versuchen sollte, ihnen 
diesen Drittel ebenfalls zu geben. 

Bundesrat Tschudi: Über die Bedeutung der Ergän
zungsleistungen besteht völlige Übereinstimmung zwischen 
der Ansicht der Votanten, insbesondere der Herren Natio
nalräte Wyer, Wyss und mir. Ich habe bereits in meinem 
Eintretensvotum auf die Notwendigkeit der Anpassung der 
Einkommensgrenzen der Ergänzungsleistungen hingewie
sen. Herr Nationalrat Wyer war so freundlich, meine Aus
führungen zu zitieren; ich kann darum darauf verzichten, 
sie zu wiederholen. 

Das Ergänzungsleistungsgesetz steht erst seit 2Ifi Jahren 
in Kraft. Die Erfahrungen sind an sich günstig, aber sie 
waren noch zu wenig deutlich, um bereits jetzt eine Revi
sion im Zusammenhang mit der 7. Revision des AHV
Gesetzes vorzuschlagen. Darum beschränkt sich der 
Bundesrat auf den Antrag, es seien die Einkommensgrenzen 
heraufzusetzen. Es steht aber fest, dass die neue Regelung 
der Ergänzungsleistungen, die Neuland betrat, überprüft 
werden muss und dass allfällige Mängel beseitigt werden 
müssen. 

Ich anerkenne ich habe das in der Kommission schon 
getan -, dass die Argumentation von Herrn Nationalrat 
Wyss in bezug auf die Mietzinsabzüge zutreffend ist und 
dass dort Härten entstehen. Diese Revision muss aber in 
engster Zusammenarbeit mit den Kantonen vorbereitet 
werden. Ich bestätige, dass ich bereit bin, diese Revision 
einzuleiten. Wie rasch sie zu Ende geführt werden kann, 
lässt sich bis jetzt noch nicht absehen. Ich habe - wie 
Herr Nationalrat Schütz das soeben erwähnt hat - in der 
Kommission von zwei Jahren gesprochen. Vielleicht war 
das eine vorsichtige Schätzung; aber die Änderung des 
Ergänzungsleistungsgesetzes ist kein einfaches Vorhaben 
und bedarf eingehender Vorbereitungen und eingehender 
Diskussionen, so dass mit einer allzu raschen Inkraftsetzung 
eines neuen Gesetzes nicht gerechnet werden darf, wenn wir 
auch durchaus bereit sind, diese Arbeiten speditiv an die 
Hand zu nehmen. 

23 septembre 1968 

Die Anträge sind vor allem vielleicht müssen wir sagen: 
leider vom finanziellen Gesichtspunkt aus zu beurteilen, 
und zwar auch vom finanziellen Gesichtspunkt der Kantone 
aus. \fü der vom Bundesrat vorgeschlagenen Einkommens
grenze von 3900 Franken für den alleinstehenden Rentner, 
6240 Franken für das bleiben die r\L'""'av,;;u 

Bund und Kantonen im 
ncn;,;,au.cu, wie wir letzte Woche vernommen 

haben, in auf die AHV, weil die der öffent
lichen Hand sehr erheblich höher werden. Nach dem An
trag der Herren Nationalräte und muss bei den 

wie bisher mit etwa 240 Mil
c"~'u"J"'"L''-1! mit solchen von etwa 280 

,:r,.,.,.rnm~r werden. Im ganzen etwa 
55 dieser Ausgaben zu Lasten der Kantone, 45 zu Lasten 
des Bundes. Bei diesem Verhältnis erscheint es als richtig, 
vor einer derartigen Korrektur die Kantone anzuhören und 
ihnen Gelegenheit zu sich zu äussern. 

Allerdings gibt die niedrige Mindestgrenze, die der 
Antrag von Herrn Nationalrat Wyer vorsieht, den Kantonen 
die Möglichkeit, ohne Mehrausgaben durchzukommen. 
Demgegenüber wird aber eingewendet, dass in der politi
schen Realität die Kantone nicht wirklich frei seien. Sie 
wären gezwungen, sich dem .\faximum zu nähern oder gar 
das Maximum auszurichten. Vor allem hätten sie Schwierig
keiten, wenn darauf verwiesen werden könnte, dass der 
Nachbarkanton die Ergänzungsleistungen grosszügiger 
geregelt habe. Das sind die Einwendungen, die ich gegen 
den Antrag der Herren Nationalräte Wyer und Wyss er
heben muss. A fortiori gelten meine Einwendungen gegen 
den Antrag von Herrn Nationalrat Dafflon. Ich möchte Sie 
aus diesen Gründen bitten, der Fassung der Kommissions
mehrheit und des Ständerates zuzustimmen. 

Präsident: Wir bereinigen Artikel 2. Absatz I. Von den 
fünf Anträgen sind glücklicherweise nur noch deren drei 
übriggeblieben: 

1. Der Antrag der Kommission, die Grenzen wie folgt 
festzusetzen: Alleinstehende mindestens 3300 Franken, 
höchstens 3900 Franken; für Ehepaare mindestens 5280 
Franken und höchstens 6240 Franken; für Waisen minde
stens 1650 Franken, höchstens 1950 Franken. 

2. Der Antrag Wyer: Alleinstehende mindestens 3300 
Franken und höchstens 4200 Franken; Ehepaare minde
stens 5280 Franken und höchstens 6720 Franken; Waisen 
mindestens 1650 Franken und höchstens 2100 Franken. 

3. Antrag Dafflon: Alleinstehende mindestens 4800 
Franken und höchstens 6000 Franken; Ehepaare minde
stens 7680 Franken und höchstens 9600 Franken; Waisen 
mindestens 2400 Franken und höchstens 3000 Franken. 

Ich beantrage Ihnen, wie folgt vorzugehen: In einer 
Eventualabstimmung werden die beiden extremen Lösun
gen einander gegenübergestellt, d. h. der Antrag der Kom
mission dem Antrag Dafflon; in der definitiven Abstim
mung wird das Ergebnis der Eventualabstimmung dem 
Antrag Wyer gegenübergestellt; Sie sind damit einver
standen. 

Abstimmung - Votes 

Eventuell - eventuellement: 
Für den Antrag der Kommission: 
Für den Antrag Dafflon: 

Definitiv - definitivement: 
Für den Antrag der Kommission: 
Für den Antrag Wyer: 

109 Stimmen 
10 Stimmen 

77 Stimmen 
78 Stimmen 
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Art. 3, Abs. 3, Lit. d 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 3. al. 3, lcttre d 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Angenommen -

Art. 3. Abs. 4, Lit. e 

Antrag der Kommission 
zum Beschluss des Ständerates. 

Antrag Dafflon 
. . . wie namentlich für Prothesen, 

Art. 3, al. 4, lettre e 

Art. 10, al. l 

Proposition de 1a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Angenommen 

Abschnitt VII, 
Art. 27, Abs. 2 und 3 

Antrag der Kommission 
zum Beschluss des Ständerates. 

VII, nreiatrum.te 
Art. 27, al. 2 et 3 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats . 

Angenommen Adopre 

Proposition de 1a commission Abschnirte VIII und IX 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. Antrag der Kommission 

Proposition Dafflon 
... notamment protheses, appareils de soutien, ... 

M. Primborgne: rapporteur: J'aimerais demander a 
M. Tschudi, conseiller föderal, une precision concernant la 
relation entre Je texte allemand qui parle de « Körper
prothesen» et le texte fran~ais qui mentionne protheses 
externes. Cela fait d'ailleurs l'objet d'une proposition de 
M. Dafflon. 

Bundesrat Tscbudi: Es handelt sich hier tatsächlich um 
eine reine Frage der Übersetzung. Man kann ohne weiteres 
auf dieses «externe» verzichten. 

Angenommen nach Antrag Dafflon 

Adopte selon la proposition Dafflon 

Art. 4 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Proposition de 1a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Art. 6, Abs. 2, 1. Satz 

Antrag der Kommission 
Die Kantone ordnen im Rahmen der Vorschriften dieses 

Gesetzes die Einzelheiten der Anspruchsberechtigung, der 
Festsetzung und Auszahlung sowie der Rückerstattung von 
Ergänzungsleistungen. 

Art. 6, al. 2, Jre phrase 

Proposition de Ja commission 
Les cantons reglent, en observant !es prescriptions de la 

presente Ioi, !es details relatifs aux conditions du droit aux 
prestations, a Ja fixation et au versement desdites presta· 
tions, ainsi qu'a leur restitution. 

Angenommen - Adopte 

Art. /0, Abs. J 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 
Nationalrat - Conseil national 1968 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Chapitres VIII et IX 
Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 148 Stimmen 

Postulate der Kommission 
I 

(Einstimmigkeit) 

Stellung und Rechte der Frau in der heutigen AHV
Gesetzgebung sind unbefriedigend geregelt. Darum sollte 
sobald als möglich eine Revision der einschlägigen Be
stimmungen angestrebt werden, insbesondere in bezug auf 
die 
- Altersrente der geschiedenen Frau 
- Zusammensetzung der Ehepaar-Altersrente 
- Regelung der Rentenauszahlung bei Tod eines Ehe-

gatten. 
Der Bundesrat wird eingeladen, die rechtlichen und 

finanziellen Folgen allfälliger Änderungen zu prüfen und 
sobald als möglich Vorschläge zu unterbreiten. 

II 
Die betriebliche, berufliche und verbandliche Vorsorge 

bei Alter, Invalidität und Tod ist im Sinne der Drei-Säulen
Konzeption vermehrt zu fördern. 

Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, wie die zweite 
Säule innert nützlicher Frist verstärkt und allgemein zum 
Tragen gebracht werden kann. Untersucht soll insbesondere 
auch werden, welcher Mindestumfang der zweiten Säule 
im Rahmen der Altersvorsorge zukommen soll. 

In die Abklärung ist zudem die Frage einzubeziehen, was 
im Interesse einer genügenden Vorsorge für jene Selb
ständigerwerbenden, bei denen hiefür ein Bedürfnis besteht, 
sowie für die Unselbständigerwerbenden vorzukehren ist, 
die keine Gelegenheit haben, sich einer beruflichen oder ver
bandlichen Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen. Als Lö
sungsmöglichkeit für diese Bevölkerungskreise wäre zum 
Beispiel an kantonal organisierte Rentenkassen zu denken. 
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Der Bundesrat wird ersucht, den eidgenössischen Räten 
über diesen Problemkreis innert 2 Jahren Bericht zu er
statten und ihnen die sich aufdrängenden Massnahmen vor-

Postulats de !a commlssion 
I 

La statut de !a femme n'est pas de maniere satis-
faisante dans Ja actuelle en matiere de !'A VS. Les 

y relatives devraient par consequent etre 
modifiees des que il en des 
suivants: 

rente de viei!lesse revenant a la fernme divorcee 
composition de la rente de vieillesse pour couple 

du versement de la rente en cas de 

Le Conseil federal est invite a examiner !es consequences 
juridiques et financieres d'eventuelles modifications et a 
soumettre au plus töt ses propositions. 

II 
La prevoyance professionnelle, interprofessionnelle et 

collective pour les cas de viei!lesse, d'invalidite et de deces 
doit, conformement au principe dit des trois piliers, etre 
encouragee de fm;on accrue. 

Le Conseil tederal est invite a examiner comment il est 
possible de renforcer et de consolider, en temps utile, le 
deuxieme pilier. L'examen devra egalement porter sur !es 
limites minimales a attribuer au deuxieme pilier dans le 
cadre de la prevoyance generale pour la vieillesse. 

En outre, devra etre examinee la question de savoir 
que!les mesures peuvent etre prises pour assurer une pre
voyance suffisante aux personnes de condition indepen
dante qui en ont besoin, ainsi qu'aux salaries qui n'ont 
pas roccasion de s'affilier a une institution de prevoyance 
professionnelle ou collective. La solution pourrait par 
exemple consister a creer, pour ces couches de la population, 
des caisses de rentes cantonales. 

Le Conseil federal est invite a presenter, au sujet de ces 
diverses questions, un rapport aux chambres federales, dans 
le delai de deux ans, en proposant !es mesures qui s'im
posent. 

Meyer-Boiler, Berichterstatter: Im Zusammenhang mit 
der 7. AHV-Revision sind noch zwei Kommissionspostulate 
zu behandeln. 

Erstes Postulat: Es betrifft die Stellung und Rechte der 
Frau in der heutigen, A HV -Gesetzgebung. Dieses Kom
missionspostulat ist aus einer persönlichen [ntervention von 
Kollega Allgöwer hervorgegangen und wurde mit 9 zu 
6 Stimmen zum Kommissionspostulat erhoben, mit dem 
Antrag auf Überweisung an den Bundesrat. Der Bundesrat 
wird in diesem Postulat ersucht, die heute ungenligende 
Regelung zu überprüfen und Vorschläge für eine Revision 
der einschlägigen Bestimmungen zu unterbreiten. Diese 
Bestimmungen sollen sich besonders beziehen auf die 
Altersrente der geschiedenen Frau, auf die Zusammenset
zung der Ehepaar-Altersrente und die Regelung der Renten
auszahlung beim Tod eines Ehegatten. Es handelt sich 
durchwegs um Fragen, die den aufgeschobenen Begehren, 
wie sie auf Seite 38 ff. der Botschaft erwähnt sind, zuzuord
nen sind. Der Bundesrat hat sich anlässlich der Kommis
sionssitzung bereit erklärt, dieses Postulat zur Prüfung ent
gegenzunehmen. 

Die Kommission beantragt Überweisung. 
Das zweite Postulat ist ebenfalls aus persönlichen fnter

ventionen der Herren Hofstetter und Schuler hervorgegan-

gen und enthält auch Elemente eines Antrages von Herrn 
Brunner. Es verlangt die Überprüfung der Frage, wie die 
zweite Säule der Altersvorsorge, über die letzte Woche 
hier so viel gesprochen wurde, verstärkt und 
werden könnte, um ihre Funktionen zu erfüllen. Es soll 
sich dabei nach der Kommission nicht um 

Massnahmen handeln, sondern es 
soll untersucht \verden, was zur getan werden 
kann und welche Gesetze in den Dienst dieser .- .. rm•rn 

werden könnten. Als ein konkretes 
von kantonal Rentenkassen 

erwähnt. Persönlich halte ich dafür Sie werden mir diese 
gestatten -, dass es nicht des Staates 

sein soll, Aufgaben zu übernehmen, die ebenso gut der 
privaten Assekuranz übertragen werden können. 

:!\fü 13 zu 3 Stimmen hat die Kommission dem Postulat 
zugestimmt und beantragt ebenfalls 

'vf. Primborgne, rapporteur: Au sujet du statut de la 
femme dans !' A VS des associations feminines se sont adres
sees aux membres de la commission. Elles ont expose 
les situations qui, a leurs yeux meritent d'etre revues. Nous 
n'avons pas examine ces problemes mais ce par!ement ne 
saurait rester indifferent a ces questions dont certaines sont 
compliquees a resoudre. Nommons la rente de vieillesse 
revenant a la femme divorcee, la composition de la rente 
de vieillesse pour couples, la reglementation des versements 
de la rente en cas de deces d'un conjoint. Nous vous invitons 
a accepter ce postulat de la commission issu d'une proposi
tion de M. Allgöwer. Nous temoignerons ainsi de notre 
desir d'etudier et d'apporter des remedes a certaines ques
tions qu'il faut regler si l'on veut etre equitable. 

Le second postu!at que nous vous invitons a approuver 
c'est celui qui concerne le developpement du second pilier. 
J'ai deja eu l'occasion de m'exprimer lors de l'entree en 
matiere. La theorie des trois piliers n'a de sens que si eile 
est developpee et prise au serieux. Pour l'instant ce qu'on 
appelle « la ferme resolution des partenaires sociaux et en 
premier lieu des employeurs » se trouve placee devant cette 
realite. II y a 600 000 personnes qui sont encore sans pro
tection, le second pilier ne leur offrant aucune securite. Taut 
en repoussant !'initiative des syndicats chretiens nationaux, 
la majorite de notre cornmission pense qu'il faut prevoir 
des mesures pour renforcer et consolider le deuxieme pilier, 
comme l'affirme le postulat de la commission. II est issu 
d'une proposition de nos collegues Schuler, Hofstetter et 
Brunner et nous vous invitons a l'accepter. 

Präsident: Der Bundesrat ist bereit, beide Postulate der 
Kommission entgegenzunehmen. Werden sie aus der 'vfitte 
des Rates bestritten? Das ist nicht der Fall, die beiden 
Postulate sind überwiesen. 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 
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Bundesbeschluss über das Volksbegehren 
für den weiteren Ausbau 

der Alters- und Hinterlassenen-Versicherung 
und der Invaliden-Versicherung 

Arrete federal concernant !'initiative populaire 
en faveur d'une nouvelle amelioration 
de l'assurance-vieillesse et survivants 

et de l'assurance-invalidite 

Präsident: Die beiden Kommissionsreferenten haben 
sich hierzu schon geäussert. 

Heil: Es tut mir leid, dass ich Sie noch etwas hinhalten 
muss, umgekehrt aber haben Sie für mich Verständnis, 
wenn ich mich meiner Aufgabe nicht in drei 
Minuten zu entledigen vermag. 

Die Genugtuung, die 7. AHV-Revision soeben gut unter 
Dach und Fach gebracht zu haben, lässt mich vermuten, 
aber auch gleichzeitig hoffen, dass Sie vielleicht doch noch 
etwas Reserve an Geduld haben, um auch noch dieses 
Geschäft abschliessend behandeln zu können, wie es der 
Präsident soeben verfügt hat. 

Am guten Ende des Geschäftes der 7. AHV-Revision 
hoffen wir wahrscheinlich alle miteinander. dem Ständerat 
kämen unsere Beschlüsse nicht zu fortschrittlich vor. 
Mögen - das ist eine Bitte nicht zuletzt auch an den Präsi
denten der ständerätlichen Kommission, der anwesend ist 
oder war - unsere Kollegen des anderen Rates vielmehr 
auch ihrerseits etwas vom Geiste der Lenzerheide spüren 
lassen und das Differenzbereinigungsverfahren mit zu
stimmenden Entscheiden beenden. Wie ich bereits in mei
nem Referat anlässlich der Eintretensdebatte auszuführen 
Gelegenheit hatte, verdient die 7. AHV-Revision eine gute 
Note auch im lichte der AHV-Initiative des CNG. 

Dem Initiativbegehren auf sofortige Erhöhung der 
Renten um durchschnittlich einen Drittel wird in Verbesse
rung des bundesrätlichen Vorschlages durch die 7. AHV
Revision in vollem Umfange Rechnung getragen. Ebenfalls 
wurde im parlamentarischen Verfahren und in Abänderung 
des Antrages des Bundesrates sichergestellt, dass die erhöh
ten Renten ab 1. Januar 1969 zur Auszahlung kommen 
können. Die Initianten erklären sich in diesen zwei Punkten 
als befriedigt. Es freut mich für unseren alten Mitbürgerin
nen und Mitbürger, dass ein beachtlicher Schritt nach vor
wärts getan wird. Gleichzeitig ist der wirtschaftlich aktiven 
Generation für ihre Bereitschaft Anerkennung zu zollen, 
die erhöhten Renten und die weitem Verbesserungen durch 
eine erhöhte AHV-Prämie zu finanzieren. 

Das zweite Postulat der CNG-Initiative beschlägt das 
Thema der Anpassung der AHV-Renten an Teuerungs- und 

Die Neuregelung dieser Frage im Rahmen der 
Revision geht nicht so weit. Es ist weder die automatische 
Indexierung noch die der Renten vorgese-
hen. wird die heute Regelung 
sätzlich verbessert. Gemäss Artikel 43 ter ist der Teuerungs-
ausgleich jedoch praktisch indem der Bundes-
rat von sich aus dem Parlament die sich auf-

an,gerwen Anträge zu unterbreiten hat. Aber dennoch be-

Schuler, wie er sie bei der Diskussion von Artikel 43 ter 
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zum Ausdruck brachte, es sei nurmehr eine Frage der Zeit, 
bis auch unsere AHV eine flexiblere und vernünftigere 
Rentenanpassungsformel aufweisen werde. 

:vfü auf den dritten und politisch wichtigsten 
Punkt der Initiative - die zweite Säule unserer Altersvor

die Meinungen der Initianten und des Bundes-
.J„4'"""' auseinander. Bildlich der 

Sachverhalt dem Bundesrat Anlass, von einem halb
vollen Glas, und dem von einem halbleeren zu reden. 
Der Sachverhalt selber ist unbestritten; nur die 
Hälfte des und nötigen Glasinhaltes ist vorhan
den. Darüber helfen auch alle Interpretationskünste nicht 

wie sie in den letzten Tagen und Wochen von der 
Arbeitgeber- und der Versicherungsseite unternommen 
wurden. Gut, es anstatt respektive ein Drittel, 
nur lO bis 15 der Arbeitnehmer keinen betrieblichen 
Altersvorsorgeschutz haben; aber - und das ist unbestrit
ten nur ein Drittel aller Arbeitnehmer hat einen einiger
massen genügenden, und alle andern - Hunderttausende,ja 
sogar bis gegen eine Million haben einen absolut ungenü
genden. Warum kommt es zu einer so unterschiedlichen Be
urteilung eines an sich wenig umstrittenen Tatbestandes? 
Vor allem deswegen, weil der Bundesrat seine Drei-Säu!en
Theorie im Zusammenhang mit der 6. AHV-Revision vor
legte, ohne sich damals genauer über die tatsächlichen Ver
hältnisse in bezug auf die zweite und dritte Säule Klarheit 
verschafft zu haben. So musste er denn nach Zustande
kommen der CNG-Initiative in aller Eile eine Pensions
kassenerhebung durchführen. 

Mit Bezug auf die dritte Säule tappt man nach wie vor 
im dunkeln. Hier helfen auch die Zahlen von Kollege Blatti 
über die Zunahme der Sparhefte nicht weiter, die er in 
seinem Eintretensvotum produzierte. So einfach liegen die 
Dinge nicht, wie Abklärungen im Ausland nun doch 
mehrfach eindeutig gezeigt haben. Es bleibt wohl, will man 
endlich Klarheit in dieser Frage bekommen, kaum etwas 
anderes übrig, als dass der Bundesrat gelegentlich den 
Bericht über die Vermögenslage und -entwicklung bei den 
einzelnen Volksschichten ausarbeitet. Jedenfalls versprach 
er das bei der Entgegennahme eines entsprechenden 
Postulates, das ich 1964 einreichte und im folgenden Jahr zu 
begründen Gelegenheit erhielt. 

Immer noch im Zusammenhang mit der zweiten Säule: 
Der Bundesrat schweigt sich auch in seiner neuesten Bot
schaft zur 7. AHV-Revision darüber aus, wie die Gewichte 
zwischen den drei Säulen in unserer Altersvorsorge verteilt 
werden sollen. Auf eine entsprechende Anfrage erhielt ich 
auch in der Kommission keinen Aufschluss. Auch jene 
scheinen übrigens zu diesem Punkt keine Auskunft zu 
wisren oder geben zu wollen, welche in der Eintretens
debatte das Hohelied der Drei-Säulen-Theorie gesungen 

keine Klarheit ""''r11i:H1'r>n 

Kcmzephon als solche schlechterdings in 
wie auch die Träger der zweiten 

Säule müssen wissen, wie weit sie ihre Einrich
tungen die AHV und die Pensionskassen - auszubauen 
haben. Solange in dieser Richtung nichts geklärt ist, 

entweder zu wenig, oder es entsteht ein unheil
volles Durcheinander. Allerdings wäre es durchaus falsch, 
diese ausschliesslich oder sogar nur vor-
nehmlich Bundesrat anzulasten. stärker 

AHV-Kommission treffen. 
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sie bei dieser Gelegenheit bitte, inskünftig vielleicht mehr 
den Sachfragen ihre Aufmerksamkeit zu schenken und die 
Politik um die AHV dem Bundesrat zu überlassen. 

Der CNG erachtet die Probleme um die Drei-Säulen
Theorie also nach wie vor als Seit der Lancierung 
seiner Initiative weiss er sich mit seiner nicht 
mehr allein. Die Eintretensdebatte zur 7. AHV-Revision 
hat das und ich sogar auch 

Der Hinweis auf die Voten der 
Herren und Max Weber mag genügen. 

vorgetragenen Bekennt-
nisse anderer zur Drei-Säulen-Theorie ver-

daran nichts zu ändern. Jedenfalls kann sich der 
CNG der euphemistischen Wertung nicht anschliessen, die 
der Bundesrat und verschiedene Votanten in der Eintretens
debatte im Blick auf die der Pensionskassen
statistik vortrugen. Der CNG übersieht in keiner Weise die 
Entwicklung auf dem Gebiete der beruflichen und betrieb
lichen Altersvorsorge während der letzten zwei Jahrzehnte; 
aber er fühlt sich in seinem Glauben überfordert, dass innert 
nützlicher Frist alles zum besten bestellt sein werde. Wenn 
man noch zwanzig oder vielleicht sogar fünfzig Jahre warten 
könnte, liesse sich über den Weg der Freiwilligkeit reden. 
Davon aber, worüber man sich wahrscheinlich allseits einig 
ist. kann ja keine Rede sein. Hören Sie übrigens nur einmal, 
was die Fachleute aus dem Bereich der Pensionskassen selber 
über eine Entwicklungsmöglichkeit innert nützlicher Frist 
auf diesem Sektor sagen: jedenfalls deckt es sich nicht mit 
dem, was Freund Tschopp in der Eintretensdebatte aus
führte. Ich vermute, Kollege Tschopp habe auch weniger als 
Verwalter einer Pensionskasse denn als Politiker gespro
chen. Und vielleicht sagen gewisse führende Leute der 
Wirtschaft und der Politik schon bald ganz offen, was sie 
heute über die zweite Säule vorerst lediglich ganz vertrau
lich äussern. Sie würden erstaunt sein, was für Namen anzu
führen wären. Der Augenblick zu deren Nennung ist jedoch 
noch nicht gekommen. Aber all das zeigt, wie unverbindlich 
die Drei-Säulen-Theorie politisch nach wie vor ist. 

Ich finde deshalb, man streue den Leuten Sand in die 
Augen. Man kann doch keine Theorien über die politischen 
Zielsetzungen zum besten geben, ohne gleichzeitig zu 
wissen, wie die faktischen Verhältnisse liegen und wie so
dann diese Theorie verwirklicht werden soll. Der CNG 
will mit seiner Initiative und seiner Forderung, die Betriebe 
seien zur Schaffung von Altersvorsorgeeinrichtungen von 
Gesetzes wegen zu verpflichten und die Freizügigkeit sei 
obligatorisch zu erklären, die Theorie der zweiten Säule in 
die Tat umsetzen. Da komme man nicht mit dem Einwand, 
der CNG sage nicht, wie man das von ihm verlangte 
Obligatorium verwirklichen könne. Mit einem solchen 
Scheinargument bringt man lediglich Laien auf dem Gebiete 
der Sozialversicherung in Verlegenheit und auf seine Seite. 
Verwirklichte Obligatorien in der Kranken- sowie in der 
Arbeitslosenversicherung und auch bei den Kinderzulagen 
weisen den Weg. Schliesslich könnte man auch noch von 
ausländischen Beispielen etwas lernen. 

Man komme aber auch nicht mit der Beschwörung 
absoluter Freiwilligkeit. Gerade auf dem Gebiet der Sozial
versicherung kann sie immer nur relativ sein, und sie ist es 
auch tatsächlich bereits insofern, als betriebliche Altersvor
sorgeeinrichtungen regelmässig durch Mehrheitsbeschlüsse 
zustande kommen und mit Hilfe der Allgemeinverbindlich
erklärung sogar Aussenseiter zum Beitritt zu entsprechen
den beruflichen Einrichtungen gezwungen werden können 
und tatsächlich auch gezwungen werden. Man sollte bei 
der Verteidigung der Werte der Freiheit nicht so weit 
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gehen, dass nur zu offensichtlich die Verteidigung von 
Interessen die Oberhand erhält. 

Die CNG-Initiative hat alles in allem die no:twf:nduze 
Diskussion über die Drei-Säulen-Theorie und die zweite 
Säule herbeigeführt und bemerkenswerte Aufschlüsse 

Mag die Initiative vom Volke angenommen 
oder verworfen werden; es wird in erster Linie ein Ent
scheid über die Drei-Säulen-Theorie sein. Auch ein even-

die Initiative ja über eine ent-
Klausel müsste ganz unter diesem Gesichts

punkt werden. Er würde dass die 
christlichen Gewerkschaften sich einzugestehen gezwungen 
sehen, dass in erster Linie die erste Säule 
und darum auszubauen ist und dass in der Folge die ganze 
Theorie doch in etwas anderer Weise zu überdenken sein 
wird, als wie man es ursprünglich sah. Jedenfalls darf man 
in höchstem Masse gespannt sein, weiche 
resultate der Bericht aufweisen wird, der durch die Kom
mission soeben vom Bundesrat angefordert worden ist. 

Auf die Frage, ob der CNG seine Initiative zurückziehen 
werde, kann ich Ihnen heute verständlicherweise noch keine 
Auskunft geben. Unsere Organe werden nach durchgeführ
tem parlamentarischem Verfahren Stellung nehmen. Eines 
aber kann ich Sie versichern: der Entscheid in unseren 
Gremien wird in grösster Sachlichkeit getroffen werden. Die 
von der Sozialdemokratischen Partei angekündigte Initia
tive wird dabei zum politischen Nennwert genommen 
werden. Denn einmal mehr hilft unseren Freunden zur 
Linken die Ankündigung eines eigenen Volksbegehrens aus 
grosser interner Verlegenheit und zur Regruppierung ihrer 
Truppen. Mit dieser Feststellung soll das Recht zu einem 
solchen Vorgehen in keiner Weise auch nur angezweifelt 
sein; es tut eben jeder, was ihm hilft. 

Wer auf dem Boden der Drei-Säulen-Theorie steht, 
wird sich schon etwas überlegen müssen, ob der Antrag des 
Bundesrates und der Kommission auf Verwerfung der 
Initiative so ohne weiteres dem Diskussionsstand über die 
zweite Säule gerecht zu werden vermag. Jedenfalls bean
trage ich und bitte Sie, der Initiative zuzustimmen. 

Titel und Ingress 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Titre et preambule 

Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 
Angenommen Adopte 

Art. J-3 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 1 a 3 

Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 
Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemhle 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 69 Stimmen 
Dagegen 15 Stimmen 

An den Ständerat Au Conseil des Etats 

michael.tellenbach
Textfeld



1. Oktober 1968 227 

Proposition de la commission 
Selon le projet de la commission des finances du 

( ·onseil national. 

Ah1chnitt IV, Art. 8 

Antrag der Kommission 

Ahs. 1 

Nach Entwurf der Finanzkommission des National-

Ahs. 2 

zum Beschluss des Nationalrates. 

rv. arr. 8 

Proposition de 1a commission 

Al. l 

Selon le projet de la commission des finances du 
Conseil national. 

Al. 2 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Oechslin, Berichterstatter: Wir beantragen in Ab
~atz I Zustimmung zur Kommissmn des Nationalrates. 

Absatz 2: Nach dieser Bestimmung werden Frak
tionssitzungen ausserhalb der Session den Kommissions
sitzungen gleichgestellt und wie diese entschädigt. Dabei 
wird ihre Zahl je Session beschränkt. Damit wird einem 
Begehren der Fraktionschefs entsprochen. Die Kommis
sion beantragt fhnen Zustimmung. 

Angenommen Adopte 

Abschnitt V, Art. 9 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Chapitre V, art. 9 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national. 

Oechslin, Berichterstatter: Ebenfalls neu ist die Zu
sprechung einer Entschädigung an die beiden Ratspräsi
denten in der Höhe von je Fr. 3000.-. Die Zusprechung 
einr ,olchen ist durchaus begründet und die 
vorgeschlagene Summe bescheiden. rn Frankreich be
zieht der Parlamentspräsident jährlich Fr. IO 600.- plus 
Besoldung als Abgeordneter Fr. 66 000.-. in ftalien 
Fr. 33 800.- plus Besoldung, in Oesterreich Fr. 18 000.-
plus und in Holland Fr. 18 100.-

eine von 
Fr. 12 000.-. der Präsident des Bundesgerichtes eine sol
..:he von Fr. 10 000.- und der Prä,ident des 

,identen der 

Alters- und Hinterlas,enenvers1cherung 

get ein bestimmter Betrag vorgesehen. Diese Regelung 
wurde am 27. November 1962 von der Finanzdelegation 
empfohlen. Diese ,either Empfehlung wird 
nun in Artikel 9. Absatz 2. verankert. Im 
Nationalrat blieb ein Antrag auf der Ent-

auf Fr. 5000.- (Antrag GötschJ 
(Fr. 3000.-) mit 26: 85 Stirn-

men in \.1inderheit. 
Die Kommission 

Beschluss des Nationalrates. 
Ihnen 

Abschniu VI, Al 10 

Antrag der KoJmission 
Zustimmung zum Beschlusl des Nationalrates. 

I 
Chapitre lf l. art. 10 

Proposition q{ 1a commission 
Adherer a la decision st{i Conseil national. 

I 

zum 

Oechslin, Berichterst~tter: fn Absatz I handelt es sich 
um eine formelle Bes6mmung. indem der Bundesrat das 
Gesetz nach unbeni:ltztem Ablauf der Referendumsfrist 
oder nach einer eventuellen Volksabstimmung in Kraft 
setzen wird. 

Angenom/nen -- Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 36 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

An den Nationalrat Au Conseil national 

Nachmittagssitzung vom 1. Oktober 1968 
Seance du ler octobre 1968, apres-midi 

Vorsitz Presidence: Herr Wipfli 

9898. Alters- und Hinterlassenen
versicherung. 7. Revision 

Assurance-vieiUesse et survivants. 
7e revision 

Siehe Seite l ! 2 hierrnr page 

Beschluss Nationalrates 23. September 968 

Decision du C cmseil national du 23 septembre 1968 

Differenzen 

Odermatt, Berichterstatter: Nachdem der Nat10nal-
zu. Auch dieses Problem Parlament bereits seit rat in der ersten und zu 

hat bis 
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entstandenen Differenzen beraten. Sie beschloss, die 
Behandlung des Geschäftes im Ständerat zu Beginn der 
J. Sess1onswoche vorzusehen. obwohl dadurch eme ge
wisse Zeitnot entsteht. Die noch Zeit sollte 

Es ist be-
dass die Beschlüsse unseres Rates und des 

Nationalrates 1n der Oeffentlichkett ein unterschiedliches 
Echo haben. denn an der ,eit Einführung der 
,\HV bedeutsam,ten Gesetzesrevision ist die gesamte 

aktiv und interessiert. D,e grosse 
'v1ehrheit des Volkes i,t mit der der 7. AHV-

emverstanden. Die abweichenden Beschlüsse 
Räte sind aber nicht überall auf 

gestossen. Die Zahl der Differenzen mit dem 
Nationalrat :,t nicht sehr gross. Ihre finanziellen Aus

smd dagegen von erheblicher Bedeutung für 
den jährlichen Finanzhaushalt der AHV. Der National
rat beschloss mit 122: 37 Stimmen. die monatliche Min
destrente auf Fr. 200.- und die monatliche Höchst
rente auf Fr. 400.- festzusetzen, was eine durchschnitt
ltche Erhöhung der Renten um einen Drtttel bedeutet. 
Dadurch wird zwischen der Mindest- und der Höchst
rente ein Verhältnis von l : 2 geschaffen. Gemäss unse
rem Beschluss hätte die Mmdestrente pro Monat 
Fr. l 90.-. gegenüber Fr. l 75 .- gemäss Antrag des 
Bundesrates und die Höchstrente in Uebereinstimmung 
mit dem Antrag des Bundesrates Fr. 375.- betragen sol
len. Unser Beschluss hätte die Ausgabenseite der AHV 
mit einem Mehrbetrag von rund 40 Millionen Franken 
belastet. Die Erhöhung der einfachen monatlichen 
Altersrente beträgt bei der Mindestrente gegenüber heute 
Fr. 62.50. oder rund 45 Prozent und bei der einfachen 
Höchstrente rund Fr. !07.·- oder 36 Prozent. Mit dieser 
prozentualen Verlagerung der Renten zugunsten der 
Mindestrenten erhält die Sozialkomponente der AHV 
eine weitere, aber noch tragbare Verstärkung. Nachdem 
sich auch der Nationalrat für die Beibehaltung der Er
gänzungsleistungen entschied. dürfte sich das Einkom
men aus der AHV für die Rentenbezüger in ländlichen 
Gegenden. die über kein zusätzliches Einkommen ver
fügen. dem Existenzminimum nähern. Die Erhöhung 
der Renten um durchschnittlich einen Drittel gemäss 
ßeschluss des Nationalrates ist. abgesehen vom so-
11alen Aspekt. als Kompromisslösung zu betrachten. 
um dem Komitee für die Initiative des CNG den 
Rückzug des Volksbegehrens zu erleichtern und die 
Inkraftsetzung der revidierten Gesetzesbestimmun
gen auf den 1. Januar 1969 zu ermöglichen. An
derseits haben die Beschlüsse des Nat10nalrates weit
tragende finanzielle Konsequenzen für den Finanz. 
haushalt der AHV. Die 

J ahre,einkommens um 
drei VierteL gemäss Beschluss des Nat10nalrates zu i\r
t ikel Absatz 4. bedingen Mehraufwendungen für die 
AHV im Durchschnitt der nächsten 20 Jahre von ins
gesamt 207 Millionen Franken. 167 Millionen. 
gemass den Anträgen de, Ständerates. Diese Beträge 
müssen nun zusätzlich finanziert werden. wenn der 

d. h. im Verlauf der 

70 Millionen Franken. Die Heraufsetzung des jährlichen 
Rentenmaximums von Fr. 4500,.-- auf Fr. 4800.- be
dingt Mehrkosten von 87 Millionen. und die Verbesse
rung der Rentenansätze der mittleren Stufen inklusive 
Aufwertungseffekt belastet die mit 50 
Millionen Franken. Der ge,amte finanzielle Effekt der 
7 AHV-Rev1sion wird im Durchschnitt der nächsten 20 
Jahre auf der eine Milliarde überschrei
ten. Die vom Ständerat beschlossenen 
5 Prozent bzw. von 4.5 Prozent für die 
benden könnten den Mehrbedarf für die AHV nicht 
decken. Deshalb war es für den Nationalrat ein Gebot 
der eine Korrektur der vorzuneh-
men. Die Heraufsetzung der für die AHV 
um 0.2 Prozent Be'lehluss des Nationalrates wird 
100 Millionen Franken mehr einbringen. Ihre Kommis
sion ist im Prinzip mit zwei Ausnahmen bei den Arti
keln 6 und 8 mit den Beschlüssen des Nationalrates in 
bezug auf die Höhe der Beiträge einverstanden. Wir sind 
uns auch bewusst. dass gemäss den Anträgen der Kom
missionsmehrheit Ihres Rates die mit den Rentenerhö
hungen verbundenen Mehraufwendungen nicht voll ge
deckt werden. Ich werde bei den betreffenden Gesetzes
bestimmungen die nötigen Angaben über die finanziel
len Auswirkungen machen. Der Anteil der öffentlichen 
Hand an der Mehrbelastung, verursacht durch die 
Rentenerhöhung, wird 41 Millionen Franken ausmachen. 
\vovon die Kantone, gemäss Verteilungsschlüssel, bis 
1985 einen Viertel oder 10.2 Millionen Franken zu über
nehmen haben. Die Erträgnisse aus der fiskalischen Be
lastung des Tabaks und der gebrannten Wasser und die 
Mittel der Spezialfonds werden es dem Bund vorläufig 
noch ermöglichen, ohne Beanspruchung von Bundes
geldern seine Beitragspflicht zu erfüllen. Die gemäss den 
Beschlüssen des Nationalrates erhöhten AHV-Renten 
werden auch für die Invalidenrenten Geltung haben. 
Trotzdem darf die Finanzierung der IV mit dem von bei
den Räten beschlossenen Beitragssatz von 0.6 Prozent als 
gesichert gelten. Gemäss Artikel 78 IV-Gesetz hat die 
öffentliche Hand die Hälfte der jährlichen Ausgaben 
der IV zu tragen. Sie werden im Durchschnitt der Jahre 
1969-89 277 Millionen Franken ausmachen. Die Be
lastung der Kantone für die drei Versicherungszweige 
AHV/IV und Ergänzungsleistungen wird nach der Ge
setzesrevision. ohne die vom Nationalrat beschlossene Er
höhung der Ergänzungsleistungen. ganz erheb! ich sein und 
im Jahre l 969 den Betrag von 332 Millionen Franken 
oder 66 Millionen mehr ausmachen als ohne Gesetzes
revision. Es ist daher begreiflich, wenn im Nationalrat 
ein kantonaler Finanzdirektor die Verteilung der Beiträge 
der öffentlichen Hand zu ändern wünschte. Diese 

.'Jach diesen einleitenden 

die Aus
rech-

zu rnüs,en. beantrage ich Ihnen, die 
artikelweise Beratung der Differenzen durchzuführen. 
wobei wir wie bei der ersten - bei Ar-
tikel 34. Absatz 2.. würden, die erste Dif-
ferenz zum Nationalrat besteht. 

t1onalrates abweichen. 
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Adherer 

Bundesgesetz - Loi federale 

Abschnitt l 

Art. 34, Abs. 2 

Antrag der Kommission 
zum fü:schluss des Nationalrates. 

/ 

An. 34. al. 2 
Proposition de 1a commi~ion 

la decision du Conseil national. 

Odermatt. Berichterstatter: Die vom Nationalrat be
beschlossene bei Artikel 34 bezieht sich nicht 
auf die Rentenformel. sondern sie beschlägt nur die 
ilv1indest- und die Höchstansätze der einfachen monat
lichen Altersrenten. Das Minimum der einfachen Alters
rente im Monat wurde von Fr. 190.- auf Fr. 200.-. 
das Maximum gegenüber unserem Beschluss von 375 
auf 400 Franken <:rhöht. Die Erhöhung der Mindest
rente erscheint uns weniger überraschend wenigstens 
mir geht es so - als die Heraufsetzung der Höchstrente. 
Im Rahmen dieser Ansatze werden die Renten entspre
chend dem durchschnittlichen Jahreseinkommen der 
Selbständigerwerbenden und entsprechend dem Durch
schnittslohn aus unselbständiger Erwerbstätigkeit ein -
gestuft und in einer Rentenskala festgehalten. Die maxi
malen Ansätze gelangen bei einem durchschnittlichen 
Jahreseinkommen von Fr. 22 000.- und mehr zur Aus
richtung. Die Mindestansätze für Vollrenten der ein
fachen Altersrente in der Höhe von monatlich Fr. 200.
ergeben sich gemäss Rentenformel in Artikel 34, Ab
satz 1, bei einem Einkommen von Fr. 6000.-. was be
sagen will. dass die Mindestrenten gemäss Artikel 34, 
Absatz 2, für alle beitragspflichtigen durchschnittlichen 
Einkommen bis Fr. 6000.- und an alle Rentner. die den 
Mindestbeitrag von Fr. 40.- d. h. von bisher Fr. 12.
im Jahr bezahlt hatten. ausgerichtet werden. 

Die Altersrentenansätze gelten. wie bereits erwähnt, 
auch für die Invalidenrenten. Das jährliche Einkommen 
eines AHV-Rentners wird also mindestens Fr. 2400.
(gegenüber Fr. 1650.- bei der geltenden Ordnung) und 
höchstens Fr. 4800.-- (gegenüber Fr. 3520.- gemäss 
bisheriger Ordnung) betragen. Die Ehepaar-Altersrenten 
pro Jahr werden sich zwischen dem Mindestbetrag von 
Fr. 3840.- und dem Höchstbetrag von Fr. 7680.- be
wegen und monatlich mindestens Fr. 320.- und höch
stens Fr. 640.- ausmachen. Die vom Nationalrat be
,chlossenen Ansätze, die Ihre Kommission einstimmig 
zur Annahme empfiehlt, ändern den Charakter der AHV 
als Basisversicherung nicht. 

Die untersten, wenn auch etwas erhöhten Renten
ansätze werden es jedoch noch nicht erlauben, auf die 
Ausrichtung von Ergänzungsleistungen zu verzichten. 
Es ist sehr zu wünschen, dass mit diesen erheblichen 
Rentenverbesserungen eine Ruhe- und Konsolidierungs. 
pause in bezug auf Rentenrevisionen eintritt, soweit sie 
den in Artikel 34ter gesetzten Rahmen sprengen würden. 
Andernfalls müsste die Konzeption der AHV neu ge
prüft werden. 

Die Rentenerhöhungen können im Einzelfall Kür
zungen bei den Leistungen der Pensionskassen zur Folge 
haben. Ob solche Auswirkungen infolge der Beschlüsse 
des Nationalrates tatsächlich eintreten können, hängt 
von den Bestimmungen und Statuten der Fürsorgekas
sen ab. Eines ist sicher: weitergehende bedeutende 
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Rentenerhöhungen bei der AHV würden einem weiteren 
Ausbau der koliektiven Betriebsvorsorge kaum förder
lich sein. 

Wie ich einleitend habe, werden die vom 
Natronalrat beschlossenen Rentenerhöhungen 
den Anträgen des Bundesrates durchschnittliche jähr

der AHV von 207 Mlllionen Fran

mit den vom 
t ragssätzen nicht ""''"'"'''~" 

w1rd indessen 
höheren Bei

könnte mit 
um 0.3 Prozent einer zu,atzlichen 

annähernd erreicht 
der 

werden. Wir werden über die Be
Mittel bei den Gesetzesbestim-

mungen. die die Beiträge betreffen, zu befinden haben. 
Die Kommission beantragt Zustimmung in bezug auf 

den Beschluss des Nationalrates bei Artikel 34. Absatz 2. 
also in auf die Ansätze der Mindest- und Höcht
renten. 

Honegger: Ich bin mir durchaus bewusst. dass die 
vom Nationalrat beschlossenen Renten heute in unserer 
Debatte nicht mehr korrigiert werden können. Es liegt 
mir aber daran, nochmals festzuhalten, dass der bundes
rätliche Vorschlag für die 7. AHV-Revision mit den da
mals vom Ständerat angebrachten Korrekturen durch
aus vertretbar, massvoll und auch sozial ausgewogen war. 

Die Botschaft des Bundesrates ist denn auch in der 
Oeffentlichkeit damals recht gut aufgenommen worden, 
und zwar auch von denjenigen Kreisen, die heute das 
Messer der Kritik nicht tief genug ansetzen können. 

Wo liegen die Gründe für diesen Wandel? Einmal 
ist es dem Christlichnauonalen Gewerkschaftsbund ge
lungen. mit seiner Initiative so viel Druck auszuüben, dass 
die Renten vom Nationalrat sogar höher festgelegt wor
den sind. als es von den fnitianten selbst verlangt wurde. 
und dies ohne dass bis heute über den Rückzug der In
itiative eine definitive Zusicherung abgegeben worden 
wäre. 

Ein weiterer Grund für die entstandene grosse Un
ruhe um die AHV liegt zweifelsohne auch im Beschluss 
der Sozialdemokratischen Partei in Basel, eine Initiative 
über die Einführung der Volksversicherung zu starten. 
Die von ahnlichen Kreisen ebenfalls vertretene Auf. 
fassung, die Erhöhung der Mindestrenten sei kein Ver
~icherungs-, sondern ein Fürsorgeproblem. das nicht mit 
der AHV. sondern mit Steuergeldern zu finanzieren sei, 
hat das ihrige dazu beigetragen, die Zweifel über die 
Zweckmässigkeit unserer AHV-Struktur zu vergrössern. 

Auch andere Kreise - ich erinnere an die Verfechter 
der sogenannten Einheitsrente oder an Nationalrat Brun
ner mit seinen zahlretchen Vorstössen und seiner mas
,iven Krit:k an der AHV - haben es verstanden, Miss
trauen zu säen und Unsicherheit in die AHV-Diskussion 
zu bringen. 

Leider haben auch die Entscheide des Nationalrates 
nicht dazu beigetragen, Klarheit über den zukünftig ein
zuschlagenden AHV-Weg zu verschaffen. Im Gegenteil, 
die Unruhe hält an und damit auch die Gefahr, dass das 
Fehlen einer klaren Konzeption, wie sie in der Botschaft 
des Bundesrates meines Erachtens noch vertreten wurde, 
Arbeitgeber veranlassen könnte, im weiteren so nötigen 
Ausbau der betrieblichen Vorsorge eher zurückhaltend 
zu sein. Damit wird aber gerade das Gegenteil von 
dem erreicht, was wir alle wollen, nämlich eine wesent
liche Verstärkung der zweiten Säule. 

Unsere AHV treibt einer grundsätzlichen Entschei
dung entgegen. Es ist deshalb Zeit, sich über die zukünf-

michael.tellenbach
Textfeld



Assurance-vie1llesse et survivants 

Gestaltung unserer AHV Gedanken zu machen. Re
' is1onen im bisherigen Stil ,ind nämlich durch die bereits 
bestehenden Pensionskassen einfach Grenzen gesetzt. Ich 
hoffe. dass der Bundesrat sich in nächster Zeit sehr ein-

mit der befassen wird. wohin es mit un-
serer AHV gehen soll. rm stimme ich den Aus
führungen des Kommissionsreferenten und der national-
rätlichen Formul des Artikels 34 zu. 

Heimann: Es i,t heute überall bekannt. dass an-
der vorhandenen Mittel bedeutend bessere lö

,ungen möglich wären, als die Minimalrente auf nur 
Fr. 200.-~ zu erhöhen und die 
keitszuschüsse zu Vom Amt für S0ziaiversi-

1st bestätigt worden. dass bei der von 
Prämien \On 5.2 Prozent folgende Leistungen möglich 
waren: 

l. Erhöhung aller Renten um einen Drittel; 

2. Erhöhung der Minimairenten für Alleinstehende 
auf Fr. 250.- und für Ehepaare auf Fr. 400.- pro 
Monat; 

3. \faximalrenten. wie sie vom Nationalrat beschlos
sen wurden. das heisst für Alleinstehende Fr. 400.- und 
für Ehepaare Fr. 640.- monatlich, dies mit der an sich 
unwesentlichen Einschränkung, dass die Maximalrenten 
erst bei einem aufgewerteten J a.hreseinkommen von 
Fr. 26 000.- zur Ausrichtung gelangen würden, statt 
Fr. 22 000.-, wie das jetzt vorgesehen ist; 

4. wäre es möglich, die eidgenössischen Bedtirftig
keitszuschüsse aufzugeben und diese durch kantonale 
Rentenzuschüsse zu ersetzen. Der Spezialfonds der AHV 
würde durch den Wegfall der Ergänzungsleistungen 
jährlich 100 Millionen Franken einsparen. Diese 100 Mil
lionen ständen zur Verfügung, um die höheren Minimal
renten mitzufinanzieren. 

Es ist nicht nur unbefriedigend, es ist geradezu un
erträglich. wenn man we1ss. was für die untersten Renten
bezüger getan werden könnte und dass sich die Räte 
praktisch weigern. die verfassungsmässig der AHV re
,ervierten Mittel zugunsten einer tatsächlich sozialen Lö
,ung einzusetzen. Die AHV ist ein grossartiges Werk 
und auch als Sozialwerk konzipiert worden. Heute wird 
uns gepredigt, die AHV müsse den Versicherungscharak
ter bewahren und die ,oziale Komponente dürfe nicht 
überspannt \Verden. Aus diesen beiden Gründen seien 
die Minimalrenten nicht weiter zu erhöhen. Im gleichen 
Atemzug erklärt man aber biedermännisch. Fr. 200.
Minimalrente seien zu und wären deshalb mit 
eidgenössisch mitfinanzierten Zuschüssen aufzubessern. 
Es stört Nationalräte und Ständeräte bei dieser Argumen
tation anscheinend nicht. dass das Geld für diese Ergän
zungsleistungen aus der gleichen Kasse kommt, die auch 
die Erhöhung der Minimalrenten möglich machen wür
de. Ich unterstreiche wieder, dass die AHV vom Bund 
keinen einzigen Steuerfranken erhält. Im Gegenteil, die 
Steuerkasse des Bundes macht ein Geschäft mit der AHV. 
Diese Haltung gegenüber der finanziell möglichen wei
teren Erhöhung der Minimalrenten ist für Hunderttau
,ende unserer Betagten eine bittere Pille und für jeden 
,ozial denkenden Mitbürger eine grosse Enttäuschung. 
Seit nun bekannt ist, dass wir bedeutend mehr leisten 
könnten. ohne zusätzliche Mittel einzusetzen, hat sich 
ein unbehagliches Gefühl gegenüber den getroffenen 
Beschlüssen breitgemacht. nicht nur in der Presse und 
nicht nur in der Oeffentlichkeit. Ich weiss, dass sich auch 
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viele Ratskollegen und Nationalräte fragen. ob es der 
richtige Weg sei. Statt nun aber auf die Beschlüsse zu. 
rückzukommen. entschuldigt man sich mit Zeitnot und 
vertröstet uns auf die nächste Revision. Das ist nichts 
anderes als ein 1s 

neuen Tatsachen. 
Es bleibt Tatsache, dass es bei entschlossenem Wil

len und entschlossenem Handeln unseres Rates ohne 
weitere, v„are. die Beschlüsse zu 
fassen und auch auf den 1. Januar 1%9 zur Durchfüh
rung zu 

Es wird vom Herrn 
memem Vorredner darauf 
eine Basisrente auszahlen soll. 

so
weit das heute noch feststeht. Auf dieser Basisrente soll 
eine zusätzliche Versicherungs- oder Pensionskassen
leistung sowie eine eigene Vorsorge aufgebaut werden. 
Mit den Beschlüssen, die wir jetzt im Begriffe sind zu 
fassen. geben wir dieses Leitbild auf. Ich stimme in die
sem Punkt sowohl dem Kommissionspräsidenten wie 
Herrn Ständerat Honegger zu. nur sehe ich das Ziel et
was anders. Sie wollen die Basisrente nicht oder wenig
,tens nicht angemessen erhöhen, geben den Ergänzungs
leistungen ein noch grösseres Gewicht und bestrafen 
jene, die eine eigene Vorsorge betrieben haben. Sie 
pflichten dem wenig sozialen Grundsatz bei, wonach 
die Minimalrenten in Prozenten nicht wesentlich mehr 
gehoben werden dürfen als die Maximalrenten und füh
ren da.mit auch die betriebliche Vorsorge ins Dilemma. 

Ich werde mit Interesse verfolgen, wie und ob Sie 
sich aus dieser Sackgasse herausfinden. Vielleicht erhal
ten Sie in einigen Jahren einen Seitenausgang in die 
Volkspension, worauf die zweite und dritte Säule bedeu
tungslos werden. Das 1st das Ergebnis der Mehrheits
beschlüsse, wie wir sie jetzt im Begriffe sind zu fassen. 

Ich habe in persönlichen Besprechungen mit dem 
Herrn Kommissionspräsidenten und mit Kollegen des 
Rates versucht, eine Bereitschaft zu wecken. um der 
7. AHV-Revision noch eine andere Wendung zu geben. 
Weder die Zeit noch irgendwelche Bestimmungen wür
den uns daran hindern. leider sind aber meine Bemü
hungen erfolglos geblieben. Ich habe keinerlei Zusiche
rungen erhalten, dass man irgendwelche Anträge unter
stützen würde. Ich muss deshalb mit grösstem Bedauern 
von weiteren Anträgen. die ohnehin verworfen würden. 
absehen. Ich hoffe aber. dass Sie \\enigstens die Ge
legenheit benützen. Ihre Gründe gegen eine Besserstel
lung der Minimalrentner m der Diskussion zum Aus
druck zu bringen. 

Bundesrat Tschndi: Ich möchte die allgemeine Dis
kussion nicht wiederholen. In Ihrem Rate wurde die 
7. AHV-Revision gründlich besprochen. Wir haben die 
Vor- und die Nachteile dieser Revision sowie die Mög
lichkeiten nach allen Seiten beleuchtet. Ich glaube, es 
ist im Rahmen des Differenzbereinigungsverfahrens nicht 
der Platz, darauf zurückzukommen. 

Ich möchte nur ganz kurz zu zwei Voten Stellung 
nehmen. Herr Ständerat Honegger hat gewünscht, dass 
,ich auch der Bundesrat weiterhin mit den Problemen 
unserer Altersvorsorge befasse und insbesondere grund
'iätzlich die ganze Problematik prüfe. Ich möchte ihm 
diese Zusicherung sehr gerne geben, insbesondere auch 
deshafö. weil im Nationalrat ein Postulat überwiesen 
wurde. das vom Bundesrat einen Bericht über die Ent
wicklung der sogenannten zweiten Säule der Alters-
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vorsorge. also über die betriebliche und berufliche Vor
,orge, verlangt. Wir werden diesen Bericht selbstver
,tandlich erstatten und eingehende Erhebungen durch
iühren. um Ihnen eine substantielle zur Ver

aber. Herr Stände-
mit mir der 

bleme der zweiten Säule m erster Linie 
,chaft ,elber ,md. nicht des Staates. Die Wirtschaft 

und Arbeitnehmer) muss die zweite Säule 
entwickeln; rnn ,enen des Staates können höchstens 

erbracht erden. Er selber kann aber 
diese Siiuie mcht ,elber entwickeln. ,onst verliert ste 
ihren Charakter und ihren Sinn. 

Zum Votum von Herrn Ständerat Heimann möchte 
ich sagen. dass ich ihm dieses Mal nicht die gute Quali
fikation ausstelh:n kann. die ich ihm in der letzten Ses
sion ausstellen konnte. In der letzten Session habe ich 
ihm namiich erklärt. dass seine Anträge, die auf eine 
weitere Erhöhung der Leistungen hinausgingen. auch 
finanziert waren. weil er eine entsprechende Erhöhung 
der Beiträge vorschlug, nämlich eine Erhöhung der Bei
träge auf 5.6 Prozent. Heute hat Herr Ständerat Hei
mann erklärt. dass man die Mindestrente wesentlich hö
her ansetzen und die Maximalrente auf dem Ansatz des 
Nationalrates belassen könnte, ohne weitere Heraufset
zung der Beitrage. Das ist möglich nach den Vorschlägen, 
wie sie vor allem von Herrn Nationalrat Brunner ver
treten wurden. und es scheint mir. dass Herr Ständerat 
Heimann nun auf die Linie von Herrn Nationalrat Brun
ner eingeschwenkt ist. Man kann die Mindestrenten stär
ker erhöhen; das bedeutet aber. dass man die ganze 
Skala flacher legt, und das bedeutet, dass wohl das jet
zige Maximum bei einem hohen Einkommen erreicht 
wird. dass aber die mittleren Klassen, die qualifizierten 
und gelernten Arbeiter. die Angestellten, die Gewerbe
treibenden niedrigere Renten erhalten. Was man unten 
mehr gibt. nimmt man oben weg, aber nicht ganz oben. 
nicht bei den sogenannten Grossverdienern. sondern bei 
der grossen Masse der Arbeiter. der Angestellten und 
der kleinen Gewerbetreibenden. Es ist selbstverständ
lich möglich. ungezählte Varianten von Rentenformeln 
zu entwickeln und die vorhandenen Mittel in sehr ver
schiedener Art und Weise zu verteilen. Ich möchte aber 
doch bei dieser Gelegenheit nochmals unterstreichen. 
dass nach dem Beschluss des Nationalrates. der von Ih
rer Kommission unterstützt wird. nun die Differenz zwi
,chen .\1inde•,trente und Höchstrente noch 1 : 2 beträgt 
(Fr. 200.-. Fr. -+00.-). Zu Beginn der AHV war sie 
mehr als 1 : 3; damals betrug die Mindestrente Fr. 480.
und die :\1aximalrente Fr. 1500.-. Man hat also die 
Differenz von der Höchstrente zur Mindestrente wesent
lich 

Prozent. 
Die 

die Renten um einen 
\1.erden, die Mindestrenten aber um 45 

von Herrn Ständerat 
Heimann gehen also dahin. dass man den mittleren Ein
kommensklassen weniger zugunsten der Mindest
renten. und dass man überdie~ bei 

Alters- und Hin terlassenenversicherung 

Bundeszuschüsse an die Erganzungsleistungen sind auch 
ausserordentlich für die finanzschwachen Kan
tone, denn nur mit diesen Bundeszuschüssen können die 
fmanzschwachen Kantone die fi. 
nanzieren. und darum wir den finanzschwa-
chen Kantonen auch emen Bundesanteil von 70 Pro
zent. Bevor der Bund seme Zuschüsse an die 

ausrichtete. kannten die finanzstarkt:n Kan
tone, wie Zürich. Genf. Basel. bereits Altersbeihilfen. Sie 
waren m der \ie selber zu finanzieren. ohne Bundes
zuschüsse. Aber in den und in den 
finanzschwachen Kantonen kannte man diese sozial 
überaus Institution nicht und daraus ergibt sich. 
dass wir diese Bundeszuschüsse an die 
,tungen. die wir vor zwei Jahren 
nicht abschaffen können. Waren sie damals 

dann ~ind sie es heute noch. Wenn man die 
Ergänzungsleistungen kritisiert. habe ich dafür alles Ver
ständnis. Ich will darauf auch nicht mehr zurückkom
men; wir haben vor einem Vierteljahr darüber disku
tiert. Die Abschaffung dieser Ergänzungsleistungen wird 
dann moglich sein. wenn die zweite Säule sich ganz we
sentlich entwickelt hat. wenn dort keine oder kaum mehr 
Lücken bestehen; denn die Ergänzungsleistungen ergän
zen die zweite Säule und garantieren denjenigen das 
Existenzminimum. die nichts anderes haben als die eid
genössische AHV. Ich glaube, man darf unterstreichen. 
dass die Renten. die der Nationalrat beschlossen hat. 
durch die Beitragserhöhung um weitere 0,2 Prozent sehr 
knapp finanziert sind. Der Mathematiker Ihrer Kom
mission, Herr Ständerat Wenk, hat darauf hingewiesen. 
dass an sich die Heraufsetzung der Renten von 25 Pro
zent auf 33 Prozent mehr verlangen würde als 0,2 Pro
zent. nämlich ungefähr 0.3 Prozent. Wenn wir uns mit 
0,2 Prozent begnügen, dann ist die AHV alles andere 
als überfinanziert. sondern die Deckung ist sehr knapp, 
und diese knappen Mittel - ich glaube, das darf man 
mit gutem Gewissen unterstreichen werden in opti
maler Form verwendet. Es ,cheint mir deshalb. dass die 
Kritiken sachlich nicht begründet werden können. 

Odennatt, Berichterstatter: Ich bin es der Arbeit der 
\1itglieder der vorberatenden Kommission schuldig, zu 
erklären. dass die Kommission mit aller Gründlichkeit 
die Darlegungen des Bundesrates in der Botschaft und 
der Vertreter des Bundesamtes für Sozialversicherung so
wie rnn Herrn Bundesrat Dr. Tschudi geprüft hat und 
gestützt auf diese Prüfung zu ihren Anträgen an das Ple
num unseres Rates gelangt ist. Ich möchte also hier den 
versteckten Vorwurf der Oberflächlichkeit zurückweisen 
und auch den Vorwurf der Zugeknopftheit. dass wir 

entgegen
eben ,o in der Politik. auch auf 

das haben ja die Abstimmungs
in beiden Räten bewiesen 

dass die .'\fehrheit entscheidet. und in dieser wur-
den ganz klare .Vfehrhenen Ich also. 
es ist nicht so. dass man einfach etwas beschlossen hat. 
was nicht von den verantwortlichen Leuten zu verant-
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Neuerungen bei der AHV notwendig werden, so werden 
Vorschläge hierüber geprüft werden. Herrn Ständerat 
Heimann ist es ja unbenommen, seme Wünsche sowohl 
dem Bundesamt für Sozialversicherung wie dem Bundes
rat ,chriftlich zu unterbreiten. damit sie bei nächster Ge-

wiederum werden. Wir haben es in un-
,erer Kommission auch unterlassen. eine Wunschliste m 
Form ,on Postulaten dem Bundesrat zu unterbreiten. 

der Nationalrat das getan hat. denn wir haben Ver
' rauen zum Bundesrat. dass er zum Rechten sieht. auch 
.iuf dem Gebiete der AHV. 

Art. 5, Abs. l, Art. 13 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Art. 5, al. l, art. 13 

Proposition de 1a commission 
Adherer i la decision du Conseil national. 

Odermatt. Berichterstatter: Artikel 5 und 13 stehen 
in einem engen Verhältnis und sind deswegen miteinan
der zu behandeln. Sie beschlagen die Beitragsleistung des 
Lohnempfängers und des Arbeitgebers. 

Der Nationalrat beschloss, um die durch die Er
höhung der Rentenansätze entstehende Finanzierungs
\ ücke teilweise zu schliessen, die Beitragssätze auf der 
ganzen Linie, mit Ausnahme der festen Mindestbeiträge 
von Fr. 40.-, um 0,2 Prozent (gegenüber unserem Be
schluss von 5 Prozent) auf 5,2 Prozent zu erhöhen. Die 
prozentuale Beitragsleistung für Einkommen aus unselb
ständiger Erwerbstätigkeit wird deshalb unter Beibehal
tung der hälftigen Tei'iung der Beiträge auf die Lohn
empfänger und die Arbeitgeber auf 2,6 Prozent erhöht. 
Von den heutigen Beitragspflichtigen bezahlen zirka 
100 000 oder 3 Prozent den Mindestbeitrag von Fr. 40.-
300 000-330 000 Beitragspflichtige oder zirka 13 Pro
zent gehören zur Gruppe der Selbständigerwerbenden, 
und zirka 2.6 Millionen Beitragspflichtige oder 83 Pro
Lent sind Lohnempfänger aus unselbständiger Erwerbs
tätigkeit. Die Beitragssumme dieser letztgenannten Ver
sicherungsgruppe, sofern man von Versicherungsgruppen 
,prechen kann, bildet den wesentlichsten Teil der AHV
Fmanzierung. Der unter dem Titel Solidaritätsbeiträge 
zu erbringende Betrag der Arbeitgeber- und Arbeit
nehmerpartner dürfte annähernd 190 Millionen Franken 
ausmachen. 

[m Nationalrat wurde ein Antrag gestellt, den Bei
tragssatz bei 5 Prozent bzw. bei 2,5 Prozent zu belassen, 
was zur Folge gehabt hätte, dass der Ausgleichsfonds 
viel rascher zur Finanzierung der Renten hätte heran
gezogen und in der 20jährigen Finanzierungsperiode bis 
auf 2.8 Milliarden hätte abgebaut werden müssen. Die 
Kommission beantragt Ihnen, den Beschlüssen des Na
tionalrates bei Artikel 5 und 13 zuzustimmen. 

Angenommen - Adoptes. 

Art. 6 und Art. 8, Abs. l 

Antrag der Kommission 

Art. 6 
Die Beiträge versicherter Arbeitnehmer, deren Ar

beitgeber nicht der Beitragspflicht unterliegt, betragen 
4,6 Prozent des massgebenden Lohnes, wobei dieser für 

die Berechnung auf die nächsten Fr. 100.- abgerundet 
wird. Beträgt der massgebende Lohn als 
Fr. 16 000.- im Jahr, so vermindert sich der Beitrags
ansatz nach einer vom Bundesrat aufzustellenden sinken
den Skala bis auf 2.6 Prozent. 

Art. 
Vom Einkommen aus 

wird ein von 4.6 Prozent erhoben, wobei das 
Einkommen auf die nächsten Fr. 100.- wird. 

diese~ Einkommen als Fr. 16000.-. aber 
mindestens Fr. 1600.- im Jahr. so vermmdert sich der 

""'""'~'"'L nach einer vom Bundesrat aufzustellenden 
,inkenden Skala bis auf 2.6 Prozent. 

Art. 6 et art. 8. al. l 

Proposition de 1a commission 

Art. 6 

Les cotisations des assures dont l'employeur n'est pas 
tenu de payer des cotisations sont egales a 4,6 pour cent 
du salaire determinant. arrondi au multiple de !00 francs 
immediatement inferieur. Si le salaire determinant est 
inferieur a 16 000 francs par an. le taux de cotisation est 
reduit jusqua 2.6 pour cent, selon un bareme degressif 
qu'etablira le Conseil federal. 

Art. 8, al. l 

II est per.,:u, sur !e revenu provenant d'une activite 
independante, arrondi au multiple de 100 francs imme
diatement inferieur, une cotisation de 4,6 pour cent. Si 
ce revenu est inferieur a 16 000 francs, mais d'au moins 
1600 francs par an, le taUJC de cotisation est red uit 
jusqu'a 2,6 pour cent selon un bareme degressif qu'eta
blira le Conseil federal. 

Odermatt, Berichterstatter: Artikel 6 ist ebenfalls im 
Zusammenhang mit Artikel 8 zu behandeln. Für die 
gemäss Artikel 6 und 8 Beitragspflichtigen, die Selbstän
digerwerbenden und die Unselbständigerwerbenden ohne 
beitragspflichtigen Arbeitgeber, beschloss der National-

. rat mit 91 : 75 Stimmen. den Beitragssatz auf 5.2 Prozent 
des Einkommens festzulegen. Damit erreicht der gesamte 
Beitrag für die AHViIV und Ersatzordnung 6.2 Pro
zent. In diesem Zusammenhang verweise ich auf die 
Ausführungen in der Botschaft zur 7. AHV-Revision. 
Seite 44, zur Frage einer allgemeinen Solidaritätsbegren
zung. Es wird dort gesagt, dass eine allgemeine Reduk
tion des Beitragssatzes für das nicht mehr rentenbildende 
Einkommen für die AHV schwerwiegende finanzielle 
Auswirkungen haben könnte. Wörtlich steht dann fol
gendes zu lesen: «Da jedoch die allgemeine Solidarität 
bei einem Beitragssatz von insgesamt 6 Prozent noch 
nicht als überspannt bezeichnet werden kann, hat die 
Kommission - gemeint ist die eidgenössische AHV / 
IV-Kommission - von Anträgen zur Begrenzung der 
Solidarität abgesehen. Sie hebt aber hervor, dass eine 
weitere Erhöhung des Beitragssatzes grundsätzliche Fra
gen über die künftige Struktur der AHV aufwerfen und 
besondere Massnahmen erfordern würde.» So in der 
Botschaft zu lesen! 

Der Bundesrat äussert sich dann anschliessend an 
diesen Text in der Botschaft wie folgt: «Wir teilen diese 
Auffassung, sind aber der Meinung, dass diesem Pro
blem vorderhand noch keine praktische Bedeutung zu. 
kommt, da der Beitragssatz von 6 Prozent in absehbarer 
Zeit kaum verändert werden dürfte.» Diese optimistische 
Annahme ist durch die Beschlüsse des Nationalrates in 
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bezug auf die Renten und Beiträge sehr rasch überholt 
worden. Den Bundesrat trifft deswegen absolut keine 
Schuld. 

Durch die Heraufsetzung der Renten auf der ganzen 
Linie und durch die dadurch bedingte Erhöhung der 

wurde das Problem der überforderten So-

längere Sicht nicht tragbar sein, müsste das Finanzie
rungsproblem in einigen Jahren neu überprüft werden. 

rm Sinne der Kommissionsbeschlüsse beantrage ich 
Ihnen. nun den Beitragssatz für die Selbständigerwer
benden auf 4.6 Prozent zu limitieren und den Beginn 
der Skala auf Einkommen von Fr. 16 000.-

lidarität bei den mit höherem an abwärts zu beschliessen. 
Einkommen noch mehr akzentuiert. 

Unser Beschluss zu Artikel 8 in der Junisession. den 
Beitragssatz für Einkommen der 
soweit sie den von Fr. ! 6 000.-
auf 4.5 Prozent zu limitieren. wurde mit einem Stim
menverhältnis von 26 · 6 Nachdem die Korn

mit einer Erhöhung des gesamten 
für die AHV einverstanden ist. beantragt 

sie nun mit 9: 3 Stimmen, in Berücksichtigung der Er
höhung des gesamten Beitrages. die des Bei
tragssatzes von 4.5 auf 4.6 Prozent. Die Minderheit hält 
am vollen Beitragssatz von 5.2 Prozent in Zustimmung 
zum Beschluss des Nationalrates fest. 

Die Argumente. die für den reduzierten Beitragssatz 
der Angehörigen der freien Berufe und der Selbständig
erwerbenden ganz allgemein mit Recht ins Feld geführt 
werden (wie späterer Eintritt ins Erwerbsleben. alleinige 
Vorsorge für die Risiken des Alters und der Invalidität 
und der Hinweis auf die Limitierung der Beiträge auf 
einen bestimmten Einkommensbetrag bei den Sozial
versicherungen im Ausland) dürften bekannt sein. 

Es ist unbestrittene Tatsache, dass gemäss Beschluss 
des Nationalrates etwa 70 Prozent der Selbständigerwer
benden durch die sinkende Beitragsskala nur reduzierte 
AHV-Beiträge zu bezahlen hätten. anderseits 27 Pro
zent der Seibständigerwerbenden Solidaritätsbeiträge im 
Ausmass von rund 120 Millionen Franken zu leisten hät
ten. Vorhin habe ich die Zahlen in bezug auf die Bei
tragsleistung der Unselbständigerwerbenden angeführt -
das heisst der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen 
-, die bei insgesamt 2,6 Millionen Beitragspflichtigen 
190 Millionen Franken ausmachen. Bei 300 000 bis 
330 000 beitragspflichtigen Selbständigerwerbenden 
macht der Solidaritätsbeitrag 120 Millionen Franken 
aus, der sich auf 3 Prozent Beitragspflichtige dieser 
Gruppe verteilt. Der Betrag macht ungefähr 40 Prozent 
der gesamten Solidaritätsbeiträge aus. 

Um den Ausfall an Beiträgen zufolge unseres Mehr
heitsantrages. lautend auf den Satz von 4.6 Prozent für 
Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit. etwas 
zu mildern. beantragen wir. den Anfangsbetrag für die 
Anwendung der sinkenden Beitragsskala von Fr. 20 000.
auf Fr. 16 000 .- herabzusetzen. entsprechend unserem 
Beschluss in der Sommersession. Die Kommission steht 
einstimmig zu diesem Antrag. 

Die finanziellen Konsequenzen unserer Anträge se
hen folgendermassen aus: Der bei einem Beiitragssatz 
von 5.2 Prozent von den Selbständigerwerbenden im Jahr 
zu erbringende Gesamtbe~trag von 330 Millionen Fran
ken würde durch die Anwendung der sinkenden Bei
tragsskala auf Einkommen unter Fr. 16 000.- einen Aus
fall von 22 Millionen Franken bringen; die Senkung des 
Beitragssatzes auf 4,6 Prozent hätte Mindereinnahmen 
von 28 Millionen Franken zur Folge. Das ergibt zusam
men einen Ausfall von 50 Millionen Franken, der durch 
Entnahmen aus dem Ausgleichsfonds von jährlich 28 Mil
lionen Franken zu decken wäre, was in der 20 Jahre um
fassenden Periode des Finanzhaushaltes einen Abbau des 
Ausgleichsfonds um 560 Millionen Franken bedingen 
würde. Sollte diese Schwächung des Ausgleichsfonds auf 

Ständerat -- Conseil des Etats 1968 

Wenk: Ich möchte Ihnen im Sinne des National
rates und im Sinne der Kommissionsminderheit emp
fehlen. keine Abweichung bei den Prozentsätzen zu 
beschliessen, sondern bei 5.2 Prozent zu bleiben. die sich 
beim Unselbständigerwerbenden in 2,6 2.6 
Prozent. je für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer. 

Interessant für Sie mag sein. dass die beiden degres
siven Skalen. die ja sowohl der Nationalrat als auch Ihre
Kommission unterbreiten. doch nicht identisch sind. Der 
Ueberschneidungspunkt liegt bei einem Einkommen 
von Fr. 19 000.-. Für Einkommen darunter beantragt 
der Nationalrat die günstigere Skala. Ich bin nicht ganz 
sicher. ob Ihnen das gegenwärtig ist. Das ist vielleicht 
doch noch wichtig zu wissen. 

Wesentlicher aber dünkt mich, dass der Vorschlag 
der Kommissionsmehrheit einfach der inneren Begrün
dung entbehrt. Wir sind uns zwar alle klar, dass wir die 
Gerechtigkeit auf Erden nicht haben können ob es 
sie nachher gibt. wissen wir auch nicht ganz sicher -, 
aber wir sollten uns wenigstens bemühen um die Ge
rechtigkeit. Sie können nicht behaupten, dass für Un
,elbständigerwerbende nicht 5,2 Prozent geleistet wer
den; sie werden von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu
,ammen geleistet. Es ist auch eine müssige Frage, zu dis
kutieren, ob dieser Arbeitgeberbeitrag vom Lohn ab
gezogen werde oder nicht. Sie werden kaum glauben, dass 
die grossen Industriegesellschaften das einfach von der 
Aktionärdividende abziehen. 

Nun, warum sollen die Selbständigerwerbenden weni
ger bezahlen? Wir haben gehört, dass der Rahmen der 
Solidaritätsaktion nicht überspannt werden solle. Die Bot
schaft des Bundesrates sagt meines Erachtens mit einem 
gewissen Recht. dass bei weiteren Erhöhungen der AHV 
irgendwo eine Grenze bestehe. Diesem Gedanken stimme 
ich zu; aber wir sind noch nicht so weit, und es hat ein
fach etwas Stossendes an sich. eine gewisse Kategorie zu 
begünstigen. 

Ich werde Ihnen nun nicht ein Plädoyer dafür halten. 
auch die ganz grossen Industriedirektoren zu begünsti
gen; das erwarten Sie nicht von mir, aber das wäre doch 
die Konsequenz. Wenn die Grossverdiener unter den 
Selbständigerwerbenden nun begünstigt werden sollen, 
warum soll es ihnen besser gehen? Das leuchtet einfach 
nicht ein. 

Die Solidarität - das habe ich Ihnen schon erklärt 
- wird natürlich nicht in gesonderte Ströme gelenkt. Es 
gibt Leute, die mehr verdienen als der Durchschnitt; sie 
bezahlen mehr, als sie später zu erwarten haben - ob 
sie es bekommen, ist eine andere Frage -. und es gibt 
Leute, die weniger verdienen als der Durchschnitt; sie 
erwarten mehr. als sie im Verlaufe ihres Lebens geleistet 
haben. Sie können aber seltsamerweise - das muss ich 
doch wiederholen diese beiden Ströme nicht in zwei 
Teile teilen: Beim heutigen Zustand leisten die Selb
,tändigerwerbenden jene Solidaritätsbeiträge, die nötig 
sind, um die weniger bemittelten Selbständigerwerben· 
den auch auf eine genügende Rente kommen zu lassen 
( in der Hauptsache sind das die Bauern); auf der andern 
Seite leisten also die Grossverdiener unter den Lohn-
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empfängem die Solidaritätsbeiträge. die nötig sind für 
die weniger bemittelten Lohnempfänger. Das wollen Sie 
,tören. Wenn Ihr zum Gesetz würde. so wäre 
nicht zc1 verstehen. warum nun von den 
erwerbenden an die 
erwerbenden werden sollen. Wenn man das noch 

genauer ansieht, \,trd es namlich noch stossender. 
w1s,en. dass die Bauern steuerlich 

wahrschemiich auch. Jass die Selb-

eben nicht abziehen können. welche mit ihrem Lohn
ausweis anzutreten haben. Es Steuerge,etze 1m Aus
land. die diesen L:mstand dadurch dass 
,1e dem einen fixen Betrag, eine Pau
schale. abzuziehen erlauben. einfach um der 
keit \dien. Sie nun wollen das tun. und das ist 
doch etwas seltsam. 

Es kommt noch ein weiteres dazu. Wenn ein Selb
-,tändigenverbender eme eigene Firma hat und diese 
Firma erst in seinem 66. Lebensjahr liquidiert. so hat er 
den Liquidationsgewinn nicht mehr gegenüber der AHV 
zu versteuern. was er in ,einem 64. Altersjahr noch hätte 
tun müssen. Er kann sich also ganz legal um diesen Bei
trag drücken, indem er einfach das Geld in der Firma 
lasst und liquidiert, nachdem er AHV-Empfänger und 
nicht mehr -Zahler ist. !eh möchte das nicht bekritteln. 
nicht alle Maschen in den Gesetzen können wir zustop
fen. aber immerhin: Sie sollten dies vielleicht in Ihren Er
wägungen mitberücksichtigen. Kurz und gut. da ich an 
einem Tischlein sitze, m dem so lange eine Bibel auf
bewahrt wurde, kann ich Ihnen jetzt sagen: Der Vor
,chlag geht nach der Parole: «Wer hat, dem wird gege
ben, auf dass er die Menge habe.» Das leuchtet mir 
nicht ein; deshalb beantrage ich Ihnen Zustimmung zum 
Nationalrat. 

M. Bore!: Les divergences relatives a l'article 6 et 
surtout a l'articlc 8 sont indiscutablement !es plus impor
tantes que nous ayons a traiter aujourd'hui. Cest pour
quoi je voudrais resumer tres brievement les arguments 
qui me paraissent militer en faveur des propositions qui 
v-ius sont faites par la majorite de la commission. 

Le premier argument est tire de l'extension du prin
cipe de la solidarite. J'ai eeoute avec beaucoup d'interet 
l'expose que nous a prescnte tout a !'heure notre rap
porteur et au cours duquel il a rappele !es termes un 
peu ambigus du mcssage du Come1l federal: Ccux-ci 
rretent tout de meme a ref!exion. Notre rapporteur a 

eile quelques chiffres. que je voudrais rappe
ler dans toure Jeur nettete. 

Les cotisations de solidarite versees par l'ensemble 
des affil ies a ! 'assurance- vieillesse et survivants atteignent 
actuellement 300 millions de francs, dont 120 millions 
sont verses par !es assurcs de condition independante, qui 
ne representent pourtant que le 10 pour cent des coti
,ants. L'excedcnt que les independants versent au titre 
de Ia solidarite represente meme. en tenant compte des 
faibles cotisations versees par !es milieux agricoles, Ies 
40 pour cent du total des contributions que le., inde
pendants versent a l'A VS. En revanche. les cotisations 
de ,olidarite payees par Ies ,alaries ne representent que 
Jes 40 pour cent du tlltal des coti,ations. L'effort de
mande aux independants au titre de Ieur ,olidarite -----
et Ja j'ai,prouve ce que d1sait tout a !'heure notre rap
porteur i ce sujet ·-- est donc quatre fois plus important 
que Ja charge supportee par Jes salaries et les employeurs. 

Pour M. Wenk. cette solidarite est naturelle. Nous 
sommi.:s d'accord avec !ui. mais nous pensons y au
ra1t un a abuser et a comme on an ten
dance a le faire actuellement. 

Le deuxieme argumi.:nt repme sur de 
ahsolue des cotisations. que 

nous railions a la decisi,m du C,mseil national, la 
,erait de 55 pour cent par rapport 1948. De 

l'avis de la majorite de la comm1ss1011. une teile 
uon est excessive. 

M. Wenk par la si-
tuat1on fmanc1ere des 

faut auss1 se 
breux appartenant a des classes moyennes. a 
l"artisanat et au petit commerce. Un revenu de 25 000 
francs n ·est pas un revenu excessif a rheure actuelle pour 
quelqu ·un qui doit songer a sa propre nr.sv,w:. 

tenu de cette situation. l'augmentation de 55 pour cent 
nous parait excessive. 

l:e troisieme argument decoule de la comparaison 
que d~ nombreux cotisants independants etablissent 
entre leur situation et les situations materiellement egales 
de certains employes. Cest peut-etre une comparaison 
sordide. mais vous n ·empecherez pas !es imeresses de la 
faire. On peut se demander en toute equite au nom de 
quels princ1pes on pourrait continuer a demander par 
exemple a un independant qui gagne 30 000 francs par 
annee une cotisation globale de 1860 franc, pour les trois 
regimes. alors que le salarie disposant exactement du 
meme revenu ne verse que 930 francs. 

Le quatrieme argument m'a ete inspire par la dis
cussion qui s'est deroulee devant le Conseil national au 
sujet de la theorie des trois piliers, theorie que je sou
tiens d'ailleurs pour mon compte. et en particulier par 
les observations faites au sujet de Ja faiblesse du deu
xieme pilier. II est indiscutable que le deuxieme pilier 
merite singulierement d'etre consolide. Or, est-ce que 
nous aidons a sa consolidation en augmentant exagere
ment !es cotisations des independants. ou ne renforcerons
nous pas au contraire Je deuxieme pilier de l'edifice de 
nos assurances sociales en menageant les independants? 

Je suis impressionne par le malaise qui a gagne de 
nombreux independants. en particulier en Suisse ro
mande. qui. en tant qu·employeurs. ne veulent pas recou
rrr a l'aide de !'Etat. mais sont finalement prives de 
toutes !'es prestat10ns sociales dont beneficient les sala
rie,: assurance-acc1dents, assurance-maladie, allocations 
familiales. assurance pour perte de gam. as,urance-chö
mage et. bien entendu. assurance-v1eiJlesse complemen
taire. 

Je voudrais termmer par une comparaison entre le 
,;ysteme propose par Je Conseil foderal et le regime des 
assurances sociales en vigueur aux Etats-Unis. Je rap
pelle que dans ce pays, les cotisations restent plafonnees 
a un niveau correspondant aux rentes maximales. En 
d'autres termes, il n ·existe pas de cotisatiom de soli
darite. Aux Etat-Unis. l'independant acquitte une cotisa
tion correspondant aux trois quarts seulement de la coti
,ation globale qu·acquittent !es employeurs et les salaries 
reunis. La ou Ies patrons et les employes versent une 
cotisation de 6 pour cent, celle des independants, des 
-:mployeurs n·est que de 4.5 pour cent. Vous constatez 
donc une «discrepence» beaucoup plus grande que dans 
les propositions faites par la majorite de la commission. 
Autant d'arguments qui me semblent militer en faveur 
de la these de la majorlte, que je vous invite tres vive
ment a faire vötre. 
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Graf: Ich glaube, dem Wunsche von Herrn Kollega 
mochte eme innere Begründung unseres 

horen -- kann entsprochen werden. 
Wenn '>,ir die freien Berufe anschauen mit den hohen 
Einkommen. dann müssen wir feststellen. dass dies 
A;.;rzte. Anw,d:e usw. smd. Die nehmen ihre Erwerbs

Studium 
hohe Einkom
etwas. er ver

sein. dass seine Exi
stenz vernichtet \v1rd. Deshalb müssen diese Berufs
gruppen hohe abschliessen und aus dem 

Sack bez:ihlen. Ich hore immer wieder 
lasse nach. Ich die Klagen, muss 

aber zugunsten der Aerzteschaft sagen. dass diese von 
morgens früh abends spät arbeitet, und nachts tönt 
die Glocke. und sie müssen aus dem Bett heraus. Ich 

dass ihre Gesundheit zum Teil überbeansprucht 
v,ird. Dies i•;t ein menschliches Argument zur inneren Be
gründung des Mehrheitsantrages. 

Es mag sein. dass in Basel-Stadt die Verhältnisse 
etwas anders sind. Aber auf dem Lande führen die 
Aerzte wie die Zahnärzte ein sehr hartes Metier. Ich 
glaube. dass aus diesen Gründen die AHV-Kommission 
einmal sagte. man sollte das Solidaritätsprinzip nicht 
überspannen. Es könnte der Aerzteschaft einmal in den 
Sinn kommen. zu sagen: Gut, ihr Leute. habt nur Zahn
weh oder geht in das Spital, wir arbeiten nicht mehr. 
auch wir wollen die Fünftagewoche. Wir könnten zu 
Zuständen kommen im Gesundheitswesen wie im viel. 
gelobten Schweden, wo Sie mit dem schönsten Zahn
weh nicht mehr behandelt werden oder wo man ohne 
entsprechende Beziehungen an Sonntagen in den Spi
tälern nicht mehr aufgenommen wird. Dies, Herr Kol
lege Wenk. zur inneren Begründung, warum man die 
freien Berufe nicht allzu stark rupfen soll. 

Nun ein Wort zu den Selbständigerwerbenden im 
Dienstleistungsbetrieb. Wir alle sind doch auf diese an
gewiesen, und wir sch,mpfen jetzt schon. die Dienstlei
stung des Gast- und des Hotelgewerbes lasse zu wün
schen übrig. Man droht ja sogar. man werfe uns hinau,. 
wenn wir keine zusätzlichen Arbeitskräfte bewilligen. 
Ich kenne Betrn:be hier in Bern, die zahlen die 5.2 Prozent 
voilständig. Die Angestellten laufen ihnen weg, wenn 
,ie ihnen 2.6 Prozent verlangen würden. Der Selbstän
digervverbende zahlt heute schon 5,2 Prozent. weil er 
ni-:ht anders kann, sonst hat er keine Leute mehr. und 
die Gä,te. die bei ;hm ,ind. ,ind nicht mehr zufrieden. 
Die Verhältni,,e herrschen in der Landwirt
;;chaft. 

Die Sicherstellung des Alters ist erwähnt worden. Ich 
erwähne mein eigenes Beispiel: Wenn ich jt.!tzt Stadt
präsident geblieben wäre und ich hätte meine 57 Prozent 
Pension plus die AHV. dann hätte ich ein herrliches 
Alter mit 65 Jahren. Wenn ich mir noch einige Jahre 
\1 ühe gegeben hatte und irgendwelche Steuern erhöht 
hätte. dann wäre ich noch unschuldig weggewählt wor
den. und dann hätte ich diese Pension schon jetzt. (Hei
terkeit.) Jetzt bin ich Rebbauer. Es ist ein grosser Unter
~chied. ob ich jetzt mein ganzes Jahreseinkommen draus
sen habe. dem Regen und der Unbill der Witterung aus
ge~etzt. alle Schutzmassnahmen aus der eigenen Tasche 
bezahle. üder ob ich eben vollständig gesichert bin. Das 
auch ein Beispiel zur inneren Begründung. 

Ich meine. man sollte nicht auf diesen Selbständig. 
erwerbenden herumreiten; sind wir froh, dass wir sie 
noch haben. Wir nehmen sie ja gründlich bei den Steuer-

:!35 Alters- und Hinter!assenenversicherung 

leistungen her. Auch da bitte ich Sie: Schauen Sie 
,ich einmal die 80 Prozent der Steuereingänge mittlerer 
Gememden an und Sie sich. woher sie kommen: 
Zumeist von Solche Einkom-
men sind nur möglich. wenn die ganze Familie mitarbei
tet. Der Betrieb nicht ohne straffe Mitarbeit der 
Frau und zum Teil auch der Kinder. Es ist eine grosse 

die nicht nur finanziell von diesen 
erbracht wird. Deshalb 

von bisher 4 auf 4.6 Prozent be
reits eine weitere. massive Belastung dieser Leute dar
~tellt. Es ist darum nicht dass wir auf 52 
gehen. Ich Ihnen deshalb. der Mehrheit zu
zustimmen und es mit einer Beitragserhöhung von 4,6 
Prozent bewenden zu lassen. 

Jauslin: Nach den Worten von Herrn Wenk und 
sogar auch nach Kollega Graf könnte man meinen, dass 
die Selbständigerwerbenden begünstigt werden sollen. 
Ich bin keineswegs dieser Auffassung. Leider muss ich 
Argumente wiederholen. die ich schon in der Junisession 
vorgebracht habe; aber ich glaube. ich bin nicht der ein
zige. 

Wir haben damals festgestellt ich habe auf ein 
Votum von Herrn Heimann geantwortet -. dass, wenn 
ein Angestellter, z.B. ein Direktor, der, wie Herr Wenk 
meinte. ein sehr hohes Einkommen bezieht und davon 
AHV-Beitnige bezahlt. dass dann sein verbrauchbares 
Einkommen belastet ist. Wenn ein Selbständigerwerben
der ein hohes Einkommen hat, dann ist ein Teil dazu 
bestimmt, Investitionen vorzunehmen; wenn schon ein 
grosses Einkommen besteht, dann ist der Grund dazu 
gelegt, dass der Betrieb aufgebaut werden kann. Das 
kann ich aus meiner eigenen Sicht als Selbständig
erwerbender beurteilen; man kann ein Ingenieurbüro 
ausbauen, wenn man tatsächlich Geld verdient. Das Geld, 
das man verdient. wird wieder investiert; das ist Ein
kommen der Selbständigerwerbenden. Das unterscheidet 
sich nun ganz grundsätzlich vom Einkommen eines Di
rektors. indem nämlich der Direktor. wenn er etwa 
noch Aktien hat, auf diese Dividenden keine AHV-Bei
träge zu bezahlen hat. Ich glaube. das ist ein ganz 
offensichtlicher Unterschied. Ob die Selbständigerwer
benden. vor allem die Bauern, steuerlich begünstigt 
seien. ist meines Erachtens eme Frage der Interpretation. 
Ich glaube. wer wenig verdient, ist immer steuerlich be
günstigt. Ob man bei den Landwirten das Misstrauen an
melden will. dass das kleine Einkommen wirklich stimme. 
ist ein anderer Punkt. der nicht in diese Diskussion hin

. die Landwirte versteuern ihr Einkommen, und 
wie die Selbständigerwerbenden können sie selbstver
ständlich gewisse Gestehungskosten abziehen. Ich habe 
aber schon oft festgestellt, dass. sich verschiedene Leute 
wundern würden, wenn sie sehen könnten, was ein 
Selbständigi::rwerbender alles als Einkommen versteuern 
muss. In diesem Sinne unterstütze ich den Antrag der 
Kommission auf 4.6 Prozent. 

Munz: Gestatten Sie einem Mitglied der Kommission, 
noch einige i::rgänzende Bemerkungen anzubringen, die 
vor allem durch das Votum unseres KoHegen Wenk aus
gelöst worden sind. 

Herr Kollega Wenk hat die Vorzüge der national
rätlichen Degressionsskala hervorgehoben, indem er 
,agte. Selbständigerwerbende mit kleinem Einkommen 
würden nach jener Skala begünstigt, weil man mit der 
Degression bei 20 000 Franken beginnen will, nach un-
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serern Vorschlag aber nur - ich sage ausdrücklich: nur 
bei 16 000 Franken. Dass man aber bei der national· 

rätlichen Lösung mit der Degression bei 5.2 Prozent ein
setzen \vürde und bei unserer Lösung bei 4.6 Prozent. 
darf auch nicht übersehen werden. Diese 
,kala haben ja nicht wir zu bestimmen. sondern deren 

nach dem Wortlaut des Gesetzes in 
der des Bundesrates. Ich kenne die beiden 
Vananten noch nicht. Ich weiss auch nicht. ob sie über· 
haupt schon definitiv existieren. Wir smd aber der Mei-
nung. wenn wir in dieser Revision die 
,kala. die heute bei 12 000 Franken Einkommen 
schlossen wird, ohnehin ausweiten. dann ist es ein gros
ser Schritt. auf 16 000 Franken Ich will 
Ihnen nicht in Erinnerung rufen. wieweit unten die 
Skala im Jahre 1948. aniässlich der Gründung unserer 
AHV. begonnen hat. Wir sind heute auf ungefähr dem 
Vierfachen angelangt. Man sagt uns, die Leistung der 
Unselbständigerwerbenden betrage auch 5,2 Prozent, 
nämlich 2.6 Prozent. die vom Lohn abgezogen werden. 
und 2,6 Prozent, die der Arbeitgeber bezahle. Bis heute 
habe ich allerdings in der ganzen politischen Diskussion 
noch von keinem einzigen Gewerkschaftsführer die Be
hauptung gehört. er hätte seinen Leuten nahgelegt, auf 
2 oder 2.6 Prozent ihres Lohnes zu verzichten, weil der 
Arbeitgeber in dieser Höhe für sie noch Arbeitgeber
beiträge bezahle. Sie werden auch in Zukunft so etwas 
nicht hören. Es wäre emem Gewerkschaftsführer auch 
nicht zuzumuten, seinen Leuten gegenüber so zu argu
mentieren. Es ist aber auch von uns etwas viel verlangt, 
uns weismachen zu wollen, dass die Einkommen der 
Unselbständigerwerbenden dadurch beeinflusst würden, 
dass der Arbeitgeber noch Sozialversicherungsbeiträge 
zu bezahlen habe. Sie werden sonst aufgebracht. aber 
sicher nicht vorn Arbeitnehmer. 

Ich habe mit einigem Vergnügen zur Kenntnis ge
nommen, dass Herr Wenk grundsätzlich eine Begren
zung der Solidarität bejaht. Er hat uns nur nicht ge
sagt, wo man diese Grenze ziehen soll. Auf jeden Fall 
ist er heute noch nicht für diese Begrenzung. Dann scheint 
mir auch ein Argument von ihm nicht richtig zu sein. 
Er stellt die Solidaritätsleistungen der Selbständigerwer
benden mit Einkommen. die höher sind als das renten
bildende Einkommen. den Leistungen der übrigen Selb
ständigerwerbenden, das heisst der Klein- und anderen 
Landwirte und der kleinen sonstigen Selbständigerwer
benden gegenüber und sagt, das hebe sich gegenseitig 
auf. das heisst also. dass die besser situierten Selbständig
erwerbenden einfach für die andern allein aufkommen 
würden. Aber damit verstösst man gegen ein Prinzip un
serer AHV. Es steht nirgends im Gesetz und ist auch 

den eben zum Teil aus den 
nanziert. die solche zu leisten haben. Ich muss 
es ablehnen, dass man hier ,ozusagen eine Klassifiz1e

das wäre nämlich innerlich der erste 
der Einheit unserer AHV. ein Re

öffentlich 
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pflicht der Selbständigerwerbenden gesprochen. Es han
delt sich aber nicht um eine Reduktion. sondern es han
delt sich auch bei den Selbständigerwerbenden um eine 

der Beitragspflicht. Die Frage ist nur: Sollen 
erhöht 

werden. unter 
uder sollen sie beides wieder umfassen? Die ~~J~'-'"' 

Ihnen die beinhaltet, dass der 
der 

dass aber keine weitere 
eintreten soll. \Veil davon. auf die 

für die AHV als Ganzes keine 
erwarten wären. Ich bin der Meinung, dass wir Diskus
sionen um Steuerverhältnisse nach Möglichkeit nicht hier 
hineintragen soHten; denn wir wollen nicht die Steuer· 
verhältnisse mit der AHV allzu sehr durcheinanderbrin
gen, obwohl man natürlich sagen kann, diese SoHdari
tätsbeiträge stellten auch eine gewisse Art von Besteue
rung dar. Aber ich glaube, es wäre nicht richtig, wenn 
man sich da über die Steuerverhältnisse der Landwirt
schaft und anderer Kategorien noch speziell verbreiten 
möchte. Ich bitte Sie also, dem Antrag der Kommis
sionsmehrheit zuzustimmen. 

Wenk: Ich möchte nur ganz kurz ein paar Antworten 
geben: Herrn Kol!ega Graf möchte ich sagen: ich kenne 
aus nächster Nähe das Schicksal und die Probleme der 
Aerzte. Ich habe einen Nachbarn. der im Jahr über 
800 000 Franken verdient hat. Ich glaube, er hat keine 
Mühe, in irgendeiner privaten Versicherung für die skiz
zierten Fälle die nötige Vorsorge zu treffen. 

Herr Kollega Jauslin wegen der Bauern: Es gibt bei 
uns niemanden ausser den Bauern, der die Möglichkeit 
hat. da, Durchschnittseinkommen der letzten zwanzig 
Jahre a,Js Grundlage für seine Steuern zu nehmen. Das 
darf man bei dieser Gelegenheit vielleicht doch sagen. 

Herr Kollega M unz: Es sind eben diese beiden Ska
len, umrissen in ihren Endpunkten, und zwischendrin 
werden der Bundesrat und seine Mitarbeiter irgendwie 
interpolieren. Dann kommen sie zu einem Ueberschnei
dungspunkt bei 19 000 Franken. Wenn Sie also jetzt 
der Kommissionsmehrheit zustimmen. so verlangen Sie 
von den Bauern zum Beispiel oder generell von den 
Selbständigerwerbenden mit einem Jahreseinkommen 
unter 19 000 Franken, dass sie mehr leisten, als der Na
tionalrat ihnen zumuten wollte. 

und noch das andere wegen der Diskussion zwischen 
den Sozialpartnern: Ich glaube. es ist doch restlos klar. 
dass um das Sozialprodukt zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern und dass die Unterneh

ihrer Arbeiter diese 
2 Prozent oder zukünftig 2,6 Prozent leisten, sondern 
weil sie davon sind. dass die Frucht ihrer Arbeit 
~o viel wert ist. 

Heimann: Wir sprechen immerhin über 50 Millionen 
Franken mehr oder in der AHV-Kasse, und des
halb gestatte ich mir. auch noch das Wort zu „r,~r,.,t,., .... 

Graf hat 
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Wirtschaftsleben zu behaupten. Wenn er es aber tut. 
dann bm ich doch der Auffassung, dass er sich dann 
nicht allzu weit ausserhalb der Volksgemeinschaft stel
len soll. Die haben auch in un
,;erem Land eine besondere Stellung, und zwar eine sehr 
geachtete. Lnd da scheint es mir. dass man im 
Fall kaum von einer der Solidarität spre-
chen darf. wenn ein der über 
20 000 franken netto es ist immerhin netto ~ ver-
dient. nun den Beitrag in Prozenten zu zahlen 

wie ein Arbeitnehmer mit viel Einkorn-

es ausmacht. Ich 
dass der grosste Teil der 
gar nicht an der Rede haben möchte, sie würden 
AHV.Kasse nun 50 Millionen Franken kosten. Ich bin 
überzeugt. dass die Se!bständigerwerbenden bereit sind, 
diese 5.2 Prozent zu bezahlen. 

Meinem sehr verehrten Herrn Kollegen Jauslin muss 
ich auch noch einmal, wiederholen, was wir schon einmai 
diskutiert haben: Der Selbständigerwerbende, der sein 
Geschäft so führt, dass er überhaupt über die 20 000 
Franken netto kommt. der führt sein Geschäft gestützt 
auf eine Kalkulation. l'nd in der Kalkulation sind alle 
Unkosten inbegriffen. die er auszulegen hat. nämlich 
auch sem Beitrag an die AHV. Er bezahlt also diesen 
Beitrag ebenso wenig selbst wie der Arbeitnehmer, son
dern er überwälzt ihn auf jene, die ihm wieder ein Ho
norar zu bezahlen haben, genau wie eine Unternehmung 
die Beiträge für ihre Arbeitnehmer ebenfalls in Kalku
lationen zum Ausdruck bringt; das ist völlig selbstver
ständlich. Ich halte es mit Herrn Kollega Wenk, dass diese 
5.2 Prozent im heutigen Prämienrahmen ohne weiteres· 
zumutbar sind. Wenn Sie fragen. wo die Zumutbarkeit 
vielleicht überschritten werde. dann kann man meines Er
achtens feststellen: bei 6 Prozent könnte man wieder dar
über sprechen. 

Die Existenz der Freierwerbenden wird auf keinen 
Fall gefährdet. wenn Sie sie ebenfalls 5,2 Prozent be
zahlen lassen, wenn sie mehr als 20 000 Franken netto 
verdienen. 

Ich beantrage Ihnen deshalb mit Ueberzeugung, dem 
Nationalrat zuzustimmen. 

Bundesrat Tsclmdi: Ihre Kommission schlägt vor. 
gegenüber den Beschlüssen des Nationalrates zv,ei Diffe
renzen zu schaffen. nämlich einerseits bei den Beiträgen 
der Selbständigerwerbenden und andererseits bei den 
Einkommensgrenzen der Ergänzungsleistungen. Der 
Bundesrat hält sich in beiden Fällen an seine ursprüng-
1 ichen Anträge. also an die Ausführungen seiner Bot
schaft. Das bedeutet, dass er mit Ihrer Kommission bei 
den Ergänzungsleistungen die Differenz gegenüber dem 
Nationalrat schaffen möchte; er hält also dort an den 
niedrigen Ansätzen fest. Dagegen möchte er entspre
chend seiner ursprünglichen Stellungnahme dafür ein
treten. dass die Selbständigerwerbenden ebenfalls die 
vollen Beiträge zu bezahlen haben. Es ist richtig, wir 
hatten 5 Prozent Prämie vorgeschlagen. sie soll nun auf 
5.2 Prozent ansteigen. Aber wir glauben nicht. dass dies 
eine sehr schwenviegende Differenz ist und dass deshalb 
eine grundlegende Aenderung eintreten soll. 

Ich möchte die Diskussion nicht verlängern, sondern 
nur darauf hinweisen, dass uns vor allem zwei Argu
mente zu unserer Stellungnahme veranlassen. Das erste 
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ist ein mehr sozialpolitische~ Argument. Der Nationalrat 
vor. die Skala für die Prämien der 

bei 20 000 Franken 
zu lassen. Das 1st ohne Zweifel ein doch recht beträcht
lich hoher Ansatz. Das würde also bedeuten. dass bis 
zum Einkommen von 20 000 Franken der 
erwerbende seine AHV-Renten im Alter nicht mehr sel
ber finanziert. Wenn Sie nun den Beitrag auf 
-L6 Prozent dann bedeutet das. dass auch ein 

mit einem Einkommen 
25 000 Franken ~eine AHV-Rente nicht mehr finanziert. 
Er \\ ird also erhaiten. und ich 
be. das doch zu weit. Sie kennen die Krink. 

in der Krankenversicherung erhoben 
der offentlichen Hand an die Kran

kenkassenleistungen auch der vcrhältnismässig reichen 
Leute werden. eine Kritik, die etwas für sich 
hat. der aber nicht Rechnung getragen werden kann. we
gen der administrativen Komplikation unserer Kran
kenversicherung. Nun soll in der AHV eine ähnliche 
Entwicklung eingeleitet werden, indem also Leute, die 
über 20 000 Franken Einkommen beziehen, ihre spätere 
Sozialversicherungsleistungen nicht mehr mit den eige
nen Prämien finanzieren. 

Der zweite Grund ist ein finanzpolitischer. Herr 
Ständerat Heimann hat mit Recht darauf hingewiesen. 
dass der gesamte Einnahmeausfall 50 Millionen Fran
ken beträgt. Nun, ich will 22 Millionen Franken Ein
nahmeausfall als gerechtfertigt und unvermeidlich anse
hen. nämlich der gesamte Einnahmeausfall, der sich 
durch die degressive Skala ergibt, der Beiträge also, die 
von den sehr kleinen Leuten erhoben werden müssten. 
Aber der weitere Einnahmeausfall von 28 Millionen 
Franken für die finanzstärkeren AHV-Beitragszahler ist 
nach meiner Meinung nun nicht ohne weiteres in Kauf 
zu nehmen. 28 Millionen Franken im Jahr sind ein Be
trag, der ins Gewicht fäfü. Sie haben von Herrn Ständerat 
Odermatt gehört, dass das im Laufe der 20jährigen Fi
nanzierungsperiode eine Verminderung des AHV-Fonds 
um 800 Millionen Franken verursacht. 

Aus diesen beiden Ernägungen sozialpolitischer 
wie finanzpolitischer Art hält der Bundesrat an seiner 
ursprünglichen Stellungnahme fest. und er bittet Sie. in 
diesem Punkte dem Nationalrat zuzustimmen. 

Präsident: Wir können abstimmen. Die Kommission 
beantragt Ihnen hier eine Beitragshöhe von 4.6 Prozent, 
während Herr Ständerat Wenk beantragt, dem Beschluss 
des Nationalrates zuzustimmen. 

Abstimmung Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Wenk 

31 Stimmen 
8 Stimmen 

Präsident: Für die obere Grenze der sinkenden Bei
tragsskala beantragt die Kommission Fr. 16 000.-; ein 
anderer Antrag i~t nicht gestellt, Sie haben damit der 
Kommission zugestimmt. Artikel 6 ist damit gleichlau
tend mit Artikel 8 beschlossen. 

Odermatt, Berichterstatter: Ich habe meine Erläute
rungen bereits bei Artikel 5 gegeben. 

Art. 30, Abs. 4 

Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 
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Sie 

Art. 30, al. 4 

Proposition de 1a commission 
Adherer a Ia decision du Conseil national. 

Odermatt. Berichterstatter: In der Botschaft finden 
zur und zum 

früherer Erwerbseinkommen 
höherer Renten. Durch die fortschreitende 

sind die die be-
kanntlich bei dieser 7. AHV-Revision in Einkommen 
umgerechnet werden als für die Bemes
,ung der Renten recht erheblich entwertet worden. Die 

wirkt ,ich um so stärker aus, je die 
Zahl der Beitragsjahre ist. Deshalb wurde schon bei der 
6. AHV-Revision eine des durchschnittli
chen Betrages um einen Drittel vorgenommen. 

Mit der 7. AHV-Revision wird auch die Rentenformel 
geändert. indem der für die Rentenhöhe massgebliche 
Durchschnittslohn dem heutigen Lohnniveau angeglichen 
und eine Aufwertung um zwei Drittel vorgeschlagen 
wird. Wir haben diesem Antrag des Bundesrates zuge. 
stimmt. 

Für die im Jahre 1968 zuzusprechenden Renten er
gibt sich gemäss eingehenden l;ntersuchungen, dass mit 
einer durchschnittlichen Aufwertung der früheren Bei
träge um 72.5 Prozent dieses Ziel erreicht werden kann. 
Der Bundesrat erachtete aber eine pauschale Aufwertung 
der Beiträge bzw. der Einkommen der Jahre 1948 bis 
l 967 um zwei Drittel als gute mittlere Lösung. Der 
Ständerat stimmte diesem Vor,chlag zu; der Nationalrat 
beschloss jedoch eine Aufwertung der durchschnittlichen 
Jahreseinkommen um drei Viertel, was ziemlich genau 
der in der Botschaft genannten gerechtfertigten prozen
tualen Aufwertung entspricht. Die Zweidrittel-Aufwer
tung eines für die Rentenhöhe massgebenden durch
~chnittl ichen Einkommens von beispielsweise 10 000 
Franken ergibt aufgerundet einen Bemessungslohn von 
16 700 Franken, eine Dreiviertel-Aufwertung ergibt 
17 500 Franken; die Differenz beträgt also 800 Franken. 

Die Kommission beantragt, dem Beschluss des Na
tionalrates zuzustimmen. 

Angenommen -- Adopte 

Art. 43ter, Ahs. 2 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Art. 43ter, al. 2 

Proposition de la commission 
Adherer a !a decision du Conseil national. 

Odermatt, Berichterstatter: In. Absatz 2 des im AHV
Gesetz neu eingefügten Artikel5 43ter wird dem Bundes
rat die Aufgabe überbunden, jeweils auf Ende von zwei 
dreijährigen Perioden das Verhältnis zwischen Renten 
und Erwerbseinkommen überprüfen zu lassen und ge
gebenenfalls Anträge auf Aenderung des Gesetzes zu 
stellen. wenn dies zur Wahrung eines angemessenen Ver
hältnisses zwischen Renten und Erwerbseinkommen 
notwendig ist. 

Nach dem Antrag des Bundesrates und dem von uns 
heschlossenen Text hätte sich die Ueberprüfung des an
gemessenen Verhältnisses zwischen Renten und Erwerbs
einkommen nur auf die neu entstehenden Renten be
zogen. Diese Einschränkung ist tatsächlich nicht am 
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Platze. Die Kommission beantragt deshalb Zustimmung 
zur de, Textes gcmas, Beschluss des Na
tionalrates. Dadurch werden auch die Altrenten in die 

mer noch die 

Art. 55, Ahs. 3 

Antrag der Kommission 
zum Beschluss des Nationalrates. 

Art. 55, ,1l. J 

Proposition de 1a commission 
Adherer a la dccision du Conseil national. 

In Artikel 55 des AHV-Gesetzes sind die Sicherheits
leistungen gereg::IL die die Gründerverbände zu erbrin
gen haben. und z,var für Forderungen. die allenfalls ent
stehen könnten durch L;nterlassungen oder Fehler oder 
,;trafbare Handlungen der Kassenorgane. Bisher betrug 
der Mindestbetrag 100 000 Franken. Der Bundesrat hat 
vorgeschlagen. diesen Mindestsicherheitsbetrag auf 
200 000 Franken zu erhöhen. Zugleich hat er den 
Höchstbetrag auf l Million hinaufsetzen wollen. Wir 
haben diesem Vorschlag ebenfalls zugestimmt. Der Na
tionalrat hat nun ebenfalls die Verdoppelung dieses Be
trages von ursprünglich 250 000 Franken beschlossen. so 
dass sich der maximale Sicherheitsbetrag nur auf 500 000 
Franken beziffern würde. Ich glaube, dass hier keine 
grosse Differenz besteht und dass mit diesem Betrag 
für allfällige Schäden erne genügende Sicherheitssumme 
zur Verfügung stehen würde. Die Kommission stimmt 
einstimmig der Fassung des Nationalrates zu. 

Angenommen Adopte 

A hschnitt / II 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrat-:s. 

Chapitre lll 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national. 

Odermatt, Berichterstatter: Sowohl bei Litera a wie 
bei Litera b, in Abschnitt fII. wurde vom Nationalrat 
eine Aenderung beschlossen. fn den einleitenden Bemer
kungen habe ich ausgeführt, dass die Kommission mit 
einer Dritteiserhöhung der laufenden Renten einverstan
den ist. Unter Litera b wird nur noch verdeutlicht, dass 
die Dritteiserhöhung ebenfalls für die laufenden ordent
lichen Renten gilt und nicht nur für die Neurenten. Die 
vom Nationalrat beschlossene Ergänzung unter Litera a. 
Ziffer 3. ,teilt in bczug auf die Rentengestaltung und 
Rentenhöhe in einem engen Zusammenhang zu Litera b. 
Die Neurenten werden gemäss der revidierten Rentenfor
mel ermittelt. Diese sollten aber schon rein gefühlsmäss1g 
nicht tiefer sein als die einheitlich um einen Drittel ver
besserten Altrenten. Die von der AHV · und IV -Korn-
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mission Rentenformel. die gemäss Artikel 34. 
Absatz l. zur Anwendung führt bei den Fest-
,etzungen der Neurenten zu m der 
Rentenhohe. indem die "ieurenten der 
Jahre i 969 und Fl70 im V t:rhältnis zu den Altrenten bei 

Fmkommen kleiner kön-
1m letzten Jahr d:::r Ge-

,etzeuev1,1on entstanden ,ind. Et\va Prozent Altrentner 
aller den des 

ner des Jahres 1 

gestützt auf diese 
des Knicks in 

Renten erhalten als Neurent-
und eventu-:11 des Jahres I Nach· 

her verschwinden diese Differenzen automatisch. 

Der Bundesrat nun durch Ziffer 3, Litera a. er-
mächtigt \,erden. mit einem rnn ihm festzusetzenden 

für die 'leurenten der Jahre 1969 und 
massgeb!iche durchschnittliche Jahreseinkommen von 
über 5000 Franken und von als 16 000 Franken 
so zu erhohen. dass die daraus resultierenden Renten 
nicht kleiner sein werden als die um einen Drittel er
höhten Altrenten. Diese Korrektur. die wie gesagt -
nur vorübergehend notwendig sic'in wird. erfordert ge
samthaft hochstens 3 ~1illionen Franken. Die Beseiti
gung dieser Unebenhenen kommt vor allem den mitt
leren Einkommenskategorien zugut. 

In einem einlässlichen erganzenden Bericht vom 
6. Juli 1968 an die Mitglieder der nationalrät!ichen 
AHV-Kommission. von dem auch die Mitglieder unserer 
Kommission Kenntnis erhalten haben, werden die Zu
sammenhange, die zur Ergänzung des Textes in Litera a 
veranlasst haben, einlässlich dargelegt. Die Kommission 
beantragt Zu:;,t1mmung zum Beschluss des Nationalrates. 

A ni;cnomme11 -- Adoptc 

AhYchniEt IV 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Chapitre IV 

Proposition de la commission 
Adherer a Ja decision du Conseil national. 

Odermatt, Berichterstatter: Die Bestimmung, die vom 
Nationalrat bei Abschnitt IV eingefügt worden ist, be
deutet nichts anderes als eine Präventivmassnahme. und 
zwar in dem Sinne. dass. wenn das Gesetz über die Ta

das ja kürzlich den 
und Beratung unterbreitet worden 

A/,1chniu ,-, 

::. A i. 

Antra2 der Kommission 

Proposition de la commission 
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Odermatt, Berichterstatter: Bei Artikel 2. Absatz 1. 
des Bundes

gesetzes über die zur AHV und 
IV enthält. besteht eine letzte we,entliche Differenz zum 
Nationalrat. 
\tinder der 

hier um das Mehr oder 
Mit 78. 77 Stimmen 

qe vnm Bundesrat 
un,erem Rat beschio,sen worden ,md. Die 
Ansatze machen für Alleinstehende 300 Franken. 

480 Franken und für Waisen 150 Franken 
Gestatten Sie mir eine bevor ich mich zu 
J1e,em Be,chluss des Nationalrates äussere und Ihnen 
den 

In den m unserem Rate in der Som-
mersession hat Herr Bundesrat Dr. T ,chudi wört! ich aus

dch ware bereit. mit jedem von Ihnen eme 
Wette dass im Nationalrat noch Anträge ge
<.teilt ,,erden, den Ansatz der Ergänzungsleistungen ho
her anzusetzen. als wir ihn vorschlagen.» Mit dieser 
Prophezeiung hat Herr Bundesrat Dr. Tschudi grosse 
\fenschenkenntnis, sogar m bezug auf die Kenntnis der 
Politiker an den Tag gelegt. Ich wiH ihn nicht fragen, 
wie viele \Vetten er eingegangen ist und gewonnen hat. 

Zur Sache selbst ist zu sagen. dass es bei einer wei
teren Erhöhung der Ansätze den finanzschwachen Kan
tonen nicht mehr moglich wäre, mit den finanzstarken 
Kantonen Schritt zu halten. obwohl sie nur 30 Prozent 
der Kosten der Ergänzungsleistungen zu tragen hätten. 
Bisher konnten sie Schritt halten. ohne von der Ermäch
tigung Gebrauch zu machen, die Ansätze tiefer anzu
setzen. Nachdem nun aber diese Herabsetzungsmög-
1 ichkeit im Gesetz nicht mehr besteht. würde den Kan
tonen auch kein anderer Weg mehr offenstehen, als 
die Maxima zu reduzieren oder die Beiträge für hö
here Ansätze auszurichten. Dadurch würde man eine 
Deklassierung der finanzschwachen Kantone gegen
über den finanzstarken provozieren. Das sollte vermie
den werden. Sollte die vom Nationalrat beschlossene 
Ausweitung der Ansätze nach oben auf der ganzen Linie 
realisiert werden, würden jährliche Mehrausgaben von 
mindestens 40 Millionen Franken entstehen. wovon 55, 
Prozent oder 22 Millionen Franken von den Kantonen 
und 45 Prozent oder I 8 Millionen Franken vom Bund 
zu tragen wären. Der gesamte Aufwand des Bundes und 
der Kantone für die Ergänzungsleistungen würde dann 
w,ammen den jährlichen Betrag von 280-290 Mil
lionen Franken ausmachen. E5 bleibt nach wie vor 
den finanzstarken Kantonen und Städten unbenom-
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Ecole polytechnique de l'Cniversite de Lausanne 

Im Namen der Kommissionsmehrheit ,ie setzt 
sich meines Wissens aus elf Mitgliedern gegen zwei Mit
glieder zusammen beantrage ich Ihnen. an unserem 
Beschluss festzuhalten. 

Angenommen Adopte 

Arr. 6, Abs. 2. l. Satz 

Antrag der Kommission 

zum Beschluss des Nationalrates. 

Art. 6, al. 2, Ire 

Proposition de 1a commission 

Adherer a la decision du Conseil national. 

Odermatt. Berichterstatter: Die Aenderung in Ar
tikel 6. Absatz 2, beschlägt nur formelle Vorschriften in 
bezug auf administrative Vorkehren der Kantone. Ma
terielle Bedeutung kommt dieser Bestimmung nicht zu. 
Die Kommission beantragt Thnen Zustimmung zum Be
,chluss des Nationalrates. 

Angenommen Adopte 

An den Nationalrat -- Au Conseil national 

Vormittagssitzung vom 2. Oktober 1968 

Seance du 2 octobre 1968, matin 

Vorsitz - Presidence: Herr Wipfli 

9893. Polytechnische Schule der Universität 
Lausanne. Übernahme durch den Bund 

Eeole pplytechnique de l'Universite de 
Lausanne~ Transfert ä la Confederation 

Siehe Seite 103 hiervor - Voir page 103 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 1. Oktober 1968 
Decision du Conseil national du l er octobre 1968 

Differenzen. - Divergences 

Bundesgesetz - Loi fedenlle 

Art. 7 
Antrag der Ko1_11mission 

Zustimmung zum Beschluss ~es Ständerates. 
\ 

Proposition de la co"?mission 
Adherer a. Ja decision du Conseil ·~es Etats 

\ 
M. Torehe. rapporteur: Dans si seance d'hier, le 

Conseil national a vote l'arrete relatif au transfert a. Ja 
Confederation de l'Ecole polytechnique de l'Universite 
de Lausanne, selon le message 9893, et\ se ralliant au 
texte adopte par notre Chambre. c'est-a-dlre au texte du 
Conseil federal legerement modifie a l'article 2. Par 
consequent. il n'y a pas de divergence sur · rarrete lui
meme. En revanche, ,il en existe une dans Je texte de Ja 
loi federale sur !es ecoles polytechniques. qui est un com-
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plement a. !'arrete federal Iui-meme. Cette divergence est 
de peu p'importance. A J'article 7. 2e alinea, en effet, le 
texte propose par Ie Conseil federal et vote par notre 
Chambre etait !e suivant: 

«Les plans d'etudes et !es examens de diplöme des 
deux ecoles doivent etre coordonnes de telle maniere que 
!es diplömes soient equivalents et que !es etudiants 
,ent passer, a n'lmporte quel semestre. d'une ecole a 
rautre en qu'un minimum de difficultes. 
De !es de rune des ecoles devront pouvoir 
suivre sans examen d'adrnission 
du troisieme de rautre.» 

Autrement dit, J'idee voulue par le c'est 
d'assurer. des Je debut. la plus coordination entre 
!es deux ecoles de maniere que !es etudiants puissent 
profiter au mieux des possibiiites qu'elles Ieur offrent. 

Le Conseil national. a la suite de la proposition de sa 
commission, a estime necessaire de biffer un petit membre 
de phrase, celui qui dit que !es etudiants devraient pou
voir passer d'une ecole a l'autre «en n'eprouvant qu·un 
minimum de difficultis». 

Reunie ce matin, votre commission est d'avis qu'il 
faut eviter cette divergence et biffer des lors ce membre 
de phrase. qui n'est pas 4l'une importance capitale. L'Ldee 
essentielle. c·est que Ja cloordination existe des Je debut 
et que l'on facilite vraiment l'acces aux deux ecoles. 

Dans ces conditions. votre commission, unanime. vous 
propose de vous rallier au texte issu des deliberations du 
Conseil national et, par coqsequent. d'eliminer la petite 
divergence. 

Präsident: Herr Wenk unterbreitet einen kleinen 
Abänderungsantrag zu Artikel 7. 

Wenk: Mir scheint der Antrag Gut sei nicht gut; 
wenn hier die Studienpläne und Prüfungen so zu ko
ordinieren sind, dass in jedem Semester ein Wechsel von 
der einen Hochschule zur andern möglich wird. so ist 
das ganz einfach eine Uebertreibung. Man fällt von einem 
Extrem ins andere. Vor einigen Jahren war es an der 
ETH nicht möglich, auch nur ein Jahr an eine ausländi
sche Hochschule zu gehen; es wurde'einem hervorragen
den Studenten nach einem solchen Aufenthalt erklärt: 
«Das ist ganz interessant, dass Sie dort gewesen sind, uns 
aber kümmert das nicht. Sie haben hier Ihr Studium fort
zusetzen. wo sie aufgehört haben.» Das war ganz be
stimmt übertrieben und nicht im Interesse einer guten 
Ausbildung unserer Ingenieure. Wenn ma'p nun aber um
gekehrt einen Wechsel jedes Semester v~rsieht, so gibt 
das eine Einengung, etwa de• preussischen 
Mittelschulen, wo man wusste, am 1. Mor\tag im April 
wird in der dritten Klasse der Feldhase btijiandelt. So
weit sollte man n,icht gehen. Eine Schule muss eine ge
wisse Bewegungsfreiheit haben, und gerad~, in diesem 
Falle wäre es doch denkbar, dass der gleiche Dozent 
für die beiden Hochschulen engagiert wird, d~ss er viel
leicht im Sommersemester seine Spezialvorlesung in Zü
rich und im Wintersemester die gleiche in Lausitnne hal
ten könnte. Zudem ist vom Studierenden aus zu sagen. 
dass ein Wechsel der Hochschule nicht ganz ohne Schwie
rigkeiten vor sich geht ; denn man braucht dazu nicht 
nur Sprachkenntnisse genereller Art, sondern man muss 
noch die Fachsprache beherrschen. Nach einem der bei
den Vordiplome wäre ein Wechsel ausserordentlich wert
voll. 

Es ist zu begrüssen. dass das Gesetz eine Koordina
tion erzwingt. Es wäre aber eine unerträgliche Einengung, 
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Vormittagssitzung vom 2. Oktober 1968 

Seance du 2 octobre 1968, matin 

Vorsitz Presidence: Herr Conzett 

9898. Alters- und Hinterlassenen
V ersicherung. 7. Revision 

Assurance-vieillesse et survivants. 
7e revision 

Siehe Seite 465 hiervor - Voir page 465 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom . Oktober 1968 
Decision du Conseil des Etats du 1 ,·r octobre 1968 

Differenzen - Divergences 

Bundesgesetz - l.oi federale 

Art. 6 und 8 

Antrag der Kommission 

lvfehrheit 

Art. 6 

581 

Die Beiträge versicherter Arbeitnehmer, deren Ar
beitgeber nicht der Beitragspflicht unterliegt, betragen 
5 Prozent des massgebenden Lohnes, wobei dieser für 
die Berechnung auf die nachsten 100 Franken abgerun
det wird. Beträgt der massgebende Lohn weniger als 
18 000 Franken im Jahr, so vermindert sich der Bei
tragsansatz nach einer vom Bundesrat aufzustellenden 
sinkenden Skala bis auf 2.5 Prozent. 

Art. 8, Abs. l 
Vom Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 

wird ein Beitrag von S Prozent erhoben. wobei das Ein
kommen auf die nächsten 100 Franken abgerundet v.:ird. 
Beträgt dieses Einkommen weniger als 18 000 Franken, 
aber mindestens 1600 Franken im Jahr, so vermindert 
sich der Beitragsansatz nach einer vom Bundesrat auf
zustellenden sinkenden Skala bis auf 2.5 Prozent. 

.Winderheit 

(Rohner. Ballmoos, Blatti, Caroni. Debetaz, Degen, 
Meyer-Boiler, Tschopp, Tschumi) 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 6 et 8 

Proposition de 1a commission 

Majorite 

Art. 6 

Les cotisations des assures dont l'employeur n 'est pas 
tenu de payer des cotisations sont egales a 5 pour cent 
du salaire determinant, arrondi au multiple de 100 francs 
immediatement inferieur. Si Je salaire determinant est 
inferieur a 18 000 francs par an, le taux de cotisation 
est reduit jusqu'a 2,5 pour cent, selon un bareme degres
~if qu'etablira le Conseil federal. 

Art. 8, al. l 

II est pen;u. sur le revenu provenant d'une activite 
independante, arrondi au multiple de 100 francs imme
diatement inferieur, une cotisation de 5 pour cent. Si ce 
revenu est inferieur a 18 000 francs, mais d'au moins 
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1600 francs par an. le taux de cotisation est reduit jusqu'a 
2..5 pour cent. selon un bareme qu'etablira le 
Conseil federal. 

.if inorite 

(Rohner. Ballmoos. Blatti. Caroni. Debetaz. 
Meyer-Boiler, Tschumi) 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Meyer-Boiler. Berichterstatter der Mehrheit: Der 
Ständerat hat gestern die Differenzen zur 7. AHV-Revi
,ion behandelt. In den wesentlichen Punkten der Renten

bei den Unselb
hat er unsere Beschlüsse übernom

men. Es bestehen daher noch zwei Differenzen. die Sie 
auf einer kleinen Fahne vorfinden. Die Arti
kel 6 und 8 können gemeinsam behandelt werden. denn es 
handelt sich materiell um identische Bestimmungen. 

Die erste Differenz betrifft die Artikel 6 und 8 im Ab
schnitt 1. Artikel 6 regelt die Beiträge der Arbeitnehmer. 
deren Arbeitgeber nicht der Beitragspflicht unterliegen. 
Artikel 8 regelt die Beiträge der Selbständigerwerbenden. 
Für beide Kategorien dieser Beitragsprlichtigen hat unser 
Rat letzte Woche mit 91 : 75 Stimmen beschlossen, die 
Beitragsleistung auf 5.2 Prozent, d. h. auf den doppel
ten Betrag der persönlichen Leistungen der Unselb
ständigerwerbenden gemäss Artikel 5, festzusetzen. Die 
Minderheit unseres Rates wollte mit einem Beitragssatz 
von 4,6 Prozent den Beschluss des Ständerates tiberneh· 
men. Gleichzeitig beantragte sie. das Grenzeinkommen 
für den Beginn der sinkenden Beitragsskala auf 16 000 
Franken gemäss Antrag des Bundesrates und Beschluss 
des Ständerates festzulegen. Der Ständerat hat nun ge
stern beschlossen, an seiner Fassung festzuhalten mit der 
entsprechenden Aenderung, die sich aus der Erhöhung 
der Gesamtbeitragsleistung von 5 auf 5.2 Prozent ergibt. 
Er beschloss, den Beitragssatz in Artikel 6 und 8 auf 4,6 
Prozent festzulegen, unter gleichzeitiger Begrenzung des 
Beginnes der sinkenden Beitragsskala auf 16 000 Franken. 
Dieser Antrag figuriert auf der Ihnen ausgeteilten klei
nen Fahne als Minderheitsantrag unserer Kommission. 

Unmittelbar nach Abschluss der Verhandlungen im 
Ständerat ist unsere Kommission gestern abend nochmals 
zusammengetreten. Nach eingehender Diskussion stimmte 
sie mit IO : 9 Stimmen einem neuen Antrag unseres Kol
legen Schuler zu, den Sie als Mehrheitsantrag auf der 
kleinen Fahne vorfinden und der für die Artikel 6 und 8 
folgende Regelungen vorsieht: Beitragsleistung von 5 
Prozent gemäss dem ursprünglichen Antrag des Bundes
rates bei gleichzeitiger Erhöhung des Grenzeinkommens 
für den Beginn der sinkenden Beitragsskala von 16 000 
auf 18 000 Franken. Mit diesem Antrag Schuler, der nun 
zum Antrag der Kommissionsmehrheit geworden ist, soll 
die absolute Solidaritätsleistung der Unselbständigerwer
benden ohne Beitragsleistung eines Arbeitgebers und der 
Selbständigerwerbenden auf 4.8 Prozent begrenzt wer
den. Darüber hinausgehende Beitragssätze sollen durch 
die Selbständigerwerbenden und durch die Unselbständig
erwerbenden ohne Beitragsleistung eines Arbeitgebers 
im gleichen Ausmass wie durch die Unselbständigerwer
benden, also mit der Hälfte, getragen werden. 

Diese Lösung würde die Mindereinnahmen, die ge
mäss Beschluss des Ständerates auf rund 28 Millionen 
Franken beziffert werden können, auf rund 10 Millionen 
Franken reduzieren. Mit diesem Antrag kann vermutlich 
die Differenz zum Ständerat nicht eliminiert werden. Sein 
Beschluss wurde gestern mit 31 : 8 Stimmen gefasst, und 
es ist nicht anzunehmen, dass der Antrag Schuler, nun 

michael.tellenbach
Textfeld

michael.tellenbach
Textfeld



Assurance vieillesse et survivants 

Mehrheitsantrag unserer Kommission, eine Umstellung 
der Meinungen in der Kleinen Kammer bewirken wird. 
Persönlich werde ich, wie bis anhin, unserer Kommis
sionsminderheit zustimmen. Als Kommissionspräsident 
und damit als Sprecher der Mehrheit habe ich Sie jedoch 
zu ersuchen, den Antrag der Kommissionsmehrhdt anzu
nehmen. 

M. Primborgne. rapporteur de la majorite: Votre 
commission a conna1ssance du resultat des delibera
tions du Conseil des Etats. Deux divergences seulemem 
subsistent. La se rapporte aux articles 6 et 8 
relatifs aux cotisations des et la seconde a 
l'article 2, alinea. de la loi sur les prestations 

qui a trait au revenu annuel determi-
nant donnam droit a une complementaire. 

En ce qui concerne les art1cles 6 et 8, le Conseil des 
Etats a decide, par 31 voix contre 8, de maintenir sa pre
miere option, c'est-a-dire de fixer la cotisation des in
dependants a 4,6 pour cent et la !imite du salaire determi
nant a 16 000 francs, le taux minimum de la cotisation 
pouvant etre reduit jusqu·a 2,6 pour cent. 

Nous vous avons deja explique que !es chiffres de 
4.6 et de 2,6 pour cent procedaient du desir d'harmoniser 
la prime exigee des independants avec ce!le des salanes. 
cette derniere passant de 2 a 2,6 pour cent, !es indepen
dants voyant !e taux des cotisations, qui etait primitive
ment de 4 pour cent, passer a 4,6 pour cent. 

Votre comrnission, par 10 voix contre 9, vous propose 
de revenir a la cotisatlon de 5 pour cent proposee par 
le Conseil fä<leral, mais de fixer a 18 000 francs le mon
tant du salaire au-dessous duquel peut s'echelonner la 
degression, cette demiere pouvant aller jusqu'a un taux 
de 2,5 pour cent. Ces remarques s'appliquent donc a l'ar
ticle 6. 

Pour ce qui concerne l'article 8, la cotisation s'ex
prime par 5 pour cent, respectivement 2,5, alors que le 
revenu se situe entre 18 000 et 16 000 francs. La minorite. 
au nom de laquelle s'exprimera M. Rohner, adhere a la 
decision du Conseil des Etats, c·est-a-dire aux taux de 
4.6 et 2,6 pour cent, la base du revenu etant fixee a 
16 000 francs. Nous vous rappelons que l'adhesion a la 
decision du Conseil des Etats. donc a la proposition de 
Ja minorite de la commision, priverait l'assurance-vieil
lesse de 28 millions de francs de recettes. Quant a la 
proposition de la majorite, issue d'un vceu de notre col
Iegue M. Schuler, eile priverait l'assurance-vieillesse de lO 
m1llions de francs. II s'agit d'options sur lesqueHes je 
pourrais m'exprimer longuement sans d'ailleurs modifier 
les convictions qui se font face. C'est pourquoi je ne 
vous entretiendrai pas plus longuement au nom de la 
commission, laissant a votre Conseil le soin de trancher 
par son vote une situation qui va vous etre exposee par 
les tenants de l'une et l'autre des solutions. 

Grütter: Ich beantrage Ihnen im Namen meiner 
Fraktionskollegen in der Kommission Festhalten am Be
schluss des Nationalrates zu Artikel 8. Der Nationalrat 
hat in jenem Beschluss festgehalten, dass auch die Selb
ständigerwerbenden einen Beitragssatz von 5,2 Prozent zu 
entrichten haben; festgesetzt ist dort auch, von welchem 
Einkommen an die Progression Geltung haben soll, 
nämlich von 20 000 Franken an. Jch glaube, man muss 
alles zusammen sehen. Es wäre jedenfalls nicht recht 
verständ!icch, dass man mit der Grenze für die Degression 
auf 20 000 franken gegangen wäre, wenn man nicht 
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hätte annehmen dürfen, dass es eine Selbstverständlich
keit sei, dass der Beitrag für die Selbständigen auf 5,2 
Prozent werde. 

Was der Ständerat beschlossen hat und was die Kom
missionsminderheit will, bringt der AHV einen Ein
nahmenausfall von 28 Millionen Franken im Jahre. Das 
ist prinzipiell und im Ausmass ein böser Streich gegen die 
gesunden Finanzgrundlagen der AHV. Man darf nämlich 
nicht nur auf ein Jahr oder auf ein paar Jahre l)iicken. 
sondern muss es auf weitere Zukunft tun. Gestern hat 
der dass von ei-
nem an der AHV-Fonds recht erheb-

genommen wird, so dass er nicht ein
mal die Höhe von zwei Jahresausgaben der AHV er· 
reicht. In diesem Zusammenhang darf man doch auch 
darauf verweisen und Herr Bundesrat Tschudi hat 
das mehr als einmal in diesem Rate getan -, dass heute 
Beiträge fliessen von Fremdarbeitern, die nicht ewig bei 
uns bleiben, die einmal weggehen, aber die einen Renten
anspruch in einem viel spätem Zeitpunkt haben. Eigent
lich ist der AHV-Fonds neben andern Aufgaben, die 
er zu erfüllen hat, auch für diese spezielle Aufgabe vor
handen. Wenn er jetzt schon oder in den nächsten Jahren 
nicht mehr so geäufnet werden kann, wie er geäufnet 
werden ,oHte. und angezapft werden muss. dann werden 
die jünger.:n Generationen in ein~m späteren Zeitpunkt 
mit höheren B~iträgen die Renten der dannzumal Alten 
finanzieren müssen. Es ist dies aber nicht nur im Aus
mass und prinzipiell eine Attacke gegen die gesunden 
Finanzgrundlagen der AHV, sondern wenn die Prämie 
für die Selbständigerwerbenden auf 4,6 Prozent herab
gesetzt werden soll, kommt dies auch einem erheblichen 
Abbau des Solidaritätswillens derer gleich, die wirklich 
dieses Solidaritätsopfer bringen könnten, und von Soli
darität spricht man ja zu gewissen Zeiten in gewissen 
Kreisen in sehr hohen Tönen. 

Es ist noch etwas anderes zu bedenken, nämlich die 
Prämienbemessung für die Selbständigerwerbenden und 
die Unselb~tändigerwerbenden. Ich muss mich leider da 
wiederholen. aber es ist ein wichtiges Argument dafür, 
dass die Prämien für die Selbständigerwerbenden auf 
5.2 Prozent, wie für die Unselbständigerwerbenden mit 
ihren Arbeitgebern, festgesetzt werden. Die Grundlagen 
,ind völlig verschieden. Der unselbständige Arbeiter 
bezahlt vom Bruttolohn, ohne dass davon überhaupt ein 
Abzug gemacht werden kann, die Prämien an die AHV. 
Dort besteht die Prämienerhebung an der Queile. Beim 
Selbständigerwerbenden erfolgt die Prämienerhebung 
auf Grund der Wehrsteuereinschätzung, wobei er Un
kosten abziehen kann, unter anderem auch 5 Prozent des 
von ihm investierten Eigenkapitals. Der Finanzvorstand 
der Stadt Zürich sagt, das sei doch klar. Es besteht aber 
ein erheblicher Unterschied. Der Finanzvorstand der 
Stadt Zürich weiss auch, dass der Unselbständigerwer
bende den letzten Rappen durch Lohnausweis zu ver
steuern hat. Sie wissen, welche Möglichkeiten die Selb
.9tändigerwerbenden haben. Diese werden sehr oft aus
geschöpft. Die Prämien würden also erhöht, die auf 
Grund des Wehrsteuerbetrages, reduziert durch einige 
Abzüge, berechnet werden. Das ist doch etwas ganz an
deres. Es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen 
der Steuererklärung eines Unselbständigen und der ei
nes Selbständigerwerbenden, und der Unterschied der 
Prämienleistungen ist dem Betrag nach noch grösser, wenn 
\ie vom Bruttoeinkommen eines Unselbständigerwerben
den einerseits und vom Wehrsteuerbetrag, nach Ab· 
zügen, vom Selbständigerwerbenden erhoben werden·. 
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L'ebrigens haben wir für wirtschaftlich schwächere 
Kreise einen Betrag von 20 000 Franken Wenn 
also Einkommen für den Selb-

wie ich es vorher habe. 
Fr:rnken zahlt er nicht die 

volle Prämie, ,ondern von da an tntt eine Degression ein. 
Bisher hatten bei 12 000 Fran-
ken. Nun wis,en Ihnen. dass 
,chon 91 Prozent der Pflichtigen der Landw1n-
schaft nicht den bezahlten. \fan die 

000 Franken 1m gesamten sehen und abschatzen, wie 
viele Leute au~ der Landwirtschaft bei Grenze 

weiter. Ein Ver
Fraktion hat hier 

die,e Pramie 
nicht aus dem eigenen Sack zahlen, das heisst, sie lastet 
nicht auf ihrem Buckel, sondern der Anwalt, der Notar 
und so weiter macht seinen Kunden die Rechnung, und 
der Fabrikant schlägt den Betrag aut den Warenpreis. 
so dass das schlies,!ich der Konsument bezahlt. Das Ent· 
scheidende aber ist: Wenn dieser Betrag nicht in der vol
len Höhe erhoben wird. haben wir einen Einnahmen
ausfall von 28 Millionen Franken. 

Es ist merkwürdig-das sollte man auch bedenken 
dass es bei den Selbständigerwerbenden Kreise gibt. die 
nicht die vollen Prämien bezahlen. aber Renten bezie
hen, wie wenn sie den vollen Beitrag bezahlt hätten. Das 
1st doch nicht in Ordnung. Nach unserer Auffassung ist 
es ein Akt der Solidarität und eine notwendige Mass
nahme zur Gesunderhaltung der finanziellen Grundlage 
der AHV, dass unser Rat an seinem Beschluss, den er in 
der letzten \Voche gefasst hat, festhält. Ich empfehle dies. 

Sclmler: Wie Sie soeben vernommen haben, besteht 
die wesentliche Differenz gegenüber dem Ständerat bei 
den Artikeln 6 und 8. Diese Differenz betrifft den AHV
Beitrag für die Selbständigerwerbenden und die Lohn
verdiener ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber. Sie scheint 
mir von so grosser Bedeutung, dass es sich rechtfertigt, 
auch in dieser elften Stunde unserer Beratung über die 
7. AHV-Revision dazu noch einmal ein paar grundsätz
liche Ueberlegungen anzustellen. 

Wenn der Ständerat mehrheitlich beschlossen hat, 
den AHV-Beitrag der Selbständigerwerbenden generell 
auf 4,6 Prozent des Erwerbseinkommens zu beschrän
ken, ,o bedeutet dies emmal den Verlust von gegen 30 
Millionen Franken Einnahmen pro Jahr der 
ursprünglich \ on unserem Rat beschlossenen Be:tr:1gs-
lösung. Das auch für die gro,se AHV keine 
keit, summit:rt ~ich diese Differenz doch innert 20 Jahren 
auf gegen 800 Millionen Franken. Wir haben die zusätZ· 
liehen Rentenv1crbessenmgen gegenüber den Vorschlägen 
des Bundesrates mit weiteren 0.2 Prozent Be1tragstrhö
hung nur knapp finanziert. Wenn wir jetzt. bei der Bti
tragslösung für die Selbständigerwerbenden, der Minder
heit und dem Ständerat folgten, würden wir aus dieser 
Finanzierung 10 Millionen Franken pro Jahr wieder 
herausbrechen und damit mehr als einen Viertel unserer 
eigenen Zusatzfinanzierung wieder zunichte machen. 

Die Beschränkung de, Beitrages für die Selbständig
erwerbenden auf generell 4,6 Prozent gemäs, Beschluss 
des Ständerates. dessen müssen sich sowohl Befürworter 
wie Gegner die,er Lösung bewusst ,ein, stellt aber auch 
einen Entscheid von gr,mer grundsätzlicher Tragweite 
dar. Damit \,ürde nämlich em für allemal fixiert. dass 
die Solidarit:itskomponente der Selbständigerwerbenden 
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in der AHV. wie sie bisher seit 1948 im AHV-Bei-
trag rnn 4 Prozent enthalten ist, das absolute Maximum 
darstelle und daher weder bei dieser 7. Revision noch 

t:mem ,patem Ausbau der AHV verstärkt 
erden dürfe. Ich berneifle, dass dies wirklich die Mei

unsercs Rates ist. 

Ich will mich hier nicht noch einmal mit den 
menten auseinander,etzen. die für eine solche 

zu werden · denn darüber, wer bei der 
AHV schlussendlich welchen T dl der Prämien wirklich 
,elber trägt und nicht einfach wieder abwälzt, werden 

uns vermutlich heute ebenso 
,emerze,t bei den 

wie 
Auseinandersetzun-

gen daruber, wer im Endeffekt die Warenumsatzsteuer 
bezahlt. Ich will Ihnen auch nicht nochmals die Gründe 
-.viederholen, die gegen eine soiche generelle Reduktion 
des AHV-Beitrages für die Selbständigerwerbenden spre
chen. Auch das ist hier in der Eintretensdebatte bereits 
von zahlreichen Rednern getan worden. Dagegen liegt 
mir daran, nochmals deutlich zu unterstreichen, dass es 
bei dieser Frage um eine Weichenstellung von grundsätz
licher Bedeutung im Hinblick auf die Finanzierung der 
AHV in der Zukunft geht. Für eine solche Generalreduk· 
tion des Beitragssatzes der Selbständigerwerbenden ge

jenem, der für die Unselbständigerwerbenden 
mit 5.2'' festgelegt worden ist, berufen sich die Befürwor
ter gerne auf den Entscheid der A.HV-Kommission und 
auf die Ausführungen des Bundesrates in der Botschaft. 
Was aber sagt der Bundesrat im einschlägigen Abschnitt 
der AHV-Botschaft zu diesem Problem? Auf Seite 44 
stellt er dazu fest: «Da jedoch die allgemeine Solidarität 
bei einem Beitragssatz von insgesamt 6 % (d. h. 5 % 
für die AHV) noch nicht als überspannt bezeichnet wer
den kann, hat die Kommission von Anträgen zur Be
grenzung der Solidarität abgesehen. Sie hebt aber her
vor. dass weitere Erhöhungen des Beitragssatzes grund
,atzliche Fragen über die künftige Struktur der AHV 
aufwerfen und besondere Massnahmen erfordern wür
den.» Lnd der Bundesrat fügt bei: «Wir teilen diese Auf
fassung, sind aber der ~teinung, dass diesem Problem 
vorderhand noch keine praktische Bedeutung zukommt. 
da der Beitragssatz von 6 Prozent in absehbarer Zeit 
kaum verändert werden dürfte.» 

Diesen Ueber!egungen des Bundesrates wird man. 
,elbst wenn man ,ie nicht vollig zu teilen vermag, zu
gute halten, dass sie dem Empfinden der Selbständig
erwerbenden entgegenzukommen ,bestrebt sind und ihm 
!<.echnung zu tragen versuchen. Ueberraschend ist nun 
:ibn. das, die Anhänger einer Beitragsreduk-
t 10n starken Beitragserhöhung 
für die Seibständigerwerbenden --- was das selbe ist, auch 
wenn es in d.:n Ohren der Befürworter in dieser For· 
mu!ierung etwas angenehmer tönt _ ..... sich zwar gerne 
,iuf die Argumentation des Bundesrates zu diesem Pro
blem berufen. daraus dann aber Schlüsse ziehen, die je· 
nen des Bunde~rates diametral zuwiderlaufen. Der 
Bundesrat anerkennt zwar, dass es Grenzen gibt für 
die Solidaritätsleistungen; er ,teilt aber ausdrücklich fest. 
dass bei einem AHV-Beitrag von 5 Prozent noch kein 
Grund bestehe, eine generelle Beitragsreduktion vorzu
nehmen. Die Kommissionsminderheit und der Ständerat 
dageg(::n wollen die Solidaritätslimite für die Selbständig
erwerbenden bereits jetzt auf cinen AHV-Beitrag von 4 
Prozent festnageln. indem sie von den Selbständigerwer
hcnden für den diese Grenze über,teigenden Beitragsteil 
nur noch die Hälfte der Prämien erheben wollen. In 
diesem halben Beitrag i,t bestimmt keine Solidaritäts-
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leistung mehr enthalten. Bis zu Einkommen von min
destens Fr. 30 000.- ist es im Gegenteil sehr 
ob diese Beitragshälfte liberhaupt noch um auch 
nur die der 7. AHV voll zu 
finanzieren. 

,ehr germgen man an
r:ehmen dürfen. soviel Elastizität wäre m dieser Soli
daritätslimite noch drin. Wenn man aber nicht dieser 
Auffassung ist. sondern der Meinung. die 5-Prozent
Limite stelle eme absolute Schallmauer der Solidarität der 
Sdbständigerwerbenden dar. so darf man für diese des
wegen nicht ausgerechnet in dem Moment eine General-
reduktion von 5 auf 4.6 Prozent verlangen, da für die 

der weitergehenden Leistungsverbesserun
gen, die allen zugute kommen, bei den Lohnverdienern 
der Beitrag von 5 auf 5,2 Prozent erhöht werden muss. 
l'nd ganz bestimmt kann man sich für ein solches Po
stulat dann nicht mehr auf die bundesrätlichen Ausfüh
rungen berufen. Dennoch besitzen diese Ausführungen 
der Botschaft für die Selbständigerwerbenden eine ge
wisse Bedeutung. Wenn man zu ihnen steht. können sie 
nämlich als Zusicherung für die Selbständigerwerbenden 
betrachtet werden, dass eine Erhöhung der AHV-Prä
mien über 5 Prozent hinaus keine Verstärkung der Soli
daritätskomponente mehr zur Folge haben soll. Wenn 
Ihnen die Kommissionsmehrheit heute vorschlägt, den 
Beitragssatz für Selbständigerwerbende auf eben jene 
5 Prozent zu begrenzen, die der Bundesrat ursprünglich 
beantragt hatte, so stellt sie sich damit de facto hinter 
die bundesrätliche These von der Solidaritätslimite für 
die Selbständigerwerbenden. Das sollte es meines Er
achtens auch den Vertretern der Selbsländigerwerbenden 
erlauben, diesem Vorschlag zuzustimmen. Auf weitere 
Sicht hätten sie damit vermutlich mehr erreicht, als wenn 
sie heute die Solidaritätsgrenze bei 4 Prozent festlegen 
wollen, weil auf dieser Basis sicher niemals eine grund
~ätzliche Einigung möglich werden wird. Genau ge
nommen hätte die Kommissionsmehrheit. wenn man von 
einer Solidaritäts!imite von 5 Prozent ausgeht, für die 
Selbständigerwerbenden einen Beitrag,satz von 5 .1 Pro
zent vorschlagen müssen. Um aber diesen Satz für die 
Errechnung der untersten Degressionsstufe zugunsten 
der kleinen Einkommen ohne Rest von halben Promil
len teilen zu können, lässt es die Kommission allgemein 
bei 5 Prozent bewenden und schlägt einen untern De
gressionssatz von 2,5 Prozent vor, genau 
Bundesrat ursprünglich getan hat. 

eine Ausdehnung 

sondern auf Fr. 18 000.-. was sowohl den kleineren 
den mittleren Einkommen zugute kommt. 

Wie sich der der Kommissionsmehrheit 
den ständerätlichen Beschlüssen vc:rhäit. ich Ihnen 
auch noch kurz erläutern: Bis zu 
Fr. 1600.-- ,ind beide Lösungen a1,•,C'hu.rP 

der Minimalbeitrag von Fr. 40.
men von Fr. 1600.- bis 
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Fr. 15 OCO.- bis l 8 COO.-- verlangt die Komm1ssions
mehrhe1t 0.1 Prozent mehr Beiträge, d. h. 
Fr. 16.~-. 17.-·· oder 18.~- mehr. Lnd ef'it bei Einkom
men uber Fr. 13 
,on OA Prozent aus (4.6 Prozent nach 

Prozent nach unserem Das 
Jahreseinkommen eine zusätz-

Fr. Ich das 
allem wenn herücks11.:htigt. 

damit den Einnahmenausfall für die AHV von 
rund 30 ,\fillionrn Franken Jahr. der den Be
,chlü,sen de, Ständerates resultiert, auf etwa 9 bis IO 
Millionen Frankc:n pro Jahr vermmdern können. Eine 
-;olche Einbusse lässt sich meines Erachtens noch verant
'-' orten; was aber darüber nicht 
mehr ganz dem Geist von Lenzerheide, der hier in den 
letzten so oft beschworen wurde. Der des 
Ständerates und der Kommissionsminderheit läuft näm
lich darauf hinaus. dass die Selbständigerwerbenden an 
die ,\;[ehrkosten der Verbesserungsvorschläge, die Ihre 
Kommission von Lenzerheide mitgebracht hat, nicht nur 
keinen zusätzlichen Beitrag leisten würden, sondern dass 
sie für diese weitergehenden Verbesserungen weniger 

zu entrichten hätten, als sie der Bundesrat in 
,einen ursprünglichen Anträgen verlangt hat. 

Selbstverständlich kann man der Meinung sein 
Kollege Grütter hat sie hier vertreten -, wir sollten ein
fach auf dem ursprünglichen Beschluss des Nationalrates 
beharren. Weil ich aber auf dieser Basis keine Einigungs
chance sehe. bitte ich Sie, dem ausgewogenen Vorschlag 
der Kommissionsmehrheit zuzustimmen, der allen be
rechtigten Wünschen der Seibständigerwerbenden soweit 
wie möglich entgegenkommt. 

Allgöwer: National- und Ständerat sind sich em1g, 
dass unser AHV-Gesetz nach seiner 7. Revision am 1. Ja. 
nuar 1966 in Kraft treten soll. Jedenfalls ist keine politi
sche Gruppe b::reit. eine Verschiebung dieses Termins 
ernsthaft ins Auge zu fassen. Daraus ergibt sich für 
uns heute ein Zeitdruck. Ich möchte nachdrücklich da
gegen protestieren, dass wir eine derartig schwierige und 
ernsthafte Frage, die sich jetzt stellt, unter diesem Zeit
druck behandeln müssen. Wir müssen in Zukunft, \venn 
es wieder zu solchen Revisionen kommt, sei es bei der 
AHV oder bei andern Gesetzen, Zeit haben, um die Fra
gen gründlich zu behandeln und Für und Wider ab
zuwägen. Heute sind wir in einer Lage, in der wir prak
tisch fast keine Entscheidungsfreiheit mehr besitzen. 
Trotzdem scheint es mir richtig, dass wir an unserem 
Beschiuss festhalten, und ich möchte hier den Antrag von 
Herrn Grütter und seiner Fraktion unterstützen. 

gewesen ; denn in den Lohn· 
,pesen ist sowohl für den Arbeitgeber wie für den Ar· 
beimehmer dieser Die 
Wirtschaft oder das Unternehmen muss für den So-

abziehen. Darum müssen wir uns bei 
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vision überlegen. ob wir diese Trennung zwischen Ar
beitgeber- und Arbeitnehmer-Beiträgen überhaupt bei
behalten sollen. Ich glaube, wir müssen hier eine andere 
Lösung finden. Aber heute ist diese Trennung noch vor
handen, und da es sich. ob wir dem des 
Ständerates na..:hgeben ,ollten; ich bm nicht dieser 
Meinung. 

Man hat in der 
darauf 
den die 

,agen. 

gestern abend 
durchschnittliche 

Löhne beziehen. sehr viel mehr bezahlen als die Lohn-
niederer Stufen. Wenn ich die der 

gegen die der Unselbstandig
erwerbenden ausspiele, dann könnte ich geradesogut hö-
here und niedere Lohnklassen überhaupt gegeneinander 
ausspielen. Da liegt nun die Gefahr des Antrages des 
Ständerates. Wenn wir die Solidarität nicht mehr achten 
und die Selbständigerwerbenden gegen die Unselbstän
digerwerbenden in bezug auf ihre Prämienzahlungen 
ausspielen, ist nachher Tür und Tor geöffnet. um auch 
dre Solidarität innerhalb der Unselbständigerwerbenden 
aufzuheben. 

Darum stehen wir wie Herr Schuler schon gesagt 
hat vor einem Grundsatzentscheid: Entweder gilt die 
Solidarität in der gesamten AHV. oder dann gilt sie nicht 
mehr. Ich glaube, dass auch die Selbständigerwerbenden, 
insbesondere die kleineren Betriebe. sagen müssen. dass 
eine Verstärkung der AHV auch für sre selber und für 
ihre Arbeitnehmer von allergrösstem Vorteil ist. Des
halb. um nicht weitere Fragen zu wiederholen, die be
reits vor vierzehn Tagen hier besprochen worden sind, 
möchte ich Sie dringend bitten. an unserem ursprüngJi. 
chen Beschluss auf 5.2 Prozent festzuhalten. 

Wir kommen ja den Selbständigerwerbenden dadurch 
entgegen, dass wir eine degressive Skala vorschlagen für 
Selbständigerwerbende, die weniger als 20 000 Franken 
verdienen; dadurch wird jenen Selbständigerwerbenden 
so weit als notwendig entgegengekommen, die keine 
hohen Einkommen besitzen. Mit dieser Korrektur der 
degressiven Skala ist das. was wirtschaftlich notwendig 
und was auch sozial gerecht ist. getan ; aber weiter dürfen 
wir meiner Ansicht nach nicht gehen, sonst lösen wir 
die AHV-Solidarität auf, und davor möchte ich warnen. 

Präsident: Jch muss mich bei Herrn Rohner entschul
digen. dass ich ihm nicht die Gelegenheit gegeben habe. 
den Minderheitsantrag zu begründen. Ich möchte das 
jetzt nachholen. 

Rohner, Berichterstatter der Minderheit: Wie Sie der 
Fahne entnehmen können, beantrage ich Ihnen namens 
der Kommi~siomminderheit Zustimmung zum Beschluss 
des Ständerates. Ich will Ihnen rnr Begründung nur ein 
paar wesentliche Elemente, in der Sicht der Minderheit, 
skizzieren. 

Vorerst geht es um ein versicherungsmässiges Ele
ment. nämlich um die Frage, um wieviel der Beitrag der 
rund 320 000 Selbständigerwerbenden zu erhöhen sei. 
Soll er um gleichviel wie jener der Unselbständigerwer
benden oder um das Doppelte erhöht werden. also um 
0.6 Prozent oder um 1.2 Prozent? Das letztere hat unser 
Rat beschlossen und wurde nun von Herrn Grütter be
antragt. Herr Schul er hat beantragt, den Beitrag um I Pro
zent zu erhöhen. - Das Problem, das der Diskussion 
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zugrunde liegt, formuliere ich wie folgt: Jetzt nehmen 
wir die erste Beitragserhöhung seit l 948 vor. Es besteht 
kein innerer Grund. den 
der Selbständigen um das Doppelte heraufzusetzen. bloss 
weil ihr nun während 20 Jahren schon 
so hoch gewesen ist wie der 
henden. Man könnte sonst mit 
Wenn die 
Jahren den ~vv-, ... ~ 

Stimmen ein ist, hat keine innere 
kein inneres System. Er ist gestern ziemlich übers Knie 

in der Kommission auf den Tisch gelegt und 
nicht begründet worden. Er führt zweifellos zu einer Un-
gleichheit der Beitragserhöhungen und damit zu einer 

des Beitragssystems. Kollege Schuler hatte 
die Freundlichkeit, die Absicht, die dahinter steckt, ganz 
deutlich darzulegen. nämlich den Selbständigerwerbenden 
eine stärkere Beitragserhöhung aufzuladen und damit die 
Solidarität weiter auszudehnen. als sie bis dahin schon 
gewesen ;st. Die Absicht der Kommissionsminderheit 
dagegen ist es, das bisherige Ausmass der Solidarität 
aufrechtzuerhalten. es also nicht zu kürzen. 

Wenn in diesem Zusammenhang immer von Reduk
tion die Rede ist, beruht das einfach auf einer falschen 
Auffassung. Es besteht auch kein Einbruch in das Soli
daritätsprinzip, wie es dargelegt worden ist. Die Solidari
tät wurde von den Selbständigerwerbenden bis anhin 
sehr ausgiebig praktiziert. Ich habe Ihnen in der Detail
beratung der Vorlage einige Zahlen vor Augen geführt. 
Ich wiederhole: 40 Prozent der Solidaritätsbeiträge wer. 
den von 10 Prozent der Beitragspflichtigen bezahlt. Das 
zeigt eindrücklich, dass der Solidaritätsgedanke von den 
Selbständigerwerbenden in di:e Tat umgesetzt wird. Dazu 
kommt, dass für die Selbständigerwerbenden keine Pla
fonierung der Beiträge nach oben besteht. Für sie besteht 
auch nicht der öffentliche Versicherungsschutz, der für 
die Arbeitnehmer, zum Teil desgleichen mit Solidaritäts
beiträgen der Arbeitgeber. besteht. Die Selbständigen ha
ben für das alles aus eigenem Sack aufzukommen. 

Nun könnte sich allenfalls die Frage stellen, ob bei 
einem Beitrag der Selbständigen von 4.6 Prozent über
haupt die Rente der Selbständigen noch gedeckt werde. 
Diese wurde gestern in der Kommission bespro
chen. Herr Dr. Kaiser hat uns zur Kenntnis gebracht. 
dass die Deckung der Renten der Selbständigen bei ei
nem Beitrag von 4.6 Prozent vorhanden ist. Dazu wer
den nicht etwa Beiträge von Unselbständigen zugezogen. 

Die Frage der allgemeinen Solidaritätsbegrenzung hat 
Ihnen Kollege Schuler anhand der bundesrätlichen Bot
,chaft und des nachgerade berühmten Satzes auf Seite 44 
expliziert. Tatsächlich hat die AHV/IV-Kommission 
hervorgehoben, dass eine weitere Erhöhung des Beitrags
satzes über total 6 Prozent (für die AHV auf über 5 
Prozent hinaus grundsätzliche Fragen der zukünftigen 
Struktur der AHV aufwerfen würde. Im Kommentar des 
Bundesrates liest man auf der Sei•te vorher (Seite 43): «Es 
!iesse 'iich vertreten, bei allfälligen weiteren Beitrags
erhöhungen bei späteren Revisionen nach Lösunge.n zu 
,uchen. bei welchen eine gen>ehtfertigte Entlastung in den 
Solidaritätsbeiträgen erreicht werden könnte.» - Der 
Minderheitsantrag hat nicht den Sinn, dass er diie Soli-
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darität reduzieren. dass er also eine Verringerung des 
bisherigen Ausmasses von Solidarität herbeiführen 
wollte. Von einer solchen Kürzung ist gar nicht die Rede. 
Aber wir sind mit dem Antrag von Herrn Grütter 
genau an dem Punkt wo die Grenze von total 
6 Prozent überschritten wird. Dass man bei dieser Ge. 

Gedanken anstellt wie es mit der Soli
darität weiter besrellt sem soll. wird uns niemand ver
argen. auch wenn wir zum Schlusse kommen. das 

dürfe 
der 

erarbeitet und auf-

smd bereit. diesen Anteil an der Solidarität weiterhin zu 
ua.5 ... 14 .. ,.,. dass nun bei er-

ster einer nicht nur ihr 
Beitrag und auch der sie an die Arbeit-
nehmer-Renten zu leisten haben. erhöht werden, sondern 
dass neu dazu der Solidaritätsanteil verstärkt wird. Der 
Passus in der bundesrätlichen Botschaft kann ja nicht 
den Sinn haben, dass man. einmal bei 6 Prozent Total
beitrag angelangt, erst zu überlegen beginnt. wie es dann 
ailenfalls bei 7 oder 8 Prozent wäre, sondern eben bei 
dieser Gelegenheit sich dre entsprechenden Ueberlegun
gen macht. 

In letzter Zeit haben wir zu diesem Thema verschfre
denste Kommentare gelesen und gehört. Ich greife zwei 
heraus. In einem gewerkschaftlichen Kommentar war 
die Rede vom «grundsätzlich tieferen Beitragssatz der 
Se!bständigerwerbenden». Und ein Zeitungskommentar 
wies auf die Haltung der ständeräthchen Kommission 
hin. die mehrheitlich - ich zitiere - «an der Auffas
sung festhält, dass hier generell nur der halbe Aufschlag 
zugemutet werden könne.» Herr Kollege Schuler sprach 
vorhin verschiedentlich von «Reduktion» oder von «ge
nerell weniger starker Erhöhung». Das ist eine falsche 
Darstellung. Es geht nicht um einen tieferen Beitrags
satz. und es geht nicht um einen halben Aufschlag, es 
geht einzig und allein um den gleichen Beitragsauf
schlag für alle, die Unselbständigerwerbenden und die 
Selbständigerwerbenden. Und mit dieser gleichen Erhö
hung für alle entsteht auch keine Aufspaltung der AHV 
in Klassenversicherungen. Das wäre viel eher dann tat
sächlich der Fall. wenn die Beitragserhöhung der Selb
,tändigerwerbenden eine Verdoppelung erführe. 

Die finanziellen Konsequenzen: Der Einnahmenaus
fall bei Annahme des Minderheitsantrages betrüge 28 
Millionen Franken. Das sind 0.8 Prozent der auf zwan-

Jahre jährlichen Einnahmen der AHV 
gemäss Unterlagen und gemäss der Botschaft. 
'Wenn nun noch darauf verwiesen wird, der Ausfall, auf 

dann müsste dieser 
\Verden. nämlich 

das T,Hal der Einnahmen, damit man das Verhältnis 
Total der Einnahmen in dieser Finanzie

beträgt rund 70 Milliarden Franken; die 800 
~fillionen machen davon gut 1 Prozent aus. Man kann 

die nicht ziehen, die 
auf 

2 octoore 1968 

beschlossen, die Kommission an ihrer Sitzung 
l 8 000 Franken. Man ist tatsächlich versucht zu sagen: 
variario deiecrat. E;; wurde krittSch vermerkt. dass 

i 000 Franken obere Limite bereits über 90 Pro
Landwirte und fast die Hälfte der 

bei 20 000 Franken obere 
Grenze 97 Prozent der Landwirte und 59 Prozent aller 

in den Genuss dieser 
Wenn aus diesen kritischen 

gezogen werdt-n kann. 
Also setzen wir sie bei 16 000 

Franken fest. was 
führte ja auch der ganzen fi111.xtssu1 

der Grössen dieser Revision 
nämlich die runde an die Lohnentwicklung 
seit der letzten Festsetzung dieser Limite. Erhöhen wir 
auf 20 000 Franken. dann ist ja der Ausfall, der hier 
so lebhaft beklagt wird, noch einmal um 8 Mn.honen 
Franken grösser. Der finanzielle Ausfall durch die er
höhung der Limite von bisher 12 000 auf 16 000 Franken 
gemäss Antrag der Kommissionsminderheit wurde auf 
22 Millionen Franken berechnet. Ich möchte darauf hin
weisen. dass dieser Betrag nicht auch noch es geschah 
gestern im Ständerat mit den 28 Millionen. von de
nen ich vorher sprach. zusammengezählt werden kann ; 
denn diese 22 Millionen waren bekannt, als die Bot
schaft ausgearbeitet wurde, und sie wurden bei der Bei
tragsberechnung miteinbezogen. Von einem effektiven 
echten Ausfall kann also diesbezüglich nicht die Rede 
sem. Es wurde auch der Einwand laut, die Unselbständig
erwerbenden mit hohen Einkommen respektive hohen 
Beiträgen würden nicht begünstigt. Ich glaube, das ist 
ein Denkfehler; denn soweit es sich um den Beitrags
satz handelt, sind· sie ja mit 2,6 Prozent schon begün
stigt. Und soweit es sich um die degressive Skala handelt, 
besteht kein Grund zu einer Begünstigung, weil die gute 
Einkommenslage diese Beitragsleistung erlaubt. 

Ein letztes Wort zur politischen Situation, in der wir 
jetzt stehen. Sie haben von den Resultaten in der Abstim
mung des Ständerates gehört. Sie erinnern sich auch, dass 
der Ständerat im Juni der gleichen Fassung mi,t 25 : 6 
Stimmen schon zugestimmt hat. Es ist sicher nicht mit 
einem Nachgeben im Ständerat zu rechnen. Auf der an
dern Seite ist die Zustimmung unseres Rates zum Stände
rat oder zum Antrag der Minderheit Ihrer Kommission 
versicherungsmässig gerechtfertigt, sozialpolitisch begrün
det und gerecht ; sie ist politisch klug, weil eine Differenz 
zum andern Rat jetzt behoben werden kann. 
und damit die T nkraftsetzung unserer Revision auf den 
l. Januar des nächsten Jahres ermöglicht wird. Das, 

ich. wird von uns allen von der Oeffentlichk:eit 

den Antrag Grtitter als auch 
den Antrag der Kommissionsmehrheit vertreten durch 
Herrn Schuler abzulehnen und der Minderheit Ihrer 

und damit dem Ständerat zuzustimmen. 

Blatti: Ich könnte m1ch nach diesen Aus-
lassungen einiger meiner Vorredner einer 
Meinungsäusserung s:nthalten; ich fühle mich aber ver

radikal-demokrati-
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hewusst, dass die Steigerung der 
und des Solidaritätsprinzips nicht un

beschwert und unbeschränkt werden kann. 
Spätestens bei der nächsten Revision und bev weiteren 

der Wlfd diese 
in noch viel schärferer Form stellen. Ob wir 
dann das nächste Mal hier versuchen. einen 
zu finden. wohl ;n der 

der AHV keine entscheidende Rolle. Ich helfe 
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Einkommen zu diskutieren und 
darüber zu entscheiden, ein Problem. das sich trotzdem 
stellen wird. Da bin ich mit der des Herrn 

nicht einverstanden. 
Schweden zum '-''-'DLm .. , 

Maximallimite schon seit 
Herr Grütter hat gestern in der Kommission die 

Frage der Selbstfinanzierung der Renten der Selbständig
erwerbenden zur Diskussion und von Herrn Dr. 
Kaiser d:e best!mmte Antwort erhalten. dass auch beim 
reduzierten Ansatz die Beiträge genügen. um die Renten 
der Selbständigerwerbenden selbst zu finanzieren. Wenn 
der Durchschnitt der Jahresleistung der Unselbständig
erwerbenden 780 Franken beträgt. beträgt der Durch
,chnitt der Selhständigerwerbenden auch beim reduzier
ten Beitrag immerhin noch 920 Franken. Es bleibt von 
mir aus gesehen einzig noch das Bedenken des Standes 
des Ausgleichsfonds in 20 Jahren. Herr Grütter hat hier
über seine Befürchtungen geäussert. Ich habe diese Be
fürchtungen vermisst, als wir im Geiste von Lenzerheide 
,o mehr oder weniger grosszügig über die Anträge de, 
Bundesrates hinausgegangen sind. Bei gleichbleibendem 
Geldwert wird angenommen, dass der Ausgleichsfonds 
in 20 Jahren bloss 5.2 Milliarden Franken erreicht an
statt 6 Milliarden. Wer glaubt. dass der Geldwert in den 
nächsten 20 Jahren gleich bleibt, was möglicherweise 
\Viinschenswert wäre. der zahlt einen Taler. Gestützt auf 
die praktischen Erfahrungen in den vergangenen 20 Jah
ren dürfen wir annehmen. dass die Dotierung des Aus
gleichsfonds auch bei dieser Reduktion nicht zurückblei
hen wird. 

Als Unselbständigerwerbender muss ich sagen. dass 
eh für die Vorbehalte. die die Selbständigerwerbenden 

gegenüber der unbeschränkten Fortsetzung des Soli
daritätsprinzips anbringen. Verständnis habe. fch hätte 
dieses Verständnis nicht. wenn die Degressionsskala auf 
20 000 Franken he!assen worden wäre. ;\Iachdem sie 
aber vernünftigerweise auf 16 000 Franken reduziert 
wird. kann ich persönlich auch dem Vorschlag des 
Ständerates zustimmen. Auch bei dieser reduzierten Bei-

Zahl nennen: Die AHV-Kommission hat in ihrem Be
richt an den Bundesrat gesagt. dass bei einem 
,atz von 5 Prozent die 
Jahre,be1trag durchschnittlich 3000 :Vfillionen 
ken entrichten. von denen l \1iihmen Franken 

entfallen. Bei diesem reduzierten 
Betrag nach Aussagen von Herrn 

l 00 :Vf illionen Franken 

Alter,- und Hinterlassenen-Ver,icherung 

Ich bitte Sie. mit dem Ständerat 
zu Wenn wir dafür sorgen wollen. 

diese AHV-Revision auf den l. Januar 1969 in Kraft 
dann müssen hier Tch Sie. dem 

Antrage des Ständerates zuzustimmen. 

nous avons 
!a 7e revision. 

les raisons pour eonvenait de 
pour cent le raux des cotisations 

articles 6 et Je ne veux pas revenir 
Ce que beaucoup d'entre nous et une 

du Conseil de~ Etats considerent tout simplement comme 
equitable semble inacceptable a nombre de nos 
Nous Je 
dons-nous au moins pour mettre un tenne a 
logue. 

Nous sommes arrives au jour et a !'heure ou il nous 
faut aboutir si nous voulons que la 7e revision entre en 

igueur Je !er l%9. Cest veritablement cet as-
pect du probleme qui constitue l'element determinant. au 
stade actuel de nos deliberations. II faut eviter de main
tenir des divergences qui eonduisent a J'impasse. Re
connaissons objectivement que Je Conseil des Etats a fait 
preuve de comprehension. II s'est inciine sur des points 
que nous devons considerer comrne importants. Eh bi:en, 
realisons. a notre tour. l'effort de rapprochement qui 
s'impose. Notre commission. a une majorite d'une voix, 
a aeeepte hier soir une proposition de M. Schuler. M. 
Schuler a pris une part tres active aux travaux de notre 
commission. II a temoigne d'un esprit fort constructif et 
j'ai ete heureux de pouvoir approuver plusieurs de ses 
considerations. 

Cette fois-ci. je ne puis pas le suivre. bien que je me 
donne beaucoup de peine pour comprendre sa these. 
Celle-ci est vraisemblablement ingenieuse. trop ingenieuse 
;an, doute. Elle me paralt re,,embler a de Ja gymnas
t;que compl:quee. a un echafaudage pas tres solide. Le 
fait que M. Schuler ,e ,oit livre a un tel exercice de
montre eependant qu'ii faut faire quelque ehose en fa. 
veur des assure, dont n·est pas tenu de 
payer !es cotisations et des per,onnes qui exercent une 
act1vite independante. 

De1 lors que nous admettom 
rection. faisons-la 

ßärlocher: Ich 
wenn ,vir um Jetzt ent,chliessen könnten. dem Ständerat 
1uzustimmen. Es wäre gut. denn der hi,torische Grund 

differenzierte Behandlung der 
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entrichten hat. Der hohe Beamte. bis hinauf zum Bundes
rat. zahlt den halben Satz. den der freierwerbende In
genieur. Techniker oder Jurist zu zahlen hat. Wo 
hier die innere Rechtfertigung? Es soll nach Auffassung 
der Kommissionsmehrheit so sein. dass Direk· 
toren und Generaldirektoren mit hohen Einkommen 
2.6 Prozent. die aber 5 .2 oder 

es ntcht um die 
zu zahlen haben. 

des Zahlen-
könnens. sondern um das 

Die haben meistens keine 
es die zwetteSaule nicht. 

die ,ich ihre stützen. Mit Entschiedenheit 
mochte ich das Argument von Herrn Grütter zurückwei
sen. der als Kompensation eine bevorzugte Steuerveran-

der behauptete. Das ist 
eine Unwahrheit. Tausende von Vertetern der freien Be
rufe blicken heute nach Bern. Ich habe viele Zuschriften 
erhalten. auf die ich lediglich antworten konnte, dass die 
Selbständigerwerbenden im Parlament nur eine Minder
heit darstellen, und Minderheiten laufen Gefahr, ver
gebens eine gerechtere Lösung zu fordern. Und dennoch 
wäre es klug, hier dem Ständerat zuzustimmen. Oder soll 
eine Differenz bestehen bleiben. die das ganze Revisions
pro3ekt. mindestens aber den Zeitpunkt der Inkraftset
zung, in Frage stellt? Soll dieses grosse und erhabene 
Sozialwerk der AHV mit dem hässlichen Makel der Dis
kriminierung einer Minderheit behaftet bleiben? Ich bin 
zuversichtlich. dass heute ein Entscheid fällt. der auch die 
Selbständigerwerbenden zu befriedigen vermag und emp
fehle Ihnen deshalb Zustimmung zum Ständerat. 

Tschumi: Gestatten Sie mir, Sie auch noch ganz kurz 
im Namen der Fraktion der Bauern-. Gewerbe- und Bür
ger-Partei und vor allem auch im Namen der drei Mit
unterzeichner des Minderheitsantrages, die unserer Frak
tion angehören, zu bitten, dem Ständerat zuzustimmen. 
Man könnte nämlich aus der Diskussion schliessen, dass 
die Reduktion der Beiträge der Selbständigerwerbenden 
auf Kosten der Unselbständigerwerbenden durchgeführt 
werden könnte. Herr Kollege Grütter hat gestern in der 
Kommission ja auch diesbezüglich Herrn Dr. Kaiser ge
fragt, ob die Beiträge für Unselbständigerwerbende an 
die Rentenbildung für die Selbständigerwerbenden bei
tragen müssten. Herr Dr. Kaiser hat hierauf die Antwort 
ganz deutlich gegeben es 'NUrde hier heute auch schon 
erwähnt -, dass mit den 4.6prozentigen Beiträgen der 
Selbständigerwerbenden einmal ihre Renten gedeckt sind 
und dass z,veitens bei einem durchschnittlichen Einkom
men von 20 000 Franken die Selbständigerwerbenden ei
nen Beitrag an ihre Renten von 920 Franken bezahlen. 
unter Einbe.zug der degressiven Skala. Die Unselbständig
erwerbenden bezahlen bei einem durchschnittlichen Ein
kommen von zirka 14 600 Franken 780 Franken an ihre 
Renten. das heisst also weniger als die Selbständigerwer
benden. fch glaube, damit ist doch der Beweis erbracht, 
dass die Unselbständigerwerbenden an die Renten der 
Selbständigerwerbenden keinen Rappen beizutragen ha
hen. 

Tch möchte Sie auch bitten. im Tnteresse des Tnkraft
tretens dieser Revision auf den l. Januar 1969 (denn es 
geht doch in erster Linie um das, und das ist doch das 
wesentlichste Politikum) hier dem Ständerat zuzustim
men. Der Ständerat wird auf seinen Entschluss bestimmt 
nicht zurückkommen, und es hat doch gar keinen Sinn, 
dass wir uns nun so unter Druck setzen lassen, um ,o 
weniger, als der Beschluss des Ständerates nun das 
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Solidaritätsprinzip nicht mehr überspannen will und eine 
rem Lösung darstellt. 

die dritte oder vierte Revision 
hatte ich immer 

besondcrs 
s;o unter Druck gesetzt. da,s wir 

des S!ilnderates zu
ich 

dieses Gesetz zu be
gar kemcn Zweifel. Man hat 

1cht behanddt. c:nfach der Absicht. uns unter 
Druck l..:h dass ein Teil von Ihnen hinter 

\kthoden steht. i,t unerfreulich, dass solche im 
Parlame,1tarismus be'.tehen. 

Auf der Lenzerheide war man Auch wir 
waren Wir woilten nicht nur höhere Renten für die 
Betagten, sondern wir waren sofort bereit. hohere Prä
rrnen zu bezahlen. Die erhöhten Renten werden auch 
die Gewerbetreibcndcn bekommen. Trotzdem werden 
heute diese 13eschlüsse bekämpft. Man will auch nicht 
:,m Beschluss des :"iationalrates festhalten. Es geht tat
sächlich um das Prinzip der Solidarität. Ich könnte einer 
Degression unter L mstJnden auch zustimmen, wenn die 
Limite bei 30 000 Franken Einkommen wäre. Aber es 
ist mir unbegreiflich. dass Leute mit hohem Einkommen 
\,eniger Prämien bez:1hlen müssen. Diese profitieren ja 
auch von den Renten. Bei,pielsweise ein Gewerbetrei
bender mit 50 000 Franken Einkommen zahlt bei 5.2 
Prozent Prämie im Jahr 2600 Franken. bei Annahme des 
Antrages des Ständerates 4.6 Prozent oder 2300 Franken. 
Die Differenz beträgt. bei einem Einkommen von 50 000 
Franken. also nur JOO Franken. Ich kann nicht verstehen. 
dass man darüber noch streitet. Rechnen Sie die Rente 
dieses Gewerbetreibtnden aus. Er bezahlt also im Jahr 
2JOO Franken Prämien. In zwanzig Jahren würde das 
-;6 000 Franken ausmachen. Heute ist die Rente höher 
al, 75CO Franken. In sieben bi, acht Jahren bekommt 
dieser Gev,erbetreibende sein Geld zurück. 

Sodann wird der Arbeitnehmer mit 65 Jahren mei
,tens Die Arbeitgeber müssen. wenn sie 
weiterarbeiten, nach 65 Jahren keine Prämien mehr be
zahlen. Ich \ltl,s Architekten. die bis über das 80. Al
tersjahr hinaus waren und gut verdienten 
und keine Prämien mehr zahlen mussten. 

ß;ci 1()0 000 Fr:mken Einkommen die Diffe. 
renz der Prämie nur 600 Franken im Jahr. Aber jetzt 
komme ich auf die prinzipielle Frage: Bei einem Ein
kommen von 20 000 Franken und 5.2 Prozent Prämien 
bezahlt der Versicherte im Jahr 1040 Franken Prämien, 
bei 4,6 Prozent sind es 920 Franken. Die Differenz beträgt 
! 20 Franken. Trotzdem wird die gleich hohe Rente be-
1ahlt. Diese v,ird Vt>m Einkommen berechnet, nicht von 
der Prämie. --·- Sie sind ja alle für die Privatwirtschaft; 
empfehlen Sie ein solche~ Prinzip den privaten Versiche
rungsgesellschaften. Diese ,ind ziemlich hart und sagen. 
die Rente werde auf Grund der Prämienleistungen be-
1ahlt. ·······- Wir machen es ganz anders. Bei uns entschei
det die Prämienzahlung überhaupt nicht mehr, sondern 
hier ent~cheidet der Stand. Ich habe Ihnen schon gesagt, 
ich würde einem Kompromiss zustimmen, bei dem die 
Degres~ion von mir aus schon mit 30 000 Franken Ein
kommen anfängt. Aber ich kann nicht zustimmen, aus 
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Gründen. Es doch Architekten. die über 
eine halbe Million Einkommen ver,teuern. Es Lie-

Jahr Millwnen Einkorn-

darf. weil ja ein 
Einkommens für berufliche 

Investitionen usw. verwendet wird. fch habe schon früher 
erwähnt. das, man ,'cm den fnteressen- und Be

und ihren Vertretern hier im Rate erwanen 
dürfte. dass sie der kleinen Minderheit \ on 
Seibständigerwerbenden. die hier zur Diskussion stehen, 
Verständms entgegenbringen und eme Solidarität 
rezeugen. Solidaritzit ,oilte kein «Einbahnverkehr» sein. 
Wenn wir dem Ständer;it zu,timmen. so bedeutet da, 

eine grundlegende Aenderung der Struktur 
der AHV. wie das dargelegt wurde, denn die besondern 
Verhältnisse der Selbständigerwerbenden sind ja schon 
jetzt durch die Degressionsskala in einem gewissen Aus
mass berücksichtigt. 

Die vorgeschlagene Beschränkung bedeutet weniger 
als l Prozent der gesamten AHV-Beiträge. Wir müssen 
also auch die finanzielle Seite in den richtigen Zusam
menhängen ,ehen. Die Aus,age von Herrn Kollege 
Grütter. der vom Ständerat vorge,chlagene Ansatz bilde 
einen bösen Streich gegen die gesunden Finanzen der 
AHV. ist sicher nicht überzeugend, weil masslos über
trieben. Al,o nochmals, ich bitte Sie. wenn wir die neue 
Regelung auf den l. Januar l 969 in Kraft setzen wollen. 
dem Minderheitsantrag und damit dem Ständerat zuzu
,timmen. 

Präsident: Wir können nun bereinigen. 
Wir haben drei Anträge: Die Kommissionsmehrheit 

beantragt 5 Prozent für die Selbständigerwerbenden so
wie den Beginn der Degression bei 18 000 Franken. Die 
Kommission,minderheit beantragt. dem Ständerat zuzu. 
,t:mmen (-+.6 Prozent und Beginn der Degression bei 
16 000 Franken L Herr Grütter an unserem Be
,chluss der vorletzten Woche fe,tzuhalten (Beitrag von 
5.2 Prozent und Beginn der Degression bei 20 000 Fran · 
ken Einkommen). 

Ah.1·timmtU1R -- Vote 

Eventuell ·· Eventuellement: 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag G rütter 

Definitiv -- Definitivement: 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der M inderhe1t 

A /m:h n i rt I• I 
Art. 2, Ahs. I 

90 
75 

79 
9:1 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss de~ Ständeratt:s. 

Stimmen 
Stimmen 

Stimmen 
Stimmen 
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Chapitre Vl 
Art. 2. al l 

Proposition de la commission 

decision du Conseil des Etats. 

\1eyer-Bo!ler. Berichterstatter: Die zweite und letzte 
Differenz bt~teht bei Abschnitt VI. Artikel 2. Absatz 1. 

für den Bezug von 
Cnser Rat hat mit 78: 77 Stim

··-···· .. e_,11•,aren:,P von 3900 
Franken auf 4200 Franken zu erhöhen unter 

der unteren Grenze von 3300 Franken. 
Der Ständerat hält 
Franken fe,t. Die 

an der obern Grenze von 3900 
von 3900 auf 4200 Franken 

,~ürde Mehrkmten im runden von 40 Millionen 
Franken verur,achen. Davon hätten die Kantone 55 
Prozent oder etwa 22 Millionen Franken zu übernehmen. 
ßernr eme solche Gesetzesänderung zulasten der Kan
tone vorgenommen werden könnte, ist es nötig, sie im 
Vernehmlassungsverfahren zu begrüssen. Der Bundesrat 
hat sich bereit erklärt, dieses Verfahren sofort einzulei
ten. Mit 12: 6 Stimmen stellt fhnen daher unsere Kom
mission den Antrag, dem Ständerat zuzustimmen. Es 
bleibt dabei <len Kantonen unbenommen, allfällige Dif
ferenzen. die ,ich zufolge der Rentenerhöhung an 
Minderwerten der Ergänwngsleistungen ergeben könn
ten, durch eigene öffentliche Mittel in Form von zusätz
i ichen Altersbeihilfen auszugleichen. Wir beantragen Zu
,timmung zum Ständerat. 

M. Primborgne, rapporteur: Par 12 voix contre 6. 
\Otre commission vous mvite a vous rallier a la decision 
du Conseil des Etats. 

Comme vous vous en souvenez, notre Conseil s'etait 
prononce par 78 vo1x contre 77. soit a une voix de ma
jorite. en faveur de maxima plus eleves. 

La promesse d'une revision de Ja loi sur Jes presta
t1ons complementaires, qui interviendra au plus töt, 
ainsi que le vote unanime du Conseil des Etats, expliquent 
la position de votre commission, qui desire liquider cette 
divergence et vous propose en consequence de vous ral-
1 ier i Ja deci,ion du Conseil des Etats. 

Dellberg: Ich beantrage Ihnen. am Beschluss des Na
tionalrates festzuhalten. also die Grenzbeträge für die Er

-;tatt auf 3900 Franken auf 4200 
rranken zu erhöhen. Ich möchte Ihnen vier wichtige 
Gründe anführen. 

Der er,te Grund: Wir haben von rund 1.1 Millionen 
AHV- und IV-Rentnern 260 000 Minimalrentner. Davon 
,ind 135 000 ausserordentliche Rentner. Es sind dies die 
Leute. die vor dem l. Juli 1883 geboren und heute somit 
über 85 Jahre alt sind. Von diesen Leuten sterben leider 
jährlich 10 000 bis 15 000. Auch die kleinen Einkommen 
werden sich jetzt erhöhen. Wir hatten im Oktober 1967 
durchschnittliche Stundenlöhne für Frauen von Fr: 3.50. 
für Handlanger von Fr. 5.50 und für Berufsarbeiter von 
l'r. 6.50. Bei diesen Löhnen von heute wird somit ein 
grosser Teil der Mindestrentner mit der Zeit wegfallen. 
Das i'it der Hauptgrund, warum ich Ihnen beantrage, 
wir ,ollten den 170 000 Rentnern. die heute Frgänzungs
lci,tungen beziehen. die Grenze auf 4200 Franken er
höhen, damit sie auch m den Genuss der Drittelserhö
lwng gelangen. 

Der zweite Grund: Wir haben nun beschlossen. die 
Renten für die Mindestrentner von 262 Franken auf 
325 Franken zu erhöhen. Das sind 62 Franken oder 23 
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Prozent. Die Ehepaare, die heute 420 Franken bezie
hen, kommen neu auf 520 Franken. Die be
trägt hier ,omit 100 Franken oder 23 Prozent. Sun ,e
hen Sie, dass \Vir bei den untersten eme 
Rentenerhohung von nicht ganz 25 Prozent beschlossen 
haben, während wir bei den oberen 
Prozent nämlich für 
ken Monat auf 400 Franken. Bei den 
trägt die ,ogar 
aui 640 Franken. l'>t es nun 
volk verständlich, dass \,ir unten 
Viertel erhöhen. dagegen oben um Prozentl 
Als wir letzte Woche nach Hause kamen, erhielten wir 
die Zeitschrift «Pro Senectute)), aus der ersichtlich ist, w 
hoch sich die Preise für Pensionäre in den Altef'isiedlun-
gen belaufen. Dort wird für Riehen bei Ba-
sel 12 Franken je für das Niedersimmental 

12 Franken je für Ibach SZ für Gemeinde-
bürger !O 11 Franken; für Kantonsbürger beträgt 
hier der Zuschlag I Franken je und für Aussc:r
kantonale 3 Franken je Tag. Wenn Sie diese 11 - 14 
Franken umrechnen, kommen Sie auf einen monatlichen 
Betrag, der über der Minimalrente von 325 Franken 
liegt. Dies bedeutet. dass die Aermsten diese 
und Armenfürsorgehäuser nicht aufsuchen können. weil 
ihre Rente nicht ausreicht. um auch nur den reinen Kost
beitrag zu bezahlen. Bei 11 Franken im Tag kommen 
wir auf 330 Franken im Monat, während die Rente nur 
325 Franken beträgt. Diesen Leuten bliebe somit kein 
Rappen übrig für Bekleidung und Taschengeld. 

Der dritte Grund: Wir haben nun wirklich gesehen. 
dass ein grosser Unterschied besteht in bezug auf die Er
höhung der Mindest- und der Höchstrenten. Ich finde 
das ausserordentlich stossend. Es wird dies von unserem 
Volke nicht verstanden. 

Der vierte Grund: Im Ständerat hat man darauf hin
gewiesen. die Kantone würden einer Erhöhung der Er
gänzungsleistungen nicht zustimmen, weil sie daran Bei
trage von 30, 50 oder 70 Prozent zu entnchten hätten. 
je nach ihrer Finanzkraft. Wenn aber schon die 325 
Franken nicht ausreichen, um in ein Altersheim auf
genommen zu werden, müssen die Kantone und Gemein
den den Restbetrag aus ihrer eigenen Tasche berappen. 
währenddem der Bund an die Ergänzungsleistungen der 
finanz~chwachen Kantone 70 Prozent. der finanziell mit
telstarken Kantone 50 Prozent und der finanzstarken 
Kantone 30 Prozent bezahlt. 

Dies ,ollten genug Gründe sein, um Sie zu veranlas
,en. an unserem Beschluss festzuhalten. Helfen Sie doch 
denen, die es am haben. dies die 
untersten Volksklassen, in der 

Schütz: 'lach der stehe 
ich ,ehr wahrscheinlich auf verlorenem Posten. Ich muss 
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:im q;hlechtesten Das sollte man 
Der Bundesrat hat eme 

rnn 1800 und die Kantone hatten 
Diese haben es be-

auf 1800 Franken fest-

Das 1,t 

Vt,r der Revirnm. Die Betreffenden bekom· 
von der AHV mehr. 

Die 

Franken erhöht werden, 
4200 Franken. Aber Jetzt Leu-

ten, die le!zten Endes aus der 
AHV leben müssen. nur eine 
Prozent. Darüber muss man sich klar 
kein Drittel. 

Man ,agt. auch der würde dadurch er-
höht. dass V\ir v0n 3900 Franken auf 4200 Franken ge-
hen. Das mag teilweise sein. Aber Herr De!Iberg 
hat mit Recht erwahnt, dass die 

haben. zu 60 bis 70 Prozent Leute von über 
75 Jahren sind. Im neuen Bezügerkreis der AHV werden 
1, ir bestimmt Leute mit Minimalrenten haben. 
und dadurch werden ,päter auch weniger Erganzungs
wlagen bezahlt werden müssen. 

Die Angelegenheit beschlägt nicht in erster Linie die 
Kantone. Die finanzstarken \\erden zustimmen, obwohl 
,ie nur 30 Prozent Subvention erhalten. Die finanz
schwachen bekommen aber 70 Prozent Subvention. 

fch bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen und sich 
nicht einfach damit abfinden, dass etwa 180 000 Leute 
eine Einkommenserhöhung von nur 24 Prozent erhalten. 

Grass: Unser Ratskollege Wy,s aus Basel hat uns be
bereits ietzte Woche in einem feurigen Votum darzu
legen versucht. dass die Erhöhung der Einkommens
grenze auf bloss 3900 Franken die \1inimalrentner und 
andere Kategorien schädige. Ich habe die Angelegenheit 
über den Sonntag näher geprüft und komme zu ande
ren Schlüssen. auch zu anderen, als sie Kollege Dellberg 
und Kollege Schütz ,oeben vorgetragen haben. 

Die Argumentation von Herrn Dellberg führt primär 
c:nmal dahin. dass man den Bezügerkreis für die Er

erweitert. Man erfasst mit der Er
höhung der Einkommensgrenze von 3900 auf 4200 Fran
ken neue Bezüger. Das ist ein Thema für sich. Wir haben 

aber mit der 7. AHV-Revision zu tun, haben da die 
erhöht und stehen nun 

de-
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man dit'smal mit Bezug auf die 
nicht den gegangen ist 
Prozent bzw. 150 Franken bei der 

Einkommen zu rechnen seien. 
1500 Franken 

einfache Altersrente, für die Er-
von heute 3000 Franken. Damit be
der Minimalrente von l Franken. 

und keine Ab-
1500 Fran-

neu auf 
.l900 erhöht. Nun können ja selbst ausrechnen: 
1500 und 3000 Franken Rente bzw. Einkommens
grenze ergeben l 500 Franken Ergänzungsleistung; 2400 
Franken Minimalrente neu und 3900 neue Einkommens-
grenze genau gleich wieder die Ergänzungs

rnn 1500 Franken. also Garantie des Besitz
standes. Ob Sie nun Abzüge haben für Arztkosten. für 
Arzneien und anderes. spielt keine Rolle. Sie bleiben sich 
bei gleichen Voraussetzungen gleich; es gibt dann ein
fleh eine entsprechend höhere Ergänzungsleistung. Ich 
gebe Herrn Kollega Wyss zu. dass ich auch auf abwei
chende Fälle gestossen bin; sie liegen aber nicht unten, 
sondern an der Grenze des Ueberganges. Bei ungefähr 
-1-00 Franken durchschnittlichem Jahresbeitrag gibt es ge
wisse Einbussen. die man später bei einer Revision des 
Ergänzungsleistungsgesetzes ausgleichen muss. Es gibt 
aber zw1,chenhinein auch Fälle. zum Beispiel mit durch
,chnittlichen Jahresbeiträgen von 250 Franken. die mit 
der neuen Grenze von 3900 Franken auch positiv aus
,chlagen. also etwas mehr bekommen als bisher. immer 
unter den selben Voraussetzungen wie bisher. 

Nun zur Frage der Zinsabzüge. Da muss ich den 
Herren Dellberg und Wyss sagen: Das schlägt für die 
\.linimalrentner negativ aus. Die Rechnung ist einfach. 
Wir haben die eidgenö,sische Vorschrift in Artikel 4 des 
ßundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen. wo unter 
c steht haben dies allerdings nicht alle Kantone 
durchgeführt. im Kanton Graubünden haben wir es ge
macht ~: «Die Kantone können vom Einkommen ei
nen von jährlich höchstens 750 Franken bei Al· 
!einstehenden und 1200 Franken bei Ehepaaren und 
Personen mit oder an der Rente be-
teiligten Kindern für den» jetzt kommt das Wesent-
liche «ein Fünftel der Einkommensgrenze überstei
genden Mietzins zulassen.» Wie gesagt, die meisten Kan
tone haben dies normiert. Herr Kollege Schütz sagte mir. 
in Zürich gdte dies nicht; dann ändert meine obige Rech
nung nicht. Aber in all denjenigen Kantonen. die den 
Abzug in ihrem Gesetz gestatten, fahren die Minimal
n.:ntner bei der Erhöhung auf 3900 Franken etwas 
,chlechter. was erst recht zutrifft, wenn sie die Einkom
mensgrenze nach Antrag Dellberg auf 4200 Franken er
höhen würden; denn der Bundesgesetzgeber schreibt den 
Kantonen ja vor. dass der ein fünftel der Einkommens
f!renze über,teigende Betrag Selbstbehalt sei. Da~ heisst: 
hei der hccut1gen Regelung i,t ein Fünftel von 3000 Fran
ken Einkommen,grenze 600 Franken Selbstbehalt. Was 
über diese 600 Franken Mietzins hinausgeht. kann der 
Allt'instehende bis zu 750 Franken abziehen. Bei Erhö
hungen der Einkommensgrenze ohne Revision des Fünf. 

Nationalrat - ,:ous<'il nalionnl l!lf38 

591 Alters- und Hinterlassenen-Versichernng 

tels resultiert ein grösserer Selbstbehalt bzw. eine klei
nere Ergänzungsleistung. Wenn Sie nun aber die Ein

noch weiter erhöhen, wie dies 
wird dieser Fünftel um so 

denn ein Fünftel von 4200 Franken macht nicht bloss 
600 Franken Selbstbehalt aus, sondern 840 Franken. Bei 

! 200 Franken Mietzins verbleiben nach 
600 Franken. :'-,lach 

Franken müsste der ..,~L-,., .. , 
Se!bstbehalt 840 Franken von diesen l 200 Franken 

Zins anrechnen lassen. könnte also nur noch Fran-
ken abziehen, anstatt 600 Franken. Sie sehen diesem 

dass man hier das Ziel nicht erreicht. Herr Kol· 
kh bin aber mit Ihnen der Meinung, dass 

durch die Revision der AHV keine der Er-
stattfinden sollten. Wir erreichen das 

deshaib nicht. weil der Artikel 4. Litera c. 
des bisherigen Gesetzes mit Bezug auf den Fünftel 
Selbstbehalt heute nicht revidiert wird. Sie können von 
Lwei Kriterien nicht nur das eine hinaufsetzen und den 
Fünftel gleich lassen; man muss da nachziehen. um den 
Ausgleich zu erreichen. Wir hätten also diesen Fünftel 
ebenfalls korrigieren müssen, um den nötigen Ausgleich 
zu schaffen. Das bleibt ~päter bei der Revision des Er· 
gänzungsleistungs-Gesetzes nachzuholen. 

Das sind die Verhältnisse, und deshalb glaube ich. 
dass wir heute keinen Grund haben, ohne entsprechende 
Revision des Ergänzungsleistungsgesetzes die Einkom
mensgrenzen noch weiter hinaufzuschrauben. kh möchte 
gegenüber den finanzstarken Kantonen ich komme 
aus dem finanzschwachen Bündnerland nicht un-
freundlich sein, ganz im Gegenteil. Immerhin könnte 
man viel-leicht vermuten, dass diejenigen Kantone. die 
bisher schon ihre Einkommensgrenzen über 3000 Fran
ken hatten, aber subventionsmässig zwischen den 30 und 
70 Prozent Bundesgeldern nur bis zur Limite von 3000 
Franken beziehen konnten. gerne höhere Bundes
beiträge hätten. Das ist kein Vorwurf, sondern eine 
Ueberlegung. Nur darf man dann nicht ins Feld füh
ren. man tue es nur im Interesse des Ergänzungsleistungs· 
bezügers. sondern man tut es dann besonders auch für 
die Kasse seines Kantons. 

Das sind meine Ueberlegungen. Sie können nun ent· 
scheiden, wie Sie wollen. Jedenfalls ,ollten wir uns hü
ten. bei dieser grossen 7. AHV-Revision so quasi aus 
dem Handgelenk durch beliebige Erhöhung der Einkom
mensgrenze auch die Problematik bei den Ergänzungs
leistungen zu tangieren. Das gehört vielmehr in eine be
,ondere Revision de, wie es 
vom Bundesratstisch ja zugesagt wurde. Es wäre besser 
gewesen, wenn man, um den Besitzstand zu wahren -··
wie auch Kollege Wyss das wünscht --. gleich vorgegan
gen wäre wie bei der früheren Teuerungsrate von IO 
Prozent, indem man gesagt hätte: Die Ergi.inzungs· 
leistungen werden nicht berührt, indem die Renten
erhöhungen nicht als Einkommen zählen. Geschätzte 
Kollegen: Ich bitte Sie ebenfalls. dem Beschluss des 
Ständerates und unserer Kommission zuzustimmen. wo
mit überdies auch dieser Differenzpunkt zwischen den 
beiden Räten bereinigt wäre. 

Tschumi: Lassen Sie mich rn dieser Angelegenheit 
noch kurz die Stimme der Kantone hören. Wenn wir mit 
unserem lieben Freund Karl DeHberg nur immer das 
Herz würden sprechen lassen. dann könnten wir hier Ren
ten beschliessen und die Einkommensgrenzen für die 
Ergänzungsleistung bis ins Unermessliche erhöhen. Aber 

i't 
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jemand mus, die Sache ja auch bezahlen. und bei den 
54 Prozent der 

eben auf die der Kantone. Wenn man uns nun 
,agt, die finanzstarken Kantone würden ohnehin nur 
Prozent erhalten. ,o sind diese Prozent für die finanz
,tarken Kantone wesentlich mehr al, die 50 und die 70 
Prozent d:e finanzschwachen und die finanzhalb-
,tarken Kantone. fch 0 olltt:n nun doch den 

beschreiten. der gestern der Kommis,ion umeres 
Rates \'. urde. Herr Bunde,rat T,chudi hat auf 
eine Herrn Schütz ver,prochen. die Revision 
dieses Geschaftes den Kantonen Ver-

no
der grcmte Teil der Kantone ,chwimmt nicht 

im Geld: das wissen wir alle. Wenn wir nun beschlies
,en. diese auf 4200 Franken hinauf
zusetzen. dann i,t das nicht nur eine Sache der finanz
,tarken Kantone. Herr Diethelm hat uns das in der Kom
mission deutlich erklärt. Wenn Zürich mit dieser Grenze 

dann \\erden die Nachbarkantone. Herr 
Schütz, unbedingt nachgehen müssen. Das i,t ein Pol iti
k um erster Klasse. Das wissen wir bei uns im Kanton 
Bern auch. und das gibt L'ngereimtheiten zwi,chen den 
Kantonen. denen ich nicht zustimmen kann. Darum, 
glaube ich. ist e, das beste. wir ,timmen nun dem Stände
rat und dem Bundesrat zu und führen das Vernehmlas
rnngsverfahren über die Revision dieses Gesetzes durch. 
Dann können die Kantone hiezu Stellung nehmen. sie 
können ihre Budgets anpassen und die nötigen Zahlen 
vorsehen. Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Kom
missionsmehrheit. d. h. dem Bundesrat und dem Stände
rat. zuzustimmen. 

Heil: Ich möchte Sie nicht lange hinhalten. Ihnen je
denfalls keine Zahienakrobatik vorführen. sondern nur 
zwei Gründe erwähnen. die nach meiner Auffassung da
für sprechen. dass wir an unserem Beschluss festhalten. 
uns also nicht auf die Linie des Ständerates begeben. 

Der erste Grund: Als wir in der nationalrätlichen 
Kommission bei der AHV die Eindrittelserhöhung der 
Renten be,chlossen, war es. glaube ich. für die Mehr
heit. wenn nicht für alle Mitglieder der Kommission. 
,elbstver,tändlich. dass an eine entsprechende Aenderung 
auch mit Bezug auf die Einkommensgrenzen bei den 
Ergänzungsleistungen gedacht werden müsse. In dem 
Sinne hat man ,ich bereits damals auf den Standpunkt 
gestellt. es müs,e sofort eine Revision des Ergänzungs

\Verden. Persönlich stehe ich 
Fs ist man soll 

Vorschriften machen, ohne dass 
man ,ie konsultiert hat, und ihnen auch keine zusätzli
chen Ausgaben überbürden, ohne dass man sie vorher 
angehört hat. Nun haben wir seitens des Bundesrates 
das Versprechen, er werde diese Revisionsvorlage mit 
Bezug auf die Ergänzungsleistungen beförderlichst be
handeln. Es ist zu erwarten. entsprechend den Diskus
,ionen. die wir auch in diesem Rate hatten. dass das 
Ergänzungsleistungsgesetz abgeändert wird im Sinne der 
Erhöhung der Einkommensgrenzen. bestimmt aber nicht 
in der Weist·. das~ man nach Rücksprache mit den 
Kantonen findd. es soll alles beim alten belassen wer
den. E, wird also innert verhältnismässig kurzer Zeit mit 
Bezug auf diese Einkommensgrenzen eine Aenderung 
eintreten. 

1 eh frage mich nun ---- und das ist der zweite Grund 
·--: Wenn man heute schon mit absoluter Sicherheit 
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1,ei,,. dass die,e Einkommemgrenzen dannzuma! er
höht werden. 1,t cs dann nicht nun zwar nichts 
an der untern Cirenze zu ändern. aber die obere entspre
chend hinaufzu,etzen. d. h. bei der unteren Grenze bei 
Fr. 3300.- 1u bleiben. aber die Fr. 3900.- zu ersetzen 
durch Fr. 4200.~. Kem Kanton ist 
mehr zu tun. er im lichte des bundesratlichen An-
trage, vorhatte. Anderen aber. die 
len. ,oll man diese 
Argumentation 
Druck nach oben im Sinne der der Ein-

in der Nahe von Fr. 4200.- Platz 
Argument kann man die 

bundesratliche an s;ch denn auch 
,ie lässt den Kantonen einen im Rahmen von 
Fr. 3300.- bis Fr. 3900.-. In der Praxis würde das. ent-

dieser darauf hinauslaufen. 
dass alle auf Fr. 3900.- zu gehen sich gezwungen sä
hen. Fs ist durchaus ,innvoll. nun in dieser Gesamt
\erumständung den Satz mit Fr. 4200.- zu belassen. 
wie wir ihn vor zwei Wochen beschlossen haben. 

M. Daff!on: Ce qui m'a engage a demander !a parole 
dans ce debat. c·est l'intervention de notre collegue 
M. Grass qui est venu nous parler tres longuement et 
nous communiquer toute une serie de chiffres sans nous 
donner une version redle de la situation. M. Grass dit: 
«Si l'on porte le maximum du revenu determinant a 
4 200 francs. le beneficiaire d'une prestation complemen
taire subira en fait une diminution de l'allocation de 
loyer.» Cest vrai. la diminution sera de 60 francs par 
annee. c·est-a-dire de 5 francs par mois; mais ce que M. 
Grass ne dit pas. c·est que si l'on porte ce maxirnurn a 
4 200 francs. l'interesse recevra 300 francs de plus par 
annee. c·est-a-dire 25 francs par mois. N'importe lequel 
des citoyens beneficiaires des prestations complementai
res sera tout a fait d'accord de changer et d'avoir droit 
aux prestations decoulant d'un revenu determinant maxi
mum de 4200 francs. Je pense donc que !es chiffres 
que M. Grass nous a donnes ici. s'ils ,ont exacts quant 
au montant proprement dit, ne sont pas justes quant 
ft la conclusion qu·il en tire. Je vous invite donc a voter 
Ja proposition qui rnus est faite de maintenir la decision 
prise en premier debat. 

A M. Tschumi. qui nous invite a reflechir a la ques
tion de la participation financiere des cantons. faime
rais dire ce qui ,uit: 

La participation des cantons est la meme pour un re
\COU determinant de 3 900 francs au maximum que lors
que ce revenu etait fixe a 3000 francs. Par contre, si 
nous acceptons un revenu determinant de 4200 francs, 
la participation des cantons sera legerement superieure. 
Or. M. Tschumi. comme n'importe qui dans cette 
~alle, est d'accord d'admettre que, depuis !'entree en 
vigueur des prestations complementaires, Je ler jan
vier !966, le coüt de la vie a augmente sensiblement. 
Porter le revenu maximum determinant a 4 200 francs 
n'est jamais qu·accorder aux beneficiaires des prestations 
complementai res une allocation de rencherissement, 
c'est-a-dire qu'adapter ce revenu determinant it l'augmen
tation du coüt de la vie. 

Wyss: Der Herr Präsident moge entschuldigen, dass 
ich noch das Wort verlangt habe. aber nachdem Herr 
Grass mich falscher Angaben bezichtigt hat. glaube ich 
doch. dass ich noch das Recht habe. mich zu rechtfer-
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tigen, wenn Sie damit einverstanden 5ind, Herr Präsi
dent. 

Ich möchte Herrn Kollega Grass dafür danken. dass 
er sich soviel ~fühe genommen hat. um meme Angaben 
zu überpnifen. Ihm kann ich aber versichern. das, meine 

der 
habe. 

aus-
In der Kommission der 

Lenzerheide hat Herr Bundesrat T,chudi selber zugege
der ~findestrenten auf 2400 

der der 
führe. Cnd Herr Bundesrat T ,chudi 

hat in der Sitzung der Kommission vom IO. Septem
ber 1968 laut Protokoll gesagt: «Der Bundesrat hat eme 

von 3900 Franken 
ohne zu übersehen, dass dies zu 
der Bezüge führen könnte.» Cnd an einer 
Sitzung, die stattgefunden hat mit dem Bundesamt für 
Sozialversicherung und Vertretern von kantonalen 
Durchführungsstellen für die am 
22. August, wurde festgestellt. dass eine Einkommens
grenze von 3900 Franken zwangsläufig zu einer Kür
zung der bisherigen Bezüge der Ergänzungsleistungen 
führen würde. Ich will gerne darauf verzichten. Sie mit 
vielen Zahlen aus den mir zur Verfügung stehenden Be
rechnungen zu bombardieren. Ich kann Sie aber eines 
versichern: Diese Berechnungen stammen aus meiner 
Verwaltung und stimmen huntertprozentig. Zur Ueber
prüfung stehen meine Unterlagen jederzeit zur Verfü
gung. Daraus werden Sie dann ersehen können, dass bei 
einer Einkommensgrenze von 3900 Franken in den Kan
tonen. die die Mietzinsabzüge praktizieren. Kürzungen 
an den Ergänzungsleistungen bis zu 500 Franken im 
Jahr resultieren. Mehr kann ich nicht sagen. Hier 
haben Sie das Material. Sie können es überprüfen las
,en. wenn Sie wollen, Herr Kollege Grass. 

Was nun bezüglich der Auswirkungen auf die Kan
tone gesagt wird, können wir nicht akzeptieren. Herr 
Kollega Heil hat die Situation hundertprozentig richtig 
dargestellt. Herrn Tschumi möchte ich sagen: Es stimmt. 
dass ich in der Kommission gesagt habe, man müsse 
hinsichtlich der Einkommensgrenzen mit den Kantonen 
,prechen. Dabei ging ich aber von meinem Antrag am. 
der 3600 und 4200 Franken vorsah, \\ahrend der 
bundesrätliche Antrag auf 2300 und 3900 Franken ging. 
Dann kam der Vermittlungsantrag des Kollegen Wyer 
auf 3300 und 4200 Franken. dem der Rat zugestimmt 
hat. Da nun der Lnterschied. näm-
lich beim Jeder Kan· 

hätte natürlich gew1s,e finanzsch'.vache Kantone vor 

obere Grenze 
Franken. Kein Kanton mus, jedoch 
eher werden finanzstarke Kantone 
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erkennen. Ob Sie heute 4200 Franken beschliessen oder 
1m Rahmen einer Revision des Bundesgesetzes. jeden
falls wäre kein Kanton gezwungen. auf diese 

Es werden dies die Kantone tun, die 
verhindern wollen. dass 

in Kaui nehmen müssen. Sie werden nicht bestreiten 
können, e<; ungerecht wenn Sie auf der einen 
Seite die Minde,trenten auf 2400 Franken erhöhen und 
auf der anderen Seite 

eme 
bis 500 Franken im Jahr zumuten. Das 

dass ich Sie bitten 
muss. bei der oberen Grenze von 4200 Franken zu blei
ben und damit am Beschluss des Nationalrates fest
zuhalten. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Dellberg 

76 Stimmen 
62 Stimmen 

A II den Sriinderat - - Au Conseil des Etats 

\~966. Erwerbsersatzordnung. 3. Revision 
Regime des allocations pour perte de gain. 

\, 3e revision 
\ 

Bo,tschaft und Gesetzentwurf vom 3. Juli 1968 
(BBI II, 85) 

Message et projet de loi du 3 juillet 1968 <FF IL 81) 

,Antrag der Kommission 
Eintreten. 

Proposfüon de la commission 
Pas~er a la discussirn des articles. 

Berich /erst attun~ Rapports generaux 

Heil, Berichterstatter: \Unsere Erwerbsersatzordnung 
m der heutigen Form be,t'~ht ,eit Anfang 1953 und ist 
bisher zweimal revidiert wdrdcn. Die nunmehrige Revi-
,1on durch die seit ! eingetretene Einkommens-
entwicklung und nötig werdende 
,ung der bedingt. 
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Ecole polytechnique de l"Universite de Lausanne 254 

Vormitta~itzung vom 4. Oktober 1968 
Seance du 4 octobre 1968, matin 

Vorsitz Presidence: Herr Wipfli 
// .r 

9893. Polvtechnische Sch5lle der Universität 
Lausanne. Übernahm1:: durch den Bund 

Ecole polytecpm~ de l'U niversite 
de Lausanne. Transf ert a la Conf ederation 

Siehe Seite Voir page 241 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 2. Oktober 1968 

Decision du Conseil national du 2 octobre 1968 

Schlussabstimmung - V ote final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 39 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

9898. Alters- und Hinterlassenen
versicherung 

Assurance-vieillesse et survivants 

Siehe Seite 227 hiervor - Voir page 227 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 2. Oktober 1968 
Decision du Conseil national du 2 octobre 1968 

1 

Bundesgesetz betreffend Aenderung 
des Bundesgesetzes über die 

Alters- und Hinterlassenenversicherung 

Loi federale modifiant 1a loi 
sur l'assurance-vieillesse et survivants 

Schlussabstimmung Vote final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 40 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

4 octobre 1968 

II 

Bundesbeschluss über das Volksbegehren 
für den weiteren Aushau 

von Alters- und Hinterlassenenversicherung 
und Invalidenversicherung 

Arrete federal concernant l'initiative populaire 
en faveur d'une nouvelle amelioration 
de l'assurance-vieillesse et survivants 

et de rassurance-invalidite 

Schlussabstimmung - Vme final 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 40 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

An den Nationalrat Au Conseil national 

',,,~52. Änderung des Taggeldergesetzes 
'·" ''\, Modification de la loi 

ser les indemnites de presence 
'\"'. 

''"-Siehe Scite'~O hiervor Voir page 220 ci-devant 
',, 

Beschluss des N:ltjonalrates vom 1. Oktober 1968 

Decision du Cons~il'~tional du !er octobre 1968 
', 

~ 
",,,_""" 

Schlussabstimmung ..::..'"Vote final 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 41 Stimmen 

· '(Einstimmigkeit) 

An den Bundesrat Au Conseil fedefal 

Schluss des Amtlichen Bulletins der Herbstsession 1968 

Fin du Bulletin officiel de la session d'autornne 1968 

Für die Itedaktim1 verantwortlieh: W. IJouhnrd Druck und Expedition der Verbandtdruckerei AG Bern 

1 
1 

' 
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Assurance vieillesse et ,urvivants 620 

den Art. 28 ZGB durch eine entsprechende ausdrückliche 
Gesetzesvorschrift zu konkretisieren und zu ergänzen. 
Professor Jäggi möchte diese nähere gesetzliche Regelung 
als « Berichtigungspflicht bei Presseäusserungeivi> ausge
staltet wissen, unter Hinweis darauf, dass schon am Schwei
zerischen Juristentag 1948 der Referent französischer Spra
che, Ihr damals im Journalismus tätiger Herr 
Nationalrat Jaccottet, in seinem Referat 
droit de la presse en Suisse » mit ern1gene110(:r 
einen gefordert und wünschbaren 
Inhalt näher umschrieben hat. Professor Kummer hingegen 
sieht diese nähere Ausgestaltung des Art. 28 ZGB als 

Recht (des sich verletzt Erachtendcii) auf sofortige Ant
wort» eine ebenso logische Lösung angesichts der Tatsache, 
dass Art. 28 ZGB von den Recht.;n des in seinen persönli
chen Verhältnissen Verletzten und nicht von den Pflichten 
des Verletzers spricht. 

Die geltenden - und allenf plls auszubauenden gesetz
lichen Bestimmungen unseres Zivilrechts bezwecken nicht 
bloss den Schutz der persönlichen Ehre, sondern mit dem 
Begriff der Verletzung << in den persönlichen Verhältnissen» 
ebensosehr den Schutz qes Persönlichkeitsbereichs allge
mein. Sie erscheinen daipit als der richtige Ort, um gege
benenfalls die von der Motion gewünschte Verstärkung des 
Persönlichkeitsschutzes vorzunehmen. 

Auch wenn anzuerkennen ist, dass bereits ein namhaftes 
wissenschaftliches Schrifttum über dieses Problem vorliegt, 
behält sich der Bundesrat vor, die gewünschte Erweiterung 
des Instrumentariums im Hinblick auf einen allfälligen 
konkreten Entwurf sachkundig abklären und vorbereiten 
zu lassen. Er hat keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass er 
bei seinem Vorgehen auf breite Zustimmung, auch seitens 
der Presse, rechnen kann. 

Mit diesen Erklärungen ist der Bundesrat bereit, die 
Motion des Herrn Nationalrat Broger entgegenzunehmen. 

Präsident: Der Bundesrat ist bereit, die Motion Broger 
entgegenzunehmen. Wird aus der Mitte des Rates ein 
anderer Antrag gestellt ?- Das ist nicht der Fall. Die Motion 
ist damit überwiesen. 

Herr Schaffer stellt den Antrag, Begründung und Beant
wortung der :Vfotion ins Stenographische Bulletin aufzu
nehmen. Gemäss Reglement haben wir darüber abzu
stimmen. 

Abstimmung Vote 

Für den Antrag Schaffer: Offenbare Mehrheit 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

4 octobre 1968 

Vormittagssitzung vom 4. Oktober 1968 

Seance du 4 octobre 1968, matin 

Vorsitz Presidence: Herr C omzett 

9893. Polytechnische Schule der 
Universität Lausanne. 

Übernahme durch den Bund 
Ecole polytechnique de l'Universite de 

Lausanne. Transf ert a la Confederation 

Siehe Seite 610 hierior - Voir page 610 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 4. Oktober 1968 
Decision du C9'nseil des Etats du 4 octobre 1968 

Sc!Jlussabstimmung - Vote final 

Für Annahme q(:s Gesetzentwurfes 180 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

i 

A,/ den Bundesrat Au Conseilfedera/ 
J/ 

9898. Alters- und Hinterlassenen
Versicherung 

Assurance-vieillesse et survivants 

Siehe Seite 581 hiervor - Voir page 581 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 4. Oktober 1968 
Decision du Conseil des Etats du 4 octobre 1968 

I 
Bundesgesetz betreffend Änderung des Bundesgesetzes über 

die Alters- und Hinterlassenen-Versicherung 

Loi fedende modifiant la loi sur l'assurance-vieillesse 
et survivants 

Schlussabstimmung Vote final 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 177 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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